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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die Bundesanstatt für Materialforschung und -prüfung ist 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesmi
nisters für Wirtschaft und technisch-wissenschaftliches 
Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für Materi
altechno-logien, Prüftechnik, Chemische Analytik und Si
cherheits-technik. Dieser Komplex stellt in allen Industrie
ländern einen technologischen Schlüsselbereich dar, da 
Materialien als Konstruktions- und Funktionswerkstoffe die 
Grundlage der gesamten Technik bilden. Die Materialfor
schung, die zuverlässige, normengerechte Prüfung und 
chemische Analyse sowie die sicherheitstechnische Beurtei
lung von Werkstof-fen, Bauteilen und Konstruktionen sind 
wesentliche Voraussetzungen für eine Ieistungs- und wett
bewerbsfähige Wirtschaft im Hinblick auf die Anforderun
gen an Qualität und Zuverlässigkeit technischer Produkte, 
Umweltschutzerfor-dernisse und die Notwendigkeitderspar
samen Verwendung von Rohstoffen und Energie. 

Die Bundesanstatt hat die Aufgabe, die Entwicklung der 
deutschen Wirtschaft zu fördern, indem sie Werkstoff- und 
Materialforschung betreibt, die Materialprüfung sowie die 
chemischeAnalytikund Sicherheitstechnik stetig weiterent
wickelt. 

In diesem Rahmen bestehen folgende Arbeitsschwerpunkte: 

1. Technisch-wissenschaftliche Grundlagen des Material
wesens, der Sicherheitstechnik und der chemischen 
Analytik einschließlich zugehöriger Referenzmaterialien 
und -verfahren 

2. Materialsicherung einschließlich Qualitätssicherung, 
Materialschutz, Recycling 

3. Öffentliche technische Sicherheit 
4. Technologien im Umwelt- und Gesundheitsschutz 
5. Technologien in der Energiesicherung 
6. Technologie- und Wissenstransfer. 

Ihre Arbeiten gliedern sich in: 
A Forschung und Entwicklung, besonders auf denjenigen 
Gebieten, die der Leistungssteigerung der Wirtschaft, der 
Sicherheitstechnik sowie der Schaffung und Erhaltung 
volkswirtschaftlicher Werte dienen, 

B Prüfung und Untersuchung von Stoffen und technischen 
Produkten auf der Basis von Gesetzen, Verordnungen oder 
technischen Regeln, 

C Beratung und Information von Bundesministerien sowie 
Durchführung von Aufgaben, die ihr von diesen im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft übertra
gen werden, Durchführung von Aufträgen aus der Wirt
schaft, Beratung und Information von Wirtschafts- und 
Verbraucherorganisationen sowie Mitwirkung in nationalen 
und internationalen Gremien und Normenausschüssen und 
bei der Technischen Zusammenarbeit mit Entwicklungslän
dern. 

Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbei
ten hat die Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der 
Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 
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Amtliche Bekanntmachungen 

Zulassungsscheine, Änderungen, Nachträge und Neufassungen zu Zulassungsscheinen für das 
Baumuster eines Tankcontainers (TC) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankconta1ners 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 920/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung Über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlic her Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
·· insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- ~nternationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

-Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container 
-CSC- vom 10.02 . 1976 (BGBl. II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02 . 08 . !985 (BGBl. II, S. 1009) 

2. Antragsteller: 

Feldbinder Spezialfahrzeugverk GmbH, D - 21423 1/insen/Luhe 

3. Hersteller: 

4. 

5. 

6. 

Feldbinder Spezialfahrzeugverk GmbH, D - 21423 Vinsen/Luhe 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des TÜV-Norddeutschland e . V., 
Nr. ll3TC FELDB113DV07030 vom 24.05.1993 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: CON 56.0 

- ISO-Bezeichnung: --
- IHO-Tanktyp: --
- Länge: 12192 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 56000 
- zul. Gesamtgevicht: 30480 kg, Eigengevicht 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 2,0 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IHDG-Code) : 
- Prüfdruck: 2,6 bar (Überdruck) 

ca. 2980 kg 
bar(Überdruck) 

bar(Überdruck) 

- Berechnungsdruck: 2,6 bar (Überdruck) 
- Tankverkstoff: Al Hg 4,5 Hn V 28 nach DIN 1745 
- Tankvanddicke: 5,2 mm 
- gleichvertige Vanddicke in Baustahl: mm 
- Dichtungsverkstoff: Perbunan 
- Tankinnenauskleidung: --

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: 
- Art der Bodenöffnung: A 
- Värmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

ja 

307560-90.00.00c 
307560-90.11.00 
307560-90.80.00 
307560-10.02.04 

vom 13 .05 .1993 
vom 26.03. 1993 
vom 21.06.1993 
vom 06.04.1993 

( Silocontainer) 
(Druckbehälter Variante I) 
(Armaturenliste) 
( Tankschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 
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7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann viederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Vervendungszveck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt verden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent 
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7 . 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnununer 

D/53 920/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Entfällt 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7. 7 Entfällt 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1 vorliegen. 
Die Verte für Zugfestigkeit (R.), Streckgrenze (R.) und Bruch
dehnung (A 5 ) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubevahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 06.07 .2003·. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAH-501/920/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: GON 56.0 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

1000 Berlin 45, den 07.07.1993 
Unter den Eic hen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HAIERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Ing.S. Miethe 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Fricke, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sovie einem Stoffanhang) 



Anhang zum 

ZU LASSU NGSSCH EIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbezeichnung 

Chlortoluidine, 
Isomerengemisch, fest 

Natriwnmetas ilikat, 
wasserfrei, fest 

D/53 920/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

6.1- 17c 

8 - 41c 

1334 Naphtalin,ge- 4.1- 6c 
reinigt (Reinnaphtalin), 
fest, stabilisiert 

1361 Kohle oder 1361 
Ruß tierischen oder 
pflanzlichen Ursprungs 

1362 Kohle, aktiviert 

1495 Natriumchlorat, 
fest 

1,5,9-Cyclododecatrien, 
Isomerengemisch, fest, 
stabilisiert 

Dinitroanilin, 
Isom~rengemisch, fest 

Dini trobenzol, 
Isomerengemisch, fest 

Kresol (Methylphenol), 
Isomerengemisch, fest 

Nikotinsulfat 
(Nicotinsulfat), fest 

Nitroaniline (Hononi
troaniline, Aminoni
trobenzole), Isomeren
gemisch, fest 

Xylenol (Dimethylphe
nol, Hydroxydimethyl
benzol), Isomerenge
misch, fest 

ortho-Kresol 
(2-Methylphenol), 
fest 

para-Kresol 
(4-Methylphenol), 
fest 

para-Toluidin 
(4 - Methylanilin, 
4-Aminotoluol), 
fest 

trans,trans,trans-
1,5,9-Cyclododeca
tr i en, fest, 
stabilisiert 

vic.-meta-Xylenol 
(2,6-Dimethylphenol), 
fest 

Auflagen: 

4.2 - 1b/c 

4. 2 - 1c 

5. 1 - lla 

6.1- 24c 

6. 1 - 12b 

6.1 - 12b 

6.1 - 14b 

6.1- 77c 

6.1 - 12b 

6. 1 - 14b 

6 . 1- 14b 

6.1 - 14b 

6.1- 12b 

6. 1 - 24c 

6.1- 14b 

Auflagen/ 
Bemerkung 

E 

A, H3 

K2 

**) 

A, •) 

N 

H, L, K2 

H, L, K2 

H, L, K2 

B, G, H2 

N 

*) Bei der Beförderung von Natriumchlorat ist das Tankinnere 
jährlich von einem Sachverständigen bzv. Sachkundigen auf 
Lochkorrosion zu prüfen und aufzuzeichnen 

**) Beim Beladen darf die Temperatur des Ladegutes 60•c nicht 
überschreiten. 

A: wasserfrei 

B: chlorfrei 

E: frei von Beimengungen, ausgenommen notYendige Stabilisatoren 

G: frei von Anunoniumsalzen 

L: n i c h t vasserfrei 

H, H3: Die Tanks sind so zu befördern bzv. zwischenzulagern, daß 
extreme Aufheizung durch klimatis che Einflüsse vermieden 
(Flüssigkeitstemperatur an der Tankvand höchstens 25 •c). 

eine 
vird 

K2: kupferfreier llerkstoff 

N: Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein 
Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks 
erhalten bleiben. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/05 939/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. 11.1990 (BGBL 1, S. 2453} 
- insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b -, 

2. Antragsteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 0 - 59269 Beckum 

3. Hersteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 0 - 59269 Beckum (Außentank und Montage) 
Pfaudler-Werke GmbH, 0- 68721 Schwetzingen (lnnentank und Emailtierung) 

4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungs-Vereins e. V. 
Nr. 23 305 201 vom 20.08 .1993 

5. Tankcontainerdaten·: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 4/10/93 

. ISO-Bezeichnung: ·· 
• IMO-Tanktyp: •• 
- Länge: 2700 mm, Breite: 1950 mm, Höhe: 2600 mm 
· Tankvolumen ca.: 4250 I 
• zu I. Gesamtgewicht: 10 000 kg 
- Eigengewicht ca.: 3600 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS): 6 bar ·(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): -· bar (Überdruck) 
. PnJfdruck: 7,8 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck:lO bar (Überdruck) 
. Tankwerkstoff: W St E 285 nach OIN 17 102 (lnnentank) 
- Tankwanddicke: 14 mm 
-gleichwertige WanQdicke in Bau stahl: ·- mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tanki.nnenauskleidung: Emaille WWG 9115 (Fa. Pfaudler) 
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiege\s: nein 
- Art der Bodenöffnung: C 
· Wärmeisolierung: ja 
· Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

380 920 8 vom 04.05.1993 (Transportbehälter- Fa. Pfaudler ·l 
H 32 31/1 vom 20.04.1993 (Container 4250 I - Fa. Tank- und 

Apparatebau Schwietert) 
H 32 32/1 vom 26.04.1993 (Unterstützung für TC 4/1 0/93) 
H 32 41/4 vom 10.09.1993 (Kesselschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschlie"ßlich 
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die 
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß 
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der GGVS erfüllt 
sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alte 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen 
herzustellen . Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur 
benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, 
daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/05 939/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M anzubringen. 
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7.4 Entfällt 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf. und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7. 1 2 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind 
Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt 
längstens bis zum 13.09.2003 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1 2200 Berlin, den 14. September 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks lm;;'CJL vr~~ 

Dipl.-lng. A. Ulrich Dipl.-lng. H. Vaidyanathan 

Sachbearbeiter: Oipl.-lng. H. Vaidyanathan, Dipl.-lng. W. - 0. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang.) 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbezeichnung 

Chloroform (Trichlormethan) 
unstabilisiert 

Salpetersäure mit höchstens 
70% reiner Säure 

F: Fluoridfrei 

C3: pH-Wert höchstens 7 

1. Rechtsgrundlagen 

D/05 939fTC 

6.1. 15b 1888 

8. 2b 2031 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/46 937fTC 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

C3, F 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der 4. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
1 3.04. 1993 (BGBI. I, S. 448) 
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- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung der 4. Eisenbahn
Gefahrgutänderungsverordnung vom 05.05.1993 (BGBI. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang X-, 

Seeverkehr nach der Verordnunr über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GGVSee) in der Fassung vom 24.07.19g1 (BGBI. I, S. 1714) 
- insbesondere IMOG-Code -, 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom 
1 0.02.1976 (BGBI. II, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 
(BGBI. II, S. 1009) 

2. Antragsteller: 

VAN HOOL N. V., B- 2500 Lier- Koningshooikt 

3. Hersteller: 

VAN HOOL N. V., B - 2500 Lier- Koningshooikt 

4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Bureau Veritas vom 02.og.1993, Nr. AVS/4.9.314. 148/03 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung' des Herstellers/Antragstellers: TCI 20-24/1 

- ISO-Bezeichnung: 1 CC 
- IMO-Tanktyp: 1 
-Länge: 6058 mm. Breite: 2438 mm. Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca.: 24000 I 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg 
-Eigengewicht ca.: 3900 kg 
· max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE}: 3,0 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 3,0 bar (Überdruck} 
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 10,0 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17441 
- Tankwanddick"e: 5,1 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm 
- Oichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: .. 
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung: C 
- Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

44 2764 A 
60 622-500 
TD 1187 

vom 19.07.1993 (Tankcontainer) 
vom 05.07.1993 (Tank) 
vom 06.07.1993 (Tankschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich zugehöriger 
Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß die Vorschriften an den 
Bau. die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der GGVS/GGVE/GGVSee/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7. 1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

7.2 

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5 Jahre 

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt 
werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Dan1ber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/ 46 937fTC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,38 kg/dm 3 . 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Oie Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 'C sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVEJGGVS) zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7 ,g Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204/3.1. vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit 
(R".L Streckgrenze {Rel und Bruchdehnung (Asl dürfen dabei die am Baumuster 
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 



7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind 
Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 21.09.2003 . 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs·Nr.: D-BAM·51 0/ 937/93 
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: TCI 20-24/1 
(ergänzt durch Hersteii·Nr.) 

12200 Berlin, den 22. September 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 

Im Auftrag 

IeT~~ A~ 
Dipi.-Jng. W.-0. Mischke Dipl.·lng. U.Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. U. Fricke, Dipl.-lng. W.-0. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang.) 

Stoffbezeichnung 

201 4 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mindestens 20% bis 
höchstens 60% H20 2 , 

stabilisiert 

2015 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mehr als 60% H20 2. 

stabilisiert 

2984 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mindestens 8% aber 
weniger als 20% Wasser
stoffperoxid, stabilisiert 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/46 937/TC 

RID/ADR OOVSee UNN-. 
GGVSGGVE (IMDGO:xie) 
Klasse- l<lasre 
m ... 

5.1 - 1b 5.1 2014 

5.1 - 1a 5.1 2015 

5.1 - 1c 5.1 2984 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

w 

w 

w 

W: Die Tanks und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutz
anstrichen versehen werden. Die inneren Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der 
ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu 
passivieren. Die Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme 
Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 

1. Rechtsmundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/53 933/TC 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der Bekanntrr.a.chung vom 13.11.1990 (SGBL 1, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn • GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBL l, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhc.ng X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI. I, S. 2453) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR -, 

internationaler Schienenverk~hr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzü herschreitende BeförderunggefährlicherGüter mit Eisenbahnen (G efahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der FassJng d".r Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBI. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -. 

2. Antragsteller: 

ERMERT Tank- und Apparatebau '/erwaltungsgesellschaft mbH, D- 57562 Herdorf/Sieg 

3. Hersteller: 

ERMERT Tank- und Apparatebau Verwaltungsgesell~.chaft mbH, D- 57562 Herdorf/Sieg 

4 Baumusterorüfung: 

Prüfbericht des TÜV Rheinland vom 05.08.1993 

5. Tankcontainerdaten· 

- TyPenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: MO BI 950 

- ISO-Bezeichnung: -
- IMD-Tanktyp:-
-Lange: 1270 mm, Breite: 1270 mm, Höhe: 1370 mm 
- Tankvolumen ca.: 950 I 
- zul. Gesamtgewicht: 1233 kg 
- Eigengewicht ca ... 420 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADRIRID): 3,0 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code):- bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoft 1.0116 nach DIN 17100 
- Tankwanddicke: 3,0 mm (innen), 2.0 mm (außen) 
- gleichwertige Wenddicke in Baustahl: ·- mm 
- Dichtungswerkstoff: NBR 
- Tankinnenauskleidung: verzinkt 
-Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung : C 
- Wärmeisotierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

-Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers : 

70. 15 267 vom 23.04.1993 (Kraftstoffcontainer) 
70. 15 340 vom 30.07.19g3 (Herstellerschi!d) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich 
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung 
der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADRIRID 
erfüUt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. 
genannten Rechtsvorscl":riften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzu
stellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur 
banutzt werden, wenn der für die Prüfung zustandige Sachverstandige bescheinigt hat, 
daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Efgebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist 
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaber. nach den unter 1. genannten Rechts· 
vorschritten und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulas
suilgsnumrr.er 

0/53 933/TC 

;ztJ kennzeichnen. 

Oie Schritthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zutassungsnumr:1er sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M anzubringen. 

7.4 Entfällt 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Oie Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zugelassen, wenn ihr maximaler Explosionsdruck 8,5 
bar (Überdruck) nicht überschreitet. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3 .1 vorliegen . Die Werte für Zugfestigkeit (R.,.), 
Streckgrenze (R~) und Bruchdehnung (A.) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdn.:cke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sird Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
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8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen \1\'lderrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 19.08.2003 . 

9. Festleeunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfä tll 

12200 Berlin, den 20. August 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

fsL__ c G-o--. 
Dipl.-lng. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: lng . S. Miethe, Oipl.-lng. A . Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung testeht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang.) 

Stoffbezeichnung 

Dieselkraftstoff 
nach DIN 51 601-DK 

Ottokraftstoff Super 
nach DIN 51 600-S
verbleit 

Ottokraftstoff Normal 
nach 01 N 51 600 -N
verbleit 

Ottokraftstcff Super 
nach DIN 51 607-S
unverbleit 

Ottokraftstoff Normal 
nach DIN 51 607-N
unverbleit 

1. Rechtsgrundlagen 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zu lassungsnummer 
D/53 933rfC 

RID/ADR 
GGVSGGVE 

Ziffer 

3-32c 

3-3b 

3-3b 

3-3b 

3-3b 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/46 932rrC 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

/: -~«-<
lng . S. Miethe 

Auflagen/ 
9emerkungen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße. GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI.I, S. 2453) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn· GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBI. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X·, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBI.I, S. 1714) 
• insbesondere IMDG-Code · , 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC· vom 
10.02.1976 (8GB!. II, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBI. 
II, S. 1009) 

2. Antragsteller: 

VAN HOOL N. V., 8 • 2500 Lier- Koningshooikt 

3. Hersteller: 

VAN HOOL N. V., 8 • 2500 Lier- Koningshooikt 
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7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen 
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur 
benutzt werden. wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß 
die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. DarOber hinaus ist jeder 
Tankconta iner mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/46 9~2rrC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 8 AM anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,72 kg/dm'. 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 ·c sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen . 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204/3.1. vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit 
(R,..), Streckgrenze (Re) und Bruchdehnung (AJ dürfen dabei die am Baumuster 
festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der SAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind 
Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 13.09.2003. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC : 

Zulassungs-Nr.: D·BAM·507/932/93 
Hersteller·ldentifizierungskennzeichen: TCI 20-20/1 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

12200 Berlin, den 14. September 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

{g__<c~ 
Dipl.-lng. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Oipl.-lng. U. Fricke. Dipl.-lng. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

l) -~~ ~e. 
Dipl.·lng. U. Fricke 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

201 4 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mindestens 20% bis 
höchstens 60% H20 2, 

stabilisiert 

20 1 5 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mehr als 60% H20 2 • 

stabilisiert 

2984 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mindestens 8% aber 
weniger als 20% Wasser
stoffperoxid, stabilisiert 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/46 932(fC 

RID/ADR GCMee UNN-. 
~ (MlGCode) 

Kla5se- Kl3s9e 
ztfa-

5.1- 1b 5.1 2014 

5 .1 • la 5.1 2015 

5.1-lc 5.1 2984 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

w 

w 

w 



W: Die Tanks und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutz
anstrichen versehen werden. Die inneren Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der 
ersten Verwendung zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu 
passivieren. Die Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme 
Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/53 931ffC 

1. Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVSJ in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11 .1990 (BGBI. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEJ in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.06.1991 (BGBI. I, S. 1224) 
insbesondere § 6 und Anhang X-, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11 .1990 (8GB!. I, S. 2453) 
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang 8.1 b des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzOberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.06.1991 (BGBI. I, S. 1224) 
- insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

2. Antraosteller: 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG, D-33397 Rietberg 

3. Hersteller: 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG, D-33397 Rietberg 

4. BaumusterprUfuno: 

Prüfbericht des TÜV Hannover/ Sachsen-Anhalte. V. vom 30.07.1993 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 995 DlF 4571 

- ISO-Bezeichnung: ---
- IMO-Tanktyp: ---
-Länge: 1220 mm, Breite: 1220 mm, Höhe: 1610 mm 
- Tankvolumen ca.: 995 I 
- zuL Gesamtgewicht: 1890 kg 
-Eigengewicht ca.: 625 kg 
- max. Betriebsdruck !GGVS/GGVE/ADR/RID): 6,0 Qar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck !GGVSee/IMDG-Code): --- bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 7,8 bar !Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DlN 17 441 
- Tankwanddicke: 4 mm (innen), 2 mm (außen), doppelwandig 
- aleichwertige Wanddicke in Baustahl: --- mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- Öffnungen unterhalb des F!Ussigkeitsspiegels: nein 
-Art der Bodenöffnung: C 
- Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

-Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

PB 86657 05.06.1993 tTankcontainer) 
87636 vom 03.05.1993 (Typenschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich 
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung 
der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung zugeordnet sind, 
geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/AOR/RlD erfüllt sind. 
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2.5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen 
herzustellen. Sie dürfen für den Ver·vendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur 
benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, 

daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist 
jeder Tankcontainer mit den Ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 931ffC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind 
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 8 A M anzubringen. 

7.4 Entfällt 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 ·c sind zur Beförderung im nationalen 
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSJ 
zugelassen 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind 
Aufzeichnungen zu führen und mindestens 1 0 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 01.09.2003. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

12200 Berlin, den 2. September 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

&<~ 
Dipl.-lng. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. U. Fricke, Dipl.-lng. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

u ~tAc. 
Dipl.-lng. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang ~BAM-Uste; Anforderungen an 
Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter".) 

zur Baumusterzulassung 
D/53 931ffC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung 
(SAM-Liste) 

Spalte 

10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 

Bezeichnung 

Teil 1 lallgemeine Daten\ 

Dichte (kg/dm3
) 

Teil 2 ILandverkehrl 

Berechnungsüberdruck (bar) 

Prüfüberdruck (bar) ..........• 
Betriebsüberdruck (bar) .........•. 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RlD/ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVSJ 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 !Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ................... , . 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 

zulässige Werte 
und Symbole 

Entfällt 

~ 10,0 oder AT 

~ 7,8oderAT 
s 6,0 oder AT 
N oder NF 
B oder C 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
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23 Mindestwanddicke in Baustahl (mm) Entfällt 
24 Lüftungseinrichtung Entfällt 
25 Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 {V~r!r~glit;hkeitsbewertung) 

26 Bewertung/Auflage unleg . Stahl 5/6 J. Entfällt 
27 Bewertung /Auflage unleg . Stahl 2,5 /3 J. Entfällt 
28 Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. Entfällt 
29 Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J. Entfällt 
30 Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. 
31 Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J . 
32 Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J. Entfällt 
33 Bewertung/Auflage Aluminium 2.5/3 J. Entfällt 
34 PTFE 
35 FKM Entfällt 
36 N8R Entfällt 

ZULASSUNGSSCHEIN 

1. Rechtsgrundlagen 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnununer 

D/17 930/TC 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b :-, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13, 11.1990 (BGBl. I, S, 2453) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des AOR -, 

2. Antragsteller: 

Rietbergl.'erke GmbH & Co. KG, 33397 Rietberg 

3. Herste l ler: 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben . 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen . Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Hittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/ 17 930/ TC 

zu kennz e i chnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnwruner sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen. 

7. 4 Entfällt 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, 'Wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 geuährleistet ist . 

7. 6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flanunpunkt bis 55 °C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7 . 1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG, 3339 7 Rietberg Diese Zulassung uird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 05.08. 2003. 

4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des TÜV Hannover/Sachsen-Anhalte. V. 
vom 06 . 07.1993, Nr. 2 93 TÜ 8 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: GC 7500 E III 
LACK RVS 

- ISO-Bezeichnung: - -
- I HO-Tanktyp' - -
- Länge' 6400 mm , Bre'ite' 2250 mm, Höhe' 2150 mm 
- Tankvolumen ca. 7500 l 
- zul. Gesamtgellicht' 14000 kg, Eigengellicht ca. 3920 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/ADR)' 3,0 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IHDG-Code) ' bar(Überdruck) 
- Prüfdruck' 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 10,0 bar (Überdruck) 
- Tankllerkstoff, St 52-3 nach DIN 17100 
- Tankwanddicke: 5, 0 nun 
- gleichuertige Vanddicke in Baustahl: - - nun 
- Dichtungsverkstoff: PTFE 

Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung: C 
- 'Wärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Z"eichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

PB 86644 vom 19 . 03 . 1993 (Zusarrunenstellung) 

87447 vom l9. 03.1993 (Tankschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf 
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stof
fe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoueit die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des 
GGVS/ADR erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
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2 l/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2, 5 Jahre 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

12200 Berlin, den 06.08.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterz ul as sungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag Im Auftrag 

~~Uc U.~~A ~ 
Dipl. -Ing. A. Ulrich Dipl. -Ing. U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl. - Ing . U. Fricke, Dipl. - Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Ausuahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang 
"SAH-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter 11

) 

An l age 

zur Baumusterzulassung 
D/17 930/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (SAH-Liste). 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

Bezeichnung 

Teil (allgemeine Daten) 

zulässige Werte 
und Symbole 

Dichte ( kg/ dm')----- - - ---------------- - -- Entfällt 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar)- - ---- -- ------- $ 10,0 oder AT 
Prüfüberdruck (bar)------- - --- - - - --- - - -- - $ 4,0 oder AT 
Betriebsüberdruck (bar)- --- ---.:.- - --- ----- $ 3,0 oder AT 
Typ der Sicherheitseinrichtung-- - -------- N oder NF 
Bodenöffnung----------------------------- B oder C 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)-- - -- - - - -- N, FT oder NA 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)------------ N, FT oder NA 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) ---- - - N oder FT 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)---- - --- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 



19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Teil 3 (Seeverkehr) 

! MO Tank-Typ - --- ---------- - --- - -- - - ---- - Entfällt 
Prüfüberdruck (bar) --- -- -------------- -- Entfällt 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- Entfällt 
Bodenöffnung ---------------------------- Entfällt 
Mindestvandd i cke in Baustahl (mm) ------- Entfällt 
Lüftungseinrichtung -- ----------------- -- Entfällt 

Sonderanforde rungen s ind einzuha lten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

Bevertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J 
2,5/3 J.--- + 

Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. ----- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bevertung/Auflage CrNi Mo-Stahl 5/6 J. - --- Entfällt 
2,5/3 J .--- Entfällt 

Beve:rtung/Auflage Aluminium 5/6 J. ------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ------------------------------------ + 
FKM ------------------------------------- Entfällt 
NBR - - ---- - - - ---------- --- ---- - -- - ------- Entfällt 

fü?hJslfa-l'u§W ~iQPPanYct!fil~rs 
mit der Zulassungsnummer 

D/17 929/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Vero rdnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

-Ausnahme Nr. S 63 aufgrundder 7. Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 09.03.92 (BGBI I S. 391) 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11 .1990 (BGBl. I, S. 2453) 

2. 

-insbesondere§ § 1, 6 und Anhang B.1b des ADR-

Antragsteller: 

Tollense Fahrzeugbau Neubrandenburg GmbH, 
D - 17034 Neubrandenburg 

3. Herstelle r: 

4. 

5. 

6. 

Tollense Fahrzeugbau Neubrandenburg GmbH, 
D - 17034 Neu brandenburg 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des TÜV-Norde . V. Nr. 113 DV 99020 vom 28.04.1993 
so;Tie Ergänzungsbericht vom 09.06.1993 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: Saug-Druck
Tankcontainer 

Typ: TE SC 10,5 G bzw. 11,5 G bzw . 13,0 G 
- ISO-Bezeichnung: 
- IHO-Tanktyp: --
- Länge: 7000 mm, Breite: 2500 mm, Höhe : max. 2450 mm 
- Tankvolumen ca . 10500 1 bzw. 11500 1 bzw. 13000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 19225 kg, Eigengewicht max. 5700 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/ADR): -1/ 1,5 bar(Überdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck : 4,0 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: H II nach DIN 17155 
- Tankwanddicke: 6 mm 
- gleichwertige 1/anddicke in Baustahl: mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE bzw . NBR 
- Tankinnenauskleidung: --

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Uärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 

Heizung; nein 

- Zeichnungen des Herstellers/ Antragstellers: 

TE N0-03/0025 vom 21.01.1993 (Saug-Druck-Behälter 
- Berechnungsgrundlage -) 

TE F0-0111053 vom 05.05.1993 (Saug-Druck-Tankcontainer) 
TE Fl-03/1070 vom 10.03.1994 (Saug-Druck-Tank) 
TE F2-05/1040 vom 09.03.1993 (Deckel) 
TE N1-06/1006 vom 16.08.1991 ( Zylinderlagerung Deckel) 
TE N1-06/1005 vom 28.08.1991 (Zylinderlagerung Behälter) 
TE F1-18/1042 vom 04.05.1993 (Pumpenaggregat mit Antrieb) 
TE N4-5211022 vom 22.04 . 1993 ( Setreiberschild) 
TE N4-5211021 vom 22.04.1993 ( Tankschild) 

Zulassung des Baumusters 

7. 

Es ~ird bescheinigt, daß das nach dem in 4 . genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/ADR erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankconta i ner 
is t erstmalig vor Inbetriebnahme und dann ~iederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschr i ebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. 
Bei der Beförderung nach der Ausnahme Nr . S 63 sind die dort 
genannten Auflagen und die im Anhang aufgeführten Fristen zu 
beachten. 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen . Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt yerden, venn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw . daß die vorgeschr iebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen . Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnwnrner 

D/17 929/TC 

zu kennzei chnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen . 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,30 kg/dm'. Sie entfällt bei der Beförderung nach der Ausanhme 
Nr. S 63. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw . das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, ~enn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 oc sind zur Beförderung 
im nationalen Straßenverkehr (GGVS) zugelassen. 

7. 8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7. 1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres e inzur e ichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

7.13 Besondere Auflagen nach der Ausnahme Nr. S 63 

Bei der Beförderung von Stoffen mit Flammpunkten bis zu 100 oc 
darf eine Vermischung mit entzündend (oxidierend) wirkenden 
Stoffen nicht erfolgen . 

- Die Tanks sind nach jeder Benutzung zu reinigen und vor der 
erneuten Befüllung auf Schäden zu untersuchen . Dies gilt auch 
für die Armaturen und Dichtungen. Verden bei aufeinander 
folgenden Beförderungen die gleichen Stoffe befördert, sind die 
Tanks nach der ersten Beförderung und danach in Abständen von 
längstens 7 Tagen zu reinigen und zu untersuchen. Werden bei 
aufeinander folgenden Beförderungen die gleichen reinen Stoffe 
befördert, ist dieser Absatz nicht anzuvenden. 

- Bei jeder Dichtheits- und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile 
ist durch den Sachverständigen zusätzlich eine innere Prüfung 
des Tanks durchzuführen. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung ~ird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
1/iderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 29.07.2003. 
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9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

12200 Berlin, den 30.07.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 

Im Auftrag 

I~~~ ~~~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, E. Reeck 

Anlagen: Rechtsrni ttelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Ausvahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sovie dem Anhang 
"BAH-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter" - Teil 1 und Teil 2 - und einem 
separaten Stoffanhang Teil 3.) 

A n l a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/17 929/TC 

Teil 1: zugelassene Stoffe nach ADR/GGVS (PTFE-Dichtungen) 

Anleitung zur Ausvahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 

Teil (allgemeine Daten) 

zulässige llerte 
und Symbole 

Dichte (kg/drn 3 )- -------- ------ ----------- 1,30 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar)--------------- oder AT 
Prüfüberdruck (bar)---------------------- oder AT 
Betriebsüberdruck (bar)----- ------------- $ oder AT •) 
Typ der Sicherheitseinrichtung----------- N oder NF 
Bodenöffnung----------------------------
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)---------- N, FT oder NA 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)- ----------- N, FT oder NA 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)------ N oder FT 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)-------- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IHO Tank-Typ ---------------------------- Entfällt 
Prüfüberdruck (bar) ------ --- ------------ Entfällt 
Typ der Sicherheitseinrichtung -- -------- Entfällt 
Bodenöffnung ---------------------------- Entfällt 
Hindestvanddicke in Baustahl (rnrn) ------- Entfällt 
Lüftungseinrichtung --------------------- Entfällt 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

Bevertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J ----- + 
2,5/3 J.--- + 

Bevertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
2,5/3 J.-- - Entfällt 

Bevertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J .-- -- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfäl lt 

Bevertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ---------- -------------------------- + 
FKH ---- ------- ------ -------------------- Entfällt 
NBR ------------------------------------- Entfällt 

*) Fiktiver Betriebsdruck zur Ausvahl der Stoffe 
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A n l a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/17 929/TC 

Teil 2: zugelassene Stoffe nach ADR/GGVS (NBR-Dichtungen) 

Anleitung zur Ausvahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte Bezeichnung 

Teil (allgemeine Daten) 

zulässige \lerte 
und Symbole 

Dichte (kg/drn 3
)-------------------------- 1,30 

Teil 2 (Landverkehr) 

$ oder AT 
oder AT 

$ oder AT 
N oder NF 
B 

*) 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

Berechnungsüberdruck (bar)--------------
Prüfüberdruck (bar)---------------------
Betriebsüberdruck (bar)-----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung----------
Bodenöffnung----------------------------
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)------- --
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)-----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)-----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)--------

N, FT oder NA 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

N, FT oder 
N oder FT 
N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IHO Tank-Typ ---------------------------- Entfällt 
Prüfüberdruck (bar) ----- -------- ------ -- Entfällt 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- Entfällt 
Bodenöffnung ---------------------------- Entfällt 
Hindestvanddicke in Baustahl (rnrn) ------- Entfällt 
Lüftungseinrichtung ----- --- ------------- Entfällt 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

Bevertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J ----- + 
2,5/3 J.--- + 

Bevertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bevertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J.---- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bevertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ----- ---- ------------- -------------- Entfällt 
FKH --------- --- -- - ---------------------- Entfällt 
NBR ------------------------------------- + 

*) Fiktiver Betriebsdruck zur Ausvahl der Stoffe 

NA 

füfhJslfa.~§~~i~PPanYct!fil~rs 

1. Rechtsgrundlagen 

mit der Zulassungsnununer 
D/17 929/TC 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vorn 13 . 11 . 1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b-

-Ausnahme Nr. S 63 aufgrundder 7. Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vorn 09.03.92 (BGBI I S. 391) 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR-

2. Antragsteller: 

Tollense Fahrzeugbau Neubrandenburg GmbH, 
D - 17034 Neubrandenburg 

3. Hersteller: 

Tollense Fahrzeugbau Neubrandenburg GmbH, 
D - 17034 Neubrandenburg 



4. 

5. 

6. 

7. 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des TÜV-Norde. V. Nr. 113 DV 99020 vom 28.04.1993 
sowie Ergänzungsbericht vom 09.06.1993 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: Saug-Druck
Tankcontainer 

Typ: TE SC 10,5 G bzw. 11,5 G bzw . 13,0 G 
- ISO-Bezeichnung: 

IMO-Tanktyp : --
- Länge: 7000 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: max. 2450 mm 
- Tankvolumen ca. 10500 l bzv. 11500 l bzv. 13000 l 
- zul. Gesamtgevicht: 19225 kg, Eigengevicht max. 5700 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/ADR): -1/ 1,5 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IHDG-Code) : bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Tankverkstoff: H II nach DIN 17155 
- Tankwanddicke: 6 mm 
- gleichvertige 1/anddicke in Baustahl: mm 
- Dichtungsverkstoff: PTFE bzv. NBR 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 

Värmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

TE N0-03/0025 vom 21.01.1993 (Saug-Druck-Behälter 
- Berechnungsgrundlage -) 

TE F0-0111053 vom 05.05.1993 (Saug-Druck-Tankcontainer) 
TE Fl-03/1070 vom 10 .03 .1994 (Saug-Druck-Tank) 
TE F2-05/l040 vom 09.03.1993 (Deckel) 
TE N1-06/l006 vom 16.08.1991 ( Zylinderlagerung Deckel) 
TE N1-06/1005 vom 28.08.1991 (Zylinderlagerung Behälter) 
TE Fl-18/1042 vom 04.05.1993 (Pumpenaggregat mit Antrieb) 
TE N4-52/l022 vom 22.04.1993 (Betreiberschild) 
TE N4-52/l021 vom 22.04.1993 (Tankschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es ~ird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/ADR erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 112 Jahre den nach den unter !. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. 
Bei der Beförderung nach der Ausnahme Nr. S 63 sind die dort 
genannten Auflagen und die im Anhang aufgeführten Fristen zu 
beachten. 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bz\J. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/17 929/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,30 kg/dm 3 • Sie entfällt bei der Beförderung nach der Ausanhme 
Nr. S 63. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzv. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, venn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungsverkstoffen 
nach TRTC 007 gevährleistet ist . 

7. 6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Straßenverkehr (GGVS) zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubevahren. 

7.13 Besondere Auflagen nach der Ausnahme Nr. S 63 

8. 

9. 

- Bei der Beförderung von Stoffen mit Flammpunkten bis zu 100 •c 
darf eine Vermischung mit entzündend (oxidierend) wirkenden 
Stoffen nicht erfolgen. 

Die Tanks sind nach jeder Benutzung zu reinigen und vor der 
erneuten Befüllung auf Schäden zu untersuchen. Dies gilt auch 
für die Armaturen und Dichtungen. Verden bei aufeinander 
folgenden Beförderungen die gleichen Stoffe befördert, sind die 
Tanks nach der ersten Beförderung und danach in Abständen von 
längstens 7 Tagen zu reinigen und zu untersuchen. Verden bei 
aufeinander folgeqden Beförderungen die gleichen reinen Stoffe 
befördert, ist dieser Absatz nicht anzuwenden. 

- Bei jeder Dichtheits- und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile 
ist durch den Sachverständigen zusätzlich eine innere Prüfung 
des Tanks durchzuführen. 

Geltungsdauer 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 29.07.2003. 

Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

12200 Berlin, den 30.07.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 

Imc::'~ I\;:~~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, E. Reeck 

Anlagen: RechttirniLtelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang 
"BA~-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefahrlicher Güter'' - Teil 1 und Teil 2 - und einem 
separaten Stoffanhang Teil 3.) 
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A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
0/17 929/TC 

Teil 1: zugelassene Stoffe nach ADR/GGVS (PTFE-Dichtungen) 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte Bezeichnung 
zulässige llerte 
und Symbole 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm 3
)----------------------- --- 1,30 

Teil 2 (Landverkehr) 

$ oder AT 
$ oder AT 
$ oder AT *) 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 

Berechnungsüberdruck (bar)--------------
Prüfüberdruck (bar)---------------------
Betriebsüberdruck (bar)-----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung----------
Bodenöffnung----------------------------
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)-- - ------
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)---------- -
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)-----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)--------

N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IHO Tank-Typ -------------------------- - - Entfällt 
Prüfüberdruck (bar) ---------------- ----- Entfällt 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- Entfällt 
Bodenöffnung ---------------------------- Entfällt 
Hindestwanddicke in Baustahl (mm) ------- Entfällt 
Lüftungseinrichtung --------------------- Entfällt 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J ----- + 
2,5/3 J.--- + 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J.---- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ------------------------------------ + 
FKH ------------------------------------- Entfällt 
NBR ------------------------------------- Entfällt 

*) Fiktiver Betriebsdruck zur Auswahl der Stoffe 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/17 929/TC 

Teil 2: zugelassene Stoffe nach ADR/GGVS (NBR-Dichtungen) 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung ( BAH- Liste) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
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Bezeichnung 
zulässige llerte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm')-------------------------- $ 1,30 

Teil 2 (Landverkehr) 

$ oder AT 
$ oder AT 
$ oder AT 
N oder NF 
B 

Berechnungsüberdruck (bar) --------------
Prüfüberdruck (bar) ---------------------
Betriebsüberdruck (bar)- ----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung----------
Bodenöffnung----------------------------
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)-- -------
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)-----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) - ----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)--------

N, FT oder 
N, FT oder 
N oder FT 
N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IHO Tank-Typ ---------------- -- ---------- Entfällt 
Prüfüberdruck (bar) --------------------- Entfällt 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- Entfällt 
Bodenöffnung --------- --- - ------ -- -- ---- - Entfällt 
Hindestwanddicke in Baustahl (mm) ------- Entfällt 
Lüftungseinrichtung --------------------- Entfällt 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J ----- + 
2,5/3 J.--- + 

*) 

NA 
NA 

28 Bewertung/Auflage CrNi - Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
29 2,5/3 J.--- Entfällt 
30 Bewertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J . ---- Entfällt 
31 2,5/3 J.--- Entfällt 
32 Bevertung/Auflage Aluminium 5/6 J. ------- Entfällt 
33 2,5/3 J.----- Entfällt 
34 PTFE ------------- ----------- ----------- - Entfällt 
35 FKH ------------------------------------- Entfällt 
36 NBR -------- ----------------------------- + 

*) Fiktiver Betriebsdruck zur Ausvahl der Stoffe 

1. Rechtsmundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/70 928/TC 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI. I. S. 2453) 

insbesondere § 6 und Anhang B.1 b -. 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBI. I. S. 1224) 

insbesondere § 6 und Anhang X -. 

international er Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI.I. S. 2453) 

insbesondere §§ 1. 6 und Anhang B.1 b des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBI. I, S. 1224) 

insbesondere§§ 1. 6 und Anhang X des RIO-. 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GGVSee) in der Fassung vom 24 .07 .1991 (BGBI. I, S. 1714) 

insbesondere IMDG·Code -. 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container -CSC- vom 
10.02.1976 (BGBI. II . S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 
(BGBI. II. S. 1009) 

2. Antragsteller: 

VAN HOOL N. V.. B - 2500 Lier Koningshooikt 

3. Hersteller: 

VAN HOOL N. V.. B · 2500 Lier Koningshooikt 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen . 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 · Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzu
stellen . Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur 
benutzt werden. wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, 
daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist 
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechts
vorschriften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 928/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben BA M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,50 kg/dm'. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren Tempera
turen ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Aus
rüstungswerkslaffen nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 'C sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen. 



7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf Untenentleerung einer 
Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach einer Umrüstung von Untenentleerung auf 
Obenentleerung ist eine Druck- und Dichtheilsprüfung vorzunehmen. ln jedem Fall sind 
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften genannten Sachverständigen 
zu prüfen und zu bescheinigen. 

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ADR/RID dürfen die 
im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht verschlossenen Tanks (ohne Sicherheits
ventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanscht) befördert werden. 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder Sachver
ständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestigkeit 
(R,.), Streckgrenze (R,) und Bruchdehnung (AJ dürfen dabei die am Baumuster festge
legten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcon
tainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 24.08.2003. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.. D-BAM-506/928/93 
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: TCIS 20-22/1 
(ergänzt durch Hersteii-Nr.) 

12200 Berlin, den 25. August 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

' 
lm~rag 

0-, 
Dipl. - lng . A. Ulri ch 

Sachbearbeite r: D1pl.-lng . U. Fricke, Dipl. -lng. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

u ~.\ ~ <:.. 
Dipl.-lng . U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmitte lbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; Anforderungen an Tanks 
für die Beförderung gefährlicher Güter".) 

Anlage 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

T:ii 2 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertunql 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl . 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl ........ . 5/ 6 J. 
Bewertun g/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/ 3 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium ... . 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium 2.5/ 3 J. 
PTFE 
FKM 
NBR .....•... .. . ... . . . • . .. . •. . .. .. 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 928/TC 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

Tanks mit Unten-/~entleerung, mit/~ dem Sicherheitsventil vorgeschaltete{r) 
Berstscheibe, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen. 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung {SAM
Liste) 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 
Dichte (kg/ dm3) 

Teil 2 (Landverkehr) 
Berechnungsüberdruck {bar) .. . . .. .. . . . . ... . 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/ GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR ) ........ . . 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 
IMO Tank-Typ ............... , 
Prüfüberdruck (bar) ......... . . . . . . .. . 
Typ der Sicherheitseinrichtung ... . . . . .... . . . . 
Bodenöffnung 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) 
Lüftungseinrichtung 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 {Verträglichkeitsbewertungl 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . . .. 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . . . . . . 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl .... 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/ 3 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium .......... 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium 2.5/ 3 J. 
PTFE ............. . 
FKM 
NBR 

Anlage 

zulässige Werte 
und Symbole 

~ 1,50 

,;; 6,0 oder AT 
,;; 6,0 oder AT 
,;; 4,0 oder AT 
N oder NF 
B~ 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 oder 2 
,;; 6,0 
N oder NF 
A.B~ 
6,0 oder MW 
N oder NA 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

zur Baumusterzulassung 
D/70 928/TC 

Teil3 
zur Baumusterzulassung 

D/70 928/TC 

Teil1 
Tanks mit Unten-/~entleerung , ~ohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltetefto-) 
Berstscheibe, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen. 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung 
Liste) 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 
Dichte (kg/dm3

) 

Teil 2 (Landverkeh r) 
Berechnungsüberdruck {bar) 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) ....... . . 
Entspannungseinrichtung (GGVE/ GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 
IMO Tank-Typ ..... .......... . 
Prüfüberdruck (bar) .......... . 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung .. ........... . . 
Mindestwanddicke in Baustahl {mm) 
Lüftungseinrichtung 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

zulässige Werte 
und Symbole 

~ 1,50 

s 6,0 oder AT 
~ 6,0 oder AT 
~ 4,0 oder AT 
N~ 
B~ 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 oder 2 
~ 6,0 
N..e-Nf 
A, B-....G 
6,0 oder MW 
N oder NA 

Tanks mit Unten-/Obenentleerung, .mit.lohne dem Sicherheitsventil vorgeschaltete!<') 
Berstscheibe, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen. 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung (SAM
Liste) 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm3
) 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) .........•.. . .. 
Prüfüberdruck (bar) ... . .. . , . 
Betriebsüberdruck (bar) ...• .. • . . . . 
Typ der Sicherheitseinrichtung ......... . .... . 
Bodenöffnung ... .. .. . ... . . 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung IRID/ADR) .. 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkeh r) 

IMO Tank-Typ 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung .. 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .. . 
Lüftungseinrichtung ...... .. . 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

zulässige Werte 
und Symbole 

"' 1,50 

:s; 6,0 oder AT 
:< 6,0 oder AT 
:< 4,0 oder AT 
N~ 
B oder C 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 oder 2 
:5 6,0 
N <><ief-Nf 
A, B oder C 
6,0 oder MW 
N oder NA 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Teil4 

Teil 4 {Verträglichkeitsbewertung} 

Bewertung/ Auflage unleg . Stahl . 5/6 J . 
Bewertung/ Auflage unleg . Stahl . . . 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stah l 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl ..... 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 
Bewertung/ Auflage Aluminium 
Bewertung/ Auflage Aluminium 
PTFE 
FKM 
NBR 

. . . . . . . . . . 
.. . . . . . .... . . 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 928/TC 

2,5/3 J. 
. 5/ 6 J . 
2.5/3 J. 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

Tanks mit~/Obenentleerung , mit/- dem Sicherheitsventil vorgeschaltete(r) 
Berstscheibe, nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen. 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

T"lii l1 

Teil 4 {Verträglichkeitsbewertung} 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . 2,5/3 J. 
Bewertu ng/ Auflage CrNi-Stahl .... 5/6 J . 
Bewertu ng/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . . ..... 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium .......... 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium 2.5/3 J. 
PTFE 
FKM 
NBR 

......... .. ... 

. . . . . . . . . . . . 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 928/TC 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

Tanks mit ~-/Obenentleerung, ohne Sicherheitsventil. ohne Berstscheibe, dicht 
verschlossen, nach den in 5 . aufgeführten Zeichnungen , nur für den Landverkehr nach 
GGVS/GGVEIADR/ RID . 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung {BAM Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung {SAM-
Liste) Liste) 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Teils 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) ... . • •...•••.•• . 
Prüfüberdruck (bar) ..........•.... • ...•. 
Betriebsüberdruck (bar) ..... • ...• 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS ) 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) ...... . . •• . 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ . ....... . . . 
Prüfüberdruck (bar) ...............•. 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung ............ ••...•. 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .. 
Lüftungseinrichtung ..... . 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 CVerträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . . .. 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl 2,5/ 3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl ........... 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . . . 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium . . . . .... 5/ 6 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium . 2 .5/3 J. 
PTFE 
FKM 
NBR ........ . 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/70 928/TC 

zulässige Werte 
und Symbole 

$ 1,50 

s 6,0 oder AT 
s 6,0 oder AT 
s 4,0 oder AT 
N oder NF 
B oder C 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

1 oder 2 
~ 6,0 
N oder NF 
A , B oder C 
6,0 oder MW 
N oder NA 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

Tanks mit Unten-fSbetotentleerung, ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, dicht 
verschlossen, nach den in 5 . aufgeführten Zeichnungen, nur für den Landverkehr nach 
GGVS/GGVE!ADR/RID. 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung (SAM
Liste) 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 
Dichte (kg/dm'l 

Teil 2 (Landverkehr) 
Berechnungsüberdruck (bar) 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) ....•.... 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 
IMO Tank-Typ 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung ..... • ..•. 
Bodenöffnung ............ . 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ......... . . 
Lüftungseinrichtung .......... . 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

zulässige Werte 
und Symbole 

$ 1,50 

s 6,0 oder AT 
s 6,0 oder AT 
,; 4,0 oder AT 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N. FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 

Teil 1 lallgemeine Daten) 
Dichte (kg/dm'l 

Teil 2 (Landverkehrl 
Berechnungsüberdruck (bar) 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung ............ • . 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrich tung (RID/ADR) 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 {Seeverkehr) 
IMO Tank-Typ 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung ................. • . ... . .. 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) .... . ..•. 
Lüftungseinrichtung .......... . 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 {Verträglichkeitsbewertung) 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl . 
Bewertung/ Auflage unleg. Stahl .. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl .. 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl . 
Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 
Bewertung/ Auflage Aluminium 
Bewertung/ Auflage Aluminium 
PTFE ............. . 
FKM 
NBR 

... 5/6 J. 
2,5/3 J. 
. 5/6 J. 
2,5/3 J. 

.. 5/6 J. 
2 ,5/3 J. 

.... 5/6 J. 
2.5/3 J. 

zulässige Werte 
und Symbole 

,; 1,50 

,; 6,0 oder AT 
s 6,0 oder AT 
s 4,0 oder AT 
N oder NF 
B oder C 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 927/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11 .199 0 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -

-Ausnahme Nr. s 63 aufgrundder 7. Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 09.03.1992, BG 81 I, 5. 391. 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11 . 1990 (BGBl. I , S. 2453) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang 8.1b des ADR-

2. Antragsteller: 

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co, D - 58605 Iserlohn 

3' Hersteller: 

Edelhoff Polytechnik GmbH & Co, 0 - 58605 Iserlohn 



4. BaumusterprUfunq: 

Prüfbericht des RW-TÜV Nr. 77 006 200 vom 21.06.1993 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

7. 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: M.S.T.S TCT 8 m3 

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: --
-Länge: 4360 mm, Breite: 1777 mm, Höhe: 2230 
- Tankvolumen ca. 8000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 10000 kg, Eigengewicht ca. 3000 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/ADR): -1/1,5 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: H II nach DIN 17 155 
- Tankwanddicke: 6 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 
- Dichtungswerkstoff : PTFE bzw. Perbunan 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung : nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

1018 0000 0001 vom 27.08.1991 ( Übersichtszeichnung M.S . T. S. 
TCT 8 m3) 

1018 0000 0000 30.07 . 1991 ( Tankcontainer kompl . 
1018 0200 0000 vom 20 . 06.1991 (ZB-Behälter) 
16496/3 vom 25.06 . 1991 (Bajonett-Verschluß -

Fa. Conrad Engelke) 
1018 0100 0000 04.06.1991 (Rahmen) 
1018 0800 0000 12 . 07 . 1991 (Schutzbügel-Tankcontainer - ) 
1018 1008 0000 09.08.1991 (Betriebsschild) 
1018 1007 0000 07.08.1991 (Typenschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorsehr i ften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/ADR erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. Bei 
der Beförderung nach der Ausnahme Nr. S63 sind die dort genannten 
Auflagen und die im Anhang aufgeführten Fristen zu beachten. 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach 
dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für die 
Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. 
Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben 
nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut sichtbar 
an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/17 927/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 8 A M 
anzubringen. 

7 .4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,09 kg/dm 3 • Sie entfällt bei der Beförderung nach der Ausnahme 
Nr. S 63 . 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 QC sind zur Beförderung im 
nationalen Straßenverkehr { GGVS) zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb eines 
Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

7.13 Besondere Auflagen nach Ausnahme Nr. S 63: 

8. 

Bei der Beförderung von Stoffen mit Flammpumkt bis zu 100 QC darf 
eine Vermischung mit entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen 
nicht erfolgen. 

Die Tanks sind nach jeder Benutzung zu reinigen und vor der 
erneuten Befüllung auf Schäden zu untersuchen. Dies gilt auch für 
die Armaturen und Dichtungen. Werden bei aufeinander folgenden 
Beförderungen die gleichen Stoffe befördert, sind die Tanks nach 
der Beförderung und danach in Abständen von längstens 7 Tagen zu 
reinigen und zu untersuchen. Werden bei aufeinander folgenden 
Beförderungen die gleichen reinen Stoffe befördert, ist dieser 
Absatz nicht anzuwenden. 

Bei jeder Dichtheits- und Funktionsprüfung der Ausrüstungstei~e 
ist durch den Sachverständigen zusätzlich eine innere Prüfung des 
Tanks durchzuführen. 

Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 26.08 . 2003. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

12200 Berlin, den 27 . 08.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9 2 
Gefahrguttanks und 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks Im\)J:g ~ 
Dip1. - In~yanathan Dipl.-Ing. w.-0 . Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Auswahl zugelassener Stoff 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter" -
Teil 1 und Teil 2- sowie einem separaten Stoffanhang- Teil 3-.) 

· A n l a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/17 927/TC 

Teil 1: zugelassene Stoffe nach GGVS/ADR (PTFE-Dichtungen) 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang 
Baumusterzulassung {SAM-Liste) 

Spalte 

10 
11 
12 
13 

14 

14 

15 
15 
16 

Bezeichnung 
zulässige Werte 
und Symbole 

Teil 1 <allgemeine Daten> 

Dichte (kg/dm3)-------------------------- s 1,09 

Teil 2 (Landverkehrl 

Berechnungsüberdruck (bar) --------------
Prü füberdruck (bar)---------------------
Betriebsüberdruck (bar)-----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung----------

$ 

$ 

$ 

N 

4, 0 

4, 0 
3,0 
oder 

oder 
oder 
oder 

NF 

1\T 

1\T 

AT *) 

Bodenö f f nung------------------------- ---- B 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)-------- -- N, FT oder NA 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)- --------:---- N, FT oder NA 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)------ N oder FT 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)-------- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 <Seeverkehr) 

19 !MO Tank-Typ ---------------------------- Entfällt 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Prüfüberdruck (bar) --------------------- Entfällt 
Typ der Sicherheitse inrichtung ---------- Entfällt 

Bodenöffnung ---------------------------- Entfällt 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ------- Entfällt 

Lüftungseinrichtung --------------------- Entfällt 
Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 rverträqlichkeitsbewertunql 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J ----- + 
2,5/3 J.-- - + 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
2,5/3 J .--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.---- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ------------------------------------ + 
FKM ------------------------------------- Entfällt 

NBR ------------------------------------- Entfällt 

*) fiktiver Betriebsdruck zur Auswahl der Stoffe 

A n l a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/17 927/TC 

Teil 2: zugelassene Stoffe nach GGVS/ADR (NBR-Dichtungen) 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte 

10 
11 

12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

Bezeichnung 

Teil lallgemeine Datenl 

zulässige Werte 
und Symbole 

Dichte (kg/dml) -------------------------- ~ 1,09 

Teil 2 lLandverkehrl 

Berechnungsüberdruck (bar) --------------- ~ 4, 0 oder AT 
Prüfüberdruck (bar)----------------------~ 4,0 oder AT 
Betriebsüberdruck (bar)------------------ ::;: 3, 0 oder AT *) 

Typ der Sicherheitseinrichtung----------- N oder NF 
Bodenöffnung-------------- - -------------- B 
LÜftungseinrichtung (GGVE/GGVS)- --------- N, FT oder NA 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)------------ N, FT oder NA 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) ------ N oder FT 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) -------- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 lSeeverkehrl 

19 IMO Tank-Typ ---------------------------- Entfällt 

20 Prüfüberdruck (bar) --------------------- Entfällt 
21 Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- Entfällt 

22 Bodenöffnung ---------------------------- Entfällt 
23 
24 

Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ------- Entfällt 
Lüftungseine ichtung ---------------·------ Entfällt 

25 Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil _4 (Verträglichkeitsbewertungl 

26 Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J 

27 2,5/3 J.--- + 
28 Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
29 2,5/3 J.--- Entfällt 
30 Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.---- Entfällt 
31 2,5/3 J.--- Entfällt 
32 Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
33 2,5/3 J.----- Entfällt 
34 PTFE ------------------------------------ Entfällt 
35 FKM ------------------------------------- Entfällt 
36 NBR ------------------------------------- + 

*) fiktiver Betriebsdruck zur Auswahl der Stoffe 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
ono 926fTC 

I . Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgut· 
verordnung Straße. GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vo:n 13.11.1990 
(BGBI. t. S. 2453) 
• insbesondere § 6 und Anhang B.1 b ·, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut· 
verordnung Eisenbahn. GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 
(BGBI. I. S. 1224) 
• insbesondere § 6 und Anhang X ·, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgut· 
verordnung Straße· GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11 .1990 
(BGBI. I. S. 2453) 
• insbesondere§§ 1. 6 und Anhang B.1b des ADR ·, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrg ut
verordnung Eisenbahn. GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 
(BGBI. I. S. 1224) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO·, 

Seeverkehr na~h der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gater mit 
Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBI. I, S. 1714) 
- insbesondere IMDG-Code·, 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 übe: sichere Container -CSC· vom 
10.02.1976 (BGBI. II, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 
(BGBI. II, S. 1009) 

~· Antragsteller: 

Weste/Wälder Eisenwerk Gerhard GmbH, D · 57586 Weitefeld/Sieg 

.J. Hersteller: 

Weste/Wälder Eisenwerk Gerhard GmbH, D. 57586 Weiteield/Sieg 

4 . Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Bureau Veritas vom 13.07.19~!3 

5. Tankcontainerdaten · 

• Typenbezeichnung des Herstellers/A ntragstellers: TC 2080 E 4,5 . 2100 0 . 19.5 m3 

• ISO-Bezeichnung: 1 C 
• IMO-Tanktyp: 1 
• Länge : 6058 mm. Breite : 2438 mm. Höhe: 2438 mm 
• Tankvolumen ca .: 19500 I 
• zul. Gesamtgewicot: 30480 kg 
• Eigengewicht ca .. 3510 kg 
• max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/R;D): 3,0 bar (Überdruck) 
• max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 3,0 bar (Ü berdruck) 
• Prüfdruck : 4.5 bar (Überdruck) 
· Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 
• Tankwerkstolf: 1.4571 nach DIN 17441117440 bzw. Z 6 CNDT 17-12 
• Tankwanddicke: 5,1 mm 
• gleichwertige Wanddicke in Baustahl : 6.35 mm 
• Dichtungswerkstoff: PTFE 
. Tankinnenauskleidung: ·· 
· Öffnungen unterhalb des Flüssigkettsspiegels: nein 
· Art der Bodenöffnung: C 
· Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung· nem 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

TC-1357-1a 
TC-1357-3 
TC-1357-5.3 
TC-1357-9.1 

vom 17.06.1993 (IMO 1. Tankcontainer) 
vom 14 .06.1 993 (Tank) 
vom 16.06.1993 (Scheitelanschlüsse und Hauben) 
vom 15.06.1993 (fankschilder) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich 
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (fC) für die 
Beförderung der im Anhang zu dieser Zulassung aufgefUhrten Stoffe geeignet ist und daß 
die Vorschriften an den SaJ , die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des 



GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 
Oie im Anhang genannten 1\uftagen sind zu beachten. 

L___ Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmali9 vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter "1. 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. 

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen 
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur 
benutzt werden. wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, 
daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzvv. daß die 
vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbrc1cht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist 
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1 genannten 
Rechtsvorschnften und gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mit1elf;r ie mit der 
Zulassungsnummer 

7.4 

7.5 

D/70 926fTC 

zu kennzeichnen . 

Oie Schrifthöhe muß mmdestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind 
in gleicher Schnfthöhe die Buchstaben B A M anzubringen. 

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt : 1,73 kg/dm'. 

Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Oie· Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 oc sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für a!!e nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen. Die Werte für Zugfestgkeit 
(RJ, Streckgrenze (R,) und Bruchdehnung (A5) dürfen dabei die am Baumuster 
festgelegten Mindestvverte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind 
Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jr.1hre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des je'derzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 31 08.2003. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC· 

Zulassungs-Nr .. D-BAM-505/926/93 
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen· TC 208C E 4,5 · 2100 0 · 19,5 m' 
(ergänz1 durch Hersteii-Nr.) 

12200 Berlin, den 01. September 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFOnSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

lm7.ftrag 

cL -c~ 
Dipl.-lng. A Ulrich 

Sachbearbeiter: lng. S. Miethe, Dipl. -lng. A. Ulrich 

Anlagen Rechtsmrttelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stolfanhang) 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
lm Auftrag 

(~ ~-~'-'

lng. S. Miethe 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 

Stoffbeze,chnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

2015 Wasserstoffperoxid, 5.1-1 a 
wäßrige: Lösung mit mehr 
als 60% Wasserstoffper-
oxid, stabilisiert 

2014 Wasserstoffperoxid , 
wäßrige Lösung mit min
destens 20%. aber höch
stens 60% Wasserstoff
peroxid, stabilis iert 

2984 Wasserstoffperox id . 
wäßrige Lösung m1t min
destens 8% aber weniger 
als 20% Wasserstoffper
oxid, stabilisiert 

5.1-1 b 
(8-62b) 

5. t -1c 
(8-62b) 

D/70 926fTC 

GGVSee 
(IMDG-Code) 

5.1 

5.1 

5.1 

UN-Nr. 

2015 

2014 

2984 

Auflagen/ 
Bemerkun~en 

w 

w 

w 

W: Oie Tanks und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen 
versehen werden . Oie inneren Oberflächen der Tanks sind jeweils vor der ersten Verwendung 
zum Transport von Wasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu passivieren . Die Tanks sind so zu 
befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung durch klimatische EinflOsse 
vermieden wird. 

fü?-~slb~u9t~ ~i~?§g}jhl~L 
mit der Zulassungsnununer 

D/70 925/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner 
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i cher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über di e in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr lieber 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 
(BGBl. I, S. 1714) 
- insbesondere IHDG - Code - , 

-Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02-12.1972 über sichere Container 
- CSC- vom 10.02.1976 (BGBl. II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S. 1009) 

2. Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, D - 47574 Goch 

3. Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & CO. KG, D - 47574 Goch 
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4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 25.06.1993, 
FC-Nr. 3803/40 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

- Typenbezeichnung des Herstellers / Antragstellers: TVB S-29-2 Z 

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: 1 
- Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 29000 l; Kammer I: 7300 1 

Kammer II: 21700 1 
- zul. Gesamtgewicht: 32000 kg, Eigengewicht ca. 4900 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS / GGVE / ADR/RID): 3,0 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : 3,0 bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4435 nach DIN 17440/ 17441 
- Tank~anddickc: q,s mm 
- gleichwertige \/anddicke in Baustahl: 6, 0 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Yärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers / Antragstellers: 

242 00080 B vom 28.04.1993 (TVB S-29-2 Z) 
261 00600 vom 05 . 04.1993 (Druckbehälter TVB S-29-2 

mit Tankschild) 
296 00320 vom 05.04.1993 ( Armaturenzeichnung 

TVB S-29-2 Z) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stof
fe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des 
GGVS / GGVE / ADR/RID/GGVSee / CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

7.4 

D/70 925/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,17 kg/dm 3 • 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 oc sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Entfällt 
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7. 9 Entfällt 

7.10 Jede r Auf- und Abbau de r Ausrü s t ungste ile ist von einem 
Sachkundi ge n ode r Sa chv e rs t ändi gen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7. 11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 02.08.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-504 / 925/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TVB S-29-2 Z 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

12200 Berlin, den 03.08.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9 . 201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag Im Auftrag 

r -cc_ 
L~- I 

Dipl.-Ing . A. Ulri ch Ing. S. Miethe 

Sachbearbeiter: Ing. S. Mie the, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung , Prüfbericht, Anleitung zur 
Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus Seiten sowie dem Anhang 
"BAM-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter") 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 925/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (SAM-Liste) 

Spalte 

10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 
zulässige lJerte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm')------ ---- -------- - ----- -- 1,17 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar)--------------
Prüfüberdruck (bar)---------------------
Betriebsüberdruck (bar)----- ----------- -- $ 

4,5 oder AT 
4,5 oder AT 
3,0 oder AT 
oder NF Typ der Sicherheitseinrichtung----------- N 

Bodenöf fnung--------- -- ------------------ B 
Lüftungseinri chtung (GGVE / GGVS)--------- - N, FT oder NA 
Lüftungseinrichtung (RID / ADR)------------ N, FT oder NA 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)------ N oder FT 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)-- --- --- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ---------------------------
Prüfüberdruck (bar) --------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ----- ---- 
Bodenöf fnung ------------------ ----- ----
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) ------
Lüftungseinrichtung -------------- -------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

oder 
$ 4,5 
N oder NF 
A oder B 
6,0 oder MV 
N, FT oder NA 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
" 2,5/3 J. --- Entfällt 
Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.---- + 

2,5/3 J.--- + 
Bewertung/Auflage Aluminium 5/ 6 J.------- Entfällt 

2,5/3 J.----- Entfällt 
PTFE ------------------------------------ + 
FKM ------------------------------------- Entfällt 
NBR ------------------------------------- Entfällt 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der ZulassungsnUßUller 
D/22 924/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b-

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

- insbesondere § 6 und Anhang X -

Antragsteller: 

Universal Bulk Handling Ltd . , GB- Burscough, Lancashire 

Hersteller: 

Universal Bulk Handling Ltd., GB - Burscough, Lancashire 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Lloyds Register of Shipping vom 04.05.1993 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: ISO-TC for 
Hydrogen Peroxid 

-

- ISO-Bezeichnung: 
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 24000 
- zul. Gesamtgevicht: 30480 kg, Eigengevicht ca. 3800 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE): 4 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IHDG-Code) bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 6 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 6 bar (Überdruck) 
- Tankverkstoff: A 240-316 nach ASTH (1 . 4401) 
- Tankvanddicke: 5 mm 
- gleichvertige 1/anddicke in Baustahl: -- mm 
- Dichtungsverkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: - -

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B, C - vahlveise -
- Yärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

Zeichnungen des Herstellers I Antragstellers: 

4704/93 vom 16.03.1993 (General Arrangement) 
4705/93 vom 17.03.1993 ( Shell details) 
4706/93 vom 13.01.1993 ( Framevork assembly) 
4 723/93 vom 10.03.1993 (Heating system) 
756/93 vom 12.03.1993 (Bottom outlet pad 

blanking details) 
B 4711/93 vom 16.04.1993 (Marking de t a i ls) 

710/93 vom 03.02.1993 ( BAH approval plate) 

Zulassung des Baumusters 

Es vird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf 
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der GGVS/GGVE erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann ~iederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2, 5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt ~erden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5 . aufgeführten Tankschild zu" ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Hittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/22 924/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnumrner sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,39 kg/dm'. 

7. 5 Entfällt 

7. 6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 "C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht 
zugelassen. 

7.8 Die Tanks sind nach einer Umrüstung von Obenentleerung auf 
Untenentleerung einer Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Nach 
einer Umrüstung von Untenentleerung auf Obenentleerung ist eine 
Druck- und Dichtheitsprüfung vorzunehmen. In jedem Fall sind 
diese Umrüstungen durch einen in den Rechtsvorschriften 
genannten Sachverständigen zu prüfen und zu bescheinigen. 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3 . 1 vorliegen. 
Die 1/erte für Zugfestigkeit (R.), Streckgrenze (R.) und Bruch
dehnung (A 5 ) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Mindest~erte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 und 7.8 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung ~ird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 05.08.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

12200 Berlin, den 06.08.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 

Imc~ '·vr~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. \1.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sovie einem Stoffanhang) 
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Anhang zwn 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnwnmer 

Stoffbezeichnung 

2984 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mehr als 8/. und weni
ger als 207. H20 2 , 
stabilisiert 

2014 Wasserstoffperoxid, 
väßrige Lösung mit 
mehr als 207. und höch
stens 607. H2 0 2 , 

stabilisiert 

2015 Wasserstoffperoxid, 
wäßrige Lösung mit 
mehr als 607. H20 2 , 

stabilisiert 

Auflagen: 

D/22 924/TC 

GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

5. 1-1c 

5. l-1b 

5.1-la 

w 

Auflagen/ 
Bemerkung 

W, X 

W: Die Tanks und ihre Ausrüstungsteile dürfen nur mit mennigfreien 
Korrosionsschutzanstrichen versehen verden. Die inneren Oberflä
chen der Tanks sind jeveils vor der ersten Verwendung zum Trans
port von Vasserstoffperoxidlösungen sorgfältig zu passivieren. 
Die Tanks sind so zu befördern bzv. zvischenzulagern, daß eine 
extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden verden. 

X: Beförderung nur in Tanks mit Obenentleerung. Verschluß der 
unteren Öffnung nach Zeichnungs - Nr. E 756/93 vom 12.03.1993. 

I. Rechtsgrundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mir der Zulassungsnummer 
D/17 923/TC 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13 . 11.1990 (BGBI. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B. lb -. 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers /Antragstellers: TKC 1,0 

- ISO-Beze ichnung: - -
- IMO-Tanktyp: - -
-Länge: 1440 mm , Breite: 1050 nm1, Höhe : 1917 nun 
- Tankvolumen ca .. 1020 I 
- zu!. Gesamtgewicht : 5000 kg 
- Eigengewicht ca.: 710 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/ADR): 6,0 bar (Überdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): - - bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 8.0 bar (Ü berdruck) 
- Berechnungsdruck : 10,0 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: H II nach DIN 17 !55 
- Tankwanddicke: 5,0 mm 
- g leichwertige Wanddicke in Baustahl: - - mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüss igkeitsspiegels : nein 
- Art der Bodenöffnung : C 
- Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

-Zeichnungen des Herstellers/A ntragstellers: 

242 00070 vom 
261 00580 vom 
263 00700 vom 
296 00290 vom 

18 .03.93 
22.03.93 
18 .03 .93 
22.03.93 

6. Zulassune des Baumusters 

(TKC I) 
(Druckbehäl ter TKC I mit Tankschild) 
(Mannloch NW 500) 
(Armaturenzeichnung TKC I) 

Es wi rd bescheinigt. daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich zugehö
riger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß die Vorschriften an den 
Bau, die Ausrüstung. Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/ADR erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
lnhetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 l /2 Jahre den nach den unter I. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung hetragen : 2.5 Jahre. 

7 .2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat , daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen 
den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben . 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und 
gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 923/TC 

zu kennzeichnen: 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat liche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnunm1er sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzubringen. 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13 . 11.1990 (BGBI. I. S. 2453) 
-insbesondere §§ I, 6 und Anhang B.lb des ADR -. 

2. Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 
47562 Goch 

Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeubau GmbH & Co. KG . 
47562 Goch 

4. ßaumusterorüfung: 

Prüfbericht des Germanischen L.loyds vom 16.06.1993. FC-Nr. 5842/02 
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7.4 Entfällt 

7 .5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 · C sind zur Beförderung im nationalen 
Straßenverkehr (GGVS) zugelassen. 

7 .8 Entfällt 

7 .9 Entfällt 

7 . 10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder Sachverstän
digen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7 II Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres einzureichen. 
Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern 
sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird umer dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstenshiszum 12 .07.2003. 



9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: Entfällt 

121000 Berlin 45. den 13.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

Dipl. -lng. A. Ulr ich 

Sachbearbeiter : lng . S. Miethe. Dipl.- lng . A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transpantanks 
Im Auftrag 

lng . S. Miethe 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung . Prüfbericht. Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; Anforderungen an Tanks 
für die Beförderung gefährlicher Güter " - Teil I - und einem separaten Stoffanhang -Teil 2 -) 

Spalte 

9 
10 
II 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Anlage 

zur Baumusterzulassung 
D/17 923/TC 

Anleimng zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung 
(BAM-Liste) 

Bezeichnung 

Teil I (allgemeine Daten) 

Dichte (kgldm3) 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RIDI ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RIDI ADR) 

Sonderanforderungen sind einzuhalcen 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-Typ 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) 
Lüftungseinrichtung 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg. Stahl 516 J. 
BewertunglAunage unleg . Stahl 2,513 J. 
BewertunglAunage CrNi-Stahl 516 J. 
Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 2,513 J. 
Bewertung/ Au nage CrNiMo-Stahl 516 J. 
Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J 
Bewenung/Auflage Aluminium 5/6 J 
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5 /3 J. 
PTf'E 
FKM 
NBR 

zulässige Werte 
und Symbole 

Entfällt 

5 IO,OoderAT 
5 8,0oderAT 
5 6,0 oder AT 
N oder NF 
B oder C 
N. FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 

+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entf:illt 
Entfällt 

Stoffbezeichnung 

Bariumhydroxid
Octahydrat, fest 

Bariumhydroxid-, 
Monohydrat, fest 

Bariumchlorid. 
wasserfrei. fest 

A: wasserfrei 

1. Rechtsgrundlagen 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 923 /TC 

GGVS/ADR 
Klasse-
Ziffer 

6.1 - 60c (neu) 

6.1 - 60c (neu) 

6.1 - 60c (neu) 

Au nagen/ 
Bemerkung 

A 

A 

A 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnununer 
D/53 922/TC 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl . I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1b -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10 . 06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13 . 11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06 . 1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

-Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12 . 1972 über sichere Container 
-CSC- vom 10 . 02.1976 (BGBl. II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S . 1009) 

2. Antragsteller: 

VAN HOOL N.V., B - 2500 Lier- Koningshooikt 

3. Hersteller: 

VAN HOOL N.V., - 2500 Lier - Koningshooikt 

4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Bureau Veritas vom 22.04.1992, 
Nr. AVS/4.9.214.057/03 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TMIS 715-27 

- ISO-Bezeichnung: 
- IMO-Tanktyp: - -
- Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 27000 l 
- zul. Gesamtge~icht: 36000 kg, Eigenge~icht ca. 3980 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
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- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Uberdr uck) 
- Tankwerkstoff : 1. 4404 nach DIN 17441 
- Tankwanddicke : 3,0 mm 
- gleichwertige Uanddicke in Baustahl: 4,0 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Värmeisolierung : ja, Sonnenschutz: nein 

Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

438 237A 
60200 500B 
438 156A 

vom 15.04.1992 (Zusammenstellung) 
vom 15 . 04.1992 (Tank und Tankschild) 
vom 15.04.1992 (Isolierung) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stof
fe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des 
GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmunaen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vo rgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent 
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen . Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 922/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,48 kg/dm'. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 'C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
nicht zugelassen . 

7.8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkut1digen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 EntLillr 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAN innerhalb 
eines Jahre s einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 27.06.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
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Zulassungs-Nr.: D-BAH-503/922/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: THIS 715-27 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

1000 Berlin 45, den 28.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

;" 

Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl .- Ing. U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Fricke, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus Seiten sowie dem Anhang 
11 BAH-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter'') 

A n l a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/53 922/TC 

Anle itung zur Ausvahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 
zuläss ige Verte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm 3
) ---------- ------- --------- 5 1,48 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar)---- ------ ----
Prüfüberdruck (bar)------ ------------ ---
Betriebsüberdruck (bar)-----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung--- ---- ---
Bodenöffnung----- --------------- --------
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)- ---- ----
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)-----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)--------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkeh~ 

4.0 oder 
4,0 oder 

5 3,0 oder 
N oder NF 
B 
N, FT oder 
N, FT oder 
N 
N oder FT 

IHO Tank-Typ ---------------------------- Entfällt 
Prüfüberdruck (bar) ------ --- ------- ----- Entfällt 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- Entfällt 
Bodenöffnung ---------- ------------- ----- Entfällt 
Hindestwanddicke in Baustahl (mm) ------- Entfällt 
Lüftungseinrichtung --------------------- Entfällt 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
2,5/3 J.- -- Entfällt 

BewerLuug,/Auf lage CrNiHo-Stahl 5/6 J .--- - + 
2,5/3 J.--- + 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE------------------------------------ + 
FKH -------------- - -- --- ----------------- Entfällt 
NBR -------------- ----------------------- Entfällt 

AT 
AT 
AT 

NA 
NA 



fü?\d~~§§tYr~ge??.~c~J~ll;ts 
mit der Zulassungsnummer 

D/22 919/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b-

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

2. Antragsteller: 

3. 

4. 

Uestervälder Eisenverk Gerhard GmbH, 
57586 1/eitefeld/Sieg 

Hersteller: 

llestervälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 
57586 1/eitefeld/Sieg 

Bawnusterprüfung: 

Prüfbericht des L:.oyd' s Register Industrial Services 
vom 24.05.1993 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

7. 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 2080 Sf 
34,5·2025 0·17,0 m' 

- ISO-Bezeichnung : 1C 
- IMO-Tanktyp: - -
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm 
- Tankvolumen ca. 17030 
- zul. Gesamtgevicht: 30480 kg, Eigengewicht ca. 7620 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE): 25,3 bar(Überdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 34,5 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 34,5 bar (Überdruck) 
- Tankverkstoff: ASME SA 737 GR C 
- Tankvanddicke: 16,7 mm (Böden) 
- gleichvertige 1/anddicke in Baustahl: 17,3 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Uärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers /An tragstellers: 

TC-1336-1a vom 06.04.1993 ( IMO-Tankcontaine r) 
TC-1336-2 vom 09.03.1993 (Rahmen) 
TC-1336-3 vom 05.03.1993 (Tank) 
TC-1336-5.1 vom 03.02.1993 (Mannloch) 
TC-1336·5.2.1 vom 10.03.1993 ( Flüssigphase ON 80) 
TC-1336-5. 2. 2 vom 16.03.1993 (Gasphase ON 50) 
TC-1336-5. 3 vom 04.03.1993 (Sicherheitsventil) 
TC-1336-9.1 vom 04.03.1993 ( Tankschilder) 

Zulassun~ des Baumusters 

Es vird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) füT die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann viederkehrend alle 

2 1/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prtifungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: Jahre 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt TJerden, TJenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Hittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/22 919/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1, 68 kg/dmJ. 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7. 7 Entfällt 

7. 8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestirrunten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
EN 10204-3.1 vorliegen. 
Die llerte für Zugfestigkeit (R.), Streckgrenze (R

0
) und Bruch

dehnung (A 5 ) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Hindestuerte nicht unterschreiten. 

7. 12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 31.08.2003. 

9. Festlegung der.Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: 0-BAM-500/919/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 2080 Sf 34,5 · 2025 0 
(ergänzt durch Herstell -Nr.) 17,0 m3 

12200 Berlin, den 01.09.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

(y_ __ ,c~ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Ing. S. Miethe 

Sachbearbeiter: Ing. S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten swie einem Stoffanhang) 
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Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontair~ers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 919/TC 

Stoffbezeichnung 
GGVE/GGVS UN-Nr. 
Klasse-
Ziffer 

Chlordifluormethan 2-3a 1018 
(R 22) 

Chlorpenta fluorethan 2-3a 1020 
(R 115) 

Dichlordifluormethan 2 -3a 1028 
(R 12) 

1,1 Difluorethan 2- 3b 1030 
(R 152a) 

Gemisch F1 2-4a 1078 

Gemisch F2 2-4a 1078 

Dichlortetrafluorethan 2-3a 1958 
(R 114 ) 

Gasgemisch R 502 2-4a 1973 

Chlordifluorethan 2- 3b 2517 
(R 142b ) 

Gasgemisch R 500 2-4a 2602 

1,1,1,2-Tetrafluorethan 2-3a 3159 
(R 134a ) 

Auflagen: 

A: TJasserfrei 

C: säurefrei ( ph-!Jert 6,5-8,5) 

Auflagen/ 
Bemerkung 

A 

A 

A 

A 

A, 

A, c 

A 

A 

A 

A 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Ba\unuster eines Tankcontainers 

mit: der Zulassungsnummer 
D/30 918/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzübersdreHende Beförderung gefährlicher Güt:er 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut:verordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmacinmg vom 10.06. 1991 ( BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und P~hang X des RIO -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 
(BGBl. I, S. 1714) 
- insbesondere IMDG-Code - , 

- Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container 
-CSC- vom 10.02.1976 (BGBL II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S. 1009) 

2. Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, D - 4180 Goch 1 

3. Herst:eller : 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, D - 4180 Goch 1 

800 

4. 

5. 

;l 

6. 

Baumust:erprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Ll oyds vom 18. OS .1993, 
FC-Nr. 289 7101 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers /Antragstellers: TBC 24 

- ISO-Bezeichnung: 
- !HO-Tanktyp : 1 
- Länge : 6058 mm, Breite : 2500 mm, Höhe: 2675 mm 
- Tankvolumen ca. 24000 
- zul. Gesamtgevicht: 30480 kg, Eigengevicht: ca. 4450 kg 
- max. Betriebsdruck (ADR/RID): 3,0 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IHDG-Code) : 2, 66 bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Tankverkst:off: 1. 4435 nach DIN 17440/17441 
- Tankvanddicke : 4,5 mm 
- gleichvert:ige !Janddicke in Baustahl: 6, 0 mm 
- Dicht:ungsverkst:off : PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --

Öffnungen. unterhalb des Flüssigkeit:sspiegels: ja 
- Art: der Bodenöffnung: B 
- Yärmeisolierung : ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung : ja, elektrisch 

- Zeichnungen des Herstellers/ Antragst:ellers: 

232 0009 0 vom 03.02.1993 (TBC 24) 
261 0053 0 vom 03.02.1993 (Druckbehälter TBC 24 mit 

Tankschild) 
296 0026 0 vom 03.02.1993 (Armat:urenzeichnung TBC 24) 
296 0027 0 vom 03.02.1993 (obenbedienb. Bodenventil) 

Zulassung des Baumusters 

Es <~ird besche i nigt:, daß · das nach de111 in •>. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefert:igte Bau
must:er eines Tankcontainers (TC) für die 3eförderung der Stof
fe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoveit: die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des 
ADR/RID/GGVSee / CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergest:ellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetrie~nahme und dann viederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzust:ellen. Sie dürfen für den Vervendungszveck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt 'Werden, 'w'enn der für 
die Prüfung zust:ändige Sachverst:ändige bescheinigt: hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Aus rüstung dieser Zulassung ent:sprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vo rschriften ehe
sprechende Ergebnisse erbra~t: haben. 

7.3 Jeder Tank ist: mit dem in 5. aufgeführt:en Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist j eder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannt:en Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längssed.t:en in Höhe der Kitt:ellinie mit: der 
Zulassungsnummer · 

7.4 

D/30 918/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindest:ens 50 mm bet:ragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchst:aben 
B A H anzubringen. 

Die höchst:zulässige Dichte der zu befördernden St:offe bet:rägt:: 
1, 35 kg/dm'. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzv. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperat:uren ist nur gestat:t:et, venn die Vert:räg
lichkeit: des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungsverkstoffen 
nach TRTC 007 gevährleistet ist:. 

7 . 6 Bei der Beförderung von St:offen mit: einem Flanunpunkt bis 55 •c 
ist die Elekt:roheizung außer Betrieb zu setzen. 

7.7 Entfällt 



7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1 vorliegen. 

Die llerte für Zugfestigkeit (R.), Streckgrenze (R.) und Bruch
dehnung (A5 ) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Hindestverte nicht unterschreiten. 

7. 12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8 . Geltungsdauer 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 15.06 . 2003. 

Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr .: D-BAH-499/9!8/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TBC 24 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

1000 Berlin 45, den 16 . 06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR KATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

G-:-LM 
Dipl.-Ing. A. Ulrich Ing. S. Miethe 

Sachbearbeiter: Ing. S. !!iethe, Dipl.- Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Ausvahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sovie dem Anhang 
"Bill-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter") 

zur Bawnusterzulassung 
D/30 918/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (SAM-Liste) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 

Bezeichnung 
zulässige ilerte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dml)- - ----~---- -- ---- - -- -- - - --

Teil 2 ( Landverkehr). 

Berechnungsüberdruck (bar)- - - - ------- ---
Prüfüberdruck (bar)----- - ---------------
Betriebsüberdruck (;ar) - ---- - - - ------- --
Typ der Sicherheitseinrichtung- - --------
Bodenöffnung- --- - -----------------------
Lüftungseinrichtung ( GGVE/GGVS) ---------
Lüftungseinrichtung (RIO/ AOR) --- ~-------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) -- - --
Entspannungseinrichtung (RIO/ ADR) --------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

1' 35 

4,0 oder 
4,0 oder 

~ 3,0 oder 
N oder NF 
B 
Entfällt 
N, FT oder 
Entfällt 
N oder FT 

IMO Tank-Typ ---------------------------- oder 
Prüfüberdruck (bar) --------------------- ~ 4,0 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- N oder NF 
Bodenöffnung - --------------- ----- --- ---- A oder B 

AT 
AT 
AT 

NA 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Mindestvandchcke in Baustahl (mm ) ------- 6,0 oder Mll 
Lüftungseinrichtung --------------------- N, FT oder NA 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

Bevertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J . ----- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bevertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J.---- + 
2,5/3 J.--- + 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J. ------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ------------------------------------ + 
FKM ------------------------------------- Entfällt 
NBR ------------------------------------- Entfällt 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 917/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13 . 11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner-
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung vom 24.07 . 1991 
(BGB1. I, S. 1714) 
- insbesondere IMDG-Code -, 

- Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container 

2. 

3 . 

4. 

5. 

-CSC- vom 10.02.1976 (BGBl. II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S. 1009) 

Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, D - 4180 Goch 1 

Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG , D - 4180 Goch 1 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyds vom 07.05.1993, 
FC -Nr. 2849/43 

Tankcontainerdaten : 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TBC 17.8 

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO -Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 17800 l 
- zul. Gesamtgewicht: 35000 kg, Eigengevicht ca. 3850 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar(Überdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : 3,0 bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff, 1.4404 bzw. 1.4571 nach DIN 17440/17441 
- Tankwanddicke: 4,5 mm 
- gleichvertige Vanddicke in Baustahl: 6,0 mm 
- Dichtungsverkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Värmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 
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- Ze.ichnungen des Herstellers/ Antragstellers: 

232 00110A vom 30.04.1993 (TBC 17.8) 
261 00590A vom 27.07.1993 ( Druckbehälter TBC 17.8 

mit Tankschild) 
296 00310 vom 01.04.1993 (Armaturenzeichnung TBC 17.8) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stof
fe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des 
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 917/TC 

zu kennz eichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
2,19 kg/dm 3 • 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 oc sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7. 8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 15.06.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 
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Zulassungs-Nr.: D-BAH-498/917 /93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TBC 17.8 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

1000 Berlin 45, den 16.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

Imz;:~ 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. A. Ulrich Ing. S. Hiethe 

Sachbearbeiter: Ing. S. Hiethe, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang 
"SAH-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter") 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 917/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung ( BAH-Lis t e) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 
zulässige Uerte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm 3
)--------------------------

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar)--------------
Prüfüberdruck (bar)---------------------
Betriebsüberdruck (bar)-----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung----------
Bodenöffnung----------------------------
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)---------
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)-----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)-----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)--------

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

2,19 

4,5 oder 
~ 4,5 oder 
~ 3,0 oder 
N oder NF 
B 
N, FT oder 
N, FT oder 
N oder FT 
N oder FT 

IHO Tank-Typ ---------------------------- oder 
Prüfüberdruck (bar) --------------------- ~ 4,5 

AT 
AT 
AT 

NA 
NA 

Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- N oder NF 
Bodenöffnung ---------------------------- A oder B 
Hindestwanddicke in Baustahl (mm) ------- 6,0 oder HU 
Lüftungseinrichtung --------------------- N, FT oder NA 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNi-Stah1 5/6 J.----- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J.---- + 
2,5/3 J.--- + 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J. ------- Entfällt 
2,5/3 J . ----- Entfällt 

PTFE ------------------------------------ + 
FKH ------------------------------------- Entfällt 
NBR ------------------------------------- Entfällt 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mir der Zulassungsnummer 
D/17 915/TC 

I. Rechtsgrundlagen 

-nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. I b -, 

- Ausnahme N r. S63 aufgrund der 7. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 09.03.1992, BG Bl1, S.391. 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI. I, S. 2453) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR -, 

2. Antragsteller: 

Kaiser AG Fahrzeugwerk, FL-9486 Schaanwald 

3. Hersteller: 

Kaiser AG Fahrzeugwerk, FL-9486 Schaanwald 

4. Baumusterorüfung: 

Prüfbericht des Technischen Überwachungsverein Südwestdeutschland e .V. vom 
26.01.1993; DD M/026/93 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: 450011800 

-ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: --
-Länge: 5IOO mm, Breite: 2000 mm, Höhe: 2200 mm 
- Tankvolumen ca.: 12500 I 
- zu!. Gesamtgewicht: 20000 kg 
- Eigengewicht ca.: 8000 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/ADR): -0,9/0,5 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): --bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 10,0 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17400 
- Tankwanddicke: 6,5 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 8,0 mm 
- Dichtungswerkstoff: Neoprene 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/ Antragstellers: 

Kl. 92. 447 vom 
K4. 93.570 vom 
0 963 890-0 vom 

13.04.1993 
03.1993 

12.03 .1986 

Zulassung des Baumusters 

(Gefahrguttank) 
(Tankschild) 
(Spannring, komplett) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat , daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen 
den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und 
gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 915/TC 

zu kermzeichnen: 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnununer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: I ,2 kg/dm3 • Sio entfällt bei 
der Beförderung nach der Ausnahme N r. S63. 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55" C sind zur Beförderung im nationalen 
Straßenverkehr (GGVS) zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder Sachverstän
digen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach DIN 50049-3.1 vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit (R".), Streckgrenze (R.) und Bruchdehnung (A,) dürfen dabei 
die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern 
sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

7.13 Besondere Auflagen nach AG Nr. S 63 

Bei Beförderung von Stoffen mit Flammpunkten bis zu 100 ·c darf eine Vermischung mit 
entZÜndend (oxidierend) wirkenden Stoffen nicht erfolgen. 

Die Tanks sind nach jeder Benutzung zu reinigen und vor der erneuten Befüllung auf 
Schäden zu untersuchen. Dies gilt auch für die Armaturen und Dichtungen. Werden bei 
aufeinanderfolgenden Beförderungen die gleichen Stoffe befördert, sind die Tanks nach der 
ersten Beförderung und danach in Abständen von längstens 7 Tagen zu reinigen und zu 
untersuchen. Werden bei aufeinander folgenden Beförderungen die gleichen reinen Stoffe 
befördert, ist dieser Absatz nicht anzuwenden. 

Bei jeder Dichtheits- und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile ist durch den Sachverstän
digen zusätzlich eine innere Prüfung des Tanks durchzuführen. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie ~ilt 
längstens bis zum 07.07.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: Entfällt 

12200 Berlin , den 08.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich zugehö- / ~ r 0 

riger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der ir lJ------- 1..___..7---,_ 
den Anhängen zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß die Vorschrifte 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/ADR erfüllt sind. Dipi.-Ing. A. Ulrich 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

lng. S. Miethe 

7. Nebenbestimmungen 

7 .I Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. Bei der Beförderung nach der 
Ausnahme Nr. S63 sind die dort genannten Auflagen und die im Anhang aufgeführten 
Fristen zu beachten. 

Sachbearbeiter: lng. S. Miethe, Dipi.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; Anforderungen an Tanks 
für die Beförderung gefährlicher Güter" Teil 1 und einem separaten Stoffanhang Teil 2.) 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe 
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Teil 1: zugelassene Stoffe nach ADR 

zur Baumusterzulassung 
D/17 915/TC 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung 
(BAM-Liste) 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') 

Teil 2 (Landverkehrl 

Berechnungsüberdruck (bar) . 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RIO/ ADR) 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-Typ .. 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Mindestwanddicke in Baustahl (nun) 
Lüftungseinrichtung 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertungl 

Bewertung/Auflage unleg. Stahl 5/6 1. 
Bewertung/Auflage unleg. Stahl 2,5 /3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 516 1. 
Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 2 ,5/3 J. 
Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 516 J . 
Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 2 ,5/3 1. 
Bewertung/ Auflage Aluminium 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5/3 J. 
PTFE 
FKM 
NBR 

*) fiktiver Betriebsdruck zur Auswahl der Stoffe 

zulässige Werte 
und Symbole 

,; 1,2 

:5 10,0 oder AT 
,; 4 ,0 oder AT 
:5 3,0oderAT *) 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

Entfällt 
Entfallt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 

Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfallt 
Entfällt 
Entfallt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 9!4/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -. 

-Ausnahme Nr. S 63 aufgrundder 7. Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmever
ordnungen vom 09.03 .92 (BGBl I S. 391), 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefahrlieber Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.!99! (BGBl. I , S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

-internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -. 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.199! (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BOB!. I, S. 1714) 
- insbesondere IMDG-Code -, 
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- Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02 . 12.1972 über sichere Container -CSC- vom 10.02 . 1976 
(BOB!. li , S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02 .08.1985 (BOB!. II, S. 1009) 

2 . Antragsteller : 
Ingenieurbüro Reinecke , 3088 1 Barsinghausen 

3. Hersteller: 
Müller Umwelttechnik GmbH & Co . KG, 32816 Schieder-Schwalenberg (Tank) 
Faun Müller Umwelttechnik. 04668 Grinuna (Tank) 
Voest Alpine, Linz/ Austria (Rahmen) 

4 . Baumusterorüfung: 

5. 

Prüfbericht des Technischen Überwachungsverein Hannover/Sachsen Anhalt e . V . , 
Prüf-Nr .: 166-TC5/92, vom 06 .04 . 1993 . 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers : 011950 

- ISO-Bezeichnung: 20 ' - 1 C 
- !MO-Tanktyp : 1 
- Länge: 6058 nun, Breite : 2438 mm, Höhe: 2438 mm 
- Tankvolumen ca.: 9000 1 
- zu!. Gesamtgewicht: 18000 kg 
- Eigengewicht ca. : 6400 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ ADRIRID) : 1,5 bar (Überdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSeeiiMDG-Code): 1,5 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 4 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: St 52-3 
- Tankwanddicke: 6 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mm 
- Dichtungswerkstoff: NBR 
- Tankinnenauskleidung : - -
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels : ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/ Antragstellers: 

1.200.00 - 000 .001 
1.160.09- 070.017 
1.200.00- 071.001 

vom 24 . 10.92 (Übersichtszeichnung) 
vom 17.03.93 (Tank; 0 1650, E-Kolben 9 m') 
vom 25.03.93 (Tankschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

7. 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich zugehö
riger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß die Vorschriften an 
den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/ RIO/ 
GGVSee/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 112 Jahre den nach den unter 1. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre. Bei der Beförderung nach der 
Ausnahme Nr. S63 sind die dort genannten Auflagen und die im Anhang aufgeführten 
Fristen zu beachten. 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen 
den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter I. genannten Rechtsvorschriften und 
gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 9!4/TC 

zu kennzeichnen: 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,61 kg/dm'. Sie entfällt bei 
der Beförderung nach der Ausnahme Nr. S63. 



7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren Temperaturen 
ist nur gestattet , wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungs
werkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55· C sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7. IO Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder Sachverstän
digen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7 . II Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach DIN 50049-3.1 vorliegen . 
Die Werte für Zugfestigkeit (R.J, Streckgrenze (R,) und Bruchdehnung (A,) dürfen dabei 
die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern 
sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

7.13 Besondere Auflagen nach der Ausnahme Nr. S 63 

Bei Beförderung von Stoffen mit Flammpunkten bis zu 100 ·c darf eine Vermischung mit 
entzündend (oxidierend) wirkenden Stoffen nicht erfolgen. 

Die Tanks sind nach jeder Benutzung zu reinigen und vor der erneuten Befüllung auf 
Schäden zu untersuchen . Dies gilt auch für die Armaturen und Dichtungen. Werden bei 
aufeinanderfolgenden Beförderungen die gleichen Stoffe befördert , sind die Tanks nach der 
ersten Beförderung und danach in Abständen von längstens 7 Tagen zu reinigen und zu 
untersuchen. Werden bei aufeinander folgenden Beförderungen die gleichen reinen Stoffe 
befördert. ist dieser Absatz nicht anzuwenden. 

Bei jeder Dichtheits- und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile ist durch den Sachverstän
digen zusätzlich eine innere Prüfung des Tanks durchzuführen. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 11 .07 .2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr. : D-BAM-496/914/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 6 x 2.5 x 2.5 
(ergänzt durch Hersteii-Nr.) 

12000 Berlin, den 12.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

Im{;:0u, 
Dipi.-Ing. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipi.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter : Dipi.-Ing . W.-D. Mischke. Dipi.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; Anforderungen an Tanks 
für die Beförderung gefährlicher Güter" -Teil I - und einem separaten Stoffanhang- Teil 2 -) 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe 

zur Baumusterzulassung 
D/70 914/TC 

Teil I : zugelassene Stoffe nach ADRIRJD/GGVSee/GGVS/GGVE 
Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung 
(BAM-Liste) 

Spalte 

9 
10 
II 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Bezeichnung 

Teil I (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm') 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) . 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RJD/ ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RIO/ ADR) 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ . 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung 
Mindestwanddicke in Baustahl (nun) 
Lüftungseinrichtung 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

26 Bewertung/Auflage unleg . Stahl 5/6 J. 
27 Bewertung/Auflage unleg. Stahl 2,5/3 J. 
28 Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. 
29 Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 2 ,5/3 J . 
30 Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J . 
31 Bewertung/ Auflage CrNiMo-Stahl 2,5/3 J. 
32 Bewertung/ Auflage Aluminium 5/6 J. 
33 Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5/3 J . 
34 PTFE 
35 FKM 
36 NBR 

•) Fiktiver Betriebsdruck zur Auswahl der Stoffe 

zulässige Werte 
und Symbole 

,;; 1,6I 

,;; 4oderAT 
,;; 4 oder AT 
,;; 3 oder AT •) 
N oder NF 
B 
N, FT oder NA 
N, FT oder NA 
N oder FT 
N oder FT 

I oder 2 
,;;4 
N oder NF 
A oder B 
6 oder MW 
N, FT oder NA 

+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfallt 
Entfällt 
Entfallt 
Entfallt 
+ 

ZULASSUNGSSCHEIN 

1 . Rechtsgrundlagen 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnwnmer 

D/53 913/TC 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10 . 06 . 1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B. lb des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

-Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02 . 12 . 1972 über sichere Container 
-CSC- vom 10.02.1976 (BGBl . II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl . II, S. 1009) 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Antragsteller: 

Linde AG, Uerk Schalchen, D - 8221 Tacherting 

Hersteller: 

Linde AG, Uerk Schalchen, D - 8221 Tacherting 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyds vom 19.04.1993; 
FC-Nr. 5845/01 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers : TVT-U 106-S 

- ISO-Bezeichnung: ( 1 CX) 
- IHO-Tanktyp: --
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2100 mm 
- Tankvolumen ca. 10380 
- zul. Gesamtgevicht: 20320 kg, Eigengevicht 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 18 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : 
- Prüfdruck: 24,7 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 24,7 bar (Überdruck) 

ca. 6070 kg 
bar(Überdruck) 
bar(Überdruck) 

- Tankverkstoff: 1.4311 nach DIN 17441 ( Innentank ) 
- Tankvanddicke: 8,7 mm (Innentank-Hantel) 
- gleichwertige Vanddicke in Baustahl: -- mm 
- Dichtungsverkstoff: PTFE/Cu Zn 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 

Värmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers : 

6. 

7. 

11-09645 vom 22.01.1993 (Tank Typ: TVT-U 106-S) 
11-09649 A vom 08.01.1993 (Innentank TVT-U 106-S) 
33-17637 vom 19.11.1992 (Armaturenschema) 
22-09486 c vom 19.02.1993 ( Fabrikschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es vird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann viederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Vervendungszveck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Hittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

7.4 

7.5 

7.6 

7. 7 

7.8 

7.9 

D/53 913/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen. 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 
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7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubevahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Uiderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 17.05.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-495/913/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TVT-U 106-S 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

1000 Berlin 45, den 18.05.1993 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Ing. S. Miethe 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Ing. S. Miethe 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sovie einem Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnwnmer 
D/53 913/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

Argon •) 2 - 7a 

Sauerstoff •) 2 - 7a 

Stickstoff •) - 7a 

•) tiefgekühlt verflüssigt 

Auflagen/ 
Bemerkung 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 912/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13 . 11 . 1990 (BGBl . I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internat i onaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gef~hrl i cher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 
(BGBl. I, S. 1714) 
- insbesondere IHDG-Code -, 

-Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container 
-CSC- vom 10.02 . 1976 (BGBl. II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02 .08 .1985 (BGBl . II, S. 1009) 

2. Antragsteller: 

Rinnen GmbH & Co . KG, D - 4130 Heers 1 

3. Hersteller: 

4. 

5. 

6. 

Rinnen GmbH & Co. KG, D - 4130 Heers 1 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Rheinisch Westfälischen Technischen 
Überwachungsvereins e. V. vom 30.12.1992, Prüfbericht 
Nr. 212/17 8882/01 und Prüfbericht Nr. 25 4 739 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden vom 14.09.1992 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: 20 ft IHO I 

- ISO-Bezeichnung: 1 CC 
- IHO-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 16400 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, Eigengewicht ca. 4100 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 4 bar(Uberdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IHDG- Code) : 4 bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 6 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 6 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4404 nach DIN 17440 
- Tankwanddicke: 6 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 7,6 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung: C 
- Yärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

216.400.01 vom 26.09.1992 (Zusammenstellung) 
216.400.02 vom 28.09.1992 (Rahmen) 
216.400.03 vom 13 . 10.1992 (Tank) 
216.400.04 vom 31.10.1992 (Tankschild) 

Zulassung des Bawnusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stof
fe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 

7. 

zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des 
GGVS/GGVE / ADR/R ID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

Nebenbestimmungen 

7.1 J ede r nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen . Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben . 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Hittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 912/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . Über dieser Zu
lassungsnumme r sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
2,01 kg / dm 3 • 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ 
ADR /R ID dürfen die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht 
verschlossenen Tanks (ohne Sicherheitsventil, ohne Berst
scheibe, blindgeflanscht) befördert werden. 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen . 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1A oder C vorliegen. 
Die Yerte für Zugfestigkeit (R.), Streckgrenze (R.) und Bruch
dehnung (A5 ) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Hindestwerte nicht unterschreiten. 

7. 12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 18.04.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr . : D-BAH- 494/912/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: 16 R 02 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

Im~C~ 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. A. Ulrich Dipl.-Ing. Y.-D. Hischke 
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Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-D. Hischke, Dipl . -Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur 
Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang 
"BAH-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter") 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 912/TC 

Anleitung zur Ausvahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 
zulässige lJerte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Uichte (kg/dml)-------------------------- 2,01 

Teil 2 (Landverkehr) 

6 oder AT 
6 oder AT 

~ oder AT 
N oder NF 
B oder C 

Berechnungsüberdruck (bar)--- -----------
Prüfüberdruck (bar)---------------------
Betriebsüberdruck (bar)------------ -- ---
Typ der Sicherheitseinrichtung-------- --
Bodenöffnung----------------------------
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)---------
Lüftungseinr ichtung (RID/ADR)-----------
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)-----
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)--------

N, FT ode r NA 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

N, FT oder 
N oder FT 
N oder FT 

oder 
~ 6 
N oder NF 
A, B oder C 

NA 

IHO Tank-Typ - ------ --- --- --------------
Prüfüberd ruck (bar) --------------------
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------
Bodenöffnung ---------------------------
Hindestwanddicke in Baustahl (mm) ------
Lüftungseinrichtung ---------------------

~ 7,6 oder Hll 
N, FT oder NA 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Vertrlglichkeitsbewertung) 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J.---- + 
2,513 J.--- + 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ------------------------------------ + 
FKH ------------------------------------- Entfällt 
NBR ------------------------------------- Entfällt 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit. der Zulassungsnwnmer 
D/70 911/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach dSr Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl . I, S. 2453) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzübe rschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -
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- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 
(BGBl. I, S. 1714) 
- insbesondere IHDG-Code -, 

-Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.!2.1972 über sichere Container 
-CSC- vom 10.02.1976 (BGBl. II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II , S. 1009) 

2. Antragsteller: 

3. 

4. 

VAN HOOL N. V., B- 2500 Lier-Koningshooikt-Belgie 

Hersteller: 

VAN HOOL N. V., B- 2500 Lier-Koningshooikt-Belgie 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Bureau Veritas vom 26.01.1993, 
Nr. AVS/4.9.314.025/03 

5 . Tankcontainerdaten: 

6. 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TCIS 715-28/1 

- ISO-Bezeichnung: 
- IHO-Tanktyp: 1 
- Linge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca . 28000 1 (Kammer I ca. 75001, 

Kammer II ca. 20500 1) 
- zul. Gesamtgevicht: 35000 kg, Eigengewicht ca. 5180 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IHDG-Code) : 2,65 bar(Überdruck) 
- Prüfdruck: 4 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4 bar (Überdruck) 
- Tankverkstoff: 1.4404 nach DIN 17441 
- Tankvanddicke: 4,4 mm 
- gleichvertige llanddicke in Baustahl: mm 
- Dichtungsverkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: Säkaphen SI 14 
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Värmeisolierung : ja, Sonnenschutz: nein 

Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers /An tragstellers: 

440 693 vom 02.12.1992 (Zusammenstellung) 
61097-500 vom 14.01.1993 (Tank) 
TD 1112 vom 13.01.1993 (Tankschild) 
TD 1ll1 vom 13.01.1993 (Armaturen) 
TD 111 3 vom 13.01.1993 (Ausrüstungsvarianten) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4 . genannten Prüf
bericht ei nschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/GGV E/ADR/R ID /GGVSee/CSC erfüllt 
sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 1,0 Jahr 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Vervendungszveck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt verden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständi ge bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vo r schriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvo r schriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 91l/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu-



lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,33 kg/dm 3 • 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzv. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gevährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 'C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ 
ADR/RID dürfen die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht 
verschlossenen Tanks (ohne Sicherheitsventil, ohne Berst
scheibe, blindgeflanscht) befördert werden. 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1 vorliegen. 
Die Uerte für Zugfestigkeit (R.), Streckgrenze (R.) und Bruch
dehnung (A 5 ) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Hindestverte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubevahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Uiderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 25.07.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-493/911/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TCIS 715 - 28/1 
(ergänzt durch Herstell-Nr.) 

12200 Berlin, den 26.07.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

[c;___:c'-<-
Dipl. -Ing. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Fricke, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sovie einem Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

Aceton 

Cyclohexan 

Methanol 
(Methylalkohol) 

Methylisobutylketon 

iso-Propanol 

n-Propanol 

Toluol 

Ethion 

Fenitrothion 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnwnmer 
D/70 911/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

3-3b 

3-3b 

3-17b 

3-3b 

3-3b 

3-3b 

3-3b 

6.1-llb 

6.1-llc 

GGVSee 
(IMDG -Code) 
Klasse 

3.1 

3. 1 

3.2 

3 . 2 

3 . 2 

3 .2 

3.2 

6.1 

6.1 

UN-Nr. 

1090 

1145 

1230 

1245 

1219 

1274 

1294 

3018 

3018 

meta-Kresol, flüssig 6. 1-14b 6. I 2076 

Essigsäureanhydrid 8-32b 1715 
(Acetanhydrid) 

Thioglykolsäure 8-32b 1940 

Auflagen: 
B: Bromid- und Chlorfrei 

Auflagen/ 
Bemerkung 

X 

B 

B 

H, X 

H, X 

B, H, X 

H 

H: Die Tanks sind so zu befördern bzv. zvischenzulagern, daß eine 
extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden vird 
(Flüssigkeitstemperatur an der Tankvand höchstens 30 'C). 

X: Nur zugelassen in Tanks mit Sicherheitsventil und vorgeschalteter 
Berstscheibe, bzv. dicht verschlossen, nur für den Landverkehr 
nach GGVS/GGVE/ ADR/RID . 

I. Rechtsgrundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 910/TC 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13 .11 1990 (BOB!. I. S. 2453) 
· insbesondere § 6 und Anhang B. 1 b · , 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefäl>rlicher Güter auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11 1990 (BOB!. I, S. 2453) 
- insbesondere§§ I. 6 und Anhang B.lb des ADR -. 

2. Antragstel ler: 

Garthe. Behälter und Apparatebau GmbH 
D-65993 Frankfurt am Main 80 

3. Hersteller: 

Garthe. Behälter und Apparatebau GmbH 
D-65993 Frankfurt am Main 80 
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4 . Baumusterorüfung: 

Prüfbericht des TÜH -Frankfurt am Main vom 11.03.1993 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers : Oleum Transportbehälter 

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp : --
- Länge : 2000 mm. Breite : 1600 mm. Höhe : 1600 nun 
- Tankvolumen ca .: 1375 I 
- zu!. Gesamtgewicht : 4800 kg 
- Eigengewicht ca .: 2050 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/ADR) : 10 bar (Überdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : --bar (Überdruck) 
- Prüfdruck : 14.3 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 14,3 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: Hll nach DIN 17 155 
- Tankwanddicke: 10 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: - - mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 

Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüss igkeitsspicgels : nein 
- Art der Bodenöffnung : C 
- Wärmeisolierung: ja 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung : ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers/ Antragstellers : 

588-6921 Rev . 4 vom 17.05 . 1993 (Oleum Transportbehälter) 
TDC - 02-05 vom Oktober 1992 (Tankschild) 

6 . Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt. daß das nach dem in 4 . genannten Prüfbericht einschließlich zuge
höriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung 
der aufgeführten Swffe im Anhang zu dieser Zulassung geeignet ist und daß insoweit die 
Vorsch;iften an den Bau. die Ausrüstung. Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVSIADR 
erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten . 

7 . Nebenbestimmungen 

7 .I Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter I. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat , daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen 
den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7 . 12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7 .I sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen . Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern 
sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 12 .07 .2003 . 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 

Entfällt 

12200 Berlin. den 13 .07 . 1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9 . 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auflrag 

L(_ __ : c , __ , 
Dipl. -lng . A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporuanks 

\

m Auftrag ._-{ . 

; '?--------;~/ ' /~ 
Dipl. -lng . H. Vaidyanathan 

Sachbearbeite r: Dipl.-lng . H. Vaidyanathan. Dipl. -lng . W.-D . Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung. Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang .) 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/17 910/TC 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist jeder Stoffbezeichnung 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und 

GGVS/ADR 
Klasse 

UN-Nr. Auflagen/ 
Bemerkung 

gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/17 910/TC 

zu kennzeichnen: 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzubringen . 

7.4 Entfällt 

7 .5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren Temperaturen 
ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungs
werkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 · C sind zur Beförderung im nationalen 
Straßenverkehr (GGVS) zugelassen. 

7 .8 Entfällt 

7 .9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder Sachverstän
digen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7. 11 Entfällt 
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Schwefelsäure. rauchend 

(Oleum), mit mindestens 

25 % und höchstens 

65 % Schwefeltrioxid 

Ziffer 

8 -Ia 1831 
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1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 908ffC 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma Containers and Pressure 
Vessels Lld. hergestem werden: 

M 21128/1 vom 25.02.1993 (G. A. 22.000 LT. HAZ . LIQUID CONTAINER) 

M 21129/1 vom 31.08.1992 0/. A. 22.000 LT. HAZ. LIQUID TANK CONTAINER) 

Diesem Nachtrag liegt das Tank Container Initial Approval Certificate des Lloyds Register 
lndustrial Division vom 14.04.1993 zugrunde . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem o. g. Zulassungsschein vom 06.04.1993. 

12200 Berlin, den 19. August1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im ~uftrag 

u~-< Cß__,_ 
Dipl.-lng. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. W.-D. Mischke 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipl.-lng . W.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 908rrc · 

I. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefahrlieber Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei· 
tende Beförderung gefahrlieber Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBI. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

2. Antragsteller: 

Taby Spedition GmbH 
D-2000 Harnburg 36 

3. Hersteller: 

Containers and Pressure Vessels Ltd 
Clones, Co. Monaghan, Ireland 

4. Baumusterorüfung: 

Prüfbericht des Lloyd · s Register Industrial Services vom 14.01 1993 sowie 
Tank Container Type-Approval Certificate für RID/ ADR 
(GB/TC/LR 7781-9/92) vom 06.01.1993 . 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers / Antragstellers: 

- ISO-Bezeichnung: I CC 
- IMO-Tanktyp: --
-Länge: 6058 nun, Breite: 2438 nun, Höhe: 2591 nun 
- Tankvolumen ca.: 22000 I 
-zu!. Gesamtgewicht: 30480 kg, 
- Eigengewicht ca.: 3830 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/GGVE): 4 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): - bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 6 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 6 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: A 240 316 nach ASTM 
- Tankwanddicke: 4,4 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: -
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung : ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers/ Antragstellers: 

M 21 128 vom 31.08.1992 (G.A. 22.000 Lt. HAZ. Liquid Container) 
M 21 129 vom 31.08.1992 (V .A. 22.000 Lt. HAZ. Liquid Container) 
S411 195 vom 14.01.1993 (Tankschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich 
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung 
der Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung zugeordnet 
sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der GGVS/GGVE erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter I. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zusassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen 
den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter I. genannten Rechtsvorschriften und 
gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/22 908rrc 

zu kennzeichnen: 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 1,51 kg/dm' 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen mit höheren Temperaturen 
ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungs
werkstoffen nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfallt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flanunpunkt bis 55· C sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
- zugelassen 

7.8 Entfallt 

7.9 Entfallt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 
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7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von Tanks bestimmten Bleche 
müssen Abnahmezeugnisse nach DIN 50049-3.1A oder C vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit (R,.,), Streckgrenze (R,) und Bruchdehnung (A,) dürfen dabei 
die am Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tank
containern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 05.04.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 06.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERJALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

{;_:_~ 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipi.-Ing. A. Ulrich Dipi.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. W.-D. Mischke, Dipi.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; Anforderungen an Tan 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 905/TC 

1 . Rechtsgrundlagen 

-nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBI. l, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBI. I, S. 2453) 
- insbesondere §§ I. 6 und Anhang B.l b des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber
schreitende Beförderung gefährlich er Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06. 1991 (BGBI. l , S. 1224) 
- insbesondere §§ I. 6 und Anhang X des RJD-, 

-Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
(GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBI. l, S. 1714) 
- insbesondere lMDG-Code -, 

- Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12 .1972 über sichere Container -CSC- vom 10.02.1976 
(BGBI. ll, S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBI. ll , S. 1009) 

für die Beförderung gefährlicher Güter") 2 . Antragsteller: 

~ 
zur Baumusterzulassung 

D/22 908/TC 

Anlage zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur Baumusterzulassung 
(BAM-Liste) 

Spalte 

7 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

812 

Bezeichnung 

Teil 1 (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm3) 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) . 
Prüfüberdruck (bar) 
Betriebsüberdruck (bar) ......... . . . . 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung ............. . . . . 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Lüftungseinrichtung (RJD/ ADR) 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS) 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR) 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!MO Tank-Typ 
Prüfüberdruck (bar) 
Typ der Sicherheitseinrichtung 
Bodenöffnung .............. . 
Mindestwanddicke in Baustahl (mm) 
Lüftungseinrichtung .............. . 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertungl 

Bewertung/Auflage unleg. Stahl 5/6 J . 
Bewertung/Auflage unleg . Stahl 2 ,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage CrNi-Stahl 5/6 J. · 
Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/Auflage CrNiMo-Stahl 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage CrN iMo-Stahl 2,5/3 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium 5/6 J. 
Bewertung/ Auflage Aluminium 2,5/3 J. 
PTFE 
FKM 
NBR 

zulässige Werte 
und S mbole 

:5 1,51 

:5 6 oder AT 
:5 6 oder AT 
:5 4 oder AT 
N 
B 
N oder FT 
Entfällt 
N oder FT 
Entfällt 

Entfällt 
Entfällt 
Entfallt 
Entfällt 
Entfallt 
Entfallt 

Entfällt 
Entfallt 
Entfällt 
Entfällt 

+ 
+ 
Entfällt 
Entfallt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

Apparatebau Goslar GmbH & Co . KG 
0-3380 Goslar 

3. Hersteller : 

Apparatehau Gos lar GmbH & Co. KG 
0-3380 Goslar 

4. Baumusterorüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 28.01 1993, PT/FC-Nr. 2859/26 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

- Typenbezeichnung des Herstellers/ Antragstellers: BG 57-22 

- ISO-Bezeichnung: l CC 
- IMO-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2483 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 17 900 I 
- zu!. Gesamtgewicht: 30 480 kg 
- Eigengewicht ca. 4 780 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/JMDG-Code): 3,0 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 4,5 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17440 
- Tankwanddicke: 6,0 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,35 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE/IT (Kiinger Acidit) 
- Tankinnenauskleidung: Säkaphen (Si 14 E) 
-Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung: C 
- Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: ja 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/ Antragstellers: 

92-1-7686-00 
92-1-7686-01-0 I 
92-2-7686-06 

vom 15 .11.1991 (Zusammenstellung Tankcontainer BG 57-22) 
vom 27. 11. 1992 (Behälter 0 2200) 
vom 22.10.!992 (Kesselschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigl, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich zugehö
riger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß die Vorschriften an 
den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/ RIO/ 
GGVSee/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 



7. Nebenbestimmungen 

7. I Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter I. genannten 
Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: I Jahr 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen herzustellen. 
Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, 
wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die Tankcontainer 
und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen 
den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. Darüber hinaus ist jeder 
Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und 
gut sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der Zulassungsnummer 

D/70 905/TC 

zu kennzeichnen: 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 nm1 betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind in 
gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: I ,79 kg/dm3 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 ' C sind zur Beförderung im nationalen Schienen
und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder Sachverstän
digen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7 .II Entfällt 

7.12 Abdrucke der Beschein igung nach 7 . I sind der BAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. Über Reparaturen an Jen nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern 
sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens lO Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt 
längstens bis zum 20.04.2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-490/905/93 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: BG 57-22 
(ergänzt durch Hersteii-Nr.) 

1000 Berlin 45, den 21.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

Dipi. -Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipi.-Ing. U. Fricke, Dipl.-lng . A. Ulrich 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

'\ c.., i l ~ ---'1·:; )\ t 
Dipl.-lng. U. Fricke 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

Aceton 

Cyclohexan 

Methanol 
(Methylalkohol) 

Methylisobutylketon 

iso~Propanol 

n-Propanol 

Toluol 

m-Kresol 

Malathion 

0,0-Diäthyldithiophos
phorsäure (EP1) 

0,0-Diäthylthiophos
phorsaure (EP2) 

Essigsäureanhydrid 

Monochloressig säure, 
Lösung in Methanol 
> 80 % Monochlores
srgsaure 

Stoffbezeichnung 

S-Chlormethyl-0, 0-
diäthyldithiophosphat 
(Chlormephos) 

0,0-Dimethyi-S-methoxy
carbonylmethyldithio
phosphat (MPEM) 

0,0-Di-iso-propyldithio
phosphorsäure (IPP1) 

0,0-Di-n-propyldithio
phosphorsäure (NPP1 ) 

Äthylparathion 

Dimethoat (gelöst in 
Lösungsmittel Cyclo
hexanon oder Xylol) 

0, 0-Dimethylthiophos
phorylchlorid (MP2) 

Ethion 

Fenitrothion 
(Novathion) 

Formothion 
(Lösung mit Xylol) 

Methylparathion 

Malathion 
(Lösung mit Xylol 
oder Shellsol AB) 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 905/TC 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-

GGVSee Auflagen/ 

Ziffer 

3-3b 

3-3b 

3-17b 

3-3b 

3-3b 

3-3b 

3-3b 

6.1-14b 

8-38b 

8-36b 

8-32b 

8-32b 

(IMDG-Code) UN-NR Bemerkung 
Klasse 

3.1 1090 

3.1 1145 

3.2 1230 

3.2 1245 

3.2 1219 B 

3.2 1274 B 

3.2 1294 

6.1 2076 B, H 

9 3082 H 

8 1760 

8 2751 E, H, T 

1715 

8 1750 H 

RID/ADR GGVSee Auflagen/ 
GGVE/GGVS (IMDG-Code) UN-NR Bemerkung 
Klasse- Klasse 
Ziffer 

6.1-71b 6.1 

6.1-23c 6.1 

8-38b 8 

8-38b 8 

6.1-71a 6.1 

6.1-71c 6.1 

8-36c 8 

6.1-71b 6.1 

6.1-71c 6.1 

6.1-71c 6.1 

6.1-71b 6.1 

3-31c 3.3 

3018 

2810 

1760 

1760 

3018 

3017 

2267 

3018 

3017 

3017 

3017 

1993 

Betriebstemp. 
höchstens 
40 . c 

T; 
Betriebstemp. 
höchstens 
40 ·c 

T; 
Betriebstemp. 
höchstens 
40 ·c 

H 

H 

D 
Betriebstemp. 
höchstens 
45 ' C; 

H 

H 

H 

H 

H 
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Stoffbezeichnung 

Methylparathion 
(Lösung mit Xylol) 

Athylparathion 
(Lösung mit Xylol) 

Fenitroth ion 
(Lösung mit Shellsol 
und/oder Xylol) 

8 : Bromid- und Chiaridfrei 

RtD/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-
Ziffer 

6. 1-71b 

6.1-71a 

6.1-71a 

GGVSee Auflagen/ 
(IMDG-Code) UN-NR Bemerkung 
Klasse 

6.1 3017 H 

6.1 3018 H 

6.1 3018 H 

- Berechnungsdruck : 34,2 bar (Überdruck) 
- Tankverkstoff: 1.4311 nach DIN 17440 
- Tankvanddicke: 8 mm Innentank 
- gleichvertige Vanddicke in Baus tahl: mm 
- Dichtungsverkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung : B 
- Uärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antrags tellers: 

C/1583 K Sht. vom 07.11.1990 (Hanufacturi ng Drg.) 
C/1583 D Sht. vom 07 . 09.1990 (Internat support HP 600) 
C/1583 F Sht. vom 03.05.1990 (IBC 600 Valve pipevork layout) 
C/2122 B vom 02. 10.1990 (Frame bottom) 
C/2121 A vom 05.11.1990 (Frame Top) 
A/2006 B vom 09 . 03.1990 (Flov diagram) 
A/ 2142 8 vom 09 . 06.1993 (TÜV Data plate) 

D: Chiaridgehalt kleiner als 0,5 %, pH-Wert mindestens 5 :e6.:.· _,eZe:;uecl,_,a,_,s'-'s,_,uo.:,n:.og...._"dc::oe.:;,s--"B"_au"'r"'nu"_,s,_,t"e'-'r~s 

E: Frei von Beimengungen, ausgenommen notwendige Stabilisatoren 

H: Die Tanks sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine extreme Aufheizung durch 
klimatische Einflüsse vermieden wird ( Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höch-
stens 30 "C) . 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken befüllt und anschließend dicht 
verschlossen werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit wahrend der Beförderung auszu
schließen; besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der Stoff mit Stickstot 

Es vird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau , die Aus r üstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der GGVS/GGVE erfüllt s ind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

oder einem geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein Über- :..7.:.. _..cNc::eo.:b"'e"n"b'-'e'-'s'-'tc=i.:::me::m_"u,_,niig"-en" 
druck muß dann bis zur vollstandigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulass un gsnwnmer 
D/22 895/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Ve rordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. 11. 1990 ( BGB l. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b-

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge fährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekann tmachung vom 10 . 06 .1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -

2. Antragsteller : 

Statebourne Cryogenics Ltd . , GB - IIashington 

3. Hers t eller: 

Statebourne Cryogenics Ltd., GB - IIashington 

4. Baumusterprüfung: 

5. 

Prüfber icht des RII-TÜV Nr. 260 15 937 vom 30.11.1992 

Tankcontainerdaten: (Doppelvandig; vakuumisoliert) 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: IBC 600 
(Typ A) 

- ISO-Bezeichnung: 
- IHO-Tanktyp: - -
- Länge : 1200 mm, Breite: 1100 mm, Höhe: 1360 mm 
- Tankvolumen ca. 610 
- zul. Gesamtgewicht: 1481 kg, Eigengevicht ca . 640 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE): 23 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/ IHDG-Code) bar(Überdruck) 
- Prüfdruck : 34,2 ba r (Überdruck) 
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7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann viederkeh rend na ch 
den un ter 1. genannten Re chtsvorschr iften vorgeschriebenen 
Prüfungen zu unterz ieh en . 

7.2 Die Tankcontainer sind nac h den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszveck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vo rschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen . Darüber hinaus ist j e der Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Hittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

7. 4 

7. 5 

7. 6 

7. 7 

7. 8 

7. 9 

D/22 895/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gle icher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringe n. 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 

Entfällt 

7.10 Jeder Auf - und Abbau der Aus rüstungs teile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen . 

7.11 Entfällt 

7.1 2 Abd rucke de r Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Repara turen an den nach dieser 
Zulassung gefer t igten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und minde s t ens 10 Jahre aufzubevahren. 

8 . Geltungsdauer 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
\liderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 13 . 06 . 2003. 



9. Festlegung der Kennzeichnung nach csc, 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 14.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter' Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. Y.-D. Hischke 

Anlagen' Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang) 

Stoffbezeichnung 

Argon *) 

Sauerstoff *) 

Stickstoff *) 

Kohlendioxid *) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 895/TC 

GGVE/GGVS UN-Nr. 
Klasse -
Ziffer 

2 - 7a 1951 

2 - 7a 1073 

2 - 7a 1977 

2 - 7a 2187 

*) tiefgekühlt verflüssigt 

1. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnwruner 
D/22 833/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

Auflagen/ 
Bemerkung 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang B. 1 b -

- nationaler Schienenve rkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr licher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgu tverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X 

2. Antragsteller' 

Sea Containers GmbH, D- 21129 Harnburg 

3. Hersteller: 

Yorksl1ire Hariene Container s Ltd., GB- Berverly 

4. 

5. 

6. 

7. 

7. 1 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Lloyd's Register of Shipping vom 28 . 11.1991; 
RID /ADR Zulassung GB/LR 1404 vom 26.04.1990 bzw. GB/TC/LR 7825 
vom 18.03.1993 sowie Bescheinigung über zusätzlich durchgeführ
te Rahmenprüfungen vom 02./09.12.1993 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: Tank Container 
IMO Typ 1 (2400 1) 

- ISO-Bezei chnung ' 1 CC 
- IHO-Tanktyp' --
- Länge' 6058 mm, Breite' 2438 mm, Höhe, 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 24000 
- zul. Gesamtgewicht ' 34000 kg, Eigengewicht ca. 3580 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVS)' 4 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) bar(Uberdruck) 
- Prüfdruck, 6 bar (Überdruck) 
- Berechnun gsd ruck' 6 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff, 1.4436 nach DIN 17 441 
- Tankwanddicke' 48 mm 
- gleichwertige Vanddicke in Baustahl, -- mm 
- Dichtungswerkstoff, PTFE 
- Tankinnenauskle idung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels' ja 
- Art der Bodenöffnung' B 
- Värmeisolierung: ja, Sonnensc hutz: nein 
-Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers / Antragstellers: 

1151A-01/F vom 08.02.1993 
1151A-02/H vom 08.02.1993 
1151-0- 003/G 
1151-03/B vom 19.11.1990 
8802 vom 23.12.1992 

Zulassung des Baumusters 

(TC-IHO Typ 1, General Arrangement) 
(Pressure vessels detail) 
(Detail of Dished end) 
(Frame assembly) 
(Tankschild) 

Es vird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stof
fe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoveit die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der / des 
GGVS/GGVE erfüll t sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

Nebenbestimmungen 

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen' 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1 . genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/22 833/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt' 
1,58 kg/dm ' . 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzv. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
nicht zugelassen. 

7.8 Entfällt 
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.9 Entfiillt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundige 11 oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Flir alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse vorliegenn. 
Die ~erte für Zugfestigkeit (R.) , Streckgrenze (R.) und Bruch
dehnung (A 5 ) dürfen dabei die am Baumuster festgelegten 
Hindestverte nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAH innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/22 833/TC vom 
21.02.1992 und vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gi lt längstens bis zum 20 .02.2002. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 15.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterzulassungen 
vo n Transp orttanks 

Im Auftrag 
Im rt~ag·- fiv_, _./~ 

V'L~ L l-
Dipl .-Ing. H. Vaidyanathan 

Sachbearbeiter• Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung, Anleitung zur 
Ausvahl zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus Seiten sovie dem Anhang 
''BAH-Liste; Anf orderungen an Tanks ftir die Beförderung 
gefährlicher Güter") 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/22 833/TC 

Anleitung zur Ausvahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte 

9 
10 
II 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Bezeichnung 

Teil (allgemeine Daten) 

zulässige Verte 
und Symbole 

Dichte (kg/dm 3 ) -------- ---- -- --------- --- 1,58 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar)- --- -------- --- bar 
Prüfüberdruck (bar)----- ------ ------- ---- bar 
Betriebsüberdruck (bar)--- -- ------- -- - -- - $ bar 
Typ der Sicherheitseinrichtung------- ---- N oder NF 
Bodenö ffnung-- ---- ------- ---- ---------- -- B 
Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)-- - ------- N, FT oder NA 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)--- --- ---- - - Entfällt 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)- --- -- N 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)------- - Entfällt 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

!HO Tank-Typ ---------------------------- Entfällt 
Prüfüberdruck (bar) --- ----- - -------- -- -- Entfällt 
Typ der Sicherheitseinrichtung ------- --- Entfällt 
Bodenöffnung ------------- ---- -------- --- Entfällt 
Hindestvanddicke in Baustahl (mm) ------- Entfällt 
Lüftungseinrichtung ----------------- -- -- Entfällt 

Sond eranforderun gen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

26 Bevertung / Auflage unleg .Stahl 5/6 J ----- Entfällt 
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2 , 5/3 J .--- Entfällt 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bevertung/Aufla ge CrNi -Stahl 5/6 J . Entfällt 
2 ,5 /3 J.--- Entfällt 

Bevertung / Aufla ge CrNiH o-Stahl 5/6 J.---- + 
2 ,5/3 J.--- + 

Bevertung/Auflage Aluminium 5/6 J.-- ----- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE ---- ---- ------- -------- ---- ------ --- + 
FKH ------------------------------------- Entfällt 
NBR ----- ------- --- ------- ----- ------- -- - Entfällt 

1 . Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 828/TC 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma Umformtechnik 
Hausach GmbH hergestellt werden (Änderung-Auslaufarmatur DN 50 -Variante II -) 

761 .112.00-2a vom 14.11 .93 (Tankcontainer Typ TCS 800 I) 
761 .113.00-2a vom 14.11.93 (Tank für Tankcontainer TCS 800 I) 

701 010 61-1a vom 05.10 .92 (Auslaufarmatur DN 50) 

Diesem Nachtrag liegt der Prüfbericht der Staatlichen Technischen Uberwachung Hessen vom 
16.02 .1993 zugrunde . 

Dieser Nachtrag gilt nur rm Zusammenhang mit dem o .g Zulassungssehern vom 06 02 .1992 

12200 Berhn , den 05 .07 .1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9 2 
Gefahrguttanks 
und Unfallmechanik 
im Auftrag 

c~~ 
Drpl -lng . A Ulrich 

9 201 
Baumusterzulassungen von 
von Transporttanks 
im Auftrag --L cP-P..e? {. ". 
E Reeck 

Sachbearberter Drpl -lng A. Ulnch . E Reeck 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 815fTC 

Oie Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma Containers and Pressure 
Vessels Ud . hergestellt werden: 

M 20172/2 vom 13.10.1992 (G. A. 24 .000 LT. HAZ. TC) 

M 20173/1 vom 27.07.1992 (1/. A. 24.000 LT. HAZ. TC) 

Diesem Nachtrag liegt das Tank Container Initia l Approval Certificate des Uoyds Register 
lndustrial Division vom 16.02.1993/25.02.1993 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem o. g. Zulassungsschein vom 06.01.1992. 

12200 Berlin , den 19. August 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

~< (_ <-,_ 

Dipl.-lng . A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng. W.-D. Mischke 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

t9-?. ~c))u 
Dipl.-lng . W.-D. Mischke 



1. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 763/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11 .1990 (BGBI. I, S. 
2453) 
- insbesondere § 6 und Anhang 8.1 b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.06. 1991 (BGBI. I, S. 12241 
insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13 .11.1990 (BGBI. I, S. 
24531 
~ insbesondere § § 1, 6 und Anhang B.1 b des ADR ~. 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn ~ GGVE) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.06.1991 (BGBI. I, S. 12241 
~ insbesondere § § 1, 6 und Anhang X des RIO ~. 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen 
(GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBI.I , S. 17141 
~ insbesondere IMDG~Code ·, 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container ·CSC· vom 
10.02 .1976 (BGBI. II , S. 253) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 
02.08.1985 (BGBI. II, S. 10091 

2. Antragsteller: 

Novoktan GmbH, D-14 727 Döberitz 

3. Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, D· 57586 Weitefeld/Sieg 

4. Baumusterprüfunq: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 27.03.1991, 
FC-Nr. 2889/01 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers: TC 2080 Sf 10,0 x 1600 0 x 10,9 m' 

- ISO-Bezeichnung: 1 C 
- IMO-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm 
- Tankvolumen ca.: 108BO I 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg 
- Eigengewicht ca. : 3620 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 6,67 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/ IMDG-Code): 6,67 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 10 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoff : T/EStE 355 nach DIN 17 102 
· Tankwanddicke: 7 mm 
·gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 7,2 mm 
- Dichtungswerkstoff: IT/PTFE 
· Tankinnenauskleidung: ·--
. Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
-Art der BodenöHnung: C 
- Wärmeisolierung: nein 
- Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

TC-1254-1b 
TC- 1254-3a 
TC-1254-4.1 a 
TC-1254-7.1a 

vom 05.03. 1991 (IMO 1-Tankcontainer) 
vom 05.03.1991 (Tank) · 
vom 26.02.1991 (Mannloch, Anschlüsse und Haube) 
vom 27.02.1991 (Tank-Schilder) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht einschließlich 
zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumuster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung 
der im Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und daß die 

Vorschriften an den Bau , die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung der /des 
GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 
Oie im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 

7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer ist erstmalig vor 
Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Oie Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5,0 Jahre 

7.2 Oie Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen Unterlagen 
herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck nach dieser Baumusterzulassung 
nur benutzt werden, wenn der für die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt 
hat, daß die Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen bzw. daß 
die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften entsprechende Ergebnisse erbracht 
haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu versehen. C~rüber hinaus ist 
jeder Tankcontainer mit den übrigen Angaben nach de.1 unter 1. genar.nten 
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden Läng~seiten in Höhe der Mittellinie mit 
der Zulassungsnummer 

D/70 763/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zulassungsnummer sind 
in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 3,09 kg/dm'. 

7. 5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7. 7 Oie Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 • C sind zur Beförderung im nationalen 
Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSI zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sachkundigen oder 
Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7 . 1 sind der SAM innerhalb eines Jahres 
einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten 
Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren . 

8. Geltungsdauer 

Diese 1. Änderung der Zulassung mit der lfd . Nr. 763 ersetzt den Zulassungsschein 
D/70 763/TC vom 30.04.1991 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 29.04.2001 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-4041763/91 
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: TC 2080 Sf 10,0 x 1600 0 x 10,9 m 3 

(ergänzt durch Hersteii·Nr.) 

12200 Berlin, den 10. September 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 

Im Auftrag Im Auftrag 

G--.<0-. 
Dipl.-lng. A. Ulrich Dipl.-lng. U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-lng . U. Fricke, Dipl.-lng. A. Ulrich 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

(Diese Änderung der Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang.) 
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Stoffbezeichnung 

Bleitetraäthyl 

Bleitetramethyl 

Anhang zum 

Zulassungsschein 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 763/TC-1. Änderung 

RID/ADR GGIISee lJIIN-. 
OOIS/GßiiE IMDGOxlel 
Klasse- Klaise 
Wer 

6.1-31a 6.1 1649 

6.1-31a 6.1 1649 

3. Nachtrag zum 
ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/53 700/TC 

Auflagen/ 
Bemerkung e11 

Der Stoffanhang der o.g. Zulassung wird um folgenden Stoff erganzt: 

Stoffbezeichnung RID/ADR Auflagen/ 
GGVE/GGVS Bemerkung 
Klasse-
Ziffer 

SaJpetersäure mit 
höchstens 8-2b Hl 
70 % reiner Säure 

H l: Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand höchstens 40 "C. 

Dieser Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit dem Zulassungsschein Nr. D/53 700/TC 
vom 05.06.1991. 

12200 Ber1in, den 05.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks 
und Unfallmechanik 
iry."uftrag 

LJL• Ce__, 
Dipi. -Ing. A. Ulrich 

2. Nachtrag 

9.201 
Baumusterzulassungen von 
von Transporttanks 
im Auftrag 

tJ.~~A~ 
Dipi.-Ing. U. Frickc 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 595 / TC 

Der Anhang zum o. g. Zulassungsschein wird um folgenden Stoff ergänzt: 

Stoffbezeichnung RID/ ADR GGVSee Auflagen/ 
GGVE/GGVS ( IHDG-Code) UN-Nr. Bemerkung 
Klasse- Klasse 
Ziffer 

Octen-1 *) 3-3b 3.2 1993 N 

Auflagen : 

N: Die Tanks sind mit St i ckstoff oder e inem anderen geeigneten 
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trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. 
Ein Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks 
erhalten bleiben. 

*) Stoffe der Klasse 3 dürfen unter folgenden Bedi ngungen 
transportiert verden: 

Bei Produktwechsel sind die Tanks zu re1n1gen und zu 
neutralisieren; dies ist durch einen Sachkundigen bzw. 
Sachverständigen zu bescheinigen. 

- Die wechselweise Beförderung des o. g. Stoffes ohne 
Durchführung der vorgenannten Haßnahmen mit anderen im 
Zulassungsschein genannten Stoffen ist nicht zugelassen. 

- Die mittlere Flüssigkeitstemperatur darf höchstens 30"C 
betragen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/70 595/TC vom 29.12.1989. 

12200 Berl in, den 13 . 08 . 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechani k 
Im Au ftrag 

[()___.'-~ 
Dipl.-Ing. A. Ul ri ch 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing . U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. U. Fricke, Dipl.-Ing. A. Ulrich 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 587 / TC 

Der Anhang zum Zulassungsschein (Stoffaufzählung) .wird um die 
"BAll-Liste ; Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefähr
licher Güter 11 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem o.g. 
Zulassungsschein vom OS. 06. 1989. 

12 200 Berlin, den 13.08 .1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks 
Unfallmechanik 
Im,ftrag 

(}__'~ 

Anhang : 11 BAM- Liste; Anforderungen 
gefährlicher Güter" 

an Tanks für die Beförderung 



A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 587/TC-2. Nachtrag 

Anleitung zur Ausvahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAM-Liste) 

Spalte Bezeichnung 
zulässige llerte 
und Symbole 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm')-------------------------- 5 2,20 (bei ausschließ
licher Befüllung der 
mittleren Kammern 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar)--------------- 4,0 oder AT 
Prüfüberdruck (bar)---------------------- 5 4,0 oder AT 
Betriebsüberdruck (bar)------------------ 5 3,0 oder AT 
Typ der Sicherheitseinrichtung----------- N oder NF 
Bodenöffnung----------------------------- B 
Lüftungs e inr ich tung (GGVE/GGVS)---------- N, FT oder NA 
Lüftungseinrichtung (RID/ADR)------------ N, FT oder NA 
Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)------ N oder FT 
Entspannungseinrichtung (RID/ADR)-------- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IMO Tank-Typ ----------------------------
Prüfüberdruck (bar) --------------------- 5 4,0 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- N 
Bodenöffnung ---------------------------- A oder B 
Mindestvanddicke in Baustahl (mm) ------- M\1 
Lüftungseinrichtung --------------------- N, FT oder NA 

SonderanfOrderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

Bevertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J Entfällt 
2' 513 J . --- Entfällt 

Bevertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- Entfällt 
2' 5/3 J.--- Entfällt 

Bevertung/ Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J . ---- + 
2,5/3 J.--- + 

Bevertung/ Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.--- -- Entfällt 

PTFE ----------------------------------- - + 
FKH ------------------------------------- Entfällt 
NBR ----- ------- ----- ------- ------------- Entfällt 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Bawnuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 527/TC 

Der Anhang zum Zulassungsschein ( Stoffaufzählung) vird um die 
"BAH-Liste; Anforderungen an Tanks für die Beförderung gefähr
licher Güter 11 in der jeveils gültigen Fassung erveitert 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem o. g. 
Zulassungsschein vom 23.09.1989. 

12200 Berlin, den 13 . 08 . 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

k'c)L, 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Anhang: 11 BAM-Liste Anforderungen an Tanks für die Beförderung 
gefährlicher Güter" 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 527/TC-2 . Nachtrag 

Anleitung zur Ausvahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte Bezeichnung 

Teil (allgemeine Daten) 

zulässige llerte 
und Symbole 

Dichte (kg/dm')-------------------------- 5 2,51 bei ausschließ
licher Befüllung der 
mittleren Kammern 

Teil 2 (Landverkehr) 

9 Berechnungsüberdruck (bar)--------------- 4, 0 oder 
10 Prüfüberdruck (bar)---------------------- 4' 0 oder 
11 Betriebsüberdruck (bar)-------- -- -------- 5 3,0 oder 
12 Typ der Sicherheitseinrichtung----------- N oder NF 
13 Bodenöffnung----------------------------- B 
14 Lüftungseinrichtung (GGVE/GGVS)---------- N, FT oder 
14 Lüftungseinrichtung (RID/ADR)------------ N, FT oder 
15 Entspannungseinrichtung (GGVE/GGVS)------ N oder FT 
15 Entspannungseinrichtung (RID/ADR)-------- N oder FT 
16 Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IHO Tank-Typ ---------------------------- 2 
Prüfüberdruck (bar) --------------------- 5 4,0 

AT 
AT 
AT 

NA 
NA 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- N 
Bodenöffnung ---------------------------- A oder B 
Hindestvanddicke in Baustahl (mm) ------- Hll 
Lüftungseinrichtung --------------------- N, FT oder NA 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

Bevertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J 
2,5/3 J. ---

Bevertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.-----
2' 5/3 J.---

Bevertung/ Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J . ----
2,5/3 J . ---

Bevertung/Auflage Aluminium 5/6 J.-------
2, 5/3 J.-- ---

PTFE ------------------------------------
FKM 
NBR 

-------------------------------------
-------------------------------------

1. Nachtrag 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
+ 
Entfällt 
Entfällt 
+ 
Entfällt 
Entfällt 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/53 452/TC 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma Apparatebau 
Goslar GmbH und Co. KG hergestellt werden (Änderung des Fußgestelles und 
der Armaturen) 

93-1-7714-00-04 vom 03.08.93 (Tankcontainer 0 1300; 2500 I) 
93-1-7714-01-01 vom 05.08.g3 (Dom für Tankcontainer) 
93-1-7714-04 vom 22.06.93 (Kesselschildl 

Diesem Nachtrag liegen die geprüften Unterlagen des Germanischen Lloyd 
vom 30.08.1993, FC-Nr. 5806/05, zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit dem o.g . Zulassungsschein 
vom 06.01.1988. 

12200 Berlin, den 08.09.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 
Gefahrguttanks 
und Unfallmechanik 

9.201 
Baumusterzulassungen von 
von Transporttanks 

imr;__~(A_ im Auftrag 

() .C:V~) e. 
Dipl.-lng. A. Ulrich Dipl.-lng. U. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.·lng. U. Fricke, Dipl.-lng. A. Ulrich 
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2. Neufassung 

fl~slb§u~t~ ~i~~§S?}j~lf:L 
mit der Zulassungsnummer 

D/70 259/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.06.1991 (BGBl. I, S. 1224) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 
(BGBl. I, S. 1714) 
- insbesondere IMDG-Code -, 

-Gesetz zu dem Übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere Container 

2. 

- CSC- vom 10.02.1976 (BGBl. II, S. 253) in der Bekanntmachung der 
Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S. 1009) 

Antragsteller' 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH 
D - 59269 Beckum 

3. Hersteller' 

4. 

5. 

6. 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH 
D - 59269 Beckum 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 05.04.1983, 
FC-Nr. 283 7101 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers/Antragstellers' YAB 26 

- ISO-Bezeichnung' 
- IMO-Tanktyp' 2 
- Länge' 6058 mm, Breite' 2500 mm, Höhe' 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 26000 1 
- zul. Gesamtgewicht' 27500 kg, Eigengewicht ca. 3700 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID)' 1,74 bar(Uberdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) ' 1, 74 bar(Überdruck) 
- Prüfdruck' 2,65 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck, 2,65 bar (Überdruck) 

Tankwerkstoff, 1.4301/1.4401 nach DIN 17441 - wahlweise -
- Tankvanddicke: 3,0 mm 
- gleichwertige Uanddicke in Baustahl, 4,0 mm 
- Dichtungswerkstoff, PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels, ja 
- Art der Bodenöffnung' B 
- Wärmeis olierung : ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizun g : ja, elektrisch 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

H 1482/1 vom 25.11.1982 (11echselaufbau) 
OT 105.20.01 vom 03.12.1982 (Rahmen Fa. Graaff-Elze) 
H 1483/1c vom 03.01.1983 (Transporttank) 
H 1484/lb vom 10.02 .1983 (Mannloch ON 500) 
H 1486/la vom 08.12.1982 (Tankbefestigung) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Bau
muster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der 
Stoffe, die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser 
Zulassung zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoveit die 
Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeich
nung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 
Die im Anhang genannten Auflagen s ind zu beachten. 
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7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent 
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5 . aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 259/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mrn betragen . Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt' 
1,14 kg/dm 3 • 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7. 6 Bei der Beförderung von Stoffen mit einem Flammpunkt bis 55 •c 
ist die Elektroheizung außer Betrieb zu setzen. 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zu
gelassen, venn die Tanks mit flarnmendurchschlagsicheren Armatu
ren nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen versehen sind. 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Die zweite Neufassung dieser Zulassung vird unter dem Vorbehalt 
des j ederzei tigen Uiderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis 
zum 14.04. 2003. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.' D-BAM-119/259/83 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: YAB 26 
(ergänzt durch Herstell-Nr .) 

12200 Berlin, den 27.07 . 1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 2 
Gefahrguttanks und 
Unfallmechanik 
Im Auftrag 

Ce___:_ (_J_'-
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

9.201 
Baumusterzulassungen 
von Transporttanks 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. U. Fricke 

Sachbearbeiter' Dipl.-Ing. U. Fricke, Dipl . -Ing . A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus Seiten sowie dem Anhang ,,BAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Beförderung 

gefährlicher Güter") 

Anlagen' Rechtsmittelbelehrung 



A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/ 70 259/TC-2. Neufassung 

Teil 1: Tanks aus dem Werkstoff 1.4301 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bezeichnung 
zulässige Uerte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm 3
)- -------- --------- -------- 1,14 

Teil 2 (Landverkehr) 

2,65 oder AT 
2,65 oder AT 
1, 74 oder AT 

Berechnungsüberdruck (bar)-- ---------- --
Prüfüberdruck (bar) ------- - -------------
Betriebsüberdruck (bar) -----------------
Typ der Sic herhei tseinr ichtung----------- N 
Bodenöf fnung-- ---- ----- ------- ----------
Lüftungseinr i chtung (GGVE/GGVS)--- ------
Lüftungseinr i chtung (RID/ADR)----- ---- --
Entspannungsei nrichtung (GGVE/GGVS)- ----
Entspannungseinr i chtung (RID/ADR) --------

N oder FT 
N oder FT 
N oder FT 
N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

IHO Tank-Typ ---------- ---------- -------
Prüfüberdruck (ba r) --------------------- S 2,65 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- N 
Bodenöffnung ---------------------------- A oder 
Hindestwanddicke in Baustahl (mm) ------- HU 
Lüftungseinrichtung --------------------- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbewertung) 

Bewertung /Auflage unleg.Stahl 5/6 J Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNi-Stahl 5/6 J.----- + 
2,5/3 J.--- + 

Bewertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J.---- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J .--- ---- Entfällt 
2 ,5 /3 J.----- Entfällt 

PTFE -------------- - --------------------- + 
FKM -------- ------------------------- ---- Entfällt 
NBR --------------- - --------------------- Entfällt 

A n 1 a g e 

zur Baumusterzulassung 
D/70 259/TC-2. Neufassung 

Teil 2: Tanks aus dem Werkstoff 1. 4401 

Anleitung zur Auswahl der zugelassenen Stoffe aus dem Anhang zur 
Baumusterzulassung (BAH-Liste) 

Spalte 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Bezeichnung 
zulässige \lerte 
und Symbole 

Teil (allgemeine Daten) 

Dichte (kg/dm 3 ) -------------------------- 1,14 

Teil 2 (Landverkehr) 

Berechnungsüberdruck (bar) -- ------------
Prüfüberdruck (bar) - ------- - ------------
Betriebsüberdruck (bar)-----------------
Typ der Sicherheitseinrichtung----------
Bodenöffnung----------------------------
Lüftungseinrichtung (~GVE/GGVS)- --------
Lüftungseinrichtung (RID/ADR) -----------
Entspannungse inrichtung (GGV E/GGVS)-----
Entspannungse inrichtung (RID/ADR)- - ------

Sonderan forderungen sind e inzuhalten 

Teil 3 (Seeverkehr) 

2 ,65 oder AT 
2,65 oder AT 

S 1,74 oder AT 
N 
B 
N orler FT 
N ode r FT 
N oder FT 
N oder FT 

IHO Tank-Typ ---------------------------
Prüfüberdruck (bar) --- ----------- ------- S 2,65 
Typ der Sicherheitseinrichtung ---------- N 

Bodenöffnung ---------------------------- A oder B 
Mindestvanddicke in Baustahl (mm) ------- MV 
Lüftungseinrichtung --------------------- N oder FT 

Sonderanforderungen sind einzuhalten 

Teil 4 (Verträglichkeitsbevertung) 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Bewertung/Auflage unleg.Stahl 5/6 J ----- Entfällt 
2,5/3 J.--- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNi- Stahl 5/6 J.---- - Entfällt 
2,5/3 J . --- Entfällt 

Bewertung/Auflage CrNiHo-Stahl 5/6 J.---- + 
2,5/3 J. --- + 

Bewertung/Auflage Aluminium 5/6 J.------- Entfällt 
2,5/3 J.----- Entfällt 

PTFE -- -- --------- -- -- - ------------------ + 
FKH -- ---- --- ----- - - ---- - - --------- - - - --- Entfällt 
NBR ------------------------------------- Entfällt 

3. Neufassung 

füf~slb§u~~ ~i~fRnVctH~l~rs 
mit der Zulassungsnummer 

D/17 029/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die innerstaat
liche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. 11. 1990 ( BGBl. I, S. 2453) 
-insbesonde re§ 6 und Anhang B.1b-

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2453) 
-insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR-

2. Antragsteller: 

3. 

4. 

5. 

6. 

Bayer AG, D - 41538 Dorma gen, Bayerwerk 

Hersteller: 

Schvelmer Eisenverk Hüller & Co. GmbH, D - 58332 Schve lm i. U. 

Baumusterprüfung: 

Prüfberi cht des TÜV-Rheinland Nr. 603959-0 vom 10.02 .1977 
und 603959-1/2 vom 24.01 . 1977 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Hers tellers/Antragstellers: TC 4000 l 

- ISO-Bezeichnung: --
- IMO-Tanktyp: --
- Länge: 3400 mm, Tankdurchmesser: 1400 mm 
- Tankvolumen ca. 4250 1 
- zul. Gesamtgewicht: 7500 kg, Eigengevicht ca. 2670 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/ADR): 6 bar(Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IHDG-Code) bar(Überdruck) 

Prüfdruck: 7,8 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 

Tankverkstoff : Sonderbaustahl EH 38 
- Tankvanddicke: 9 mm 
- gleichvertige Wanddicke in Baustahl: mm 
- Dichtungsverkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: Emaille 
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 

Art der Bodenöffnung: C 
Värmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 

- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers: 

150.18. 774a vom 25.07.1972 (!ransportbehälter 4 m') 
DU 123 221 -2c vom 18. 02 .1983 (Anderung Mann lochdeckel 

- Fa. Bayer AG -) 
DU 123 112-0a vom 22.06.1982 (Darstellung Außenbehälter 

- Fa. Bayer AG -) 
DO 84 55 89-4 vom 08.09.1975 (Tankschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es vird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüf
bericht einschließlich zugehör iger Unterlagen gefertigte Bau
mu ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung aufgeführten Stoffe geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/ADR erfüllt s ind. 
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten. 
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7. Nebenbestimmungen 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/ 2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt verden, venn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzv. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Hittellinie mit der 
Zulassungsnwnmer 

D/17 029/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A H anzubringen . 

7.4 Entfällt 

7.5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55 •c sind zur Beförderung 
im nationalen Straßenverkehr (GGVS) zugelassen. 

7. 8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem 
Sachkundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigung nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/17 029/-2 . Neu
fassung mit allen Nachträgen und wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Viderrufes erteilt . Sie gilt längstens bis zum 
08.03 . 2002 . 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC : 

Entfällt 

12200 Berlin, den 02.08.1993 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.2 9.201 
Gefahrguttanks und Baumusterzulassungen 
Unfallmechanik von Transporttanks 

'"(:~U____, '~~ 
Dipl. - Ing. A. Ulrich Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. H. Vaidyanathan, Dipl.-Ing . V. D. Hischke 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnununer 
D/17 029/TC-3 . Neufassung 

Stoffbezeichnung 

1-Chlor-1-(4-Chlorphenoxy) 
pinakolin, gelöst in Toluol 

p-Chlorbenzylchlorid, 
flüssig 

Diäthylthiophosphorylchlorid 

Dimethylthiophosphorylchlorid 

Diäthyldithiophosphorsäure 

GGVS/ADR 
Klasse
Ziffer 

3-25b 

6. 1-17c 

8-36b 

8-36c 

8-36b 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

Zulassungsscheine, Nachträge, Neufassungen und Sicherheitstechnische Wertungen zu 
Zulassungsscheinen für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1031/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 831 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl: I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord-

2. 
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nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die · 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 2644 
32046 Herford 

3. 

4. 

Hersteller der Verpackung 
Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Postfach 2644 
32046 Herford 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
64 1-Flachkanne 

4.2 Grundmaße 
Innendurchmesser des Faßkörpers: 355 mm 

4.3 Höhe 
680 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
64 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
149,6 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Mantel/Boden/Deckel 0,610,610,6 mm 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Dichtungen : Darex 159 V 

4.8 Zeichnungen 
Nr. 15921-15-1 vom 03.04.1981 des Antragstellers 
Nr. 15921-15-1a vom 25.09.1991 des Antragstellers 



5. 

6. 

7. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr . 96 600, Vgab 50 vom 31.08.1981 der Deutschen 
Bundesbahn Versuchsanstalt, Abt . für Mechanik in 
4950 Hinden einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 
Die durchgeführte Stapeldruckprüfung wird von der BAH für 
die vorgesehene Bruttomasse anerkannt. 

Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß rlie Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelle·r muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind .. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 1A1/X1 . 2 Y1.8 Z2.3/250/ . . . • .... . ... . . . /D/BAH 1031- SL 
(Herste;lungsdatum gern. Nr. 6 . 2(e), 

9. 
9 . 1 

9.2 

9 . 3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. B gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter· verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden . 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die. Verträglichkeit mit den \lerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g·cm- 3 (Verpackungs
gruppe I), 1,8 g·cm- 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,3 g·cm- 3 (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck i n der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 55 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge~ 
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß al le Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einse tzt/befüllt, bekannt sind. 

11 . 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Verein t en Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 1 . Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen lliderrufs erteilt. Dies~ 1. Neu~assung wird mit. B~zug 
auf die schriftliche lleisung 1m Schre1ben des Bundesmlnls
ters für Verkehr- Az. A13/26.00.70- 25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt die Zulassungsscheine Nr. 
D/03 1031/1A1 vom 19.03.1982 und Nr. D/03 1403/1A1 vom 
30.03.1984 der Sulo Eisenwerk Streuher & Lohmann GmbH & Co. 
KG, llaltgeristr. 29-37 in 4900 Herford. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 04. August 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 
Im Auftrag 

~ 

Laboratorium 9. 12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~- f,/ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

2. Nachtrag zur 2. Neufassung des 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1702/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 648 
1. 5/64 893 
1. 5/64 621 

Gemäß Antrag der Klever Verpackungs GmbH, Sommerdeich 3 in 47533 Kleve 
vom 03.05.1993 wird die Nr. 4 "Anforderungen an die Bauart" wie folgt 
erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart . .. 
Die Bauart kann außerdem den Baumustern entsprechen, d1e gernaß 
Nachtrag 2 vom 02.04.1993 zum Bericht Nr. 98 512 der Versuchsan~ 
stalt der Deutschen Bundesbahn, Abt. Mechanik, Hinden/11., Pionier
straße 10 in 4950 Hinden/11. einer Bauartprüfung vergleichbar dem 
"Anhang I, IMDG-Cod.e deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom· 01. J~ni 
1991) unterzogen worden sind. 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 2.Neufassung zum 
Zulassungsschein Nr. D/03 1702/1A2 der Bundesanstalt für Material
forschung und ~prüfung, Berlin vom 23.09.1991. Diesem Nachtrag liegt 
eine Rechtsmittelbelehrung bei. . 
Dieser ·Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 05.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND · - PRÜFUNG (BAH) 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel Dipl.-Ing. (FH)) \{.Taegner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1779/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 624 

Gemäß dem Schreiben der Kautex - llerke vom 31.03.1993 wird 
der Punkt 2 und 7 des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

2. Antragsteller 
Kautex- llerke 
Re inold Hagen· AG 
llerk llaldkirch 
Mauermattenstr. 9 

D - 79761 llaldkirch 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
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Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 3Hl/Y 1.8/250/ .•............. / D/1779 _{K)yA 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6~(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 1779/3Hl der Peguform Yerke GmbH vom 22.08.1983 . 

Diesem !.Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser l.Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 17 .08. 1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR KATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

I~ JA .~9._ 
Dr . P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3 . 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

824 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1839/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 742 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714) . 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung .Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstr. 185 
50170 Kerpen 

Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH 
Hüttenstr. 185 
50170 Kerpen 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
Innendurchmesser des Faßkörpers: 355 mm 

Höhe 
Typ 1: 662 mm 
Typ 2: 680 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
63 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
173 kg 

4 .6 Yerkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke : Hantel/Boden/Deckel 0,70/0,68/0,68 mm 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Dichtungen : Fermatex 

4.8 Zeichnungen 
Nr. S-279-4 vom 08.10 .1982 des Antragstellers 
Nr. S-287-4 vom 31.01.1985 des Antragstellers 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 98 370 vom 29.11.1982, der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt in 4950 Hinden und Bericht Nr. 10/91 
vom 26.06.1991 der Siepe GmbH in. 5014 Kerpen 3 einer 
Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I, IHDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. "Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

6. Zulassung 

7. 

8. 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 1Al/Y 1.8/150/ .... •••.• . •. •• • /D/BAH 1839 - Si 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9. 2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9. 7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
·werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit. den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,8 g·cm-• (Verpackungsgruppe 
II) bzw . 2,7 g •cm-• (Verpackungsgruppe III) nicht über
schreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h . Dampfdruck des 
Filllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Filllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
100 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen·zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen filr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrOfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Diese 1. Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesminis
ters filr Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 



11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . 
D/03 1839/1A1 vom 09.08.1983 der Siepe GmbH, Hütten
straße 185 in 5014 Kerpen 3. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11 . 5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ve~öffentlicht. 

12205 Berlin, den 21. Juli 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag 

i~ 
Dr. P. Blilmel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

#f~~ 
Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/03 2181/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 819 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer ·3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 ( 1) der Verordnung 
über die inrierstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 

3. 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 100 

67454 Hassloch/Pfalz 

Hersteller der Verpackung 
Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 100 

67 454 Hassloch/Pfalz 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß mit abnehmbarem Deckel mit Inneneinrichtung 
(Einstellbehälter aus Kunststoff) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
60 Liter Hobbock 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4.5 

größter Durchmesser: o382 mm 
Innendurchmesser· des Stahlfasses: 
Innendurchmesser des Innenbehälters :' 

Höhe 
680 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
60,3 1 

Höchstzulässige Brut tornasse 
168,5 kg 

357 mm 
356 mm 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
St 1203 
Eistellbehälter: PE-HD 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
St 1203 
Dichtung: PE bzw. Mossgummi 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
60 Ltr. Hobbock: 
Zeichnungs-Nr.: 860-60-001 vom 18.10.1982 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 138/83 vom 25.03.1983 und Nachtrag zum Prüfbe
richt Nr. 138/83 vom 20.08.1984 der Hoechst AG, Ressort 
Beschaffung Beschaffungsläger, 6230 Frankfurt/M und Prüf
bericht, Aktenzeichen 1.5/54 740, vom 13.11.1991 und 
Schreiben 1.52/Hü/Fe vom 13.11 . 1991 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, einer Bauartprüfung nach 
dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a 
vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

f'U\ 1A2/Yl.8/200/ ..... . ........ . IDIBAM 2181 - GDH 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften .der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschrit-
ten werden: · 
Dichte 1,8 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II 
Dichte 2,7 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III 

Dampfdruck bei 55°C 200 kPa (absolut) 
Dampfdr~ck bei 50°C 171 kPa (absolut). 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
133 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. 

11. 
11.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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11.2 Diese 1. Neufassung vi.rd unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Viderrufs erteilt . Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schrif tliche Veisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/03 
2181/1A2 vom 27.01.1984, den 1. Nachtrag zum 
Zulassungschein-Nr. D/03 2181/1A2 vom 11 .01.1985, sowie den 
2. Nachtrag zum Zulassungschein- Nr. D/03 2181/1A2 vom 
06.03 .1992 der Firma Dottl ieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG, 
6733 Hassloch/Pfalz, die hiermit ihre Gült igkeit verlieren. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffen tlicht . 

12205 Berlin, den 03.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

or. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3 . 

4. 

4. 1 

4.2 

4.3 
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1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2228/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 832 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl . I, s. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3SSO (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende ~eförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl . I, 
s. 448). 

Anhang V der Anlage , Randnummer lSSO (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Hai 1993 
(BGBl. I , S. 678). 

Antragsteller 
Dellbrücker Emballagen Gesellschaft 
Postfach 10 03 QS 
S1377 Leverkusen 

Hersteller der Verpackung 
Dellbrücker Emballagen Gesellschaft 
Postfach 10 03 OS 
S1377 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel und Inneneinrichtung 
(Einstellsack aus Polyethylen) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
200 l Vielsickentrommel 0 560 
mit und ohne Spunde 

Grundmaße 
Innendurchmesser: 560 mm 

Höhe 
87S mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
203,2 Liter 

4.S Höchstzulässige Brut tomasse 
213,7 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Hantel/Boden/Deckel 0,7/1,0/1,0 mm 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Dichtung: Darex 

4.8 Zeichnungen 
Nr. 3-42S2 vom 30.06.1993 der Schütz Verke GmbH & Co. KG in 
S418 Selters/Vv. 

S. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

8. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 82/7414 vom 13 .09. 1982 der Bayer AG, Zentralbe
reich Ingenieur-Verwaltung, Geb. B 406, 5090 Leverkusen 
einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen vorden sind . 
Bestandteil der Bauartspezifikation sind außerdem die 
Angaben des Schreibens "7502-20" vom 22 .07. 1993 der Dell
brUcker Emballagen Gesellschaft in S1377 Leverkusen und die 
in Nr. 4.8 zitierte Zeichnung. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1A2 / Y 214/S/ .••..••••..•••• /D/BAH 2228- DEG 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9 . 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten· 
und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dilrfen 
fUr gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

Die Verpackungen dOrfen nur fOr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlOsse ge
währleistet ist. 

Folgende· Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden : 
Schüttdichte ; 1,0 kg/Liter 
Bruttomasse : 213,7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FOllgOter mOssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
·PrUffUllgUter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di eser 
Bauart muß nach ·den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , 
S. S62 durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen , daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 



11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese 1 ; Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefrist~ ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/03· 2228/1A2 vom 14 . 03.1984 der SchUtz-Verke GmbH & Co . KG 
in 5418 Selters. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 27. Juli 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 
Im Auftrag 

.~ 
' 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

;t /l-L-
Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2393/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9. 1/65 563 

Gemäß dem Schreiben der Kautex- Verke vom 15.02.1993 werden 
die Punkte 2 und 7 des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

2. Antragsteller 
Kau tex- Verke · 
Reinold Hagen AG 
Verk Valdkirch 
Hauermattenstr. 9 

D - 79761 Valdkirch 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 3H1/X 1.8/250/ ............... /D/2393 -®VA 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6 . 2(e), 

Anhang I, I HDG-Code deutsch) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr . D/03 2393/381 der Kautex Verke vom 07 . 08.1984. 

Diesem 1 .Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser l.Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bunde,sans talt für Ha terialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 17 . 08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
O.berregierungsra t 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing . (FH) H. Skutnik 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2695/181 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher· Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 562 

Gemäß dem Schreiben der Kautex- Verke vom 15 . 02 . 1993 werden die 
Punkt 2 und 7 des Zulassungsscheines 1<ie folgt geändert ·: 

2 . Antrags t eller 
Kautex-Verke 
Reinold Hagen AG 
Verk Valdkirch 
Mauermattenstr. 9 

D - 79761 Valdkirch 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1H1/Y 1. 3/200/ ....... . •. • . . .• /D/2695 -®VA 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e) , 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 2695/181 der Kautex Verke vom 19.08.1985. 

Diesem 1.Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser l.Nachtrag 1<ird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 17.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG·UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9 . 1 
Betriebs- und Unfallsicherbei t 
von Gefahrgutverpackungen 

I~ 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auft.rag 

~-~t 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) H. Skutnik 

1. N~ufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2777/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
·gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 728 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zule~zt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstr. 185 
50170 Kerpen 
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3. 

4. 

4.1 

4.2 

Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH 
Hil t tens tr. 185 
50170 Kerpen 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel 

Grundmaße 
Außendurchmesser: 390 mm 

4.3 Höhe 
590 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
63,3 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
173,5 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Mantel/Boden/Deckel 0,710,7/0.7 mm 

4.7 Verkstoff(e) der VerschlUsse 
Dichtungen : Fermatex 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

Nr. S-284a-4 vom 25.02.1985 des Antragstellers 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 014/85 vom 11.03.1985 der Siepe GmbH, Hüt
tenstraße 185 in 5014 Kerpen 3 einer Bauartprüfung ver
gleichbar dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger 
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfilllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart fe'stgelegten Anforderungen erfilllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1A1/Y 1.8/180/ ••.•..•.•...••• /D/BAH 2777 -Si 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dilrfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Die Dichte der FüllgUter darf 1,8 g·cm-• (Verpackungsgruppe 
II) bzw. 2,7 g·cm-> (Verpackungsgruppe III) nicht fiber
schreiten. 

9.6 Der Gesamtilberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Pillltemperatur von 15 "C) darf 
120 kPa nicht Uberschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den'"Technischen Richtlinien filr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 
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10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prilfanforderungen 
fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese 1. Neufassung wird mit Bezug 
au'f die schriftliche Veism1g im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az. A13/26 . 00 . 70-25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . 
D/03 2777/1A1 vom 15.08.1985 der Siepe GmbH, BUtten
straße 185 in 5014 Kerpen 3. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung 
und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 22. Juli 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

:,;,_!,f ;;;t;;;.."., 
1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 2958/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 378 

Gemäß Schreiben der Fa. Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG vom 
02.11.1992 wird der Punkt 4, 7, und 8.3 des Zulassungsscheines 
wie folgt geändert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. <>102 480 Vgab 50 <>vom 11.09.1985, dem 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 102 480 vom 28.07.1992 und 
dem 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 102 480 vom 14.10.1992 
der Prüfstelle Versuchsanstalt Hinden (Vestf.), Abteilung 
Mechanik, Pionierstr. 10, D-32423 Hinden einer Bauartprüfung 
<>nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

r::' 1A2/Y 30/S/ •.........•.... /D/BAH 2958 - GDH 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Schüttdichte: 1,38 kg/Liter 
Bruttomasse : 30,0 kg 



Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 3 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 2958/1A2 vom 02.02.1987 der Gottlieb 
Duttenhöfer GmbH u. Co. KG. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 26.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2994/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 914 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutvero rdnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutän
derungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Kurt Vogelsang GmbH 
Postfach 11 40 

74851 Hassmersheim 

3. Hersteller der Verpackung 
1/ellpappe 1/iesloch 
Zveign. d. Holfelder 1/erke GmbH & Co. KG 

68789 St. Leon-Rot 1, 

Fulda Verpackung 
Stabernack JR GmbH 
Bellingers traße 7-9 

36043 Fulda 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Pappe, 
mit Innenverpackung aus 1/eißblech 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
214 x 138 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
201 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
ca. 5 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
2,65 kg 

4.6 1/erkstoff(e) der Verpackung 
einwellige llellpappe (B-I/elle) 

4.7 1/erkstoff(e) der Verschlüsse 
Transportverschluß: 
50 mm Klebestreifen, glasfaserverstärkt, 
wahlweise auch mit 2-Punkt-geklebten Automatikboden 
Herstellerverschluß: Laschenverklebung 

4.8 Zeichnungen 
Zeichnungs-Nr.: 5465 vom 06.04.1987, 
Zeichnungs-Nr.: 5466 vom 06.04.1987 
der Fa. 1/ellpappe 1/iesloch, Zweign. d. Holfelder llerke GmbH & 
Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 47 vom 28.07.1986 incl. Nachtrag und Prüfzertifikat 
"Bericht: 44634" vom 04.01.1990 der Fa. 1/ellpappe 1/iesloch, 
Zveign. d. Holfelder 1/erke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 
sowie Prüfzeugnis Nr.: 342/1/89 vom 09.08.1989 der For
schungsstelle des Verbandes der 1/ellpappenindustrie e.V., 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung vergleichbar mit dem 
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 

7. 

8. 

9. 
9.1 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Y 3/S/ ..........•••.• /D/BAM 2994- *) 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

*) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

HOl/ für 1/ellpappe 1/iesloch 
Zveign. d. Holfelder 1/erke GmbH & Co. KG 

68789 St. Leon-Rot 1, 

ST-FD für Fulda Verpackung 
Stabernack JR GmbH 
Bellingerstraße 7-9 

36043 Fulda 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse : 2,65 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, . muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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9.8 

10. 

11. 
11.1 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 ·durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zu1assungsschein-Nr. D/BAM 
2994/4G vom 25.03.1987 der Firma Kurt Vogelsang GmbH, 
6954 Hassmersheim, der hiermit seine Gültigkeit verliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Ber1in, den 03 . 09.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 

~~u()/ Im Auftrag 

.~ 
I ~-U. Yienecke Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

3. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3020 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 596 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 

über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - ,GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.2 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 

2. 

3. 

( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert 
durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. 
Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
MEYA (Zentralverwaltung) 
Textil-Mietservice GmbH 
John-F.-Kennedy-Straße 4 
D-65189 Yiesbaden 

Hersteller der Verpackung 
Roth Yerke GmbH 

D-35232 Pautphetal 2 

4. Beschreibung der Bauart 
Behälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

830 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
Grundfläche 590 mm x 550 mm 

Höhe 
880 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
220 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
112 kg 

Yerkstoff der Verpackung 
PE-HD, Hostalen GM 7745 der Hoechst AG 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel PE-HD, Hostalen GM 7745 der Hoechst AG 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 
Behälter: Nr. 4.197, Blatt 1 vom 12.12.1985 
Deckel: Nr. 4.197, Blatt 2 vom 11.12.1985 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

8. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 103 436 Vgab 40 vom 22.08.1986 der Deutschen 
Bundesbahn, Versu·chsanstalt Minden/Y, Pionierstr. 10, 
D-4950 Hinden (Yestf.) einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a 
vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig ·gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1H2/Y 112/S/ ..••••.....•.•• /D/BAM 3020 - ROTH 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden i 

9.6 

9.7 

Bruttomasse: 112 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 3.1 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher-



11. 
11.1 

stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
p~ckungen de~jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
e1nsetzt/befullt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr 
(RID) sowie den in den Empfehlungen,der Vereinten Nationen 
(UN.) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 3. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Diese 3. Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung des Zulas
sungsscheines Nr. D/BAM 3020 vom 15.06.1992. 

11.4 Dieser 3. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 3. ·Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 09.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Ing.. M. Sku tnik 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3145/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 787 
1.5/41 967 

Gemäß dem Antrag vom 21.06.1993 der Firma Vellpappenfabrik 
Sausenheim, Postfach 67 262 in 6718 Grünstadt 1 wird die 
Nr.4. Anforderung an die Bauart des Zulassungsscheines wie 
folgt geändert: 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 4/87 vom 15.10.1987, dem Nachtrag vom 13.10.1987 
und dem Nachtrag vom 21 . 06 . 1993 der Vellpappenfabrik Sausen
heim, Postfach 67 262 in 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung 
vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/3145/4G der !CI Lacke Farben GmbH, Postfach 9 40, 
4010 Hilden vom 19.11.1987. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser l.Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM} 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von G a rgutverpackungen .~~~· ...._ 

,/' ~:?.·· \ 
Dipl.-Ing. K. Wieser 
Regierungsdirektor 

'I );.. 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag / 

2J )-tQtJc1 r 
Dipl.-Ing. D. Mertens 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3146/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 786 
1.5/41 968 

Beförderung 

Gemäß dem Antrag vom 21.06.1993 der Firma Weilpappenfabrik 
Sausenheim, Postfach 67 262 in 6718 Grünstadt 1 wird die 
Nr.4. Anforderung an die Bauart des Zulassungsscheines wie 
folgt geändert: 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 5/87 vom 15.10.1987, dem Nachtrag vom 13.10.1987 
und dem Nachtrag vom 21.06.1993 der Vellpappenfabrik Sausen
heim, Postfach 67 262 in 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung 
vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/3146/4G der !CI Lacke Farben GmbH, Postfach 9 40, 
4010 Hilden vom 19.11.1987. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser !.Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betri bs- und Unfallsicherheit 
von efahrgutverpackungen 

Dipl.-Ing. K. Vieser 
Regierungsdirektor 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3147/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 785 
1.5/41 969 

Gemäß dem Antrag vom 21.06.1993 der Firma Vellpappenfabrik 
Sausenheim, Postfach 67 262 in 6718 Grünstadt 1 wird die 
Nr.4. Anforderung an die Bauart des Zulassungsscheines wie 
folgt geändert: 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 6/87 vom 15.10.1987, dem Nachtrag vom 13.10.1987 
und dem Nachtrag vom 21.06.1993 der Vellpappenfabrik Sausen
heim, Postfach 67 262 in 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung 
vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch~ (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/3147/4G der !CI Lacke Parben GmbH, Postfach 9 40, 
4010 Bilden vom 19.11.1987. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser l.Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung und 
-PrUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT · FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
vo~ackungen 

Dipl.-lng. K. Vieser 
Regierungsdirektor 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 
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3. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3196/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
.ge.fährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 597 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 

über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom ·13 . April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1 . 2 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 

2. 

3. 

( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert 
durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. 
Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
ME~A (Zentralverwaltung) 
Textil-Hietservice GmbH 
John-F.-Kennedy-Straße 4 
D-65189 ~iesbaden 

Hersteller der Verpackung 
Roth ~erke GmbH 

D-35232 Dautphetal 2 

4. Beschreibung der Bauart 
Behälter aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
Grundfläche 400 mm x 365 mm 

4.3 Höhe 
880 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
110 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
55 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 
PE-HD, Hostalen GM 7745 der Hoechst AG 

4.7 ~erkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel: PE-HD, Hostalen GM 7745 der Hoethst AG 

4. 8 Zeichnung 
Behälter und Deckel: Anlage 1 zum Prüfbericht 105 201 

S. Anforderungen an die Bauart 

6 . 

7 0 

8. 

832 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 105 201 Vgab 40 vom 07.10.1987 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/~, Abteilung Mechanik, 
Pionierstr. 10, D-4950 Hinden (~estf.) einer Bauartprüfung 
nach dem "Anhang I, IM~-Code deutsch 11 (Bundesanzeiger Nr. 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtqar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1H2/Y 55/S/ ....... . .. , .... /D/BAH 3196 - ROTH 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG - Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 55 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfber.icht gemäß Nr. 3.1 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen . 

9.6 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d!eser 
Bauar.t muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr 
(RID) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
(UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 3. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen ~iderrufs erteilt. Diese 3. Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung des Zulas
sungsscheines Nr. D/BAH 3196/1H2 vom 15.06.1992. 

11.4 Dieser 3. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 3. Neufassung ·wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 09.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr . P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing.(FH) H. Skutnik 



1. Nachtrag zur 1 ." ~eufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3372/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/65 213 

Gemäß Antrag der Yacker-Chemie GmbH, in 84480 Burghausen/Obb. vom 
23.06.1992 wird die Nr. 4. "Anforderungen an die Bauart" der 1. Neu
fassung des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. MP2/2797-83 vom 09.02.1988 des TÜV Bayern e.V. FB Verkstoffe
u. Bautechnik, Qualitätssicherung; 8000 München 21, Protokoll-Nr. 
06 1075 vom 02.09.1988 und Ergänzung zum Bericht Protokoll-Nr. 06 
1075 vom 21.12.1988 sowie dem Nachweis vom 14.01.1991 für -1 bar 
(Zeichnung Nr. 7250/2331a-1.B8491/1a) des TÜV Bayern e.V.; Ge
schäftsstelle Landshut und die Behälter-Zeichnungen 7250 2576 und 
Verschluß-Zeichnung 7250 2575 b und dem Prüfbericht Nr. 089301 
vom 17.05.1993 des TÜV Bayern-Sachsen e.V., Verpackungsprüfstelle 
G4-VF, Yestendstraße 199 in 8000 München 21 einer Bauartprüfung 
vergleichbar/nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung des 
Zulassungsscheines Nr . D/BAM 3372/1A1 der Yacker-Chemie GmbH, Postfach 
1260 in 8263 Burghausen/Obb. vom 23.04.1991. 

Diesem 1. Nachtrag zur 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 23.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH)) Y.Taegner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 337311A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/65 214 
1. 5/44 346 

Gemäß Antrag der Vacker-Chemie GmbH, in 84480 Burghausen/Obb. vom 
23.06.1992 wird die Nr. 4. "Anforderungen an die Bauart" der 1. Neu
fassung des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. MP2/2797-83 vom 09.02.1988 des TÜV Bayern e.V. FB Verkstoffe
u. Bautechnik, Qualitätssicherung; 8000 München 21, Protokoll-Nr. 
06 1075 vom 02.09.1988 und Ergänzung zum Bericht Protokoll-Nr. 06 
1075 vom 21.12.1988 sowie dem Nachweis vom 14.01.1991 für -1 bar 
(Zeichnung Nr. 7250/2044-1.B8134/1a) des TÜV Bayern e.V.; Ge
schäftsstelle Landshut und die Behälter-Zeichnungen 7250 2576 und 
Verschluß-Zeichnung 7250 2575 b und dem Prüfbericht Nr. 089301 
vom 17.05.1993 des TÜV Bayern-Sachsen e.V., Verpackungsprüfstelle 
G4-YF, Yestendstraße 199 in 8000 München 21 einer Bauartprüfung 
vergleichbar/nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung zum 
Zulassungsschein Nr. 0/BAM 3373/1A1 der Yacker-Chemie GmbH, Postfach 
1260 in 8263 Burghausen/Obb. vom 23.04.1991. 

Diesem 1. Nachtrag zur 1.Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

Dieser 1. Nachtrag zur !. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 23.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH)) V.Taegner 

2. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3395/4A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 600 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutveror
dnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Bayerische Motoren Yerke AG 
Postfach 40 02 40 

8000 München 40 

3. Hersteller der Verpackung 
Albert Daub oHG 
Postfach 31 10 

5901 Yilnsdorf 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Stahl mit Inneneinrichtungen 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Spezialbehälter 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

800 mm x 590 mm 

Höhe 
Größe 1: 
Größe 2: 

150 mm 
170 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

Höchstzulässige Bruttomasse 
Größe 1: 40 kg 
Größe 2: 45 kg 

Yerkstoff(e) der Verpackung 
St 3702 gem DIN 1623 

833 



4.7 

4.8 

5. 

6. 

7. 

8. 

Verkstoff(e) der Verschlüsse 
St 3702 gern DIN 1623 

Zeichnungen 
Größe 1: 
Spezialbehälter: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.11-5422 
Sicherheitsbehälter für pyrotechnische 

Zeichn.-Nr.: 20.15-04972 
Spezialbehälter: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5004 
Spezialbehälter: 

Zeichn.-Nr.: 3 105 659 TM 
Spezialbehälter mit Einbau: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5811 
Spezialbehälter mit Einbau: 

Zeichn.-Nr.: T2 32.34-0143 
Tiefziehform Gurtstrammer: 

vom 14.09.1988 
Geräte 

vom 07.11.1991 

vom 12.12.1988 

vom 19.10.1989 

vom 06.04.1992 

vom 22.03.1993 

Zeichn.-Nr.: TZ 72.11-4972-0888 vom 30.07.1986 
Tiefziehform Beifahrer Airbagmodul: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5811-001 vom 06.04.1992 
Tiefziehform Airbag Beifahrer: 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-5004-1085 vom 12.12.1988 
Tiefziehform Fahrerairbag-Sportlenkrad 

Zeichn.-Nr.: T2 32.34-0143 
Größe 2: 
Spezialbehälter mit Einbau: 

vom 22.03.1993 

Zeichn.-Nr.: T2 72.12-0232 Bl.l vom 19.03.1993 
Tiefziehform: 

Zeichn.-Nr.: T2 72 .12-0232 Bl.2 vom 19.03.1993 

der Fa. BMV AG, München. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Be
richt Nr. 106 407 vom 10.08.1988 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/V. und Prüfbericht, Az. 9.1/55599 P 
vom 11.05.1993 der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, 1000 Berlin 45 einer Bauartprüfung gern. dem 
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Nach sicherheitstechnischer Vertung der BAM werden die kon
struktiven Auslegungen gern. der in Punkt 4.8 dieses Zulas
sungsscheines zitierten Zeichnungen gegenüber der gern. 
Bericht Nr. 106 407 vom 10.08.1988 geprüften Bauform als 
gleichwertig anerkannt. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4Al/Y' )/S/ ........ .. ..... /D/BAM 3395 - DAUB 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

*)An dieser Stelle ist die jeweilige maximale Bruttomasse 
unter der Berücksichtigung der in 5. genannten Prüfbe
richte einzusetzen. 
Größe 1: 40, 
Größe 2: 45. 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
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Bruttomasse 40 kg (gern. Bericht 106 407, Größe 1) 
Bruttomasse : 46,3 kg (gern. Prüfbericht 55 599 P, Größe 2) 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr - Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92 - vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein-Nr. D/BAM 3395/4Al vom 23.04.1993 der Baye
rischen Motoren Verke AG, 8000 München 40, die hiermit ihre 
Gültigkeit verliert. 

11.4 Dieser 2. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin. 45, den 21.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3640/6PA1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 869 

1. Rechtsgrundlagen 
1. 1 § 3 (1) der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
E. Merck 

64271 Darmstadt 



3. Hersteller der Verpackung 
E. Merck 

64271 Darmstadt 

4. Beschreibung der Bauart 
Kombinationsverpackung, Innengefäß aus Glas als Innengefäß, 
eingesetzt in Kunststoffarmteil mit faßförmiger Außenverpak
kung aus Stahl. 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
20 1, FO-Optipur-Versand-Einheit 

4.2 Grundmaße 
Durchmesser über Verschluß: 480 mm 

4 . 3 Höhe 
880 mm 

4 . 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
20,4 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
39,39 kg 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
Außenverpackung: St 1203 gern. DIN 1623 und 1541 
Innenauskleidung: PE-Schaum; Neopolen 1720 oder Ethafoam 

400-E, weiß 
Innengefäß: Glas 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Außenverpackung: Spannring DIN 6644 

5. 

6. 

7. 

8. 

-Innenverpackung: Axialkolbenventil komplett-Verschlußsystem 
(Prüfbericht 1-6PA1 vom 10.01.89) 
Axialkolbenventil Version B (Prüfbericht 
08/93 vom 26.02.93) 

Zeichnungen 
20 1 FO-Optipur-Versand-Einheit, Zchng: Z 00207/3b 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. EMD 19/93 vom 12 . 07.1993 und 

Prüfbericht Nr . 1-6PA1 vom 10.01.1989: 
Seite 2 Pos. 5. bis 5.4 Beschreibung des Prüfmusters 
Seite 4 u. 5 Pos. 6.2 Durchführung u. Ergebnisse 

6.2.2 Dichtigkeitsprüfung 
6.2.3 Innendruckprüfung 
6.2.4 Stapeldruckprüfung 

Seite 7 Pos. 7. Anlagen die Zeichnungen A 00763/3 vom 
15.12 . 86, A 00205/3c vom 17 . 02 . 86, A 00339/4b vom 
23 .07.86, A 00693/3a vom 30.09.86 sowie 

Prüfbericht 08/93 vom 26 . 02.93 
Seite 2 Pos 5. Beschreibung des Prüfmusters 
Seite 2 u. 3 Pos 6.2. Durchführung u. Ergebnisse 

6.2.2 Dichtigkeitsprüfung 
6.2.3 Innendruckprüfung 
6.2.4 Stapeldruckprüfung 

Seite 3 Anlagen 1 Zchng: A2-I119-035 a 
der E. Merck, 64271 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. 
Juni 1991) unterzogen worden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 6PA1/Y 1. 9 Z 1. 9/250/ •.••••••••• /D/BAM 3640 - EMD 
~ (Herstellungsdatum gern . Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung -einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 Die Dichte der Füllgüter darf 1,9 g · cm- 3 (Verpackungsgruppe 
II) bzw. 1,9 g·cm-3 (Verpackungsgruppe III) nicht 
überschreiten. Ggf. ist dabei die Begrenzung der 
Nettohöchstmasse nach Anhang I, IMDG-Code deutsch) zu 
beachten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht (08/93) 
gemäß Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht über
schreiten . 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 
um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül-

lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 167 kPa 
nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen , der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. D/BAM 
3640/6PA1 vom 22.05.1990 sowie den 1. Nachtrag zum Zulas
sungschein-Nr. D/BAM 3640/6PA1 vom 31.03.1993 , der Firma E. 
Merck,Postfach 41 19, 6100 Darmstadt die hiermit Ihre Gültig
keit verlieren. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung ·wird zu gegebener Zeit im "Amts- urid 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 31 . 08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag ,. "'"""[J t j 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Mertens 
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2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 3894/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 524 

1.5/64 865 
1.5/64 695 

Gemäß Antrag vom 29.01.1993 der Staßfurter Blechverpackungen GmbH, 
Industriestraße 25 in 39418 Staßfurt wird die Nr. 4. "Anforderungen" 
an die Bauart", die Nr. 7. "Kennzeichnung" und die Nr. 8. "Auflagen 
über die Verwendung der Verpackungen" des Zulassungsscheines wie 
folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 910180 vom 11.07.1991, dem 1. Nachtrag zum Prüf
bericht Nr. 910180 vom 05.12.1991 und 2. Nachtrag zum Prüf
bericht Nr. 910180 vom 27.01.1993 des TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 
Halle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

~ 1A1/X 1. 5/350/ ........ ...... . /D/BAH 3894 - BS 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

8. Auflagen über die Verwendung der VerEackungen 
8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschritten 

werden: 
Dichte 1,5 kg/Liter für Füllgüter der Verpackungsgruppe I, 
Dichte 2,25 kg/Li ter für Füllgüter der Verpackungsgruppe II und 
Dichte 3,4 kg/Li ter für Füllgüter der Verpackungsgruppe III. 

Di~ser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAH 3894/1A1 der Staßfurter Blechverpackungen GmbH, Industrie
straße 25 in 39418 Staßfurt vom 29.11.1991. 

Diesem 2. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 2. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 19.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl. -Ing. (FH)) II. Taegne1 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3908/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 877 

Gemäß Antrag der Petrolchemie und Kraftstoffe AG (PCK AG) in 16284 
Schwedt vom 16.07.1993 wird die Nr. 7. "Kennzeichnung" des Zulassungs
scheines wie folgt geändert: 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

~ 4C1/X 57/S/ .................. /D/BAM 3908- HIIO 

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3908/4C1 der Petrolchemie und Kraftstoffe AG (PCK AG) in 16284 
Schwedt vom 20.01.1992. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4. 

12205 Berlin, den 19.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

2. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH)) II.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3937/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 894 

1. 5/64 644 

Gemäß dem Antrag vom 30.07.1993 wird auf der Grundlage des 2. 
Nachtrages zum Prüfbericht 105 849 vom 05.05.1988 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/11, Abte ilung Mechanik, Pi
onierstr. 10, 32423 Minden/11 wird die Nr.4 Anforderung an die 
Bauart des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 105 849 vom 05.05.1988 sowie dem 1. Nachtrag vom 
29.06.1989 und dem 2. Nachtrag vom 01.04.1993 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/11, Abteilung Mechanik, Pi
onierstr. 10, 32423 Minden/11 und der sicherheitstechnisschen 
llertung vom 05.02.1992 der Bundesanstalt für Materialfor
schung u. -prüfung (BAM), Laboratorium 1.52 Verpackungen, 
Berlin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzo
gen worden sind. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/3937/3H1 der Hartmut Müller GmbH & Co. KG, Kunst
stoffverarbeitung, Postfach 21 20, 2350 Neumünster vom 
05.02.1992. 



Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 30.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

~~ 
I 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Nach trag zum 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3956/1A2 

für die Ba~art einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 892 
1. 5/64 907 

Gemäß Antrag vom 02.08.1993 der Dellbrücker Emballagen Gesellschaft 
Müller GmbH + Co. KG, Postfach 10 03 OS in 51377 Leverkusen wird die 
Nr. 4. "Anforderungen" an die Bauart", die Nr. 7. "Kennzeichnung" 
und die Nr. 8. "Auflagen über die Verwendung der Verpackungen" des 
Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 95 787 vom 22.04.1981, Prüfbericht Nr. 105 082 v. 08.09.1987, 
dem 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 105 082 vom 13.04.1988 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für 
Mechanik in 32423 Minden/Vestf., Prüfbericht 1. 5/54 740 vom 
13.11.1991, Schreiben 1.52/Hü/Fe vom 13.11.1991 und Prüfprotokoll 
9.1/65 892 vom 11.08.1993 der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung Berlin (BAM) in 12200 Berlin nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vorn 01. Juni 1991) 
unterzogen worden sind. 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

CD 1A2/Y 1. 8/200/ .......•....... /D/BAM 3306 - DEG 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschritten 

werden: 

Dichte 1,8 kg/Liter für Füllgüter der Verpackungsgruppe II 
Dichte 2,7 kg/Liter für Füllgüter der Verpackungsgruppe III 

8.4 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füll
gutes plus Partialdruck eventuell vorhandener Gase vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Füllungsgrades 
und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 133,3 kPa nicht über
schreiten. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3956/1A2 der Dellbrücker Emballagen Gesellschaft Müller GmbH + 
Co. KG, Postfach 10 03 OS in 51377 Leverkusen vom 25.02.1992. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
bla tt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Ber lin" 
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 30.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

2. Neufassung zum 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

r~~y 
Dipl.-Ing. (FH)) V. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4049/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 734 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24 . . Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Änlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3· Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

Kinox Entsorgungslogistik GmbH 
Pfungstädter Str. 36 

64297 Darmstadt 

Hersteller der Verpackung 
Vellpappe Wiesloch 
Postfach 6462 

68789 St. Leon-Rot 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus dreiwelliger Pappe mit Inneneinrichtung 
(Folienbeutel und Foliencontainer aus Kunststoff) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Containerline KST205 

4.2 Grundmaße 
393 x 393 mrn (LxB) 

4.3 Höhe 
836 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
112,5 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
103,5 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
dreiwellige Wellpappe (B-, C- und C-Velle) 
Vellpappe: Qualität QPS 50 E 
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4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Kunststoffklebeband: 75/50 bzw. 75/200 Filament - L & 0 - PP 

der Fa. Induplast, Josef Löken, Bocholt; 
Filament 300/200 808-PP- L + Q der Fa. 
Induplast 

4 . 8 Zeichnungen des Herstellers 
Außenverpackung: Containerline KST205, Nr. R12915*1 vom 

24.08.1992, Anlage Nr. 2 des Prüfberichts 
Nr. 196 vom 24.08.1992 

Transport-Verschluß: siehe Anlage Nr. 14 des Prüfberichts Nr. 
1.96 vom 24.08.1992 

Inneneinrichtung: 
Folienschlauchbeutel 150 ~m f . KTE 120, Anlage Nr. 4 zum 
Prüfbericht Nr. 196 vom 24.08.1992; 
2-Lagen Folienbeutel mit Schraubverschluß 2", Anlage 6 zum 
Prüfbericht Nr. 196 vom 24 . 08.1992; 
Folienbeutel KTE 110/6, Anlage 1 zum 1. Nachtrag zum Prüfbe
richt Nr. 196; 
Folienbeutel KTE 110/ 6 1 Anlage zum 2. Nachtrag zum Prüfbe
richt Nr. 196; 
Foliencontainer KTE 110/120, Anlage 6 zum 3. Nachtrag zum 
Prüfbericht 196; 
Folienbeutel KTE 110, Anlage 5 zum 3. Nachtrag zum Prüfbe
richt 196; 
Folienbeutel KTE 70/110/120, Anlage 3 zum 3. Nachtrag zum 
Prüfbericht Nr. 196 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrOf
bericht Nr. 196 vom 24 . 08 . 1992, dem 1. Nachtrag zu diesem 
Prüfbericht vom 07.12.1993, dem 2. Nachtrag zu diesem Prüfbe
richt vom 25.03.1993 und dem 3. Nachtrag zu diesem PrOfbe
richt vom 01.06.1993 der Vellpappe Viesloch, 

Zweigniederlassung der Holfelder-Verke, GmbH & Co. KG in 
6837 St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) 
unterzogen worden si~d . 

6. Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfOllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fOr die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(u\ 4G/X 104/S/ ...•••.••••..•..•. /0/BAH 4049 - HOV 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr ; 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fOr 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften .der GGVSee/GGVS/GGVE s<1lche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 ·Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsg ruppen I , II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachw.eisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 Folgen.de Gren:!da ten für den Inhalt bzw. die Verpackung dOrfen 
nicht Oberschritten werden: 

9.6 

9.7 

Bruttomasse : 103,5 kg 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im PrOfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
fOllgüter entsprechen. 

9.8 · Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach deri "Technischen Richtlinien fOr die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befOllt, bekannt sind. 
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11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen fOr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fOr 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. 
Neufassung zum Zulassungsschein Nr. D/BAH 4049/4G vom 
23 .04.1993 der Fa. Kinox GmbH, 2392 Glücksburg, der hiermit 
seine GOltigkeit verliert. Diese 2. Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00 .70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Dieser 2. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt fOr Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 28.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

pe-~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4067/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 691 

Gemäß dem Schreiben der Fa. Deutsche Verpackungsmittel
Gesellschaft mbH vom 16 . 06.1993 wird der Punkt 4.8 des 
Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 
Baumuster: Zeichnungssatz und Stückliste Nr. 

600.05.78 vom 28.08.1992 
Zeichnungssatz und Stückliste Nr. 
600.05.81 - 4 vom 28.08.1992 
Zeichnungssatz und Stückliste Nr. 
600.05.81 - 7 vom 28.08.1992 

Ausführungsvarianten : Zeichnungssatz Nr. 600.5.94 vom 
30.09.1992 

Dieser 1. Nach trag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAH 4067/4C1 der Fa. Deutsche Verpackungsmittel
Gesellschaft vom 06.11.1992. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nac.htrag wird zu · gegebener. Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berliri" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 10.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von · Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing.(FH) H; Skutnik 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4094/Zylinder 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 402 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) in Verbindung mit § 19 Nr. 3 der Verordnung über 

die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Ge
fahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, 
s. l'il4) 0 

2. Antragsteller 
Uhlig-Rohrbogen GmbH 
Postfach 1120 

3394 Langelsheim/Harz 

3. Hersteller der Ve rpackung 
Uhlig-Rohrbogen GmbH 
Postfach 1120 

3394 Langelsheim/Harz 

4. Beschreibung der Bauart 
Flasche (Zylinder) aus Stahl 

4 . 1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Transportbehälter 40 l 

4.2 Grundmaße 
Außendurchmesser: 427 mm 
Rumpfdurchmesser: 406,4 mm 

4.3 Höhe 
720 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
rechnerisch: 46 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
112 kg 

4.6 Yerkstoffe des Gefäßes 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

Mantel und Böden St 52-3 DIN 17 100 
DIN 477 
DIN 17 100 

Muffen c 22.8 
Nichtdrucktragende Teile: RSt 37-2 

Yerkstoffe der Verschlüsse 
Gasflaschenventil nach DIN 477: 
Kugelhahn 
Sicherheitsventil 
Dichtungen (Gewinde) 

Zeichnungen des Antragstellers 

CuZn39Pb3 DIN 17 660 
St 52-3 
1.4104 DIN 17 440 
Teflonband 

Zeichnung Nr. 8226.23/40 - 0 (a) vom 23.09.92 und Stückli
ste vom 15 . 10.1991 

Bauartprüfung 
Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte aufgrund der 
unter Nr. 4 genannten Spezifikation unter Anerkennung der 
Prüfergebnisse eines gleichartigen Behälters und Einbezie
hung der Festigkeitsberechnung gemäß nachfolgenden aufge
führten Unterlagen: 

- Prüfbericht Nr. 1.5/55 025 vom 02.10.1992 der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den 
Eichen 87 in 1000 Berlin 45, 

- Rechnerische Auslegung des "Transportbehälters 40 1 11 für 
einen Prüfüberdruck von 1800 kPa sowie die Vorprüfung 
der zeichnerischen Unterlagen und der dort enthaltenen 
Angaben zu den verwendeten Verkstoffen und Fertigungs
verfahren durch den öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen Dipl.-Ing. K. Reinecke in 
3013 Barsighausen. (Festigkeitsberechnung zum 
"'!'ransportbehälter 40 l" vom 11.02.1992) 

Zulassung 
Es wird hiermit bescheinigt, daß die unter Ziffer 4 spezi
fizierte Bauart einer Druckgasflasche aufgrund der Anerken
nung der Prüfergebnisse des o.g. Prüfberichtes für den 
Transportbehälter 40 l die Bedinghngen für die Anerkennung 
als Flasche (Zylinder) aus Stahl gemäß 2.4.1 der Klasse 2 
Gase des IMDG-Code deutsch erfüllt. 

7 0 

8. 

Die sich aus dem Betriebsdruck und dem Druck-Liter-Produkt 
ergebenden sachlichen Anforderungen des Druckbehälterrechts 
·(Einstufung in die Prüfgruppe III) an die Auslegung, Kon
struktion, Fertigurig, Prüfung und Zulassung ve·rden durch 
diese Bescheinigung nicht berührt. 

Fertigung von Flaschen (Zylinder) aus Stahl 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Gefäße . ser.ienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß in~ Verbindung mit einem 
amtlichen oder amtlich für Prüfungen von Anlagen nach § 24 
Abs. 3 Nr .. 2 oder 9 der Gewerbeordnung anerkannten Sachver
ständigen nach § 24 c der Gewerbeordnung gewährleisten, daß 
bei den serienmäßig gefertigten Gefäßen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Flaschen/Zylinder sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

An der Seite der Gefäße sind auf einem Schild in mindestens 
4 mm Schrifthöhe folgende Angaben dauerhaft anzubringen: 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
Metallorganische Verbindungen und deren Lösungen dPr 
Klassen 3, 4.2 und 4.3 
D/BAM 4094/Cylinder- •.... )' )'Seriennummer 
Prüfüberdruck (hydraulisch) 1800 kPa 
Höchster zulässiger Betriebsdruck 1200 kPa 
Prüfzeichen und Prüfdatum des Sachverständigen für die 
erstmalige und wiederkehrende Prüfungen 
Eigenmasse des Gefäßes einschließlich der 
Ausrüstungsteile in kg 
Höchstzulässige Masse der Füllung in kg 
Fassungsraum in l 
Maximaler Füllgrad bei l5°C 90% 

bei 5o•c 95% 
Prüffrist 5 Jahre 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Gefäße dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee solche Flaschen (Zyl'inder) zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsg.ruppen I, II und III verwendet verden. 

9.3 

9.4 

9.5 

9. 6 

9. 7 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
vährleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse (40-l-Behälter) 
Dichte 
Dampfdruck bei 50 •c 
Maximal zulässiger Füllgrad bei 50 °C: 

112 kg 
1,2 g·cm- 3 

300 kPa (absolut) 
95 % 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d . h . Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
1200 kPa nicht überschreiten. 

Yährend der Beförderung muß die Flüssigkeit durch ein 
inertes Gas mit höchstens 50 kPa (Überdruck) abgedeckt 
sein. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Die Bauart unterliegt der Verordnung über Druckbehälter, 
Druckgasbehälter und Füllanlagen (Druckbehälterverordnung -
DruckbehV) in der Fassung vom 25. Juni 1992 (BGBl . I, s. 
1171. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 
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11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü'ter. 

Die Bauart entspricht ebenfalls den Anforderungen an Gefäße 
der Randnummern 2435 Abs. (1) und 2474 Abs. (3) der GGVS 
bzw. den Anforderungen an Gefäße der Randnummern 435 Abs. 
(1) und 474 Abs. (4) der GGVE . Daneben entspricht die Bau
art den in Nr.' 2 der Klasse 2 (Gase) des IHDG-Code deut sch 
festgelegten Prüfbedingungen von Flaschen (Zylinder) aus 
Stahl. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung vird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 28.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl. -Ing. (FH)) II. Taeg: 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4131/40 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 690 

Gemäß dem Schreiben der Fa. Deutsche Verpackungsmittel
Gesellschaft mbH vom 16.06 . 1993 wird der Punkt 4.7 des 
Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

4.7 1/erkstoff der Verschlüsse 
Kiste DVG-Nr. 389: 2 Riegelverschlüsse aus Stahl 

VG 95069-AC und 2 Stahlbänder mit 
Verschlußhülse 16 x 0,5 mm 

Kiste DVG- Nr . 390: 2 Riegelverschlüsse aus Stahl 
VG 95069-AC und 2 Stahlbänder mit 
Verschlußhülse 16 x 0,5 mm 

Kiste DVG-Nr. 390-1: Deckel verschraubt, und Stahlbänder 
mit Verschlußhülse 16 x 0, 5 mm 

Dieser 1 . Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAH 4131/4D der Fa. Deutsche Verpackungsmittel
Gesellschaft vom 09.03.1993. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 10.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

I~ 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

JA ~L 
Dr. P. · Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing . (FH) H. Skutnik 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4148/5H2 

fijr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 73.1 
9 . 1/65 556 

Gemäß dem Antrag vom 08.06.1993 wird auf der Grundlage des 
1. Nachtrages zum Prüfbericht 03/93 vom 03.06.1993 der Firma 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH, Postfach 100, 37447 ~ieda 
(Südharz) die Nr.9.5 des Zulas~ungsscheines wie folgt er
weitert: 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Schüttdichte: 0,22 kg/Liter 
Bruttomasse : 26,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemä& Nr. 5 genannten Prüf
füllgUter entsprechen. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAH 4148/5H2 der Papierverarbeitung Sachsa GmbH, 
Postfach 100, 3426 ~ieda (Südharz) vom 10.03.1993. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 19.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAH) 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ Ll, 
Dipl.-Ing. D. Hertens 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4175/lAl 

für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 601 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1. 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBL I, S. 1224). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

0-3250 Staßfurt 

Hersteller der Verpackung 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

0-3250 Staßfurt 

4. Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Spundbehälter 

4.2 Grundmaße 

4.3 

größter Außendurchmesser: 383 mm 

Höhe 
588 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
61,4 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
197,2 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Feinblech St 1203 
Nennblechdicke: Mantel/Boden/Deckel: 0,6 mm 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Feinblech ST 1203 (Siegelklappe) und Kunststoff 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Spundbehälter: Ntr. 17/4.13.1 vom 11.03.1993 

5. Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 930324 vom 24.03.1993 der TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Abteilung Verpackung und 
Gefahrgut, Köthener Straße 33, 0-40.60 Halle, einer 
Bauauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart/Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
wie folgt zu kennzeichnen: 

CD1Al/Y2.1/150/ ................ /D/BAM 4175 - BS 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse : 197,2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Die Dichte der Füllgüter darf 2,1 g·cm- 3 für Verpackungs
gruppe II und 3,2 g·cm- 3 für Verpackungsgruppe III nicht 
überschreiten. 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.H. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 100 
kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart/Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien 
für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt 
Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 11. 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Über

einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh-

lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen för Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Diese wird mit Bezug auf die schrift
liche Veisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr 
- Az.Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 vorläufig 
unbefristet ausgestellt. 

11.3 Dieser Zulassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 
Im Auftrag 

'~ I 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Aufrag 

/--;; ,.---.., 0 
j_ rlo~j~ 

Ing. Daniela Prauß 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4176/4Bl 

für die Bauart/-reihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 609 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (l) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Reförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgut vero rdnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefah rgutvero rd 
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

842 

Zarges Leichtbau GmbH 
Zargesstr. 7 
8120 ~eilheim i. Obb 

Hersteller der Verpackung 
Zarges Leichtbau GmbH 
Zargesstr. 7 
8120 ~eilheim i. Obb 

Beschreibung der Bauart/-reihe 
Kiste aus Aluminium mit Innenverpackung (Säcke aus Kunst
stoff-Leinenfaser) 

Grundmaße (LxB) 
Fuß der Bauartreihe 399 X 299 mm 

Zwischengröße: 799 X 399 mm 
Kopf der Bauar'treihe: 599 X 399 mm 

Höhe 
Fuß der Bauartreihe : 298 mm 

Zwischengröße: 298 mm 
Kopf der Bauartreihe: 398 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Fuß der Bauartreihe : 24,8 Liter 

Zwischengröße: 72,5 Liter 
Kopf der Bauartreihe: 73,6 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
Fuß der Bauartreihe : 30,6 kg 

Zwischengröße: 83,3 kg 
Kopf der Bauartreihe: 84,9 kg 

~erkstoff der Verpackung 
Aluminium: Al Mg 3 G22 DIN 1745 

~erkstoff der Verschlüsse 
Zwei oder drei Klappverschlüsse aus Stahl, verzinkt 
Verschluß Zchng. Nr.: 33G18-0012-00.H02 vom 12.04.1991 
Dichtung Silikonkautschuk 

Zeichnungen des 
Außenverpackung 

Antrags tellers 
K 475-3433, Zchng.Nr.: 325447 
vom 16.05.1991 (für den Fuß der 
Bauart reihe) 
K 475-3843, Zchng.Nr.: 325351 
vom 18.04.1991 (für die Zwischengröße) 
K 475-3644, Zchng.Nr.: 326581 
vom 24.02.1992 (für den Kopf der 
Bauartreihe) 

Anforderungen an die Bauart/-reihe 
Die Bauartreihe wird durch die in Nr. 4 beschriebene 
Baumuster eingegrenzt, die gemäß Prüfberichte 
- Nr. LG-QS 06/210192 vom 05.02.1992 

mit Nachtrag vom 11.03 . 1992 und II. Nachtrag vom 
27.05.1993 

- Nr. LG-QS 07/210192 vom 05.02.1992 
mit Nachtrag vom 11.02.1992 und II. Nachtrag vom 
27.05.1993 

- LG-QS 11/080992 vom 25.02.1993 
der Zarges Leichtbau GmbH, Zargesstr. 7, 8120 ~eilheim 
i. Obb, einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

Te ~Ll der Bauartreihe sind Bauarten dann, wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 

-Die Vorgaben des Masse-Volumen-Diagramms vom 14.04.1993 
zum o.g. Prüfbericht unter Berücksichtigung der Modell
gesetze dürfen nicht überschritten werden. 

- Abgesehen von den Abmessungen müssen alle sonstigen Spe
z ifikationen eingehalten werden. 

- Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist eine prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu führen, zu dokumentieren und der 
BAM zu übersenden. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/-reihe wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt wer
den, zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/-reihe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauartreihe festgelegten Anforderungen edüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenEin Bauart/-reihe serienmäßig gefertig
ten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4B1/X ')/S/ ............... /D/BAM 4176- Zarges 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die 
jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenz
werte nach Nr. 9.5 einzusetz~n; dabei ist auf die 
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden. 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/-reihe serienmäßig gefer

tigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen 
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Ver
packungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9. 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.A 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse für den Fuß der Bauartreihe 30,6 kg 
Zwischengröße 83, 3 kg 
Bruttomasse für den Kopf der Bauartreihe: 84,9 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Fül lgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Yird die zugelassene Verpackungsbauartreihe als zusam
mengesetzte Verpackung- auch mit anderen als in diesem 
Zulassungsschein beschriebenen Innenverpackungen - ver
\lendet, muß nachweisbar sichergestellt sein," daß die zu
sammengesetzte Verpackung mit den Innenverpackungen . ebenso 
wirksam ist wie die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart/-reihe entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 



11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftlich~ Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Al3/26.00.70-25/205 BAM 92 vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 11. Juni 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auf/'! 

1/ (j_O" d 
/;;i.-Ing. (~~slo 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4177/1A2 

für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 498 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 A~hang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 
2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 (BGBl. 
I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Antragsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

D-5014 Kerpen 3 

Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

D-5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Faß aus Stahl mit abnehmbaren Deckel 
Hersteller-Typenbezeichnung 
Konischer Deckelbehälter 

Grundmaße 
größter Außendurchmesser 495 mm 
Innendurchmesser am Deckel: 470 mm 

Höhe 
Konischer 95 1-Deckelbehälter 
Konischer 120 1-Deckelbehälter 

624 mm 
775 mm 

4. 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Konischer 95 1-Deckelbehälter 
Koni<cher 120 1-Deckelbehälter 

96,1 
121,4 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
300 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Rumpf Stahlblech 0,75 mm, St 1203 
Boden: Stahlblech 0,75 mm, Elu-verzinkt, St 1203 

4.7 llerks toff ( e) der Verschlüsse 
Deckel Stahlblech 1,00 mm, feuerverzinkt, 
Spannring Stahlblech,l,25 mm, feuerverzinkt, 
Deckeldichtung Moosgummi $9 mm, Länge 
Falzdichtmasse Fermatex S 952/730 

4.8 Zeichnung des Antragstellers 
Zeichnungsnummer S-326-3a vom 08.02.1990 

5. Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe 

1506 mm 

St 1203 
St 1203 

Die Bauart vird durch die Baumuster eingegrenzt, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 10/92 vom 15.12.1992 der Prüfstelle Siepe 
GmbH, Hüttenstr. 185, 5014 Kerpen 3 einer Bauartprüfung nach 
dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 
Bestandteil der Bauartreihe sind Bauarten gleicher Konstruk
tion, Vanddicke, Verkstoffs, Querschnitts und unterschiedli
cher Bauhöhe, wenn ihre Bauhöhe mindestens 624 mm und maximal 
775 mm beträgt. 

6. 

7. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt 
werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

0 1A2/X 207/S/ ..........•.... /D/BAM 4177- Si 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Brut tornasse 
Verpackungsgruppe I 
Verpackungsgruppe II und III 

Schüttdichte 
Konischer 95 1-Deckelbehälter 
Verpackungsgruppe I 
Verpackungsgruppe II und III : 
Konischer 120 1-Deckelbehälter 
Verpackungsgruppe I 
Verpackungsgruppe II und III : 

207 kg 
300 kg 

2,2 kg/l 
3,2 kg/1 

1,7 kg/l 
2,5 kg/1 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Seite 5 und 6 
genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt ·Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 
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11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internatio
nalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisen
bahnverkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in 
den Empfehlungen der Vereint~n Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
~iderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche 1/eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 30.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

/"~ 
\ 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

Jv.__~t_ 
Ing. M. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4178/4A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 564 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4 . Stra!Sen
Gefahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4. 4 
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4. Eisenbahn- Gefahrgutänderungsverordnung vom 05 . Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH 
Postfach 10 11 55 

7770 Überlingen 

Hersteller der Verpackung 
Bodenseewerk Gerätetechnik GmbH 
Postfach 10 11 55 

7770 Überlingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Stahl mit Inneneinrichtung 
(Formteile aus Kunststoff) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
KIMU vy 1884 

Grundmaße 
716 mm x 220 mm (L x B) 

Höhe 
173 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
20,7 Liter 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

7. 

8. 

Höchstzulässige Bruttomasse 
19,8 kg 

1/erkstoff der Verpackung 
Stahlblech 
Inneneinrichtung: Polystyrol 

1/erkstoff der Verschlüsse 
Stahl 

Zeichnungen 

Außenverpackung: 

Inneneinrichtung: 

Munitionskasten Zi 4125- 0000-00 vom 
16.08.1977 einschließlich Änderung b vom 
11.10.1977 der Progress-llerk Oberkirch AG 
Styroporeiniage Sk 3934 vom 22. 06.1979 
der Progress-1/erk Oberkirch AG 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prü
fungszeugnis N5605/29 vom 29.12.1992 der 1/ehrtechnischen 
Dienststelle für Vaffen und Munition - VTO 91 - Dezernat 323 
"Umveltsimulation und Prüfung, Verpackung und Konservie
rung", Postfach 1764 in 4470 Meppen, einer Bauartprüfung 
nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 
9oa vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt verden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt verden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4A1/Y 20/S/ . .. ............ /D/BAM 4178- BGT 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 D~e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9 .5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden \ 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Bruttomasse : 19,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prü-fanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 



11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10 .1993 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts 
und Mitte ilungsbla tt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prufung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffent
li cht. 

1000 Berlin 45, den 28.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

(1L€~v 
Dipl.-Ing.(FH) ~. Taegr 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4179/4D 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 618 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A. 5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4 . 3 

4 . 4 

4.5 

Antragsteller 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

8505 Röthenbach a.d. Pegnitz 

Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

8505 Röthenbach a.d. Pegnitz 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Sperrholz mit Innneneinrichtung 

Hersteller-Typenbezeichnung 
DVG - Nr. 603 

Grundmaße 
2979 x 516 mm (LxB) 

Höhe 
582 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
330,0 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 
260,0 kg 

4.6 ~erkstoff(e) der Verpackung 
Deckel, Längs-, Stirn-, Zwischen- u. Innenleiste I: Nadelholz 
DIN 68 365 GK II 
Längs-, Stirnteil u. Innenleiste II: Sperrholz DIN 68 705-FU, 
A~-2-3-12 , 5-7 Lagen 
Boden: Sperrholz DIN 68 705-FU, A~-2-3-18, 5-9 Lagen 
Kufen: Nadelholz DIN 68 365 S NK 

4.7 ~erkstoff(e) der Verschlüsse 
16 Sechskantschrauben DIN 931- M8x130-8 .8 vz 
16 Sechskantmuttern DIN 934-MB vz 
32 Scheiben DIN 440-R9 vz 

4.8 Zeichnung und Stückliste des Antragstellers 
Transportverpackung vollst. für BC HFK 
Nr.:600.06.17 vom 22.03.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Rauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Prüf
bericht Nr. 4/1993 vom 25.03.1993 der Deutsche Verpackungs
mittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 8505 Rötherrbach a.d. 
Pegnitz einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol. Juni 1991) un
terzogen vorden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 4D/Y 260/S/.: ............. /D/BAH 4179 - DVG 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die r-ach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, venn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den ~erk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 
9.7 

9 . 8 

10. 

11. 
11.1 

Bruttomasse : 260,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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11 . 2 Diese Zu lassung wi r d unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen \liderrufs erteil t-. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 vird mit Be zug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Al3 / 26 . 00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vo rläufig unbefristet ausgestellt. 

11. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Recht smittelbelehrung bei . 

11.4 Di eser Zulas sungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Ber l i n" (ISSN 0340- 7551) veröffent l icht. 

1000 Berlin 45, den 21.04.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9. 12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

/-t? ~ r 
, .:;;:3~ 0. /Iw-~( 
I 

Dr . P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Hertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4180/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 431 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 
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Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Polyboy Brandt & Yalther GmbH 
Postfach 33 01 04 
2800 Bremen 33 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger Yellpappenwerk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Yellpappe mit Innenverpackung 
(Kanister aus Kunststoff) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
170 mm x 128 mm (LxB) 

Höhe 
311 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
6 Liter 

Höchstzulässige Brut tornasse 
5,3 kg 

4. 6 Yerkstoff der Ve r packung 
Einwellige Yellpappe B-Yelle 

4.7 Yerkstoff der Verschlüsse 
Papierselbstklebeband 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 4 zum Prüfbericht 
Bodenklappe : 8 Flachdrahtklammern 

4.8 Zeichnungen 
Nr . 0753 vom 01.12.1992 des VDY, 6100 Darmstadt 

5 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 753/92 vom 01.12 . 1992 der VDY-Forschungsstelle 
der Yellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 

7. 

8. 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Z 6/S/ ........ . ...... /D/BAM 4180- SYY 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.-1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güt~r verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 5,3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs . erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 



11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

,!1-!L.," 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4181/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 436 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 

3. 

Polyboy Brandt & Valther GmbH 
Postfach 33 01 04 
2800 Bremen 33 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger Vellpappenwerk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Vellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
207 mm x 194 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
158 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
5,5 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
2,9 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Einwellige Vellpappe B-Velle 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
Heißschmelzkleber 

Spezifikationen: s. Anlage Nr. 4 zum Prüfbericht 

4.8 Zeichnungen 
Nr. 0759 vom 01.12.1992 des VDV, 6100 Darmstadt 

5. Anforderungen an die BaUart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 759/92 vom 01.12.1992 der VDV-Forschungsstelle 
der Vellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(u\, 4G/Z 3/S/ .•••........... /D/BAM 4181 - SI/V 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
w~rden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den ~erk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Fqlgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse: 2,9 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen . 

9.7 Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor-
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schung und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent 
licht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4182/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 437 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

s. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Paliboy Brandt & Walther GmbH 
Tornees tr. 5 
2804 Lilienthal 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger Wellpappen~erk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger ~ellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) · 

Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
232 mm x 208 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
163 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
5,7 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
5,8 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
zvei~ellige Wellpappe B- und A-Welle 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: überlappt und laschengeklebt 
Transportverschluß : Kunststoffselbstklebeband 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 3 zum Prüfbericht des VDW 

4.8 Zeichnungen 
Nr. 0760 vom 01.12.1992 der Prüfstelle 
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5. 

6. 

7. 

8. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfungszeugnis Nr. 760/92 vom 01.12.1992 ( Austauschseiten 
1 bis 5 vom 22.04.1993) der VDW- Forschungsstelle der 
WeHpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 6100 Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden .sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt ~erden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar ~ie folgt zu 
kennzeichnen: 

4G/Z 6/S/ ............... /D/BAM 4182 - SW 
(Herstellungsdaturn gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Ver~endung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet verden. 

9.3 Die Vorpackungen dürfen nur für gefährliche Güter ver~endet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den ~erk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

Bruttomasse: 5,8 kg 

D~e ,physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt ~erden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver~endung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) so~ie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung ~ird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung ~ird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein ~ird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
li eh t. 



1000 Berlin 45, den 17. Hai 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

/1. f!~d--
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4183/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 438 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) in der Neufassung vom 13. November 1990 
(BGBl. I, S. 2453) . 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Polyboy Brandt & ~alther GmbH 
Postfach 33 01 04 
2800 Bremen 33 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger ~ellpappenwerk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Yellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
198 mm x 116 mm (LxB) 

Höhe 
156 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
3 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
2,8 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 
Einwellige ~ellpappe B-~elle 

4.7 ~erkstoff der Verschlüsse 
Kunststoffselbstklebeband 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 3 zum Prüfbericht 

4.8 Zeichnungen 
Nr. 0761 vom 01.12.1992 des VD~, 6100 Darmstadt 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 761/92 vom 01.12.1992 der VD~-Forschungsstelle 
der ~ellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 

daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Z 3/S/ ............... /D/BAH 4183- S~ 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dtirfen nur ftir gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 2,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 ' durchgeführt werden. 

D,er , in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei 
tigen ~iderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 22. April 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4184/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65625 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Ge- fahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Pyrotechnische Fabrik 
Oskar Lünig GmbH & Co. KG 
Im Beigart 1 

7000 Stuttgart 81 

3. Hersteller der Verpackung 
Hans Kolb Wellpappe 
GmbH & Co. 
Dr.-Lauter.-Str. 2 

8940 Memmingen 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Wellpappschachteln) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
982 mm x 378 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
249 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
83 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
22. kg 

4.6 llerkstoff der Verpackung. 
zweiwellige Wellpappe (B-und C-Welle) 
Sorte 2.5 CB 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: Verbindung durch Klebestreifen 
Transportverschluß: PVC-Selbstklebeband, Spezifikationen: 
S. Anlage Nr. 4 zum Prüfbericht 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 

5. 

6. 

7. 

Außenverpackung Nr. 002/93, Anlage·Nr. 1 zum 
Prüfbericht 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 002/93 der Bans Kolb lJellpappe GmbH & Co., Dr.
Lauter-Str. 2 in 8940 Memmingen vom 10.03.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y 22/S/ ................. /D/BAM 4184- HKM 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II un·d III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 22 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füilgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 -

9.7 llird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen · nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
uhd ' Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche lleisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 14.05.1993 

Unter den Eichen 87 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4185/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 582 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vorn 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatlic.he und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutveror
dnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4 .5 

Antragsteller 
Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzielder Straße 18-22 

3422 Bad Lauterberg 

Hersteller der Verpackung 
Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzielder Straße 18-22 

3422 Bad Lauterberg 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, 
auch in containergerechter Außführung 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Spundbehälter 

Grundmaße 
größter Durchrnessser 

- normal: 
- containergerecht: 

Durchmesser des Faßkörpers: 

Höhe 
äii1l mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
217,0 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
414,6 kg 

595 mm 
585 mm 
571,5 mm 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
St 1203 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Stahl 
Dichtungsmaterial: Darex 

4 . 8 Zeichnungen des Antragstellers 

5. 

6. 

7. 

Spundbehälter mit 216,5 Liter Inhalt 
Zeichnungs-Nr. YE 03-0008/F vom 12.11.1992 
Spundbehälter mit 216,5 Liter Inhalt, containergerecht 
Zeichnungs-Nr. YE 03-0007/F vorn 12.11 . 1992 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 112 067 vom 09.12.1992 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanatalt Minden, Abt. Mechanik, 4950 Minden/Y. einer Bau
artprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr . 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A1/X/250/ ............... /D/BAM BAM 4185- LB 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen 
9 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet verden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . für die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Dichte: 1,2 g·cm- 3 für Stoffe der Verpackungsgruppe I 

1,8 g·cm- 3 für Stoffe der Verpackungsgruppe II 
2,7 g·cm- 3 für Stoffe der Verpackungsgruppe III 

Dampfdruck bei 55°C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei 50°C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die 'Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
~iderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 14.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4186/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 583 

l. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverord::ung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4. 7 

4.8 

5. 

6. 

7. 

8. 

852 

Antragsteller 
Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzfelder Straße 18-22 

3422 Bad Lauterberg 

Hersteller der Verpackung 
Lauterherger Verpackungs GmbH 
Scharzfelder Straße 18-22 

3422 Bad Lauterberg 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, 
auch in containergerechter Außführung 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Spundbehälter 

Grundmaße 
größter Durchmessser 

- normal: 
- containergerecht: 

Durchmesser des Faßkörpers: 

Höhe 
880mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
217,0 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 
415,4 kg 

Werkstoff(e) der Verpackung 
St 1203 

Werkstoff(e) der Verschlüsse 
Stahl 
Dichtungsmaterial: Darex 

595 mm 
585 mm 
571,5 mm 

Zeichnungen des Antragstellers 
Spundbehälter mit 216,5 Liter Inhalt 
Zeichnungs-Nr. WE 03-0009/F vom 12.11.1992 
Spundbehälter mit 216,5 Liter Inhalt, containergerecht 
Zeichnungs-Nr. WE 03-0004/F, Index 01 vom 12.11.1992 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 112 068 vom 09.12.1992 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanatalt Minden, Abt. Mechanik, 4950 Minden/W. einer Bau
artprüfungnach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen . 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serlen
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A1/X/250/ .. .. ........... /D/ BAM BAM 4186 - LB 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
'Währleistet ist. 

9.4 

9 .5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. für die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Dichte: 1,2 g·cm- 3 für Stoffe der Verpackungsgruppe I 

1,8 g·cm- 3 für Stoffe der Verpackungsgruppe I! 
2,7 g·cm- 3 für Stoffe der Verpackungsgruppe III 

Dampfdruck bei 55'C 233 kPa (absolut) 
Dampfdruck bei SO'C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 'C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für. den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11. 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 14.05 .1993 

Unter den Eichen 87 
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Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4187/5M1 
fü~ die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 604 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter ·auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßt:·n 
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 . 

6. 

7. 

Antragsteller 
Valter Dürbeck GmbH & Co. KG 

D - 6420 Lauterbach 

Hersteller der Verpackung 
Valter Dürbeck GmbH & Co. KG 

D - 6420 Lauterbach 

Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier, mehrlagig 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
Sack-Breite 390 mm 
Falten-Breite 140 mm 
Länge 950 mm 

Höhe 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

Höchstzulässige Bruttomasse 
25,5 kg 

Verkstoff 
Außenlage 

2. Lage 
3. Lage 
4. Lage 
5. Lage 

der Verpackung 
Kraftsack-Papier 80 g/m 2 

gebleicht/naturbraun) 
Kraftsack-Papier 70 g/m 2 

Kraftsack-Papier 70 g/m2 

Kraftsack-Papier 70 g/m2 

PE-Schlauchfolie, Dicke: 

Verkstoff(e) der Verschlüsse 

(wahlweise 

0,060 mm 

Boden : 5 cm umgeschlagen und verklebt 
Anwender-Verschluß: Zubinden der PE~Schlauchfolie, Vernähen 
der Papierlagen 

Zeichnung 
Zeichnung der Fa. Bischof unJ Klein Nr. G 93 091 vom 
08.03.1993 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. G 93 091 vom 18.03.1993 der Prüfstelle für 
Gefahrgutverpackungen, Bischof+ Klein GmbH & Co., 
Rahestraße 47, D-4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach 
dem "Anhang I, IMDG-Code deutsehn (Bundesanzeiger Nr. 98a 
vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 

daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 5M1/Y 26/S/ ...... . ........ /D/BAM 4187- D 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e) 

Anhang I, IMDG- Code deut s ch) 

9. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend ·Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9 . 4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9. 7 

Schüttdichte: 0,6 kg/Liter 
Bruttomasse : 25,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter ( Schüttvinkel 30', Korngröße < 0.1 - 2 mm) 
entsprechen . 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt verden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, _ der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und.Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yidetrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 25.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (RAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

(2R-:-e ß.~z 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Ing. M. Skutnik 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4188/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 432 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde 
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4 . 1 

4.2 

4.3 

4 . 4 

4.5 

4.6 

s. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Poliboy Brandt & Valther GmbH 
Torneestr. 5 
2804 Lilien thal 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger Vellpappenwerk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Yellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
204 mm x 187 mm (LxB) 

Höhe 
232 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
6,7 Liter 

Höchstzulässige Brut tornasse 
5,6 kg 

Verkstoff der Verpackung 
zweiwellige Vellpappe (B-/A-Velle) 

4 . 7 Verkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschl uß: übedappt und laschengeklebt 
Transportverschluß der Bodenklappen : Heftung mit 8 Flach
drahtklammern 
Transportverschluß der Deckelklappen: Papierselbstklebeband 
(Breite 50 mm) 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 3 zum Prüfbericht des VDV 

4. 8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

Nr. 0754 zum Prüfungszeugnis Nr. 754/92 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfungszeugnis Nr. 754/92 vom 01.12.1992 der VDV-For
schungsstelle der Vellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Z 6/S/ ....•.. . ....... /D/BAM 4188 - SW 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 
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9 . 
9.1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechehd Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 5,6 kg 

Die physikalisChen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr {ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts
und Mitteilungsblatt der· Bundesanstalt für Ma terialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1993 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4189/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 433 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1 .2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnumme r 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4 . 4 

4.5 

4.6 

Antragsteller 
Paliboy Brandt & Valther GmbH 
Torneestr. 5 
2804 Lilienthai 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger Yellpappenwerk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Vellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
298 mm x 198 mm (LxB) 

Höhe 
156 inm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
8,1 Liter 

Höchs tzuläs.sige Brut tornasse 
7' 1 kg 

Verkstoff der Verpackung 
einwellige Vellpappe (B-Yelle) 

4. 7 Yerkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: überlappt und laschengeklebt 
Transportverschluß : Kunststoffselbstklebeband 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 3 zum Prüfbericht des VDV 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8. 

Nr. 0755 zum Prüfungszeugnis Nr. 755/92 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfungszeugnis Nr. 755/92 vom 01.12.1992 der VDV- For
schungsstelle der Vellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugel?ssenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart · serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Z 8/S/ ............... /D/BAM 4189 - SVV 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Baua~t serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter ver~endet werden, ~enn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw, die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse: 7, 1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wächung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der. Bundesanstalt für Ma terialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1993 

Unter den Eichen 87 
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1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4190/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 434 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter a~f Straßen (Gef~hrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Poliboy Brandt & ~alther GmbH 
Torneestr. 5 
2804 Lilienthal 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger ~ellpappenwerk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger ~ellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
207 mm x 194 mm (LxB) 

Höhe 
310 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
11,3 Liter 

4. 5 Höc.hs tzulässige Brut tornasse 
5,5 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 
einwellige ~ellpappe (B-~elle) 

4.7 ~erkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: überlappt und laschengeklebt 
Transportverschluß : Heißschmelzkleber 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 4 zum Prüfbericht des VD~ 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8. 

Nr. 1 zum Prüfungszeugnis Nr. 757/92 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfungszeugnis Nr. 757/92 vom 01.12.1992 der VD~-For
schungsstelle der ~ellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen yerpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Z 6/S/ .. ...... ...... . /D/BAM 4190- S~ 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

856 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet verden . 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
Vlerden, Vlenn nachV~eisbar die VertL""äglichkeit mit den \Jerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden : 
Bruttomasse: 5,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt verden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver~endung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts
und Mitteilungsblatt der. Bundesanstalt für Ha terialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1993 

Unter den Eichen 87 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4191/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur BeförOerung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 435 

1. Rechtsgrundlagen . 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

s. 448) . 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Paliboy Brandt & Valther GmbH 
Torneestr. 5 
2804 Lilienthal 

Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger Vellpappenverk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus ein~elliger Yellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
263 mm x 176 mm (LxB) 

Höhe 
281 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
11,8 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
6,3 kg 

Verkstoff der Verpackung 
einvellige Vellpappe (B-Velle) 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: übe-rlappt und laschengeklebt 
Transportverschluß : Kunststoffselbstklebeband 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 4 zum Prüfbericht des VDV 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8. 

Nr. 0758 zum Prüfungszeugnis Nr. 758/92 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfungszeugnis Nr. 758/92 vom 01.12.1992 der VDV-For
schungsstelle der Vellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem 11 Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfü l lt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart" serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Z 7/S/ ..... . ......... /D/BAM 4191- SVV 
\.V (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach Qer zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den ~erk
stoffen der Verpackung einschließlich ihre r Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 6,3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

~ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen ~iderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der. Bundesanstalt für Ma terialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 17. Mai 1993 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4192/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 439 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 1991 
(BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Poliboy Brandt & Yalther GmbH 
Torneestr. 5 
2804 Lilienthai 

3. Hersteller der Verpackung 
Sehneverdinger Yellpappenwerk GmbH & Co. KG 
Postfach 11 68 
3043 Sehneverdingen 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Yellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4. 2 Grundmaße 
278 mrn x 233 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
210 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
12,5 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
6,0 kg 

4.6 Yerkstoff der Verpackung 
einwellige Yellpappe (B-Yelle) 

4.7 Yerkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: überlappt und laschengeklebt 
Transportverschluß : Heißschmelzkleber 
Spezifikationen: s. Anlage Nr. 4 zum Prüfbericht des VDY 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8. 

858 

Nr. 0763 zum Prüfungszeugnis Nr. 763/92 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfungszeugnis Nr. 763/92 vom 01.12.1992 der VDY-For
schungsstelle der Yellpappenindustrie GmbH, Postfach 42 12, 
6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zuge~assenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 4G/Z 6/S/ .............•. /D/BAM 4192 - SW 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Brut tornasse: 6, 0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 -

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigun& von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung Yird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der· Bundesanstalt für Ma terialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 17 . Mai 1993 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4193/181 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 638 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) in Verbindung mit § 19 Nr. 3 der Verordnung über 

die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Ge
fahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, 
s. 1714). 

2. 

3 0 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4 . 5 

Antragsteller 
E + E Verpackungstechnik GmbH & Co. 
\lildberger Straße 27 

D - 7047 Jettingen 

Hersteller der Verpackung 
E + E Verpackungstechnik GmbH & Co. 
llildberger Straße 27 

D - 7047 Jettingen 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Rundflasche RF 100 ESR 

Grundmaße 
größter Durchmesser: 82 mm 

Höhe 
24" mm (ohne Verschluß) 
254 mm (mit Verschluß) 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
1,06 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
0,9 kg 

4.6 \lerkstoff der Verpackung 
PE-HD, Hostalen GF 4750 der Hoechst AG, natur 

4.7 Yerkstoff des Verschlusses 
Daplen PP-CSC 4412 

4.8 Zeichnungen 

5 . 

6. 

7. 

Zeichnung Rundflasche: RF 100 ESR vom 08.10.1992 des 
Antragstellers 

Zeichnung Schraubverschluß: Nr. 1594, Ausgabe B vom 
22.09.1992 der Löffler 
Kunststoffwerk GmbH, 
8393 Freyung-Linden 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 93 397-104 vom 16.04.1993 der Hoechst AG, 
Forschung u. Entwicklung (GB-H) Polymerprüfung in D-6230 
Frankfurt/Hain 80 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen worden sind. 

~ulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter d~r Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 lHl/Y 0.9 Z 0.9/100/ ............ /D/BAM 4193- E + E 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter vervendet 
verden, venn nachveisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
""ährleistet ist. 

9.4 Auf Grund der sicherheitstechnischen Vertung der BAM vom 
04.05.1993 gilt die Verträglichkeit für den in Nr. 4.6 
genannten Kunststoff als nachge""iesen: 

9.5 

9 .6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Mischung von Isopropanel und Glykol und Zusätze, 
Handelsname: REX Frostschutz-Scheiben-Reiniger Konzentrat , 
lt. Rahmenrezeptur der Fa. Verner & Mertz GmbH vom 21.01.1993 

Die Dichte der Füllgüter darf 0,9 g·cm- 3 (Verpackungsgruppe 
II und III) nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 
um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
67 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den 11 Technische.:n Richtli!'lien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
ö62 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei-
tigen Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche lleisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92 -vom 13 .10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1993 

Unter den Eichen 87 
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SICHERHEITSTECHNISCHE WERTU NG 
zum Az. : 9.1/65 638 

D<?r Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Pack
s~off bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I des 
"IMDG-C ode deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) Punkt 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige 
Vorlagerung mit jedem zur Beförderung vorgesehenen Füllgut 
durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige 
Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten 
Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
erkennt nach sachverständiger Wertung die von der Prüf
stelle der Hoechst AG, Forschung und Entwicklung (GB-H) 
Polymerprüfung, D-6230 Frankfurt/Main 80 in dem Prüfbericht 
Nr. 93 397-104 vom 16.04.1993 und dem Beri cht über spezielle 
Untersu chungen Nr. 89 020 vom 14.06.1989 angewendete 
Verfahren im o.g. Sinne als gleichwertig an. 

BUNDESANSTALT 
FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM ) 

Unter den Eichen 87 
1000 Berlin 45, den 04.05.1993 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4194/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 642 

1. Rechtsgrundlagen 
1 .1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. Antragsteller 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 

90552 Röthenbach a.d. Pegnitz 

3. Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 

4. 

90552 Röthenbach a.d. Pegnitz 

Beschreibu_ng der Bauart 
Kiste aus Naturholz einfach, mit Innenverpackung (Dosen aus 
Faserstoff und Endverstärker aus Metall) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
DVG-Nr. 402-0 bis 402-8 

860 

4.2 Grundmaße 
1097 x 330 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
207 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
43,0 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
58,0 kg 

4.6 ~erkstoff(e) der Verpackung 
Längs-, Stirnteil, Deckel, Boden : Nadelholz DIN 68365 GK III 
Stirn-, Deckelleiste: Nadelholz DIN 68365 GK II 

4.7 ~erkstoff(e) der Verschlüsse 

4.8 

5. 

6. 

7. 

8. 

2 Riegelverschlüsse und 2 Stahlbänder 16 x 0,5 mm 

Zeichnungen und Stücklisten des Antragstellers 
Packi ste DVG-Nr. 402-1' (für 2 BEH s 106)' Art.-Nr. 11015402 
Ausf .1, Zchng. Nr.: 600.06.15-1 vom 24.03.1993 
sowie die Ausführungsvarianten: 
Packis te DVG-Nr. 402-7' Zchng. Nr.: 600.06.15-7 v . 24.03.93 
Packiste DVG-Nr. 402-0, Zchng . Nr.: 600.05.94-0 v . 30.09. 92 
Packis te DVG-Nr. 402-2' Zchng. Nr.: 600.05.94-2 v. 30.09 . 92 
Packi ste DVG -Nr. 402-3, Zchng . Nr.: 600.05.94-3 v. 30.09. 92 
Packis te DVG-Nr.- 402-4' Zchng. Nr.: 600.05.94-4 v. 30.09.92 
Packiste DVG-Nr . 402-5' Zchng. Nr.: 600.05.94-5 v. 30.09.92 
Packis te DVG-Nr. 402-6' Zchng. Nr.: 600.05 .94-6 V. 30.09.92 
Packiste DVG-Nr. 402-8' Zchng. Nr.: 600.05.94-8 V. 30.09. 92 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 5/1993 vom 14.04.1993 der Deutsche Verpackungs
mittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 8505 Röthenbach a.d . 
Pegnitz, einer Bauartprüfung nach dem 11 Anhang I, IMDG- Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) 

unterzogen vorden sind. Bestandteil der Bauart sind auch die 
Ausführungsvarianten der Baumuster: 

Packiste DVG-Nr . 402-7, 402-0, 402-2, 402-3, 402-4, 402-5, 
402-6 und 402-8. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach Qer zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4Cl/Y 58/S/ .... ...... .. ... /D/BAM 4194- DVG 
~ (Herstellungsdatum gern . Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den ~erk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet is~. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden : 

Bruttomasse : 58,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter ent sprechen. 



9.6 

9.7 ~ird die zugelassene Verpackungsbauartreihe als zusammenge
setzte Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulas 
sungsschein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergesteilt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt verden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver 
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) so~ie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 
Nach sicherheitstechnischer Wertung sind die bei der 
Bauartprüfung verwendeten Innerrenverpackungen wegen ihrer 
speziellen Konstruktion mit Innenverpackungen aus Kunststoff 
gleich~ertig. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrun~ bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf'entlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.05.1993 

Unter. den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

n I k {). /Lh ( 
Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4195/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 631 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in 'der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

2. 

3. 

4. 

Antragsteller 
Rheinmetall GmbH 
Postfach 27 
3104 Unterlüß 

Hersteller der Verpackung 
Rheinmetall GmbH 
Postfach 27 
3104 Unterlüß 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz einfach mit Inneneinrichtung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
1015 x 475 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
315 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
97,6 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
118,5 kr. 

4.6 Werkstoff(e) der Verpackung 
Nadelholz gern. der Stückliste der Zeichnung NB 1196.01.93 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 
2 Bügelverschlüsse und 4 Stahlbänder 16 x 0,5 mm 

4.8 Zeichnungen und Stücklisten des Antragstellers 
Holzkiste für den Tranport von Munitionsteile und 
Explosivstoffen, Sach Nr.: NB 1196.01.93 vom 11.12.1992 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. PX 206/1 vom 26.03.1993 der Wehrtechnische 
Dienststelle für Waffen und Munition, WTD 91, Dezernat 323 
11 Umweltsimulation u. Prüfung, Verpackung u. Konservierung 11 , 

Postfach 17 64, 4470 Meppen, einer Bauartprüfung nach dem 
11 Anhang I, IMDG-Code deU tsch 11 (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. 
Juni 1991) unterzogen worden sind. Bestandteil der Bauart 
sind auch bereits gefertigte Verpackungen, wenn sie den 
Baumustern entsprechen und die Anforderungen des Prüfplanes 
vom 21.04.1993, Anlage 4 des o.g. Prüfberichtes erfüllen. 

6. 

7. 

8. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 

gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar ~ie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4C1/Y 119/S/ ............... /D/BAM 4195- Zeichen+ RH 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassen'en Bauat·t serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III vervendet verden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den ~erk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
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9 .6 
9.7 

9.8 

10. 

11 . 
11. 1 

11.2 

Bruttomasse : 118,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Ve rpackungen nach di eser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen , der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung i~ Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbe f ris tet ausgestellt. 

11 .3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mi tteilungsblatt der Bundesanstal t f ür Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgr uppe 9. 1 
Betriebs- und Unfal l sicherheit 
von Gefahrgu tverpackungen 
I m Auft=ag 

Dr . P. Bl ümel 
Obe rregierungs rat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 9 . 12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl. - Ing. D. Me r tens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 4195 / 401 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzei chen 9.1/65 795 

1 . Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher 

Güter mit·Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24 . J uli 1991 (BGBl . I , S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschre i tende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) , zuletzt geänder t durch die 4 . Straßen-Ge
fahrgutänderungsvero rdnung vom 13. April 1993 (BGBl. I , S. 
448) . 

1. 3 Anhang V de r Anlage , Randnummer i550 (1) der Verordnung 
übe r die i nnerstaatl iche und grenzüberschre i tende Beförde-

862 

2. 

3. 

4 . 

4. 1 

4 . 2 

4 . 3 

4.4 

4 .5 

rung gefährl icher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutve rord
nung Eisenbahn - GGVE), zule tz t geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 ( BGBl 
I, S. 678) 

An t r ags teller 
Rheinmetall GmbH 
Post fach 11 27 
29343 Unterlüß 

Hers teller de r Verpackung 
Rhei nmetall GmbH 
Postfach 11 27 
29343 Unterlüß 

Beschre i bung der Bauar t 
Kis te aus Naturhol z einfach mit Innenverpackung Sack 
aus Textilgewebe 

Hers teller -Typenbezei chnung 

Grundmaße 
1015 X 475 mm (LxB) 

Höhe 
315 mm 

Fas sungsraum/ Fas sungsvermögen 
97,6 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
118,5 kg 

4. 6 Verkstoff(e ) der Verpackung 
Nadelholz gern. der Stückliste der Zeichnung NB 1196 . 01. 93 

4 . 7 Verks toff(e) der Verschlüsse 
2 Bügelverschlüsse und 4 Stahlbänder 16 x 0,5 mm 

4.8 Zeichnungen und Stücklisten des Antrags tellers 
Holzkiste für den Tranport von Munitionsteilen und 
Explosivstoffen, Sach-Nr. : NB 1196.01 . 93 vom 11 . 12.1992 

5. 

6. 

7 . 

8. 

Anf orderungen an die Bauart 
Di e Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Prüf
beri cht Nr . PX 206 / 1 vom 26.03.1993 und dem Nachtrag vom 
03 . 06.1993 der Vehrtechnische Dienststelle für Vaffen und 
Mul)ition, IITD 91, Dezernat 323 "Umwelts i mulation u. Prüfung, 
Verpackung u. Konservierung", Postfach 17 64, 4470 Meppen, 
ei ner Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01 . J uni 1991) unterzogen worden 
sind . Bestandtei l der Bauart sind auch bereits gefertigte 
Verpackungen, wenn s i e den Baumustern en t sprechen und die 
Anforderungen des Prüfplanes vom 21.04 . 1993, Anlage 4 des 
o . g . Prüfberichtes erfüllen. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Ver packungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen seri enmäßi g 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzei chnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

~ 4C1 / Y 119/S/ • • • .•• • •• • •. •• . / D/BAM 4195- Zeichen+ RB 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Gü t er verwendet werden , wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/ GGVS/ GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Ver packungsgruppen II und III verwende t werden. 

9. 1 Di e Ver packungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 



9.4 

werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9. 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Brut tornasse : 118,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgUter entsprechen. 

Vird die zugelassene Verpackungsbauartreihe als zusammenge
setzte Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulas
sungsschein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, da& die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährl;cher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

~1.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und .8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/BAH 4195/4C1 vom 12.05.1993, der Rheinmetall GmbH, 
Postfach 11 27, 29343 Unterlüß. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 20.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 

Laboratorium 9. 12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. D. Hertens 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4196/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 632 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE) in der Neufassung vom 10. Juni 
1991 (BGBl. I, S. 1224). 

Antragsteller 
Rheinmetall GmbH 
Postfach 27 
3104 Unterlüß 

Hersteller der Verpackung 
Rheinmetall GmbH 
Postfach 27 
3104 Unterlüß 

4 . Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz einfach mit Inneneinrichtung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
1015 x 475 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
290 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
84,8 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
118,5 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Nadelholz gem. der Stückliste der Zeichnung NB 1197.01.93 

4.7. Verkstoff(e) der Verschlüsse 
3 Bügelverschlüsse und 4 Stahlbänder 16 x 0,5 mm 

4.8 Zeichnungen und Stücklisten des Antragstellers 
Holzkiste für den Transport von Munitionsteilen und 
Explosivstoffen, Sach-Nr.: NB 1197.01.93 vom 15.12.1992 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. PX 206/2 vom 26.03.1993 der Vehrtechnische 
Dienststelle für Vaffen und Munition, VTD 91, Dezernat 323 
11 0mweltsimulation u. Prüfung, Verpackung u. Konservierung~~, 
Postfach 17 64, 4470 Meppen, einer Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. 
Juni 1991) unterzogen vorden sind. Bestandteil der Bauart 
sind auch bereits gefertigte Verpackungen, wenn sie den · 
Baumustern entsprechen und die Anforderungen des Prüfplanes 
vom 21.04.1993, Anlage 4 des o.g. Prüfberichtes erfüllen. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
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gefertigt verden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4Cl/Y 119/S/ .. ...... .. .. .. . /D/BAM 4196- Zeichen+ RH 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährl i che Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE so l che Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwende t werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9 .4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 
9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Bruttomasse : 118,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgü te r entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauar treihe muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Ver packungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einse t zt/befüllt , bekannt sind . 

Sonst iges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Übere in
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Na tionen (UN) fes tgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgest ellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9 . 1 
Bet r iebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

(~ 
I 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

'J. ;(041 
Dip l . -Ing . D. Mertens 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH 4196/4C1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 796 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I , S . 1714) . 

1 . 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4 . Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl . I, S. 678) 

2. 

3. 

4. 

4 .2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Antragsteller 
Rheinmetall GmbH 
Postfach 11 27 
29343 Unterlüß 

Hersteller der Verpackung 
Rheinmetall GmbH 
Postfach 11 27 
29343 Unterlüß 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz einfach mit Innenverpackung Sack aus 
Textilgewebe 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
1015 x 475 mm (LxB) 

Höhe 
290 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
84,8 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 
118,5 kg 

Werkstoff(e) der Verpackung 
Nadelholz gem. der Stückliste der Zeichnung NB 1197.01.93 

Werkstoff(e) der Verschlüsse 
3 Bügelverschlüsse und .4 Stahlbänder 16 x 0,5 mm 

4.8 Zeichnungen und Stücklisten des Antragstellers 
Holzkiste für den Transport von Munitionsteilen und 
Explosivstoffen, Sach-Nr.: NB 1197.01.93 vom 15.12.1992 

5 . Anforderungen an die Bauart 

6. 

7 . 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. PX 206/2 vom 26.03.1993 und dem Nachtrag vom 
03.06.1993 der ~ehrtechnische Dienststelle für ~affen und 
Munition, ~TD 91, Dezernat 323 "Umweltsimulation u. Prüfung, 
Verpackung u. Konservierung", Postfach 17 64, 4470 Meppen, 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden 
sind. Bestandteil der Bauart sind auch bereits gefertigte 
Verpackungen, wenn sie den Baumustern entsprechen und die 
Anforderungen des Prüfplanes vom 21.04.1993, Anlage 4 des 
o.g. Prüfberichtes erfüllen. 

Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, zu
gelassen . 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 



8 . 

gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4C1/Y 119/S/ .••......•..•.• /D/BAH 4196- Zeichen+ RH 
\::._) (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse : 118,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgUter entsprechen. 

9.7 Yird die zugelassene Verpackungsbauartreihe als zusammenge
setzte Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulas
sungsschein beschriebenen Innenverpackungen -verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, da& die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt .werden. 

10. 

11. 
11.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur BeförderUng gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAH 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/BAH 4196/4C1 vom 12.05.1993, der Rheinmetall GmbH, 
Postfach 11 27, 29343 Unterlüß . 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 20.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9 . 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
v0n Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Hertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4197/1H2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 641 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert 
durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
05. Hai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Kautex-\lerke 
Kautex-Straße 52 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

D-53229 Bonn 

Hersteller der Verpackung 
Kautex-\ierke 
Yerk lla1dheim 

D-79761 Yaldkirch 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 
150 Liter Standard-Faß 

Grundmaße 
größter Durchmesser: 496 mm 

Höhe 
960 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
160,7 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
238,8 kg 

4.6 Yerkstoff der Verpackung 
PE-HO, Hostalen GM 7255, Farbe: blau 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel PE-HD, Lupolen 6021 D, Farbe: schwarz 
Spannring Stahlblech St 1203 
Deckeldichtung Rundschnurdichtung, Moosgummi ~ 9,5 mm 

4.8 Zeichnungen 

5. 

Behälter: Anlage 6 zum Prüfbericht Nr. 93 359-101 vom 
17.02.1993 

Deckel Nr. 781 049- 1/075/11 vom 22.01.79 der Fa. 
B.adische Plastic-Yerke 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 93 359-101 vom 17.02.1993 der Hoechst AG, 
Forschung u. Entwicklung (GB-H) Polymerprüfung, D-6230 
Frankfurt 80 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen worden sind. 
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6. 

7. 

8. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Ve rpackungen 
Nach der zugelas senen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart fe s tgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1H2/X 239/S/ ...... . ..... . / D/ BAM 4197 -@VA 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 Auf Grund der sicherheitstechnischen \lertung der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) vom 
26.08.1993 gilt die Verträglichkeit der Kunststoffe 
Hostalen GM 7255 und Lupolen 6021 D gegenüber festen, 
trockenen körnigen oder pulverförmigen Stoffen als 
nachgewiesen. 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Bruttomasse: 238,8 kg 
Schüttdichte: 1,5 g/cm3 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen . 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen \liderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25 /205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Ma terialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 26.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

866 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

JA .~L 
Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik 

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG 
zum Az . : 9 . 1;6 5 6 41 

Na ch dem IMDG-Code deutsch, Pkt. 10 .6.2 .2. ist der 

Verträglichkeitsnachweis der Kunststoffverpackungen gegenüber 

.allen Stoffen erforderlich. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

erkennt nach sachverständiger Wertung die Verwendung der 

Kunststoffverpackungen nur für trockene, feste Stoffe, die 

körnig oder pulverförmig sind, an . Für alle anderen Stoffe 

i st ein Verträglichkeitsnachweis erforderlich. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Unter den Eichen 87 

12205 Berlin, den 18.08.1993 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

0A-~~ 
Dipl . -Ing.(FH) M. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 

1. 
1.1 

2. 

3. 

Nr. D/BAM 4198/3H1 
für die Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 374 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Antragsteller 
SEP Nederlande b. v. 
Spekhofstraat 16 

NL-6466 LZ Kerkrade 

Hersteller der Verpackung 
SEP Neder.laRde b. v. 
Spekhofstraat 16 

NL-6466 LZ K~rkrade 

4. Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Typ Harnbrecht 



4.2 Grundmaße 
Länge 130,4 mm 
Breite 54,5 mm 
Schulterhöhe: 231,0 mm 

4.3 Höhe (gesamt) 
s.o. 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
1,05 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
1,21 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 
PE-HD 35060 E DOY, Handelsname DOY der Do~ Benelux Plastics 
Einfärbung grün 

4.7 ~erkstoff des Verschlusses 
PE-HD Lupolen 5041 
Einfärbung: rot 

4.8 

5. 

6. 

7. 

8. 

Zeichnungen 
Verpackung: 1 1 Brennspiritus, Nr. 41-982-10 Rev . A, vom 
08.08.1991, des Antragstellers 

Verschluß : 1 L Schroefdop met rok, Nr. 921006 vom 
10.06.1992, der Gevaplast 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. SVD/as/G-92.119/0634 vom 25.06.1992 des Belgi
schen Verpackungsinstitut e.V., Pi cardstraat 15, B. 1210 
Brüssel einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden., zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen . .. . 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ser1enmaß1g 
gefertigt ~erden. Der Hersteller muß ge~ährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauar
treihe festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach de'r zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar ~ie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 3H1/Yl.1 Zl.1/100/ ............... /D/BAM 4198 - SEP 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Ver~endung der Verpackungen 

9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III ver~endet ~erden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter ver~endet 
verden, W'enn nach•,.,eisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 Aufgrund der sicherheitstechnischen ~ertung der BAM vom 
13.05.1993 gilt die Verträglichkeit für den in der Nr. 4.6 
genannten Kunststoff als nachgewiesen gegenüber folgender 
Standardflüssigkeit: 

- Essigsäure (98%) Klasse 8 der GGVS/GGVE 

Unter den in Nr. 9.5 folgenden Voraussetzungen gilt ferner 
die Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemi
schen der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE als nachge
wiesen, die der o.g. "Standardflüssigkeit" gem. Abschnitt II 
der Beilage zum Anhang A.S/V der GGVS/GGVE zugeordnet ~erden 
kann. 

9.5 Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemische, 
deren Verträglichkeitsnach~eis aufgrund der Nr. 9.4, Satz 2, 

geführt ~ird, dürfen folgende Yerte nicht überschreiten: 

1,1 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Essigsäure 

Dampfdruck bei 55°C 133 kPa (absolut) 
bz~. Dampfdruck bei 50°C 114 kPa (absolut) 

für Stoffe der Klassen 5.1, 6.1 und 8 

Dampfdruck bei 55°C 130 kPa (absolut) 
bz~. Dampfdruck bei 50°C 110 kPa (absolut) 

für Stoffe der Klasse 3 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
.Yi.illgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 
um 100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Über~achung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach dem Über~achungsvertrag vom 15.04.1993 
durchgeführt ~erden, der z~ischen dem TÜV Rheinland e.V., 
Postfach 910951, 5000 Köln und der SEP Nerderland b. v., 
P.O.B. 1080, 6460BB Kerkrade in den Nerderlande abgeschlos
sen wurde. 

9.9 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach~eisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver~endung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstige~ 

11.1 Die Bauart entspricht dem im Seeverkehr (IMDG-Code) so~ie 

den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung ~ird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 ~ird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbe lehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Be rlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.05.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG {BAM) 

Fa<;hgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

8 frt." 
Dipl.-Ing. D. Hertens 
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SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG 

zum Az .. 9.1/65 374 

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Kunst

stoffverpackungen gilt gemäß Punkt 8.3.~ des Anhangs I des 

"IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) 

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur 

Beförderung vorgesehenen Füllgut vor den Bauartprüfungen durch

geführt wurde. Davon abweichend können gemäß Punkt 10.3 gleich

wertige Methoden angewandt werden, sofern diese dem anerkannten 

Stand von Wissen- schaft und Technik entsprechen. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) er

kennt nach sachverständiger Wertung das von der Prüfstelle SEP 

Nederlande N. V., Spekhofstraat 16, NL-6466 LZ Kerkrade gemäß 

Prüfbericht Nr. SVD/as/G-92.119/0634 vom 25.06.1992 hier ange

wandte Verfahren im o.g. Sinne als glelchwertig an. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAMi 

Unter den Eichen 87 

1000 Berlin 45, den 13.05.1993 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

'~ ( 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dpl. Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4199/1H2V 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65636 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. r, 
s. 448). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde 
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Dynoplast Elbatainer GmbH 
Postfach 361 

7505 Ettlingen 

Hersteller der Verpackung 
Dynoplast Elbatainer GmbH 
Postfach 361 

7505 Ettlingen 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel aus Polyethylen
Regenerat 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
120-l-Vei thalsfass 

4.2 Grundmaße 
maximaler Durchmesser: 496mm 
Schulterhöhe 797 mm 

868 

4.3 Höhe (gesamt) 
806 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
129,1 Liter 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

7. 

8. 

Höchstzulässige Bruttomasse 
152,6 kg 

Verkstoff der Verpackung 
PE-HO, Lupolen 4261 A (100% Regenerat); schwarz 

Verkstoff des Verschlusses 
FE-HO, Lupolen 4261 A (100% Regenerat); schwarz 

Zeichnungen 
Veithalsfaß: Nr. MU87-4-3.1 vom 13.04.1991 ("13") der Fa. 

Elbatainer 
Spannring: Nr. 3.2101.01 vom ]6.04.1985 der Fa. August 

Berger in Berg/Pfalz 
Deckel: Anlage Nr . 6; Blatt 2 zum Prüfbericht Nr. 

.30039301, Zeich:-:.ung der F'a. Theysohn in 
Salzgitter-Lichtenberg vom 05.04.1989 

A~forderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 30039301 vom 31.03 . 1993 der BASF Aktiengesell
schaft, AVETA Thermoplaste, Abt. KTE/VM-F 206 in D-6700 
Ludwigshafen einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) und sicherheitstechnischer Vertung vom 02.06.1993 der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -p rüfung (BAM) un
terzogen vorden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wfe folgt zu 
kennzeichnen: 

01H2V/X 153/S/ ............ , ..... /0/BAM 4199 - DY-ET 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG -Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

3 .. 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist . 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Brut tornasse: 152,6 kg 
Schüttdichte: 1,25 g·cm-•. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart· maß na·ch den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 



11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in ·den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Die Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berli~" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 02.06.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT fÜR MATERIALFORSCHUNG lTND -P.R.ÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag ~ 

ctJ /lcu}? 
Ing. Daniela Frauß 

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG 

zum Az. : 9.1/65636 

Bei der Fertigung von Verpackungen gemäß Anhang I des "IMDG-Code 

de.utsch;, (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) Punkt 7.7.1 und 

Anhang A.5 der GGVS, Randnummer 3526, Absatz f darf nur Kunststoff 

bekannter Herkunft und Spezifikation verwendet o,..•er:den. Für neue 

Verpackungen dürfen keine gebrauchten Verkstoffe außer Reste und 

Produktionsrückstände aus demselben Herstellungsverfahren eingesetzt 

werden. 

Davon abweichend können gemäß Anhang I des "IMDG-Code deutsch 11 

(Bundesanzeiger Nr. 98a vom Ol.Juni 1991) Punkt 3.14 und Randnummer 

3500, Absatz 12 der GGVS Verpackungen vervendet verden, deren Spezi

fikationen von den geforderten abweichen, sofern diese dem Stand von 

~issenschaft und Technik entsprechen. Voraussetzung ist, daß die 

VPrpack.ungen ebenso sicher und wirksam sind und die er.forderlichea 

Prüfungen bestehen. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt 

nach sachverständiger Wertung das von der Fa. Dynoplast Elbatainer 

GmbH im Prüfbericht Nr. 30039301, in Verbindung mit dem Telefax vom 

02 . 05.1993, spezifizierte Polyethylen-Regenerat aus einem anderen 

Herstellungsverfahren im o.g. Sinne als gleichwertig an. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Unter den Eichen 87 

1000 Berlin 45, den 02.06 .1993 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~ 
I 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9 .1 2 
Verpackungen 

Im Au. ftra; __ ) O 
}). hw.J~ 

Ing. Daniela ~auß 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4200/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 644 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderunsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Dürbeck GmbH & Co. KG 
Postfach 75 
6420 Lauterbach 1 

3. Hersteller der Verpackung 
Dürbeck GmbH & Co. KG 
Postfach 75 
6420 Lauterbach 1 

4. Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig 

4 .. 1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Kreuzbodensack 

4.2 Grundmaße 
Sack-Breite 
Standbodenbreite 

4.3 Höhe 
690 mm 

4.4 Fassungsraum 
22 Liter 

500 mm 
105 mm 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
25,5 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 
Außenlage Kraftsackpapier/PE: 70 g·m-'/20 g·m-' 
2. bis 4. Lage: Kraftsackpapier: 70 g·m-' 
Innenlage PE-Folie: 70 vm 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 
Vernähung und Verklebung mit selbstklebendem Reiterband 

4.8 Zeichnung des Antragsstellers 
Nr . G 93 129 vom 28.04.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. G 93 129 vom 28.04.1993 der Bischof+ Klein 
GmbH & Co., Rahestr. 47 in 4540 Lengerieb einer Bauart
prüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a ·vom 01. Juni 1991) unterzogen wnrden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

5M2/Y 26/S/ ..... .. ........ /D/BAM 4200- D 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 
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9. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet verden. 

9 . 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten verden: 

9.6 

9.7 

Schüttdichte: 1,4 kg/Liter 
Bruttomasse : 25,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 ger.ar.nten 
Prüffüllgüter (Korngröße < 1 bis 2 mm, Schüttwinkel 30°) 
entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
vachur.g der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter ', 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des .jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26 .00. 70-25/205 SAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffe.1t
licht. 

1000 Berlin 45, dEn 26. Mai 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

870 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

E _a~;:::t/::,., 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4201/5H4 

für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 655 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung Uber 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

49525 Lengerieb 

Hersteller der Verpackung 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

49525 Lengerieb 

Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Sack aus Kunststoffolie 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Folienseitenfaltensack 

Grundmaße 
Länge: 

Größe A: 577 ,s mm 
Größe B: 678,5 mm 

Breite: 340,0 mm 
Sei"tenfal te: 40,0 nun 

Höhe 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

Höchstzulässige Bruttomasse 
25,12 kg 

llerks toff ( e) der Verpackung 
Lupolen 2441 D 

llerkstoff(e) de~ VerschlUsse 

4.8 Zeichnungen 
s. Prüfbericht FS 9313, S.S der Fa. BASF AG, DLL/VP Packmit
telprüfung, 6700 Ludwigshafen vom 26 . 04 . 1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauartreihe wird durch die Baumuster eingegrenzt, die als 
Sack der Größe A (Fuß) und Sack der Größe B (Kopf) gemäß 
Prüfbericht Nr. Prüfbericht FS 9313 vom 26.04.1993 der Fa. 
BASF AG, DLL/VP PackmittelprUfung, 6700 Ludwigshafen, einer 
Bauart nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger 
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 
Teil der Bauartreihe sind Bauarten dann, wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 
- Abgesehen von der Länge müssen alle sonstigen Abmessungen 

und Spezifikationen des o.g. Prüfberichts eingehalten 
werden. 

- Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist ein prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu führen, zu dokumentieren, zu archi
vieren und auf Anfrage der SAM zu übersenden. 

6. Zulassurig 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt 
werden, zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis
ten , daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart/Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 



8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie 
folgt zu kennzeichnen: 

~ 5H4/Z 26/S/ .•. • •.......... /D/BAM 4201- B+K 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Ober die Vervendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig ge

fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackun
gen dUrfen fUr gefährliche GUter vervendet verden, venn fUr 
sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter der Verpak
kungsgruppen III vervendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dUrfen nur fUr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlOsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

9. 7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Schüttdichte: 1,35 kg/Liter 
Bruttomasse : 25,12 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter mUssen den 
Eigenschaften der im PrOfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter (SchUttwinkel 30-32°, Korngröße 0,08 - 0,5 mm) 
entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart/Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für 
die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 
1987, S. 562 durchgefUhrt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internationa
len Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 16.07 . 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

~ 
Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4202/5H4 

für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65656 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 (BGBl. I, s. 678). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Antragsteller 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

49525 Lengerich 

Hersteller der Verpackung 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr . 47 

49525 Lengerich 

Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Sack aus Kunststoffolie 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Folienseitenfaltensack 

Grundmaße 
Länge: 

Größe A: 
Größe B: 

Breite: 
Seitenfalte: 

Höhe 

797,5 mm 
930,0 mm 
370,0 mm 
50,0 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

Höchstzulässige Bruttomasse 
50,2 kg 

Verkstoff(e) der Verpackung 
Lupolen 2441 D 

Verkstoff(e) der Verschlüsse 

4.8 Zeichnungen 
s. Prüfbericht FS ~312, S.5 der Fa. BASF AG, DLL/VP Packmit 
telprüfung,. 6700 Ludwigshafen vom 26.04 . 1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauartreihe vird durch die Baumuster eingegrenzt, die als 
Sack der Größe A (Fuß) und Sack der Größe B (Kopf) gemäß 
Prüfbericht Nr. Prüfbericht FS 9312 vom 26.04.1993 der ·Fa. 
BASF AG, DLL/VP Packmittelprüfung, 6700 Ludwigshafen, einer 
Bauart nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger 
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 
Teil der Bauartreihe sind Bauarten dann, venn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 
- Abgesehen von der Länge müssen alle sonstigen Abmessungen 

und Spezifikationen des o.g. Prüfberichts eingehalten 
werden. 

- Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist ein prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu führen, zu dokumentieren, zu archi
vieren und auf Anfrage der BAM zu übersenden. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt 
werden, zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart/Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 
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8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serie.nmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu' kennzeichnen: 

~ 5H4/Z 51/S/ .... . ....•..... /0/BAM 4202- B+K 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig ge

fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackun
gen dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Schüttdichte: 1,35 kg/Liter 
Bruttomasse : 50,2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter (Schüttwinkel 30-32°, Korngröße 0,08 - 0,5 mm) 
entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart/Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für 
die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 
1987, S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internationa
len Überein- kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisen
bahnverkehr (RIO) und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in 
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10 . 1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 16.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

?})_ 
Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 4203 / 5H4 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 605 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714) . 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut
verordnung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Antragsteller 
Bischof + Klein GmbH & Co . 
Rahestraße 47 

D - 4540 Lengerich 

Hersteller der Verpackung 
Bischof+ Klein . GmbH & Co. 
Rahestraße 4 7 

0 - 4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 
Sack aus Kunststoffolie 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 
Sack-Breite 
Falten-Breite 
Länge 

Höhe 

400 mm 
150 mm 
950 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
50,3 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
PE - Folie, Dicke: 0,2 mm 

4.7 Verkstoff(e) der Ve r schlüsse 
Boden Schweißnaht des Sack-Herstellers 
Öffnung: Schweißnaht, oder zusammenfalten zur Blume und 

verrädeln mit Draht 

4.8 Zeichnungen des Antragsstellers 
Zeichnungs-Nr.: G 93 C92 vom 16.03.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr.G 93 092 vom 18.03.1993 der Prüfstelle für 
Gefahrgut Bischof+ Klein GmbH & Co., Rahestraße 47, D-4540 
Lengerich einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung,- daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 



8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wrie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 5H4/Y 51/S/ ............... /D/BAH 4203 - B+K 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr . 6.2(e), 

Anhang I, IHDG- Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, W'enn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfer. nicht überschritten werden: 

Schüttdichte: 1,1 kg/Liter 
Bru~tomasse : 50,3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht ( Korngröße > 1 mm, 
Schüttwinkel 24°) gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüt er 
entsprechen. 

9.6 

9 .7 

9 . 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien flir die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV OOJ)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, ~ekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az . Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 08.06 . 1993 

Unter den Eichen 87 

BUN:JESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ . l.iL_t_ 
Ing. H. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4204/SH3 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 669 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die i,. Suaßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderunsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

4540 Lengerich 

Hersteller der Verpackung 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

4540 Lengerich 

4. Beschreibung der Bauart 
Sack aus Kunststoffge~ebe, wasserbeständig 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Ventil-Gewebesack 

4. 2 Grundmaße -
Sackbrei te: 450 mm 
Sacklänge : 450 mm 
Standbodenbreite: 155 mm 

4.3 Höhe 

4. 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
25,6 kg 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
Ventilsack: Kunststoffgewebe 
Innensack: Polyethylenfolie, 100 ~m 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Polyethylenfolie 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Anlage 1 zum Prüfbericht Nr. G 93 143 vom 17.05.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
r.icht Nr. G 93 143 vom 17.05.1993 der Bischof + Klein GmbH & 
Co., Prüfstelle für Gefahrgutverpackungen, 4540 Lengerieb 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden 
sind . 

6. 

7. 

8. 

Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, zu
gelassen . 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der· zugelassenen Bauart dürfen Verpackungf:!n serienmäßig · 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen er füllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 
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~ 5H3/Y 26/S/ ............... /D/BAM 4204- B+K 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechena Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie · nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen z.ulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Schüttdichte: 1,2 kg/Liter 
Bruttomasse : 25,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 gena~nten Prüf
füllgüter (Schüttvinkel: 30°, Korngröße~ < 2- 4 mm) ent
sprechen. 

9.6 

9.7-

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt verden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachveisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sovie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
\Jiderrufs erteilt. Diese Zulassung vird ffiit Bezug auf die 
schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent 
licht. 

1000 Berlin 45, den 03.06.1993 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BA!1) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Ur.tallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9 . 12 
Verpackungen 

~ 
Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke 

1. 
1.1 

1.2 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4205/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 672 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderunsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

4540 Lengerich 

3. Hersteller der Verpackung 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

4540 Lengerich 

4. Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier, mehrlagig, wasserbeständig 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Ventilbodensack 

.:..2 Grundmaße 
Sackbreite: 550 mm 
Sacklänge: 630 mm 
Standbodenbreite: 140 mm 

4.3 Höhe 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
20,5 kg 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
Ventilsack: 
Außenlage: Kraftsackpapier mit PE-Beschichtung innen, 

68 g·cm-'120 pm 
Innenlagen (3): Kraftsackpapier, 70 g·cm-' 
Innensack: Polyethylenfolie, 107 pm 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 
Kraftsackpapier 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 

5. 

6. 

7. 

8. 

Anlage 1 zum Prüfbericht Nr. G 93 144 vom 17.05.1993 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. G 93 144 vom 17.05.1993 der Bischof+ Klein Gn.LH & 
Co., Prüfstelle für Gefahrgutverpackungen, 4540 Lengerich 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden 
sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der· znge::lassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt verden. Der Hersteller muß gevährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 



~ 5M2/Y 21/S/ ..... .......... /D/BAM 4205 - B+K 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wen~ für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Folgende Grenzdaten 
nicht überschritten 
Schüttdichte: 0,54 
Bruttomasse : 20,5 

für den Inhalt bzv. die Verpackung dürfen 
werden: 
kg/Liter 
kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter (Schüttwinkel: 34°, Korngröße: < 0,1- 2 mm) ent
sprechen: 

9.7-

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. 

11. 
11 .1 

11 . 2 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 1 für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 03.06.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

B.-U. llienecke 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4205/ 5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 732 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgu tänderunsverordnung vom OS. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

4540 Lengerich 

Hersteller der Verpackung 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Rahestr. 47 

4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier, mehrlagig, wasserbeständig 

HersteUer-Typenbezeichnung 
Ventilbodensack 

Grundmaße 
Sackbreite: 550 mm 
Sacklänge: 630 mm 
Standbodenbreite: 140 mm 

Höhe 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

Höchstzulässige Brut tornasse 
25,8 kg 

4. 6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Ventilsack: 
Außenlage: 

' Innenlagen (3): 
Innensack: 

Kraftsackpapier mit PE-Beschichtung innen, 
68 g·cm- 2 /20 ~m 
Kraftsackpapier, 70 g · cm- 2 

Polyethylenfolie, 107 ~m 

4. 7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Kraftsackpapier 

4 . 8 Zeichnungen des Antragstellers 
Anlage 1 zum Prüfbericht Nr. G 93 144 vom 17.05.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. G 93 144 vom 17.05.1993 und 1. Nachtrag zum Prüfbe
richt Nr. G 93 144 vom 16.06.1993 der Fa. Bischof+ Klein 
GmbH & Co., Prüfstelle für Gefahrgutverpackungen, 4540 Len
gerich einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
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Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 5M2/Y 26/S/ ............... /D/BAM 4205 - B+K 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter ver~endet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4208/6HA1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzei~hen 9.1/65 499 

~echtsgrundlagen 

§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl . I, S. 1714). 

Antragsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

D - 5014 Kerpen 3 

9.4 ~ Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH 

9.5 

9.6 

9.7-

Folgende Grenzdaten 
nich t überschritten 
Schüttdichte: 0,63 
Bruttomasse : 25 ,8 

für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
werden: 
kg/Liter 
kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter (Schüttwinkel: 26', Korngröße: 1 - 4 mm) ent
sprechen: 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsbla tt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11 . Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
fü r Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr - Az. Al3/26.00. 70-25/205 BAM 92 - vom 
13.10.1992 vo rläufig unbefristet ausgestellt. 

11. 3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
D/BAH 4205/5M2 vom 03.06.1993 der Firma Bischof+ Klein 
GmbH & Co., 4540 Lengerich der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (IS SN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.06.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherhel t 

K. W'ieser 
Regierungsdirektor 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

' 

' 

Dipl.-Ing. B.-U. Yienecke 

Hüttenstraße 185 

D - 5014 Kerpen 3 

4. Beschreibung der Bauart 
Gefäß aus Kunststoff mi t einer faßförmigen Außenverpackung 
aus Stahl 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Enghals-Kombi-Behälter 

4 . 2 Grundmaße 
größter Durchmesser: 297 mm 

4.3 Höhe 
27-Liter Behälter: 500 mm 
30-Liter Behälter: 564 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
27 Liter und 30 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
27-Liter Behälter: 40,4 kg 
30-Liter behälter: 44,5 kg 

4 . 6 Yerks toff. der Verpackung 
Außenbehälter: Stahlblech , St 1203, Dicke: 0,5 mm 
Innenbehälter: Pe-HD, Lupolen 5261 Z der Fa. BASF AG 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel 2" Kunststoff-Schraubstopfen aus 

Polypropylen 
Deckeldichtung: Kunststoffdichtung aus PE 

4.8 Zeichnungen des Antragsstellers 
Nr. S- 224a- 4 vom 11.11.1976 
Nr. S- 224b- 4 vom 08 .02 .1990 

5. 

6. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 98 353 Vgab 63 vom 04.02.1983 und Nr. 98 863 
Vgab 63 vom 27.04 . 1983 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/~, Abteilung für Mechanik, Pionierstr. 
10, D-4950 Minden unter Einbeziehung der sicherheitstechni
schen Yertung vom 07.06.1993 der Bundesanstalt für Materi
alforschung und -prüfung (BAM), Laboratorium 9.12, Ver
packungen, Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45, einer 
Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I , IMDG-Coce 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen ~orden sind. Die Bauart kann auch ~ie in der 
Zeichnung der Siepe GmbH, Nr. S - 224b -· 4 vom 08.02.1990 
beschrieben, gefertigt werden. 

Zulassun~ 

Öie unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Baua•t jestgelegten· Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart seri enmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 6HA1/X 1.4/250/ ... ... ..... . /D/BAM 4208- Si 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 



9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
verden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
v.rährleistet ist. 

9.4 Auf Grund der sicherheitstechnischen Wertung der BAM vom 
07.06.1993 gilt die Verträglichkeit für den in Nr. 4.6 ge
nannten Kunststoff als nachgewiesen gegenüber folgenden Stan
dardflüssigkeiten: 

- ges. Netzmittellösung 
- Kohlenwasserstoffgemisch 
- Salpetersäure (55%) 

Klasse 3 der GGVS/GGVE 
Klasse 8 der GGVS/GGVE 

Unter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
cier Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE als nachgewiesen, 
die den o.g. Standardflüssigkeiten gem. Abschnitt II der 
Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zugeordnet werden 
können. 

9.5 Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemische, 
deren Verträglichkeitsnach~eis 2.ufgrund der Nr. 9.4. Satz 2. 
geführt wird, dürfen folgende Verte nicht überschreiten: 

1,4 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure 

1,2 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch 

1,2 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung 

für Stoffe der Klasse 3 der GGVS/GGVE: 

Dampfdruck bei 50'C 110 kPa (absolut), bzw. 
Dampfdruck bei 55'C 130 kPa (absolut) 

für Stoffe der Klassen 6.1 , 5.1 und 8 der GGVS/GGVE 

Dampfdruck bei 50'C 172 kPa (absolut) bzw. 
Dampfdruck bei 55'C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 
um 100 kPa. bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 
562 durchgeführt werden. 

9.9 Der Verträglichkeitsnachweis gegenüber weiteren gefährlichen 
Gütern gilt dann als erbracht, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt werden: 

-Die in Nr . 9 . 5 genannten Grenzdaten dürfen nicht über
schritten werden. 

-Durch Laborversuche ist nachzuveisen, daß ·die Wirkung der 
einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht 
die 1/irkung der Standardflüssigkeiten übertrifft. 

-Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen 
TRV 002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren 
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 570 
bzw. 575). 

-Die Laborversuche dürfen nur von den Prüfstellen durch
geführt V~erden, die gern . ..len 11 Richtlinien über das Verfah
ren für die Durchführung der Bauartprüfung und die Zulas
sung von Verpackungen und Grosspackmitteln (IBC) für die 
Beförderung gefährlicher Güter R 002" vorr, 07. Mai 1992 
(Bundesanzeiger Nr. 85) von der BAM für die Bauartzulas
sung von Kunststoffverpackungen anerkannt sind. Die Ergeb
nisse diese~ Laborversuche sind zu dokumentieren und der 
BAM auf Verlangen vorzulegen. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den im Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den 

in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 

Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. 
Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schriftliche Weisung 
im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 vorläufig unbe
fristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

11.5 Diese Bauart ist baugleich mit der ZLS-Nr. 03 2118/1A1 vom 
03. 01. 1984. 

11.6 Der ZLS-Nr.03 1916/1A1 vom 13.09.1983 und Nr. 03 2118/1A1 vom 
03.01.1984 ist befristet gültig bis zum 07.06.1994. 

1000 Berlin 45, den 07.06.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

vV\ .~·t_ 
Ing. M. Skutnik 

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG 
zum Az. : 9.1/65 499 

Nach dem IMDG-Code deutsch, Pkt. 10.3 der Allgemeinen 

Einleitung gelten andere Prüfungsverfahren als zulässig, 

wenn sie mindestens ebenso wirksam sind wie nach Anhang I 

beschrieben. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

erkennt nach sachverständiger Wertung die von der Prüf-. 

stelle Deutsche Bundesbahn, Versuchsanstalt MindenjW, 

Abteilung für Mechanik, Pionierstr. 10, D-4950 Minden im 

Prüfbericht Nr. 98 353 Vgab 63 vom 04.02.1983 und Nr. 98 863 

Vgab 63 verwendete Prüfflüssigkeit Laventin 5 % als 
' gleichwertig für die Standardflüssigkeit "Netzmittellösung" 

an. 

Die Prüfflüssigkeit Perchloräthylen wird der Standardflüssig

keit "Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit)" gleichgesetzt, 

weil auf Grund von Laborversuchen nachgewiesen ist, d~ß die 

Wirkung der Prüfflüssigkeit auf Probekörper größer ist, als 

die Wirkung der Standardflüssigkeit "Kohlenwasser

stoffgemisch (White spirit)". 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
Unter den Eichen 87 

1000 Berlin 45, den 07.06.1993 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverp~ckungen 

I~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

I:Mftkz 
Ing. M. Skutnik 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4209/4Cl 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/6S 709 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der VerQrdnung Uber die Beförderung gefährlicher 

GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3SSO ·(l) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen~Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer lSSO (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 

4. 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 
90SS2 Rötbenbach a.d. Pegnitz 

Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 
90SS2 Rötbenbach a.d. Pegnitz 

B.eschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz, einfach mit Inneneinrichtung und 
Innenverpackungen 
(Sack aus Aluminiumverbundfolie) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
DVG-Nr. 404-0 bis 404-11 

4. 2 Grundmaße: 
699 mm x 319 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
427 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen: 
6S,3 Liter 

4.S Höchstzulässige Bruttomasse: 
44 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung: 
Nadelholz nach DIN 68 36S GK III, Leisten nach DIN 68 36S 
GK II 

4.7 

4.8 

s. 
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Verkstoff der VerschlUsse 
2 RiegelverschlUsse oder 14 Spanplattenschrauben und 
2 Stahlbänder (O,SO x 16 mm) oder 
2 Automatenverpackungsbänder (O,SS x 12 mm) 

Zeichnungen 
Packkiste DVG-Nr. 404-0 Zchng, Nr.: 600.0S.94-0 v. 
30.09.1992 
Packkiste DVG-Nr. 404-1 Zchng. Nr.: 600.06.21-1 v. 
03.06.1993 
Packkiste DVG-Nr. .404-2 Zchng. Nr.: 600.0S.94-2 v. 
30.09.1992 
Packkiste DVG-Nr. 404-3 Zchng. Nr.: 600.0S.94-3 v. 
30.09.1992 
Packkiste DVG-Nr. 404-4 Zchng. Nr.: 600.0S.94-4 v. 
30.09.1992 
Packkiste DVG-Nr. 404-S Zchng. Nr.: 600.0S.94-S v. 
30.09.1992 
Packkiste DVG~Nr. 404-6 Zchng. Nr.: 600. OS. 94-6 v. 
30.09.1992 
Packkiste DVG-Nr. 404-7 Zchng. Nr.: 600.06.21-7 v. 
03.06.1993 
Packkiste DVG-Nr. 404-8 Zchng. Nro: 600.0S.94-8 v. 
30.09.1992 
Packkiste DVG-Nr. 404-9 Zchng. Nr.: 600.0S.94-9 v. 
02.06.1993 
Packkiste DVG-Nr. 404-10 Zchng·. Nr.: 600. OS. 94-10 v. 
02.06.1993 
Packkiste DVG-Nr. 404-11 Zchng. Nr.: 600. OS .. 94-11 v. 

,02.06.1993 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 9/1993 vom 03.06.1993 der Deutsche Ver
packungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2 in 
8SOS Rötbenbach a.d. Pegnitz einer BauartprUfung nach dem 

"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 
Bestandteil der Bauart sind auch die Ausführungsvarianten 
Nr. 404-0, 404-2 bis 404-6 sowie 404-8 bis 404-11. 

6. ~lassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfUllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfUllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 4Cl/Y 44/S/ ...••...•.••.•. /D/BAH 4209 - DVG 
~ (Berstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur fUr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.S Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt -bzw. die Verpackung 
dUrfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse : 44 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FUllgüter mUssen den 
Eigenschaften der im PrUfbericht gemäß Nr. S genannten 
PrüffüllgUter entsprechen. 

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbaT sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgefUhrt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut, 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen 
fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher. GUter. 

11.2 Diese Zulassung wirä unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-2S/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit- im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-75Sl) veröffent
licht. 

1220S Berlin, den 20. Juli 1993 

Unter den Eichen 87 
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Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9. 12 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 4210/ 4C1 

für di e Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65686 

1. Rechtsgrundlagen 
1. 1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714) . 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4 . Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
.s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
ü5er die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Deutsche Verpackungsmit tel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

8505 Röthenbach a.d. Pegni tz 

3. Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

8505 Röthenbach a.d . Pegnitz 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz, einfach, mit Innenverpackung 
(spiralgevickelte Behälter mit Endverstärkern aus Metall) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
DVG-Nr. 401 bis 401-8 

4.2 Grundmaße 
1376 mm x 383 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
Uilmm 

4.4 

4.5 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
96 l 

Höchstzulässige Brut tornasse 
54 kg 

4.6 llerkstoff(e) der Verpackung 
Nadelholz nach DIN 68 365 GK III, 
Leisten nach DIN 68 365 GK II 

4. 7 1/erkstoff(e) der Verschlüsse 
Metall (Gelenkbänder und Riegelverschlüssel, zusätzliche 
Umrei fung mit Stahlbändern 

4.8 Zeichnungen 
Außenverpackung: 
Zeichnungen mit Stücklisten vom 07 . 04.1993 und 14.06.1993 
der Kiste DVG-Nr. 401-1, 401-7; Z.-Nr. 600.03.78-1 "c" 
bzw. 600.03.78-7 vom 07.04.1993 der Fa. DVG 
Packkisten DVG-Nr. 401-0, 401-8, 401-2 bis 401-6 der Z.-Nr. 
600.05.94-0 bis 600.05.94-6 vom 30.09.1992 der Fa. DVG 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
herich t Nr. 8/1993 der Deutschen Verpackungsmit tel GmbH, 
Heinrich-Diehl-Straße 2 in 8505 Röthenbach a.d . Pegnitz vom 
25.05.1993 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Co
de deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

6. 

7 . 

8. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen . Bestandteil der Bauart sind auch die Ausfüh
rungsstypen entsprechend den DVG-Nummern 401-0, 401-2, 
401-3, 401-4, 401-5, 401- 6 und 401- 8. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt verden. Der Hersteller muß gevährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen : 

(u\4C1/ Y54/ S/ ........ . ... . ... . ... / D/ BAM 4210 - DVG 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Vervendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter vervendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse 
gevährleistet ist. 

9. 4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9. 6 

Bruttomasse : 54 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Übervachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt verden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sovie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen lliderrufs er teilt. Diese Zulassung vird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13. 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 23.06.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
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Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von G?tah rgut verpackungen 

"' ~-
Dipl.-Ing. K. Yieser 
Regierungsdirektor 

1. 

2. 

3. 

4. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAH 4211/6HA1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 500 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Antragsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

D - 50170 Kerpen 3 

Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

D - 50170 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 
Gefäß aus Kunststoff mit einer faßförmigen Außenverpackung 
aus Stahl 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Enghals-Kombi-Behälter 

4.2 Grundmaße 
größter Durchmesser: 370 mm 

4.3 Höhe 
680 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
60 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
98 kg 

4.6 Yerkstoff der Verpackung 
Außenbehälter: Stahlblech, St 1203, Dicke: 0,5 mm 
Innenbehälter: PE-HD, Lupolen 5261 Z ·der Fa. BASF AG 

4. 7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel 2" Kunststoff-Schraubstopfen aus 

Polypropylen 
Deckeldichtung: Kunststoffdichtung aus PE 

4.8 Zeichnungen des Antragsstellers 
Nr. S - 287 - 4 vom 31.01.1985 
Nr. S - 224b - 4 vom 08.02.1990 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 98 354 Vgab 63 vom 04.02.1983 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/V, Abteilung für 
Mechanik, Pionierstr. 10, D-4950 Hinden unter Einbeziehung 
der sicherheitstechnischen Yertung vom 10.08.1993 der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 
Laboratorium 9.12, Verpackungen, Unter den Eichen 87, 1000 
Berlin 45, einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen worden sind. Die Bauart kann auch wie in 
der Zeichnung der Siepe GmbH, Nr. ·s - 224b - 4 vom 
08.02.1990 beschrieben, gefertigt werden. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien-
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8. 

mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gevährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 6HA1/X 1.6/250/ ............ /D/BAH 4211- Si 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwende t werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig sind. 

9 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche .Güter der Verpak
koogsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der 'Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Auf Grund der sicherheitstechnischen Yertung der BAH vom 
10.08.1993 gilt die Verträglichkeit für den in Nr. 4.6 ge
nannten Kunststoff als nachgeviesen gegenüber folgenden Stan
dardflüssigkeiten: 

- ges. Netzmittellösung 
- Kohlenwasserstoffgemisch 
- Salpetersäure (55X) 

Klasse 3 der GGVS/GGVE 
Klasse 8 der GGVS/ GGVE 

Unter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE als nachgewiesen, 
die den o. g. Standardflüssigkeiten gem. Abschnitt II der 
Beilage zum Anhang A. 5/V. der GGVS/GGVE zugeordnet werden 
können. 

9.5 Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemische, 
deren Verträglichkeitsnachweis aufgrund der Nr . 9.4, Satz 2, 
geführt wird, dürfen folgende Yerte nicht überschreiten: 

1,4 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure 

1,2 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch 

1,2 g·cm- 3 bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung 

für Stoffe der Klasse 3 der GGVS/GGVE: 

Dampfdruck bei 50°C 110 kPa (absolut), bzw. 
Dampfdruck bei 55°C 130 kPa (absolut) 

für Stoffe der Klassen 6.1 , 5.1 und 8 der GGVS/GGVE 

Dampfdruck bei 50°C 172 kPa (absolut) bzw. 
Dampfdruck bei 55°C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 

9.7 

um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden . 

9. 9 Der Verträglichkei tsna'chweis gegenüber weiteren gefährlichen 
Gütern gilt dann als erbracht, wenn die folgenden Bedingungen 
erfüllt werden: 

-Die in Nr. 9. 5 genannten Grenzdaten dürfen nicht über
schritten werden. 

-Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Yirkung der 
einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht 
die Yirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft. 

-Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen 
TRV 002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren 
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 570 
bzw . 575) . · 

-Die Laborversuche dürfen nur von den Prüfstellen durch
geführt werden, die gem . den ."Richtlinien über das Verfah
ren für die Durchführung der Bauartprüfung und die. Zulas
sung von Verpackungen und Grosspackmitteln (IBC) für die 



Beförde.rung gefährlicher Güter R 002" vom 07. Mai 1992 
(Bundesanzeiger Nr. 85) von der BAM für die Bauartzulas
sung von Kunststoffverpackungen anerkannt sind. Die Ergeb
nisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und der 
BAM auf Verlangen vorzulegen. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den im Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den 

in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. 
Diese Zulassung · wird mit Bezug auf die schriftliche Veisung 
im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az . 
A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 vorläufig unbe
fristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
'-prüfung, Berlin" (ISS.N 0340-7551) veröffentlicht. · 

11.5 Diese Bauart · ist baug1eich mit der ZLS-Nr. D/03 1841/1A1 vom 
09.08.1983. 

11.6 Der ZLS-Nr. D/03 1841/1A1 vom 09.08.1983 ist befristet gültig 
bis zum 11.06.1994. 

12205 Berlin, den 10.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Al,lftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

JA~~ 
Dipl.-Ing . (FH) M. Skutnik 

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG 
zum Az . : 9 . 1/6 5 50 0 

Nach dem IMDG~Code deutsch, Pkt. 10.3 der Allgemeinen 

Einleitung gelten andere Prüfungsverfahren als zulässig, 

wenn sie mindestens ebenso wirksam sind wie nach Anhang I 

beschrieben. 
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

erkennt nach sachverständiger Wertung die von der Prüf

stelle Deutsche Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden;w, 

Abteilung für Mechanik, Pionierstr. 10, D-4950 ·Minden im 

Pr.üfbericht Nr. 98 354 Vgab 63 vom 04.02.1983 verwendete 

Prüfflüssigkeit Laventin 5 % als gleichwertig für die 

Standardflüssigkeit "Netzmittellösung" an. 

Die Prüfflüssigkeit Perchloräthylen wird der Standardflüssig

keit "Kohlenwasserstoffgemisch (White ·spirit)" gleichgesetzt, 

weil auf Grund von Laborversuchen nachgewiesen ist, daß die 

Wirkung der Prüfflüssigkeit auf Probekörper größer ist, als 

die Wirkung der Standardflüssigke~t "Kohlenwasser

stoffgemisch (White spirit)". 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
Unter den Eichen 87 

12205 Berlin, den 10.08.1993 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

~1''1 Dr. P. B ume 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

lA . diJ__:_ l. 
Dipl.-Ing.(FH) M. ·skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4212/6HA1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 501 

1. Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714) . 

2. Antragsteller 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

D - 50170 Kerpen 3 

3. Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 

D - 50170 Kerpen 

4. Beschreibung der Bauart 
Gefäß aus Kunststoff mit einer faßförmigen Außenverpackung 
aus Stahl 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Enghals-Kombi-Behälter 

4.2 Grundmaße 
größter Durchmesser: 370 mm 

4.3 Höhe 
680 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
60 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
101 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Außenbehälter: Stahlblech, St 1203, Dicke: 0,7 mm 
Innenbehälter: PE-HD, Lupolen 5261 Z der Fa. BASF AG 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel 2" Kunststoff-Schraubstopfen aus 

Polypropylen 
Deckeldichtung: Kunststoffdichtung aus PE 

4.8 Zeichnungen des Antragsstellerg 
Nr. S - 287 - 4 vom 31.01.1985 
Nr. S - 224b - 4 vom 08.02.1990 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 98 864 Vgab 63 vom 27.04.1983 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/V, Abteilung für 
Mechanik, Pionierstr. 10, D-4950 Hinden unter Einbeziehung 
der sicherheitstechnischen Vertung vom 10.08.1993 der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -,prüfung (BAM), · 
Laboratorium 9.12, Verpackungen, Unter den Eichen 87, 1000 
Berlin 45, einer Bauartprüfung vergleichbar dem "Anhang I , 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen worden sind. Die Bauart kann auch wie in 
der Zeichnung der Siepe GmbH, Nr. S- 224b - 4"vom 
08.02.1990 beschrieben, gefertigt werden. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 6HA1/X 1. 6/250/ . • •.•...• • .. /D/BAM 4212 - Si 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 
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9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee solche Verpackungen ·zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihre• Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 Auf Grund der sicherheitstechnischen Vertung der BAM vom 
14.06.1993 gilt die Verträglichkeit für den in Nr. 4.6 ge
nannten Kunststoff als nachgewiesen gegenüber folgenden Stan
dardflüssigkeiten: 

9.5 

- ges. Netzmittellösung 
- Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE 

Klasse 8 der GGVS/GGVE - Salpetersäure (55%) 

Unter den in Nr. 9.5 folgenden Bedingungen gilt ferner die 
Verträglichkeit gegenüber allen Stoffen oder Stoffgemischen 
der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE als nachgewiesen, 
die den o.g . Standardflüssigkeiten gem. Abschnitt II der 
Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zugeordnet werden 
können. 

Die Dichte und der Dampfdruck der Stoffe oder Stoffgemische, 
deren Verträglichkeitsnachweis aufgrund der Nr. 9.4, Satz 2, 
geführt wird, dürfen folgende Verte nicht überschreiten: 

1,4 g·cm- 3 

1,2 g•cm- 3 

i,2 g·cm- 3 

bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure 
bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch 
bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung 

für Stoffe der Klasse 3 der GGVS/GGVE: 

Dampfdruck bei 50°C 110 kPa (absolut), bzw. 
Dampfdruck bei 55"C 130 kPa (absolut) 

für Stoffe der Klassen 6.1 , 5. 1 und 8 der GGVS/GGVE 

Dampfdruck bei 50°C 172 kPa (absolut) bzw. 
Dampfdruck bei 55°C 200 kPa (absolut) 

9.6 Der GesamtOberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 
um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Falltemperatur von 15 "C) darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Vberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden. 

9.9 Der Verträglichkeitsnachweis gegenüber weiteren gefährlichen 
Gütern gilt dann als erbracht, wenn die folgenden Bedingungen 
erfOllt werden: 

-Die in Nr. 9.5 genannten Grenzdaten dürfen nicht über
schritten werden. 

-Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Virkung der 
einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht 
die Virkung der Standardflüssigkeiten übertrifft. 

-Dabei ist gem. der "Technischen Richtlinien Verpackungen 
TRV 002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren 
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 570 
bzw. 575). · 

-Die Laborversuche dürfen nur von deu Prüfstellen durch-· 
geführt werden, die gem. den "Richtlinien über das Verfah
ren für die Durchführung der Bauartprüfung und die Zulas
sung von Verpackungen und -Grosspackmitteln (IBC) für die 
Beförderung gefährlicher Güter R 002" vom 07. Mai 1992 
(Bundesanzeiger Nr. S5) von der BAM -für die Bauartzulas
sung von Kunststoffverpackungen anerkannt sind. Die Ergeb
nisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und der 
BAH auf Verlangen vorzulegen. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über .die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den im Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den 
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in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. 
Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schriftliche Veisung 
im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 vorläufig unbe
fristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im · "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

11.5 Diese Bauart ist baugleich mit der -ZLS-Nr. D'/03 2117/1A1 vom 
03.01.1984. 

11.6 Der ZLS-Nr. D/03 2117/1A1 vom 03.01.1984 ist befristet gültig 
bis zum 14.06.1994. 

12205 Berlin, den 10.08 . 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutve:packungen 

I~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing.(FH) H. Skutnik 

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG 
zum Az . : 9.1/65 501 

Nach dem IMDG-Code deutsch, Pkt. 10.3 der Allgemeinen 

Einleitung gelten andere Prüfungsverfahren als zulässig, 

wenn sie mindestens ebenso wirksam sind wie nach Anhang I 

beschriebe-n. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

erkennt nach sachverständiger Wertung die von der Prüf

stelle Deutsche Bundesbahn, Versuchsanstalt MindenjW, 

Abteilung für Mechanik, Pionierstr. 10, D-4950 Minden im 

Ptüfbericht Nr. 98 864 Vgab 63 vom 27.04.1983 verwendete 

Prüfflüssigkeit Laventin 5 % als gl~ichwertig für die 

Standardflüssigkeit "Netzmittellösung" an. 

Die Prüfflüssigkeit Perchloräthylen wird der Standardflüs-sig

keit "Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit)" gleichgesetzt, 

weil auf Grund von _Laborversuchen nachgewiesen ist, daß die 

Wirkung der Prüfflüssigkeit auf Probekörper größer ist, als 

die Wirkung der Standardflüssigkeit "Kohlenwasserstoff

gemisch (White spirit)". 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
Unter den Eichen 87 

12205 Berlin, den 10.08.1993 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

~1~1 Dr -. P. B ume 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

tM .~_J_ 
Dipl.-Ing,(FH) M. Skutnik 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4221/5M2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 667 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung· 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen -
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s . 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut
verordnung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstraße 4-6 

D - 37447 Vieda (Südharz) 

Hersteller der Verpackung 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstraße 4-6 

D - 37447 Vieda (Südharz) 

Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier, mehrlagig, wasserbeständig 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
Sack-Breite 
Länge 1 
Länge 2 

500 mm 
650 mm 
900 mm 

4.3 Höhe 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Sack 50cm x 65cm 25,5 kg 
Sack. 50cm x 90cm : 50,6 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Außenlage Semi-Clupacpapier, braun 90 g/m2 

2. Lage Semi-Clupacpapier, braun, 70 g/m2 

mit 20 g/m2 PE-Beschichtung 
3. Lage Semi-Clupacpapier, braun, 70 glm' 
4 .. Lage Semi-Clupacpapier, braun, 70 g/m' 
5. Lage PE-HD Schlauchfolie, 0,04 mm dick 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Boden vernäht 
Füllöffnung: vernäht 

4 .8 Zeichnungen des Antragsstellers 
Zeichnungs-Nr.: PSA 04/93/A vom 29.04.1993 und 

PSA 04/93/B vom 29.04.1993 

5. 

6. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. PSA 04/93 vom 29.04 . 1993 der Prüfstelle für 
Gefahrgutverpackungen Papierverarbeitung Sachsa GmbH, 
Südstraße 4-6, D-3426 Vieda(SUdharz) einer Bauartprüfung 
nach dem "Anhang I, IMDG-Code. deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. 

8 . 

Fertigung von Verpackungen , 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serlen
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährl~ist~n, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen d1e fur 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 5M2/Y ')/S/ .......... ... .. /D/BAM 4221 - Sa 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

') An dieser Stelle ist für den Sack 50 cm x 65 cm die 
Bruttomasse 26 kg und für den Sack 50 cm x 90 cm die 
Bruttomasse 51 kg einzusetzen . 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 9. 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für ·sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen . für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9 . 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Schüttdichte: 1,1 kg/Liter 
Bruttomasse : 
Sack 50 cm x 65 cm 
Sack 50 cm ·x 90 cm 

25,5 kg 
50,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht ( Korngröße 2,5 - 3,5 mm, 
Schüüwinkel 18') gemäß Nr. 8 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di.eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 

S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher" 
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges .. 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmi.ttelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und ~prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 10.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
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Fachgruppe 9 .1 Laborator i um 9 . 12 
Verpackungen Betriebs - und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

JA.~Ll_ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing . (FH) M. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4222/5M2 
für die Bauart einer Verpackung 'zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 668 

1. Rechtsgrundlagen 
1. 1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1. 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen -
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13 . April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 ~hang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut- verord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 

2 . 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstraße 4-6 

D - 37447 Wieda (Südharz) 

3. Hersteller der Verpackung 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstraße 4-6 

D - 37447 Wieda (Südharz) 

4 . Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier, mehrlagig, wasserbeständig 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4.3 

4 . 4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

884 

Grundmaße 
Breite 410 mm 
Länge 490 mm 
Ventilweite 125 mm 
Ventilbodenbreite 125 mm 
Standbodenbreite 125 mm 

Höhe 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

Bruttomasse 
25,6 kg 

Werkstoff 
Außenlage 

2. Lage 
3. Lage 

der Verpackung 
Semi-Clupacpapier, braun, 70 
mit 20 g/m2 PE-Beschichtung 
Semi-Clupacpapier, braun, 70 
Semi-Clupacpapier, braun, 70 
mit 20 g/m2 PE-Beschichtung 

der Verschlüsse 

g/m2 

g/m2 

g/m2 

Werkstoff(e) 
Boden 

Füllöffnung: 

verklebt, zusätzlich mit einem 
Zuschnitt .verklebt 
Ventilverschluß 

Zeichnungen des Antragsstellers 
Zeichnungs-Nr.: PSA 05/93 vom 03.05.1993 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechenr die gemäß Prüf
bericht Nr. PSA 05/93 vom 03.05.1993 der Prüfstelle für 

6. 

7. 

8. 

Gefahrgutverpackungen Papierverarbeitung Sachsa GmbH, 
Südstraße 4-6, D-3426 Wieda(Südharz) einer Bauartprüfung 
nach dem "Anhang I, IHDG- Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr . 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unte·r der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt 'zu 
kennzeichnen: 

~ 5M2 / Y 26/S/ .. . ........ . ... / D/BAM 4222- Sa 
\..V (Herstellungsdatum gern . Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten· 

und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht · überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Schüttdichte : 1,25 kg/ Liter 
Bruttomasse : 25,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht ( Korngröße 3,0 - 5,0 mm , 
Schüttwinkel 28°) gemäß Nr. 8 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9 . 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtli!lien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11 . 1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen fÜr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00 . 70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei .. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 10.08.1993 
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Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpa~kungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4223/4G 

für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 652 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgut- änderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl . I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
Uber die inners~aatliche und grenzUberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut
verordnung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) . 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Antragsteller 
Kawell GmbH 
Römereschs tr. 33 

D - 4500 Osnabrück 

Hersteller der Verpackung 
Kawell GmbH 
Römereschs tr. 33 

D - 4500 Osnabrück 

Bes ehre i bung der Bauart/Bauart reihe 
Kiste aus z~eiwelliger Yellpappe mit Innenverpackung 
(Dosen aus Metall) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße der Baumuster 
434 mm x 299 mm (LxB) 

Höhe der Baumuster 
273 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
29,3 Liter 

Höchst zulässige Bru t.tomasse 
15,0 kg 

Verkstoff der Verpackung 
zweiwellige Vellpappe (B-und C-Velle) 

Verkstoff der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: überlappt und laschengeklebt 

Transportverschluß: Kunststoffklebeband, Breite 50 mm, 
zusätzlich mit Kunststoffumreifungs
band 12,7 x 0,5 mm 

4.8 Zeichnung 

s. 

6. 

Außenverpackung Zeichnungs-Nr. 0767 und Nr. 0768 , Anlage 

Nr. 1 zu den Prüfberichten Nr. 767/92 und 
Nr. 768/92 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumuster entsprechen, die gemäß den 
Prüfberichten Nr. 767/92 und 768/92 vom 01.12.1992 der 
VDV-Forschungsstelle der Vellpappenindustrie GmbH, Hilpert
straße 22, D-6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach dem 
11 Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-

7. 

8. 

setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, 
zugelcissen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt ~erden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und .gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

f'U'\ 4G/Y 15/S/ ... .... •••... .. /D/BAM 4223- KAVELL 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr . 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zuläss i g sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährli~he Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar -die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Bruttomasse: ·15,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den 
Eigenschaften der im den Prüfberichten gemäß Nr . 8 genann
ten Prüffüllgüter entsprechen. 

Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachwe.isbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
ei?setzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
OOtH. . 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00 . 70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und ~prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 02.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTA.LT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing . M. Sku tnik 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/ BAH 4224 / 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/65 772 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 13. April 1993 (BGBL I, S. 
448) . 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Ge
fahrgutänderunsverordnung vom 05. Hai 1993 (BGBl . I, S. 678) 

2. Antragsteller 

3 . 

Arnstadt Verpackung GmbH 
Postfach 226 

0-5210 Arns tad t 

Hersteller der Verpackung 
Arnstadt Verpackung GmbH 
Postfach 226 

0-5210 Arnstadt 

4. Beschr.eibung der Bauart 
Kiste aus zwei welliger Pappe mit Inneneinrichtung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4.3 

4.4 

4 . 5 

4.6 

4.7 

Grundmaße 
600 x 400 mm (LxB) 

Höhe 
245 mm 

Fassungsraum/ Fassungsvermögen 
50 1 

Höchstzulässige Brut tornasse 
15,2 kg 

Verkstoff(e) der Verpackung 
zweiwellige Vellpappe (B- und C-Velle) 
Vellenpappqualität: Vellpappe Sorte 2. 30 

Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Herstellerverschluß: keinen 
Transportverschluß: Tesa Kunststoffklebeband Typ 4124, 

50 mm breit. Umlaufend über die Laschen 
sowie die in Gebrauchslage stehende 
Kanten der Verpackung 

4.8 Zeichnungen des Herstellers 
Außenverpackung A03310 
Transport-Verschluß: BRIGITTE 

5. Anforderungen an. die Bauart 

6. 

7. 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 930362 sowie den 1. Nachtrag vom 22.06.1993 der 
TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, 
Köthener Str. 33, 0-4060 Halleeiner Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fei.-tigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig 

8. 

gefertigt werden . Der Hers teller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt s ind . 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart s erienmäßi g gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft ünd gut sichtbar wie folgt zu 
kennzei chnen: 

0 4G/ Y 16/ S/ . . . ...... ...• .. / D/BAH 4224 - ARN 
~ (Bers tel1ungsdatum gern . Nr . 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/ GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9 . 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Bruttomasse : 15 , 2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgü ter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
.Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetztlbefüllt , bekannt" sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30.06.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von G~f,ahrgutverpackungen 

Dipl.-Ing K. Vieser 
Regierungsdirektor 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

8. /w~-
Dipl.-Ing. D. Mertens 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4226/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 771 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschi.ffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13 . April 1993 (BGBl . I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
HKS GmbH 
Jägerstr. 30 
5800 Hagen 

Hersteller der Verpackung 
HKS GmbH 
Jägers tr. 30 
5800 Hagen 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz, einfach 

Grundmaße: 
1100 mm x 550 mrn (LxB) 

Höhe 
650 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen: 
255 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse: 
215 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung: 
Nadel-/lieichholz 

4 .7 1/erkstoff der Verschlüsse 
Umreifung in Querrichtung mit 2 Stahlbändern; 16 mm breit 

4.8 Zeichnungen 
Nr. 300.78.0398 vom 25.07.1984 des Antragstellers 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 98 576, Vgab 61 vom 10.12.1981 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt in 4950 .Minden einer Bau
artprüfljng vergleichbar dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4Cl/Y 215/S/ ............... /D/BAM 4226 - GVHK 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr . 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den 1/erk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse : 215 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 -

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart _muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 dur:hgeführt werden. 

Der in ·Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den.in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 gilt längstens bis zum 
01.12.1993. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 24. Juni 1993 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Dip1.-Ing. K. 1/ieser 
Regierungsdirektor 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

'fl'IL/ 
Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4227/4Bl 
filr die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 9.1165 645 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher 

GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzfiberschreitende Beförde
rung gefährlicher G~ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13 . April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. 
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678) . 

2. 

3. 

Antragsteller 
Zarges Leichtbau GmbH 
Postfach 1630 

82360 Yeilheim/Obb. 

Hersteller der Verpackung 
Zarges Leichtbau GmbH 
Postfach 1630 

82360 Yeilheim/Obb. 

4. Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Kiste aus Aluminium mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoff-Leinenfaser) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Transport- und Lagerbehälter K 475 "vasserdampfdicht" 

4.2 Grundmaße der Baumuster 
Fuß der Bauartreihe 
Kopf der Bauartreihe 

799 x 600 mm (LxB) 
799 x 600 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
Fuß der Bauartreihe 
Kopf der Bauartreihe 

398,5 mm 
598,5 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Fuß der Bauartreihe : 153,2 1 
Kopf der Bauartreihe: 238,3 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Fuß der Bauartreihe : 125 kg 
Kopf der Bauartreihe: 170 kg 

4.6 Yerkstoff der Verpackung 
Außen: Blech aus Al Hg 3 G22 DIN 17 45, 

Aluminium-Knetlegierung 3.3535.25 - rUckgeglüht 
Innen: Kunststoff-Leinenfaser 

4.7 Yerkstoff der Verschlüsse 
Stahlblech, Bl. 1,25 ST 1203 DIN 1541 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
K 475- 3864 Ident-Nr.: 325373 vom 22.04.1991 
K 475- 3866 Ident-Nr.: 327336 vom 30.06.1992 
Z-Nr.: 33G18-0012-00.H02 vom 12.04.1991 
GGV-Prilfsack II Ident-Nr.: 987653 vom 16.07.1991 

5. Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe 
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Die Bauartreihe wird durch die in· Nr. 4 beschriebenen Bau
muster eingegrenzt, die gemäß den Prüfberichten LG-OS 
13/220493 und LG-OS 12/220493 vom 30.04.1993 sowie dazu
gehörigem Bruttomasse-Volumen-Diagramm vom 27.05.1993 der 
Zarges Leichtbau GmbH, Postfach 1630 in 82360 Yeilheim/Obb. 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vor
den sind. 
Teil der Bauartreihe sind Bauarten dann, wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 

6. 

7. 

8 . 

- Die Vorgaben der Hasse-Volumen-Kennlinie gemäß Anlage 
zum Antrag auf Zulassung der Bauart/Bauartreihe vom 
27.05.1993 filr die o.g. Prüfberichte unter Berücksichti
gung der Modellgesetze dürfen nicht überschritten werden. 

- Abgesehen von den Abmessungen der Höhe müssen alle son
stigen Spezifikationen des o.g. Prüfberichtes eingehalten 
werden. 

- Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist ein prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu fUhren, zu dokumentieren und der 
BAM zu übersenden. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt 
werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dürfen Verpackun
gen serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackun
gen die für · die Bauart festgelegten Anforderungen erfilllt 
sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4B1/X ')/S/ .•...... • •• • ••. /D/BAM 4227- ZARGES 
\~ (Herstel1ungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I,. IHDG-Code deutsch) 

*)An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
weilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte 
nach Nr. 9.5 und den Vorgaben der Hasse-Volumen-Kennlinie 
nach Nr. 5 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende 
ganze Zahl aufzurunden. 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die n~ch der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gejertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche GUter verwendet werden, 
wenn filr sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter der Ver
packungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse für den Fuß der Bauart 125 kg 
Bruttomasse für den Kopf der Bauart: 170 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Filllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.7 Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit ander~n als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den InnenVerpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung .der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 



11 . Sonstiges 
11 . 1 Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internationa

len Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers fUr 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht . 

1000 Berlin 45, den 25.06 . 1993 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4228/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter· 

Aktenzeichen 9.1/65735 

1. Rechtsgrundlagen 

V.Taegner 

1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See~ GGVSee) 
vom 24 . Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714_). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550. (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I', 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Kinox Entsorgungslogistik GmbH 
Pfungstädter Straße 36 

64297 Darmstadt 

3. Hersteller der Verpackung 
Vellpappe Viesloch 
Zweign. der Holfelder Verke 
GmbH & Co. KG 

68789 St. Leon-Rot 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste (Faltschachtel) aus dreiwelliger Vellpappe mit 
eingestelltem Folienbeutel bzw. Foliencontainer 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
KTE 120/6 

4.2 Grundmaße 
391 mm x 381 mm 

4.3 Höhe 
9ö6mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
100 l 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
114 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
dreiwellige Vellpappe (E ,B und C/C-Velle) 

4 .7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Laschen Bandklebung; 300 mm breites, verstärktes Selbst
klebeband 

4 .8 Zeichnungen 
Zeichnungs-Nr .: R16050 vom 02.06 . 1993, Anlage 3 zum 
Prüfber. Nr. 202 vom 01. Juni 1993 
Innenverpackung: Folienbeutel KTE, Anlage 6 und 8 zum 

Prüfber. Nr. 202 vom 01. Juni 1993 
Foliencontainer KTE 110/ 120, Anlage 11 zum 
Prüfbericht 

5 . 

6. 

7. 

8. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart inuß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf 
bericht Nr . 202 vom 01. Juni 1993 und dem Schreiben vom 
21 . 06.1993 der Vellpappe Viesloch, Zweign . der Holfelder 
Verke GmbH & Co. KG, Postfach 6462 in 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I , IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01 . Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 

Zulassung ~ 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dür·fen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
~ennzeichnen: 

04G/X 114/S/ ........ ........ /D/BAM 4228 - HOV 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2 (e) , 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter venien9et werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE' solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den \lerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse und 
Innenverpackungen gewährleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9. 7 

Bruttomasse : 114 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter (Schüttdichte: 650 g/1 und Schüttwinkel: 
30-34 °) entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 
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11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht -den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisehbahnverkehr (RID) 
und_ Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter: 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers filr 
Verkehr - . Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein· liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 20.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4229/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter · 

Aktenzeichen 9.1/65739 

l. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) in Verbindung mit § 19 Nr. 3 der Verordnung über 

die Beförderung gefährlicher Güter•mit Seeschiffen (Ge
fahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24; Juli 1991 (BGBl. I, 
s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der·verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13.· April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 

2; 

3· 

4. 
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4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Kinox Entsorgungslogistik GmbH 
Pfungstädter Straße 36 

64297 Darmstadt 

Hersteller der Verpackung 
Vellpappe Viesloch 
Zweign. d. Holfelder Verke 
GmbH & Co. KG 

68789 St. Leon-Rot 

Beschreibung der Bauart 
Kiste (Faltschachtel) aus zweiwelliger Vellpappe ·mit 
Innenverpackungen (Foliensäcke bzw. Foliencontainer) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
KTE 35/6 

4.2 Grundmaße 
389 mm x 379 mm 

4.3 Höhe 
270mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
33 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
32 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
zweiwellige Vellpappe (B- und C/C-Velle) 

4.7 Verkstoff(e) der VerschlOsse 
Laschen-Bandklebung; 75 mm breites, verstärktes Selbst
klebeband, 75/50 bzw. 75/200 Filament - L.& 0 - PP 

4.8 Zeichnungen 
Zeichnungs-Nr.: Rl5411B vom 20.04.1993, Anlage 3 zum 

Prüfber. Nr. 199 vom 01. Juni 1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 199 vom 01. Juni 1993 und dem Schreiben vom 
21.06.1993 der Vellpappe Viesloch, Zweign. der Bolfelder 
Verke GmbH & Co. KG, Postfach 6462 in 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach ' Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten· Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/X 32/S/ .•....•.•••••..• /D/BAM 4229- HOV 
~ (Berstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9. 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwend'et 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse 
gewährleistet ist. 

9. 4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse :. 32 kg. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
PrüffüllgUter entsprechen: 

Schüttdichte: 650 g/1 
Schüttwinkelr 30-34 • 

9.7 Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sicherge-stellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung ebenso wirksam ist wie die zugelassene Ver
packungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 



10. 

11. 
· 11.1 

11.2 

gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpadkungen für Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den .Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung ,gefährlicher GUter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitte-ilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 28.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BpNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4230/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65741 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) in Verbindung mit § 19 Nr ' 3 der Verordnung Ober 

die Beförderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen (Ge
fahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 1991 (BGBL I, 
s. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Veroranung 
Ober die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4·. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
Ober die innerstaatliche und grenzübersch<eitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. 
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 618). 

2. Antragsteller 

3. 

Kinox Entsorgungslogistik GmbH 
Pfungstädter Straße 36 

64297 Darmstadt 

Hersteller der Verpackung 
Wellpappe Wiesloch 
Zweign. der Holfelder Werke 
GmbH & Co . KG 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

68789 St. Leon-Rot 

Beschreibung der Bauart 
Kiste (Faltschachtel) aus zweiwelliger Wellpappe mit 
Inneneinrichtungen. (Folienbeutel bzw. Foliencontainer) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
KTE 70/6 

Grundmaße 
391 mm x 381 mm 

Höhe 
502 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
ca. 63 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
63 kg 

4.6 werkstoff(e) der Verpackung 
zweiwellige Wellpappe (AA- und C/C-Welle) 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 
Laschen-Bandklebung; mind . 300 mm breites, verstärktes 
Selbstklebeband; Filament 300/200 808-PP-L + 0 der Fa. 
Induplast, Josef Löken 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8. 

Außenverpackung·: Zeichnungs-Nr.: R1'5125*3 vom 13.04.1993 
des Herstellers 

Inneneinrichtung: Folienbeutel KTE 70/110/120 vom 
11.12.1992, Anlage 6 zum Prüfb. 201, 
Folienbeutel KTE 70 vom 30 . 10.1992, 
Anlage 8 zum Prüfbericht 
Foliencontainer KTE 70, Anlage 12 zum 
Prüfbericht 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 201 vom 01.06.1993 und dem Schreiben vom 
21.06.1993 der Wellpappe wiesloch, Zweign. der Holfelder 
Verke GmbH & Co. KG, Postfach 6462 in 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. · 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzei ebnen: 

~4G/X63/S/ •. ....... •.•.•••• /D/BAM 4230- HOW 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Ober die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dÜrfen 
für gefährliche Güter verwendet werden; ·wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verp_ackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse 
gewährleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse : 63 kg. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen: 

Schüttdichte: 650 g/1, 
Schüttwinkel: 30-34°. 
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9.6 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d!eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgefUhrt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1·Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IIiDG-Code) sowie den in den Empfehlungen· 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güt~r. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, d'en 28.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCBUNG.UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~ 
Dr. P. BlUmel 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4231/4GY 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65738 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 

Ober die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS'), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.2 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 
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4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Kinox Entsorgungslogistik GmbH 
Pfungstädter Straße 36 

64297 Darmstadt 

Hersteller der Verpackung 
Yellpappe Yiesloch 

Zweign. d. Bolfelder Yerke 
GmbH & Co. KG 

68789 St. Leon-Rot 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus . zweiwelliger Yellpappe mit Innenverpackung 
(zweilagiger Foliensack aus Kunststoff) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
KTE 35/6 

4.2 Grundmaße 
389 mm x 379 mm 

4.3 Höhe 
2'iümm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
33 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
17 kg 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
zweiwellige Yellpappe (B- und C/C-Yelle) 
zweilagiger Foliensack: 
Außenlage - VLDPE (100 ~m), Typ: KS 60.E9 der Fa. Spohn in 

Freiburg 
Innenlage - PE/PA/PE (40:30:50 ~m) der Fa. BUERGOFOL in 

Siegenburg 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Außenverpackung: Laschen-Bandklebung; 75 mm breites, 

verstärktes Selbstklebeband 

4.8 Zeichnungen· der Fa. Yellpappe Y.iesloch 
Zeichnungs-Nr.: R15411B vom 20.04.1993, Anlage 3 zum 

Prüfber. Nr. 199 vom 01. Juni 1993 
Innenverpackung: Foliensack KTE 35/6 u. 6-1 

5. 

6. 

7. 

Anlage 6 zum Prüfber. Nr. 199 vom 01. Juni 
1993 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 199 vom 01. Juni 1993 und dem Schreiben vom 
21.06.1993 der Yellpappe Yiesloch, Zweign. der Bolfelder 
Yerke GmbH & Co. KG, Postfach 6462 in 6837 St. Leon-Rot 1 
in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 112 173 vom 
16.06.1993 der Versuchsanstalt Hinden (Yestf), Abteilung 
Mechanik, Pionierstr. 10 in 4950 Minden, einer Bauart
prüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 
Bestandteil der Bauart ist nur die Innenverpackung, die im 
o.g. Prüfbericht Nr. 112 17~pezifiziert (Yerkstoffe, Auf
bau, Hersteller) ist. Die in diesem Prüfbericht durchge
führten Prüfungen an Verpackungen gleicher Konstruktion, 
gleichen Yerkstoffs und größeren Fassungsraums bzw. Brutto
gewichts werden für die Bauart anerkannt. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung; daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4GY/X17/S/ .•••••••.••• • ••• /D/BAM 4231- BOY 
~ · (Monat und Jahr der Herstellung) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS und GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verw.endet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GÜter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse und 
Innenverpackungen gewährleistet ist. 

9.4 



9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse : 17 kg 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9. 7 Die zugelassene Verpackungsbauart darf nur als zusammenge
setzte Verpackung mit der in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackung verwendet werden . 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen .zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

9.9 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig hergestellten 
Verpackungen dürfen nur innerhalb eines Jahres nach dem in 
der Kennzeichnung festgelegten Herstellungsdatums für einen 
einmaligen Transport verwend~t werden. Der Hersteller der 
Verpackungen muß den Verwender in geeigneter Veise auf 
diesen Sachverhalt hinweisen, z.B. durch eine Aufschrift 
oder einen Aufkleber auf der Verpackung. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

11.3 

Sonstiges 
Die zugelassene Bauart 4GV weicht von der vorgegebenen 
Spezifikation der Verpackungsbauart 4G ab, um die Voraus
setzungen des Einsatzes der Verpackungen für einen speziel
len Verwendungszweck zu schaffen. Für die Verwendung der 
nach ADR/RID zulässigen gefährlichen Güter ist die zugelas
s'ene Verpackungsbauart gleichwertig zu der Bauart 4G. Damit 
entspricht die Bauart den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr 
(RIO) ,festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

Die zugelassene Verpackungsbauart erfüllt die nachfolgend 
aufgeführten materiellen Anforderungen des Gutachtens Nr. 
9.1/65380 der Bundesanstalt· für Ha terialforschung und 
-prüfung (BAH) vom 02.07.1993 für die Beförderung gefährli
cher Güter (Aerosoldosen) der Abfallgruppe 1 entsprechend 
der Ausnahmegenehmigung E 1/88 - 2. Neufassung - zur 
Gefahrgutverordnung Eisenbahn in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juni 1991 (BGBl . I, S. 1244): 
- Verwendung einer naßfesten Verklebung für die Vellpappe, 
- Erfolgreiche Bauartprüfung als zusammengesetzte 

Verpackung mit Ersatzfüllgut und Originalfüllgut 
(Aerosoldosen), 
Bauartprüfung mit der doppelten Nettomasse wie 
zugelassen, 

- zusätzliche Kennzeichnung der Verpackungen mit dem 
Herstellungsmonat, 
Verwendungsbegrenzung der Verpackungen auf ein Jahr nach 
ihrer Herstellung für einen einmaligen Transport. 

Die in diesem Zulassungsschein spezifizierte Innenver
packung hat erfolgreich die Permeationsprüfung in Analogie 
zur Rn. 3556 der GGVS bestanden. Der Verträglichkeitsnach
weis für die Standardflüssigkeit "Kohlenwasserstoffgemisch" 
wurde erbracht. Dieser Verträglichkeitsnachweis wfrd von 
der BAH auch für die Standardflüssigkeit "Essigsäure" 
anerkannt, da bei der vorgesehenen · flexiblen Innenver
packung keine Spannungsrisse auftreten können. Die Innen
verpackung ist damit für die Abfallgruppe 1 der o.g. E 1/88 
geeignet. 

11 . 4 Die restlichen materiellen Anforderungen des o.g. 
Gutachtens der BAH für die Beförderung gefährlicher Güter 
der Abfallgruppe 1 der E 1/88 sind erfüllt, wenn die 
nachfolgend aufgeführten Bedingungen umgesetzt werden: 
- flüssigkeitsdichter aber nicht gasdichter Verschluß der 

Innenverpackung (z.B. Sackende zum Schwanenhals geformt 
und mittels Bindfaden zugebunden) als Äquivalent der 
geforderten Lüftungseinrichtung, 

- zusätzliche Anbringung von Gefahrzetteln nach Muster Nr. 
11 auf den Versandstücken, 

- Beförderung der Versandstücke nur in gedeckten oder 
bedeckten Fahrzeugen . 

11.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgesteil t. 

11.6 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.7 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts-

und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 11.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr . P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. 
1.1 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4232/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 776 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl; I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13 . April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

4. 

4.1 

Antragsteller 
Muhr & Söhne GmbH & Co. KG 
Kölner Str. 75 
57427 Attendorn 

Hersteller der Verpackung 
Muhr & Söhne GmbH & Co. KG 
Kölner Str. 75 
57427 Attendorn 

Beschrei bung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoffolie) 

4.2 Grundmaße 
Innendurchmesser: 280 mm 

4. 3 Höhe 
AusfUhrung 15 1: 293 mm 
AusfUhrung 22 1: 376 mm 

4. 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
15,7 Liter 
20,7 Liter 

4. 5 Höchstzulässige Bruttomasse 
98 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Mantel/Boden/Deckel: 0,7010,7010,70 mm 

4.7 Verkstoff(e) der VerschlUsse 
Deckeldichtung Moosgummi 
Falzdichtmasse : Darex 
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4.8 Zeichnungen 
Nr. 787138/4 vom 26.03.1992 des BZA 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 112 132 vom 13.01.1993 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt in 4950 Hinden einer BauartprUfung 
nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr . 
98a vom 01. Juni 1991) unterzogen wo,den sind. 

6. Zulassung 

7. 

8. 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfUllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfUllt sind . 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1A2/Y 98/S/ .•• • ... .• .. •• .• /D/BAH 4232- H+S 
~ (Herstellungsdatum gem . Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die ·nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 

9.6 

9.7 

9. 8 

10. 

11. 
11.1 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse : 98 kg 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Über
einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
GUter . 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers fUr 
Verkehr- Az.Al3/26.00 . 70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Dieser Zulassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 22. Juli 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 
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Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

(1/l~ 
Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4233/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 791 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 

4. 

4. 1 

4.2 

4.3 

4.4 

4. 5 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl . I, S. 678). 

Antragsteller 
Johannes Steiniger GmbH 
Falkeosteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

Hersteller der Verpackung 
Johannes Steiniger GmbH 
Falkeosteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel mit Inneneinrichtung 
(Sack aus Kunststoffolie) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Sickenfaß 100 l 

Grundmaße 
Durchmesser mit Deckel und Spannring: 763 mm 

Höhe 
740 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
105 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
270 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Hantel/Boden/Deckel 0,8/0,8/1,0 mm 

4.7 Verkstoff(e) der VerschlOsse 
Deckeldichtung Moosgummi 
Falzdichtmasse keine 

4 . 8 Zeichnungen 
Nr . 1. 11-0 vom 08.05.1993 des Antragstellers 
Nr. FS-01 vom 22.06.1993 vom TÜV Ostdeutschland 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 93035011 vom 22.06.1993 der TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33, 
0-4060 Halle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 



6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1A2/Y 270/S/ . •..••. •..•. • .. /D/BAM 4233- JSH 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Ober die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dßrfen 
fßr gefährliche GUter verwendet werden, wenn fUr sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II.und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dUrfen nur fUr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten filr den Inhalt bzw. die Verpackung 
dUrfen nicht fiberschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Schßttdichte: 1,6 kg/Liter 
Bruttomasse : 270,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FOllgUter mUssen den 
Eigenschaften der im PrUfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
PrOffUllgUter (Korngröße 0,25 bis 2,0 mm, SchUttwinkel 
31°)entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d!eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fßr die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut 
einsetzt/befilllt, bekannt sind. 

Sonstiges _ 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Uber
einkommen filr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfan
forderungen fßr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers filr 
Verkehr- Az.A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Dieser Zulassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fßr Materialforschung 
und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den OB~ Juli 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. BlUme! 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4234/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 792 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Ober die Beförderung gefährlicher 

GUter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714) . 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Ober die innerstaatliche und grenzfiberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche .und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS . Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2 . Antragsteller 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Johannes Steiniger GmbH 
Falkeosteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

Hersteller der Verpackung 
Johannes Steiniger GmbH 
Falkeosteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Hobbock, konisch mit Deckel-301 

Grundmaße 
Größter Außendurchmesser: 393 mm 

Höhe 
347 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
35 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
50 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Mantel/Boden/Deckel 0,6/0,6/0,8 mm 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckeldichtung Moosgummi 
Falzdichtmasse keine 

4.8 Zeichnungen 
Nr. 2.51 vom 08 . 05.1993 des Antragstellers 

s. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 930350/2 vom 22.06.1993 der TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str . 33, 
0-4060 Halle einer Bauartprßfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr . 98a vom 
01. Juni · 1991) unterzogen worden sind. 
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6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen . 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft ·und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CDn 1A2/X 50/S/ •.••..•.•..•... /D/BAM 4234- JSH 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG.-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
otoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Schüttdichte: 1,6 kg/Liter 
Bruttomasse : 50,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter (Korngröße 0,25 bis 2,0 mm, SchUttwinkel 
31")entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)"., Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver~ 
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Über
einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers fUr 
Verkehr- Az.A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Dieser Zulassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 08. Juli 1993 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Aflp./ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(F~esler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4235/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 793 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S ßer Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Johannes Steiniger GmbH 
Falkensteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

3. Hersteiler der Verpackung 
Johannes Steiniger GmbH 
Falkensteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

7. 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel mit Inneneinrichtung 
(Sack aus Kunststoffolie) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Hobbock, konisch mit Deckel - 50 1 

Grundmaße 
Größter Außendurchmesser: 393 mm 

Höhe 
520 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
52,7 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
75 kg 

Verkatoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Hantel/Boden/Deckel 0,610,610,8 mm 

Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckeldichtung Moosgummi 
Falzdichtmasse keine 

Zeichnungen 
Nr. 2.31 vom 08.05.1993 des Antragstellers 
Nr. FS-04 vom 22.06.1993 des TÜV Ostdeutschland 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen1 die gemäß 
Bericht Nr. 930350/4 vom 23.06.1993 der TUv Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33, 
0-4060 Balle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 



8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1A2/X 75/S/ ••••••••••••..• /D/BAM 4235- JSH 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen fßr gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzv. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

u. 
11.1 

11.2 

SchUttdichte: 1,6 kg/Liter 
Bruttomasse : 75,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
PrüffUllgUter (Korngröße 0,25 bis 2,0 mm, Schüttwinkel 
3i")entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Über
einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförd~rung gefährlicher 
Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az.Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Dieser Zulassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung 
und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 08. Juli 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen' 

Im Auftrag 

Dr. P. BlUmel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM 4236/4GV 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65736 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 

über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448) 0 

1.2 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4. 7 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1991 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Kinox Entsorgungslogistik GmbH 
Pfungstädter Straße 36 

64297 Darmstadt 

Hersteller der Verpackung 
Vellpappe ~iesloch 
Zveign. d. Holfelder Verke 
GmbH & Co. KG 

68789 St. Leon-Rot 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus dreiwelliger Vellpappe mit eingestelltem 
zveilagigen Folienbeutel aus Kunststoff 

Hersteller-Typenbezeichnung 
KTE 120/6 

Grundmaße 
391 mm x 381 mm 

Höhe 
906mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
100 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
59 kg 

Verkstoff(e) der Verpackung 
dreiwellige Vellpappe (E-,B- und C/C-Velle) 
zweilagiger Foliensack: außen: VLDPE (100 ~m), Typ: KS 
60.E9 der Fa. Spohn in Freiburg 
innen: PE/PA/PE (40:30:50 ~m) der Fa. BUERGOFOL in Siegen
burg 

Verkstoff(e) der VerschlUsse 
Außenverpackung: Laschen-Bandklebung; 300 mm breites, 
verstärktes Selbstklebeband 

4.8 Zeichnungen der Fa. Vellpappe Viesloch 
Zeichnungs-Nr:: R16050 vom 02.06.199, Anlage 3 zum 
Prüfbericht Nr. 202 vom 01. Juni 1993 
Innenverpackung: Folienbeutel KTE vom 30.10.1992, Anlage 8 
zum Prüfbericht Nr. 202 vom 01. Juni 1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 202 vom 01. Juni 1993 und dem Schreiben vom 
21.06.1993 der Vellpappe Viesloch, Zveign. der Holfelder 
Verke GmbH & Co. KG, Postfach 6462 in 6837 St. Leon-Rot 1 
in Verbindung mit dem Prüfbericht Nr. 112 173 vom 
16.06.1993 der Versuchsanstalt Hinden (Vestf), Abteilung 
Mechanik, Pionierstr. 10 in 4950 Minden, einer Bauart
prüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
vorden sind. 
Bestandteil der Bauart ist nur die Innenverpackung, die im 
o.g. Prüfbericht Nr. 112 17~pezifiziert (Verkstoffe, Auf
bau, Hersteller) ist. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
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daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 . 
4GII/X59/S/ •• •••..••••••••. /D/BAM 4236 - HOl/ 

(Monat und Jahr der Herstellung) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVS und GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur fUr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den llerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse und 
Innenverpackungen gewährleistet ist. 

9.4 

9. 5 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung 
dUrfen nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse : 59 kg 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
PrüffUllgüter entsprechen. 

9.7 Die zugelassene Verpackungsbauart darf nur mit dem in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen eingestellten 
Folienbeutel verwendet werden. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16·, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9.9 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig hergestellten 
Verpackungen dUrfen nur innerhalb eines Jahres nach dem in 
der Kennzeichnung festgelegten Herstellungsdatu-ms für einen 
einmaligen Transport verwendet werden. Der Hersteller der 
Verpackungen muß den Verwender in geeigneter I/eise auf 
diesen Sachverhalt hinweisen, z .B. durch eine Aufschrift 
oder einen Aufkleber auf der Verpackung. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen_ über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

11.3 
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Sonstiges 
Die zugelassene Bauart 4GII weicht von der vorgegebenen 
Spezifikation der Verpackungsbauart 4G ab, um die Voraus
setzungen des Einsatzes der Verpackungen für einen speziel
len Verwendungszweck zu schaffen. FUr die Verwendung der 
nach ·ADR/RID zulässigen gefährlichen Güter ist die zugelas
sene Verpackungsbauart gleichwertig zu der Bauart 4G. Damit 
entspricht die Bauart den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr 
(RIO) festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

Die zugelassene Verp_ackungsbauart erfüllt die nachfolgend 
aufgeführten materiellen Anforderungen des Gutachtens Nr. 
·9.1/65380 der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) vom 02.07.1993 für die Beförderung gefährli
cher Güter (Aerosoldosen) der Abfallgruppe 1 entsprechend 
der Ausnahmegenehmigung Ec1/88 - 2. Neufassung - zur 
Gefahrgutverordnung Eisenbahn in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1244): 
- Verwendung einer naßfesten Verklebung für die 1/ellpappe, 
- Erfolgreiche Bauartprüfung als zusammengesetzte 

Verpackung mit Ersatzfüllgut und Originalfüllgut 
(Aerosoldosen), 

- Bauartprüfung mit der doppelten Nettomasse wie 
zugelassen, 

- zusätzliche Kennzeichnung der Verpackungen mit dem 
Herstellungsmonat, 

- Verwendungsbegrenzung der Verpackungen auf ein Jahr nach 
ihrer Herstellung für einen einmaligen Transport. 

Die. in diesem Zulassungsschein spezifizierte Innenver
packung hat erfolgreich die Permeationsprüfung in Analogie _ 
zur Rn.- 3556 der GGVS bestanden. Der Verträglichkei tsnach
weis für die Standardflüssigkeit "Kohlenwasserstoffgemisch" 
wurde erbracht. Dieser Verträglichkeitsnachweis wird von 

der BAM auch für die Standardflüssigkeit "Essigsäure" 
anerkannt, da bei der vorgesehenen flexiblen Innenver
packung keine Spannungsrisse auftreten können. Die Innen
verpackung ist damit für die Abfallgruppe 1 der o .g. E 1/88 
geeignet. 

11.4 Die restlichen materiellen Anforderungen des o.g. 
Gutachtens der BAM fUr die Beförderung gefährlicher Güter 
der Abfallgrup'pe 1 der E 1/88 sind erfüllt, wenn die 
nachfolgend aufgeführten Bedingungen umgesetzt .werden: 
- flüssigkeitsdichter aber nicht gasdichter Verschluß der 

Innenverpackung (z.B. Sackende zum SchY.anenhals geformt 
und mittels Bindfaden zugebunden) als Aquivalent der 
geforderten Lüftungseinrichtung, 

- zusätzliche Anbringung von Gefahrzetteln nach Muster Nr. 
11 auf den Versandstücken, 

- Beförderung der Versandstücke nur in gedeckten oder 
bedeckten Fahrzeugen. 

11.5 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufs erteilt . Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche 1/eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.6 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.7 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für -Haterialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 20.08 . 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

JJ,;";:!!i, Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4247/4C1 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 817 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GU
ter mit S~eschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzOberschreitende Beförderung ge
fährlicher Gil-ter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 (BGBl. I, S. 678) . 

Antragsteller 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

90552 Röthenbach a. d. Pegnitz 

Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

90552 Röthenbach a. d. Pegnitz 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz, einfach, 
mit Innenverpackung (Sack aus Aluminium-Verbundfolie, mit 
Einsätzen aus Polysterol) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Packkiste DVG-Nr. 405-0 bis 405-11 



4. 2 Grundmaße 
394 x 283 mm 

4.3 Höhe 
223 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
14 l 

4. 5 Höchstzulässige Bruttomasse 
15 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Nadelholz 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Riegelverschluß und Gelenkbänder aus Stahl bzw. 
Verschraubung mit Spanplattenschrauben 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Packkiste DVG-Nr. 405-0 bis 405-11 
Zeichnungs-Nr. 600.05 . 94 - 0 vom 30.09.1992 , 
Zeichnungs-Nr. 600.05 . 94 - 1 vom 30.09.1992, 
Zeichnungs-Nr. 600.05 . 94 - 2 vom 30 . 09.1992, 
Zeichnungs-Nr. 600 . 05 . 94 - 3 vom 30.09.1992, 
Zeichnungs-Nr. 600.06.27 - 4 vom 29 . 06.1993, 
Zeichnungs-Nr. 600.05.94 - 5 vom 30.09.1992, 
Zeichnungs-Nr. 600.05.94 - 6 vom 30 . 09 . 1992, 
Zeichnungs-Nr . 600.05.94 - 7 vom 29.06.1993, 
Zeichnungs-Nr. 600.05.94 - 8 vom 30.09 . 1992, 
Zeichnungs-Nr. 600.05.94 - 9 vom 02.06.1993, 
Zeichnungs-Ni:. 600.05 . 94 - 10 vom 02.06.1993, 
Zeichnungs-Nr . 600.05.94 - 11 vom 02.06 . 1993 

5 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 11/1993 vom 01.07.1993 der Deutsche Verpackungs
mittel GmbH, 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz einer Bauart
prüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 
Bestandteil der Bauart sind auch die Ausführungsvariante 
DVG-Nr. 405-0 bis 405-3, 405-5, 405-6 und 405-8 bis 405-11. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackurigen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

r::' 4Cl/Y 15/S/ .•.•••• • ••••... /D/BAM 4247 - DVG 
\.V (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der VerpacKungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften de.r GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen II oder III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.6 

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein besch~iebenen Innenverpackungen- verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart . 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher-

stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrOfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Az. A13/26.00 . 70-25/205 BAM 92 - vom 13.10. 1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -pr.üfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 16.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4248/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65805 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). · 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beför
derung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. 
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS . Mai 1993 
(BGBl . I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Siepe GmbH Sindorf 
Hüttenstraße 185 

3. 

50170 Kerpen 

Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH Sindorf 
Hüttenstraße 185 

50170 Kerpen 
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4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
konischer Bobbock 60 Liter 

4.2 Grundmaße 
Durchmesser des Faßkörpers am Deckel: 400 mm 

4.3 Höhe 
619 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
62,1 l 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

900 

Höchstzulässige Bruttomasse 
Verpackungsgruppe I 100 kg 
Verpackungsgruppe II 160 kg 
Verpackungsgruppe . III 215 kg 

Verkstoff der Verpackung 
Rumpf/Boden/DeckeL: Stahlblech 0,610,61U,7 

Fe POl (St 12 03) DIN/EN 10 130 

Verkstoff(e) der 
Spannring 

Verschlilsse 
Stahlblech 1,2 mm 

Deckeldichtung 
Fe POl (St 12 03) DIN/EN 10 130 
Moosgummi 306l'SI + 9,0 mm bzw. 
PU-Schaum + 9, 0 mm 

Falzdichtmasse Fermatex S 952/730 oder FD und Darex 
VBSD 846 

Zeichnungen 
Nr. S-236-30 vom 08.02.1990, letzte Änderung vom 21.06 . 1993 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 04/93 vom 21 . 06 . 1993 der Siepe GmbH Sindorf, Büttenstr. 185 
ili 50170 Kerpen einer Bauartprfifung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller ' muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt . sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

1A2/X 100/S/ •••••••••••••.• /D/BAH 4248 - Si 
(Herstellungsdatum gem. Nt. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und.entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

Die Verpackungen dürfen nur ffir gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt •bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse (Verpackungsgruppe I) 
(Verpackungsgruppe II) 
(Verpackungsgruppe III) 

Schüttdichte (Verpackungsgruppe I) 
(Verpackungsgruppe II) : 
(Verpackungsgruppe III): 

100 kg 
160 kg 

. 215 kg 
1, 60 kg/Liter 
2, 64 kg/Li ter 
3,55 kg/Liter 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderunge~ 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 21.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Be.triebs- und Unfallsich,.rheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

{a(_2_p f~~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH)).V . Taegner 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4249/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65788 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutänderungsvetord
nung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBl. I, s. 678) . 

Antragsteller 
Siepe GmbH Sindorf 
Hüttenstraße 185 

50170 Kerpen 

Hersteller der Verpackung 
Siepe GmbH Sindorf 
Hüttenstraße 185 

50170 Kerpen 



4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
konischer Hobbock 30 Liter 

4.2 Grundmaße 
Durchmesser des Faßkörpers am Deckel: 328 mm 

4.3 Höhe 
402 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
31,2 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Verpackungsgruppe I 45 kg 
Verpackungsgruppe II 65 kg 
Verpackungsgruppe III 95 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 

4.7 

Stahlblech Fe POl (St 12 03) DIN/EN 10 130 
Materialdicke Rumpf/Boden/Deckel: 0,510,510,5 mm 

Verkstoff(e) der 
Spannring 

Deckeldichtung 
Falzdichtmasse 

Verschlüsse 
Stahlblech 1,5 mm 
Fe POl (St 12 03) DIN/EN 10 130 
Moosgummi ~ 9,0 mm bzw . PU-Schaum ~ 9,0 mm 
Fermatex S 952/730'oder FD und Darex 
IIBSD 846 

4.8 Zeichnung des Herstellers 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Nr. S-305c-3Q vom 09.01.1990 letzte Änderung 21.01.1991 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 03/93 vom 16.06.1993 der Siepe GmbH Sindorf, Hüttenstr. 185 
in 50170 Kerpen einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG
Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß.gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart .fest
gelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

1A2/X 45/S/ ............... /D/BAM 4249 - Si 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

Die Verpackungen dü~fen nur für gefährliche Güter verwendet wer
den, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verkstoffen 
der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet 
ist. 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse (Verpackungsgruppe I) 45 kg 
(Verpackungsgruppe II) 65 kg 
(Verpackungsgruppe UI) 95 kg 

Schüttdichte (Verpackungsgruppe I) 1,42 kg/Liter 
(Verpackungsgruppe II) 2,09 kg/Liter 
(Verpackungsgruppe III) 3,102 kg/Liter 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nac~ dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt 
werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

11. Sonstiges .. 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubereinkommen 

für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Vi
derrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schrift
liche Veisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAM 92 ~vom 13.10.1992 vorläufig unbefri
stet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

.11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht: 

·12205 Berlin, den . 22.0J.l993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Iin Auftrag 

f 0-t_~\( 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FB)) V.Taegner 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4250/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 82-1 
Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714.). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Johannes Steiniger GmbH 
Falkensteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

Hersteller der Verpackung 
Johannes Steiniger GmbH 
Falkensteiner Str. 3 
08269 Hammerbrücke 

4. Beschreibung der Bauart 
.Faß aus .Stahl mit abnehmbarem Deckel mit Inneneinrichtung 
(Sack aus Kunststoffolie) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Hobbock, konisch mit Deckel - 50 l 
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4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Grundmaße 
Größter Außendurchmesser: 393 mm 

Höhe 
520 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
52,7 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
llO kg 

Yerkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Hantel/Boden/Deckel 0,610,610,8 mm 
Einstellsack PE-LD 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckeldichtung Moosgummi 
Falzdichtmasse keine 

4.8 Zeichnungen 
Nr . 2.31 vom 08.05.1993 des Antragstellers 
Nr . FS-03 vom 22.06.1993 .des TÜV Ostdeutschland 

5 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entspre·chen, die gemäß 
Bericht Nr. 930350/3 sowie dem 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 
930350/3 vom 23.06.1993 der TÜV Ostdeutschland, Sicherheit 
und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33, 0-4060 Halle einer 
Bauartprüfung n.ach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei .den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(u\ 1A2/Y llO/S/ .•.. .... . • . •. .. /D/BAM 4250 - JSH 
~ (Herstellungsdatum gem . Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche "Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9 . 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

Bruttomasse : 110,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter (Korngröße 0,25 bis 2,0 mm, Schüttwinkel 
31°)entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

902 

ll . 
11.1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Über
einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan
forderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
GUter. · 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az.A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13 .io . 1992 
vorläufig unbefristet .ausgestellt. 

11.3 Dieser Zulassung. liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 04. August 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND --PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
siche.rhei t von Gefahr
gutverpackungen • 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~~ 
I ~;€~~ .. ,., Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4251/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 748 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge~. 

fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, s. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS . Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. 

3 . 

4. 

Antragsteller 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

90552 Röthenbach a . d. Pegnitz 

Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

90552 Rötbenbach a.d . Pegnitz 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz einfach mit Innenverpackung (Dosen aus 
Faserstoff und Endverstärker aus Metall) 



4.1 Hersteller-Typenöezeichnung 
DVG-Nr . 403-0 bis 403-11 

4. 2 Grundmaße 
667 x 283 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
180 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
18,0 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
31,0 kg 

4.6 ~erkstoff(e) der Verpackung 
Längs-, Stirnseite, Deckel und Boden Nadelholz DIN 68 365 GK 
III 
Stirn- und Deckelleiste Nadelholz DIN 68 365 GK II 

4.7 ~erkstoff(e) der Verschlüsse 
1 Riegelverschlüsse VG 95 068-45 und 
2 Stahlbänder 16 x 0,5 mm vz 

4.8 Zeichnungen und Stücklisten des Antragstellers 
Packkiste DVG-Nr. 403-4, Art.-Nr. 1101 5403 Ausfü.4, 
Zchng. Nr. 600.06.19-4 vom 05.05.1993 
Packkiste DVG-Nr. 403-7, Art.-Nr. 1101 5403 Ausfü.7, 
Zchng. Nr. 600.06.19-7 vom 07.05.1993 

sowie die Ausführungsvarianten: 

Packkiste DVG-Nr. 403-0, Zchng. Nr. 600.05.94-0, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-1, Zchng. Nr. 600 .05.94-1, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-2, Zchng. Nr. 600.05:94-2, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-3, Zchng . Nr. 600.05.94-3, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-5, Zchng. Nr. 600 .05.94-5, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-6, Zchng. Nr. 600.05.94-6, v. 
P'ackkiste DVG-Nr. 403-8, Zchng. Nr. 600.05.94-8, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-9, Zchng. Nr. 600.05.94-9, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-10, Zchng. Nr. 600.05.94-10, v. 
Packkiste DVG-Nr. 403-11, Zchng. Nr. 600.05.94-11, v. 

30.9.92 
30.9.92 
30.9.92 
30.9.92 
30.9;92 
30.9.92 
30.9.92 
02.6.93 
02.6.93 
02.6.93 

5. Anforderungen an die Bauart 

6 •. 

7. 

8. 

Die Bauart muß den BauiilUStern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr . 10/1993 vom 14.06.1993 der Deutsche 
Verpackungsmittel GmbH, Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 
Röthenbach a.d. Pegnitz, einer Bauartprüfung nach dem "Anhang 
I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unte.rzogen vorden sind . Bestandteil der Bauart sind 
auch die Ausführungsvarianten der Baumuster: 
Packkiste DVG-Nr. 403-0, 403-1, 403-2, 403-3, 403-5, 403-6, 
408-8,. 403-9, 403-10 und 403-11. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 4Cl/Y 31/S/ ......•........ /D/BAM 4251 - DVG 
\.!!..) (Herstellungsdatum gem . Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche GUter verwendet werden, venn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9. 3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

Brut t omasse : 31,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prilfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgUter entsprechen. 

9.6 

9. 7 Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit ·anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen...: verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso .wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , 
S. 562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sovie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen ~iderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 vird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13 . 10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prilfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 20.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

'[), /w~< 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Hertens 

1. 

2. 

3. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4252/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9 •. 1/65 775 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl . I, S. 1714). • 

Antragsteller 
E+E Verpackungstechnik GmbH & Co. 
~ildberger Str. 27 

71131 Jettingen 

Hersteller der Verpackung 
E+E Verpackungstechnik GmbH & Co. 
~ildberger Str. 27 

903 



4. 

4.1 

4 . 2 

4 . 3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

].1131 Jettingen 

Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 
VF 50 

Grundmaße 
Länge (mit Griffriffelung): 78 mm 
Breite 54 mm 

Höhe (gesamt) 
163 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
0,523 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
0,57 kg 

~erkstoff der Verpackung 
Kunststoff PE-HD, Handelsname Hostalen GF 4750, natur 

~erkstoff des Verschlusses 
Kappe Kunststoff Handelsname Lupolen 5021 D 
Schraubteil: Kunststoff Handelsname Daplen CSC 1012 
Dichtung PE-Schaum (Alveolit) 

Zeichnungen 
Verpackung : 

~ppe 

Anlage 6 zum Prüfherich t Nr. 9.3 444-105 vom 
03.06.93 der E + E Plastic Jettingen Zeichnung vom 
01.04.1982, zuletzt geändert am 22.03.1993 
Nr. 1133E vom 19.05.1984 in der Änderung A vom 
19.02.1991 sowie Änderung des ~erkstoffes vom 
03.12.1992 der Kunststoffwerk GmbH in 8393 Freyung· 
Linden 

Schraubteil: Nr. 1133E vom 18.05.1984 in der Änderung A vom 
20.07.1991 sowie Änderung des ~erkstoffes vom 
03.12.1992 der Kunststoffwerk GmbH in 8393 Freyung-
Linden 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß PrUfbericht 
Nr. 93 444-105 vom 03.06.1993 der Hoechst AG Forschung und Ent
wicklung (GB-H) Polymerprüfung, Postfach 80 03 20 in 6230 Frank
furt/Hain 80 einer BauartprUfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) in Verbin
dung mit einer sicherheitstechnischen Bewertung der BAM vom 
22.07.1993 unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfUllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach .der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

CD 3H1/Y 1.0/100/ •••••••••••• • •• /D/BAM 4252- E + E 

(Herstellungsdatum gem; Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee solche Verpackungen zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürferi für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet wer
den, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den ~erkstoffen 
der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet 
ist. 

9.4 Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit fUr den in Nr. 4. 6 
genannten Kunststoff gegenüber dem folgenden gefährlichen Gut 
der Klasse 3, Ziffer 5 b: Zubereitung von Aceton, Ethanol, 

904 

9.5 

9 . 6 

9 . 7 

9.8 

10. 

Butylacetat, Butanol etc. in der Rezeptur wie bei der BAM 
hinterlegt (Handelsname MORELLO EXTRASCH~ÄRZE). 

Die Dichte des Füllgutes darf 1,0 g·cm- 3 (Verpackungsgruppe II 
und III) nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck de·s Füll
gutes plus Partialdruck evtl . vorhandener Gase vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen FUllungsgrades 
und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 66,6 kPa nicht Ober
schreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen na~h dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Uberwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt 
werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen; der die 'Verpackungen für Gefahrgut · einsetzt/befUllt, 
bekannt sind. 

11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den im und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie 
den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
GUter. 

11 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei-
tigen ~iderrufs ertei1t. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesministers fUr Ver
kehr- Az. A13/26 . 00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 vorläufig 
unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN .0340-7551) veröffentlicht·. 

12205 Berlin, den 22.07.1993 

Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. lilümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

fa.etv 
Dipl.-Ing. (FH)) ~.Taegner 

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG 

zum Az. 9.1/65 775 

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff 
bei . Kunststoffverpackungen gilt in dem Anhang I, IMDG- Co~e 
deutsch, 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung 
mit jedem zur Beförderung voigesehenen Füllgut durchgeführt wurde. 
Davon abweichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, 
sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik 
entsprechen. 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt 
nach sachverständiger Wertung das von der . Prüfstelle Hoechst AG, 
Forschung und Entwicklung (GB-H) gemäß Prüfbericht Nr. 93 444-105 
vom 03.06.1993 angewendete Verfahren im o.g. Sinne ~ls gleichwer
tig an. 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (SAM) 

Unter den Eichen 87 

12205 Berlin, den 22 . 07.1993 

Fachgruppe 9 . 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Bl ümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9 . 12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

otpf.~:X~'{.HI w. Taegner 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4253/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9. 1/65 833 

1. Rechtsgrundlagen 
1 . 1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714) . 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche. und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl . I, 
s. 448). 

1 . 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die inrierstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl . I, S. 678). 

Antragsteller 
Bischof + Klein GmbH & Co . 
Postfach 1160 

49511 Lengerich 

Hersteller der Verpackung 
Bischof + Klein GmbH & Co. 
Postfach 1160 

49511 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier, mehrlagig, wasserbeständig 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Seitenfaltensack, 5M2 

Grundmaße 
Breite: 401 mm 
Länge: 840 mm 
Faltentiefe: 60 mm 

Höhe 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
26,1 kg 

4 . 6 Werkstoff(e) der Verpackung 
Außenlage: Kraftsackpapier mit PE-Beschichtung innen, 

81,9 g.m- 1 /20 g.m- 2 

Innenlagen (2): Kraftsackpapier, 69,2 g.m- 2 

Innensack: Polyethylenfpolie, genadelt, 61 ~m 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 
Vernähen und Verkleben mit heiß gesiegeltem Reiterband 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Seitenfaltensack, 5M2 
Zeichnungs-Nr. G 93 202 vom 12.07.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. G 93 202 vom 12.07 . 1993 der Bischof + Klein GmbH 
& Co . , Prüfstelle für Gefahrgutverpackungen, 49511 Lengerich, 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG- Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden 
sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus 
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . '5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 5M2/Z 27 /S/ ............... /D/BAM 4253 - B + K 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr . 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. A~flagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 D1e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefert i gten und 

entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9. 5 Folgende Grenzdate.n für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden : 

9 . 6 

9.7 

9.8 

.10. 

11. 
11.1 

Schüttdichte: 0,8 kg/Liter 
Bruttomasse : 26,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter (Schüttwinkel 30°, Korngröße <0,1 - 1 mm) ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13 . 10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 03 . 08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND '-PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von .Gefahrgutverpackungen 
Im .Auftrag 

Laboratorium 9.12 

~ .~ 
I 
I 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

~.-U. Wienecke 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4254/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Gütet 

Aktenzeichen 1. 5/65 729 

1. Rechtsgrundlagen 
1. 1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24 . Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1. 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die inn~rstaatliche und grenzüöerschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahn·en (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Postfach 100 

37447 Yieda (Sildharz) 

3. Hersteller der Verpackung 
rapierverarbeitung Sachsa GmbH 
Postfach 100 

37447 Yieda (SUdharz) 

4. Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
VK-Ventilbodensack 47 x 77 cm 

4.2 Grundmaße 
Sack-Breite 
Ventilweite 
Ventilbodenbreite 
Standbodenbreite 

470 mm 
160 mm 
160 mm 
160 mm 

4.3 Höhe 
770 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
42,0 l 

4.5 

4.6 

4.7 

Höchstzulässige Bruttomasse 
10,5 kg 

1/erkstoff 
Auße.nlage 
2. Lage 
3. Lage 

der Verpackung 
SCL+PE, braun 70+18 g/m2 

SCL, braun 70 g/m2 

SCL, braun 70 g/m2 

SCL/PE 
SCL 

Semi-Clupacpapier+PE-Beschichtung 
a Semi - Clupacpapi er 

Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
Ventilart a Spezialtaschenmaschette mit Verstärkungsblatt 

4.8 Zeichnungen des Antragsstellers 
Zchng. Nr . PSA 06/93 vom 03.06.1993 

5 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. PSA 06/93 vom 03.06.1993 der Prüfstelle für 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH, Postfach 100 , 37447 1/ieda 
(Südharz) einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr . 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

6. Zulassurig 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, 
zugelassen . 

7. Fertigung von Verpackungen 

906 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 

8 . 

daß bei den ser i enmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 5M2/ Y 11/S/ • . .. •••• ...• • •. /D/BAH 4254 - Sa 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6. 2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Ober die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart ·serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährli~he GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mi t den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer VerschlUsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung dürfen 
nicht Oberschritten werden: 

9 . 6 

9.7 

Schüttdichte : 0 , 24 kg/Liter 
Bruttomasse : 10,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der FüllgUter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 8 genannten 
PrUffUllgilter (Schüttwinkel 28° , Korngröße 3000 bis 5000 ~m) 
entsprechen . 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d!eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10 . Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen , daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt , bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entsp~icht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mi.t Bezug auf die 
schriftliche lleisung im Schreiben des Bundesministers fUr 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13 .10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 22.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Dpl . Ing. D. Mertens 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4255/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 507 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung ilber die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl . I, S. 1714). 

1 . 2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Uber die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4• Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
ilber die innerstaatliche und grenzfiberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05 . Hai 1993 
(BGBl . I, S. 678) . 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

4.1 

4 . 2 

4.3 

4.4 

4.5 

EBV - Entsorgungs-Betriebsgesellschaft mbH 
Vogelgesang 
Postschließfach 141 
04853 Torgau 

Hersteller der Verpackung 
EBV - Entsorgungs-Betriebsgesellschaft mbH 
Vogelgesang 
Postschließfach 141 
04853 Torgau 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz, einfach 

Hersteller-Typenbezeichnung 
KIHU 

Grundmaße: 
642 mm x 610 mm (LxB) 

Höhe 
199 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen: 
79 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse: 
52 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung: 
Naturholz mit Eckbeschlägen aus Metall 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
Riegelverschlüsse aus Metall 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

Zeichnungsatz Nr. 37010 vom 08.12.1992 des Antragstellers 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. NX215 vom 04.01.1993 der Vehrtechnischen 
Dienststelle filr Vaffen und Munition -VTD91- Dezernat 323 
"Umveltsimulation und Prilfung, Verpackung und Konservie
rung", Postfach 1764, 4470 Meppen eirer Bauartprilfung nach 
dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a 
vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind . 
Bestandteil der Bauart sind bestehende Verpackungen, wenn 
sie den o ;g. Baumustern entsprechen und nach Prüfplan Nr. 
KIHU 01/93 vom März 1993 .des Antragstellers unter Anwendung 
der "Technischen Lieferbedingungen TL 8140-060", Ausgabe 4 
vom August 1976 des Bundesamtes für Vehrtechnik und Be
schaffung überprüft wurden. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die.Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten 
daß bei den gefertigten Verpackungen die filr die Bauart ' 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4C1/Y 52/S/ ............... / D/BAH 4255 - EBV 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen. Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur filr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten filr den Inhalt bzw ; die Verpackung 
dilrfen nicht fiberschritten werden: 

9.6 -

9.7 

Bruttomasse : 52 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter milssen den 
Eigenschaften der im Prilfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
PrUffUllgUter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien filr die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen filr Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen filr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen 
fUr Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
filr Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13.10 . 1992 vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 27. Juli 1993 
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1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4256/SH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1. 5/.65 730 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
GUt.er mit Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
Ober die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
Ober die inner~taatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

Antragsteller 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Postfach 100 

37447 Vieda (Südharz) 

Hersteller der Verpackung 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Postfach 100 

37447 Vieda (Südharz) 

Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
VK-Ventilbodensack 70 x 90 cm 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

s. 

Grundmaße 

Sack-Breite 700 mm 
Ventilweite 160 mm 
Ventilbodenbreite 160 mm 
Standbodenbreite 160 mm 

Höhe 
900 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
95,0 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
25,6 kg 

Verkstoff der Verpackung 
Außenlage SCL, braun 70 g/m2 

2. Lage SCL+PE, braun 70+18 
3. Lage SCL, braun 70 g/m' 
4. Lage SCL, braun 70 g/m2 

g/m2 

SCL/PE 
SCL 

Semi-Clupacpapier+PE-Beschichtung 
Semi-Clupacpapier 

Verkstoff(e) .der VerschlUsse 
Ventilart : Spezialtaschenmaschette mit Verstärkungsblatt 

Zeichnungen des Antragsstellers 
Zchng. Nr.: PSA 07/93 vom 03.06.1993 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 07/93 vom 03.06.1993 der Prüfstelle für 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH, Postfach 100, 37447 Vieda 
(Südharz) einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen . 

7. Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden . Der· Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 SH2/Y 26/S/ •• •• • •• • . • •.• • ./D/BAH 4256- Sa 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr . 6.2(e), 

9. 
9.1 

9 . 2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

SchUttdichte: 0,26 kg/Liter 
Bruttomasse : 25,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 8 genannten Prüf
füllgUter (Schüttwinkel 28°, Korngröße 3000 bis 5000 ~m) 
entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAH 92 vom 13 . 10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung; Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

12 205 Berlin, den 22.07.1993 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4257/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 857 

1. Rechtsgrundlagen .. 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gu

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24 . Juli 1991 (BGBl . I, S. 1714). 

1.2 Anhang A. 5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4 . Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448) . 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05 . Hai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2 . Antragsteller 
Bischof + Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co. 
Postfach 11 60 

49511 Lengerich 

3. Hersteller der Verpackung 
Bischof + Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co. 
~os t fach 11 60 

49511 Lengerich 

4. Beschreibung der Bauart 
Sack aus Kunststoffolie 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Seitenfaltensack, 5H4 

4.2 Grundmaße 
Breite: 370 mm 
Länge: 700 mm 
Seitenfaltenbrei te: 130 mm 

4.3 Höhe 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
26 kg 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
Polyethylenfolie 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
verschweißt 

4 . 8 Zeichnungen des Antragstellers 
Seitenfaltensack, 5H4: 
Zeichnungs-Nr.: G 93 229 vom 22 . 07.1993 

5 . Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr . G 93 229 vom 22.07.1993 der Bischof+ Klein, Ver
packungswerke GmbH & Co., Prüfstelle für Gefahrgutverpackun
gen, 49525 Lengerich, einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IHDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) 
unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der V0raus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen . . .. 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ser1enmaß1g 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ SH4/Y 26/S/ ...••.......... /D/BAM 4257 - B + K 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Ver~ack~n~en . 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart ser,enmaß,g gefert,gten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet ~erden , wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackun'g einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Schüttdichte: 0,87 kg/Liter 
Bruttomasse : 26 , 0 · kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter (Schüttwinkel 30', Korngröße 1 - 5 mm) entsprechen . 

9.6 

9. 7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung d~ Fertigung· von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden . 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

H. Sonstiges 
11 .1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vor läufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 25.08.1993 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4258/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 327 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutänderungsverord
nung vom 13. April 1993 (BGBl. I, s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom OS. Hai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

39418 Staßfurt 

Hersteller der Verpackung 
Staßfurter BlechverpackÖngen GmbH 
Industriestraße 25 

39418 Staßfurt 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
30-l-Spundbehälter 

4.2 Grundmaße 
Größter Rumpfdurchmesser 287 mm 

4.3 Höhe 
560 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
31,5 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
34,2 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Feinblech 0,5 mm St 1203 nach DIN 1541/1623 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel Stahl 

Deckeldichtung Flachgummiring oder Polyethylenring 

Falzdichtmasse Hasol TH 55/82 POR alternativ 
DAREX DRUM 202 (beides Handelsnamen) 

4.8.1 Zeichnungen zum Prüfbericht 920160/1 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH, Industriestraße 25 in 39418 
Staßfurt: Nr. Ntr. 17.4.1 vom 02.09.1991 
Van Leer Closure Systems in 1180AA Amstelveen Holland: 

Nr. SVL 925136 a vom 19.08.1989 
Nr. SVL 926810 a vom 21.03.1989 
Nr . SVL 938242 b vom 12.1l.1986 
Nr. SVL 926190 a vom 14 . 02.1989 
Nr. SVL 926186 a vom 13.02.1989 
Nr. SVL 925089 a vom 16.05.1989 

4.8.2 Zeichnungen zum 1. Nachtrag zum Prüfbericht 920160/1 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH, Industriestraße 25 in 39418 
Staßfurt: Nr. Ntr. 17.4.4 vom 05.01.1993 
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Van Leer Closure Systems in 1180AA Amstelveen Holland: 
Nr. SVL 925096 a vom 17.05.1989 
Nr. SVL 925146 a vom 28.09 . 1989 
Nr. SVL 926188 a vom 14.02.1989 
Nr. SVL 926184 a vom 13.02.1989 
Nr. SVL 938243 b vom 05.01 . 1993 
Nr. SVL 938245 b vom 12.11.1986 

s. 

6. 

7. 

8. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr . 920160/1 vom 18.09.1992 und 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr . 
920160/1 vom 12.01.1993 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und 
Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 0-4060 Halle einer Bau
artprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundesanzei
ger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erffillt werden, zu
gelassen . 
Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

,-··-. 
~ 1Al/X/260/ ..••.•...•••.•. /D/BAH 4258- BS 

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet wer
den, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verkstoffen 
der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet 
ist. 

9.4 

9 .5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschritten 
werden: 
Dichte 1,2 kg/Li ter für Füllgüter der Verpackungsgruppe I 
Dichte 1,8 kg/Li ter für Füllgüter der Verpackungsgruppe II 
Dichte 2, 7 kg/Liter für Füllgüter der Verpackungsgruppe III 

Die physikalischen Eigenschaften der Ffillgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Füll
gutes plus Partialdruck eventuell vorhandener Gase vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Füllgrades und 
einer Fülltemperatur von 15 •c) darf 173 kPa nicht überschrei
ten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien ffir die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GU
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 durchgeführt 
werden. 

1D. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Vi
derrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schrift
liche Veisung im Schreiben des Bundesministers fUr Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1993 vorläufig unbefri
stet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt ffir Materialforschung und 
-prfifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 19 . 08.1993 

Unter den Eichen 87 
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Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

f ~r--~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH)) V.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4259/4GV 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 864 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V de~ Anlage, Randnummer 1550 .(1) der Verordnung 
über die· innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Fulda·Verpackung GmbH 
Bellingerstraße 7-9 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5. 

36043 Fulda 

Hersteller der Verpackung 
Fulda Verpackung GmbH 
Bellingerstraße 7-9 

36043 Fulda 

Beschreibung der Bauart 
Kis.te aus Pappe, mit Kunststoffpalette 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Display-Palette, ~ Euro Aerosole 

Grundmaße 
600 x 410 mm 

Höhe 
930 .mm (ohne Palette) 

1075 mm (mit Palette) 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
ca. 200 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
70 kg 

Verkstoff(e) der Verpackung 
zweiwellige Vellpappe (C/B-Velle) 
Palette: PP-Copolymer, 

Handelsbezeichnung Stamylan P 83 MF 10 
(kältebeständig) 

Verkstoff(e) der Verschlüsse 
naßfeste Verklebung mit Tesafilm, 
Umreifung mit Kunststoff-Umreifungshand 12 x 0,6 mm, 
geschweißt oder mit Clips 

Zeichnungen des Antragstellers 
Zeichnungs-Nr.: FD45996.06 vom: 29.07.1993, 
Zeichnungs-Nr.: FD46037 vom: 29.07.1993, 
Zeichnungs-Nr.: FD45996.03 vom: 29.07.1993, 
Zeichnungs-Nr.: FD45996.04 vom: 29.1)7.1993, 
Zeichnungs-Nr.: FD45996.05 vom: 29.07.1993, 
Zeichnungs-Nr.: FD45996.09 vom: 29.07.1993. 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 930344 vom 24.05.1993 und Prüfbericht Nr. 
930382 vom 03.08.1993 der Abteilung Verpackung und Gefahr
gut im TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, 

6. 

7. 

Hitglied der TÜV Rheinland Gruppe, 06118 Halle, einer Bau
artprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundes~ 
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 4GV/Y 70/S/ ............... /D/BAM 4259 - ST-FD 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden;· wenn für sie nach 
den Vorschr~ften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für .den Inhalt bzw. die .Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Bruttomasse _: 70 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver-' 
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges . 
Die Spezifika~ion der Verpackung weicht von der Verpackungs
bauart 4G ab, weil neben der Kis~e aus Pappe eine Kunststoff
palette Bestandteil der Bauart ist. Es wird bestätigt, daß 
diese abweichende Verpackungsbaua,rt gleichwertig zur Verpak
kungsbauart 4G ist, da sie die vorgeschriebenen Prüfungen . 
bestanden hat und durch die konstruktive Auslegung der Bauart 
eine ordnungsgemäße Verwendung als Gefahrgutverpackung nur im 
Verbund mit der Kunststoffpalette gewährleistet ist. 
Damit entspricht die Bauart den in den internationalen Über
einkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlun
gen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10 . 1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gege.bener Z~i t im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 04.08.1993 

Unter den Eichen 87 
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Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 

Ve
1

r;:;n 

'"0J 
Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4260/4D 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 866 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448) . 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

Bundesamt für Vehrtechr.ik und Beschaffung 
Referat WM I 4 
Postfach 7360 

56057 Koblenz 

Hersteller der Verpackung 
Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung 
Referat VM I 4 
Postfach 7360 

56057 Koblenz 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Sperrholz mit Inneneinrichtung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
KIMU DM 85 206 

4.2 Grundmaße 
577 x 552 mm (LxB) 

4.3 Höhe 
257 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
66 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
34,8 kg 

4.6 Werkstoff(e) der Verpackung 
19 mm Sperrholz TL A 0004 FU 19 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
2. Scharniere VG 95552-AF2-80-St 
l Kastenverschluß: VG 95528-B140-6-10-St 
2 Stahlbänder 16 x 0,5 mm 

4.8 Zeichnungen und Stückliste der Antragstellers 
Munitionskiste, Holz, DM 85 206, Zchng. Nr.: 810 0353 vom 
05.11.85 

5. 

912 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. P5605/9 vom 30.06.1993 der Wehrtechnische 
Dienststelle für Waffen und Munition, WTD 91, Dezernat 323 
"Umweltsimulation u. Prüfung, Verpackung u. Konservierung 11

1 

Postfach 17 64, 49707 Meppen einer Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. 
Juni 1991) unterzogen worden sind. Bestandteil der Bauart 

6. 

7. 

sind auch bereits gefertigte Verpackungen, wenn sie den 
Baumustern entsprechen und den Anforderungen der technischen 
Lieferbedingungen TL A-0004, Ausgabe 9 Seite 1 bis 10 vom 
März 1986 entsprechen. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

040/Y 35/S/ .........••••• • /D/BAM 4260 - BV 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechepd Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Bruttomasse : 34,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di,eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 
562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 26.08.1993 

Unter den Eichen 87 
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Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

J. ftokv 1 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4261/4G 

für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 727 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen -
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I', 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
.über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut- verord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 

3. 

Friedrich ~ilhelm Borchardt 
Dieselstraße 35 

D - 12057 Berlin 

Hersteller der Verpackung 
Friedrich ~ilhelm Borchard t 
Dieselstraße 35 

D - 12057 Berlin 

4. Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Kiste aus zweiwelliger ~ellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoffolie) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Faltschachtel F 0201 

4.2 Grundmaße der Baumuster 
Fuß der Bauartreihe 300 
Kopf der Bauartreihe 600 

4.3 Höhe der Baumuster 
Fuß der Bauartreihe 210 
Kopf der Bauartreihe 435 

mm x 
mm x 

mm 
mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Fuß der Bauartreihe 21,4 Liter 
Kopf der Bauartreihe : 94,6 Liter 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
Fuß der Bauartreihe 30,3 kg 
Kopf der Bauartreihe : 30,2 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 

400 mm (LxB) 
400 mm (LxB) 

zweiwellige ~ellpappe (B - und C - ~elle) 

4.7 ~erkstoff der Verschlüsse 
PP - Kunststoffklebeband, Breite 50 mm 
Spezifikationen: tesapack 4268 siehe Anlage Nr. 3 zu den 
Prüfberichten Nr. 930332 

4.8 Zeichnung des Herstellers 
Außenverpackung : Anlage Nr. 1 zu dem Prüfbericht Nr. 
930332 

5. Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe 
Die Bauart wird durch die in Nr. 4 spezifizierten Baumuster 
eingegrenzt, die gemäß dem Prüfbericht Nr. 930332 vom 
01.06.1993 der TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und 

6. 

7. 

Umweltschutz, Köthener Straße 33, D-06118 Halle einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 
Teil der Bauartreihe sind Bauarten dann, wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 
- Die Vorgaben des Masse-Volumen-Diagramms gern. Pkt. 5 

des o.g. Prüfberichtes unter Berücksichtigung der Modell
gesetze dürfen nicht überschritten werden. 
Abgesehen von den Abmessungen der geprüften Baumuster 
müssen alle sonstigen Spezifikationen des o.g. Prüfbe
richtes eingehalten werden. 

- Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist ein prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu führen, zu dokumentieren und der 
BAM vor Aufnahme der Fertigung zu übersenden. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird un.ter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt 
werden, zugelassen. 

Fer.tigun·g · von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dürfen Verpackun
gen serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleis.ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Ver
packungen die für die Bauart festgelegten Anforderungen 
erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/X 31/S/ .....•......... /D/BAM 4261 - F~B 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter Verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Bruttomassen für die Verpackungen dürfen nicht 
überschritten werden: 
Fuß der Bauartreihe 30,3 kg 
Kopf der Bauartreihe : 30,2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. · 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 -

9. 7 ~·ird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart/Bauartreihe muß nach den 11 Technischen Richtlinien 
für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt 
Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internationa

len Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei-
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tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin , den 26.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~.~t. 
Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4262/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 746 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung ·gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgut- verord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geäpdert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrg4tänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Blefa GmbH 
Hüttenstraße 43 

3. 

D - 57202 Kreuztal 

Hersteller der Verpackung 
Blefa GmbH 
Hüttenstraße 43 

D - 57202 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
Außendurchmesser des Fasses: 567 mm 

4.3 Höhe 
885 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
209 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Verpackungsgruppe II: 319 kg 
Verpackungsgruppe III: 418 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahlblech DIN 1.4571, Dicke 1,5 mm 
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4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Tri-Sure Verschluß, R 2" eingeschweißt 
Verschlußstopfen: R 2", wahlweise PP-Copolymer/ 

Stahl DIN 1. 4301 
Dichtung: Dichtring 56 x 3, PTFE 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
BAIII 6584/93-2a vom 03.06.93 
BAIII 6528/93-4 vom 17.03.93 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 9.1/55 745 vom 18.08.1993 der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -Prüfung(BAM), Unter den Eichen 87, 
D-12205 Berlin und dem Schreiben des Antragstellers vom 
09.08.1993 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Co
de deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ lAl/Y 1.4/100/ ............... /D/BAM 4262- BLEFA 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Die Dichte der Füllgüter darf 1,4 gcm- 3 (Verpackungsgruppe 
II) und 1,8 gcm- 3 (Verpackungsgruppe III) nicht über
schreiten. Ggf. ist dabei die Begrenzung der Nettohöchst
masse nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) zu beachten. 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 67 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 



11.4 Di eser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12205 Berlin, den 26.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgut verpackungen 

Im Auftrag 

1-:;,.P ...- ~ 
1<:/'~"-

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

viA.~l 
Dipl.-Ing.(FH) H. Skutnik 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4263/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/65 593 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutänderungs
verordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 05. Hai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung 
Referat VH I 4 
Postfach 7360 

56057 Koblenz 

Hersteller der Verpackung 
Bundesamt für Vehrtechnik und Beschaffung 
Referat VH I 4 
Postfach 7360 

5605 7 Koblenz 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Naturholz mit Innenverpackung/Inneneinrichtung 
(Dosen aus Faserstoff/Dosen aus Kunststoff/Spulen aus Holz) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

KIHU DM 60781 Al 

4.2 Grundmaße 
642 mm X 496 mm (L X B) 

4.3 Bähe 
339 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
74,7 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
55,0 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Nadelholz, 18 mm 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
Umreifung mit 2 Stahlbändern 16 x·o,5 mm 
2 Stück Beschlag nach VG 95068 - AC 
2 Stück Riegelverschluß nach VG 95069 - 45 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8. 

Außenverpackung: Zeichnungssatz und Stückliste "Munitions
kiste, Bolz, DM 60781 Al" Nr. 810186 des 
Antragstellers vom 10.12 . 1979 letzte Änderung 
(f) vom 11.04.1989 

Innenverpackung: Zeichnung "Feuerfester Behälter für 7 Patronen 
IR, Typ 1010" Nr. A-544-00 A der Fa. Lacroix 
vom .10.03.1977 Ausgabe vom 13.12.1991 

Zeichnungssatz und Stückliste "Muni tionschach
tel Kunststoff, DM 50 750" Nr. 810179 des Bun
desamt für Vehrtechnik und Beschaffung vom 
29 . 10 . 1979 

Anforderungen an die Bauart 
Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. N5605/26 (KIHU DH 60781Al vom 12.11.1992 der Vehrtechnischen 
Dienststelle für Vaffen und Munition, Postfach 1764, 4470 Heppen 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bun
desanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 
Bestandteil der Bauart sind auch die früher gefertigten Ver
packungen, wenn sie den o.g. Baumustern und den Technischen 
Lieferbedingungen 17L) 8140-0015 Ausgabe 4 des Bundesamt für 
Vehrtechnik und Be ·· :haffung vom März 1980 entsprechen. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Vorausset
zung, daß die Anforde.rungen nach Nr . 5 erfüllt werden, zuge
lassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig ge
fertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

I ~\ 4Cl/Y 55/S/ ..•....•....•.. /D/BAM 4263 - BV 
~ (Berstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dü,fen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet wer
den, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verkstoffen 
der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet 
ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse : 55,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9.7 Yird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar si
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Ver
packungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt 
werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 
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11. Sonstiges .. 
11.1 Die Bauart entspricht der. in den internationalen Ubereinkommen 

für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Yi
derrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schrift
liche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1993 vorläufig unbefri
stet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 25 . 08 . 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH)) Y.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4264/4G 

für die Bauart/-reihe einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 852 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
ZEYAYELL AG & Co. KG 
Postfach 810 320 

68219 Mannheim 

3. Hersteller der Verpackung 
ZEYAYELL AG & Co. KG 
Postfach 810 320 

68219 Mannheim 

4. Beschreibung der Bauart/-reihe 
Kiste aus zweiwelliger Yellpappe mit Innenverpackung (Sack 
oder Flaschen aus Kunststoff) 

4;1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße (LxB) 
Fuß der Bauartreihe 197 X 197 mm 

Zwischengröße 1: 315 X 315 mm 
Zwischengröße 2: 550 X 440 mm 

Kopf der Bauartreihe: 640 X 390 mm 
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4.3 Höhe 
Fuß der Bauartreihe : 145 mm 

Zwischengröße 1: 380 mm 
Zwischengröße 2: 580 mm 

Kopf der Bauartreihe: 580 mm 

4 . 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Fuß der Bauartreihe : 3,8 Liter 

Zwischengröße 1: 31,5 Liter 
Zwischengröße 2: 125,0 Liter 

Kopf der Bauartreihe: 128,9 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Fuß der Bauartreihe : 10,0 kg 

Zwischengröße 1: 35,0 kg 
Zwischengröße 2: 50,0 kg 

Kopf der Bauartreihe: 50,0 kg 

4.6 Yerkstoff der Verpackung 
zweiwellige Yellpappe (B-und C-Yelle) 
Yellpappsorte: 2.50 S/BC-Y Zewawell Yerk Minden 
Yell.pappsorte: 2.59 BC Zewawell Yerk Rheinau 
Yellpappsorte: 2.50 BC Zewawell Yerk Nördling 

4.7 Yerkstoff der Verschlüsse 
Transportverschluß: Kunststoffklebeband, Tpp-Film, bi glas 

faser verstärkt 
Spezifikationen: Anlage Nr. IV zum Prüfbericht Nr. 121/93 

Herstellerverschluß: Yasserfeste Verklebung, Typ Yormalit 
VN 4869 alternativ Kombination 
Laschen-/Bandklebung 
Anlage Nr. V/1 zum Prüfbericht 
Nr. 121/93 

4.8 Zeichnungen des 
Außenverpackung 

Antragstellers 

5. 

6. 

7. 

8. 

Fuß der Bauartreihe: 
Anlage Nr. I/1 zum Prüfbericht 
121/93 vom 08.07.1993 
Zwischengröße 1: 

Nr. 

Anlage Nr. I/2 zum Prüfbericht Nr. 
121/93 vom 08.07.1993 
Zwischengröße 2:· 
Anlage Nr. I/3 zum Prüfbericht Nr. 
121/93 vom 08.07.1993 
Kopf der Bauartreihe: 
Anlage Nr. I/4 zum Prüfbericht Nr. 

121/93 vom 08.07.1993 
Verschlußklebeband: Anlage Nr. IV zum Prüfbericht Nr. 

121/93 vom 08.07.1993 

Anforderungen an die Bauart/-reihe 
Die Bauartreihe Nird durch die in Nr. 4 beschriebene Bau
muster eingegrenzt, die gemäß Prüfbericht Nr. 121/93 vorn 
08.07.1993, der ZEYAYELL AG & Co. KG, Postfach 810 320, 68219 
Mannheim , einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vorn 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 
Teil der Bauartreihe sind Bauarten dann, wenn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 

Die Vorgaben des Masse-Volumen-Diagramms gern. Anlage Nr. 
VII des o.g. Prüfberichts unter Berücksichtigung der Mo
del1gesetze dürfen nicht überschritten werden. 

- Abgesehen von den Abmessungen müssen alle sonstigen Spe
zifikationen eingehalten werden. 

- Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist eine prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu führen, zu dokumentieren und der 
BAM zu übersenden. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/-reihe wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/-reihe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der Zugelassenen Bauart/-reihe serienmäßig gefertig
ten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y *)/S/ ...... ......... /0/BAM 4264- **) 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
weilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenz
werte nach Nr. 9.5 einzusetzen; dabei ist auf die 
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden. 



**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

Z~A-RH für ZE~A~ELL AG & Co. KG, ~erk Rheinau, Essener 
Str.60, 68219 Mannheim 

Z~A-MI für ZE~A~ELL. AG & Co. KG, ~erk Minden, Karlstr.51, 
32423 Hinden 

Z~A-NÖ für ZE~A~ELL AG & Co. KG, ~erk Nörtlingen, Nürnber
ger Str.63, 86720 Nördlingen 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/-reihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse für den Fuß der Bauartreihe 10,0 kg 
Bruttomasse für den Kopf der Bauartreihe: 50,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.6 -

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauartreihe als zusam
mengesetzte Verpackung- auch mit anderen als in diesem 
3ulassungsschein beschriebenen Innenverpackungen - ver
wendet, muß nachweisbar sichergestellt sein, daß die zu
sammengesetzte Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso 
wirksam ist wie die zugelassene Verpackungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart/-reihe entspricht den in den internationalen 

Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahn
verkehr (RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für.Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen ~iderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

12 205 Berlin, den 31.08 .1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4265/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 902 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

.1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der .Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
Muhr & Söhne GmbH Co. KG 
Postfach 326 

57427 Attendorn 

3. Hersteller der Verpackung 
Muhr & Söhne GmbH Co. KG 
Postfach 326 

57427 Attendorn 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbaren Deckel (konisch) mit 
eingestelltem PE-Flachs~ck 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Trommel, konisch, 40-60 i, ~anddicke 0,7 mm 

4.2 Grundmaße 
Größter Durchmesser über Sicke: 420 mm 

4.3 Höhe 
Konische Trommel 40 1: 460 mm 
Konische Trommel 60 l: 680 mm 

4. 4 Fassun·gsraum/Fassungsvermögen 
Konische Trommel 40 1: 42,9 1 
Konische Trommel 60 1: 66,3 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
180 kg 

4.6 ~erkstoff(e) der Verpackung 
Mantel/Boden : Stahlblech St 1203 ZE nach DIN 17163 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel und Spannring St 1203 ZE nach DIN 17163 
Falzdichtung: Darex der Firma Grace, 22848 Norderstedt 
Deckeldichtung: Moosgummi 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Trommel, konis·ch 40-60 Ltr., Zehn&; Nr. 787148/4 vom 05.07.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 112 809 vom 23.07.1993 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/~, Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, 
32423 Minden/W einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, 
IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-. 
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, .zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 
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8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

0 lA2/Y 180/S/ ........•...... /D/BAM 4265 -H+S 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Bruttomasse : 180 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der · Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über' die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefäHrlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70- 25/205 BAH 92 - vom 13.10.1992 
vo r läufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein w-ird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 13.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Labara torium 9.12 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. D.Hertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4266/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

AktenzeiChen 9.1 / 65 903 

1. Rechtsgrundla~ 

1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 d~r Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn · - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
Huhr & Söhne GmbH Co. KG 
Postfach 326 

57427 Attendorn 

3. Hersteller der Verpackung 
Huhr & Söhne GmbH Co. KG 
Postfach 326 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

57427 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit alinehmbaren Deckel (konisch) mit 
eingestelltem PE-Flachsack 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Trommel, konisch, 40-60 l, ·vanddicke 0, 7 mm 

Grundmaße 
Größter Durchmesser über Sicke: 420 mm 

Höhe 
Konische Trommel 40 1: 460 mm 
Konische Trommel· 60 1: 680 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Konische Trommel 40 1: 42,9 l 
Konische Trommel 60 1: 66,3 l 

Höchstzulässige Brut tornasse 
120 kg 

Yerkstoff(e) der Verpackung 
Hantel/Boden : Stahlblech St 1203 ZE nach DIN 17163 

4. 7 Yerkstoff(e) der V.ersch1üsse 
Deckel und Spannring St 1203 ZE nach DIN 17163 
Falzdichtung: Darex der Firma Grace, 22848 Norderstedt 
Deckeldichtung: Moosgummi 

4.8 Ze1chnungen des Antragstellers 
Trommel, konisch 40-60 Ltr., Zchng. Nr. 787148/4 vom 
05.07.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 112 807 vom 23.07.1993 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Hinden/Y, Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, 
32423 Minden/11 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG
Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen wo rden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 



8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1A2/X 120/S/ ............... /D/BAM 4266 -M+S 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Bruttomasse : 120 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter {TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über . die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
eirisetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefäh•licher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen 1/iderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - A13/26.00.70-25/205 BAM 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungs$Chein ·wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 13.08.1993 

Unter den Eichen 87 

. BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. D.Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4267/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 904 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnuug 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge·
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
Muhr & Söhne GmbH Co. KG 
Postfach 326 

57427 Attendorn 

3. Hersteller der Verpackung 
Huhr & Söhne GmbH Co. KG 
Postfach 326 

57427 Attendorn 

4. Beschreibung. der Bauart . 
Faß aus Stahl mit abnehmbaren Deckel (konisch) mit 
einstellbarem PE-Flachsack 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Bobbock konisch, 24.-30 l, 1/anddicke 0, 7 mm 

4.2 Grundmaße 
Größter Durchmesser über Sicke: 328 mm 

4.3 Höhe 

4.4 

4.5 

4.6 

Konische Trommel 24 1: 355 mm 
Konische Trommel 30 1: 430 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Konische Trommel 24 1: 24,8 1 
Konische Trommel 30 1: 31,3 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 
90 kg 

1/erkstoff(e) der Verpackung 
Mantel/Boden : Stahlblech St 1203 ZE nach DIN 17163 

4.7 1/erkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel und Spannring St 1203 ZE nach DIN 17163 
Falzdichtung: Darex der Firma Grace, 22848 Norderstedt 
Deckeldichtung: Moosgummi 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Bobbock, konisch 24-30 Ltr., Zchng.Nr. 787149/4 vom 
09.07.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 112 808 vom 22.07.1993 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/11, Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, 
32423 Minden/11 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-. 
Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terzogen worden sind. 

6. 

7. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller ·muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 
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8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 1A2/Y 90/S/ ............... /D/BAM 4267 -M+S 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

Bruttomasse : 90 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der· Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

9.6 

9 .7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di,eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001) " , Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt' bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - A13/26.00.}0-25/205 BAH 92 -vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 13.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~~ 
' 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. D.Hertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 4269/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65806 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen- · 
<:;efahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I', 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. 
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

4. 

Antragsteller 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

39418 Staßfurt 

Hersteller der Verpackung 
Staßfurter Blechverpackungen GmbH 
Industriestraße 25 

39418 Staßfurt 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Deckelbehälter E 209-210 

4.2 Grundmaße 
größter Außendurchmesser: 607 mm 
Innendurchmesser: 571,5 mm 

4. 3 Höhe 
880 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermög~n 

215,5 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
320 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Stahl St 1203 
Nennblechdicke: Hantel/Boden/Deckel 0,811,0/1,0 mm 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Deckel: St 1203 
Deckeldichtung PUR.-Schaum fermapor K31 
Falzdichtmasse : DAREX COV 202, Hasol TH 55/82 POR 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Faßkörper: Nr. Ns 47/1.3.1 vom 19.05.1993 
Übergreifdeckel: Nr. Ns 46.3 vom 30.09.1992 
Unterboden: Nr. Ns 49 vom 02.07.1991 
Spannringverschluss: Nr. Nsp 20-1 vom 28.09.1992 

5. Anforderungen an die Bauart 

6. 

7. 

8. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht Nr. 930351 vom 25.06.1993 der TÜV Ostdeutschland 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Abteilung Verpackung und 
Gefahrgut, Köthener Str. 33 in 06118 Halle einer Bauartprü
fung nach dem 11 Anhang I, IHDG- Code deutsch" (Bundesanzeiger 
Nr . 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennz.ei chnen: 



0 1A2/X320/ S/ .. . ..... . ........ / D/ BAM 4269 - BS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währlei s tet ist. 

9.4 

9.S Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse : 320 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. S genannten 
Prüffüllgüter (Schüttdichte: 1,61 kg/1, Schüttwinkel: 31°) 
entsprechen. 

9.6 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. S62 durchgeführt werden. 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges .. 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az.A13/26.00.70-2S/20S BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 . 3 Dieser Zulassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7SS1) veröffentlicht. 

1220S Berlin, den 20.08.1993 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit von Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

§1~ß 
Ing. Daniela Prauß 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 4270/ SM2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9. 1/ 6S 897 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen· (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A. S der Anlage A, Randnumme r 3S50 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS) , zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl . I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1S50 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstr. 4-6 

37447 Yieda (Südharz) 

3. Hersteller der Verpackung 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstr. 4-6 

37447 Yieda (Südharz) 

4. Beschreibung der Bauart 
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbes·tändig 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
OK-Kreuzbodensack SO x 84 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Grundmaße 
Sack-Breite 
Stand-Breite 

Höhe 
840 mm 

500 mm 
140 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 

Höchstzulässige Bruttomasse 
26,7 kg 

Yerkstoff 
Außenlage 

der Verpackung 

2. Lage 
3. Lage 
Folienlage: 

g PE SCL, weiß 80+20 
SCL, braun 80 g 
SCL, braun 80 g 
PE-Innensack, 50 m11 

SCL = Semi- Clupacpapier 

4. 7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Boden 20 mm Überlappung und zusätzlich mit einem Kraft

sackpapier-Zuschnitt 1SO x 340 mm mit einem 
Stärkeleim, Typ Emcol KP40 verklebt. 

Öffnung: ca. S cm vom Rand entfernt abgenäht 

4.8 Zeichnungen des Antragsstellers 
OK-Kreuzbodensack SO x 84 cm, Zchng. Nr.: PSA 12/93 vom 
03.08.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. PSA 12/93 vom 23.06.1993 der Prüfstel l e für 
Papierverarbeitung Sachsa GmbH, Südstr . 4-6, 37447 Vieda 
(Südharz) einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I , IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) un
terz?gen vorden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen di e für 
die Bauartreihe f estgelegten Anforderungen erfüllt sind. 
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8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 5H2/Y 27/S/ ..•...••..•.••. /D/BAH 4270- Sa 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

Schüttdichte: 0,59 kg/Liter 
Bruttomasse: 26,7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbe-richt gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter (Schüttwinkel: 24°, Korngröße: 3 bis 5 mm) 
entsprechen. 

9.6 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung .wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Die ·Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 SAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- u'nd 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 30.08.1993 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dpl. Ing. 0. Hertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAH 4271/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 847 

1 . Rechtsgrundlagen 
1 .1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnun·g 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänder ungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Ei~enbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. 

3. 

Antragstelle= 
Blefa GmbH 
Postfach 1160 

57202 Krell.ztal 

Hersteller der Verpackung 
Blefa GmbH 
Postfach 1160 

57202 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
Durchmesser über Rollreifen: 319,5 mm 
Außendurchmeser des Fasses : 303,0 mm 

4.3 Höhe 
375mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
20,0 1 

4. 5 Höchstzulässige Brut tornasse 
33,0 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Mantel u. Boden : 1.4571 
Kopf- u. Fußring: 1.4301 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Eingeschweißte Muffe G 2" aus 1.4571 in Oberboden 
Verschlußschraube G 2 A - Tri-sure aus 1.4571 
Verschlußstopfen R 2" aus PP-Copolymer 
Dichtring : 61,5/56 x 2,4 aus PE 

4.8 Zeichnungen des Antragsteller 

5. 

6. 

Faß ca 20 1, Zchng, Nr.: BAIII 6607/93-3 vom 02.07.1993 
Faß ca 20 1, Zchng. Nr.: BAIII 6608/93-3 vom 30.06.1993 

Anforderungen an die .Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 9.1/55 871 vom 19.08.1993 sowie Prüfbericht Nr. 
9.1/55 745 Pkt. 4.6 . und 9.3 vom 04.08.1993 der Bundesanstalt 
ftir Materialforschung u. -prüfung (BAM), Laboratorium 9.11, 
"Betriebs- u. Unfallsimulation; Ladungssicherung" Unter den 
Eichen 87, 12205 Berlin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang 
I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr . 98a Vom 01. Juni 
1991) unterzogen worden sind Teil der Bauart sind auch be
reits gefertigte Verpackungen, wenn sie den Baumustern ent
sprechen und den Anforderungen der Prüfvorschrift Nr. 113 vom 
10.07.1993 entsprechen. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 



8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A1/Yl. 4/100/ .....•........• /D/BAM 4271 - BLEFA 
(Herstellungsdatum ·gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschritten 
werden: 
Dichte 1,4 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II 
Dichte 1,4 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. · 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 
um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 'C) darf 67 kPa 
nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nach~eisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegt~n Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen \liderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche \leisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 26.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Labara torium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~- /terk~( 
Dipl.-Ing. D.Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4272/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 848 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung. 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die in~erstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 
Blefa GmbH 
Postfach 1160 

3. 

4. 

5 7202 Kreu2tal 

Hersteller der Verpackung 
Blefa GmbH 
Postfach 1160 

57202 Kreuztal 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
Durchmesser über Rollreifen: 435 mm 
Außendurchmeser des Fasses : 377 mm 

4.3 Höhe 
595mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
61,3 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
99,7 kg 

4.6 \lerkstoff(e) der Verpackung 
Mantel u. Boden : 1.4571 
Kopf- u. Fußring: 1. 4301 

4.7 \lerkstoff(e) der Verschlüsse 
Eingeschweißte Muffe G 2" aus 1.4571 in Oberboden 
Verschlußschraube G 2 A - Tri-sure aus 1.4571 
Verschlußstopfen R 2" aus PP-Copolymer 
Dichtring: 61,5/56 x 2,4 aus PE 

4.8 Zeichnungen des Antragsteller 
Rollreifenfaß 60 l, Zchng.Nr.: BAIII 6609/93-2 vom 29.06.1993 
Behälterschild, Zchng. Nr.: BAIII 6584.05/93-4 vom 12.07.1993 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 9.1/55 872 vom 19.08.1993 sowie Prüfbericht Nr. 
9.1/55 745 Pkt. 4.6 und 9.3 vom 04.08.1993 der Bundesanstalt 
für Ma terialforschurrg u. -prüfung (BAM), Labara torium 9.11, 
11 Betriebs- u. Unfallsimulation; Ladungssicherung11 Unter den 
Eichen 87, 12205 Berlin einer Bauartprüfung nach dem "Anhang 
I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 
1991) unterzogen worden sind Teil der Bauart sind auch be
reits gefertigte Verpackungen, venn sie den Baumustern ent
sprechen und den Anforderungen der Prüfvorschrift Nr. 113 vom 
10.07.1993 entsprechen. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 
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8. 

9. 
9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A1/Y1.4/100/ ........... /D/BAM 4272- BLEFA 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie. nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet verden. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschritten 
verd~n: 
Dichte 1,4 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II 
Dichte 1,4 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert 
um 100 kPa bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 'C) darf 67 kPa 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
vachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 
562 durchgeführt verden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sovie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen lliderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 vird mit Bezug auf die 
schriftliche lleisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Al3/26 . 00.70- 25/205 BAM 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wi rd zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 26.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESArSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~ 
I 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. D.Mertens 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 4273/lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 822 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutänderungsverord
nung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

Antragsteller 
Thüringer Fibertrommel GmbH 
Postfach 40 

04617 Rositz 

Hersteller der Verpackung 
Thüringer Fibertrommel GmbH. 
Postfach 40 

04617 Rositz 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus aus Pappe mit Einstellsack aus Kunststoffolie 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Trommel mit Spannring, Nennvolumen 150 Liter 

Grundmaße 
Größter Durchmesser mit Deckel: 465 mm 
Innendurchmesser des Faßkörpers: 450 mm 

Höhe 
990 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
151,2 Liter 

4 . 5 Höchstzulässige Bruttomasse 
110 kg 

4.6 llerkstoff der Verpackung 

4.7 

4.8 

5. 

6. 

Mantel: Kraftliner 300 g/m2 , 6-fach gewickel~ 
Kleber: PVAC + Anicoll 48070 
Boden: Kraftliner 6-fach gewickelt 
Metalleinfassungen: Bandstahl, verzinkt 
Deckel: Tiefziehblech, verzinkt 
Einstellsack: PE-LD 

llerkstoff(e) 
Dichtung : 

der Verschlüsse 
Schaumstoff 

Spannring: 
Ver schluß: 

ST 12-03, verzinkt 
Stahl 

Zeichnungen 
Faß: Nr. TFT 001- Bl. 1 und 
Antragstellers 
Einstellsack: FS-05, Anlage 

vom 20.06.1993 des 

zum Prüfbericht Nr. 930352/1 

Spannringverschluß : Nr. TFT 002 vom 10.10.1983 der Th. Schemm 
Metall- und Kunststoffwarenfabrik, 5952 Attendorn-Papiermühle 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 930352/1 vom 23.06.1993 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit 
und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesan
zeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 



7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart fest
gelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

~ lG/X 110/S/ ... ••. .. . .. • .. • /D/BAM 4273- TFT 

(Herstellungsdatum gern. Nr . 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet wer 
den, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verkstoffen 
der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet 
ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: Bruttomasse 110 kg 

9.6 

9.7 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eiger 
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgütex 
(Schüttwinkel 31° und Schüttdichte: 1,61 kg/1) entsprechen. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 4274 / lG 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 823 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutänderungsverord
nung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 

3. 

Thüringer Fibertrommel GmbH 
Postfach 40 

04617 Rositz 

Hersteller der Verpackung 
Thüringer Fibertrommel GmbH 
Postfach 40 

04617 Rositz 

9.8 Die Überwachung der Fer.tigung von Verpackungen nach dieser Bau- 4. 
art muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Überwachung 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus aus Pappe mit Einstellsack aus Kunststoffolie 

der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü-
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt 4.1 
werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel- 4.2 
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

4.3 
11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 

für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seever- 4.4 
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 4.5 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Vi
derrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schrift- 4.6 
liehe Veisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vorn 13.10.1992 vorläufig unbefri-
stet ausgestellt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 01.09.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregie.rungsra t 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH)) V.Taegner 

4.7 

4.8 

5. 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Trommel mit Spannring, Nennvolumen 150 Liter 

Grundmaße 
Durchmesser mit Deckel: 465 mm 
Innendurchmesser des Faßkörpers: 450 mm 

Höhe 
990 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
151,2 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
150 kg 

Verkstoff der Verpackung 
Mantel: Kraftliner 300 g/m2 , 6-fach gewickelt 
Kleber: PVAC + Anicoll 48070 
Boden: Kraftliner 6-fach gewickelt 
Metalleinfassungen: Bandstahl, verzinkt 
Deckel: Tiefziehblech, verzinkt 
Einstellsack: PE-LD 

Verkstoff(e) 
Dichtung: 
Spannring: 
Verschluß: 

Zeichnungen 

der Verschlüsse 
Schaumstoff 
ST 12-03, verzinkt 
Stahl 

Faß: Nr. TFT 001- Bl. 1 und 2 vom 20.06.1993 des Antragstellers 
Spannringverschluß: ·Nr. TFT 002 vom 10.10.1983 der Th. Schernm 
Metall- und Kunststoffwarenfabrik, 5952 ·Attendorn-Papiermühle 
Einstellsack: FS - 05, Anlage 3 zum Prüfbericht Nr. 93035"/2 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 930352/2 vom 22.06.1993 und Nachtrag zum Prüfbericht 
930352/1 und 930352/2 vom 06.09.1993 des TÜV Ostdeutschland, 
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 
Halle einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden 
sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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7. 

8. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart fest
gelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

~· 1G/Y 150/S/ •••• • .•.• • • • ••• /.D/BAM 4274 - TFT 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter vervendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet wer
den, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verkstoffen 
der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet 
ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: Bruttomasse 150 kg 

9.6 

9.7 

9.8 

10. 

11. 
11.1 

11.2 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
·schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgüter 
(Schüttwinkel 31' und Schüttdichte 1,61 kg/1) entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GU
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 durchgeführ · 
werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem· 
jenigen, ~er die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt s1nd. 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Vi
derrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schrift
liche Veisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 vorläufig unbefri
stet ausgestellt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 01.09.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betri'ebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH)) V.Taegne 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 4275/4GV 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 919 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen · (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen · (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Vellpappe Viesloch 

3. 

4 .. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Zweign. d. Holfelder Verke GmbH & Co. KG 
Postfach 64 62 

68783 St. Leon-Rot 

Hersteller der Verpackung 
Vellpappe Viesloch 
Zweign. d. Holfelder Verke GmbH & Co. KG 
Postfach 64 62 

68783 St. Leon-Rot 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus Pappe mit Innenverpackung, 
(Verpackung aus Kunststoff, nicht starr) 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Faltschachtel 

Grundmaße 
230 x 197 mm (LxB) 

Höhe 
315 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
ca. 10 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
14,6 kg 

Verkstoff(e) der 
Außenverpackung: 

Innenverpackung: 

Verpackung 
Vellpappe D2N37E/B na 2.30 na . , 
gem. DIN 55 468, zweiwellig (E/B) 
Hochdruckpolyäthylenblend (PE-LD/EBA) 
Neste 6430 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Außenverpackung: 

Herstellerverschluß: 
Spezialnaßklebeband, längs- bzw. diagonal glasfaser
verstärkt, ca. 80 mm breit, gem. DIN 55 478, 
Ausführung C 

Transportverschluß: 
The rmoplastischer Schmelzklebstoff - Macromelt 6208 

oder wahlweise - Macromelt 6735, 
de r Fa. Henkel KGaA, DUsseldorf 

Innenverpackung: 
PPN-Copolymer 

4.8 Zeichnungen 
Zuschnitt der Außenverpackung 
Zeichnungs-Nr.: F16528 vom 12.08.1993 des Antragstellers, 
Innenverpackung; Cubidor-Behälter 10 1 
Zeichnungs-Nr.: Q-1-13-XXX vom 10.03.1992 der Fa. Cubidor, 

7518 Bretten 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 204 vom 10.08.1993 der Prüfstelle der Fa. Vell
pappe Viesloch, Zweign. d. Holfelder Verke GmbH & Co. KG, 
68783 St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung nach dem 
"Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 
01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 



6. 

7. 

8. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4GV/Y 15/S/ ..•. •....••.•.. /D/BAM 4275- HOV 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9.7 

Bruttomasse : 14,55 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genanntea 
Prüffüllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen ·für Gefahrgut ein
setzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Senst iges 
11.1 Die Spezifikation der Verpackung weicht von der .Verpackungs

bauart 4G ab, weil der Verschluß der Innenverpackung (Behäl
ter aus Kunststoff) aus ·die Außenverp.ackung (Kiste aus Pappe) 
herausragt. Es wird bestätigt, daß diese abweichende Verpak
kungsbauart gleichwertig zur Verpackungsbauart 4G ist, da sie 
neben den vorgeschriebenen Prüfungen eine zusätzliche Fall
prüfung auf den Verschluß sowie eine hydraulische Innendruck
prüfung von 30 kPa bestanden hat. Durch die konstruktive Aus
legung der Bauart ist eine ordnungsgemäße Verwendung als Ge
fahrgutverpackung gewährleistet. 
Damit entspricht die Bauart den in den internationalen Über
einkommen für den Straßenverkehr {ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlun
gen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt · eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 06.09.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG {BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

"(?) 
Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke Dr. P. Blümel 

Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 4276/4D 
für die Bauart/-reihe einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65 893 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.2 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güt.er mit Eisenbahnen ( Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678) 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

90552 Röthenbach a.d. Pegnitz 

Hersteller der Verpackung 
Deutsche Verpackungsmittel GmbH 
Heinrich-Diehl-Straße 2 

90552 Röthenbach a.d. Pegnitz 

Beschreibung der Bauart/-reihe 
Kiste aus Sperrholz mit Inneneinrichtung 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Packiste DVG Nr. 604 und Packiste DVG Nr. 

Grundmaße (LxB) 
Fuß der Bauartreihe 1161 X 1033 mm 
Kopf der Bauartreihe: 1161 X 1033 mm 

Höhe 
Fuß der Bauartreihe : 342 mm 
Kopf der" Bauartreihe: 587 mm 

605 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Fuß der Bauartreihe : 280 Liter 
Kopf der Bauartreihe: 549 Liter . 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Fuß der Bauartreihe : 108 kg 
Kopf der Bauartreihe: 136 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Längsteil, Boden, Deckel, Stirnwand u. Klappe: Sperrholz 
DIN 68705-FU AV 2-3-15 und 22 
Leisten: Nadelholz DIN 68365 GK II 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
4 Stck. Gelenkband: 8100 328-10 
2 Stck. Riegelplatte: 8100 134-30 
3 Stahlbänder 25 x 0.8 mm vz 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Packiste DVG-Nr. 604, Zchng. Nr. 600.06.25 vom 23.07.1993 
Packiste DVG-Nr. 605, Zchng. Nr. 600.06.26 vom 23.07.1993 

5. Anforderungen an die Bauart/-reihe 
Die Bauartreihe wird durch die in Nr. 4 beschriebene 
Baumuster eingegrenzt, die gemäß Prüfbericht Nr. 12/1993 
vom 27.07.1993, der Deutsche Verpackungsmittel GmbH, 
Heinrich-Diehl-Straße 2, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz, 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. 
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6. 

7. 

8. 

Teil der Bauartreihe sind Bauarten dann, venn sie folgende 
Bedingungen erfüllt haben: 

- Die Vorgaben des Masse-Volumen-Diagramms gern. Anlage Nr. 
32, Zchng. Nr. 600.06.25-0000 des o.g. Prüfberichts 
unter Berücksichtigung der Modellgesetze dürfen nicht 
überschritten verden. 

- Abgesehen von den Abmessungen müssen alle sonstigen Spe
zifikationen eingehalten verden. 
Für jede von den geprüften Baumustern abweichende Bauart 
ist eine prüftechnischer Nachweis über die gleichwertige 
Leistungsfähigkeit zu führen, zu dokumentieren und der 
BAM zu übersenden. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/-reihe wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauartf-reibe dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauartreihe festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/-reihe serienmäßig gefertig
ten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4D/Y ')/S/ .••••••..••.... /D/BAM 4276- DVG 

(Herstellungsdaturn gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jewei
lige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte 
nach Nr. 9.5 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende 
ganze Zahl aufzurunden. 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelas3enen Bauart/-reihe serienmäßig gefertig

ten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 -
9.7-

Bruttomasse für den Fuß der Bauartreihe 108 kg 
Bruttomasse für den Kopf der Bauartreihe: 136 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die · verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart/-reihe entspricht den in den internationalen Über

einkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr 
(RID) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Die Zulassung zur Fertigung und 
Kennzeichnung nach Nr. 7 und 8 wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgesteH t. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12 205 Berlin, den 03.09.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 8213/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65705 

Gemäß Antrag der Bischof+Klein GmbH in 49511 Lengerieb vom 
01.06.1993 werden die Nr. 5. Anforderungen an die Bauart des 
Zulassungsscheines wie f.olgt erweitert: 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart darf auch den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht G 93 155 vom 01.06.1993 der Prüfstelle für 
Gefahrgutverpackungen, Bischof + Klein GmbH & Co. in 4540 
Lengerich, einer'Bauartprüfung nach dem Anhang I, IMDG-Code 
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vorn 01. Juni 1991) unter
zogen worden sind. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. 8213/5M2 des Bundesbahn-Zentralamtes Hinden (Vestf) 
vom 05.02.1988. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 19.08.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Betriebs- und U~fallsicherhe ·"' ,, rof(.- Verpackungen 
von Gefahrgutverpackungen .,)-... ,~ · ,...t·}i .. 

Im Auftrag .,. fi. . ~ m Auftrag p 
(2;,R ~ _p [ . . ''~ ''f/fil, 
r~-" "'· · . ·~ ,' ·LOU. 

Dr. P. Blümel \ ., 'iil'. / g. Daniela Prauß 
Oberregierungsrat -~~~ N \~ .......... 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . 8542/0Al 
für die Bauart / Bauar t r eihe einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65724 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 

über die innerstaatliche Und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverord~ung 
Straße- GGVS), zuletzt geändert durch die 4 . Straßen-Ge
fah r gutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, 
s. 448). 

1.2 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Schmalbach Lubeca AG 
Schmalbachstraße 1 

38112 Braunschweig 

3. Hersteller der Verpackung 
Schmalbach Lubeca AG 
Metallverpackungswerk Seesen 
Braunschweiger Straße 26 

38723 Seesen 

4. Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Kanister aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
231 mm x 151 mm (Boden: Kernmaße) 

4.3 Höhe 
Für den Kopf der Bauartreihe: 400 mm 
Für den Fuß der Bauartreihe: 183 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
Für den Kopf der Bauartreihe: 13,2 l 
FUr den Fuß der Bauartreihe : 5,58 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Für den Kopf der Bauartreihe: 24,1 kg 
Für den Fuß der Bauartreihe: 10,3 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Feinstblech (Veißblech) nach DIN 1616, DIN/EN 10203 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
Kunststoff; 
HDPE, LDPE, ES-POM 

4. 8 Zeichnungen 
kon. Vierkant-Kanister: Nr. SK-EX 0033 vom 20.01.1989 ·, 
konischer Kanister: Nr. SK-EX 0033/1 vom 13.04.1993, 
Kunststoffverschlüsse: Nr. SK-EX 0008 vom 25.04.1988 des 
Antragstellers, 
Nr. SK-EX 0035 vom 14.04 . 1989 des Antragstellers, 
Nr. SK-EX 0069 vom 22.10.1991 des Antragstellers, 
Nr . SK-EX 0019b vom 08.07.1991 des Antragstellers, 
Nr. SK-EX 0036a vom 17.04.1989 des Antragstellers, 
Nr . 3-3.075A4 vom 18.03.1993 "3" der Fa. Heinrich Stolz 
GmbH & Co.KG in Neunkirchen, 
Nr. K 1614.01 vom 09.10.1986 der Fa. 'Jacob Berg GmbH & Co., 
Budenheim/Rhein 

5. Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe . 
Die Bauartreihe wird durch die Baumuster eingegrenzt, d1e 
gemäß Nr. 4 als 11 Fuß1' und "Kopf" bezeichrtet und gemäß Prüf
bericht Nr . 000 014 vom 18.01.1989, 1. Nachtrag zum Prüfbe
richt vom 14.04 . 1989, 2. Nachtrag zum Prüfbericht vom 
21.10.1991 und 3. Nachtrag zum Prüfbericht vom 22.04.1993 
der Schmalbach-Lubeca AG, Postfach 1044 in 3370 Seesen 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind . Teil der Bauartreihe sind Bauarten gleicher 
Konstruktion, Vanddicke, Verkstoffs, Querschnitts und 
unterschiedlicher Bauhöhe dann, wenn ihre Bauhöhe minde
stens 183 mm und maximal 400 mm beträgt . 

6. Zulassung 
Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfUllt 
werden, zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart / Bauartreihe dUrfen Veqiackun
gen serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den ser i enmäßig gefer tigten 
Verpackung~n die für die Bauart festgelegten Anforderungen 
erfUllt s ind. 

8 . Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ ADR/ OA1 / Y/ 110/ .....••..•.• • • • • .• /D/BAM 8542- SLV 
(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9, Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr . 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche GUter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden . 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Ver~
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist . 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

9.6 

9. 7 

9.8 

Verpackungsgruppe III: 
Für den Kopf der Bauartreihe: Bruttomasse: 24,1 kg; 
Für den Fuß der Bauartreihe: Bruttomasse: 10,3 kg; 
Verpackungsgruppe II : 
Für den Kopf der Bauartreihe: Bruttomasse: 16,3 kg; 
Für den Fuß der Bauartreihe: Bruttomasse: 7,1 kg. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. Die Dichte der Füllgüter darf 
1, 2 g·cm-• für Verpackungsgruppe II und 1,8 g·cm-• für 
Verpackungsgruppe III nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 73 
kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart/Bauartreihe muß nach den ,;Technischen Richtlinien 
für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt 
Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt werden . 

10. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber di e Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut 
einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internationa

len Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) und Eisen
bahnverkehr (RIO) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese 1. Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesminis
ters für Verkehr- Az. Al3/26 .00.70-25/205 BAM 92- vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 . 3 Diese. 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
8542/0A1 vom 24.01 . 1989, den 1. Nachtrag zum Zulassunss
chein Nr. 8542/0A1 vom 02.05.1989, den 2. Nachtrag zum 
Zulassungschein Nr. 8542/0A1 vom 07.08.1989, sowie den 3. 
Nachtrag zum Zulassungssehein Nr. 8542/0A1 vom 02.04.1993 
des Bundesbahn-Zentralamtes Hinden (Vestf), die hiermit 
Ihre Gültigkeit verlieren . 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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12205 Berlin, den 26.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

(~ 
Dr. P. BlOmel 
Oberregierungsrat 

Im Auftra?_ f 
~·D?.~:auß 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 8543/3Al 
fOr die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 9.1/65725 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) 
vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung 
Straße - GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Ge
fahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl . I, 
s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Ranrinummer 1550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförde
rung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverord
nung Eisenbahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 
(BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Schmalbach Lubeca AG 
Schmalbachstraße 1 

3. 

38112 Braunschweig 

Hersteller der Verpackung 
Schmalbach Lubeca AG 
Metallverpackungswerk Seesen 
Braunschweiger Straße 26 

38723 Seesen 

4. Beschreibung der Bauart/Bauartreihe 
Kanister aus Stahl (lleißblech) mit· nichtabnehmbar·em Deckel, 
konisch. 

4 . 1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
231 mm x .151 mm (Boden: Kernmaße) 

4.3 Höhe 
Für den Kopf der Bauartreihe: 400 mm 
Für den Fuß der Bauartreihe: 183 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
FUr den Kopf der Bauartreihe: 13,2 1 
Für den Fuß der Bauartreihe: 5,58 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
Für den Kopf der Bauartreihe: 24,1 kg 
Für den Fuß der Bauartreihe: 10,3 kg 

4.6 llerkstoff(e) der Verpackung 
Stahl (lleißblech) ' nach DIN 1616, DIN/EN 10203 

4.7 llerkstoff(e) der Verschlüsse 
Kunststoff; 
HDPE, LDPE, ES-POM 

4.8 Zeichnungen 
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kon. Vierkant-Kanister: Nr. SK-EX 0033 vom 20.01.1989 
konischer Kanister: Nr. SK-EX 0033/1 vom 13.04.1993 
Kunststoffverschlüsse: Nr. SK-EX 0008 vom 25.04.1988 des 
Antra~stellers. 

Nr. SK-EX 003~ vom 14.04.1989 des · Antragstellers, 
Nr. SK-EX 0069 vom 22.10.1991 des Antragstellers, 
Nr. SK-EX 0019b vom 08.07.1991 des Antragstellers, 
Nr. SK-EX 0036a vom 17.04 . 1989 des Antragstellers, 
Nr. 3-3.075A4 vom 18.03.1993 "3" der Fa. Heinrich Stolz 
GmbH & Co.KG in Neunkirchen, 
Nr. K 1614.01 vom 09.10.1986 der Fa. Jacob Berg GmbH & Co., 
Budenhelm/Rhein 

5. Anforderungen an die Baua·rt/Bauartreihe 
Die Bauartreihe wird durch die Baumuster eingegrenzt, die 
gemäß Nr. 4 als "Fuß". und "Kopf" bezeichnet und gemäß Prüf
bericht Nr. 000 014 vom 18.01.1989, 1. Nachtrag zum PrOfbe
richt vom 14.04.1989, 2. Nachtrag zum Prüfbericht vom 
21.10.1991 und 3. Nachtrag zum Prüfbericht vom 22.04.1993 
der Schmalbach-Lubeca AG, Postfach 1044 in 3370 Seesen 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen 
worden sind. Teil der Bauartreihe sind Bauarten gleicher 
Konstruktion, llanddicke, \lerkstoffs, Querschnitts und 
unterschiedlicher BauhÖhe dann, wenn ihre .Bauhöhe minde
stens 183 mm und maximal 400 mm beträgt. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart/Bauartreihe wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfUllt 
werden, zugelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe dUrfen Verpackun
gen serienmäßig gefertigt werden. Der ~ersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
Verpackungen die für -~ie Bauart festgelegten Anforderungen 
erfUllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die. nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 
gefertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 3Al/Y/110/ ...•.•....••••..•• /D/BAM 8543 - SL\1 
~ (Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart/Bauartreihe serienmäßig 

gefertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Ver
packungen dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE 
solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen fOr gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dOrfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den \lerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten fOr den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Verpackungsgruppe III: 
Für den Kopf der Bauartreihe: Bruttomasse: 24,1 kg; 
FOr den Fuß der Bauartreihe: Bruttomasse: 10,3 kg; 
Verpackungsgruppe II: 
FOr · den Kopf der Bauartreihe: Bruüomasse: 16,3 kg; 
FOr den Fuß der Bauartreihe: Bruttomasse: 7,1 kg. 

Die physikalischen Eigenschaften der FOllgüter mOssen den 
Eigenschaften der im PrOfbericht gemäß Nr. 5 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen . 

Die Dichte der FOllgUter darf 1,2 g·cm- 3 für Verpackungs
gruppe II und 1,8 g·cm- 3 fUr Verpackungsgruppe III nicht 
Oberschreiten. 

9.6 Der GesamtOberdruck in der Verpackung (~.h. ·Dampfdruck des 
FOllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Fül l ungsgrades und einer FOlltemperatur von 15 °C) darf 
73 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauan/Bauartreihe muß nach den "Technischen Richtlinien 
für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher GUter (TRV 001)"; Verkehrsblatt 
Heft 16, 1987, s. 562 durchgefOhrt ·werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Ober die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 



11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart/Bauartreihe entspricht den in den internationa
lenÜberein-kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisen
bahnverkehr (RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in 
den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter . 

11.2 Diese 1 . Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt. Diese 1. Neufassung wird mit Bezug 
auf die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesminis
ters filr Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
8543/3Al vom 24.01.1989, den L Nachtrag zum Zulassungs
cbein Nr . 8543/3Al vom 02.05.1989, den ·2. Nachtrag zum 
Z~lassungschein Nr. 8543/3A1 vom 07.08.1989, sowie den 3. 
Nach trag zum· Zulassungsschein Nr. 8543/3Al vom 02.04 . 1993 
des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westf), die hiermit 
Ihre Gültigkeit verlieren. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 26.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Betriebs- und Unfallsicherheit Verpackungen 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Y. ·1/cu_X 
Ing. Daniela ~:: 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 9990/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 679 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A,5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

Hersteller der Verpackung 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

4 . Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Salzkot ten-Sicherhei ts-Kanis ter 
Typ 320-5 

4 . 2 

4.3 

4 . 4 

Grundmaße 
200 x 130 mm 

Höhe 
290 mm 

Fassungsraum/ Fassungsvermögen 
5 , 38 l 

4 . 5 Höchstzulässige Bruttomasse 
25,3 kg 

4.6 Yerkstoff(e) der Verpackung 
Gefäß: nichtrostender Stahl 1.4571 
Handgriff: Aluminium 

4.7 Yerkstoff(e) der Verschlüsse 
nichtrostender Stahl 1. 4571 
Dichtung: PTFE 

4 . 8 Zeichnungen des Antragstellers 
Salzkotten-Sicherheits - Kanister, Typ 320-5: 
Zeichnungs-Nr. 120-060-423 vom 13.07.1992, 
Schraubkappe GL 45: 
Zeichnungs~Nr. 120-060-301• vom 14.07.1992 

5 . Anforderungen an die Bauar t 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 111 612 vom 27.07.1992 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/Y, 49SO Hinden einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes.: 
anzeiger Nr. -98a vom 01. Juni 1991) unterzogen vorden sind. 

6. Zulassung. 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

3A1/X2.0/600/ • •..••.•••...• • /D/BAM 9990 - TS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSe~/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9 .4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschrit
ten werden: 
Dichte 2,0 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe I, 
Dichte 3,0 g·cm- 3 für Füllgüter der Ve<packungsgruppe II, 
Dichte 4,5 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III, 

Dampfdruck bei 50°C 300 kPa (absolut). 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von lS °C) darf 
400 kPa nicht überschreiten. 

9 . 7 

9 . 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlin1en für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9.9 

10. Der in Nr. 2 genannte Ancragstell.E'.r muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der d:ie V1.=:rpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekar,nt sind. 

931 



11. 
11.1 

Sonstiges 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code), ICAO-TI sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
PrUfanforderungen fUr Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher GUter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
9990/3A1 vom 20.08.1992 der Firma Tankanlagen Salzkotten 
GmbH, 4796 Salzkotten, der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 16.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

2& 
Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 9991/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 680 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutveror"dnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
ge.fährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung Ober 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn. - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

3. Hersteller der Verpackung 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

4. Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Salzkotten-Sicherheits-Kanister 
Typ 320-10 

4.2 Grundmaße 
280 x 130 mm 

932 

4.3 

4.4 

4.5 

Höhe 
370 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
10,5 1 

Höchstzuiässige Bruttomasse 
48,9 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Gefäß: nichtrostender Stahl 1.4571 
Handgriff: Aluminium 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
nichtrostender Stahl 1.4571 
Dichtung: PTFE 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Salzkotten-Sicherheits-Kanister, Typ 320-10: 
Zeichnungs-Nr. 120-060-423 vom 13.07.1992, 
Schraubkappe GL 45: 
Zeichnungs-Nr. 120-060-304 vom 14.07.1992 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 111 613. vom 27.07.1992. der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Hinden/V, 4950 Hinden einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr.· 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassene.n Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut ·sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

3Al/X2.0/600/ •....•••••••••• /D/BAM 9991- TS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden,· wenn fUr sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur fUr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschrit
ten werden: 
Dichte 2,0 g·cm- 3 für FUllgüter der Verpackungsgruppe I, 
Dichte 3,0 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II, 
Dichte 4,5 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III, 

Dampfdruck bei 50°C 300 kPa (absolut). 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d·.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer yülltemperatur von 15 °C) darf 
400 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt ·Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9.9 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 



11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr· (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code), ICAO-TI sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. Al3/26 .00 . 70-25/205 BAM 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefri~tet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr . 
9991/3A1 vom 20.08.1992 der Firma Tankanlagen Salzkotten 
GmbH, 4796 Salzkotten, der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 16.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

~ Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 9992/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 681 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bah~- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678) . 

2. Antragsteller 

3. 

Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

Hersteller der Verpackung 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

4. Beschreibung der Bauart 
Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4 . 1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Salzkotten-Sicherheits-Kanister 20 1 
Typ 320-20 

4.2 Grundmaße 
340 x 175 mm 

4.3 Höhe 
~60 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
22,8 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
65,1 kg 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Gefäß: nichtrostender Stahl 1 . 4571 
Handgriff: Aluminium 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
nichtrostender Stahl 1.4571 
Dichtung: PTFE 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Salzkotten-Sicherheits-Kanister 20 1 , Typ 320/20: 
Zeichnungs-Nr. 120-060-413 vom 13 . 07.1992, 
Schraubkappe GL 45: . 
Zeichnungs-Nr . 120- 060- 304 vom 14.07 .• 1992 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 111 614 vom 27.07.1992 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt· Minden/V, 4950 Hinden einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes~ 

anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

6. Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassene.n Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

3A1/X/600/ ••.•.....•..... /D/BAM 9992 - TS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie· nach 
den Vorschriften der GG\(See/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. · 

9. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den. Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschrit
ten werden: 
Dichte 1,2 g · cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe I, 
Dichte 1,8 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II, 
Dichte 2, 7 g· cm- 3 für Füllgüter der Verpackung,.gruppe III, 

Dampfdruck bei 50°C 300 kPa (absolut). 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatu.r von 15 °C) darf 
400 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9.9 

10 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 
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Sonstiges 11. 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr .(RIO) 
und Seeverkehr (IHDG-Code), ICAO-Tl sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

11.2 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Yiderrufs erteilt . Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az . Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11 . 3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
9992/3Al vom 20.08.1992 der Firma Tankanlagen Salzkotten 
GmbH, 4796 Salzkotten, der hiermit seine Gültigkeit 
ve·rliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 16.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

;r:n 
~B.-U. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 9995/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 682 

1. Rechtsgrundlagen 

Yienecke 

1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS)', zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinana-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

3. Hersteller der Verpackung 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Salzkotten-Sicherheits-Laborkanne 1 1 
Typ 101/1 

4.2 Grundmaße 
Außendurchmesser (ohne Schutzring): a101 mm 

4.3 Höhe 
210 mm 
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4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
1,25 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 
6,1 kg 

Yerkstoff(e) der Verpackung 
Gefäß: nichtrostender Stahl 1.4571 
Handgriff: Aluminium 

Yerkstoff(e) der VerschlUsse 
nichtrostender Stahl 1.4571 
Dichtung: PTFE . 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Salzkotten-Sicherheits-Laborkanne 1 1, Typ 101/1: 

5. 

6. 

7. 

8. 

Zeichnungs-Nr. 120-059-434 vom 26.02.1992, 
Schraubkappe GL 32: 
Zeichnungs-Nr. 120-060-544 vom 14.07.1992 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die gemäß Bericht 
Nr. 111 609 vom 11.08.1992 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Hinden/Y, 4950 Hinden einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01 . J~ni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zOgelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1Al/X2.0/600/ •...•..•..••••. /D/BAH 9995- TS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefähr~iche Güter verwendet .werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Yerk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschrit
ten werden: · 
Dichte 2,0 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe I, 
Dichte 3 ,0 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II ·, 
Dichte 4,5 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III, 

Dampfdruck bei 50°C 3,00 kPa (absolut). 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d .h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
400 kPa nicht überschreiten . 

9.7 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987 
S. 562 durchgeführt werden. 

9.9 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 



11.2 

11.3 

und Seeverkehr (IHDG-Code), ICAO-TI sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter . 

Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt . Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-~5/205 BAH 92- vom 
13.10. 1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr . 
9995/1A1 vom 26.08.1992 der Firma Tankanlagen Salzkotten 
GmbH, 4796 Salzkotten, der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. 

11 .4 Dieser 1 . Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 16.07 . 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Pachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12 
Verpackungen Betriebs- und Unfallsicherheit 

•on Gefahrgutverpackungen 

~ 
Im Auftrag 

1. 
1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Dipl.-Ing . B. -U. Wienecke 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 9996/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 683 

Rechtsgrundlagen 
§ 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GU
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1714) . 

Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448) . 

Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05 . Hai 1993 (BGBl. I, s. 678). 

Antragsteller 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

Hersteller der Verpackung 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 
Salzkotten-Sicherheits-Laborkanne 2 l 
Typ 101/2 

Grundmaße 
Außendurchmesser (ohne Schutzring): e121 mm 

Höhe 
270 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
2,25 1 

4.5 

4.6 

4.7 

Höchstzulässige Bruttomasse 
10 , 7 kg 

Werkstoff(e) der Verpackung 
Gefäß: nichtrostender Stahl 1. 4571 
Handgriff: Aluminium 

Werkstoff(e) der Verschlüsse 
nichtrostender Stahl 1. 4571 
Dichtung: PTFE 

4 .8 Zeichnungen des Antragstellers 
Salzkotten-Sicherheits-Laborkanne 2 1, Typ 101/2: 

5 . 

6 . 

7. 

8. 

9. 
9.1 

Zeichnungs-Nr. 120-059-444 vom 26.02.1992, 
Schraubkappe GL 32: 
Zeichnungs-Nr. 120-060-544 vom 14.07 . 1992 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 111 ·610 vom 11.08.1992 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Hinden/W, 4950 Hinden einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. -98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen . 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ·serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegt~n Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1Al!X2.0/600/ .... ••• •••• • ••• /D/BAH 9996- TS 
(Herstellungsdatum gern. Nr . 6.2(e), 
Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, .wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig si~d. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

9.5 

9 . 6 

9.7 

9.8 

9.9 

10. 

11. 
11.1 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche GUter verwendet 
werden wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werk
stoffe~ der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschrit
ten werden: 
Dichte 2,0 g·cm- 3 
Dichte 3,0 g·cm- 3 
Dichte 4,5 g· cm- 3 

für Füllgüter der Verpackungsgruppe I, 
für FüllgUter der Verpackungsgruppe II, 
für FüllgUter der Verpackungsgruppe III, 

Dampfdruck bei 50°C 300 kPa (absolut). 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d·.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
400 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

Sonstiges .. 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code), ICAO-TI sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr-
licher Güter. . 
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11.2 Diese 1 . . Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug ·auf 
die schriftliche Veisung im · Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 
13 . 10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt . 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
9996/1A1 vom 26 . 08 . 1992 der Firma Tankanlagen Salzkotten 
GmbH, 4796 Salzkotten, der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

12205 Berlin , den 16.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. Blilmel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

rl( 
Dipl.-Ing. B. -U. Vienecke 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 9997/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 9.1/65 684 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü

ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
24. Juli 1991 (BGBl . I, S. 1714) . 

1 . 2 Anhang A.S der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung 
über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 
gefährlicher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße -
GGVS), zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung ge
fährlicher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Hai 1993 (BGBl . I, S. 678). 

2. Antragsteller 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

3. Hersteller der Verpackung 
Tankanlagen Salzkotten GmbH 
Ferdinand-Henze-Straße 9 

33154 Salzkotten 

4. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
Salzkotten-Sicherheits-Laborkanne 5 1 
Typ 101/5 

4.2 Grundmaße 
Außendurchmesser (ohne Schutzring): e155 mm 

4 . 3 Höhe 
380 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
5,4 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
25,2 kg 

936 

4.6 Verkstoff(e) der Verpackung 
Gefäß: nichtrostender Stahl 1.4571 
Handgriff : Aluminium 

4.7 Verkstoff(e) der Verschlüsse 
nichtrostender Stahl 1.4571 
Dichtung : PTFE 

4.8 Zeichnungen des Antragstellers 
Salzkotten-Sicherheits-Laborkanne 5 1, Typ 101/5: 

5. 

6 . 

7. 

8. 

Zeichnungs-Nr. 120-059-453 vom 26.02.1992, 
Schraubkappe GL 45: 
Zeichnungs-Nr . 120-060-304 vom 14.07.1992 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 111 611 vom 11.08.1992 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Hinden/V, 4950 Hinden einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelass.enen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1Al/X2.0/ 600/ ............ ... /D/BAM 9997- TS 
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 
Anhang I , IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 

und entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulä~sig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit .den Verk
stoffen der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse ge
währleistet ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht überschrit
ten werden: 
Dichte 2,0 g · cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe I, 
Dichte 3,0 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe II, 
Dichte 4,5 g·cm- 3 für Füllgüter der Verpackungsgruppe III, 

Dampfdruck bei 50°C 300 kPa (absolut). 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des 
Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin
dert um 100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen 
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C) darf 
400 kPa nicht überschreiten. 

9.7 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

9.9 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
einsetzt/befüllt , bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) 
und Seeverkehr (IMDG-Code), ICAO-TI sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 



11.2 Diese 1.Neufassung wird .unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Viderrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers 
für Verkehr- Az . Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 
13.10.1992 vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.3 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr. 
9997/1A1 vom 26.08.1992 der Firma Tankanlagen Salzkotten 
GmbH, 4796 Salzkotten, der hiermit seine Gültigkeit 
verliert. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 16.07.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

·Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr. P. B1ümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. B.-U. Vienecke 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 10088/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 829 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen- Gefahrgutänderungsver
ordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 05. Hai 1993 (BGBl. I, s. 678) . 

2. Antragsteller 
Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG 

56656 Brohl-Lützing 

3. Hersteller der Verpackung 
Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG 
Verk II Ahrbrück 

53506 Ahrbrück 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Vellpappe mit Innenverpackungen 
(Faltschachteln aus Pappe) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

4.2 Grundmaße 
310 mm X 245 mm (L x B) 

4.3 Höhe 
215 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
13,4 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
9,8 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
Zweiwellige Vellpappe (B- und C-Velle) 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
Fabrikationskante: 
Klebstoff Dispergan 13-800/13-526 der PKL Verpackungssysteme 
GmbH in 5172 Linnich Tapeband 70 mm breit, glasfaserverstärkt 
der Firma Neubronner in Oberursel 

Transportverschluß: 
Klebeband 50 mm breit, 4065 NOPI der Beiersdorf AG 

4.8 Zeichnungen 
Zeichnung zum Prüfbericht 112 041 vom 21.12.1992, nachgereicht 
am 23.08 . 1993 von Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG, 
56506 Brohl-Ahrbrück 

5. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 112 041 der Versuchsanstalt Hinden (Vestfalen), Abteilung 
Mechanik, Pionierstr 10 in 32423 Minden/Vestf. vom 21.12.1992 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden 
sind. 

6. Zulassung 

7. 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft· und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

~ 4G/Y 10/ S/ ............... /D/BAM 10088- BROHL 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I , IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter verwendet wer
den, wenn nachweisbar die Verträglichkeit mit den Verkstoffen 
der Verpackung einschließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet 
ist. 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse: 9,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als in _diesem Zulassungsschein be- . 
schriebeneo Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar si
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene Ver
packungsbauart . 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 
durchgeführt werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

11. Sonstiges 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkommen 

937 



für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 . 2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 10088/4G 
des Bundesbahnzentralamt Hinden (Vestfalen) in 32423 
Hinden/Vestf. vom 23.12.1992. 

11.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese 1. Neufassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers f ür 
Verkehr- Az. A13/26 .00.70-25/ 205 BAH 92- vom 13 . 10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 23 .08 . 1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- un~ Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

Dr . P. "Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

Labara torium 9. 12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

fe>e~v 
Dipl . -Ing. (FH)) V.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 10126/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 789 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). • 

1. 2 Anhang A. 5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutänderungs
verordnung vom 13. April 1993 (BGBl . I, S. 448). 

1. 3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 05 . Hai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG 

56656 Brohl-Lützing 

Hersteller der Verpackung 
Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG 
Verk II Ahrbrück 

53506 Ahrbrück 

4. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Vellpappe mit Innenverpackung 
(Flaschen, Tuben und Dosen aus Kunststoff sowie Flaschen aus 
Glas) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 
385 mm X 270 mm (L X B) 

938 

4.3 Höhe 
135 mm 

4.4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
11,4 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
7 kg 

4.6 Verkstoff der Verpackung 
einwellige Vellpappe (B-Velle) 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
Fabrikationskante: 
Klebstoff Dispergean 13-800/ 13-526 der PKL Verpackungssysteme 
GmbH in 5172 Linnich 

Transportverschluß : 
PP-Kunststoffumreifungsband 12 mm x 0,55 mm der Strapex GmbH in 
Böblingen 

4 . 8 Zeichnungen 

5. 

6. 

7. 

8 . 

Zeichnung zum Prüfbericht 112 284 vom 11 . 02 . 1993 nachgereicht am 
12.08.1993 von Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG, 56506 Brohl
Ahrbrück 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 112 284 der Versuchsanstalt Hinden (Vestfalen), Abteilung 
Mechanik , Pionierstr 10 in 32423 Hinden/Vestf. vom 11.02 . 1993 
einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" 
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden 
sind . 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen.: 

~ 4G/Y 7/S/ •... . •.. ....•.• / D/BAH 10126 - BROHL 
~ (Herstellungsdatum gem . Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IHDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse: 7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9.7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar si
chergestellt . sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene V~r
packungsbauart. 

9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S. 562 durchgeführt 
werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen , daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 



11. 
11.1 

Sonstiges .. 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11.2 Diese 1 . Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 10126/4G 
des Bundesbahnzentralamt Hinden (~estfalen) in 32423 
Hinden/~estf. vom 03 . 03.1993 

11.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei
tigen ~iderrufs erteilt . Diese 1. Neufassung wird mit Bezug auf 
die schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 vor
läufig unbefristet ausgestellt. 

11.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei 
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung , 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 23 . 08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

I(~ 
Dr . P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 9 . 12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

f~r-~ 
Dipl.-Ing. (FH)) ~.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 10134/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 790 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl . I, S. 1714) . 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen
Gefahrgutänderungsverordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, S. 
448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

Antragsteller 
Brohl ~ellpappe GmbH & Co. KG 

56656 Brohl-Lützing 

Hersteller der Verpackung 
Brohl ~ellpappe GmbH & Co. KG 
~erk II Ahrbrück 

53506 Ahrbrück 

4. 

4 . 1 

Beschreibung_ der Bauart 
Kiste aus einwell iger ~ellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen, Tuben und Dosen aus Kunststoff sowie Flaschen aus 
Glas) 

Hersteller-Typenbeze i chnung 

4.2 Grundmaße 
385 mm X 270 mm (L X B) 

4. 3 Höhe 
280 mm 

4 . 4 Fassungsraum/Fassungsvermögen 
24,7 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 
12,5 kg 

4.6 ~erkstoff der Verpackung 
Einwellige ~ellpappe (B-~elle) 

4.7 ~erkstoff der Verschlüsse 

4.8 

5. 

Fabrikationskante und Bodenverschlußklappe: 
Klebstoff Dispergan 13-800/ 13-526 der PKL Verpackungssysteme 
GmbH in 5172 Linnich 

Transportverschluß: 
PP-Kunststoffumreifungsband 12 mm x 0,55 mm der Strapex Gmbß in 
Böblingen 

Zeichnungen 
Zeichnung · zum Prüfbericht 112 041 vom 12.02 . 1993 nachgereicht am 
12.08.1993 von Brohl ~ellpappe GmbH & Co. KG, 56506 Brohl
Ahrbrück 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 112 285 der Versuchsanstalt Hinden (~estfalen) Abteilung 
Mechanik Pionierstraße 10 in Hinden vom 12.02.1993 einer Bau
artprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind . 

6. Zulassung 

7. 

8. 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kenn
zeichnen: 

~ 4G/Yl3/S/ ......•........ /D/BAM 10134- BROBL 

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e), 
Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo
rschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 

9.4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9. 6 -

Bruttomasse: 12,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr . .5 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9. 7 Yird die zugelassene Verpackungsbt=iUart als zusammengesetzte Ver
packung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen - ver~Jendet, muß nachweisbar si
chergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit den 
Innenverpackungen ebenso wir:ksam ist wie die zugelassene Ver
packungsbauart. 
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9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nac~ dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt 
werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

11. 
11.1 

11.2 

Sonstiges .. . 
Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubere1nkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever-
kehr (IHDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Vi
derrufs erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die schrift
liche Veisung im Schreiben des Bundesministers für Verkehr - Az. 
A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 vorläufig unbefri
stet ausgestellt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verö ffentlicht . 

12205 Berlin, den 19.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH) 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag 

~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

r~~\_(' 
Dipl.-Ing. (FH)) V.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 10216/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 9.1/65 830 

1. Rechtsgrundlagen 
1 .1 § 3 (1) der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 

mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee) vom 24. Juli 
1991 (BGBl. I, S. 1714). 

1.2 Anhang A.5 der Anlage A, Randnummer 3550 (1) der Verordnung über 
die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), 
zuletzt geändert durch die 4. Straßen-Gefahrgutänderungsver
ordnung vom 13. April 1993 (BGBl. I, s. 448). 

1.3 Anhang V der Anlage, Randnummer 1550 (1) der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährli
cher Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn -
GGVE), zuletzt geändert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutände
rungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678). 

2. 

3. 

940 

Antragsteller 
Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG 

56656 Brohl-Lützing 

Hersteller der Verpackung 
Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG 
Verk II Ahrbrück 

53506 Ahrbrück 

4. Beschreibung der_Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Vellpappe mit Innenverpackung 
(Kisten aus Pappe) 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 
0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

300 mm X 250 mm ( L X B) 

Höhe 
180 mm 

Fassungsraum/Fassungsvermögen 
10,39 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 
7,8 kg 

Verkstoff der Verpackung 
zweiwellige Vellpappe (B- und C-Velle) 

4.7 Verkstoff der Verschlüsse 
Fabrikationskante: 
Klebstoff Dispergan 13-800/13-526 der PKL Verpackungssysteme 
GmbH in 5172 Linnich und 70 mm breiter glasfaserverstärktes Ta
pe band "Jettack" der Firma Neubrenner in Oberursel. 

Transportverschluß: 
Klebeband 50 mm breit, 4065 NOPI der Beiersdorf AG 

4.8 Zeichnungen 

5. 

6. 

Zeichnung zum Prüfbericht 112 510 vom 05.04 .1993 nachgereicht am 
12.08.1993 von Brohl Vellpappe GmbH & Co. KG, 56506 Brohl
Ahrbrück 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 112 510 der Versuchsanstalt Hinden (Vestfalen) Abteilung 
Mechanik Pionierstraße 10 in 32423 Hinden vom 05.04.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IHDG-Code deutsch" (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart vird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 erfüllt werden, zu
gelassen. 

7. Fertigung von Verpackungen . .. . 
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ser1enmaß1g 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

8. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 
........._ 
(~ ,\ 4G/Y 8/S/ ... ... ........ . / 0/BAH 10216- BROHL 
~ (Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e), 

Anhang I, IMDG-Code deutsch) 

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 

entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

9.3 

9 . 4 

9.5 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

9.6 -

Bruttomasse: 7,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigen
schaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 genannten Prüffüllgüter 
entsprechen. 

9. 7 Vird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte Ver
packung - auch mit anderen als i n (desem Zulassungsschein be
schriebenen Innenverpackungen -· ver"w'ende t, muß nachweisbar si
chergestellt sein, daß die zusamme.ngesetz te Verpackung mit den 
Innenve rpackungen ebensc1 Yirksam ist wie die zugelassene Ver
packungs bauar t . 



9.8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Gü
ter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 durchgeführt 
werden. 

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

11. Sonstiges .. 
11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubereinkommen 

für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO) und Seever
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 10216/4G 
des Bundesbahnzentralamt Hinden (Vestfalen) in 32423 
Minden/Vestf. vom 29.04.1993. 

11.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufs erteilt. Diese 1. Neufassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 

Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgesteHt. 

11 . 4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

12205 Berlin, den 23.08.1993 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

I~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 9.12 
Verpackungen 

Im Auftrag 

f~t-r 
Dipl.-Ing. (FH)) Y.Taegner 

Zulassungsscheine und Nachträge zu Zulassungsscheinen für die Bauart eines metallenen 
Großpackmittels (IBC) zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0028/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende B~förderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung ·straße- GGVS) vo.m 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gus tav-Ri vinius-Pla tz 2 

D-77756 Hausaeh/Baden 

3. Hersteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gus tav-Ri vinius-Platz 2 

D-77756 Hausaeh/Baden 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus sechs M.odifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung: TPL 1000/ 900 800 I 650 500 I 445 

Grundmaße 
Höhe 

1220 m~ x 1020 mm bzw. 1200 mm x 1000 mm 
1350 mm bis 1600 mm I 1050 mm bis 1200 mm 

TPL 1000 900 800 650 500 445 

Fassungsvermögen: 1000 900 l 800 l 650 l 500 445 l 

höchstzulässige 
Brut tornasse 1700kg 1550kg 1380kg 1225kg 1000kg 950kg 

Yerks toff des 
Packmittelkörpers: 1.4301, 1.4541, 1.4571, 1.4401, 1.4435 nach 

DIN 17 441 . 

Zeichnungen des Antragstellers 

86.250.0002.43 vom 06.05.1993 (Flüssigkeits-Kleincontainer 
1000 l, Zusammenstellung) 

86.260.0106.000 vom 19.05.1993 (Tank 1000 l) 
86 0 053 0 0001.000 vom 18.05.1993 (Gestell 1000 l) 
86.215.008-2a vom 19.03.1985 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.260.032-2 vom 23.03.1985 (Tank TPL 1000) 
86.250.063-2b vom 30.05.1990 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.260.067-2a vom 30.05.1990 (Tank TPL 1000) 
86.215.002-2 vom 29.06.1981 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.215.012-2c vom 24.09.1984 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.060.050-2 vom 09.11.1983 (Tank TPL 1000) 
86.260.031-2a vom 24.09.1984 (Tank TPL 1000) 
8&·.101. 019-2 vom 14.01.1988 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.060.067-2 vom 15.01.1988 (Tank TPL 1000) 
86.215.030-2b vom 26.08.1988 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.215.020-2 vom 11.12.1986 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.260.050-2 vom 12.12.1986 (Tank TPL 1000) 
86.250.053-2 vom 20.02.1989 (Zusammenstellung TPL 1000) 
86.260.059-2a vom 18.12.1989 (Tank TPL 1000) 

86.215.013-2b vom 10.04.1985 (Zusammenstellung TPL 900) 
86.260.026-2 vom 29.03.1985 (Tank TPL 900) 

86.101.020-2 vom 14.0{.1988 (Zusammenstellung TPL 800) 
86.060.068-2 vom 15.01.1988 (Tank TPL 800) 
86.250.0093.000 vom 08.05.1992 (Zusammenstellung TPL 650) 
86.260.0094.000 vom. 13.05.1992 (Tank TPL 650) 

86.215.015-2a vom 04.12.1985 (Zusammenstellung TPL 500) 
86.250.0056.000a vom 14.04.1992 (Zusammenstellung TPL 500) 
86.260.0092.000 vom 13.04.1992 (Tank TPL 500) 
86.260.040-2a vom 05.12.1985 (Tank TPL 500) 
86.215.028-2 vom 30.03.1988 (Zusammenstellung TPL 500) 
86.260.040-2x vom 05.12.1985 (Tank TPL 500) 
86.250.031-2 vom 07.10.1987 (Zusammenstellung TPL 500) 
86.260.049-2 vom 06.10.1987 (Tank TPL 500) 
86.215.011-2b vom 27.02.1981 (Zusammenstellung TPL 500) 

86.101.021 vom 14.01.1988 (Zusammenstellung TPL500/TPL445) 
86.060.069-2 vom 15.01.1988 (Tank TPL 500/445) 

86.042.0106-4a vom 27.06 . 1991 (Tankschild) 
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5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der ·Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr .: 311-90-8431 Technischer Überwachungs-Verein 
Südwest e.V. , Stapeldruckprüfung 
vom 25.10.1990 

- Prüfbericht Nr.: 3323 /S.90, APRAGAZ Brüssel; Dichtheits-, 
Fall-, hydraul.Innendruck- und Hebeprüfungen 
an einem kubischen Container TPL 1000 l der 
Fa.Umformtechnik Hausach vom 07.06.1990 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit .einem korrosionsbeständigen Metall-
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

TPL 445: 

31A /Y/ •••• /D/UH/BAM "0028/10410/950 

TPL 500: 

CD 31A /Y/ •••• /D/UH/BAM 0028/10410/1000 

TPL 650: 

CD 31A /Y/ •••• /D/UH/BAM 0028/10410/1225 

TPL 800: 

CD 31A /Y/ •••• /D/UH/BAM 0028/10410/1380 

TPL 900: 

CD 31A /Y/ •••• /D/UH/BAM 0028/10410/1550 

TPL 1000: 

CD 31A /Y/ •••• /D/UH/BAK 0028/10410/1700 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/ 
GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun-
gen ausdrücklich zugelassen ist. 
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8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmali~ einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere · Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8. 6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50" C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55" C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Oualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch . Abschn.26 . 1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9 . Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung vird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992. 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung Öei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02 .07 . 1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

/~tl~ 
Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbearbeiter: Ing. D. Stammler 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Ing. D. Stammler 



l.Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0053/11A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gustav-Rivinius-Platz 2 

D-77756 Hausaeh/Baden 

3. Hersteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gustav-Rivinius-Platz 2 

D-77756 Hausaeh/Baden 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus sieben Modifikationen desselben. me
tallischen Großpackmittels (IBC),die sich, bei sonst gleichen 
Grundabmessungen. nur in der Höhe und damit entsprechend im 
Volumen unterscheiden. 

Typenbezeichnung: BP 500/70°,BP 800/30°,BP 1000/30° 
BP 800/45°,BP 900/45°;BP 1000/45°,BP 1100/45° 

Grundmaße 1220 mm x 1020 mm 

Höhe 1590 mm bis 1870 mm 

Fassungsvermögen: 500 l 800 l 900 1 1000 1100· l 
höchstzulässige 
Bruttomasse 1080 kg 1650 kg 1850 kg 2050 kg 2230 kg 
1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: 1. 4301 ' 1.4541 , 1. 4571 (DIN 17441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

86.251.027-2 vom 30.05.1990 (Zusammenstellung BP 1000/45°) 
86.261.026-2 vom 18.06.1990 (Tank BP 1000/45°) 
86.251. 003-2b vom 26.06.1985 (Zusammenstellung BP 1000/30°) 
86.251.007-2d vom 05.10.1987 (Zusammenstellung BP 1000/45°) 
86.251.008-2b vom 10.05.1983 (Zusammenstellung BP 900/45°) 
86.251.009-2b vom 25.06.1987 (Zusammenstellung BP 800/45°) 
86.251;015-2b vom 26.03.1986 (Zusammenstellung BP 1000/30°) 
86.251.014-2 vom 15.01.1987 (Zusammenstellung BP 1000/45°) 
86.251.017-2b vom 07.05.1990 (Zusammenstellung BP 1000/45°) 
86.108.025-2 vom 31.07.1989 (Zusammenstellung BP 1100/45°) 
86.119.019-2 vom 08.07.1991 (Zusammenstellung BP 500170°) 
86.251.029-2 vom 08.02.1991 (Zusammenstellung BP 800/30°) 
86.042.106-4a vom 27.06.1991 (Tankschild) 

5. Bauart~rüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 6503/S.90, APRAGAZ- Brüssel; Bau-,Hebe-, 
Stapeldruck-,Fall- und Dichtheitsprüfung an 
einem BP 1000 l vom 14.01.1991 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch fUr serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigt~n Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BP 500: 

11A /Y/ ••.• /D/UB/BAK 0053/11070/1080 

BP 800: 

11A /Y/ •••• /D/UB/BAK 0053/11070/1650 

11A /Y/ •••• /D/UB/BAK 0053/11070/1850 

BP 1000: 

11A /Y/ •••• /D/UB/BAH 0053/11070/2050 

BP 1100: 

11A /Y/ •.•• /D/UB/BAK 0053/11070/2230 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend N.r. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der GGVE/ 
GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun-
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verveoder nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
1/erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,80 kg/dm3 nicht überschritten werden. 

(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45°C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
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Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung .gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

3. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

ZULASSUNGSSCH~IN 

Nr. D/BAM/0057/11A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über.die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Firma Hillebrandt Stahl- und 
Behälterbau GmbH 
Hansaring 146 
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4402 Greven 1 

3. Hersteller 

Firma Hillebrandt Stahl- und 
Behälterbau GmbH 
Hansaring 146 

4402 Greven 1 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht' aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 
1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: 

ASP 800 C-3 ASP 500 C-3 

1200 mm x 1000 mm 

1185 mm 835 mm 

800 1 500 l 

1510 kg 992 kg 

St 37-2 (DIN 17 100) St·ll 22S (DIN 1614 T2) 

Zeichnungen des Antragstellers 

- ASP 800 
- 100A 
- 500 003 001 
- 3/1991 

vom 13.06.1991 
vom 13.02.1992 
vom 30.10.1992 
vom 15.08.1991 

(Abfallbehälter ASP 
(Abfallbehälter ASP 
(Abfallbehälter ASP 
(Tankschild). 

800 C-3) 
800 C-3,Änder.A) 
500 C-3) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der ih folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 594 Bundesanstalt für Materialfor
schung- und prüfung (BAM) (Heben von unten, 
Heben von oben, Dichtheitsprüfung, Fallprü
fung am ASP 800 C-3) vom 13.08.1991. 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

6. Zulassung 

Bescheinigung Technischer Überwachungs-Verein 
Hannover e.V. ( Bauprüfung ASP 800 C-3) 
vom 18.07.1991. 

Bescheinigung Technischer Überwachungs-Verein 
Hannover. e.V. (Bauprüfung, Dichtheitsprüfung 
am ASP 500 C-3) vom 09.11.1992. 

Bescheinigung Technischer Überwachungs-Verein 
Hannover e. V. (Stapeldruckprüfung am ASP 800 
C-3) vom 15.03.1993 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die.nach o. g. Spezifikation · 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Erge-bnisses der Bauartprüfung die unter . 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in 
der Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

ASP 500 C-3: 

~ llA /Y/ •••• /D/HIL/BAM 0057/5150/992 

ASP 800 C-3: 



CD llA /Y/ •••• /D/HIL/BAH 0057/5150/1510 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf .denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 ln den nach der zuge~assenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun~ 
gen ausdrücklich zugelassen ist . 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Gr.enzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,65 kg/dm3 nicht überschritten werden. 
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt übe, 45° C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfun.gen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8. 6 entfällt 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der V~reinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10 . 1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Z1.,1lassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der BJndesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung,, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherhel t 
von Gefahrgutverpackungen 

Im ;zag~~~ 

Dipl.-Ing. Y. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

.: .t.::,- ,../ .. 
;?tZ/~1'/N"-.-e-

DipL.~rng. P. Fellmann ;>. ;/~ 

!.Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM / 0079/11A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vorn 13.04.1993 (BGBl. I, s. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05 . 1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesonder~ § 6. und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gustav-Rivinius-Platz 2 

D-77756 Hausaeh/Baden 

3. Hersteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gustav-Rivinius-Platz 2 

D-77756 Hausaeh/Baden 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben Großpack
mitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen nur 
durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

(a) BPO 1300 BPO 1600 BPO 2000 
( b) BPO 13001 BPO 16001 BPO 20001 

(BPO 13001 /16001 /20001 mit Oberrahmen) 

(a) 
(b) 

1200 mm x 1200 mm 

1535 mm 
1714 mm 
1300 1 

1760 mm 
1939 mm 
1600 l 

2100 kg 

2080 mm 
2259 mm 
2000 l 

2650 kg 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 
Yerkstoff des 
Packmittelkörpers: 

1750 kg 

1.4301 1. 4541 1.4571 (DIN 17441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

86.370.0008.000 vom 18.05.1993 (Schüttgut-Kleincontainer BPO 
1300/45° mit Oberrahmen) 

86.370 . 0011.000 vom 18.05 .. 1993 (Schüttgut-Kleincontainer BPO 
1600/45°) 

86.370.0015.000 vom 18.05.1993 (Schüttgut-Kleincontainer BPO 
2000/45°) 

86.209.006-3c vom 08.07.1991 (Schüttgut-Kl eincontainer (BPO) 
86.109.076-1a vom 03.04.1991 ( Schüttgut-Kleincontainer 

86.264.016-3c vom 08.07 .199l 
2000Ltr.) 

(Tank für BPO 800, 1000, 1300, 
1600, u. 2000 Liter) 

86.064.079-la vom 28.03.1991 (Tank für BPO 2000 Ltr.) 
85.055.064-3 vom 04.05.1988 (Untergestell für BPO) 
885.185.49-3 vom 20.06 . 1977 (Untergestell für BPO) 

86.042.106- 4a vom 27.06.1991 (Hersteller-Schild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
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niedergelegten Ergebnisse der· Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 174/S.88 APRAGAZ (Bauprüfung, Heben von unten, 
Heben von oben, Stapeldruckprüfung, Dicht
heitsprüfung, Fallprüfung am BPO 2000) 
vom 21.01.1991 

- Prüfbericht der Firma Umformtechnik Hausach GmbH I BAM; 
Bau-, Hebe- und Stapeldruckprüfung am BPO 2000 mit Oberrahmen 
vom 09.06.1993 

6. Zulassung 

Es wird hiermit .bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BPO 1300: 

11A/Y/ .••• /0/UH/BAM 0079/4770/1750 

BPO 1600: 

11A/Y/ •••• /0/UH/BAM 0079/4770/2100 

BPO 2000: 

11A/Y/ •••• /0/UH/BAM 0079/4770/2650 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das . die Angaben gemäß Rn J612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom yerwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter .darf ein Schüttgewicht von 
1,20 kg/dm' nicht überschritten werden. 
(.Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45° C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Entfällt. 
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8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9 • Senst iges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug. auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92 -vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

I!l) Auftrag: \ 

.f·) 0 [Li Cl4\.t 

Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbearbeiter: Ing. D. Stammler 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

l.Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmit tel (IBC) 

Im Auftrag: 

'?.H~-~ 
Ing. D. Stammler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0081/11A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförd·erung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 

(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vo~ 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Anderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 

(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) .. vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Anderung der Gefahrgut

verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gustav-Rivinius-Platz 2 



D-77756 Hausaeh/Baden 

3. Hersteller 

Fa. Umformtechnik Hausach GmbH 
Gustav-Rivinius-Platz 2 

D-77756 Hausaeh/Baden 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus fünf Modifikationen desselben Großpack
mitteltyps, die .sich bei sonst gleichen Grundabmessungen nur 
durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unterscheiden. 

Typenbezeichnung (a) BPO 800 BPO 1000 BPO 1100 
(b) BPO 800 1 BPO 10001 

( BPO 8001 /10001 : mit Oberrahmen) 

Grundmaße 1200 mm x 1200 mm 

Höhe (a) 1160 mm 1315 mm 1475 mm 
(b) 1339 mm 1494 mm 

Fassungsvermögen 800 l 1000 l 1100 l 
höchstzulässige 
Bruttomasse 1140 kg 1350 kg 1500 kg 
1/erkstoff des 
Packmitte1körpers: 1. 4301 1. 4541 1.4571 (DIN 17441) 

Zeichnungen des An trag:s tellers 

86.370.0003.000 vom 18.05.1993 ( Schüttgut-Kleincontainer BPO 
800/45° mit Oberrahmen) 

86.370.0005.000 vom 18.05.1993 (Schüttgut-Kleincontainer BPO 
1000/45° mit Oberrahmen) 

86.209.006-3c vom 08.07.1991 (Schüttgut-Kleincontainer (BPO) 
86.209.007-3a vom 25.04.1991 ( Schüttgut-Kleincontainer (BPO) 

1100Ltr.) 
86.264.016- 3c vom 08.07.1991 (Tank für BPO 800, 1000, 1300, 

1600, u. 2000Ltr.) 
86.264.001-3 vom Ol.03.19n (Tank für BPO 1100Ltr.) 
85.055.095-3 vom 04.03.1991 (Untergestell für BPO) 

86.042.106-4a vom 27.06.1991 (Hersteller-Schild) 

5. Bauartprüfung: 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 174/S.88 APRAGAZ; Bauprüfung, Heben von unten, 
Heben von oben, Stap~ldruckprüfung, Dicht
heitsprüfung, Fallprüfung am BPO 2000 
vom 21.01.1988 

- Prüfbericht der Firma Umformtechnik Hausach GmbH I BAM; 
Bau-, Hebe- und Stapeldruckprüfung am BPO 2000 mit Oberrahmen 
vom 09.06.1993 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung: 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BPO 800: 

11A/Y/ .••• /D/UB/BAH 0081/4770/1140 

BPO 1000: 

11A/Y/ •••• /D/UB/BAH 0081/4770/1350 

BPO 1100: 

11A/Y/ •••• /D/UB/BAH 0081/4770/1500 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflag:en 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dich~ungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,20 kg/dm3 nicht überschritten werden. 
(AlS feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemischemit einem Schmelzpunkt über 45° C). 

8r4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstig:es 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIDj 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche 1/eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgesteHt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT.FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
Von Gefahrgutverpackun~en 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 
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Im I m Auftrag: 

JL~ ' ~c<.s-.:;.,~ 
Dipl. - Ing. Ing. D. St ammler 

Sachbearbeiter : Ing. D. Stammler 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung bes teht aus 5 Seiten) 

3. Nachtrag zUm 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM/0087/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch ·die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbB 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst glei'chen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung IBC 445 

Grundmaße 

Höhe 1170 mm 

Fassungsvermögen 445 l 
höchstzulässige 
Bruttomasse 973 kg 
1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: 1. 4301 

1. 4541 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 114-2 vom 24 .05.1 993 

IBC 114.01-2 vom 24.05.1993 

IBC 114.02-1 vom 24.05.1993 

IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 

948 

!500 /600 /800 

1025 mm X 825 mm 

1250 mm 1385 mm 1660 mm 

500 l 600 1 800 1 

1060 kg 1264 kg 1640 kg 

1.4306 1. 4401 1. 4404 1. 4435 
1.4571 (DIN 17 441) 

(IBC-Container 445 1, 500 l, 600 l, 
800 l) 

(Gestell 445 l, 500 1, 600 l, 
800 l) 

(Behälter 445 1, 500 1, 600 1, 
800 l) 

(Klappdeckel DN 400) 
(Mannloch kompl. DN 400 mit Spann
ring und Deckel) 

IBC 100.02.2-1 V Oifl 12 .01.1993 (Mannloch kompl. t 457-18" mit 
Spannring und Deckel) 

IBC 100.02 . 4- 1 vom 12 . 01.1993 (Mannloch kompl. t 457-18" mit 
Spannring und Deckel) 

IBC 110. Ol-2a vom 09 . 0:1.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
IBC 107.02.1- 3 vorn 15. 03.1993 (T-Stück mit Si - Ventil) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.01. 1993 (IBC Schild) 
KTC 579.01.-4 vom 01. 07.1991 (Behä lterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikat i on so~ ie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-1/es tfälischer Tech
nischer Übervachungs-Verein e.V.(Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung 
(hydraulisch) am IBC 8001) vom 06.11.1991 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/54 767 Bundesanstalt für Materialfors chung 
und-prüfung (BAM) (Heberüfung von unten, Hebe
prüfung von oben, Stapeldruckprüfung, Fallprü
fung am ~BC 800 1) vom 29.11.1991 

- Prüfbericht Bes cheinigung Rheinisch-1/estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Innen
druckprüfung (hydraulisch) am KTC-Teil Spann
ringdeckel DN 450 Hebelverschluß) 
vom 25.11.1991 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74719-2P Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM) (Fallprüfung an 
einem BTA 1000 mit Tauchrohr) vom 21.10.1992 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

6 . Zulassung 

Bescheinigung Rheinisch- Vestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung Spannringdeckel DN 400) 
vom 25.01.1988 

Bescheinigung Rheinisch- 1/estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e. v. (Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung am IBC 500 1) 
vom 14 . 06.1993 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten ZUlassungsbedingungen erfüll t. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

IBC 445 1 : 

CD 31A/Y/ ••• • /D/BLEFA/BAH 0087/5958/973 

IBC 500 1: 

CD 31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAH 0087/5958/1060 

IBC 600 1: 

CD 31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAH 0087/5958/1264 

IBC 800 1: 

CD 31A/Y/ •.. ./D/Bl.EFA!BAi! 0087/5958/1640 



- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den· nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
verden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen' des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,83 kg/l 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis aur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des BundesministerS für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Be'rlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

/t' (~/#v-r<'-
DipL -Ing. P. Fellmann 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/0088/11A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Eisenbahn -- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Lauterherger Inäustrietechnik GmbH 
Schwarzfelder Straße 18-22 

3422 Bad Lauterberg 

3. Hersteller 

Lauterherger Industrietechnik GmbH 
Schwarzfelder Straße 18-22 

3422 Bad Lauterberg 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Großpack
mitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen nur 

durch die Höhe und damit dem Volumen sowie jeweils drei unter
schiedlichen Schüttwinkeln (30°/45°/60°), unterscheiden. 

Typenbezeichnung SC 800/1000/30E /80011000/45E /800/1000/60E 

Grundmaße 1200 mm x 1000 mm 

Höhe 1410/1610 mm 161011760 mm 168011870 mm 

Fassungsvermögen 800 I 1000 l 
höchstzulässige 
Bruttomasse 1235 I 1410 kg 
Yerkstoff des 
Packmittelkörpers: 1.4301 1. 4541 1. 4571 (DIN 17441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

01-2053 vom 26.09.1985 (Schüttgut-Container SC 800/30E) 
01-2053-6 vom 26.09.1985 (Behälter SC 800130E) 
01-2054 vom 26.09.1985 (Schüttgut-Container SC 800/45E) 
01-2054-6 vom 26.09.1985 (Behälter SC 800/45E) 
01-2055 vom 26.09.1985 (Schüttgut-Container SC 800/60E) 
01-2055-6 vom 26.09.1985 (Behälter SC 800/60E 
01-2056 vom 26.09.1985 (Schüttgut-Container SC 1000/30E) 
01-2056-6 vom 28.03.1988 (Behälter SC 1000/30E) 
01-2057 vom 26.09.1985 (Schüttgut-Container SC 1000/45E) 
01-2057-6 vom 26.09.1985 (Behälter SC 1000/45E) 
01-2075 vom 26.09.1985 (Schüttgut-Container SC 1000/60E) 
01-2075-6 vom 26.09.1985 (Behälter SC 1000/60E) 
01-2238 vom 18.11.1991 (Schüttgut-Container SC 1000/60E) 
04-1949-1 vom 09.11.1983 (Grundrahmen) 
03-2238-8 vom 18.11.1991 (Stapelrahmen) 
591.870 vom 21.01.1992 (Typenschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation so'Wie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Bescheinigung Technischer Überwachungs-Verein 
Hannover e. V. ( Bauprüfung, Dichtbei tsprüfung 
am SC 1000/45E) vom 20.09.1985 
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- Prüfbericht Nr.: 101 225 DB Versuchsanstalt Hinden (Fallprü
fung am SB 1200/ 45) vom 09.11.1984 

- Prüfbericht Nr.: 45 471 DB Versuchsanstalt Hinden (Heben von 
unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung 
am SB 1200/45) vom 07 . 11.1984 

- Prüfbericht Nr.: 1. 5/ 55 024 Bundesanstalt für Materialfor
schung und-prüfung (BAH) (Dichtheitsprilfung, 
Heben von oben, Bauprüfung am SC 1000/60E) 
vom 11.03.1992 

- Prüfbericht 

6. Zulassung 

Bescheinigung Technischer Übervachungs-Verein 
Hannover e.V. (Bauprüfung, Dichtheitsprüfung 
am SC 800) vom 22.12.1992 

Es vird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar vie folgt 
zu kennzeichnen: 

CD 11A/ •••• /D/LI/BAH 0088/5037 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht vird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN vervendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen 
ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom VerYender nur für die 
Füllgüter vervendet verden, deren Verträglichkeit mit den 
~erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8 . 3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgevicht von 
1,25 kg/dm3 nicht überschritten werden. 
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45' C). 

8. 4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt;befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 entfällt 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602) ist das vor
gelegte Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die 
Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

'1. Sonstiges 
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9. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR ) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN ) und 
den im IMDG-Code (Amdt.25-89) festgelegten Prüfanforderungen 
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 08 . 03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 . 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

p1L!af:; 
Dipl.-Ing. ~ . Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage,;_ Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

2. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag : 

;?1 / 
1:_t./4'u-c~ 

Dip~.-Ing. P. Fellmann 
/ / 

/ 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM / 0089 / 31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güte r mit Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24 . 07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Ve~ordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22 .07 .1985, zul e.t zt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, s. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 

5910 Kreuztal 



4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus fünf Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung BSIF 445/ 550/ 650/ 800/ 1000/30° 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 
llerkstoff des 
Packmittelkörpers: 

1215 mm 
1245 mm 

445 l 

1215 mm x 1015 mm 
1200 mm x 1000 mm 

1320 mm 
1350 mm 

550 l 

1420 mm 
1450 mm 

650 l 

1570 mm 
1600 mm 

800 l 

1770 mm 
1800 mm 

1000 l 

968 kg 1178 kg 1367 kg 1649 kg 2024 kg 

1. 4301 1. 4306 1. 4401 1.4404 
1. 4435 1. 4541 1. 4571 (DIN 17 441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 113-2 vom 24.05.1993 (Silocontainer 445 l, 550 1, 650 1, 
800 l, 1000 l) 

IBC 113.01-2 vom 24.05.1993 (Gestell 445 l, 550 1, 650 l, 800 l, 
1000 l) 

IBC 113.02-1 vom 24.05.1993 (Behälter 445 l, 550 1, 650 l, 
800 l, 1000 1) 

IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400) 
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. DN 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 100.02.2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. 4> 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. 4> 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 110.01-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
KTC 556-2a vom 11.07.1991 (Deckel DN 400 mit Si-Ventil) 
IBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-Ventil) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.01.1993 (IBC Schild) 
KTC 579.01.-4 vom 01.07.1991 (Behäl terschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65446 DB Versuchsanstalt Minden (Heben von 
oben, Heben von unten, Stapeldruckprüfung 
am KTC 1000 l) vom 24.10.1986 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 801 Bundesanstalt für Materialforschung 
und-prüfung (BAM) (Fallpr_üfung am BSIF 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

1000 l/45°) vom 10.12.1991 

Bescheinigung Rheini~ch-llestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) am KTC-Teil Spannring
deckel DN 450 Hebelverschluß) vom 25.11.1991 

Bescheinigung Rheinisch-llestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 2,0 bar, Bauprüfung am 
KTC 1000 l) vom 16.11.1984 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Dicht
heitsprüfung, Bauprüfung am KTC 800/60°, 
KTC 1000/45°) vom 20.10.1987 

Bescheinigung BLEFA/BAM (Innendruckprüfung 
(hydraulisch) 0,65 bar am BTA 10001) 
vom 17.04.1991 

Bescheinigung Rheinisch- llestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung Spannringdeckel DN 400) 
vom 25.01.1988 

Bescheinigung Rheinisch-llestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Dicht
heitsprüfung, Bauprüfung am BSIF 445/30°) 
vom 18.06.1993 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2P1 Bundesanstalt für Materialfor
schung und-prüfung (BAM) (Fallprüfung Deckel 
mit Tauchrohr) vom 20.10.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung d.ie unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schilt! am Behälter oder Rahmen dauerhaft und· gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BSIF 445/30°: 

31A/Y/ .•.• /D/BLEFA/BAK 0089/10200/968 

BSIF 550/30°: 

CD 31A/Y/ .... /D/BLEFA/BAH 0089/10200/1178 

BSIF 650/30°: 

CD 31A/Y/ •.•• /D/BLEFAiBAK 0089/10200/1367 

BSIF 800/30° 

CD 31A/Y/ .••• /D/BLEFA/BAK 0089/10200/1649 

BSIF 1000/30°: 

CD 31A/Y/ •••• /0/BLEFA/BAK 0089/10200/2024 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
düi:fen nur bestimmte flüssige gefährliche· Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
\lerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,83 kg/l 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver;;endung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betrag_en 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8. 7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindester.s fünf Jahre aufzubewahren. 
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9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für. 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefris·tet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ;'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von 

Im Auftrag: 

~/ /{.J{Pr; 
Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

2. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

__.,., /' 
-J.-t/tfllr$d4 

Di~i.-I~g. P. Fellmann 
/ 

i/ 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0090/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt. 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 

5910 Kreuztal 
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4. Beschreibung de~~auart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung BSIF 550/ 6501 800/ 1000/45' 

Grundmaße 1215 mm x 1015 mm 
1200 mm x 1000 mm 

Höhe 1320 mm 1420 mm 1570 mm 1770 mm 
1350 mm 1450 mm 1600 mm 1800 mm 

Fassungsvermögen 550 1 650 l 800 1 1000 1 
höchstzulässige 
Brut tornasse 1178 kg 1367 kg 1649 kg 2024 kg 
Verkstoff des 
Packmittelkörpers: 1. 4301 1. 4306 1.4401 1. 4404 1. 4435 

1. 4541 1. 4571 (DIN 17 441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 113-2 vom 24.05.1993 (Silocontainer 445 1, 550 1, 650 1, 
800 1, 1000 1) 

IBC 113.01-2 vom 24.05 . 1993 (Gestell 445 1, 550 l, 650 1, 800 1, 
1000 1) 

IBC 113.02-1 vom 24.05.1993 (Behälter 445 1, 550 1, 650 1, 
800 1' 1000 1) 

IBC 100.02 .1-2 vom 26.05.1992 
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 

EKlappdeckel ON 400) 
(Mannloch kompl. DN 400 mit Spann
ring und Deckel) 

IBC 100.02.2-1 

IBC 100.02.4-1 

IBC 110. 01-2a 
KTC 556-2a 
IBC 107.02.1-3 
IBC 100.01. 2-4 
KTC 579.01.-4 

vom 12.01.1993 

vom 12.01.1993 

vom 09.02.1993 
vom 11.07 . 1991 
vom 15.03 . 1993 
vom 13.01.1993 
vom 01.07 .1991 

(Mannloch kompl. ~ 457~18" mit 
Spannring und Deckel) 

(Mannloch kompl. ~ 457=18" mit 
Spannring und Deckel) 

(Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
(Deckel DN 400 mit Si-Ventil) 
(T-Stück mit Si-Ventil) 
(IBC Schild) 
(Behälterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65446 DB Versuchsanstalt Hinden (Heben von 
oben, Heben von unten, Stapeldruckprüfung 
am KTC 1000 1) vom 24.10.1986 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 801 Bundesanstalt für Materialforschung 
und-prüfung (BAM) (Fallprüfung am BSIF 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

1000 l/45') vom 10.12.1991 · 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) am KTC-Teil Spannring
deckel DN 450 Hebelverschluß) vom 25.11.1991 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 2,0 bar, Bauprüfung ~m 
KTC 1000 1) vom 16.11.1984 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Dicht
heitsprüfung, Bauprüfung am KTC 800/60', 
KTC 1000/~5') vom 20.10.1987 

Bescheinigung BLEFA/BAM (Innendruckprüfung 
(hydraulisch) 0,65 bar am BTA 10001) 
vom 17.04.1991 

Bescheinigung Rheinisch- Vestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung Spannringdeckel DN 400) 
vom 25.01.1988 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2P1 Bundesanstalt für Materialfor
schung und-prüfung (BAM) (Fallprüfung Deckel 
mit Tauchrohr) vom 20 . 10. 1992. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß d:e nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen e.rfüll t . 

Die Zulassung gilt auch für sed enmäßig gefertigte Großpackmit tel 
(IBC), die deL zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BSIF 550/45°: 

31A/Y/ ..•. /D/BLEFA/BAM 0090/10200/1178 

BSIF 650/45°: 

31A/Y/ ••.. /D/BLEFA/BAM 0090/10200/1367 

BSIF 800/45° 

31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAM 0090/10200/1649 

BSIF 1000/45°: 

31A/Y/ •.•• /D/BLEFA/BAM 0090/10200/2024 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBG) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche· Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,83 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Ver,;rendur.g der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8. 7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Oualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur j ederzej
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher GUter. 

9.2 Die Zulassung 'w'ir:d unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteil.t. Diese Zulassung wird mit .Bezug auf die 
schriftliche YEisung im Schreiben des Bundesministers· für 
Verkehr - Az. A1j/26.00.70-25/205 BAM 92 - vom 13.10 . 1992 
vorläufig unbef ristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungssche1n liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein •..rird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: (--

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

/'-"· /Laa-r 
Dipl.-Ing. Y. Kraus 

I 

.: ' t/~,@,.";?';U'd"
Dipl. ~Ing. P. Fellmann 
// ~/ 

Sachbearbeiter: ,Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0091/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, s. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter·mit Eisenbahnen · 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonsr: gleic"nen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit e:1tsp.rE~1;h~~r.d dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung BSIF 550/ 6501 800/ 1000/60° 
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Grundmaße 1215 mm x 1015 mm 
1200 mm X 1000 mm 

Höhe 1320 mm 1420 mm 1570 mm 1770 mm 
1350 mm 1450 mm 1600 mm 1800 mm 

Fassungsvermögen 550 1 650 1 800 1 1000 1 
höchstzulässige 
Bruttomasse 1178 kg 1367 kg 1649 kg 2024 kg 
1/erkstoff des 
Packmittelkörpers : 1. 4301 1. 4306 1. 4401 1. 4404 1.4435 

1. 4541 1. 4571 (DIN 17 441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 113-2 vom 24.05.1993 (Silocontainer 445 1, 550 1, 650 1, 
800 1, 1000 1) 

IBC 113.01-2 vom 24.05.1993 (Gestell 445 1, 550 1, 650 1, 800 1, 
1000 1) 

IBC 113.02-1 vom 24.05.1993 (Behälter 445 1, 550 1, 650 1, 
800 1, 1000 1) 

IBC 100.02.1-2 vOm 26.05.1992 (Klappdeckel ON 400) 
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ON 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 100 . 02 . 2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~ 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~ 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 110.01-2a vom 09 . 02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
KTC 556-2a vom 11.07.1991 (Deckel ON 400 mit Si-Ventil) 
IBC 107.02.1-3 vom 15 . 03.1993 (T-Stück mit Si-Ventil) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.01.1993 ( IBC Schild) 
KTC 579.01.-4 vom 01.07.1991 (Behälterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 · genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65446 OB Versuchsanstalt Hinden (Heben von 
oben, Heben von unten, Stapeldruckprüfung 
am KTC 1000 1) vom 24.10 . 1986 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 so: Bundesanstalt für Materialforschung 
und-prüfung (BAM) (Fallprüfung am BSIF 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

1000 1/45 6 ) vom 10.12.1991 

Bescheinigung Rheinisch-1/estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) am KTC-Teil Spannring
deckel ON 450 Hebelverschluß) vom 25.11.1991 

Bescheinigung Rheinisch-1/estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 2,0 bar, Bauprüfung am 
KTC 1000 1) vom 16.11.1984 

Bescheinigung Rheinisch-1/estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Dicht
heitsprüfung, Bauprüfung am KTC 800/60°, 
KTC 1000/45°) vom 20.10.1987 

Bescheinigung BLEFA/BAM (Innendruckprüfung 
(hydraulisch) 0,65 bar am BTA 10001) 
vom 17.04.1991 

Bescheinigung Rheinisch- 1/estfälischer· Tech
nischer Überwachungs-Vereine. V. (Innendruck
prüfung Spannringdeckel ON 400) 
vom 25.01.1988 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2P1 Bundesanstalt für Materialfor
·schung und-prüfung (BAM) (Fallprüfung Deckel 
mit Tauchrohr) vom 20.10.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen B~uart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korros ionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft ·und gut lesbar wie .folgt 
zu kennzeichnen: 
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BSIF 550/ 60° : 

31A/Y/ ••• • /0/BLEPA/BAM 0091/10200/1178 

BSIF 650/ 60°: 

31A/Y/ •••• /0/BLEFA/BAM 0091/10200/1367 

BSIF 800/ 60° 

31A/Y/ • • • • /0/BLEFA/BAM 0091/10200/1649 

BSIF 1000/ 60°: 

31A/Y/ •••• /0/BLEFA/BAK 0089/10200/2024 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2) / 3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält . 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche S.toffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit .mit den 
1/erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,83 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) •ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann. wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter .Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen . Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1 . 1 bar) bei 
so• c oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° c nicht überschreiten . 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die B~uart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufes erteilt . Diese Zulassung wird mit Bezug ·auf die 
schriftliche lleisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr~ Az. A13/26 . 00 . 70- 25/205 BAM 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 



9 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im i'Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

/ w. DaS; 
Dipl.-Ing. ~. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 
I 

"'" ~/. . · 61· .(/}J/11u~k 
Dipl.-Ing. P. Fellmann 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/0096/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24 . 07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt. 25-89) -, 

-Verordnung über . die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgur
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Firma Fischer GmbH 
Birkenhof 15 

D - 8531 Diespeck 

3. Hersteller 

Firma Fischer GmbH 
Birkenhof 15 

D - 8531 Diespeck 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung E 250 E 445 

Grundmaße 1020 mm x 820 mm 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Bruttomasse 

~erkstoff des 
Pa~kmittelkörpers: 

942,5 mm 1255 mm 

250 1 445 

531 kg 858 kg 

1.4301, 1 . 4541 und 1.4571 (DIN 17 441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

- 013 01 001 vom 04.11.1992 (Zusammenstellung E 250) 
- 013 02 002 vom 04.11.1992 (Behälter E 250) 
- 013 03 003 vom 04.11.1992 (Gestell E 250) 
- 013 03 004 vom 25.07.1991 (Tankschild E 250) 
- 013 01 001 vom 04.l1.1992 (Stückliste) 
- 013 01 002 vom 04.11.1992 (Stückliste) 
- 013 01 003 vom 04.11.1992 (Stückliste) 
- 013 01 005 vom 09 . 02.1993 (Schweisszeichnung Behälter) 
- 013 01 006 vom 08.02.1993 (Schweisszeichnung Gestell) 
- 013 01 007 vom 10.02.1993 (Kugelhahn mit Sicherungskette) 

- 007 01 001 vom 28.06.1991 (Zusammenstellung E 445) 
- 007 01 002 vom 08.07.1991 (Behälter E 445) 
- 007 01 003 vom 08.07.1991 (Gestell E 445) 
- 007 01 004 vom 28.06.1991 (Tankschild E 445) 
- 007 01 001 vom 21.08.1991 (Stückliste) 
- 007 01 002 vom 21.08.1991 (Stückliste) 
- 007 01 003 vom 21.08.1991 (Stückliste) 
- 007 01 005 vom 09.02.1993 (Schweisszeichnung) 
- 007 01 006 vom 09.02.1993 (Schweisszeichnung) 
- 007 01 007 vom 09.02.1993 (Kugelhahn mit Sicherungskette) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. ·4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 1.5/54 940 der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung Berlin vom 18.02.1992 
über die Fall- und 0,65-bar-Innendruckprüfung 
am E 1000. 

- Prüfbericht Nr. 75 450 der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden/~ 
vom 24.09.1987 über die Hebe-, Stapeldruck
und die Bauprüfung am E 445. 

- Prüfbericht des Technischen Überwachungs- Vereins Bayern e.V. 
vom 08.12.1986 über die 2-bar-Innedruckprü
fung und vom 16.03.1992 über die Dichtheftsprü
fung am E 445. 

- Prüfbescheinigung des Technischen Überwachungs-Vereins Bayern 
Sachsen e.V. vom 03.12.1992 über die Bau- und 
Dichtheftsprüfung am E 250. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ •••• /D/PD/BAH 0096/1744/531 

E 445 

0 31A/Y/ •••• /0/FD/BAH 0096/1744/858 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 
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- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn. 26.2.9 enthält. 

8. Aufl~gen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IHDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,6 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgesch~iebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.i Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Haßnahmen (Oualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn. 26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig .durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens . fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az Al3/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.92 
vorlaüfig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 
r-· 

/.( (/. ;{,.{yt-, I 

Dipl.-Ing. w. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 
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Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

2.Nacbtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/010l/11A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) v~m 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Anderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . 07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

- Technische Richtlinien für Bau, Ausrüstung, Prüfung, Kenn
zeichnung und Verwendung von metallischen Großpackmitteln (IBC) 
für die Beförderung gefährlicher Güter der Verpackungsgruppe I 
-TR IBC 002- vom 5. Juni 1991 (VkBl Heft 12 - 1991, S.530) 
in Verbindung mit der 

- Ausnahmegenehmigung Nr. E 7189 1.Neufassung vom 11.02 1992 

2. Antragsteller 

NUKEH GmbH 
Industriestr. 13 

D-8755 Alzenau 

3. Hersteller 

EDELHOFF- Polytechnik GmbH 
Heckenkamp 31 

D-5860 Iserlohn 5 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart, eine geschweißte Doppelwand-Konstruktion mit da
zwischenliegender, eingepaßter Värmedämmung, besteht aus drei 
Modifikationen desselben Großpackmitteltyps, die •ich bei 
sonst gleichen Grundabmessungen nur durch die Höhe und damit 
entsprechend dem Volumen unterscheiden. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 
Außenbehälter 
Innenbehälter 

Höhe 
Außenbehälter 
Innenbehält er 

Fassungsvermögen 
(Innenbehälter) 

höchstzulässige 
Bruttomasse ges. 

Werkstoff des 
Packmittelkörpers: 

SafeBox "KUB" 400, 500 und 600 

1225mm x 1025mm 
815mm x 615mm 

400 500 600 

1235mm 1455mm 1755mm 
729mm 949mm 1249mm 

400 l 500 l 600 l 

815 kg 865 kg 915 kg 

RSt 37-2 (DIN 17100) 

Zeichnungen des Antragstellers 

-2055 0000 0000 vom 02.05.1991 (Zusammenstellung KUB 
-2057 0000 0000 vom 03.05.1991 (Zusammenstellung KUB 
-2059 0000 0000 vom 03.05.1991 (Zusammenstellung KUB 

-2055 0700 0000 vom 12.04.1990 (Typenschild) 

5. Bauartprüfung 

400) 
500) 
600) 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 



Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 24362 Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) vom 10.07.1991 "Versuche zur 
Qualifizierung einer Gefahrgutumschließung 
SafeBox der Baureihe KUB 400,KUB 500,KUB 600" 

- BAM-Auftr.-Nr . 1.5/24362 "Gutachterliche Stellungnahme über 
die Yärmeisolierung des PCB-Transportsystems 
SafeBox KUB" 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

~ 11A /X/ •••• /D/PT/BAM 0101/1556 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Abschnitt 3.11 der TR IBC 002 
enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte Geräte (z.B. Kondensatoren), die Stoffe 
der Klasse 6. 1, Ziffer 17 und/oder 17a enthalten, befördert 
werden. 

8.2 Die Geräte müssen in den Großpackmitteln (IBC) in geeigneter 
Yeise gesichert sein, zum Beispiel mit Polsterstoffen. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Masse von 400 kg nicht 
überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt , bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Entfällt 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung· fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602) ist das vor
gelegte Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die 
Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in der TR IBC 002 festgelegten 
Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung 
bestimmter fester gefährlicher Güter der Verpackungsgruppe 
sowie den Anforderungen der Ausnahmegenehmigung Nr. E 7/89 
1.Neufassung- insbesondere Abschnitt 4 . 3 . 

9 . 2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 31.12.1995 

9. 3 Diesem Zulassungsschein liegt ei ne Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCBUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 

Im Auftrag: 

/J.iJa[ 
Dipl.-Ing. Y. Kraus 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

l.Nachtrag zum 

Laboratorium 9. 13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Ing. D. Stammler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0117/11A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung feste gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24 . 07.1991 (BGBL . I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG- Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22 . 07 . 1985 , zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgur
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. ABKO Service GmbH 
Bahnhofsraße 4a 

D-15749 Mi t tenwal de 

3. Bersteller 

Fa. ABKO Service GmbH 
Bahnhofsraße 4a 

D-15749 Mittenwalde 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen des&elben Groß
packmitteltyps, die sich bei nahezu gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 
Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Brut tornasse 
Yerkstoff des 
Packmittelkörpers: 

ACT 1.2 

1200 mm x 1100 mm 

1100 mm 
1200 l 

2000 kg 

ACT 1.2 k 

1180 mm x 1110 mm 

1050 mm 
1120 1 

1880 kg 

St 12.03 nach DIN 1541, StW 22 nach DIN 1614 
(FeP 11 nach EURONORM 111) 
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Zeichnungen des Antragstellers 

1/01.18-4254 ( 3) vom 06.04.1992 (Abfall-Container ACT 1.2) 
1/01.18-4254 (L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 1.2) 
1/01.18.01-4255(L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 1.2) 
1/01.18:02-4260 (3) vom 06.04.1992 (Deckel ACT 1.2) 
1/01. 19-4266 ( 3) vom 06.04.1992 (Abfall-Container ACT 1. 2k) 
1/01.19-4266 (L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 1.2k) 
1/01.19.01-4267(L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 1.2k) 
1/01.19:02-4270 (3) vom 06.04.1992 (Deckel ACT 1.2k) 

1/01. 18:04-4262 (4) vom 06.04.1992 (Container-Schild ACT 1. 2) 
1/01. 19:04-4272 (4) vom 06.04.1992 (Container-Schild ACT 1. 2k) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 910148/1 des TÜV Ostdeutschland Halle; Bau
und Dichtheitsprüfung, Hebeprüfung von unten, 
Stapeldruck-und Fallprüfung vom 18.06.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigt~ Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

ACT 1. 2 : 

~ 11A /Y/ •••• /0/ABKO/BAM 0117/7350/2000 

ACT 1. 2k 

~ 11A /Y/ •••• /0/ABKO/BAH 0117/7350/1880 

in den Freiraum sind .Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)13612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 en thält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Fül l güter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,53 kg/dm3 nicht überschritten werden. 
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45° C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
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dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen .. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8. 6 Entfällt . 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Oualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IHOG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RlD) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt f~r Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12200 Berlin, den 02.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheft 
von Gefahrgutverpackungen 

Im~~-~ag~~ 
Dipl.-Ing. Y. Kraus 

Sachbearbeiter: Ing. 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

!.Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Ing. D. Stammler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0118/11A 

für die Bauart ~ines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung feste gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbeson'dere § 6 und Anhang A. 6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) · 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. ABKO Service GmbH 
Bahnhofsraße 4a 



D-15749 Mittenwalde 

3. Hersteller 

Fa. ABKO Service GmbH 
Bahnhofsraße 4a 

D-15749 Mittenwalde 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart be~teht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die HQhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 
Fassungsvermögen 
höchstzulässige 

ACT 

1960 mm x 1180 mm 

1040 mm 
1990 l 

Bruttomasse 3000 kg 
llerkstoff des 

ACT 2 k 

960 mm 
1820 l 

2750 kg 

Packmittelkörpers: St 12.03 nach DIN 1541, Stil 
(FeP 11 nach EURONORM 111) 

22 nach DIN 1614 

Zeichnungen des Antragstellers 

1/01.22-4294 (3) vom 06.04.1992 (Abfall-Container ACT 2) 
1/01.22-4294 (L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2) 
1i01.22.01-4295(L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2) 
1/01.22:02-4299 (3) vom 06.04.1992 (Deckel ACT 2/2k) 
1/01.23-4305 (3) vom 06.04.1992 (Abfall-Container ACT 2k) 
1/01.23-4305 (L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2k) 
1/01.23.01-4306(L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2k) 

1/01.22:04-4301 (4) vom 06.04.1992 (Container-Schild ACT 2) 
1/01.23:04-4309 (4) vom 06.04.1992 (Container-Schild ACT 2k) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 910148/2 des TÜV Ostdeutschland Halle; Bau
und Dichtheitsprüfung, Hebeprüfung von unten, 
Stapeldruck-und Fallprüfung vom 18.06.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig gefertigten Groß
packmittei (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

ACT 2 : 

11A /Y/ •.•• /D/ABKO/BAM 0118/6395/3000 

ACT 2k - : 

11A /Y/ •••• /D/ABKO/BAM 0118/6395/2750 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich.ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) ·sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn. 26.2. 9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einZelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
\lerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar·gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,38 kg/dm3 nicht überschritten werden. 
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45' C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Entfällt. 

·8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26 . 1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992. 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12200 Berlin, den 02.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: ~ r(/J ( 
Dipl. - Ing. W. Kraus 

Sachbearbeiter: Ing. D. Stammler 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Ing. D.Stammler 
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l.Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0119/llA 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende · Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) - , 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) ·vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
ve~ordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. ABKO Service GmbH 
Bahnh6fsraße 4a 

D-15749 Mittenwalde 

3. Hersteller 

Fa. ABKO Service GmbH 
Bahnhofsraße 4a 

D-15749 Mittenwalde 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheideri. 

Typenbezeichnung ACT 2.3 ACT 2.3 k 

Grundmaße 1960 mm x 1250 mm 

Höhe 1100 mm 1040 mm 
Fassungsvermögen 2300 1 2000 l 
höchstzulässige 
Bruttomasse 3000 kg 2640 kg 
1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: St 37-2 und Stil 22 nach DIN 1614 (FeP11 nach 

EURONORM 111) 

Zeichnungen des Antragstellers 

1/01.20-4276 (3) vom 06.04.1992 (Abfall-Container ACT 2.3) 
1/01.20-4276 (L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2.3) 
1/01.20.01-4277(L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2.3) 
1/01.20:02-4280 (3) vom 06.04.1992 (Deckel ACT 2.3/2.3k) 
1/01.21-4286 (3) vom 06.04.1992 (Abfall-Conta.iner ACT 2.3k) 
1/01.21-4286 (L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2.3k) 
1/01.21.01-4287 ( L) vom 06.04.1992 (Stückliste ACT 2.3k) 

1/01.20:04-4282 (4) vom 06.04.1992 (Container-Schild ACT 2. 3) 
1/01.21:04-4290 (4) vom 06.04.1992 (Container-Schild ACT 2.3k) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 910148/3 des TÜV Ostdeutschland Halle; Bau
und Dichtheitsprüfung, Hebeprüfung von unten, 
Stapeldruck- und Fallprüfung vom 18.06.1992 
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6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart setienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

ACT 2.3 : 

~ 11A /Z/ •••• /D/ABKO/BAH 0119/6395/3000 

ACT 2. 3k 

11A /Z/ •••• /D/ABKO/BAH 0119/6395/2640 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,17 kg/dm3 nicht überschritten werden. 
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45° C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung sedenmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und· 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften Vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8; 6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte · 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens -fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt: Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Sch~eiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 



9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prDfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

12200 Berlin, den 02.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Sachbearbeiter: Ing. 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmit tel (IBC) 

Im Auftrag: 

Ing. D. Stammler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0122/31A 

fDr die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatlichg und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Gebr. OTTO KG 
Postfach 1460 
Siegener Straße 69 

D-5910 Kreuztal 

3. Bers teUer 

Gehr. OTTO KG 
Postfach 1460 
Siegener Straße 69 

D-5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmit tel typs, "die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die um 90° versetzte Anordnu.ng des Deckelbefesti
gungswinkels unterscheiden. 

Typenbezeichnung SuT 445 SuT Typ GEISS 
(mit \lanne als Gestell) 

Grundmaße 1235 mm x 1035 mm 1210 mm x 1010 mm 

Höhe 816 mm 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 

\lerkstoff des 
Packmittelkörpers: 

445 l 

1224 kg 1219 kg 

St 37-2 (St 1305) verzinkt 

Zeichnungen des Antragstellers 

BE-1574-3 vom 21.05.1992 (Tankschild) 

ASF 445 
BE-1314-0c vom 16.06.1992 (Sammel- und Transportbehälter I 
BE-1304-1b vom 16.06.1992 (Behälter) 
BE-1308-2 vom 09.02.1989 (Alu-Deckel) 
BE-1305-1 vom 09.02.1989 (\lanne als Gestell) 
A1/5572-8c vom 04.09.1989 (Dorndeckel) 

T:z'E GEISS 
BE-1581-0 vorn 27.02.1992 (Samrnel- und Transportbehälter) 
BE-1532-1 vom 25.02.1992 (\lanne als Gestell) 
BE-1564-1 vom 26.06.1992 (Behälter) 
BE-1550-2 vom 09.11.1991 (Alu-Deckel) 
BE-1557-2 vom 11.11.1991 ( Domdeckel) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart e~folgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 955 der Bundesanstalt für Material-· 
forschung und -prüfung (BAM) Berlin; 
Dichtheits-, Hebe-, Stapeldruck- und Fall
prüfung am ASF 1000 vom 10.07.1992 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75 010/P der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM) Berlin; 
Hydraulische Innendruckprüfung arn SuT 2x 225 
vom 04.02.1993 

- PrOfbescheinigung des Rheinisch-\lestfälischen Überwachungs
Vereins e.V.; Bau- und Druckprüfung am 
ASF 1000 (0,65 bar) vom 14.01.1988 und Druck
prüfung (2,0 bar) vom 02.05.1985 

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-\lestfälischen Überwachungs
Vereins e.V.; Bau- und Dichtheitsprüfung 
arn SuT 445 Typ GEISS vorn·02.03.1993 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die udter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für·serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmit tel (IBC) s.ind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

SuT 445 : 

31A /Y/., ,,/0/0TTO/BAH 0122/4644/1224 

SuT Typ GEISS 

31A /Y/ •••• /0/0TTO/BAM 0122/4644/1219 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Sternpelung oder Prägen ange.bracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (lf,C) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß. Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 
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8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sovie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Vervender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 2,2 kg/1 
nicht überschritten verden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschr-iften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsübervachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sovie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den ~traßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sovie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9 . 2 Die Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. 

Diese Zulassung vird mit Bezug auf die schriftliche Yeisung 
im Schreiben des Bundesministers für Verkehr 
- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) v"röffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. Y. Kraus 

Sachbearbeiter: Ing. D. 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 
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Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Ing. D. Stammler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0174/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüs siger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, s. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt. 25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße ·- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

·2. Antragsteller 

Fa. Gebr. OTTO KG 
Siegener Straße 69 

D - 5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

Fa. Gehr. OTTO KG 
Siegener Straße 69 

D - 5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung SuT 2x225 

Grundmaße 1200 mm x 870 mm 

Höhe 935 mm 

Fassungsvermögen 

höclistzulässige 
Bruttomasse 

2 X 225 

1185 kg 

Yerks toff des 
Packmittelkörpers: St Y 24 (DIN 1614 T2) 

Zeichnungen des Antragstellers 

BE-1457-1e vom 00.00. 92. (Zuammenstellung SuT 
- BE-1331-1c vom 00.00.92 (Wanne mit Gestell 
- BE-1463-2b vom 00.00.92 (Behälter) 
- BE-1465-3a vom 00.00.92 (Domdeckel) 
- BE-1324-2a vom 08.08.90 (Alu-Deckel) 
- BE-1441-3 vom 05.02.92 (Klemmwinkel) 
- BE-1459-3 vom 05 . 02. 92 (Klemmstück) 
- BE-1574-3 vom 21.05.92 (Typenschild) 

5. Bauartprüfung 

2x225l) 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbescheinigung des Rheinisch-Westfällischen Technischen 
Übervachungs-Vereins e.V. vom 13.11.90 über 
die Dichtheits- und Bauprüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75010P der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung vom 04.02.93 über 
die Bauartprüfung. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metal1iochen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven ErgebnJ.sses de.r Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedi;tgungen erfüllt. 



Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ • • •• /0/0TTO/BAH 0174/3067/1185 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem T'ankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn. 26.2 . 9 enthält. 

8. Auflagen 
I 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 2,2 kg/l 
nicht überschritten werden . 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

~.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50' C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55' C nicht überschreiten. 

8 . 7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Oualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn. 26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9 . Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im _schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.02.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) Betriebs- und Unfallsicherhel t~ ..... 

von Gefahrgutverpackungen ;f.ß'~ •. ,,,;; .. 
Im Auf-trag.· : ~/lft~l'ß '·> .. __ Im Auftrag: 

J L) /r.v;-;; ~ ~r-·: 1 "·~, > .. ; ....----~--- --------
' \, ~- ~.' y:__ _____ c,: __ ~'-< 

Dipl.-Ing. II. Kraus \;'' _D:lpl.-Ing. Y.-J. Yapi 
Sachbearbeiter : Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 
~l<.ge: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung bestellt aus 4 Seiten) 

!. Na chtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM/0128/13H3 

für die Bauart e i nes flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung f ester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL . I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei teude 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3 . Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11 . 1990 (BGBl . I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A. 6 - , 

- Verordnung über die innerstaatl i che und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgur
verordnung Eisenbahn vom 06 . 06.1990 in der Fassung vom 
10 . 06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa . Eurea Verpackungs 
GmbH & Co. KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Mesum 

3. Hersteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co. KG 
Industriestraße 55157 

D - 4440 Rheine- Mesum 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch den Ein- und Ausläufe sowie durch die Höhe und da
mit entsprechend dem Volumen unterscheiden . 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

max. Ausdehnung im 
befüllten Zustand 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Ladung 

Milan 4S 1000 

910 mm x 910 mm 

900 mm 1180 mm 

5 - 10% der Grundmaße 

750 dm 3 916 dm3 

1000 kg 

Werkstoff des 
Packmittelkörpers Polypropylen-Gewebe 200 g/m' unbeschichtet 

Werkstoff der 
Innenauskleidung Polypropylen-Gewebe 110 gjm' beschichtet 

Zeichnungen des Antragstellers 

- 3166.1 vom 25.06.1992 
109858A vom 10.02.1993 

5. Bauartprüfung 

(Zusammenbau Milan 45 1000/900mm) 
(Zusammenbau Milan 45 1000/1180mm) 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. : D 3166.1/92-3 der Firma Labordata Material
prüfanstaU Braunschweig vom 15 . 04.92 über 
die Bauartprüfung am 900 mm-Behälter. 

- Prüfbericht Nr 109 858 der Deutschen Bundesbahn Versuchsan-
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stalt Minden (W) vom 16.04.1991 über die 
Bauartprüfung am 1450 mm-Behälter. 

- Prüfbericht Nr.: D 3070.2/ 91-11 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 04.11.91 über 
die Hebeprüfung am 1450 mm-Behälter. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Oie Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind dauerhaft und gut lesbar vie folgt zu 
kennzeichnen: 

(u\nu ~ 1383/Y/ .•.• /D/EUREA/BAM 0128/7300/1000 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (lßC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
~erden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE / GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45°C. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet ~erden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar 
gewährleistet ist. 

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten. 

Fassungsvermögen [dm 3 1: 
- Schüttgewich [kg/dm3 I 
- Korngröße [mml 
- Schüttwinkel [ 0 I 

750 
1.33 ' 3 bis 4 

30 

916 
1,09 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Großpackmittels 
(IBC) darf 1000 Kg nicht überschreiten. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes 
Großpackmittel (IBC) einer Besichtigw1g unterzogen werden, 
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
unreinigungen ist. 
Jedes Großpackmittel (IBC) , bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart 
festgestellt werden, darf nicht mehr verwendet werden. 

8.6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn. 26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle Vber die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
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Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.03.1993. 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.13 
Betnebs- und Unfallsicherhel ,,~iö;;;-;--0.. Großpackmlttel (IBC) 
von Gefahrgutverpackungen " •., \ 

Im Auftrag: !/"' ~" \ \Im Auftrag: 

/ t.J, !Zfc;;;:;- \ w~~~:~--~~~ c. ~-
V 1?4 V(~'/!J <',/L,- . / / 

Dipl.-Ing. W. Kraus ''• "'''''' '/uipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y. - J. Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0175/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmi ttels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rech tsg·rundlagen 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22 .07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

V - 4835 Rietberg 

3. Hersteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

V - 4835 Rietberg 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart ist im Bereich des Unterbodens und des Mantels als 
Doppelvandkonstruktion ausgeführt. Im Zwischenraum Außen-/Innen
behälter wird ein Vakuum erzeugt und durch ein Vakuummeter über
prüft, wodurch eine Leckageüberwachung möglich ist. 

Typenbezeichnung Öl-Container 220 

Grundmaße 600 mm x 400 mm 

Höhe : 1220 mm 

Fassungsvermögen 220 1· 

höchstzulässige 
Bruttomasse 339 kg 

Verkstoff des 
Packmittelkörpers: Außen: QP.S t 3 7 .. z 

Innen: S t 1 2 • 03 

1 

(DIN 17 100) 
(DIN 1623) 



Zeichnungen des Antragstellers 

86 600 b vom 15.02.1993 (Zusammenbau) 

86 928 b vom 01.02.1993 ( Armaturenaufnahme vorg.) 
86 924 vom 07.12.1992 (Rohr bogen) 
86 902 b vom 10.12.1992 (Anschweißstück) 
86 584 a vom 26.11.1992 (Stapelecke - Eckausführung) 
86 684 a vom 27.11.1992 (Fuß) 

34 996 vom 21.12.1992 (Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 112 221 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (Vestf) vom 29.01.1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl-Container 220 1 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ •••• /D/rietberg/BAM 0175/1077 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zyei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch St empelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse un.d 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 
Die addierte Mindestwanddicke im Mantelbereich darf 3,0 mm, 
sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602) ist das vorge
legte Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die 
Protokolle über die regelmäßig durchgeführten PrüfuP.gen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Stra8enverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
~iderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340--7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.02.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

/{J./t;m;:-
/ 

Laboratorium 9.13 
Großpackmit tel (IBC) 

Im Auftrag: 

s.~ 
Dipl.-Ing. ~. Kraus Dipl.-Ing. S. Schubert 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0175/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vorn 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

V - 4835 Rietberg 

3. Hersteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

V - 4835 Rietberg 
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4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart ist im Bereich des Unterbodens und des Mantels als 
Doppelwandkonstruktion ausge.führt. Im Zwischenraum Außen-/Innen
behälter wird ein Vakuum erzeugt und durch ein Vakuummeter über
prüft, wodurch eine Leckageüberwachung möglich ist. 

Typenbezeichnung Öl-Container 220 1 

Grundmaße 600 mm x 400 mm 

Höhe 1220 mm 

Fassungsvermögen 220 1 

höchstzulässige 
Bruttomasse 339 kg 

llerkstoff des 
Packmittelkörpers: Außen: ORSt 37-2 

Innen: St 12 . 03 
(DIN 17 100) 
(DIN 1623) 

Zeichnungen des Antragstellers 

86 600 b vom 15.02.1993 (Zusammenbau) 

86 928 b vom 01.02.1993 (Armaturenaufnahme vorg.) 
PB 3118 vom 26.02.1993 (Rohranschluß für Überwachungsraum) 
86 924 vom 07.12.1992 (Rohr bogen) 
86 902 b vom 10.12.1992 (Anschweißstück) 
86 584 a vom 26.11.1992 (Stapelecke - Eckausführung) 
86 684 a vom 27.11.1992 (Fuß) 
PB 3119 vom 26.02.1993 (Prüfmuffe für Überwachungs raum) 

34 996 vom 21.12.1992 (Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 112 221 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (llestf) vom 29.01.1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl-Container 220 l 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel .(IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ •••• /0/rietberg/BAK 0175/1077 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit . einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
llerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gevährleistet ist .. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2 kg/1 
nicht überschritten werden. 
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8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 
Die addierte Mindestwanddicke im Mantelbereich darf 3,0 mm, 
sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
so• c oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° c nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Oualitätssicherung Rn 1602/3602) ist das vorge
legte Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die 
Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen. zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unt,er dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN ·0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

./lv, pof:; 
Dipl.-Ing. II. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. S. Schubert 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0176/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07·.1991 (BGBL. I, s. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3 . Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18 . 06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -



Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE). vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Anderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

Y - 4835 Rietberg 

3. Hersteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

Y - 4835 Rietberg 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart ist im Bereich des Unterbodens und des Mantels als 
Doppelwandkonstruktion ausgeführt. Im Zwischenraum -Außen-/Innen
behälter wird ein Vakuum erzeugt und durch ein Vakuummeter über
prüft, wodurch eine Leckageüberwachung möglich ist. 

Typenbezeichnung Öl-Container 450 1 

Grundm;<ße 800 mm x 600 mm 

Höhe 1220 mm 

Fassungsvermögen 450 1 

höchstzulässige 
Bruttomasse 653 kg 

Yerkstoff des 
Packmittelkörpers: Außen: QRSt 37-2 

Innen: St 12.03 
(DIN 17 100) 
(DIN 1623) 

Zeichnungen des Antragstellers 

86 590 b vom 15.02.1993 (Zusammenbau) 

86 928 b vom 01.02.1993 (Armaturenaufnahme vorg.) 
86 924 vom 07.12.1992 (Rohr bogen) 
86 902 b vom 10.12.1992 (Anschweißstück) 
86 584 a vom 26.11.1992 (Stapelecke - Eckausführung) 
86 884 vom 26.11.1992 ( Stapelecke - Sei tenausführung) 
86 684 a vom 27.11.1992 (Fuß) 

34 996 vom 21.12.1992 (Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anband der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung . 

- Prüfbericht Nr. 112 221 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (Yestf) vom 29.01.1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl-Container 220 1 

- Prüfbericht Nr. 112 222 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (Yestf) vom 29.01.1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl- Container 940 1 

- Bericht über die Bau- und Druckprüfung des Technischen Über
wachungs-Vereins Hannover/Sachsen- Anhalt e.V . , Niederlassung 
Faderborn vom 18.02.1993 am Öl-Container 450 1 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für .serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß-

packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ •••• /D/rietberg/BAM 0176/1176/653 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung . einzutragen , 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn . 26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährlei.stet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen PrüfUngen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 
Die addierte Hindestwanddicke im Hantelbereich darf 3,0 mm, 
sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt . für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.02.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 
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I;~~~~atS; 
Im Auftrag : 

.f . ~ 
Dipl.-Ing. V. Kraus Dipl.-Ing. S. Schubert 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/0176/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. L, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

V - 4835 Rietberg 

3. Hersteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

V - 4835 Rietberg 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart ist im Bereich des Unterbodens und des Mantels als 
Doppelwandkonstruktion ausgeführt. Im Zwischenraum Außen- /Innen
behälter wird ein Vakuum erzeugt und durch ein Vakuummeter über
prüft, wodurch eine Leckageüberwachung möglich ist. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Bruttomasse 

Verkstoff des 
Packmittelkörpers: 

Öl-Container 450 1 

800 mm x 600 mm 

1220 mm 

450 1 

653 kg 

Außen: QRSt 37-2 
Innen: St 12.03 

Zeichnungen des Antragstellers 

(DIN 17 100) 
(DIN 1623) 

86 590 b vom 15.02.1993 (Zusammenbau) 
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86 928 b vom 01.02.1993 (Armaturenaufnahme vorg . ) 
PB 3118 vom 26.02.1993 (Rohranschluß für Überwachungsraum) 
86 924 vom 07 . 12.1992 (Rohr bogen) 
86 902 b vom 10.12.1992 (Anschweißstück) 
86 584 a vom 26 . 11.1992 (Stapelecke - Eckausführung) 
86 884 vom 26.11.1992 (Stapelecke - Seitenausführung) 
86 684 a vom 27.11.1992 (Fuß) 
PB 3119 vom 26.02.1993 (Prüfmuffe für Überwachungs raum) 

34 996 vom 21.12 . 1992 ( Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie de r in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr . 112 221 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (Vestf) vom 29.01.1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl-Container 220 1 

- Prüfbericht Nr. 112 222 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (Vestf) vom 29.01 . 1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl-Container 940 1 

- Bericht über die Bau- und Druckprüfung des Technischen Über
wachungs-Vereins Hannover/Sachsen-Anhalt e.V., Niederlassung 
Faderborn vom 18.02.1993 am Öl-Container 450 1 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o . g . Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für ser i enmäßig gefert i gte Großpackmi ttel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die i n der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ • ••• /D/rietberg/BAH 0176/2135/653 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält . 

ß. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behält'ers, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist . 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2 kg/1 
nicht überschritten werden . 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 
Die addierte Mindestwanddicke im Mantelbereich darf 3,0 mm, 
sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten. 



8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50' C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55' C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsi.cherhei t 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 
~ / ·v.mut 

Dipl. -Ing . Y. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. s. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. S. Schubert 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0177/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24 . 07.1991 (BGBL. I, s. 1714) 
- insbesondere § 19 und IHDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Ä~derung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofs t r. 55 
Postfach 2329 

Y - 4835 Rietberg 

3. Hersteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

Y - 4835 Rietberg 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart ist im Bereich des L'nterbodens und des Mantels als 
Doppelvandkonstruktion ausgeführt. Im lvisehenraum Außen-/Innen
behälter wird ein Vakuum erzeugt und durch ein Vakuummeter über
prüft, wodurch eine Leckageüberwachung möglich ist. 

Typenbezeichnung Öl-Container <;40 1 

Grundmaße 1200 mm x 800 mm 

Höhe 1220 mm 

Fassungsvermögen 940 1 

höchstzulässige 
Bruttomasse 1286 kg 

Yerkstoff des 
Packmittelkörpers: Außen : QRSt 37-2 

Innen: St 12.03 
(DIN 17 100) 
(DIN 1623) 

Zeichnungen des Antragstellers 

86 570 b vom 15.02.1993 (Zusammenbau) 

86 928 vom 01.02.1993 (Arma turenaufnahme vorg.) 
86 924 vom 07.12.1992 (Rohr bogen) 
86 902 vom 10.12.1992 (Anschweißstück) 
86 584 a vom 26.11.1992 (Stapelecke - Eckausführung) 
86 884 vom 26.11.1992 (Stapelecke - Seitenausführung) 
86 885 vom 27.11 .1992 (Stapelecke - Mitte) 
86 583 vom 05.06.1992 (Fuß) 

34 996 vom 21.12.1992 ( Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 112 222 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (Yestf) vom 29.01.1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl-Container 940 1 

;(>.. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzei ebnen: 

31A/Y/ ••.• /0/rietberg/BAM 0177/4034/1286 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeveils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzur -agen, 

-für metallische GroßpackmitteJ. (IBC) , auf denen die Kennzeich
nung durch S tempelung oder Pri-lgen angebracht vi rd, dürfer. an
stelle des Symbols die Buchstaben lJN 'J'=r1.Jendet we:.·den. 
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Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG- Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8 . 1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmit tel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. l 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 
Die addierte Mindestwanddicke im Mantelbereich darf 3,0 mm, 
sonst 2,5 mm, nicht unterschreiten. 

8 .6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55 ° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter . 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
~iderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BfiM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.02.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: f 
~ u 1:-! at( 1 

Dipl.-Ing. ~ . Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. s. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 
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Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

.{' h{uvf-e./-
Dipl.-Ing. s. Schubert 

!.Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0177/31A 

für die Bauart eines metal lischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24 .07.1991 (BGBL. I, s. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße ·· GGVS) vom 22.07 . 1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt· 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der. Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BE;Bl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofs t r. 55 
Postfach 2329 

~ - 4835 Rietberg 

3. Hersteller 

Rietbergwerke GmbH & Co.KG 
Bahnhofstr. 55 
Postfach 2329 

~ - 4835 Rietberg 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart ist im Bereich des Unterbodens und des Mantels als 
Doppelwandkonstruktion ausgeführt. Im Zwischenraum Außen-/Innen
behälter wird ein Vakuum erzeugt und durch ein Vakuummeter über
prüft, wodurch eine Leckageüberwachung möglich ist. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 
,. 
r'assungsvermögen 

höchstzulässige 
Brut tornasse 

Öl-Container 940 

1200 mm x 800 mm 

1220 mm 

940 1 

1286 kg 

1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: Außen: QRSt 37-2 

Innen: St 12.03 
(DIN 17 100) 
(DIN 1623) 

Zeichnungen des Antragstellers 

86 570 b vom 15.02.1993 (Zusammenbau) 

86 n8 b vom 01.02.1993 (Armaturenaufnahme vorg.) 
PB 3118 vom 26.02.1993 (Rohranschluß für Überwachungsraum) 
86 924 vom 07.12.1992 (Rohrbogen) 
86 902 b vom 10.12.1992 (Anschweißstück) 
86 584 a vom 26.11.1992 (Stapelecke - Eckausführung) 
86 884 vom 26.11.1992 (Stapelecke - Seitenausführung) 
86 885 vom 27.11.1992 (Stapelecke - Mitte) 
86 583 vom 05.06.1992 (Fuß) 
PB 3119 vom 26.02.1993 (Prüfmuffe für Überwachungs raum) 

34 996 vom 21.12.1992 (Tanksc.hil.d) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der ßa· ... ~art erfol~t.e anhand der unter 



Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der im folgenden Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 112 222 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Hinden (Vestf) vom 29.01.1993; 
Bau- und Bauartprüfung am Öl-Container 940 1 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ .••• /0/rietberg/BAM 0177/4034/1286 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,2 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragstelle~ muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 
Die addierte Mindestwanddicke i-m Mantelbereich darf 3,0 mm, 
sonst 2, 5 mm, nicht unterschreiten. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den "internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefri s tet ausgestellt. 

9 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassu:1gsschein vird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auf~rag: ~ 

,! b . J:.tt>" 
/ 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Dip1.-Ing. V. Kraus Dipl.-Ing. S. Schubert 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0178/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGB l . I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut 
verordnung Eisenbahn vom 06.06 .1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung.: 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 

Rundcontainer 1000 

lZOO mm x 1200 mm 

1745mm 

1025 1 

2750 kg 
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llerks toff des 
Pacluni t telkörpers: 1. 4301 

1.4435 
1. 4401 
1. 4306 

1.4541 
1.4406 

1. 4571 1. 4404 
(DIN 17441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 111-1 vom 08.02.1993 (Rundcontainer 5001, 6001, 800 1, 
1000 1) 

IBC 111.02-1 vom 08.01.1993 (Behälter 500, 600, 800, 1000 1) 
IBC 111.01-1 vom 21.01.1993 (Gestell 500, 600, 800, 1000 1) 
IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~ 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~ 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. DN 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400) 
IBC 110.01-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.01.1993 (IBC-Schild) 
KTC 579.01-4 vom 01.07.1991 (Behäl terschild) 

5. Bauart~rüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 537 P Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM) (Heben von unten, 
Heben von oben, Stapeldruckprüfung, Innen
druckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung) 
vom 04.03.1993 

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-llestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung) vom 08.02.1993 

- Prüfbericht Nr.: 111 570 DB Versuchsanstalt Hinden (Innendruck
prüfung (hydraulisch) mit Deckel ~ 457) 
vom 26.06.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart· serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaf( und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

CD 31AJY/ •••• /D/BLEFA/BAM 0178/4950/2750 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen , das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen -Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar ge~ährleistet ist. 
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8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 2.5 kg/l 
nicht überschritten werden. 

8. 4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt / befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschrei!en . 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
lliderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Az. A13/26.00 .70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein W'ird zu gegeb.ener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 
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D1pl.-Ing. ll. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 
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/ / ., 
Dip~7Ing. P. Fellmar 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM/0178/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche ~nd grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22.07.1985, zu:"etzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur .Ä.nderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn v0m 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 

5910 Kreuztal 

43 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung RC 500 RC 600 RC 800 RC 1000 

Grundmaße 1200 mm" x 1200 mm 

Höhe 1175 mm 1285 mm 1515 mm 1745mm 

Fassungsvermögen 510 l 624 815 l 1025 l 
höchstzulässige 
Bruttomasse 1434 kg 1723 kg 2214 kg 2750 kg 
\lerkstoff des 
Packmittelkörpers : 1. 4301 1. 4401 1.4541 1. 4571 1. 4404 

1. 4435 1. 4306 1.4406 (DIN 17 441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 111-1 vom 08.02.1993 (Rundc.ontainer 5001 , 6001, 800 l, 
1000 l) 

IBC 111.02-1 vom 08.01.1993 (Behälter 500, 600, 800, 1000 l) 
IBC 111.01-1 vom 21.01.1993 (Gestell 500, 600, 800, 1000 l) 
TBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompJ . ~ 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~ 457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. DN 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400) 
lBC 110.01-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.01.1993 (IBC-Schi ld) 
KTC 579.01-4 vom 01.07.1991 (Behälterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation so~ie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.• 9.1/75 537 P Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM) (Heben von unten, 
Heben von oben, Stapeldruckprüfung, Ionen
druckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung am 
RC lüOO) vom 04.03.1993 

- Prüfbericht Nr.: 111 570 DB Versuchsanstalt Minden (Innendruck
prüfung (hydraulisch) mit Deckel • 457) 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

6. Zulassung 

vom 26.06.1992 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, 
Dichtheilsprüfung am RC 1000) vom 08.02.1993 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, 
Dichtheilsprüfung am RC 800) vom 18.05.1993 

Bescheinigung Rheinisch-\lestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, 
Dichtheilsprüfung am RC 600) vom 18.05.1993 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Techni
scher Üben.'achungs-Verein e. V. ( Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung am RC 500) vom 18.05.1993 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gii t auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen er.füll~n. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

RC 500 : 

31A/Y/ •• •. /D/BLEFA/BAM 0178/4950/1434 

RC 600: 

31A/Y/ •.•• /D/BLEFA/BAM 0178/4950/1723 

RC 800: 

31A/Y/ ••.• /D/BLEFA/BAM 0178/4950/2214 

RC 1000 : 

31A/Y/ .•.. /D/BLEFA/BAM 0178/4950/2750 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (je~eils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzurragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Pr:ägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN ven,rendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmit '.:el (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angab"" gemä8 Rn 3612(2)11618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 
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8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sovie des IMDG-Codes deutsch für .solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Vervender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 2.5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Vervendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsübervachender 
Haßnahmen (Qualitätssicherung Rn 3601(1)/1602 sovie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeHihr ten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sovie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
~iderrufes erteilt. Diese Zulassung vird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

/~~.14~ 
Dipl.-Ing. ~. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage.:_ Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Z'-!lassung besteht aus 6 Seiten) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/0179/31A 

für die Bauart e i nes metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung üher die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IHDG- Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitend€ 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) v~m 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Anderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgur
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

KARL STREULI AG 
Katzenrütistraße 79 

CH-8153 Rümlang-Zürich 

3. Hersteller 

AZZINI S.p.a. 
Via IV Novembre, 58 

I-26015 Soresina (CR) 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden, alternativ kann die Bauart mit Heiz- bzv. Kühlschlange 
oder mit beheizbaren Boden ausgerüstet sein. 

Typenbezeichnung CPO 500 1750 /995 /1250 

Grundmaße 1140 nun x 1140 mm 

Höhe 1000 mm 1250 mm 1500 mm 1750 mm 

Fassungsvermögen 565 l 794 1 997 l 1251 1 
,höchstzulässige 
rlruttomasse 
- ohne Schlange 967 kg 1322 kg 1631 kg 2044 kg 
- mit Schlange 987 kg 1342 kg 1651 kg 2064 kg 
llerkstoff des 
Packmittelkörpers: AISI-304 AISI-316 

Zeichnungen des Antragstellers 

88.196.A vom 17.05.1988 (Zusammenbau CPO 500, CPO 750, CPO 995 
CPO 1250) 

88.197.A vom 17.05.1988 (Behälter CPO 500 mit 1 Stutzen) 
88. 201.A vom 17.05.1988 (Behälter CPO 500 mit 2 Stutzen) 
88.198.A vom 17.05.1988 (Behälter CPO 750 mit 1 Stutzen) 
88.202.A vom 17.05.1988 (Behälter CPO 750 mit 2 Stutzen) 
88.308.A vom 27.08.1988 (Behälter CPO 995 mit 1 Stutzen) 
88 . 309.A vom 27.08.1988 (Behälter CPO 995 mit 2 Stutzen) 
88.200 A vom 17.05.1988 (Behälter CPO 1250 mit 1 Stutzen) 
S8.204.A vom 17.05.1988 (Behälter CPO 1250 mit 2 Stutzen) 
91.005 .A vom 11.01.1991 (Behälter CPO 500, 750, 995, 1250 

Grundausführung) 
91.019.A vom 11.01.1991 (Behälter CPO 500, 750. 995, 1250 

mit Schlange) 
91.013.A vom 11.01.1991 (Behälter CPO 500, 750, 995, 1250 

mit Stahlblec.hmantel am Unterboden) 
88.210.A vom 18.05.1988 (Gestell CPOi 
88.2ll.A vom 18.05.1988 (Gestell CPO) 
88.212.A vom 18.05.1988 (Ober-rahmen CJ'O) 
88.213.A vom 18.05.1988 (Untergestell CPO) 



91.006 .A vom 11.01.1991 (Anschlußsi tuationen Armaturen) 
88.207.A vom 17.05.1988 (Armatur ON 40) 
88.208.A vom 17. OS .1988 (Armatur ON 50) 
88.209.A vom 17.05.1988 (Armatur ON 65) 
91.014.A vom 11.01.1991 (Armatur ON 80) 
88.205.A vom 17.05.1988 (Deckel varianten) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: TC.I/S.002.600/12307 und Zusatzberichte 12308 
12309 und 04617 FS Istituto Sperimentale 
(Bauprüfung, Heben von unten, Heben .von oben, 
Stapeldruckprüfung, Dichtheitsprüfung, Ionen
druckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung) 
vom 10.06.1991 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

CPO 500 ohne Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAH 0179/3480/967 

CPO 500 mit Schlange: 

31A/Y/ .••• /0/AZZ/BAK 0179/3480/987 

CPO 750 ohne Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAK 0179/2380/1322 

CPO 750 mit Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAK 0179/2380/1342 

CPO 995 ohne Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAK 0179/2935/1631 

CPO 995 mit Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAK 0179/2935/1651 

CPO 1250 ohne Schlange: 

31A/Y/ .••• /0/AZZ/BAK 0179/3680/2044 

CPO 1250 mit Schlange: 

31A/Y/ .... /0/AZZ/BAK 0179/3680/2064 

- in den Freirau~ sind Monat und Jahr (jeveils die letzten zvei 
Stellen) der H•rstellung einzutragen, 

-für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempel ung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält . 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüss ige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/ GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen i st. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet i~t. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrg~t erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8 . 5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen . Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
1/iderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.02.1993 
Unter den Eichen 87 . 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

~J h{lr:: 
Dipl.-Ing. \1. Kraus 

/~/#!?.'~~ 
l r.g. ;;,··' Fellmann 
y ' 

Sachbearbeiter: Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0180/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL . I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IHDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

KARL STREULI AG 
Katzenrütistraße 79 

CH-8153 Rümlang-Zürich 

3. Hersteller 

AZZINI S. p.a. 
Via IV Novembre, 58 

I-26015 Soresina (CR) 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart GR0-2000 und GR0-2500 kann aus zwei Varianten beste
hen, ohne oder mit Doppelmantel am Behälter für den Durchfluß von 
Heiz-oder Kühlflüssigkeiten. 

Typenbezeichnung GR0-2000 GR0-2500 

Grundmaße 2368 mm x 1194 mm 2368 mm x 1294 mm 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Brut tomasse. 
- ohne Hantel 
- mi t Hantel 

1700 mm 

2025 l 

3457 kg 
3482 kg 

1800 mm 

2456 l 

4130 kg 
4155 kg 

1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: AISI-304 AISI-316 

Zeichnungen des Antragstellers 

90.390.A vom 18.12 . 1990 (Zusammenbau GR0-2000) 
90.389.A vom 18.12.1990 (Zusammenbau GR0-2500) 
90.392.A vom 18.12.1990 (Behälter ohne Hantel GR0- 2000) 
90.39l.A vom 18.12 . 1990 (Behälter ohne Hantel GR0-2500) 
90.394.A vom 18.12.1990 (Behälter .mit Hantel GR0-2000) 
90 . 393.A vom 18.12.1990 (Behälter mit Hantel GR0-2500) 
90. 396-.A vom 18.12.1990 (Aufhängung Behälter GR0-2000) 
90.395.A vom 18.12.1990 (Aufhängung Behälter GR0-2500) 
90.329.A vom 31.10.1990 (Gestell GR0-2000) 
90.330.A vom 31.10.1990 (Gestell GR0-2500) 
90.398.A vom 18.12.1990 (Deckel mit Dom GR0-2000) 
90.397.A vom 18.12.1990 (Deckel mit Dom GR0-2500) 
90.399.A vom 18.12.1990 (Anschluß Armatur DN 40-50) 
90.400.A vom 18.12.1990 (Anschluß Armatur DN 65) 
90 . 40l . A vom 18.12.1990 (Anschluß Armatur DN 80) 
88.207.A vom 17.05.1988 (Armatur DN 40) 
88.208.A vom 17.05.1988 (Armatur DN 50) 
88.209.A vom 17.05.1988 (Armatur DN 65) 
91.014.A vom 11.01.1991 (Armatur DN 80) 
90.402.A vom 18 . 12.1990 (Anschlagöse Behälter) 
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5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: TC .I/S .002.600/04609 und Zusatzbericht 04610 
FS Istituto Sperimentale (Bauprüfung, Heben 
von unten, Heben von oben, Dichtheitsprüfung, 
Innendruckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung) 
vom 10.06.1991 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die -die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen . 

7. Kennzeichnung_ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

GR0-2000 ohne Hantel: 

31A/Y/ •••• /D/AZZ/BAH 0180/-/3457 

GR0-2000 mit Mantel: 

31AIY/ •••• /D/AZZ/BAH 0180/-/3482 

GR0-2500 ohne Mantel: 

31A/Y/ .••• /D/AZZ/BAH 0180/-/4130 

GR0-2500 mit Mantel: 

31A/Y/ •••• /D/AZZ/BAH 0180/- /4155 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält . 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugela'ssenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe· befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
1/erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 



8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50' C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubevahren. 

9. Sonstiges 

9 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
SO'Jie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter . 

9.2 Die Zu,lassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.02.1993 
Unter den Eichen 87 
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Laboratorium 9.13 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0181/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- ins besondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . 07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06 . 1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- ins besondere § 9 und Anhang VI -

2. Antrags teller 

KARL STREULI AG 
Katzenrüti s traße 79 

CH- 8153 Rümlang- Züri ch 

3. Hersteller 

AZZINI S.p.a. 
Via IV Novembre, 58 

I-26015 Soresina (CR) 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus drei Modi f ikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden, alternativ kann die Bauart mit einer Heizschlange 
ausgerüstet sein. 

Typenbezeichnung CPO/I 650 I/850 I/1000 

Grundmaße 1140 mm x 1140 mm 

Höhe 1250 mm 1500 mm 1750 mm 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Brut tornasse 

670 1 875 1 1050 1 

- ohne Schlange 1179 kg 1518 kg 1820 kg 
- mit Schlange 1199 kg 1538 kg 1840 kg 
Yerkstoff des 
Packmittelkörpers: AISI-304 AISI-316 

Zeichnungen . des Antragstellers 

93.036.A vom 28.01.1993 (Zusammenbau CPO/I 650, CPO/I 850, 
CPO/I 1000) 

91.007 .A vom 11.01.1991 (Behälter CPO/I 650-850-1000 Grund-
aus führung) 

91.007.B vom 11.01.1991 (Behälter CPO/I 650-850-1000 mit 
Heizschlange) 

91.015.A vom 11.01.1991 (Gestell CPO/I u. CPO/IR 650-850-1000) 
91.016 .A vom 11.01.1991 (Gestell CPO/ I u. CPO/IR 650.850-1000) 
91.017.A vom 11.01.1991 (Oberrahmen CPO/I u. CPO/IR) 
91.018.A vom 11 . 01.1991 (Untergestell CPO/I u.CPO/ IR) 
91.008 . A vom 11.01.1991 (Anschlußsituationen Armaturen) 
88.207.A vom 17.05.1988 (Armatur DN 40) 
88.208.A vom 17.05.1988 (Armatur DN 50) 
88.209.A vom 17.05.1988 (Armatur DN 65) 
91.014.A vom 11.01.1991 (Armatur DN 80) 
88.205.A vom 17.05.1988 (Deckel varianten) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

'' Prüfbericht Nr.: TC.I/5.002.600/04614 und Zusatzberichte 04Ü5 
und 04616 FS Istituto Sperimentale (Bauprüf
ung, Heben von unten, Heben von oben, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung) 
vom 10.06.1991 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Aufl agen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

CPO/I 650 ohne Schlange: 
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31AIY/ •••• /0/AZZ/BAK 0181/2122/1179 

CPO/I 650 mit Schlange: 

31AIY/ •••• /0/AZZ/BAK 0181/2122/1199 

CPO/I 850 ohne Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAK 0181/2732/1518 

CPO/I 850 mit Schlange: 

31AIY/ •••• /0/AZZ/BAK 0181/2732/1538 

CPO/I 1000 ohne Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAK 0181/-/1820 

CPO/I 1000 mit Schlange: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAK 0181/-/1840 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IHDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstm.alig vor ·Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Haßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 
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9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 23.02.1993 
Unter den Eichen 87 
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(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

./~/;-t';/<<'
:ytg . . P. Fellmann 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/0182/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL . I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IHDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13 . 11 . 1990 (BGBl . I , S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

KARL STREULI AG 
Katzenrütistraße 79 

CH-8153 Rümlang-Zürich 

3. Hersteller 

AZZINI S.p.a. 
Via IV Novembre, 58 

I-26015 Soresina (CR) 



4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus drei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. Diese Modifikationen bestehen aus. beheizbaren 
Boden, Mantel oder Boden und Mantel. 

Typenbezeichnung CPO/IR 650 /IR 850 /IR 1000 

Grundmaße 1140 mm x 1140 mm 

Höhe 1250 mm 1500 mm 1750 nun 

670 l 875 l 1050 l Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Brut tornasse 
1/erks toff des 
Packmittelkörpers: 

1207 kg 

AISI-304 

1546 kg 1950 kg 

AISI-316 

Zeichnungen des Antragstellers 

93.037.A vom 28.01.1993 (Zusammenbau CPO/IR 650, CPO/IR 850, 
CPO/IR 1000) 

91.009.A vom 11.01.1991 (Behälter CPO/IR 650-850-1000 Ausführung 
beheizbarer Boden) 

91.010.A vom 11.01.1991 (Behälter CPO/IR 650-850-1000 Ausführung 
beheizbarer Mantel) 

9l.Oll.A vom 11.01.1991 (Behälter CPO/IR 650-850-1000 Ausführung 
beheizbarer Boden und Mantel) 

91.015.A vom 11.01.1991 (Gestell CPO/I u. CPO/IR 650-850-1000) 
91.016.A vom 11.01.1991 (Gestell CPO/I u. CPO/IR 650.850-1000) 
91.017 .A vom 11.01.1991 (Oberrahmen CPO/I u. CPO/IR) 
91.018.A vom 11.01.1991 (Untergestell CPO/I u. CPO/IR) 
91.008.A vom 11.01.1991 (Anschlußsi tuationen Armaturen) 
88.207.A vom 17.05.1988 (Armatur ON 40) 
88.208 .A vom 17.05.1988 (Armatur ON 50) 
88.209 .A vom 17 .05. 1988 (Armatur ON 65) 
91.014.A vom 11.01.1991 (Armatur ON 80) 
88.205.A vom 17.05.1988 (Deckel varianten) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr .: TC.I/S.002.600/04611 und Zusatzberichte 04612 
und 04613 FS Istituto Sperimentale (Bauprü
fung, Heben von unten, Heben von oben, Stapel
druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Innendruck
prüfung (hydraulisch), Fallprüfung) 
vom 10.06.1991 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nash o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

CPO/IR 650: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAM 0182/2172/1207 

CPO/IR 850: 

31A/Y/ •••• /0/AZZ/BAM 0182/2783/1546 

CPO/IR 1000: 

31A/Y/ •••. /D/AZZ/BAM 0182/-/1950 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der FUllgüter darf eine Dichte von 1,5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt , bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor. Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max·. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1. 3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prilfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter . 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
1/iderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche 1/eisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-251205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.02.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

von 

Im Auftrag: 

~J.hdÄ 
Dipl.-Ing. II. Kraus 

Sachbearbeiter: Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

A_',~.#C:<t<'ü. 
/I , ,. 

.fng .' ,P. Fellmann 
. I / 
.' v 

V 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0183/llA 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordn~ng Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

EDELHOFF Polytechnik GmbH & Co 
Beckenkamp 31 

5860 Iserlohn 5 

3. Hersteller 

EDELHOFF Polytechnik GmbH & Co 
Heckenkamp 31 

5860 Iserlohn 5 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden . 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 
llerkstoff des 
Packmittelkörpers: 

ASP 445-3 ASP 800-3 

1200 mm x 1000 mm 

820 mm 1235 mm 

445 1 800 1 

873 kg 1450 kg 

RSt 37-2 (DIN 17 100) 

Zeichnungen des Antragstellers 

2073 0000 0000 vom 16.03.1992 (Abfallbehälter ASP 800-3) 
2073 0000 0100 vom 24 . 04.1992 (Behälter ASP 800-3 Schweißzng.) 
2033 0100 OOOA vom 22.05.1992 (Seitenwand ASP 800-3) 
2080 0000 0000 vom 16.10.1992 (Abfallbehälter ASP 445-3) 
2080 0000 0100 vom 16.10.1992 (Behälter ASP 445-3 Schweißzng.) 
2080 0100 0000 vom 16 . 10.1992 ( Seitenwand ASP 800-3) 
2073 0200 0000 vom 02.04.1992 (Deckel) 
2073 0400 0000 vom 08 .04.1992 (Rahmen) 
2074 0900 0000 vom 07.02.1991 (Bodenrahmen) 
2073 0500 0100 vom 01.12.1992 (Typenschild) 

5 . Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) (Heben von unten, Heben von 
oben, Fallprüfung am ASP 800-3) 
vom 12.03.1993 

- Prüfbericht Nr.: 234/245 282/07 Rheinisch-llestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung 
am ASP 445-3) vom 12.01.1993 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/75 297 Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) (Stapeldruckprüfung am 
ASF 1000-3) vom 18.03.1993 
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- Prüfbericht Nr.: 234/245 281/07 Rheinisch-llestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung 
am ASP 800-3) vom 12.01.1993 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr . 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassen&n Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

ASP 445-3 

llA/YI /D/PT/BAH 0183/4000/873 

ASP 800-3 

CD llA/YI /D/PT/BAH 0183/4000/1450 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden . 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen 
ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,56 kg/ 1 nicht überschritten verden. 
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschri ften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45° C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 entfällt 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602) ist das vor
gelegte Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die 
Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

9. Sonstiges 



9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) und 
den im IMDG-Code (Amdt.25-89) festgelegten Prüfanforderungen 
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im i•Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Sachbearbeiter: Dipl-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 
/ 

/ f/1//&,:,k«"-<----
Dipl./Ing. P. Fellmann 
,// 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0184/13H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.199!" (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch {Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co.KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Mesum 

3. Hersteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co.KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Mesum 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus fünf Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße [mm]: 

Höhe [mm]: 

max. Ausdehnung im 
befüllten Zustand 

Fassungsvermögen [dm3 ]: 

höchstzulässige 
Ladung [kg]: 

Milan 2 1000/5 

900 X 900 

950; 1050; 1150; 1250; 1350 

5-10% der Grundmaße 

846; 935; 1024; 1113; 1202 

1000 

Werkstoff des 
Packmittelkörpers : Polypropylen-Gewebe 230 g/m' beschichtet 

Zeichnungen des Antragstellers 

- 3073.1 vom 22.05.1992 (Zusammenbau Milan 2 1000/5) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: D 3073.4/91-11 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 08.11.91 über 
die Bauartprüfung am 846 dm3 -Behälter. 

- Prüfbericht Nr.: D 3073.5/91-11 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 08.11.91 über 
die Bauartprüfung am 1202 dm3 -Behälter. 

- Prüfbericht Nr.: D 3073.7/93-2 der Firma Labordata Malerial
prüfanstalt Braunschweig vom 22.02.93 über 
die Werkstoff- und Hebeprüfung am 1291 dm3 -

Behälter. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikationen 
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 13112/Y/ •••• ,ID/EURFAIIWI 0184j7300jl000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestinunte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Code deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45'C. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar 
gewährleistet ist. 

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten: 

- Fassungsvermögen [dm3 ]: 846 935 ; 1024 1113 1202 

- Schüttdichte [kg/dm3 ]: 1,2 1' 07; 0' 98 0,89 0,83 

- Korngröße ca. [nun]: 2 bis 3 

- Schüttwinkel ['] : 30 bis 35 
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Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Großpackmittels 
(IBC) darf l OOOkg nicht überschreiten. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes 
Großpackmittel (IBC) einer Besichtigung unterzogen werden, 
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
unreinigungen ist. 
Jedes Großpackmittel (IBC), bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart 
festgestellt werden, darf nicht mehr verwendet werden. 

8.6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn. 26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9 . Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25j205 BAM 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFCRSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit vom Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag: 

~v ILiaf:: 
Dipl.-Ing. w. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0185/13H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefäh1·licher:- Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL . I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaat liche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13 .11.1 990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -
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- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co.KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Hesum 

3. Hersteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co.KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Mesum 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

max. Ausdehnung im 
befilllten Zustand 

Milan 2 1000/5 

[mm] : 900 X 900 

[mm]: 1450; 1550; 1650; 1750; 1850; 1950 

5-lOr. der Grundmaße 

Fassungsvermögen [dm3 ]: 1291; 1381; 1470; 1559; 1648; 1737 

höchstzulässige 
Ladung 

Werkstoff des 
Packmittelkörpers 

[kg): 1000 

Polypropylen-Gewebe 230 g/m' beschichtet 

Zeichnungen des Antragstellers 

- 3073.1 vom 22.05.1992 (Zusammenbau Milan 2 1000/ 5) 

5. Bauartprüfung 

Die ·Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: D 3073.1/91-11 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 08.11.91 über 
die Bauartprüfung am 1737 dm3 -Behälter. 

- Prüfbericht Nr.: D 3073.7/93-2 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 22.02.93 über 
die Werkstoff- und Hebeprüfung am 1291 dm3 -

Behälter. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikationen 
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 1382/Y/ •. · . ./0/EUREA/BAH 0185/7300/1000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 

8. Auflagen 



8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
~erden, deren Ver~endung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Code deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgernische mit einem Schmelzpunkt über 45°C. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vorn Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet ~erden, deren Verträglichkeit mit den 
~erkstoffen des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar 
gewährleistet ist. 

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten: 

-Fassungsvermögen [drn3 ]: 1291; 1381; 1470; 1559; 1648; 1737 

- Schüttdichte [kg/dm3 l: 0, 77; 0, 72; 0,68; 0,64; 0,60; 0,57 

- Korngröße ca. [nun]: 2 bis 3 

- Schüttwinkel [ 0 l: 30 bis 35 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Großpackmittels 
(IBC) darf lOOOkg nicht überschreiten. 

8. 4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

8 .5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes 
Großpackmittel (IBC) einer Besichtigung unterzogen werden, 
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
unreinigungen ist. 
Jedes Großpackmittel (IBC), bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart 
festgestellt werden, darf nicht mehr verwendet werden. 

8.6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn. 26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogranun einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9. 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.03.1993 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfall
sicherheit vom Gefahr
gutverpackungen 

Im Auftrag: 

/ . \ 
/ ._1) /LJatt ... 

Dipl.-Ing. W. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0186/llA 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefäl1rlicher GUter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code d~utsch (Arndt.25-89) -, 

-Verordnung Uber die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Gebr. OTTO KG 
Siegener Straße 69 

D - 5910 Kreuztal 

3. Ilersteller 

Fa. Gebr. OTTO KG 
Siegener Straße 69 

D - 5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Bruttomasse 

\lerks toff des 
Packmittelkörpers: 

ASP 800 - DIN 

1000 n•rn x 1200 rnm 

1314 mrn 

800 l 

1420 kg 

St \1 24 (DIN 1614 TZ) 

Zeichnungen des Antragstellers 

- BE-1814-0 vorn 24.07.92 (Zusammenbau ASP 800 - DIN) 
- BE-1767-1 vorn 08.05.92 (Behälter ASP 800 - DIN) 
- BE-1773-1 vorn 11.05.92 (Gestell mit Behälter ASP 800 - DIN) 
- BE- 1644-0 vorn 04 . 03 . 92 (Grundrahrnen ASF u . ASP-Typ) 
- BE-1809- 1 vom 13.07.92 (Deckel ASP - DIN) 
- BE-1811-1 vorn 13.07. 92 (Behälterscharnier rechts ASP - DIN) 
- BE-1810-1 vom 13.07.92 (Behältersrharnier links ASP - DIN) 
- BE-1372-2 vorn 23.07.92 (Griff-Kniehebelverschluß ASP - DIN) 

BE-1814-0 vorn 21.07.92 (Stückliste ASP 800 - DIN) 
- BE-1574-3 vorn 21.05.92 (Typenschild) 
- BE-1814-0-1 vorn 14.04.93 (Zusammenbau ASP 800 - DIN) 
- BE-1767-1-1 vorn 13.04.93 (Behälter ASP 800 - DIN) 

BE-1773-1-1 vom 13.04.93 (Gestell mit Behälter ASP 800 DIN) 
- BE-1809-1-1 vorn 13.04.93 (Deckel ASP - DIN) 
- BE-1811-1-1 vom 13.04.93 (Behälterscharnier rechts ASP - UlN) 
- BE-1810-1-1 vom 13.04.93 (Behälterscharnier links ASP - DIN) 
- BE-1814-0-1 vorn 14.04.93 (Stückliste ASP 800 - DIN) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht des Rheinlsc.h-\lestfälichen Technischen Überwa
chungs-Vereins e.V. vom 22.02.1993 über die 
Bau- und Dichtheitsprüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75489P der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung Berlin vom 22.03.1993 
über die Bauartprüfung. 
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6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauart;>rüfung die unter 
Nr. l genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

llA/Y/ •••. /D/OTTO/BAH 0186/2556/1420 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (je~eils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metijllische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmit tel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26 .2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Cod~s deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, de ren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Schüttgewicht von 
1,5 kg/dm 3 nicht überschritten werden. 
(Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45' C). 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel ( IBC) ist erstmalig .vor Inbetriebnalune und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Entfällt. 

8. 7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die 
regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen 
Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

g, Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ge9ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Burdesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

von 

Im Auftrag: . ~ 

-~ !t-t OAI-{ 
D1pl.-Ing. W. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (I8C) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0187/13H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundiagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co. KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Mesum 

3. Hersteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co. KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Hesum 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus fünf Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden . 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

max. Ausdehnung im 
befüllten Zustand 

Quadro 2000 

[mm]: 1100x910 

[mm]: 1000; 1100; 1200; 1300; 1400 

- 10% der Grundmaße 

Fassungsvermögen [dm 3 ]: 1014; 1115; 1217; 1318; 1420 

höchstzulässige 
Ladung [kg): 1000 



Werkstoff des 
Packmittelkörpers 

Werkstoff der 
Innenauskleidung 

Polypropylen 200 g/ m' unbeschichtet 

Polypropylen 100 g/m' beschichtet 

Zeichnungen des Antragstellers 

- 3331.1 vom 21.12.1992 (Zusammenbau Quadro 2000) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: D 3331.1aj92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 03.12.92 über 
die Bauartprüfung am 1000 mm-Behälter. 

- Prüfbericht Nr.: D 3331.lc/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 02 .12.92 über 
die Hebeprüfung am 1300 mm-Behälter. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeiclmung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu 
kermzeichnen: 

CD 13H3/Y/ •••• jD/EUREIVBAM 0187/7300/1000 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 
Als feste Stoffe im Sinne der Verpqckungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45°C. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar 
gewährleistet ist. 

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten: 

-Fassungsvermögen [dm3 ]: 1014; 1115; 1217; 1318; 1420 

- Schüttgewicht [kg/dm3 ]: 0,986; 0,897; 0,83; 0,76; 0,70 

- Korngröße [mm]: bis 

- Schüttwinkel [']: 30 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Großpackmittels 
(IBC) darf 1000 kg nicht überschreiten. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antrugsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes 
Großpackmittel (IBC) einer Besichtigung unterzogen werden, 
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
nnreinigungen ist. 
Jedes Großpackmittel (IBC), bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart 
festgestellt werden, darf nicht mehr verwendet werden. 

8.6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn. 26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prütungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J . Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0188/13H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung fester gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07 .1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co. KG 
Industriestraße 55/57 

D - 41,40 Rheine- Mesum 

3. Hersteller 
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Fa. Eurea Verpackungs 
GmbH & Co. KG 
Industriestraße 55/57 

D - 4440 Rheine-Mesum 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus fünf Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung Quadro 2000 

Grundmaße [mm]: 1100 x 910 

Höhe [mm]: 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 

max. Ausdehnung im 
befüllten Zustand 5 - 104 der Grundmaße 

Fassungsvermögen [dm3 ]: 1521; 1623; 1724; 1826; 1927; 

höchstzulässige 
Ladung [kg]: 1000 

Werkstoff des 
Packmittelkörpers Polypropylen 200 g/m' unbeschichtet 

Werkstoff der 
Innenauskleidung Polypropylen 100 g/m' beschichtet 

Zeichnungen des Antragstellers 

- 3331.1 vom 21.12.1992 (Zusammenbau Quadro 2000) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgendem Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: D 333l.lb/92-12 der Firma Labordata Material
prüfanstalt Braunschweig vom 03.12.92 über 
die Bauartprüfung am 2000 mm-Behälter. 

- Prüfbericht Nr.: D 3331.lc/92-12 der Firma Labordata Naterial
prüfanstalt Braunschweig vom 02.12.92 über 
die Hebeprüfung am 1300 mm-Behälter. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g . Spezifikation 
gefertigte Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfül lt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig.gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7 • Kennze i clurung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 13H3/Y/ •••• /D/EUREIVlWI 0188/7300/1000 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte feste gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 
Als feste Stoffe im Sinne der Verpackungsvorschriften gelten 
Stoffe oder Stoffgemische mit einem Schmelzpunkt über 45°C. 

8. 2 Die Großpackmittel ( IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters und dessen Verschlüsse nachweisbar 
gewährl eistet ist. 

8.3 Die folgenden Grenzdaten für den Inhalt sind einzuhalten: 

- Fassungsvermögen [dm3 ]: 1521; 1623; 1724; 1826; 1927 
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- Schüttgewicht [kg/dm3 ]: 0,66; 0,61; 0,58; 0,55; 0,52 

- Korngröße [mm]: bis 

- Schüttwinkel [ 0 l: 30 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Großpackmittels 
(IBC) darf 1000 kg nicht überschreiten. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Vor jeder Befüllung und vor Übergabe zum Transport muß jedes 
Großpackmittel (IBC) einer Besichtigung unterzogen werden, 
um sicherzustellen, daß es frei von Beschädigungen oder Ver
unreinigungen ist. 
Jedes Großpackmittel (IBC), bei welchem Anzeichen verminder
ter Widerstandsfähigkeit im Vergleich zur geprüften Bauart 
festgestellt werden, darf nicht mehr verwendet werden. 

8.6 Entfällt. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn. 26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.92 
vorläufig unbefristet ausgestellt . 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.03.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Im Auftrag: 

/-J f-J{E;_ 
Dipl. - Ing. w. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

~=~~~~ 
;iP":t::::.rng. Y.-J. Yapi 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0189/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A. 6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

EDELHOFF Polytechnik GmbH & Co 
Heckenkamp 31 

5860 Iserlohn 

3. Hersteller 

EDELHOFF Polytechnik GmbH & Co 
Heckenkamp 31 

5860 Iserlohn 5 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 
1/erks toff des 
Packmittelkörpers: 

ASF 445-3 ASF 1000-3 

1200 mm x 1000 mm 

805 mm 1340 mm 

440 1 1000 l 

849 kg 1739 kg 

RSt 37-2 (DIN 17 100) 

Zeichnungen des Antragstellers 

2074 0000 0000 vom 10.02.1992 (Abfallbehälter ASF 1000-3) 
2074 0000 0100 vom 07 . 02 . 1992 (Behaelter ASF 1000- 3 Schweiß-

zeichnung) 
2074 0100 0000 vom 23.01.1992 (Seitenwand ASF 1000-3) 
2076 0000 0000 vom 10.09.1992 (Abfallbehälter ASF 445-3) 
2076 0000 0100 vom 10.09.1992 (Behaelter ASF 445-3 Schweiß-

zeichnung) 
2076 0100 0000 vom 10.09.1992 (Seitenwand ASF 445-3) 
2074 0200 0000 vom 03.02.1992 (Deckel) 
2074 0300 0000 vom 13.01.1992 (Oberboden) 
2074 0910 0000 vom 10.03.1993 (Bodenrahmen) 
2074 0500 0100 vom 28.07.1992 (Typenschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) (Heben von unten, Heben von 
oben, Stapeldruckprüfung, Fallprüfung am 
ASF 1000-3) vom 18.03.1993 

- Prüfbericht Nr.: 234/245 138/07 Rheinisch-~estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch) am ASF 1000-3) vom 12.01.1993 

- Prüfbericht Nr.: 234/245 139/07 Rheinisch-~estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch) am ASF 445-3) vom 12.01.1993 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

ASF 445-3: 

CD 31A/Y/ •••• /D/PT/BAM 0189/4000/849 

ASF 1000-3: 

CD 31A/Y/ •. .. /D/PT/BAH 0189/4000/1739 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur be~timmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen 
ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtunge·n nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Dichte von 1,54 kg/l 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme tind 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschr.iebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602) ist das vor
gelegte Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die 
Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
wahren. 

9. Sonstiges 
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9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) und 
den im IMDG-Code (Amdt.25-89) festgelegten Prüfanforderungen 
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prDfung, Berlin", (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND - PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherbei t 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

j -e' Lok 
Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbea"rbei ter: Dipl. -Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

/' / 

, v (~F /;{«'<' 

Dipl.~Ing, P. Fellmann 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM/0189/31A 

fOr die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985·, zuletzt 
geändert durch die 4 . Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl." I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

EDELHOFF Polytechnik GmbH & Co 
Heckenkamp 31 

5860 Iserlohn 5 

3. Hersteller 

EDELHOFF Polytechnik GmbH & Co 
Heckenkamp 31 

5860 Iserlohn 5 
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4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit eDtsprechend dem Volumen -unter
scheiden. 

4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 
Verkstoff des 
Packmittelkörpers: 

ASF 445-3 ASF 1000-3 

1200 mm x 1000 mm 

805 mm 1340 mm 

440 l 1000 l 

849 kg 1739 kg 

RSt 37-2 (DIN 17 100) 

Zeichnungen des Antragstellers 

2074 0000 0000 vom 10.02.1992 (Abfallbehälter ASF 1000-3) 
2074 0000 0100 vom 07.02.1992 (Behaelter ASF 1000-3 Schweiß-

zeichnung) 
2074 0100 0000 vom 23.01.1992 (Seitenwand ASF 1000-3) 
2076 0000 0000 vom 10.09.1992 (Abfallbehälter ASF 445-3) 
2076 0000 0100 vom 10.09.1992 (Behaelter ASF 445-3 Schweiß-

zeichnung) 
2076 0100 0000 vom 10.09.1992 ( Seitenwand ASF 445-3) 
2074 0200 0000 vom 03.02.1992 (Deckel) 
2074 0300 0000 A vom 19.05':1993 (Oberboden) 
2074 0910 0000 vom 10.03.1993 (Boden rahmen) 
2074 0500 0100 vom 28.07.1992 ( Typenschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der. Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM) (Heben von unten, Heben von 
oben, Stapeldruckprüfung, FallprOfung am 
ASF 1000-3) vom 18 . 03.1993 

- Prüfbericht Nr.: 234/245 138/07 Rheinisch-Westfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (BauprOfung, 
Dichtheitsprüfung, InnendruckprOfung (hydrau
lisch) am ASF 1000-3) vom 12.01.1993 

- PrOfbericht Nr.: 234/245 139/07 Rheinisch-Westfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung (hydrau
lisch) am ASF 445-3) vom 12.01.1993 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung ·genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s·erienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu . kennzeichnen: 

ASF 445-3: 

31A/Y/ •••• /D/PT/BAH 0189/4000/849 

ASF 1000-3: 

CD 31A/Y/ ••.• /D/PT/BAH 0189/4000/1739 



- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten z~ei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 enthält. 

8 . Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stof'fe befördert 
werden, deren VerYendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen 
ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters; dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf ein Dichte von 1,54 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpac.kmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Friste~ für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der . max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50' C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602) ist das vor
gelegte Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die 
Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube
Yahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) und 
den im IMDG-Code (Amdt.25-89) festgelegten Prüfanforderungen 
für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsplatt der Bundesanstalt . für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Im Auftrag: \ 

/v./UaCli 
Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmit tel (IBC) 

Im Auftrag: 

/ r' . _., 
;I 0ff;/r-"-zw& 

Dipl.-~~g. P. Fellmann 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0190/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundl~ 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreiter.de 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vow 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen Qesselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung BTA 425 /500 /800 /1000 

Grundmaße 1225 mm x 1025 mm 

Höhe 1000 mm 1083 mm 1393 mm 1593 mm 

Fassungsvermögen 425 1 500 1 800 l 1000 1 
höchstzulässige 
Bruttomasse 930 kg 1072 kg 1637 kg 2013 kg 
Verkstoff des 
Packmittelkörpers: ST 37-2 (DIN 17100) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 107-2 vom 15.03 . 1993 (Kubischer Tankcontainer BTA 425, 
500, 800, 1000 1) 

IBC 107.02-1 vom 15.03 . 1993 (Behälter 425, 500, 800, 1000 l) 
IBC 107.01-2 vom 15.03.1993 (Gestell für KTC (BTA)) 
IBC 100.01.1-2 vom 26.05.1992 (Stapelrahmen) 
IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400) 
IBC 100.02.2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. .p457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02 .3-1. vom 12.01.1993 (Mannloch kompl . DN 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. <P457=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-Ventil und Entlüf-

tung) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.03.1993 (IBC-Schild) 
KTC 579.01.-4 vom 01.07.1991 (Behälterschild) 
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5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgt~ anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65 446 DB Versuchsanstalt Hinden (Heben von 
unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung 
am BTA 1000) vom 24.10.1986 

- Prüfbericht Nr.: 104 100 DB Versuchsanstalt Hinden (Fallprü
fung am BTA 1000) 

- Prüfbericht Bescheinigung Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM)/BLEFA (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 0,65 bar) 
vom 17.04.1991 

- Prüfbericht Nr.: 5/25 143 305 Rheinisch-Yestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V ; (Bauprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch) 2.0 bar) 
vom 16.11.1984 

- Prüfbericht Nr.: C/86.079 Rheinisch-Yestfälischer Technischer 
Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, Dicht
heitsprüfung) vom 29.07.1986 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

6. Zulassung 

Bescheinigung Rheinisch-Yestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel ON 400) 
vom 25.01.1988 

Bescheinigung Rheinisch-Yestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel DN 450) 
vom 25.11.1991 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o . g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BTA 425: 

CD 31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAH 0190/10 200/930 

BTA 500: 

31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAH 0190/10 200/1072 

BTA 800: 

31A/Y/ •.•• / D/BLEFA/BAH 0190/10 200/1637 

BTA 1000: 

31A/Y/ •••• /0/BLEFA/BAH 0190/10 200/2013 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich-
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nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 3612(2)/1618 sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. Z gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1.83 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionep zu unterz-iehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1 . 1 bar) bei 
so• c oder 130 kPa (1.3 bar) bei ss• c nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 3601(1)/1602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmit tel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dies·er Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im · 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.04.1993 
Unter den Eichen 87 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0191131A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IHDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Groß
packmit tel typs, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung BTA 425 !500 /800 /1000 

Grundmaße 1225 mm x 1025 mm 

Höhe 1000 mm 1083 mm 1393 mm 1593 mm 

Fassungsvermögen 425 1 500 1 800 1 1000 1 
höchstzulässige 
Bruttomasse 930 kg 1072 kg 1637 kg 2013 kg 
1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: 1.4301 1. 4306 1. 4401 1.4404 1. 4435 

1. 4541 1. 4571 (OIN 17 441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 107-2 vom 15.03.1993 (Kubischer Tankcontainer BTA 425, 
500, 800, 1000 1) 

IBC 107.02-1 vom 15.03.1993 (Behälter 425, 500, 800, 1000 1) 
IBC 107.01-2 vom 15.03.1993 (Gestell für KTC (BTA)) 
IBC 100.01.1-2 vom 26.05.1992 (Stapelrahmen) 
IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 (Klappdeckel ON 400) 
IBC 100.02 .. 2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~57~18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ON 400 mit Spann-

ring· und Deckel) 
IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~57~18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-Ventil und Entlüf-

tung) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.03.1993 (IBC-Schild) 
KTC 579.01.-4 vom 01.07.1991 (Behälterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nt. 4 genannten Spezifikation sovie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65 446 OB Versuchsanstalt Hinden (Heben von 
unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung 
am BTA 1000) vom 24.10.1986 

- Prüfbericht Nr.: 104 100 OB Versuchsanstalt Hinden (Fallprü
fung a~ BTA 1000) 

- Prüfbericht. Bescheinigung Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM)/BLEFA (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 0,65 bar) 
vom 17.04.1991 

- Prüfbericht Nr.: 5/25 143 305 Rheinisch-1/estfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch) 2.0 bar) 
vom 16.11.1984 

- Prüfbericht Nr.: C/86.079 Rheinisch-1/estfälischer Technischer 
Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, Dicht
heitsprüfung) vom 29.07.1986 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

6. Zulassung 

Bescheinigung Rheinisch-1/estfälischer Techni
scher Überwachungs-Vereine. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel ON 400) 
vom 25.01.1988 

Bescheinigung Rheinisch-1/estfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel ON 450) 
vom 25.11.1991 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BTA 425: 

31A/Y/ •••• /0/BLEFA/BAM 0191/10 200/930 

BTA 500: 

31A/Y/ •••• /0/BLEFA/BAM 0191/10 200/1072 

BTA 800: 

31A/Y/ •••• /0/BLEFA/BAM 0191/10 200/1637 

BTA 1000: 

31AIY/ •••• /0/BLEFA/BAM 0191/10 200/2013 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich-
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nung durch Stempelung oder Prägen angebracht vird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN vervendet verden. 

Zusätzlich ist jedes . Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 3612(2)/1618 sovie IHDG
Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 g~kennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sovie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Vervender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1.83 kg/l 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
steiler, daß alle Auflagen über die Vervendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann viederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der rnax. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten . 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsübervachender 
Haßnahmen (Qualitätssicherung Rn 3601(1) /1602 sovie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sovie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung vird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vorn 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulasstmgsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlich t. 

1000 Berlin 45, den 16.04.1993 
Unter den Eichen 87 
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Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0192/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IHDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Ände<ung der 
Gefahrgutverordnung S t ra>se vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung :BTA 425 1500 /600 1700 /800 /1000 

Grundmaße 1215 mm x 1015 mrn 
1200 mm x 1000 mm 

Höhe (rnrn) 970 1050 1120 1220 1320 1520 
alternativ 1000 1080 1150 1250 1350 1550 

Fassungs vermögen (l) 425 500 600 700 800 1000 
höchstzulässige 
Bruttomasse (kg) 921 1062 1249 1436 1624 1998 
Yerks toff des 
Packmittelkörpers ST 37-2 (DIN 17100) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 108-2 vom 16.03.1993 ( Tankcontainer 425 l, 500 1, 600 l, 
700 l, 800 1, 1000 1 (1215x1015) ) 

IBC 109-2 vom 16.03.1993 ( Tankcontainer 425 1, 500 1, 600 1, 
700 l, 800 1, 1000 l (1200x1000) ) 

IBC 108.02-1 vom 15.03.1993 (Behälter 425 l, 500 1, 600 1, 
700 l, 800 l, 1000 1) 

IBC 108.01-1 vom 15.03.1993 (Gestell 425 1, 500 1, 600 l, 
700 1, 800 1, 1000 l (1215x1015) 

IBC 109.01-1 vorn 15.03.1993 (Gestell 425 1, 500 l, 600 1, 
700 1, 800 1, 1000 1 ( 1200x1000) 

IBC 109.01.2-1 vom 17.03.1993 (Gestell (Sonderausführung) 
IBC 109. 01.1'-1 vom 17.03 . 1993 (Transportbehälter für Lack- u. 

Füllmaterial 1000 1) 
IBC 100.02.1-1 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400) 
IBC 100.02.2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kornpl. ~57=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02.3-1 vom 12 .01.1993 (Mannloch kornpl. DN 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~57=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 110 . 01-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
IBC 107.02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-Ventil und Entlüf-

tung) 



IBC 100.01.2-4 
KTC 579.01.-4 

vom 13.03.1993 (IBC-Schild) 
vom 01.07.1991 (Behälterschild) 

S. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65 446 DB Versuchsanstalt Minden (Heben von 
unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung 
am BTA 1000) vom 24.10.1986 

- Prüfbericht Nr.: 104 100 DB Versuchsanstalt Minden (Fallprü
fung am BTA 1000) 

- Prüfbericht Bescheinigung Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM)/BLEFA (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 0,65 bar) 
vom 17.04.1991 

- Prüfbericht Nr.: 5/25 143 305 Rheinisch-Vestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch) ) 
vom 16. 11.1984 

- Prüfbericht Nr.: C/86.079 Rheinisch-Vestfälischer Technischer 
Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, Dicht
heitsprüfung) vom 29.07.1986 

- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

Bescheinigung Rheinisch-lies tfäl ischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel DN 400) 
vom 25.01.1988 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Techni
scher Überwachungs-Vereine. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel DN 450) 
vom 25.11.1991 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2Pl Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM) (Fallprüfung mit 
Tauchrohr am BTA 1000) vom 20.10.1992 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2P2 Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM) (Fallprüfung mit 
alternativer Behälteraufhängung am BTA 1000) 
vom 28.10.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BTA 425: 

31A/Y/ •••. /D/BLEPA/BAM 0192/10 200/921 

BTA 500: 

31A/Y/ •.•• /D/BLEFA/BAM 0192/10 200/1062 

BTA 600: 

31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAM 0192/10 200/1249 

BTA 700: 

31A/Y/ .... /D/BLEFA/BAM 0192/10 200/1436 

BTA 800: 

31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAH 0192/10 200/1624 

BTA 1000: 

31A/Y/ •••• /D/BLEPA/BAH 0192/10 200/1998 • 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpack-mittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 3612(2)/1618 sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
~erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgü ter darf eine Dichte von 1.83 kg/l 
nicht überschritten werden. 

8 . 4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 3601(1)/1602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26 .1 .4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche ~eisung im Schreiben des Bundesministers .für 
Verkehr ~ Az. A13/26.00 . 70-25/205 BAM 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9. 4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im i'Amts- und 
Mit teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.04.1993 
Unter den Eichen 87 
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Im Auftrag: 

Im ~~:~>JcS. 
/ 

Dipl.-Ing. V. Kraus 
4!~~~$~ 

Dipl.-Ing. P. Fellmann 
/; I 

/v 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0193/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4 . Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13 .04. 1993.(BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus sechs Modifikationen desselben Groß
packmi·t tel typs, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
scheiden. 

Typenbezeichnung :BTA 425 !500 /600 

Grundmaße 1215 mm x 
1200 mm x 

Höhe (mm) 970 1050 1120 
alternativ 1000 1080 1150 

Fassungsvermögen (l) 425 500 600 
höchstzulässige 
Bruttomasse (kg) 921 1062 1249 
llerkstoff des 
Packmittelkörpers 1. 4301 1. 4306 

1. 4435 1. 4541 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 108-2 vom 16 .03.1993 

IBC 109-2 vom 16.03.1993 
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(Tankcontainer 
700 l, 800 1, 

(Tankcontainer 
700 l, 800 l, 

1700 /800 / 1000 

1015 mm 
1000 mm 

1220 1320 1520 
1250 1350 1550 

700 800 1000 

1436 1624 1998 

1. 4401 1. 4404 
1. 4571 (DIN 17 441) 

425 l, 500 1, 600 1, 
1000 1 (1215xl015) ) 
425 l, 500 l, 600 l, 
1000 1 (1200xl000) ) 

IBC 108.02-1 vom 15.03.1993 (Behälter 425 l, 500 l, 600 l, 
700 l, 800 l, 1000 l) 

IBC 108.01-1 vom 15.03.1993 (Gestell 425 l, 500 l, 600 l, 
700 l, 800 l, 1000 l (1215x1015) 

IBC 109.01-1 vom 15.03.1993 (Gestell 425 l, 500 l, 600 l, 
700 l, 800 l, 1000 l (1200x1000) 

IBC 109.01.2-1 vom 17.03.1993 (Gestell (Sonderausführung) 
IBC 109.01.1-1 vom 17.03.1993 (Transportbehälter für Lack- u. 

Füllmaterial 1000 l) 
IBC 100.02.1-1 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400) 
IBC 100.02.2-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~57=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 100.02. 3-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. DN 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 100.02.4-1 vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ~57=18" mit 

Spannring und Deckel) 
IBC 110. Ol-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
IBC 107.02 .1-3 vom 15.03.1993 (T-StUck mit Si-Ventil und Entlüf-

tung) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.03.1993 (IBC-Schild) 
KTC 579.01.-4 vom 01.07.1991 (Behälterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in_folgenden Berich~en 
nieeergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65 446 DB Versuchsanstalt Hinden (Heben von 
unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung 
am BTA 1000) vom 24.10.1986 

- Prüfbericht Nr.: 104 100. DB Versuchsanstalt Hinden (Fallprü
fung am BTA 1000) 

- Prüfbericht Bescheinigung Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM)/BLEFA (Innendruck
prüfung (hydraulisch) 0,65 bar) 
vom 17 .04. 1991 

- Prüfbericht Nr.: 5/25 143 305 Rheinisch-\lestfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein e.V. (Bauprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch) ) 
vom 16.11.1984 

- Prüfbericht Nr.: C/86.079 Rheinisch-Vestfälischer Technischer 
Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, Dicht
heitsprüfung) vom 29.07.1986 

- Prüfbericht 

- Prüfherich t 

Bescheinigung Rheinisch-Yestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel DN 400) 
vom 25. 01. 1988 

Bescheinigung Rheinisch-llestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel DN 450) 
vom 25.11.1991 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2Pl Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM} (Fallprüfung mit 
Tauchrohr am BTA 1000) vom 20.10.1992 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2P2 Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM} (Fallprüfung mit 
alternativer Behälteraufhängung am BTA 1000) 
vom 28.10.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

BTA 425: 

CD 31A/Y/ •••. /D/BLEFA/BAM 0193/10 200/921 



BTA 500: 

CD 31A/Y/ •••. /D/BLEFA/BAM 0193/10 200/1062 

BTA 600: 

CD 31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAM 0193/10 200/1249 

BTA 700: 

CD 31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAM 0193/10 200/1436 

BTA 800: 

CD 31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAM 0193/10 200/1624 

BTA 1000: 

CD 31AIY/ •••• /D/BLEFA/BAM 0193/10 200/1998 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 3612(2)/1618 sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Verkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1.83 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8:7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Oualitätssicherung Rn 3601(1)/1602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4 .. 1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9 • Sens tiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RID) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
~iderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az . Al3/26.00.70- 25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unb efristet ausge s tellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein vird zu gegebener Zeit im 11 Amts - und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.04.1993 
Unter den Eichen 87 
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Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0194/31A 

für die .Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzübersc~r~itende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung .Eisenbahn vorn 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

KARL STREULI AG 
Katzenrütistraße 79 

CH-8153 R.ümlang-Zürich 

3. Hersteller 

AZZINI S.p.a. 
Via IV Novembre, 58 

I-26015 Soresina (CR) 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen desselben Groß
packmi tteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die . Höhe und damit entsprechend dem Volumen unter
sche.iden, alternä.tiv kann die Bauart mit Heiz- bzw. Kühlschlange 
oder mit beheizbaren Boden ausgerüstet sein. 

Typenbezeichnung PLO 500 1750 1995 /1250 

Grundmaße 1121 mm x 1121 mm 
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Höhe 985 mm 1235 mm 1455 mm 1735 mm 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Brut tornasse 

565 794 l 997 1251 l 

- ohne Schlange 
-mit Schlange 

962 kg 
982 kg 

1309 kg 
1330 kg 

1616 kg 
1636 kg 

2019 kg 
2039 kg 

1/erkstoff des 
Packmittelkörpers: AISI-304 AISI-316 

Zeichnungen des Antragstellers 

88.196.A 
88.197.A 
88.201.A 
88.198.A 
88.202.A 
88.308.A 
88.309.A 
88.200 A 
88.204.A 
91.005. A 

91.019.A 

91.013.A 

92.185.A 
92.185.02 
92.185.01 
91.006. A 
88.207.A 
88.208.A 
88.209 . A 
91.014.A 
88.205.A 
88.205.B 

vom 17.05.1988 
vom 17.05.1988 
vom 17.05.1988 
vom 17.05.1988 
vom 17.05.1988 
vom 27.08.1988 
vom 27.08.1988 
vom 17.05.1988 
vom 17.05.1988 
vom 11.01.1991 

vom 11.01.1991 

vom 11.01.1991 

vom 02.06.1992 
vom 02.06.1992 
vom 02.06.1992 
vom 11.01.1991 
vom 17 . 05.1988 
vom 17.05.1988 
vom 17.05.1988 
vom 11.01.1991 
vom 17.05.1988 
vom 17.05.1988 

5. Bauartprüfung 

(Zusammenbau) 
(Behälter CPO 500 mit Stutzen) 
(Behälter CPO 500 mit Stutzen) 
(Behälter CPO 750 mit Stutzen) 
(Behälter CPO 750 mit Stutzen) 
(Behälter CPO 995 mit Stutzen) 
(Behälter CPO 995 mit Stutzen) 
(Behälter CPO 1250 mit 1 Stutzen) 
(Behälter CPO 1250 mit 2 Stutzen) 
(Behälter CPO 500, 750, 995, 1250 
Grundausführung) 

(Behälter CPO 500, 750. 995, 1250 
mit Schlange) 

(Behälter CPO 500, 750, 995, 1250 
mit Stahlblechmantel am Unterboden) 

(Gestell PLO) 
(Untergestell PLO) 
(Oberrahmen und Detaile PLO) 
(Anschlußsituationen Armaturen) 
(Armatur DN 40) 
(Armatur DN 50) 
(Armatur DN 65) 
(Armatur DN 80) 
(Deckelvarian ten) 
(Deckel) 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung . 

- Prüfbericht Nr.: TC.I/S . 082.600/14~59 und Zusatzbericht 14961 
u.14962 FS Istituto Sperimentale (Bauprüfung, 
Heben von unten, Heben von oben, Stapeldruck
prüfung, Dichtheitsprüfung, Innendruckprüfung 
(hydraulisch), Fallprüfung) vom 02.07.1992 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korros ions beständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

PLO 500 ohne Schlange: 

31A/Y/ •.•• /0/AZZ/BAM 0194/3536/962 

PLO 500 mit Schlange: 

31A/Y/ ..•. /0/AZZ/BAM 0194/3536/982 

PLO 750 ohne Schlange: 

31A/Y/ .... /0/AZZ/BAM 0194/2394/1309 
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PLO 750 mit Schlange: 

31A/Y/ .••• /0/AZZ/BAM 0194/2394/1330 

PLO 995 ohne Schlange: 

31A/Y/ .... /0/AZZ/BAM 0194/2945/1616 

PLO 995 mit Schlange: 

31A/y/ .••. /D/AZZ/BAM 0194/2945/1636 

PLO 1250 ohne Schlange: 

31A/Y/ ...• /0/AZZ/BAM 0194/3671/2019 

PLO 1250 mit Schlange: 

31A/Y/ .... /0/AZZ/BAM 0194/3671/2039 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

-für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie 
IMDG-Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält . 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe. befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelrien Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
llerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stell€n, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° c· oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IHDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens .fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart ehtspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 



schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAI! 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (IS.SN 0340-7551) veröffentlicht. 

12205 Berlin, den 09.07.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

/J· uaS: 
Dipl.-Ing. Y. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

f?f~.;~ 
Di:~l. ~I~g. P. Fellmann 
j/ i/ 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/0195/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IHDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07. 1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 18.06.1990 in der Fassung 
vom 13.11.1990 (BGBl. I, S. 2454) 
- insbesondere § 9 und Anhang A.6 -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . 07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225 ) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Stahlbau Oschersleben GmbH & Co.KG 
Schermcker Str. 47 

a - 3230 aschersleben 

3. Hersteller 

Stahlbau aschersleben GmbH & Co.KG 
Schermcker Str. 47 

0 - 3230 aschersleben 

4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung GBF-10 

Grundmaße 1220 mm x 1045 mm 

Höhe 1310 mm 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Bruttomasse 

1010 1 

2011 kg 

Yerks toff des 
Packmittelkörpers: RSt 37-2 

Zeichnungen des An trag:s tellers 

GBF 5,8,10 vom 03.02.1993 

GBF-10-10 Bl.1 vom 08.02.1993 
GBF-10-10 Bl. 2 vom 27.08.1992 
GBF-10-11 vom 08.08.1992 
GBF-10-12 vom 08.08.1992 
GBF-10-13 vom 07.08.1992 
GBF-10-14 vom 03.02.1993 
GBF-10-15 vom 08.08.1992 
GBF-10-17 vom 06.08.1992 

GBF-10-20 vom 26.08.1992 
GBF-10-21 vom 13.08.1992 
GBF-10-22 vom 08.08.1992 
GBF-10-23 vom 08.08.1992 
GBF-10-24 vom 06.08.1992 
GBF-10-25 vom 06.08.1992 
GBF-10-26 vom 07.08.1992 
GBF-10-27 vom 07.08.1992 

GBF-10-30 vom 27.08.1992 
GBF-10-31 vom 27.08.1992 

GBF-10-40 vom 20.08.1992 
GBF-10-42 vom 07.08.1992 
GBF-10-44 vom 05.08.1992 
GBF-10-45 vom 05.08.1992 

GBF-10-61 vom 05.08.1992 

GBF-10-59 vom 18.03.1993 

5 . Bauartprüfung 

(Zusammenbau) 

( Behälterdeckel geschw.) 
( Behälterdeckel geschw.) 
(Behälterdeckel vorgef.) 
(Deckelseitenteil) 
(Versteifung) 
(Eckblech) 
(Kragenblech geschw.) 
(Scharnierblech) 

(Behälterboden geschw.) 
(Behälterboden) 
(Bodenseitenteil) 
(Verstärkung) 
(Stützblech, klein) 
(Stützblech, groß) 
(Einfahrtasche) 
(Verstärkungsprofil) 

(Behälterwand geschw.) 
(Behälterwand-Seitenteil) 

(Deckel geschw.) 
(Haltering) 
(Lasche, geschl.) 
(Lasche, offen) 

(Eckstrebe) 

(Tankschild) 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation so~ie der im folgenden Bericht 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 1.5/75 307 P der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung vom 31.03.1993, 
Bau- und Bauartprüfung am GBF-10 

6. Zulassung: 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmit tel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ . ••• /0/LSB/BAM 0195/4892/2011 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1618/3618 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 
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8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IHDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1,8 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. l 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspek.tionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Haßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1602/3602 sowie IHDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Az. Al3/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 13.10 .1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 19.04.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9. 1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

/c/fr~ 
Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 
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Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. S. Schubert 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAH/0196/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See . 
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordriung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) v~m 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Anderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE?. vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Anderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben Groß
packmitteltyps, die sich bei sonst gleichen Grundabmessungen 
nur durch die Höhe und damit dem Volumen unterscheiden. 

Typenbezeichnung RC 600 1/S RC 1000 1/S 

Grundmaße 1200 mmx 1200 mm 

Höhe 1320 mm 1780 mm 

Fassungsvermögen 624 l 1024 l 
höchstzuläss'ige 
Bruttomasse 1730 kg 2753 kg 
Verks toff des 
Packmittelkörpers: 1.4301 1. 4401 1. 4541 1. 4571 1.4404 

1.4435 1.4306 1.4406 (DIN 17441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

KTC 1085-la/s vom 12.03.1993 (Rundcontainer 600 l(Sonderaus-
führung) ) 

KTC 1107-la/s vom 12.03.1993 (Rundcontainer 1000 l(Sonderaus-
führung) ) 

KTC 1085.02-1 vom 11.02.1993 (Behälter 600 1, 1000 1) 
KTC 1085. 01-2a vom 12.03.1993 (Gestell 600 l , 1000 l) 
KTC 296-2a vom 23.02.1993 (Stapelrahmen für Rundcontainer) 
IBC 100.02.1-2 vom 26.05.1992 (Klappdeckel DN 400) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.01.1993 (IBC-Schild) 
KTC 579.01-4 vom 01.07.1991 (Behälterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 537 P Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAH) (Heben von unten, 
Heben von oben, Stapeldruckprüfung, Ionen
druckprüfung (hydraulisch), Fallprüfung am 
Rundcontainer 1000 1) vom 04. 03. 1993 



- Prüfbericht 

- Prüfbericht 

6. Zulassung 

Bescheinigung Rheinisch-Vestfälischer Techni 
scher Überwachungs-Verein e . V. (Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung RC 600 l(S)) vom 13.04 . 1993 

Besche inigung Rheinisch-Vestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Bauprüfung, 
Dichtheitsprüfung RC 1000 l(S)) vom 04 . 05 . 1993 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
aufgrund des positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzei'chnen: 

Rundcontainer 600 1/S: 

CD 31A/Y/ •••• /D/BLEFA/BAK 0196/4950/1730 

Rundcontainer 1000 1/S: 

CD 31A/Y/ • • •• /D/BLEFA/BAK 0196/4950/2753 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

-für metallene Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes ßroßpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 3612(2)/1618 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart•serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die-Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters , dessen Armaturen , Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 2.5 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristeri für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8 . 6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 3601(1)/1602 sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte 
Qualitätssicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzei
tigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9 . Sonstiges 

9 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter . 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt . Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26 . 00 . 70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ~usgestellt . 

9 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblat~ der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 
. .---

r· f-j(U(~ 

Laboratorium 9. 13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

!!?IA/4~~~ 
Dip,l. ~Ing. P. Fellmann 

(/V/ 
Dipl.-Ing. Y. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0197/31A 

für die Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
zur Be f örderung f lüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mi t Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG- Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf St1:aßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4 . Verordnung zur Änderung de r 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04 . 1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4 . Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, s. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

Fa. Gehr. OTTO KG 
Siegener Straße 69 

D - 5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

Fa. Gehr. OTTO KG 
Siegener Straße 69 

D - 5910 Kreuztal 
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4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung ASF 1000 mit Ventil-DIN 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Bruttomasse 

llerkstoff des 
Packmittelkörpers: 

1000 mm x 1200 mm 

1600 mm 

1000 l 

2433 kg 

St II 24 (DIN 1614 TZ) 

Zeichnungen des Antragstellers 

- BE-1625-0 vom 03.11.92 (Zusammenstellung ASF 1000 mit Ventil-DIN) 
- BE-1626-1 vom 31.03.92 (Behälter ASF 1000 mit Vent!l-DIN) 
- BE-1644-0 vom 04.03.92 (Grundrahmen ASF- und ASP-Typ) 
- BE-1855-2 vom 21.10.92 (Druckrahmen ASF-DIN) 
- BE-1627-1 vom 28.02.92 (Domdecke1 ASF-DIN) 
- BE-1574-3 vom 21.05.92 (Typenschild) 
- BE-1625-0 vom 02.11.92 (Stückliste ASF 1000 mit Ventil-DIN) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unt er 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht des Rheinisch-llestfälischen Technischen Überwachungs
Vereins e.V. vom 22.02.93 über die Bau- und Dicht
heitsprüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 9.1/75 485P der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung Berlin vom 30.04.1993 über 
die Bauartprüfung. 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metallischen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 

Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ •... /D/OTTO/BAM 0197/5879/2433 

- in den Fre iraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallische Großpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht wird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet werden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 1612(2)/3612(2) sowie IHDG
Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält . 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des IHDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 2,2 kg/1 
werden. 
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8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Prüfungen und 
Inspektionen zu u:1terziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50' C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55' C nicht überschreiten. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie IHDG
Code deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die 
regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen 
Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men fUr den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
so...,ie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Weisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.0Ö.70-25/205 BAH 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefri stet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.06.93 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von 

Im Auftrag: 

iu. /1-,Jat~ 
Di pl. -Ing. II. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Y.-J. Yapi 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0198/31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Innengefäß aus Kunststoff zur Beförderung 

flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, s. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt 25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(GefahrgutVHordnong Straße - GGVS) '/Offi n.07 .1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefat:rgu tverordnuag Straße vom 13.04. 1993 (BGBl. I, S. 448) 

- iusbesondere § 6 und Anhang .~. 6 -



2. Antragsteller 

SOTRALENTZ S.A . 
24, Rue du Professeur - Froelich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 

3. Hersteller 

SOTRALENTZ S.A. 
24, Rue du Professeur-Froelich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen, die sich aus der 
Konstruktion der Palette und der Art der Entleerung (mit oder 
ohne Bodenauslauf) ergeben. 

Typenbezeichnung : 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Bruttomasse 

1/erkstoff des 
Innengefäßes 

1/erkstoff der 
Außenverpackung 

SL 5 1000 mit SL 5 1000 mit 
Holzpalette Stahlpalette 

1200 mm x 1000 mm 

1170 mm 1160 mm 

1050 1 

2040 kg 2028 kg 

Lupolen 4261 A (PE-HD) 

Stahl FE 500 (NF-A-35052) 

Zeichnungen des Antragstellers 

p 3. 01.24 vom 21.12.1989 (Zusammenbau SL 5 1000 mit 
Holzpalet te) 

p 89063 vom 24.11.1991 (Zusammenbau SL 5 1000 mit 
Stahlpalette) 

p 3.01.25 vom 21.12.1989 (1000 l Innenbehälter mit 
Untenauslauf) 

p 3.01.25.2 vom 21.12.1989 (1000 1 Innenbehälter ohne 
Untenauslauf) 

p 43.006 vom 22.06.1989 (Deckel mit 2" Gewinde-
öffnung) 

p 42.002 vom 13.12.1989 (Entgasungsventil 2") 
p 46.024 vorn 19.03.1991 (Auslaufhahn 2") 

p 3.01. 29AB vom 04.10.1990 (Gi tterbox) 
p 3.01.26B vom 22.01.1990 (Baltebügel - SL 5 1000 mit 

Holzpalette) 
p 3.04.03/4A vorn 08.12.1989 (Haltebügel - SL 5 1000 mit 

Stahlpalette) 
p 3.01.28.1 vom 20.08.1990 (Sicherheitsklappe) 

P 3. 01. 211C vom 30.01.1990 ( Schaumpolster für Innen-
behälter) 

p 3.07 .08.02A vom 13.01.1992 (Holzpalette) 
p 3.01.32 vom 04.02.1991 (Stahlpalette) 

p 3.04.06A vom 11.03.1991 (Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation_sowie der in folgenden Berich
ten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 108 705 vom 23.05.1990, Deutsche Bundesbahn -
Versuchsanstalt Hinden (\Jestf), Bauartprüfung 
an einem nicht vorgelagerten SL 5 1000 mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 108 705- 1.Nachtrag vom 17.08.1990, Deutsche 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Hinden (\lestf), 
Dichtheits-, Innendruck- und Fallprüfung an 
vorgelagerten SL 5 1000 Behältern mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 1020/119 - !.Nachtrag vom 31.05.1990, 1.Neu
fassung vorn 28.01.1991, BUREAU DE VERIFICATIONS 
TECHNIQUES; Bauartprüfung am nicht vorgelager
ten SL 5 1000 mit Stahlpalette 

- Prüfbericht Nr. 1020/119 - 2.Nachtrag vom 31.05.1990, !.Neu
fassung vom 09.11.1990, BUREAU DE VERIFICATIONS 

TECHNIQES; Bauartprüfung an vorgelagerten SL 5 
1000 Behältern mit Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 104 285- 8.Nachtrag vom 19.02.1990. Deutsche 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Hinden (1/estf), 
Prüfung von Schraubstopfen mit Entgasungsventil 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) mit 
Innengefäß aus Kunststoffaufgrund des positiven Ergebnisses der 
Bauartprüfung die unter 1. genannten Zulassungsbedingungen er
füllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die 
die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu ~ennzeichnen: 

SL 5 1000 mit Holzpalette 

~ 31HA1/Y/ •••. /D/SLZ/BAK 0198/3910/2040 

SL 5 1000 mit Stahlpalette 

~ 31HA1/Y/ •••. /D/SLZ/BAM 0198/3922/2028 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 
Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß 
Rn 3612(2) sowie IMOG-Code (Arndt 25-89, Nr.26.5.10.2) zu 
versehen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmittel (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen 
ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dGrfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
1/erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse 
und Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. Dabei dürfen 
die \lerkstoffe dieser Bauart durch die FüllgUter nicht 
stärker geschädigt wer'den als durch folgende Prüffüllgüter: 
Vasser, Laventinlösung 5 %, n-Butylacetat, Vhite Spirit, 
Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gem·. I. f) der 
Beilage zum Anhang A.5, GGVS. 

8.3 Als Grenzdaten der FGllgüter, die dem Prüffüllgut (Standard
flüssigkeit) bezUglieh der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, dürfen Dichten von 

Standardflüssigkeit 

Vasser 
Laventinlösung 5 % 
n-Butylacetat 
Vhite Spirit 
Salpetersäure 55 % 

nicht Oberschritten werden . 

Dichte(kg/1) 

1,9 
1,4 
1,2 
1,2 
1,4 

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC), 
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von Luft 
oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100. kPa) 
bei 55° C, auf der Grundlage des max. Füllungsgrades gemäß 
Rn 3601(1) sowie IHDG-Code deutsch (Amdt 25-89, Nr.26.1.6.2) 
und einer Fülltemperatur von 15° C, darf 2/3 des in der 
Kennzeichnung angegebenen Prüfdrucks nicht Gberschreiten. 
llahlweise kann der Dampfdruck bei 50° C bzw. 55° C auch 
entsprechend Rn 3601(10) sowie Nr. 26.5.11.2 berechnet 
werden. 

8.5 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher-
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stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.6 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme sowie 
nach 2,5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu 
unterziehen. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 3601(1) sowie IMDG-Code 
deutsch Nr.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die 
regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen 
Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser ZUlassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veräffen tlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

I:z~N~ 
Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. S. Schubert 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM/0198/31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmi ttels (IBC) 
mit Innengefäß aus Kunststoff zur Beförderung 

flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt 25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) .vom 22 . 07.1985, zuletzt 
geändert durch <lie 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutv~rordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, s. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitendE 
Beförderung gefährliche" Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die ~. Ve.cortinung zur ÄnUerun~ Jer Gefahrgut 
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, s. 678) 
- insbesondere § 6 und Anhang VI -
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2. Antragsteller 

SOTRALENTZ S.A. 
24, Rue du Professeur-Froehlich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 

3. Hersteller 

SOTRALENTZ S.A. 
24, Rue du Professeur-Froehlich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen, die sich aus der 
Konstruktion der Palette und der Art der Entleerung (mit oder 
ohne Bodenauslauf) ergeben. 

Typenbezeichnung : 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige. 
Bruttomasse 

Verkstoff des 
Innengefäßes 

Verkstoff der 
Außenverpackung 

SL 5 1000 mit 
Holzpalette 

SL 5 1000 mit 
Stahlpalette 

1200 mm x 1000 mm 

1170 mm 1160 mm 

1050 1 

2040 kg 2028 kg 

Lupolen 4261 A (PE-BD) 

Stahl FE 500 (NF-A-35052) 

Zeichnungen des Antragstellers 

p 3.01.24 vom 21.12.1989 (Zusammenbau SL 5 
Holzpalettel 

p 89063 vom 24.11.1991 (Zusammenbau SL 5 
Stahlpalettel 

1000 mit 

1000 mit 

p 3.01.25 vom 21.12.1989 (1000 l Innenbehälter mit 
Untenaus lauf) 

p 3.01.25.2 vom 21.12.1989 (1000 l Innenbehälter ohne 
Untenauslauf) 

p 43.006 vom 22.06.1989 (Deckel mit 2" Gewinde-
öffnung) 

p 42.002 vom 13.12.1989 (Entgasungsventil 2") 
p 46.024 vom 19.03.1991 (Auslaufbahn 2") 

P 3.01.29AB vom 04.10.1990 (Gitterbox) 
p 3.01.26B vom 22.01.1990 (Haltebügel - SL 5 1000 mit 

Holzpalettel 
p 3.04.03/4A vom 08.12.1989 (Haltebügel - SL 5 1000 mit 

Stahlpalettel 
p 3.01.28.1 vom 20.08.1990 (Sicherheitsklappe) 

p 3.01.211C vom 30.01.1990 ( Schaumpolster für Innen- . 
behält er) 

P 3.07.08.02A vom 13.01.1992 (Holzpalette) 
p 3. 01.32 vom 04 . 02.1991 ( Stahlpalettel 

p 3.04.06A vom 11.03.1991 (Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berich
ten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 108 705 vom 23.05 . 1990, Deutsche Bundesbahn
Versuchsanstalt Hinden (Vestf), Bauartprüfung 
an einem nicht vorgelagerten SL 5 1000 mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 108 705- !.Nachtrag vom 17.08.1990, Deutsche 
Bundesbahn- Versuchsanstalt Hinden (Vestf), 
Dichtheits-, Innendruck- und Fallprüfung an 
vorgelagerten SL 5 1000 Behältern mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 1020/119- !.Nachtrag vom 31.05.1990, ! .Neu
fassung vom 28.01.1991, BUREAU DE VERIFICATIONS 
TECBNIQUES; Bauartprüfung am nicht vorgelager
ten SL 5 1000 mit Stahlpalette 

- Prüfbericht Nr. 1020/119 - 2.Nachtrag vom 31.05.1990, l .Neu-



fassungvom 09.11.1990, BUREAU OE VERIFICATIONS 
TECHNIQES; Bauartprüfung an vorgelagerten SL 5 
1000 Behältern mit Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 104 285- 8.Nachtrag vom 19.02.1990, Deutsche 
Bundesbahn- Versuchsanstalt Hinden (~estf), 
Prüfung von Schraubstopfen mit Entgasungsventil 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) mit 
Innengefäß aus Kunststoffaufgrund des positiven Ergebnisses der 
Bauartprüfung die unter 1. genannten Zulassungsbedingungen er
füllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die 
die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

SL 5 1000 mit Holzpalette 

~ 31BA1/Y/ •••• /D/SLZ/BAH 0198/3910/2040 

SL 5 1000 mit Stahlpalette 

~ 31HA1/Y/ •... /D/SLZ/BAH 0198/3922/2028 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 
Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß 
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IHDG-Code (Amdt 25-89 , Nr.26.5.10.2) 
zu versehen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmittel (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährlic~e Stoffe befördert 
•.:erden, deren Verwendung in C.en einzelnen Klasse;;. der 
GGVE/GGVS sowie des IHDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Yerkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse 
und Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. Dabei dürfen 
die ~erkstoffe dieser Bauart durch die Füllgüter nicht 
stärker geschädigt werden als durch folgende Prüffüllgüter: 
Vasser, Laventinlösung 5 %, n-Butylacetat, Vhite Spirit, 
Salpetersäure 55% als Standardflüssigkeit gern. I.f) der 
Beilage zum Anhang A.5, GGVE/GGVS. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standard
flüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, dürfen Dichten von 

Standardflüssigkeit 

Vasser 
Laventinlösung 5 % 
n-Butylacetat 
Thi te Spirit 
Salpetersäure 55 % 

nicht überschritten werden. 

Dichte(kg/1) 

1,9 
1,4 
1,2 
1,2 
1,4 

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC), 
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von Luft 
oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) 
bei 55° C, auf der Grundlage des max. Füllungsgrades gemäß 
Rn 1601 ( 7) /3601 (7) sowie IHDG-Code deutsch (Amd t 25-89, 
Nr.26 .1. 6.2) und einer Fülltemperatur von 15° C, darf 2/3 des 
in der Kennzeichnung angegebenen Prüfdrucks nicht 
überschreiten. I 

~ahlweise kann der Dampfdruck bei 50° C bzw. 55° c · auch 
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie Nr. 26.5.11.2 berech
net Yerden. 

8.5 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß-

packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.6 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme sowie 
nach 2,5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu 
unterziehen. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Haßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie 
IHDG-Code deutsch Nr.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitäts
sicherungsprog ramm einzuhalten und die ·Protokolle über die 
regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen 
Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
~iderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr - Az. A13/26.00. 70-25/205 BAH 92 - vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
HitteilungsblaÜ der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN .0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: 

/'</bac;;;-
Dipl.-Ing. ~- Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

~~ 
Dipl.-Ing. s. Schubert 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0199/31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Innengefäß aus Kunststoff zur Beförderung 

flüssiger gefährlicher Güter 

1.. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und HIDG-Code deutsch (Amdt 25-89) -, 

- Vero rdnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung StraßP.- GG'JS) vom 22.07.1985, zule .. :::t 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gef;;hrgutverordnung Straße vcm 13.01 •. 1993 (BGBl. I, S. 448) 

- insbesondere § 6 und Arthang A.6 -

2 . Antragsteller 

SOTRALENTZ S. A. 
24, Rue du Professeur-Froelich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 
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3. Hersteller 

SOTRALENTZ S.A. 
24, Rue du Professeur-Froelich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart besteht aus vier Modifikationen, die sich aus der 
Konstruktion der Palette und der Art der Entleerung (mit oder 
ohne Bodenauslauf) ergeben. 

Typenbezeichnung : 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Brut tornasse 

llerks toff des 
Innengefäßes 

1/erkstoff der 
Außenverpackung 

SL 5 820 mit 
Holzpalette 

1200 mm x 

995 mm 

845 l 

1650 kg 

SL 5 820 mit 
Stahlpalette 

1000 mm 

985 mm 

1642 kg 

Lupolen 4261 A (PE-BD) 

Stahl FE 500 (NF-A-35052) 

Zeichnungen des Antragstellers 

p 3.01.31A vom 21.12.1989 (Zusammenbau SL 5 820 mit 
Holzpalettel 

p 89048 vom 10.07.1992 (Zusammenbau SL 5 820 mit 
Stahlpalettel 

p 3.01.25.1 vom 21.12.1989 (820 1 Innenbehälter mit 
Untenaus lauf) 

p 3.01.25.3 vom 21.12.1989 (820 1 Innenbehälter ohne 
Untenauslauf) 

p 43.006 vom 22.06.1989 (Deckel ml.t 2" Gewinde-
öffnung) 

p 42.002 vom 13.12.1989 (Entgasungsventil 2") 
p 46.024 vom 19.03.1991 ( Auslaufhahn 2") 

p 3. 01. 30A vom 15.11.1990 (Gitterbox) 
p 3. 01. 26B vom 22.01.1990 ( Haltebügel SL 5 820 mit 

Holzpalettel 
p 3.04.03/4A vom 08.12.1989 (Haltebügel - SL 5 820 mit 

Stahlpalettel 
p 3.01.28.1 vom 20.08.1990 (Sicherheitsklappe) 

p 3.01.211C vom 30.01.1990 ( Schaumpolster für Innen-
behälter) 

p 3.07.08.02A vom 13.01.1992 (Holzpalette) 
p 3.01.32 vom 04.02 . 1991 ( Stahlpalettel 

p 3.04.06A vom 11.03.1991 (Tankschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berich
ten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 1020/124 vom 09.11.1990, BUREAU DE VERIFI 
CATIONS TECHNIQUES; Bauartprüfung an einem 
nicht vorgelagerten SL 5 820 mit Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 108 705 vom 23.05.1990, Deutsche Bundesbahn
Versuchsanstalt Hinden (llestf), Bauartprüfung 
an einem nicht vorgelagerten SL 5 1000 mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 108 705- l.Nachtrag vom 17.08.1990, Deutsche 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Hinden (\lestf), 
Dichtheits-, Innendruck-und Fallprüfung an 
vorgelagerten SL 5 1000 Behältern mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 1020/119 - l.Nachtrag vom 31.05.1990, !.Neu
fassung vom 28.01.1991, BUREAU DE VERIFICATIONS 
TECHNIQUES; Bauartprüfung am nicht vorgelager
ten SL 5 1000 mit Stahlpalette 

- Prüfbericht Nr. 1020/119 - 2.Nachtrag vom·31.05.1990, !.Neu
fassung vom 09.11.1990, BUREAU DE VERIFICATIONS 
TECHNIQES; Bauartprüfung an vorgelagerten SL 5 
1000 Behältern mit Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 104 285 - 8.Nachtrag vom 19.02.1990. Deutsche 
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Bundesbahn - Versuchsanstalt Hinden (1/estf), 
Prüfung von Schraubstopfen mit Entgasungsventil 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt , daß die nach o, g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) mit 
Innengefäß aus Kunststoff aufgrunddes positiven Ergebnisses der 
Bauartprüfung die unter 1. genannten Zulassungsbedingungen er
füllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die 
die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

SL 5 820 mit Holzpalette 

31BA1./Y/.. • . /D/SLZ/BAM 0199/2970/1650 

SL 5 820 mit Stahlpalette 

j1BA1/Y/ •••• /D/SLZ/BAM 0199/2970/1642 

in den Fr~iraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 
Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß 
Rn 3612(2) sowie IHDG-Code (Amdt 25-89, Nr.26.5.10.2) zu 
versehen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Großpackmittel (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen des IMDG
Codes deutsch für solche Verpackungen ausdrücklich zugelassen 
ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
~erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse 
und Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. Dabei dürfen 
die 1/erkstoffe dieser Bauart durch die Füllgüter nicht 
stärker geschädigt werden als durch folgende Prüffüllgüter: 
Vasser, Laventinlösung 5 %, n-Butylacetat, Vhite Spirit, 
Salpetersäure 55% als Standardflüssigkeiten gem. I.f) der 
Beilage zum Anhang A. 5, GGVS. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standard
flüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge~ 
ordnet werden können, dürfen Dichten von 

Standardflüssigkeit 

Vasser 
Laventinlösung 5 % 
n-Butylacetat 
llhite Spirit 
Salpetersäure 55 % 

nicht übersc.hri tten werden. 

Dichte(kg/1) 

1,9 
1,4 
1,2 
1,2 
1,4 

8.4 Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC), 
(d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von Luft 
oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) 
bei 55° C, auf der Grundlage des max. Füllungsgrades gemäß 
Rn 3601(7) sowie IHDG-Code deutsch (Amdt 25-89, Nr.26.1.6.2) 
und einer Fülltemperatur von 15° C, darf 2/3 des in der 
Kennzeichnung angegebenen Prüfdrucks nicht überschreiten. 
llahlweise kann der Dampfdruck bei 50° C bzw. 55° C auch 
entsprechend ~n 3601(10) sowie Nr. 26.5.11.2 berechnet 
werden. 

8.5 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.6 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 



Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme sowie 
nach 2,5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu 
unterziehen. 

8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 3601(1) sowie IMDG-Code 
deutsch Nr.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die 
regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen 
Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Großpackmittel (IBC) zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Viderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. Al3/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein 'Wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prßfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14.05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag: ~ 

/v./!-razc" 
Dipl.-Ing. V. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

1. Nachtrag 2iUm 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. S. Schubert 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM/0199/31BA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Innengefäß aus Kunststoff zur Beförderung 

flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

- Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt 25-89) -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vom 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geänrien: IJUrch die 4. Verordnung zur P:..nde.runK cie::.· Gefahr-gut
verordnung Eisenbahn vom 05.05.1993 (BGBl. I, S. 678) 
- insbescndere § 6 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

SOTRALENTZ S.A. 
24, Rue du Professeur-Froehlich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 

3. Hersteller 

SOTRALENTZ S.A. 
24, Rue du Professeur-Froehlich 
F - 67320 DRULINGEN 
Frankreich 

4. Beschreibung der Bauart 

Die Bauart bes~eht aus vier Modifikationen, die sich aus der 
Konstruktion der Palette und der Art der Entleerung (mit oder 
ohne Bodenauslauf) ergeben. 

Typenbezeichnung : 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 

höchstzulässige 
Brut tornasse 

Verkstoff des 
Innengefäßes 

Verks toff der 
Außenverpackung 

SL 5 820 mit 
Holzpalette 

1200 mm x 

995 mm 

845 l 

1650 kg 

SL 5 820 mit 
Stahlpalette 

1000 mm 

985 mm 

1642 kg 

Lupolen 4261 A (PE-HD) 

Stahl FE 500 (NF-A-35052) 

~~chnungen d~s Antragstellers 

P 3.01.31A vom 21.12.1989 (Zusammenbau SL 5 820 mit 
Holzpalette) 

p 89048 vom 10.07.1992 (Zusammenbau SL 5 820 mit 
Stahlpalette) 

3.01.25.1 vom 21.12.1989 (820 l Innenbehälter mit 
Un tenauslauf) 

p 3. 01.25. 3 vom 21.12.1989 (820 l Innenbehälter ohne 
Untenauslauf) 

p 43.006 vom 22.06.1989 (Deckel mit 2" Gewinde-
öffnung) 

p 42.002 vom 13.12.1989 (Entgasungsventil 2") 
p 46.024 vom 19.03.1991 (Auslaufhahn 2") 

p 3.01.30A vom 15.11.1990 (Gitterbox) 
p 3. 01. 26B vom 22.01.1990 (Haltebügel - SL 5 820 mit 

Holzpalette) 
p 3.04.03/4A vom 08.12.1989 (Haltebügel - SL 5 820 mit 

Stahlpalette) 
p 3.01.28.1 vom 20.08.1990 (Sicherheitsklappe) 

p 3.01.211C vom 30.01.1990 ( Schaumpolster für Innen-
behält er) 

p 3.07.08.02A vom 13.01.1992 (Holzpalette) 
p 3.01.32 vOm 04.02.1991 (Stahlpalette) 

3.04.06A vom 11.03.1991 (Til.Ilkschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berich
ten niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr. 1020/124 vom 09.11.1990, BUREAU DE VERIFI
CATIONS TECHNIQUES; Bauartprüfung an. einem 
nicht vorgelagerten SL 5 820 mit Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 108 705 vom 23.05.1990, Deutsche Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Vestf), Bauartprüfung 
an einem nicht vorgelagerten SL 5 1000 mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 108 705- !.Nachtrag vom 17.08.1990, Deutsche 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Vestf), 
Dichtheits-, Innendruck- und Fallprüfung an 
vorgelagerten SL 5 1000 Behältern mit 
Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 1020/119 - !.Nachtrag vom 31.05.1990, !.Neu
fassung vom 28.01.1991, BUREAU OE VERIFICATIONS 
TECHNIQUES; Bauartprüfung am nicht vorgelager
ten SL 5 1000 mit Stahlpalette 
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- Prüfbericht Nr. 1020/119- 2.Nachtrag vom ·31.05.1990, 1.Neu
fassung vom 09.11.1990, BUREAU DE VERIFICATIONS 
TECRNIQES; Bauartprüfung an vorgelagerten SL 5 
1000 Behältern mit Holzpalette 

- Prüfbericht Nr. 104 285 - 8.Nachtrag vom 19.02.1990, Deutsche 
Bundesbahn- Versuchsanstalt Hinden (Yestf), 
Prüfung von Schraubstopfen mit Entgasungsventil 

6. Zulassung 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) mit 
Innengefäß aus Kunststoff aufgrund des positiven Ergebnisses der 
Bauartprüfung die unter 1. genannten Zulassungsbedingungen er
füllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpack
mittel (IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die 
die in der Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut 
lesbar vie folgt zu kennzeichnen: 

SL 5 820 mit Holzpalette 

31HAl/Y/ .••. /0/SLZ/BAM 0199/2970/1650 

SL 5 820 mit Stahlpalette 

31BA1/Y/ .••. /0/SLZ/BAK 0199/2970/1642 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (je~eils die letzten z~ei 
Stellen) der Herstellung einzutragen. 
Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit den Angaben gemäß 
Rn 1612(2)/3612(2) sowie IHDG-Code (Amdt 25-89, Nr.26.5.10.2) 
zu versehen. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend tlr. 7 gekennzeichneten Großpackmittel (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
Yerden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS sowie des lMDG-Codes d'utsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
~erkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse 
und Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. Dabei dürfen 
die Yerkstoffe dieser Bauart durch die Füllgüter nicht 
stärker geschädigt ~erden als durch folgende Prüffüllgüter: 
Vasser, Laventinlösung 5 %, n-Butylacetat, Vhite Spirit, 
Salpetersäure 55% als Standardflüssigkeiten gem. I.f) der 
Beilage zum Anhang A.5, GGVE/GGVS. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter, die dem Prüffüllgut (Standard
flüssigkeit) bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet verden können, dürfen Dichten von 

8.4 

Standardflüssigkeit 

Vasser 
Laventinlösung 5 % 
n-Bu ty lace tat 
llhite Spirit 
Salpetersäure 55 % 

nicht überschritten verden . 

Dichte(kgll) 

1,9 
1,4 
1,2 
1,2 
1,4 

Der gemessene Gesamtüberdruck im Großpackmittel (IBC), 
( d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus ·Partialdruck von Luft 
oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) 
bei 55' C, auf der Grundlage des max. Füllungsgrades gemäß 
Rn 1601(7)/3601(7) sowie IHDG-Code deutsch (Amdt 25-89, 
Nr.26.1.6.2) und einer Fülltemperatur von 15' C, darf 2/3 des 
in der Kennzeichnung angegebenen Prüfdrucks nicht 
überschreiten. 
Vahlweise kann der Dampfdruck bei 50' C bzw. 55' C auch 
entsprechend Rn 1601(10)/3601(10) sowie Nr. 26.5.11.2 berech
net werden. 

8.5 Der in Nr. 2 ·genannte Antragsteller muß nachweisbar sich€1~
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.6 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Großpackmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme sowie 
nach 2,5 Jahren den nach den unter Nr. 1 genannten Rechtsvor-· 
schritten vorgeschriebenen Prüfungen und Inspektionen zu 
unterziehen. 
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8.7 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Qualitätssicherung Rn 1601(1)/3601(1) sowie 
IMDG-Code deutsch Nr.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die 
regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen 
Einsicht mindestens fünf Jahre aufzube~ahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
so~ie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Doe Zulassung ~ird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Yiderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Yeisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAM 92- vom 13.10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.06.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Im Auftrag:~ 

)'vi .tua~ 
Dipl.-Ing. Y. Kraus 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. S. Schubert 

~.:lage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 6 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im Auftrag: 

.('_~ 
Dipl.-Ing. S. Schubert 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH/0200/31A 

für die Bauart eines metallenen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung flüssiger gefährlicher Güter 

1. Rechtsgrundlagen 

-Verordnung über die grenzüberschreitende Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See
GGVSee) in der Fassung vom 24.07.1991 (BGBL. I, S. 1714) 
- insbesondere § 19 und IMDG-Code deutsch (Amdt.25-89) -, 

-Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Befördc"ung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Gefahrgutverordnung Straße vorn 13.04.1993 (BGBl. I, S. 448) 
- insbesondere § 6 und Anhang A.6 -, 

- Verordnung über ~ie innerstaatliche und grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22.07.1985, zuletzt 
geändert durch die 3. Verordnung zur Änderung der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 06.06.1990 in der Fassung vom 
10.06.1991 (BGBl. I, S. 1225) 
- insbesondere § 9 und Anhang VI -

2. Antragsteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 

3. Hersteller 

BLEFA GmbH 
Hüttenstraße 43 

5910 Kreuztal 



4. Beschreibung der Bauart 

Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Höhe 

Fassungsvermögen 
höchstzulässige 
Bruttomasse 
\lerks toff des 
Packmittelkörpers: 

BTA 500 (Härterbehälter) 

1200 mm x 1000 mm 

1.4301 
1. 4435 

1070 mm 

500 l 

1062 kg 

1.4306 
1. 4541 

1. 4401 
1. 4571 

1. 4404 
(DIN 17441) 

Zeichnungen des Antragstellers 

IBC 112-1 vom 18.03.1993 (Transportbehälter für Clearcoat-
Härter) 

IBC 108 . 02-1 vom 15.03.1993 (Behälter 425 l, 500 l, 600 l, 
700 l, 800 l, 1000 1) 

IBC 112.01-1 vom 18.03.1993 (Transpor tbehäl ter für Clearcoat-
Härter (Gestell) ) 

IBC 112. 01.1-l vom 18.03.1993 (Transportbehälter für Clearcoat-
Härter (Oterrahmen) ) 

IBC 100.02.1-1 vom 26.05.1992 (Klappdeckel ON 400) 
IBC l C·0.02.3-l vom 12.01.1993 (Mannloch kompl. ON 400 mit Spann-

ring und Deckel) 
IBC 110.01-2a vom 09.02.1993 (Mannloch-Deckel mit Tauchrohr) 
IBC 107 . 02.1-3 vom 15.03.1993 (T-Stück mit Si-Ventil und Entlüf-

tung) 
IBC 100.01.2-4 vom 13.03.1993 (IBC-Schild) 
KTC 579.01.-4 vom 01.07.1991 (Behälterschild) 

5. Bauartprüfung 

Die Prüfung der Eignung der Bauart erfolgte anhand der unter 
Nr. 4 genannten Spezifikation sowie der in folgenden Berichten 
niedergelegten Ergebnisse der Prüfung. 

- Prüfbericht Nr.: 65 446 DB Versuchsanstalt Hinden (Heben von 
unten, Heben von oben, Stapeldruckprüfung 
am BTA 1000) vom 24.10.1986 

- Prüfbericht Nr.: 104 100 DB Versuchsanstalt Hinden (Fallprü
fung am BTA 1000) vom 07.11.1986 

Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-\lostfälischer Tech
nischer Überwachungs-Verein (Innendruckprüfung 
(hydraulisch) 0,65 bar) vom 28.10.1988 

- Prüfbericht Nr. : 5/25 143 305 Rheinisch-\lestfälischer Tech
nischer Übervachungs-Verein e.V. (Bauprü
fung, Innendruckprüfung (hydraulisch) 2.0 bar) 
vom 16.11.1984 

- Prüfbericht Nr.: C/86.079 Rheinisch-\lestfälischer Technischer 
Überwachungs-Verei ne. V. (Bauprüfung, Dicht 
heitsprüfung) vom 29.07.1986 

- Prüfbericht Bescheinigung Rheinisch-\lestfälischer Techni
scher Überwachungs-Verein e. V. (Innendruck
prüfung (hydraulisch) Spannringdeckel DN 400) 
vom 25.01.1988 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2Pl Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM) (Fallprüfung mit 
Tauchrohr am BTA 1000) vom 20.10.1992 

- Prüfbericht Nr.: 1.5/74 719-2P2 Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM) (Fallprüfung mit 
alternativer Behälteraufhängung am BTA 1000) 
vom 28.10.1992 

Es wird hiermit bescheinigt, daß die nach o. g. Spezifikation 
gefertigte Bauart eines metall~nen Großpackmittels (IBC) 
aufgrunddes positiven Ergebnisses der Bauartprüfung die unter 
Nr. 1 genannten Zulassungsbedingungen erfüllt. 
Die Zulassung gilt auch für serienmäßig gefertigte Großpackmittel 
(IBC), die der zugelassenen Bauart entsprechen und die die in der 
Zulassung genannten Auflagen erfüllen. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Groß
packmittel (IBC) sind mit einem korrosionsbeständigen Metall
schild am Behälter oder Rahmen dauerhaft und gut lesbar wie folgt 
zu kennzeichnen: 

31A/Y/ ••.• /D/BLEFA/BAH 0200/10 200/1062 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei 
Stellen) der Herstellung einzutragen, 

- für metallene Großpackmittel (IBC), auf den~n die Kennzeich
nung durch Stempelung oder Prägen angebracht \lird, dürfen an
stelle des Symbols die Buchstaben UN verwendet \/erden. 

Zusätzlich ist jedes Großpackmittel (IBC) mit einem Tankschild 
zu versehen, das die Angaben gemäß Rn 3612(2)/1618 sowie IMDG
Code deutsch Abschn.26.2.9 enthält. 

8. Auflagen 

8.1 In den nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. ]·gekennzeichneten Großpackmitteln (IBC) 
dürfen nur bestimmte flüssige gefährliche Stoffe befördert 
werden, deren Verwendung in den einzelnen Klassen der 
GGVE/GGVS SO\Iie des IMDG-Codes deutsch für solche Verpackun
gen ausdrücklich zugelassen ist. 

8.2 Die Großpackmittel (IBC) dürfen vom Verwender nur für die 
Füllgüter verwendet werden, deren Verträglichkeit mit den 
Werkstoffen des Behälters, dessen Armaturen, Verschlüsse und 
Dichtungen nachweisbar gewährleistet ist. 

8.3 Als Grenzdaten der Füllgüter darf eine Dichte von 1.83 kg/1 
nicht überschritten werden. 

8.4 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Groß
packmittel (IBC) demjenigen, der die Großpackmittel (IBC) 
für Gefahrgut ers tmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

8.5 Jedes nach dieser Bauartzulassung serienmäßig hergestellte 
Grol,packmittel (IBC) ist erstmalig vor Inbetriebnahme und 
dann wiederkehrend alle 2,5 Jahre den nach den unter Nr. 1 
genannten Rechtsvorsch.riften vorgeschriebenen Prüfur.gen und 
Inspektionen zu unterziehen. Die Fristen für die innere Be
sichtigung betragen 5 Jahre. 

8.6 Der max. Dampfdruck der Füllgüter darf 110 kPa (1.1 bar) bei 
50° C oder 130 kPa (1.3 bar) bei 55° C nicht überschreiten. 

8. 7 Bis zur· endgültigen Fes tlegung fertigungsüberwachender 
Maßnahmen (Ouali tätssicherung Rn 3601(1)11602 sowie IMDG-Code 
deutsch Abschn.26.1.4.1) ist das vorgelegte Qualitätssiche
rungsprogramm einzuhalten und die Protokolle über die regel
mäßig durchgeführten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht 
mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

9. Sonstiges 

9.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Übereinkom
men für den Straßenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr (RIO) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
fes tgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

9.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
\liderrufes erteilt. Diese Zulassung wird mit Bezug auf die 
schriftliche Veisung im Schreiben des Bundesministers für 
Verkehr- Az. A13/26.00.70-25/205 BAH 92- vom 13 .10.1992 
vorläufig unbefristet ausgestellt. 

9. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

9.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- u'nd 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin", (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.05.1993 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 9.1 
Betriebs- und Unfallsicherheit 
von Gefahrgutverpackungen 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. P. Fellmann 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten) 

Laboratorium 9.13 
Großpackmittel (IBC) 

Im&Auftra~4,?"~ 
Dip . P. Fellmann 

/ 
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Zulassungsscheine und ein Nachtrag zum Zulassungsschein für ein Abdichtungselement, gefügt 
aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und 
Oberflächenabdichtungen von Deponien für Siedlungs- und Sonderabfälle 

z ULASSLfNGSSCHEIN 
07/BAM 8.3/01/93/ 

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von 
Deponien für Siedlungsabflille. 

Antragsteller 

Hersteller: 

Betriebsstätte: 

National Seal Company 
Farnsworth Center 
1245 Corporate Blvd. 
USA - Aurora, IL 60504 

National Seal Company 
1255 Monmouth Blvd. 
USA- Galesburg, IL 61401 

Der Antragsteller ist Hersteller der KDB. 

Vertrieb: 

Nachtrag 

Naue Sealing GmbH & Co KG 
Alter Bahndamm 12 
D - 49448 Lernförde 

Als weiterer Verleger der KDB wird die Firma 

Geolining Abdichtungstechnik GmbH 
Am Knick 8 
D- 22113 Oststeinbek 

in die befristete Zulassung aufgenommen. Dieses Schreiben ist Bestandteil des 
Zulassungsscheins und muß diesem beigefügt werden. 

Berlin , den 01. September 1993 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BA M) 

Fachgruppe 8.3 
Deponietechnik und 
Altlastensanierung 

i. A. 

1008 

/,:::~~::_\ 
; ,{~y,V 

',,:·>,, \ :! ~~/ 
~--

Labor 8.32 
Deponietechnik 

i.A. 

/ 

/ 

.(;/ > ~~;:-cH~-e-• --·-

p{pl.-lng. R. Preuschmann 
·(Technischer Regierungsamtsrat) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3103193 

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von De
ponien für Siedlungs- und Sonderabfalle. 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1. Abfallgesetz vom 27. 08. 1986 veröffentlicht BGBI. I, Seite 1410, ber. durch 
BGBI. I, Seite 150 I, 1986. 

1.2. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers für Umwelt 207-62812/21 
- Abdichtung von Deponien für Siedlungsabfälle- vom 24 .6.1988, 
Nds. MB!., Nr.22, S. 632, 1988. 

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt 
und Landesplanung - Die geordnete Ablagerung von Abfällen - vom 
11.09. 1992, Thüringer StAnz., Nr.40, S. 1344, 1992. 

1.4. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen der TA Abfall, Teil I, 
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen 
Behandlung, 'Verbrennung und Ablagerung von besonders übenvachungsbedüif
tigen Abfällen, Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 12. 3. 91, Gemeinsames Ministerialblatt, Nr. 8, 
S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt. 

2. Antragsteller und Verlegefinnen 

2.1. Antragsteller 

2.2. 

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB. 

Bahnenhersteller: 

Produktionsstätte: 

Verlegefirmen 

Hüls Troisdorf AG 
Postfach II 65 
D-53821 Troisdorf 

Werk Tönisberg 
Windmühlenweg 
D-4 7906 Kempen /Tönisberg 

Fa. !TB Isolierungsgesellschaft 
für Tunnel und Bauwerke mbH 
Windmühlenweg 
D-47906 Kempen/Tönisberg 

Fa. Gerhard Uthe 
Dichtungs- und Beschichtungs
technik GmbH 
Kreutzbreite 11 
D-31675 Bückeburg 

Fa. von Witzke & Co 
Abdichtungstechnik 
Joachimstr. 72 
D-45309 Essen 

Fa. Sächsische Wasserbau
und Umwelttechnik GmbH 
Niederlassung Lausitz 
Baschützer Str. 3 
D-02625 Bautzen 

Zu Hersteller, Produktionsstätte und Verlegefirmen siehe auch Anlage 2. 

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes 

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) , die 
beim Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis
~.zw. Deponieoberflächenabdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch 
Uberlappnähte mit Prüfkanal (Anlage 14) gefügt werden. 

3.1. Werkstoff CFormmassel der KDB 

Granulat Vestolen A 3512 R der Firma Chemische Werke Hüls AG in D-45743 
Mari 

Dichte: 
Schmelzindex, 
(190/5): 
Rußgehalt: 

(0,942 ± 0,002) g/cm3 

(1,55 ± 0,15) g/10 min 
(2,1 ± 0,2) %, 

mit bis zu 3 % homogen zugemischlern Randstreifenmaterial aus der lfd. 



Produktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der 
Anlage 1, Nr. 7, Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfüllt 
werden. 

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4. 

3.2. Abmessungen der KDB 

Länge: 
Breite: 

150 m, maximale Rollenlänge 
5,10 m 

Dicke: Mindestdicke 2,80 mm (Grundmaterial ohne 
Struktur) 

3,0 mm Nenndicke 
Einzelmeßwert Nenndicke ±0,2 mm 

3.3. Oberflächen der KDB 

Die Oberflächen der Bahn sind mit einer Gitter-Noppen-artigen Struktur 
(Herstellerbezeichnung: Karo mit Noppe) auf der einen Seite und mit einer 
Waben-Struktur (Herstellerbezeichnung: Organat) auf der anderen Seite gemäß 
Anlage 17 und einer Kennzeichnung gemäß Nr. 5 versehen. Die 
Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche der verlegten Bahn 
erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Materialschwächung zur Folge 
haben. 

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren 

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im 
oben benannten Werk (siehe Nr. 2.1) herzustellen. Eine andere 
Produktionsstätte bedarf der besonderen Zulassung. 

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand 

4.1. Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen 

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt 
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, 
die nach den Prüfungsunterlagen an der BAM unter dem 
BAM-Az. 8.32/1045/93 und dem Prüfbericht Nr. 53666/92, vom 14.07.92, 
des Süddeutschen-Kunststoff-Zentrum, D-97082 Würzburg den Prüfungen 
gemäß den Anforderungen der ·Richtlinie für die Zulassung von 
Kunststoffdichtungsbahnen als Resrandteil einer Kombinationsdichtung für 
Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten", 
kurz BAM-Richtlinie, der BAM unterzogen worden sind. Sie müssen damit den 
Anforderungen der SAM-Richtlinie entsprechen. In Zusammenarbeit mit dem 
Rohstoffhersteller wurden Abminderungsfaktoren für die Struktur gemäß 
Nr. 3.3 (Blatt 3) dieses Zulassungsscheins im Zeitstandzugversuch ermittelt. Es 
ergaben sich Abminderungsfaktoren im zulässigen Bereich, wie er in der 
Fachbeiratssitzung vom 30.11.1992 festgelegt wurde. 

4.2. Anforderungen an die Herstelluno des Abdichtunoselementes 

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem minerali
schen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, 
Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund 
zwischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungsele
ment führen. 

Bei der Herstellung müssen die in der BAM-Richtlinie genannten Bestimmungen 
und Auflagen für den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung 
eingehalten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle 
gemäß den Anlagen 12 und 13 zu führen. 

Das Abdichtungselement ist nur dann im Sinne dieser Zulassung hergestellt, 
wenn es von einer der in diesem Zulassungsschein genannten Verlegefirmen 
(siehe Nr. 2.2) hergestellt wird. 

5. Kennzeichnung 

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM 
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen: 

08/BAM 8.3/03/93//CARBOFOL PEHD 305/5100/3,0/SI/S2/Wo./Jahr// 

/Wo./ = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr 

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung sowie Lage der Kennzeichnung auf 
der KDB, siehe Anlage 5 und 6. 

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung 
enthalten ist, siehe Anlage 9. 

6. Überwachung 

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihre Herstellung 
gemäß den Anforderungen der SAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht 
werden, siehe auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen 
gemäß Anlage 1 durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im 
Rahmen der Taleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen. 

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die 
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der 
Anforderungen für den Einbau der KDB unter Nr.4.2 di~ses Zulassungsscheines 
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der 
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen. 

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über 
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen 
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen. 

7. Zulassung 

7.1. Das Abdichtungselement nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die 
Anforderungen unter Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie die Allgemeinen 
BestimmunRen und AuflaRen (siehe Blatt 7) dieses Zulassungsscheines 

eingehalten werden , als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Deponien 
zugelassen. Die Zulassung ist nach Nr. 8 befristet. 

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines, insbesondere die besonderen 
Bestimmungen und Auflagen der BAM-Richtlinie für den Einbau der KDB in 
die Kombinationsdichtung sind bereits bei der Planung und Ausschreibung des 
Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen. 

7.2. Diese Zulassung gilt nicht für andere Fertigungsbetriebe und andere Hersteller 
oder andere Verlegefirmen als die in Nr. 2 genannten. Anderungen des 
Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs
und Fügeverfahrens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue 
Zulassung. 

8. Geltungsdauer der Zulassung 

Befristet bis zum 31. Dezember 1997. Die Zulassung kann auf Antrag 
verlängert werden. 

8.1 Räumlicher Geltungsbereich 

9. 

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.2 für das Land Niedersachsen und gemäß 
1.3 für das Land Thüringen. 

Schadensfalle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden. 

10. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in 
Berün veröffentlicht. 

Berlin, den 15. September 1993 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 8.3 
Deponietechnik und 
Altlastensanierung 

Labor 8.32 
Deponietechnik 

i.A. i.A. 

Dr.rer.nat. W. Müller 
(Laborleiter) 

1~ 
(Techn. Regierungsamtsrat) 

BAM-Az.: 8.32/1045/93, 6. Ausfertigung. 
Dieser Zulassungsschein um faßt 7 Seiten und 17 Anlagen 
mit 28 Seiten und Rechtsmittelbelehrung , die Bestandteil des Zulassungsscheins sind. 

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Abdichtungselemen
tes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 (Blatt 3) genannten Kunststoff
dichtungshahnen (KDB), nachgewiesen . Die zuständige Uberwachungsbehörde 
muß bei dem Einbau der KDB die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen 
des Zulassungsscheines überwachen. 

Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellung und den Einbau der KDB. Er 
ersetzt nicht die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen erforderli
chen Genehmigungen. 

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der 
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen. 

Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen ver
vielraltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmi
gung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Der Text und die 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widerspre
chen. Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der Eigen- und 
Fremdüberwachung. 

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein 
hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente mit den in den Prüfungsunterla
gen der Zulassungsbescheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen. 

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwerk, in Zwischenlagern 
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oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Anforderungen und Autlagen 
dieses Zulassungsscheines eingehalten worden sind. 

7. Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger Wir
kung widerrufen werden, wenn die Anforderungen und Auflagen nicht 
eingehalten werden . Die Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt 
oder geändert, wenn der Werkstoff, das Herstellungsverfahren der KDB oder 
das vom Hersteller und seinen Verlegern eingesetzte Verlegeverfahren sich 
nicht bewähren. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue technische 
Erkenntnisse dies begründ~r. Die Zulassung steht unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Anderung oder Ergänzung von Auflagen. 

8. Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Er
kenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegenstandes ist 
mit derErteilungder Zulassung nicht verbunden. 

9. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. 

10. Im Rahmen dieser befristeten Zulassung ist für die Fremdüberwachung 
(siehe Nr. 6 Blatt 5) der KDB der Nachweis dad~rch zu erbringen, daß der 
BAM von der jährlich zweimal durchzuführenden Uberwachung unaufgefordert 
v.on der überwachenden, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen 
Uberwach~ngsberichtes vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber den zu
ständigen Uberwachungsbehörden bezüglich des Dichtungselementes für das je-
weilige Deponiebauprojekt. · 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach BekanntgabeWiderspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (SAM). Berlin 45, Unter den Eichen 87, schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 21 - 24, erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegu~g des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle· 
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten 
und den Streitgegenstand bezeichnen. 

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt w:rd, gilt sein Verschulden an der Versäumnis 
einer Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers 

Berlin 45, den 15. September 1993 

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 .. 

BUNDESANSTALT FUR .. 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der 
PE-HD Bahnen 

Dichte 

2. Dielte 

3. Äußere Besch1ffcnhcit 

4. Gcr1dheitund Pl•nltgc 

l. Rußachthund Homogenitätder 
Rußverteilung 

6. MaßindcNng 

7. Schmelzindedndcrung 

8. Zugbeanspruchung, 
mchn~cb•ig,Wölbvcn;uch 

9. Zua~•ns.pruchung,cin~ch•ig , 
(Streckdchnung, -sptnnung, 
Rcißdchnung)-J 

\0. WidcrstandzcgcnWcitcrrcißcn 

II. Stcmpcldurchdnicltvcrsuch 

\2. Pcrfo111tion1YCI"$UCh 

\3. Ftlzcn bei niederen 
Tcmpenturen 

JieheT1bellc 1,2. 

siehcT1belle 1,1 . 1, 1.2 

siehcT•bcllc 1.1.5,1.6 

sichcTab~llc I, 1.3, 1.4 

sieheT•~IIel , 5 . 6 

licheT•~IIel,4.1 

siehcT•bcJic2,8 .1 

1ichc T•~llc 2, ~ - 2 und 11.3 

siehcTtbcllc2,9, DIN 53 3.56A 
odHDIN.5351.5 

sichcTt~llc2 , 10. 

siehcT•~IIe2, II . 

siehcT•bdlc2, 12. 

Allforden.wgeu LWd Toler:uu:eu 

Dichte: (0,942 ± 0,002) elcm1. 
gcmißZulassungsschein3.1 

Dielte: (3,0 ± 0,2)mm 
(Gnmdmatcrill ohne Struktur) 

1ichcTt bdlc 1, 1.1, 1.2derRichtlinic 

siehe Tt bcllc I , 1.5, 1.6 der Richtlinie 

Rußgchalt: (2,1 ± 0,2) %, gemäß Zulassungs· 
schcin3.1; Homogenität sicheTabelle 1. ,1.4 
der Richtlinie 

nach lh bei 120 •c lings: < I %; quer: < I Ii> 

MFII90/5 Bahn~nmatcri•l 
:S MFII90/5 Granulat+ 0,2 gi!Omin. 

0!: 15% 

lings 
Os: 0!: JSN/mm: 
t 1 : 2: 10% 
(R: > 450% 

ö!: 850 N 
ö!: 360 N 

> 7,1 kN 

quer 
0!: 15N/mm: 
2: 10% 
> 450% 

ltdnc Undichlil:kcitntch DIN 16 726 

kein Versagennach DIN 53361 

*) siehe ••Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Korn
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Alt1a
•.en" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und 

'Üfung, Stand Juli 1992 

Probestab aus dem beidseitig profilierten Bereich, PK 4 gemäß DIN 53 455 

1010 

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Hgg. Hüls Troisdorf AG 

Die Firma Hüls Troisdorf AG erklärt zur Produktionsstätte und zur Verlegefinna 

Produktion der Hüls Troisdorf AG 

Hüls Troisdorf AG Werk Tönisberg 
Windmühlenweg 

47906 Kempen I Tönisberg 

Verwaltung der Hüls Troisdorf AG 

Hüls Troisdorf AG 
Postfach 1165 

53821 Troisdorf 

_Finna !TB 

ITB ISOLIERUNGSGESELLSCHAFT 
FÜR TUNNEL UND BAUWERKE MBH 
Windmühlenweg 

47906 Kempen I Tönisberg 

Firma Gerhard Uthe 
Dichtungs- und Beschichtungstechnik GmbH 

Kreuzbreite 11 
31675 Bückeburg 

Firma von Witzke & Co Abdichtungstechnik 

Joachimstraße 72 
45309 Essen 

Firma Sächsische Wasserbau- und Umwelttechnik GmbH 
Nieder1assung Lausitz 

Baschützer Str. 3 
02625 Bautzen 

Alle o.g. Verlegefirmen wurden speziell auf HT- Produkte geschult. 
Oie HT gibt in allen Verarbeitungsfragen und technischen Frag"en Unterstützung. 

Beschreibunq des Herstellverfahrens 

Al'\'LAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDFSANST ALT FÜR 
i\IA TERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

##:: Hüls Troisdorf AG ----==-· 

Die CARBOFOL PEHO Dichtungsbahn wird im Kunststoffwerk in 47906 Kempen I Tönisberg der 
Hüls Troisdor1 AG mittels Breitschlilz-Extrusionsverfahren hergestellt. 

ln einem On-line-Verfahren gelangt das von Rohstoffhersteller in Silofahrzeugen angelieferte 
Granulat nach einer Eingangskontrolle zunächst in große Außensilios und von dort mittels 
Saugförderung in die den einzelnen Produktionsanlagen zugeordneten Tagessilos. Von hier aus 
versorgen elektronisch gesteuerte Aggregate die Extruder mit ständig gleichbleibender 
Materialmenge. Im Extruder wird das Material plastifiziert, thennisch homogenisiert und über die 
Austragsschnecke in die Breitschlitzdüse gefördert. Das herausgepresste Fell wird in einen 
Walzenspalt eingeführt. 

Hier findet die beidseitige Pragung der Bahn statt. Die Bahn erhalt die Obernachenstruktur 
$11$2, wobei 51 die Struktur ·organat~ und S2 die Struktur ·Karo mit Noppe· ist. 

Der Abkühlprozess kann durch die Walzentemperatur beeinflusst werden, jede Walze ist einzeln 
reget bar. 

Während des Passierens einer horizontalen Kühlstrecke werden an den Bahnenrändern 
Schweißschutzstreifen perAndruckrolle aufgebrachl, damit im Schweißbereich eine sallbere 
Oberfläche garantiert ist. 
Anschließend wird die Bahn besäumt, gewickelt und auf Länge geschnitten. 



Werkstofferklärung 

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAi\1 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
1\IATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNC/ 

I# Hüls Troisdorf AG ----==· 

Oie CARBOFOL PEHD Dichtungsbahn wird aus Vesto!en A 3512 R der Hüls AG hergestellt. 

Der Rohstoff enthält zur UV- Stabilisierung ca. 2% Ruß- Anteil, der vom Rohstoffhersteller 
eingearbeitet Wird. 

HTAG Werk Tönisberg verarbeitet den originalen Werkstoff ohne weitere Zusätze. 
Der Randstreifen - Beschnitt ( bis zu 3 % bei 5,10 m Breite ) wird sofort granuliert und in den Prozeß 
zurückgeführt, so daß eine Versehrnutzung ausgeschlossen ist. 

Oie chemischen und physikalischen Materialeigenschaften werden dadurch nicht verändert. 

Q Kennzeichnung 

Kennzeichnu ng 

ANLAGE 5 und ANLAGE 6 ZUI\1 ZULASSUNGSSCHEL'I 
08/BAM 8.3/03/93 

BUl\'DESANSTALT FÜR 
1\IA TERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

l#g_l Hüls Troisdorf AG 

0 0 

J {,,,~ 
_ _J 

08/BAM 8.3/03/93/CARBOFOL PEHD 305/3,0/51 00/S 1 /52/Wo./Jahr 

ANLAGE 7, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UJI,'D -PRÜFUNG 

H§E. Hüls Troisdorf AG 

Zur Qualitätssicherung erklärt der Antraasteller: 

Die Qualitätssicherung erfolgt durch Eigen- und Fremd
überwachung durch eine neutrale Institution. 

A. Eigenüberwachung 

Die Eigenüberwachung deckt die Anforderung der 
"Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen 
als Bestandteil einer Kom~inationsdichtung für Siedlungs- und 
Sonderabfalldeponien sowi~ für Abdichtungen von Altlasten" 
der BAM in vollem Umfang ab, sie gliedert sich wie folgt: 

A.l Rohstoff-Eingangskontrolle 
A.2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der 

Bahnenherstellung 
A.J Eigenüberwachung bei Verlegung bzw. Einbau 

durch die Verlegefirma 

A.l Rohstoffeingsangskontrolle 

Jeder eingehende Rohstofftransport wird vor dem Abladen 
überprüft.· Es werden in der Eingangskontrolle die folgenden 
Parameter überprüft: 

- äußere Beschaffenheit -
- Dichte -
- Schmelzindex -
- Reißfestigkeit an einer Preßplatte -
- Reißdehnung an einer Preßplatte -
- Schmelzbereich -

Nur freigegebene Lieferungen dürfen entladen werden. 

A . 2 Eigenüberwachung und Qualitätskontrolle bei der Bahnen 
herstellung 

Die Eigenüberwachung erfolgt in Übereinstimmung mit dem 
abgeschlossenen Fremdüberwachungsvertrag. 

ANLAGE 7, SEITE 2 ZUI\1 ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UJI,'D -PRÜFUNG 

I H§. I Hüls Troisdorf AG 

Die Eigenüberwachung umfasst die folgenden Kenngrößen gemäß 
Tabelle 6 der ''Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff
ctlchtungsbahnen als Bestandteil einer Kombinationsdichtung 
für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für 
Abdichtungen von Altlasten" der BAM: 

Kenngröße Häufigke·i t 

Dicke kontinuierlich 

äußere Beschaffenheit: Oberfläche kontinuierlich 
HOmogenität je 200 lfrn 

Geradheit und Planlage je 500 lfrn 

Maßänderung aus dem Rand und aus der 
Mitte der Bahn je 200 lfrn 

Schmelzindexänderung je 500 lfrn 
je Betriebs -
anlauf 

Streckspannung je 200 lfrn 

Streckdehnung je 200 lfrn 

Reißdehnung je 200 lfrn 

Die Ergebnisse der Eigenüberwachung werden regelmäßig dem 
fremdüberwachenden Institut zur Einsicht und Kontrolle 
vorgelegt. Diese Daten werden über 20 Jahre so archiviert 
daß jederzeit eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu einer 
Liefereinheit möglich ist. 
Auf Verlangen werden die Ergebnisse in Form von Zertifikaten 
oder Werkszeugnissen nach DIN 50049 den Lieferungen beige fügt. 
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ANLAGE 7, SEITE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

~a- Hüls Troisdorf AG 

A.3 Eigenüberwachung auf der Baustelle 

Die Eigenüberwachung auf der Baustelle wird bei der 
Anlieferung, Verlegung, Fügen und Prüfen durch _den Verleger 
durchgeführt . 

* Anliefcrung 

Bei Anlieferung der KunstStoffdichtungsba hn wird 
-die Vollständigkeit des . Lieferprotokolls 
- auf eventuelle Transportschäden hin 
- das korrekte Abladen und zwischenlagern 
geprüft. 

* Verlegung 

Beim Ausrollen werden die Bahnen auf 
- mechanische Beschädigungen 
- Planlage 
- Kantengeradheit 
- äußere Beschaffenheit 
geprüft. 

* Fügearbeiten 

Die Eigenüberwachung der Fügearbeiten is t in den Anlagen 
Nr. 10 bis Nr. 16 dieses Zulassungsscheins ausführlich 
beschrieben. 

ANLAGE 7, SEITE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

1#.== Hüls Troisdorf AG -==· 

B. Fr'emdüberwachung 

B.l Fremdüberwachung bei der Bahnenherstellung 

Für jedes der SAM-Zulassung unterliegende Produkt besteht 
ein Fremdüberwachungsvertrag mit dem Süddeutschen Kunststoff
zentrum WUrzburg ( SKZ ) . 
Die Fremdüberwachung wird halbjährlich ftir die Produktgruppe 
glatte Bahnen und profilierte Bahnen gemäß Tabelle 7 der 
11 Richtlinie für die ZulasSung von Kunststoffdichtungsbahnen 
als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlung und 
Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altlasten 11 

der BAM durchgeführt . Da die Fremdüberwachnung unangemeldet 
erfolgen muß werden dem SKZ die Produktionsmeldungen 
der BAM-Bahnen regelmäßig mitgeteilt. 

B.2 Fremdüberwachung bei der Verlegung 

l. 
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Hier werden durch den Bauherrn 1 Bauträger, neutrale 
qualifizierte Institute oder Einzelpersonen mit de"r Über
wachung beim Einbau betraut. 

ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

~gg. Hüls Troisdorf AG 

Lagerungs- und Transportanweisungen 

Die 5,10 m breit e Dichtungsbahn wird dire kt an der 
Anlage auf Stahlrohrkerne kantengerad e aufgewickelt 
und erhäl t keine zusätzliche Verpackung. 

1 . 1 

1.2 

Der Stahlrohrkern dient der Stabilisierung und zum 
Händeln der Rolle. 

Somit werden die Fehlbehandlungen der KDB-Rollen, 
z.B. durch Hebewerkzeuge unterbunden. 

Transport der KDB· zur Baustelle. 

Die KDB wird vom Werk der HTAG Werk Tönisberg mit
tels LKW , der mit einem Bordkran ausgerüstet ist, 
zur Baustelle transportiert . 

Lagerung und Transport der KDB auf der Baustelle 

Die KDB-Rollen werden an der Baustelle an einem für 
die Lagerung vorgesehen en und vorbereiten Platz ge
lagert. 

Der steinfreie Untergrund wird zusätzlich mit einer 
Schutzlage aus Baufolie oder Vlies abgedeckt. 

Die Lagerung der Rollen hat so zu erfolgen, dass 
maximal 2 bis 3 Rollen versetzt übereinander gela 
gert werden. Unverwünschte Pressungen und Verfor
mungen werden so vermieden. 

Bei längerer Lagerung der KDB sind die Rollen durch 
Abdecken vor Witterung zu schützen . 

Auf der Baustelle sollte der Tra nsport der KDB-Rol
len mittels Radlader und Hebetraverse, die in die 
S t ahlkerne an beiden Enden eingeführt werden , er
folgen. 

Durch Transport oder Lagerung beschädigte Bahnen 
werden ausgesondert. Über die Verlegung dieser Bah
nen soWie die Art und den Umfang der Sanierung wird 
in Abstimmung mit der Fremdüberwachung weiter ver
fahren. 

CARBOFOL PEHD 305 

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

~Jg. Hüls Troisdorf AG 

OBISAM B.31031931CARBOFOL PEHD 3051510013,0t51152'U01JAHR 
Art.·Nr. Typ Lin~lnm Menge { roll~n) Pai.-N'r. 

658674 KHIORGAHAT 100.00 II 1.00 

Hüls Troisdorf AG 

----=· Hüls Troisdorl AG 
Windmühlenweg · Postfach 301240 · D-4152 Kempen 3/Tönisberg 
Tel. (02845) 808-0 ·Telex 8121138 nbc d ·Telefax (02845) 808-188 

12704 
ART 658674 KST 60355 AUFTR .MR 1 

LAENGE 100.00 MENGE 1. 00 PAL.NR 12704 



ANLAGE 10, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Verlegerichtlinien zum Verlegen und Verschweißen der Bahn 
( Auszug ) 

1 . Allgemeines 

Die Kunststoffdichtungsbahn (KDB) aus PE-HO und die 
anbietende Verlegefirma haben die Anforderungen der 
BAM - Zulassung und die Bestimmungen und Auflagen der 
Zulassungsrichtlinie für den Einbau der KDB als Teil der 
Kombinationsdichtung in ihrer jeweils gültigen Fassung 
zu erfüllen. 

2. Rohstoff und Herstellung 

Die CARBOFOL PE-HD Dichtungsbahn Typ 305 wird aus 
Vestolen A 3512 R der Hüls AG hergestellt. Der Rohstoff 
enthält zur U~-Stabilisierung ca. 2 % Ruß-Anteil, der 
vom Rohstoffhersteller eingearbeitet wird . 

3ezeichnung der Forr.t.l"i!asse nach DIN 16776, Teil ·1, 
Ausgabe Dezenher 1984: 
Formmasse DIN 16776 - PE - E;t.CL - 35 D 006 
( siehe Anlage 4 des Zulassungsscheines ) 

Die C..h..ROOFOL PE-HD Dichtungsbahn· Typ 305 T..;ird iD 
Kunststoffwerk in 47906 Kemoen I Tönisberg der Hüls 

·Troisdorf AG mittels BreitSchlitz-Extrusio~sverfahren 
hergestellt. 

Die Hüls Troisdorf AG verarbeitet den O~~ginalrohstoff 
ohne weitere Zusätze. 

Die zugelassene KDB hat eine Hindestdicke von 3,0 mm und 
·eine Breite von 5 10 m. Die Dicke der KDB wird bei der 
Herstellung über ~i~e Dickenmeßanlage kontinuierlich 
gemessen. 

D.ie KDB wird bei der Herstellung an den Bahnenrändern 
mit einem PE - Schutzstreifen versehen, der vor dem 
Fügevorgang entfernt wird. 
( siehe Anlage 3 des Zulassungsscheines 

Gemäß BN1-Richtlinie wird die KDB auf der 
Bahnenoberfläche mit einer langzeitbeständigen 
Kennzeichnung versehen. 
( siehe Anlage s und 6 des Zulassungsscheines ) 

ANLAGE 10, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
• 08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

l#i!ff. Hüls Troisdorf AG 

Eigen- und Fremdüberwachung bei der Herstellung der KDB 
werden nach der SAM-Richtlinie durchgeführt. 
{ siehe Anlage 7 des Zulassungsscheines } 

3. Transport und Lagerung auf der Baustelle 

siehe Anlage 8 des Zulassungsscheines 

4. Geomechanische Anforderungen an die KDB 

Die Gesamtstandsicherheit von Dichtungssystemen auf 
geneigten Flächen ist rechnerisch nachzuweisen. 
Standsicherheit ist darin gegeben, wenn die Summe der 
antreibenden Kräfte kleiner ist als die Summe der 
stützenden Kräfte. 
Als wichtige Regel gilt dabei, daß die KDB im 
Betriebszustand spannungsfrei liegen muß, um die 
Dauerhaftigkeit der Dichtung zu gewährleisten. Es ist 
daher dafür zu sorgen, daß alle Kräfte aus der Auflast 
über die KDB in den Untergrund abgeleitet werden. Eine 
entscheidende Rolle spielt dabei das Reibungsverhalten 
der KDB zu den ober- und unterhalb einzubauenden 
Materialien. 
Die Reibungskräfte auf der Bahnenoberseite müssen 
kleiner sein als auf der Bahnenunterseite 
(Bild 1). 

CARBOFOL Dichtungsbahnen Typ PE-HO 305 werden mit 
unterschiedlich profilierten Oberflächen hergestellt und 

5. 

passen sich diesen Grundsatzforderungen an. 
Die Reibungswinkel der Bahnenunter- und -Oberseite zu 
den angrenzenden Schichten werden projektbezogen 
Schichten im direkten Scherversuch nach 
DIN 18137 ermittelt. 

Verlegung der KDB 

Die Verlegung und das Fügen der KDB dürfen 
ausschließlich durch die im Zulassungsbescheid der BAM 
g~nannten Fachbetriebe vorgenommen werden. 

Das mit der Verlegung und dem Fügen betraute Unternehmen 
muß weiterhin eine Zulassung als Fachbetrieb nach WHG 
vorweisen können. Der Verleger hat mit dem Angebot durch 
die Angabe entsprechender Referenzen seine Fähigkeit zur 
erfolgreichen Abwicklung der Abdichtungsarbeiten 
nachzuweisen. 

ANLAGE 10, SEITE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 .. 
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Kräfteverteilung bei lose ver
legter Kunststoffdichtungsbahn 

B 
G 
N 
To 
Tu 

Bahnengewicht 
Gewicht durch Auflast 
Normalkraft 
Reibungskraft I oben 
Reibungskraft I unten 

BILD 1 Krli fteverteilung in Böschungen 
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Rechtzeitig vor einer Aufnahme der Verlegearbeiten ist 
vom Auftragnehmer ein durch Bauleitung und 
Fremdüberwacher genehmigter vorläufiger Verlegeplan 
vorzulegen. 

Etwaige Abweichungen vorn geplanten Verlegeplan, die auf
grundder Baustellengegebenheiten notwendig · werden, sind 
jeweils vor der Ausführung mit der Bauleitung und dem 
Fremdüberwacher abzustimmen und vollständig zu 
dokumentieren . 

Der Verlegeplan ist gemäß dem Arbeitsfortschritt laufend 
zu aktualisieren, wobei folgende Angaben einzutragen 
sind: 
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d e Bahnennummern 
d e Nahtbezeichnung 
d e Nachhesserungen mit Bezeichnung 
d e Probenentnahmen mi't Bezeichnung 

Diese Angaben müssen auch in dem endgültigen Verlegeplan 
(Bestandsplan) enthalten sein. 

Das Verlegen der KDB auf der ~ineralischen Dichtung 
erfolgt nach der Freigabe durch den Fremdüberwacher der 
mineralischen Dichtung und nach Beurteilung durch den 
Fremdüberwacher KDB und Verlegefirma. Die Verlegung der 
KDB darf die mineralische Abclichtung in ihrem Gefüge und 
ihrer Oberflächenbeschaffenheit nicht nachteilig 
verändern. 

Die Verlegung ist bei Temperaturen unter 5 °C, bei 
Niederschlägen aller Art und auf Flächen mit stehendem 
Wasser generell nicht möglich. 

Die Überlappungsbreite der Bahnen ist werkseitig durch 
eine durchgehende Kennzeichnung am Bahnenrand 
vorgegeben. Die eingesetzten Schweißgeräte sind vom 
Verleger darauf abzustimmen. Die in der SAM-Zulassung 
festgelegte Geometrie der Überlappnaht ist zu beachten 
Bei der Verlegung ist darauf zu achten, daß keine 
unzulässigen Kreuzstöße auftreten. 

Die Bahnen sind kantengerade auszurollen und sollten 
ohne Randwelligkeit liegen. Die Oberflächen müssen eben 
und frei von Lunkern, Kratzern, Riefen und Fehlstellen 
sein . 

ANLAGE 10, SEITE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
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Die äußere Beschaffenheit der KOB wird vom Verleger 
während des Ausrollens oder sofort danach unter Aufsicht 
des Fremdüberwachers visuell überprüft. 

Die verlegten Bahnen sind durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. Sandsäcke) in ihrer Lage zu sichern. Die verlegten 
Bahnen dürfen nicht befahren werden und das Abstellen 
von Geräten oder Maschinen auf der KDB ist mit Ausnahme 
der für die Verschweißung notwendigen Geräte 
ausdrücklich verboten. 

Verlegetechnik, Geräte - und Fahrzeugeinsatz werden ~ach 
Maßgabe und Zustimmung des Fremdüberwachers vor Beg1nn 
der Verlegearbeiten in einem Feldversuch festgelegt und 
an das Abdichtungsvorhaben angepaßt . 

Schweißen der KDB 

Die Kunststoffdichtungsbahnen aus PE-HO sind 
ausschließlich durch Heizkeilschweißen und 
Extrusionsschweißen miteinande r zu fügen, wobei die 
Anforderungen der DVS-Richtlinie 2225, Teil 1, 
zugrundegelegt werden (ausgenommen ist die Geo~etrie der 
Überlappnaht ) 
( siehe Anlage 1~ des Zulassungsscheines ) . 

Im Bereich von Böschungen sind Sch~eißnähte generell nur 
in Fallrichtung statthaft, parallel zur Böschung 
ver laufende Sohlnähte erfordern einen Mindestabstand von 
1,5 m vom Böschungsfuß. Begründete Ausnahmen sind nur 
nach Absprache mit der Fremdüberwachung möglich. 

6. 1 Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der 
Schweißnahtherstellung 

7. 

siehe Anlage 11 des Zulassungsscheines 

Prüfen der Schweißnähte 

Im Rahmen der Eigenüberwachung sind alle Verschweißungen 
nach den Festlegungen der SAM - Zulassung zu prüfen. 
Grundlage ist die DVS-Richtlinie 2225, Teil 2, 
"Baustellenprüfungen". 
Die Prüfung der Schweißnahtfestigkeit erfolgt auf der 
Baustelle qualitativ anhand einer zerstörenden Prüfung 
durch Schälversuche . Zu diesem Zweck ist ein geeignetes 
transportables Prüfgerät auf der Baustel le vorzuhal ten. 
Geprüft werden mit dieser Methode die vor Arbeitsbeginn 
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~2- Hüls Troisdorf AG 

und nach Arbeitsende angefertigten Probeschweißungen 
sowie der Anfang und das Ende jeder Doppelnaht, wobei 
die Ergebnisse zu dokumentieren sind. 

Auf Verlangen sind die Probestücke dem Fremdüberwacher 
auszuhändigen. Nur in Ausnah~efällen werden Proben aus 
der Naht entnommen. 

Grundsätzlich erfolgt eine Prüfung der Dichtigkeit aller 
Fligenähte, wobei die Resultate aller Prüfungen zu 
dokumentieren sind. 

Druckluftprüfung der Heizkeilschweißnaht 

Die durchgehende, zerstörungsfreie Prüfung der 
Uberlappnähte mit Prüfkanal auf Dichtigkeit erfolgt mit 
Druckluft bei definierter mechanischer Beanspruchung. 

Die Prüfwerte der Tabelle 1 sind zu beachten. 

Oberflächentemperatur 

I 
Prüfdruck 

( 'C ) ( bar ) 

+5 bis + 20 I 5 

> + 20 bis + .; 0 I 4 

> + 40 bis + 55 I 3 

Tab. 1 Prüfwerte genäß Bfl.J·t-Zulassung 

Zu Beginn der Prüfung wird der vorgesehene Prüfdruck 
kurzfristig (1 min) um 0,5 bar erhöht und anschließend 
auf den Prüfdruck reduziert. Die Prüfung der Dichtigkeit 
gilt als bestanden, wenn nach 10 min Prüfzeit der 
Prüfdruck um nicht nehr als 10 % abgefallen ist. 

Die Prüfung der Dichtigkeit von Auftragnähten erfolgt 
durchgehend mit der 11 Va}~uumprüfung 11 mittels einer 
geeigneten Saugglocke und einem Unterdruck von 
mindestens 0,3 bar. 

Die eingesetzten Schaumbildner dürfen ßahn und Naht 
nicht nachteilig beeinflussen und sind mit HTAG 
"\bzustimmen. 
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Über die Nahtprüfungen sind Protokolle gemäß SAM
Zulassung zu führen 

( siehe Anlag~n 15 und 16 des Zulassungsscheines ) 

a. Konstruktive Einzelheiten 

Konstruktive Einzelheiten, wie die Einbindung der KDB 
auf der Böschungskrone oder einer Berme, 
Rohrdurchdringungen durch die KOB oder Anschlüsse der 
KDB an Bauwerke wie Sickerwasserschächte sind 
fachgerecht nach dem Stand der Technik und den 
genehmigten Planunterlagen auszuführen. Dabei muß auch 
die Prüfbarkeit der Fügestelle berücksichtigt werden. 

Einwände und Bedenken gegen die konstruktiven Lösungen 
der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen sind bei 
Angebotsabgabe anzumelden. Änderungen sind mit der 
Bauleitung, der Fachbehörde und dem Fremdüberwacher vor 
Beginn der Arbeiten abzustimmen. 

9. Abnahme der KDB 

Vor Aufbringen der Schutzschicht und der 
Entwässerungsschicht ist die KDB jeweils in 
Teilbereichen von der Bauleitung in Abstimmung mit dem 
Fremdüberwacher abzunehmen. Eine Abnahme kann erst nach 
Deendigung aller Verlege-, Schweiß-, Prüfungs - und ggfs. 
erfolgreich ausgeführten Sanierungsarbeiten erfolgen . 



10. 

Bei der Teilabnahme sind vom Fachverleger folgende 
Unterlagen vorzulegen: 

Verlegeskizzen 
Schweißprotokolle 
Prüfprotokolle der Dichtigkeitsprüfungen 

Einbau von Schutzlagen 

Zwischen KDB und Flächenentwässerungsschicht ist eine 
Schutzschicht vorzusehen, die die KDB während des 
Baubetriebes und ihrer Gebrauchsdauer vor jeder 
punktuellen nachteiligen Verformung schützt. 
Diese Schutzschicht ist gemäß der SAM-Richtlinie zu 
bemessen. Geotextile Schutzlagen sollten vorn Verleger 
der KOB eingebaut werden. 
Vor Verlegung der Schutzlage ist die Oberfläche der 
Dichtungsbahn von Gegenständen, die die KDB mechanisch 
beschädigen könnten (Steine etc.), zu säubern. Im 
Böschungsbereich IDuß die Länge der Materialien größer 
als die reine Böschungslänge sein . 

ANLAGE 11, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
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Beschreibung der Qualitatssicherungsmassnahmen bei der 

. schweissnahtherstellung 

Mit dem Schweissen der KDB darf nur Personal betraut wer

den, das über ausreichende Erfahrung mit dem Fügen von 

PEHD verfügt und seine Qualifikation durch Vorlage einer 

gültigen Prüfbescheinig~ng gem~ss der DVS-Richtlinie 2212, 

Teil 1 bis 3 nachweisen. kann. Der Nachweis darf nicht al

ter als ein Jahr sein. 

Generell sind Schweissarbeiten bei Niederschl8gen aller 

Art, bei hoher Luftfeuchtigkeit (Gefahr der Taupunktunter

schreitung an der KDB) sowie bei Temperaturen unter 5°C 

nicht zulässig. 

Die Schweissnahtbereiche müssen während des Fügens trocken 

und sauber sein, evtl. Ve rschmutz ungen sind zu entfernen. 

Es sind grundsätzlich Überlappnähte mit Prüfkanal.mittels 

einer Heizkeilschweissmaschine herzustellen, wobei die 

Nahtgeometrie der SAM-Zulassung entsprechen muss ( s. An

lage 14 des Zulassungsscheines). 

Es werden Schweissmaschinen eingesetzt, die eine kontinu

ierliche Dokumentation von Zeit, Weg, Andrückkraft der 

Andrtickrollen, Heizkeiltemperatur und Schweissgeschwindig

keit und deren Abweichung von den Sollwerten ermöglichen, 

so dass eine eindeutige Zuordnung dieser Parameter zum 

laufenden Meter der Schweissnaht möglich ist. 
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Die Schweissarbeiten sind fachgerecht so auszuführen, dass 

keine unzulässigen Verwellungen, insbesondere an T-Stößen, 

entstehen. 

Sollten Doppelnähte aufgrund der Abdichtungsgeometrie 

nicht herstellbar sein, werden handgeschweisste Auftrags

nähte mittels Extrusionsschweissen ausgeführt. Dabei sind 

die Nahtbereiche auf mechanischem Weg von der Oxidschicht 

zu befreien, wobei sichtbare Schleifriefen insbesondere 

parallel zur Schweißnaht im nichtüberschweissten Bereich 

vermieden werden müssen. Der verwendete Schweisszusatz 

( Schweissdraht) muss aus der gleichen Formmasse wie die 

KDB bestehen. Die Nahtgeometrie hat der SAM-Zulassung zu 

entsprechen (s. Anlage 14 des Zulassungsscheines). 

Weitere Anforderungen an die Schweißgeräte und -maschinen 

werden in der DVS-Richtlinie 2225, Teil 3, "Anforderunge n 

an Schweissmaschinen und Schweissgeräte", festgelegt und 

sind zu beachten. 

Vor arbeitstäglichem Beginn und nach arbeitstäglichem Ende 

der Schweissarbei ten sind Probeschweissungen mit den ein

gesetzten Schweissgeräten im Beisein der Fremdüberwachung 

durchzuführen. 

Anhand der Probeschweissungen werden die Schweissparameter 

eingestellt, überprüft und den Witterungsbedingungen ange

passt. 

Von jeder Probeschweißung ist dem Fremdüberwacher auf Ver

langen ein Nahtsegment in mindestens DIN A 4-Grösse auszu

händigen. 
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·Die Probeschweissung nach Ende der Schweissarbeiten kann 

entfallen, wenn am Ende der letzten Naht eine Probeent

nahme möglich ist. 

Weitere Probeschweissungen sind nach · längeren zeitlichen 

Unterbrechungen oder nach wesentlichen Änderungen der äus

seren Bedingungen in Absprache mit der Fremdüberwachung 

erforderlich. 

Witterungs- und Verarbeitungsbedingungen werden vom Ver

leger in Schweissprotokollen dokumentiert ( s. Anlagen 12 

und 13 des Zulassungsscheines) . 

Die Schweissprotokolle werden von der Bauleitung und der 

Fremdüberwachung geprüft und abgezeichnet. 

Massgebliche Verfahrensparameter, wie Schweisstemperatur 

und Schweissgeschwindigkei t, werden vom Verleger während 

des Schweissvorganges kontinuierlich geprüft und ebenfalls 

in den Schweissprotokollen festgehalten. 

Der Verleger führt täglich im Rahmen der Eigenüberwachung 

anhand der Probeschweissungen und der Probeentnahme n aus 

den Nahtenden unter Aufsicht der Fremdüberwachung Prüfun

gen 

- auf äussere Beschaffenheit 

- der Nahtabmessungen 

- der Nahtfestigkeit im Schälversuch 

durch und hält die Ergebnisse in Prüfprotokollen fest {s. 

Anlagen 15 und 16 des Zulassungsscheines). 
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Hüls Troisdorf AG I Tel. I 02845) 808- o 
Werk Tönisberg Telex 8 121138 nbc d 

•••• D- 4 7906 Kempen. Windmühlen'Weg Fax I 02845 ) 808 188 

SCHWEISSPROTOKOLL ltfd. Nr. Datum 
Heizkeilsch'Weißgerii t I Naht Nr. 

Geriit 
Deponie 

Sch'Weißer 

Messungen 1 2 3 4 Bemerkungen 

allgemein 

"' Luft tempere tur • c <= => 

"' Luftfeuchte % 
;;; 

Wind 

' Oberfliiche allgemein 
~ 

"' <= Sch.,.eißbereich => -c .C,c 
.!:" Temperatur • c 
c:J .0 

' Heizkeiltemperatur • c I <= 

~§ Gesch"indigkeit Stufe 
•c:::::: 
:V~ 
'"'~ 

Sialionieruno 

Uhrze it 

·~ Heizkeiltemperatur • c 

~ Gesch"indigkeit cm/mi 

>:: 

Probesch'Weißung Nr. 

Probeentnahme Nr. 

Verle er: Bouleitun_g __ : Fremdüber,..ocher: 

Datum: Datum: Datum: 

Unterschritt: Unterschrift: Unterschrift: 

Anlage 12, Sch.,eißprotokoll Heizkeilsch.,eißgerät 

Anlage 14 
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Beschreibung der Geometrie 
der Schweißnähte 

~ 15 
ü1 " 0 bisS x d 

I . ~ 15 

:JWE:Ij•~::~·~~ii~~~j~·~~-~~~ia~~~~~jl·~I::JE: I 8 a _ 8 e !B !> tJ 0 =+d 
ÜBERLAPPNAHT ( DOPPELNAHT ) 

>so ~ 30 

h • tl 4 tl tl •C::rJ!i"l ~ 1e • Ot • • I 

ü 

EXTRUSION - AUFTRAGNAHT 

Maße in mm 

1016 

SCHWEISSPROTOKOLL 
Extrusionssch'Weißgerä t 

Deponie 

ANLAGE 13 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
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I# Hüls Troisdorf AG _:;;. 
Tel. I 02845) 808- 0 
Telex 8 121138 nbc d 
Fax I 02845) 808 188 

I Lfd. Nr. Datum 

I Naht Nr. 

Geriit 

Sch'Weißer 

Messungen 1 2 3 4 Bemerkungen 

allgemein 

"' Lutttemperatur . ( <= 
=> 

"' luftfeuchte % 
;;; 

Wind 

' Oberfläche allgemein 
~ 

"' <= Sch..,eißbereich => 
-c 
:§-g Temperatur . ( 
c:J .0 

' Extruda tfempera tur • c 
<= 

~§ 
•o::: 
~~ Heißlufttemperatur Stute 
'"'~ 

Stationierung I Naht 

Uhrzeit 

Exfrudatbreite mm 

Probesch..,eißuno Nr . 

Yerle er: Bauleitung: fremdüber..,ochun 

Datum: Datum: Datum: 

Unterschritt: Unler~chrift: Unterschrift: 

Anlage 13' Sch.,eißprotokoll Extrusionssch..,eißgerät ( Auftragnaht) 

Hüls Troisdort AG 
Werk T önisberg 

ANLAGE 15 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
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BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Hüls Troisdorf AG 

D - 4 7906 Kempen • Windmühlen..,eg 

Tel. I 02845 l 808- o 
Telex 8 121138 nbc d 
Fax I 02845) 808 188 

Protokoll tür Überlappndhte mit Prüfkanal 
Bauvorhaben: 

Oithlungsbol'ln: --------
Füpevertohnn: 

1.) Äußere Beschaffenheit 

Verlerger: 
t.lenndicke• 
Noht- Nr.: 

I Nr. 

Station Nahtverlaut \Julstausbilt!un Kerbenu.Rielen 

2. ) Abmessungen (mm) 

Station ,, ,,, 

1 

3. ) Festigkeit Im Schdl versuch o"'" l(rartanlt lvt o ot1nt «tattaml~ 
Stillton ProbenDreil ehnml Höc'lslli:rot! IHI VerlortiiVßs-unc:JVersollenswerhlltltn BeurteilunQ Ct~rkurto 

4.) Dichtigkeit- Druckluftprüfung 

Sto.lion Prülporomtler:Druck_bor Oouer:_tnin lemperGtur.:lerBottn:_'C Druckobllll\:<1Q% 

frülbeinn Prir1ende Different 
tftlra il bllr Uhr ail bor bar !eil 

Frem~übrrvocner 

Anlage 15' Prüfprotckoll Doppelnaht 



ANLAGE 16 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 .. 

BUNDESANSTALT FUR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

~gg. Hüls Troisdorf AG 

Tel. I 02845 l 808- 0 
\Yerk Tönisberg Telex 8 121138 nbc d •••• Hüls Troisdor t AG I 

0- 4 7906 Kemoen, l.'indmühleweo Fax I 02845 l 808 188 

Prüfprotokoll fQr Auftragndhte jNr. __ 
Bouvorl\clben: Verleger• 
Oichlungsbohn : t-iennlfickt • .. 
fügtvtrlohrtn: Nohtlolr.• 

1.) .l.ußere Beschattenhell 
Stallt!l'l Nahlv trlG Ltf 'lr'u\stauibrldun Krbtnu.Ritftn Stmtrkun 

2. l Abmessungen (mml 

i ·~r··:~~ ·11 I• ... ,,,(,.· ,J 1 

Stoti~n 0 '· ' '· d d.•dv '· ... Stmtri:u 

3. ) Festigkeit Im Schdlversuch o•n Ktd1o.na l9t Qoi'll'ot ~no.na!gt 

Station robtnbrt!! tn!MI Hbchslkralt(N) Vtrlormu:.."s-~Versoctnsvtrhotten Bturttllu Btm~ 

4. l Dichtigkeit 
StoliCI'I VakiiUI """"'""' 6tmertllf9 

"''""""' '" 6trdhlyp ____ 

Z tl!c!n~ St:a~---'-' 

j'"'''" BQu',tliU1l9 (Avttro~gtbtrl I F'"'""'""'' 
a.IU!II: 

ltrsclvlt 

Anlage 16' Prüfprotokoll Auftragnaht 

ANLAGE 17, SEITE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
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BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

~gg. Hüls Troisdorf AG 

BESCHREIBUNG DER STRUKTUR DER BAHN: Sl 

DRAUFSICHT SCHNITT A - A .. .., , , 

~ I I I I 

--···souu 
- ORGANAT - .. ~ .. , ..... 

ANLAGE 17, SEITE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
08/BAM 8.3/03/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

BeSCHREIBUNG DER STRUKTUR DER BAHN: S2 

SCHNITT H Stt· 

"' ''M"'"'""''"'"" I u''' I j •'' 

~~I-----------~ 
S(HNtTT A-A·"~ 

DRAUFSICHT H s' I 

i 

~- -$- ~. 
I J bc-_ _:__ ___ }J ______ l..d I' H;,tl Ttohdorl ,o.G I hl.!OltLSIIOt · O 

\Jtrk Hllithrt Ttlu 11211)1 n~<d !:::!:i!l: 0 • ltSl Kr"'~'" l. Yind,.YI'IIcn"'t Fa1 I 021LS 1101 \61 

1 
sr,",.. ,,... ·~···sou11 .,._, 

- KARO HIT NOPPE - J'"• ......... . 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
07/BAM 8.3/07/93 

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenabdichtungen von De
ponien für Siedlungs- und Sonderabfa.IIe. 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1. Abfallgesetz vom 27. 08. 1986 veröffentlicht BGBI. I, Seite 1410, ber. durch 
BGBI. I, Seite 1501, 1986. 

1.2. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers für Umwelt 207-62812/21 
- Abdichtung von Deponienftir Siedlungsabfälle- vom 24.06.1988, Nds. MB!., 
Nr. 22, S. 632, 1988. 

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt und Landespla
nung - Die geordnete Ablagerung von Abfallen - vom 11.09.1992, Thüringer 
StAnz. , Nr.40, S. 1344 , 1992. 

1.4. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen der TA Abfall, Teil I, 
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen 
Behandlung. Verbrennung und Ablagerung von besonders überwachungsbedüif
tigen Abfällen, Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 12. 03 . 1991, Gemeinsames Ministerialblatt, 
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt. 

2. Antragsteller und Verlegefirmen 

2.1. Antragsteller 

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB. 

Bahnenhersteller: 

Produktionsstätte: 

National Seal Company 
Farnsworth Center 
1245 Corporate Blvd. 
USA - Aurora, IL 60504 

National Seal Company 
1255 Monmouth Blvd. 
USA- Galesburg, IL 61401 

2.2. Vertrieb Deutschland: 

Naue Sealing GmbH & Co KG 
Alter Bahndamm 12 
D-49448 Lernförde 

2.3. ~gefirmen: 

3. 

Naue Sealing GmbH & Co KG 
Alter Bahndamm 12 
D-49448 Lernförde 

Ising GmbH 
Im Kirchfeld 16 
D-59602 Rüthen 

GeoLining Abdichtungstechnik GmbH 
Am Knick 8 
D-22113 Oststeinbek 

Zu Hersteller, Produktionsstätte, Vertriebsfirma und Verlegefirmen siehe auch 
Anlage 2. 

Beschreibung des Zulassungsgegenstandes 

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die 
beim Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasi~- bzw. Deponie
oberflächenabdichtung im Heizkeii-Schweißverfahren durch Uberlappnähte mit 
Prüfkanal (Anlage 14) gefügt werden. 

3 .1. Werkstoff IFormmassel der KDB 

3.2. 

i0i8 

Granulat Solvay Fortiflex Typ G 36-24-149 der Firma Solvay Polymers, Inc. in 
1230 Battleground Road, Deer Park, USA -Texas 77 536. 

Dichte: (0,949 ± 0,003) g/cm3 
Schmelzindex , 
(190/21,6): 
Rußgehalt: 

(27,0 ± 3,0) g/IOmin 
(2,35 ± 0,25) %, 

mit bis zu 3 % homogen zugemischlern Randstreifenmaterial aus der lfd. Pro
duktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage I, 
Nr. 7, Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfüllt werden. 

Werkstofferklärung des Herstellers, siehe Anlage 4. 

Abmessungen der KDB 

Länge: 200m, maximale Rollenlänge 

Breite: 
Dicke: 

4,60 m 
Mindestdicke 
Nenndicke 
Einzelmeßwert 

2,8 mm 
3,0 mm 
Nenndicke ± 0,2 mm 

3.3. Oberflächen der KDB 

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig glatt und mit einer Kennzeichnung 
gemäß Nr. 5 versehen. Die Kennzeichnung muß auf der sichtbaren Oberfläche 
der verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche Material
schwächung zur Folge haben . 

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren 

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im 
oben benannten Werk (siehe Nr. 2. 1) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere 
Produktionsstätte bedarf der besonderen Zulassung. 

4. Anforderungen an den Zulassungsgegenstand 

4.1 Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen 

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt 
werden , müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, 
die nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem Az.8.32/1070/93 und 
den Prüfberichten Nr. KDB 1931.2, vom 13 . Mai 1993, der Staatlichen 
Materialprüfungsanstalt Darmstadt den Prüfungen gemäß den Anforderungen 
der "Richtlinie ftir die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil 
einer Kombinationsdichtung ftir Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie ftir 
AbdichiUngen von Altlasten·. kurz SAM-Richtlinie, der BAM unterzogen wor
den sind . Sie müssen damit den Anforderungen der BAM-Richtlinie ent
sprechen. 

4.2. Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes 

5. 

6. 

Das Abdichtupgselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem minerali
schen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, 
Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund 
zwischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungsele
ment führen. 

Bei der Herstellung müssen die in der SAM-Richtlinie genannten Bestimmungen 
und Auflagen für <Jen Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung ein
gehalten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle gemäß 
den Anlagen 12 und 13 zu führen. 

Das Abdichtungselement ist nur dann im Sinne dieser Zulassung eingebaut, 
wenn es von einer der in diesem Zulassungsschein genannten Verlegefirmen 
(siehe Nr. 2.2) hergestellt wird. 

Kennzeichnung 

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM hin
terlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen: 

07/BAM 8.3/07/93//NSC NAUE SEAL P25/30/4600/G/G/ Wo/Jahr/I23456/ 

/Wo I = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr. 
/12345/ = Interne Codierung, bei der BAM hinterlegt 

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, Lage der Kenn
zeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6, 

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung 
enthalten ist, siehe Anlage 9. 

Überwachung 

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung ge
mäß den Anforderungen der BAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht wer
den, siehe auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen ge
mäß Anlage I durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen 
der Taleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen. 

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die 
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der 
Anforderungen für den Einbau der KDB unter Nr. 4.2 \Jieses Zulassungsschei
nes und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der 
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen. 

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über 
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen 
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen. 

7. Zulassung 

7.1. Das Abdichtungselement nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die An
forderungen unter Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie die Allgemeinen Bestimmungen 
und Auflagen (siehe Blatt 7) dieses Zulassungsscheines eingehalten werden, als 
Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Deponien zugelassen. Die Zulas
sung ist nach Nr. 8 befristet. 

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines, insbesondere die besonderen Be
stimmungen und Auflagen der SAM-Richtlinie für den Einbau der KDB in die 
Kombinationsdichtung sind bereits bei der Planung und Ausschreibung des 
Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen. 

7.2 . Diese Zulassung gilt nicht für andere Fertigungsbetriebe und andere Hersteller 
oder andere Verlegefirmen als die in Nr. 2 genannten. Änderungen des Werk
stoffes, der Abmessungen , der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs- und 
Fügeverfahrens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue Zulassung. 



8. Geltungsdauer der Zulassung 

Befristet bis zum 31. März 1994. 

8.1 Räumlicher Geltungsbereich 

9. 

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.2 für das Land Niedersachsen und gemäß 
1.3 für das Land Thüringen. 

Schadensfalle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden. 

10. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

II . Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in 
Berlin veröffentlicht. 

Berlin, den I. September 1993 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Labor 8.32 
Deponietechnik 

i.A. 

Di .-Ing. R. Preuschmann 
echn. Regierungsamtsrat) 

BAM-Az.: 8.3211070/93, 7. Ausfertigung 
Dieser Zulassungsschein um faßt 7 Seiten und I6 Anlagen 
mit 24 Seiten und Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind. 

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Abdichtungselemen
tes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 (Blatt 3) genannten Kunststoff
dichtungshahnen (KDB), nachgewiesen. Die zuständige Uberwachungsbehörde 
muß bei dem Einbau der KDB die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen 
des Zulassungsscheines überwachen . 

Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellung und den Einbau der KDB. Er 
ersetzt nicht die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen erforderli-
chen Genehmigungen. 

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der 
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen. 

Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen ver
vieif<iltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmi-
gung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Der Text und die 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widerspre
chen. Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der Eigen- und 
Fremdüberwachung. 

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein 
hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente mit den in den Prüfungsunterla
gen der Zulassungsbescheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen. 

6. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwerk, in Zwischenlagern 
oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Anforderungen und Auflagen die
ses Zulassungsscheines eingehalten worden sind. 

7. Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger Wir
kung widerrufen werden, wenn die Anforderungen und Auflagen nicht einge
halten werden. Die Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt oder ge
ändert, wenn der WerkslofC das Hc:rslellungsverfahren der KDB oder das vom 
Hersteller und seinen Verlegern eingesetzte Verlegeverfahren sich nicht bewäh
ren. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue technische Erkenntnisse dies be
gründen ... Die Zulassung steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Auf
nahme, Anderung oder Ergänzung von Auflagen . 

8. Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Er
kenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegenstandes ist 
mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden. 

9. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. 

10. Im Rahmen dieser Zulassung ist für die Fremdüberwachung (siehe Nr. 6 
Blatt 4) der KDB der Nachweis daq~rch zu erbringen, daß der BAM von der 
jährlich zweimal durchzuführenden Uberwachung unaufgeford~rt von der über
wachenden, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen Uberwachungsbe
richtes vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber den zuständigen Uberwa
chungsbehörden bezüglich des Dichtungselementes für das jeweilige Depo
niebauprojekt. 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (SAM), Berlin 45, Unter den Eichen 87, schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin·Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 21 - 24, erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze· 
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle· 
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten 
und den Streitgegenstand bezeichnen. 

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis 
einer Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers 

Berlin 45, den I. September 1993 

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
07/BAM 8.3/07/93 .. 

BUNDESANSTALT FUR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der 
PE-HD Bahnen 

Keo.ugröße 

Dichte 

2. Dicke 

3. Äußere Beschaffenheit 

4. Geradheit und Planlage 

'· Ruß&ehalt und Homogenität der 
Rußverteilung 

6. Maßänderung 

7. Schmelzindexänderung 

8. Zugbeanspru~hung, 
m~hrachsig, Wölbversuch 

9. Zugbeaospr\lchung, einachsig, 
(Str.:ckd~hnung, ·Spannung, 
Rcißdehnung) ••) 

10. Widerstand geeen Weiterreißen 

II. Stempeldurchdriiclcversuch 

12. Perforationsversuch 

13. Falzenbei nieder.:n 
Temperaturen 

sicheTabelle 1,2. 

•iehe Tabelle I, 1.1, 1.2 

si~he Tab~Uc I, 1.5, I .6 

$lcheTabc!le 1,1.3, 1.4 

sieheTabdie 1,5.6 

siehe Tabelle l, ~.I 

sieh~Tabdle2, 8.1 

sieh~Tabclk 2, 8.2 und 8.3 

sicbeTabelle2,9, DIN 53 356A 

si~heTabelle 2, 10. 

siebcTabelle2,11. 

sieheTabclle2, 12. 

Anrorderuogen und Tolera.nua 

Fcstlcgung gemäß Zulassungsschein 3.1 
(0,949 ± 0,003) g/cm3 

Dicke: 0,0 ± 0,2) mm 

siebeT1belle I, 1.1, l.2derRichtlinie 

sicbeT1belle I . 1.5, 1.6derRichtlinie 

Rußgehalt: (2,35 ± 0,25) % aemiß 
Zulusungsschein 3.1, Homogenität liebe 
Tabelle 1., !.6derRichtlinie 

n1ch Jb bei 120 •c längs:< 1,0 %; quer:< 1,0% 

MFI 190n I ,6 E:ahn~nmaterial 
:5 MFI 190/21,6 Gnnulat + 2 gllOmin. 
bzw. MFI 190/5 Bahnenmaterial 
:5 MFI 190/5 Gnnul1.t + 0,2 g/IOmin. 

2; 15% 

längs 
o,: 2: 16 Nimm~ 
ts: ~ 10% 
lR: ~ 700% 

~ 700 N 

~6,0tN 

qu~r 

~ 16 Nimm~ 
~ 10% 
~ 700% 

teine Undichtigkeit nach DIN 16 726 

keinVersagennacbDIN 53361 

*) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Korn
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Stand Juli 1992 

**) Werte ermittelt am PK4 gemäß DIN 53 455 
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ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
07/BAM 8.3/07/93 

BUNDESANSTALT FÜR .. 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

ANLAGE 4 ZUM ZULASSlr.\GSSCIIEL'i 
07/BA!I! 8.3/07/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
l\IATERIALFORSCHUNG Ul'm -PRÜFUNG 

NSC National Seal Company NSC National Seal Company 

~~=-----------------------

Bezeichnung des Herstellers mit Produktionstätten und der Verlege
firmen 

Hersteller : 

Präsidenl/Geschttftsftlhrer: 

Produktionsstärte: 

Yenrieb Deutschland: 

Geschliftsft.ihrer: 

Autorisierte Verleger: 

Geschäftsftihrer: 

Geschttflsftihrer: 

Geschäftsführer: 

NSC 

Herstellungsverfahren 

National Sen! Company 
Famswonh Center 
1245 Cerparate Blvd. 
Au rora, IL 60504 
USA 
John 1-!ardison 

National Seo:ll Company 
1255 Monmouth ß[vd. 
Galesburg,IL 61401 
USA 

Naue Sealing GmbH & Co. KG 
Alter Bahndamm 12 
49448 Lernförde 
Deutschland 
Klaus Albcrs 

Naue Sealing GmbH & Co. KG 
Alter Bahndamm 12 
49448 Lernförde 
Dcutschlitnd 
Klaus Albers 

lsing GmbH 
Im Kirchfeld 16 
59602 Rüthen-Oestereiden 
Deu tschland 
Egon lsi ng 

Geolining Abdichtungstechn ik GmbH 
Am Knick 8 
22 113 Oststein~k 
D~utschland 

K. H. Ungruh 

Al'\LAGE 3 ZUM ZULASSUi\GSSCIIEI:\ 
07/BAM 8.3/07/93 

BUJ\'DESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG Ul\'D -PRÜFUNG 

National Seal Company 

Die NSC NaueSeal P 25 Dichtungsbahnen werden im NSC Werk 1255 Monmouth Blvd .. Gak~burg, IL 6\401, 
USA im Breitschlitzdü.sen-Extrusionsvcrfahren hergestellt. 

Die Materialzuführung erfolgt in einem geschlossenen Vakuum System. Der Werkstoff nicsst durch eine 
Trocknerstation, um OberOächenfeuchte zu elim inieren. Im Einschneckene.xtruder wird das Rohmaterial durch 
Temperatur und Druckaufbau plastifizien und homogenisiert. Das Material wird durch einen Filter gedrückt und in 
eine Schmelzpumpe geschoben. Die Schmelzpumpe garantiert einen ganz genauen Druck in der mit 
Verteilungssystemen ausgerüsteten Breitsch litzdilse. Das ausgedrückte Extrudat wi rd \'On einem nachgeschalteten 
Drei wa lzen kalander geglättet Diese geglättete Bahn lttufl durch ein nuklear Gerät \\Omi t messbare 
Dickenveränderungen dann unmittelbar Hlr die Feineinste llung dt.'r Breitschlitzdüse benützt werden können. Dann 
folgen Abzugsvorrichtung, Kantcnabschni tt, Lascrg..:rttt flir die Kennzeichnung . Kantenschnittan lage und 
Aufwid;e lswtion . 
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Werkstofferklärung 

Oie NSC NaueSea l P 25 Dichtungsbahnen werden aus dem Werkstoff 

Sol\'ay G 36-2..t-l..t9 

der Solvay lnc . hergestellt . Da~ Rohmaterial ist werkseilig mit etwa 2.3% Russ \·ersehen, um eine entsprechende 
UV -Stabilisierung zu erhalten. 

Ohne weitere Zumischung wird dann der WerkstofT \'erarbeitet. Der Randstreifenbeschnin (maximum 3% bei 
4.6 m Bahnenbreite) wird regranulien und in einem geschlossenen System dem Verarbeitungprozess rückgeftihrt. 
Dieser Prozess ändert keine der wesentlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften. 

Genaue Festlegungen ilber die Kennwerte der Formmasse und die Abnahmetoteranzen sind bei der SAM 
hinterlegt. 

NSC 

ANLAGE 5 ZU~! ZULASSUNGSSCIIEG\ 
07/BAM 8.3/07/93 

BUJ\'DESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG Ul\'D -PRÜFUNG 

National Seal Company 

Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung der NSC N;~ucSeal P 25 Dichtungsbahnen erfolgt mittels einer Laserbeschriflung und enthält 
folgende Angaben: 

·Zu lassu ngskennzah I 07/BAM 8.3/07/93 

·Herste llungskennzeichcn NSC 

· Werkstoffbezeichnung NaueSeal P 

• Typenbezeichnung Mmerial 25 

• Nennd icke 3,0 mm 30 

·Breitc(mm) 4600 

•Oberfläche (Glatt/Gian) GIG 

• Produktionswoche NN 

· Produktionsjahr NN 

•Interne Codierung NNNNNN (sechsstelligc Nummer) 

Sofort nach der Produktion wird jede Rolle, noch vor der Verpackung, \'On Hand mi t einer Rollennum mer 
beschriftet. Dadurch ist eine Rilckverfolgbarkeit zur Dokumentation der Produktion und der Eigenüberwachung 
gewährleistet. 

Die Codierungsschlüssel der Seriennummern und der Ro llennummern werden bei der BAM hinterlegl. 

Beispiel Kennzeichnung: 

07/BAM 8.3/07/93 NSC NAUE SEAL P 25/30/4600/G/G/01 /93/123~56 



ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
07/BAJ\1 8.3/07/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

NSC National Seal Company 

Anordnung der Kennzeichnungen auf der Bahn 

Es werden :n't'ei verschiedene Anordnungen venvendet. Alternative in 
Klammern. ( ) 

CO 1..5 m 

0.2m l 2.1m 2.1m 0.2m 
~1~0.8~)~?!-~11.~5~)---t~-~11.~5~)--~·~riO~.B~l~ 

0.2m, 2.1m 2.1m 0.2m 
rl 0=. 8"-'l--..{[----'-1 1"-'. 5"-'l----.r,r----1,__,1~. 5"'-' l--fJM.L 

Beispiel der Kennzeichnung: 
07/BAM 8.3/07/93 NSC NAUE SEAL P25/30/4600/G/G/Ol/93/123456 

NSC 

ANLAGE 7, SEITE 1 ZUJ\1 ZULASSUNGSSCHEL'\ 
07/BAM 8.3/07/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

National Seal Company 

Beschreibung der Qualitätssicherungsmassnahmen 

A) Eigenüberwach ung 

Rohstoffeingangskontro lle 

Um sicherzugehen, dass das filr die NSC NaueSeal P 25 Bahn verwendete Material den Herstelleranforderungen 
genOgt, wird jeder Waggon des hereingekommenen Rohmaterials folgendennassen geprilft: 

Tabelle 1: Anforderungen an die NSC NaueSeal P 25 Formmassen im Rahmen der Wareneingangskontrolle 

Dichte, eingefärbt 

2. Schmelzindex 

'· Russgehalt 

4. OIT-Wen 

5. F\iessf<ihigkeitsverhältnis (Meh 
F\ow Ratio) 

6. Feuchtigkeitsgehalt 

7. Untersuchung aufVcrschmutz.un-
gcn vor Verarbeitung zur Bahn 

Prüfverfahren 

ASTM D 1505 

ASTM D 1138 
190'2.16 und 190121.6 

ASTM D 1603 

ASTM-Norm oder 
Werkvorschrift (NSC) 

ASTM 0 1238 
( 190/21.6)/( 19012.16) 

Werk vorschrift (NSC) 

Werkvorschrift (NSC) 

Probenmatgrial 

Schmelzstrang, aus 
Schmelzindexbestimmung an 
Granulat, I Std., 
tempern bei I 00° C, 
je hereinkommenden Waggon 

Ganulat 
je hereinkommenden Waggon 

Granulat 
je hereinkommenden Waggon 

Granulat 
je hereinkommenden Waggon 

Granulat 
je hereinkommenden Waggon 

Granulat 
je hereinkommenden Waggon 

Granulat 
4 x je hereinkommenden Waggon 

Diese Ergebnisse werden dann mit den Grunddaten des Rohstoffherstellcrs und den internen Richtwenen der NSC 
ver,.lichcn Die vom Rohstoflhcrstellcr durch Werkzeugnisse garantierlen Kennwerte und Taleranzen sind bei der 

ßAM hint~rlegt. 
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Während der Herstellung wird die Dicke mit einem Beta-Strahler-Messinstrument ständig kontrolliert. Die 
Lasermarkierung und die äussere Beschaffenheit der Folie werden laufend beobachtet. 

Die Qualitätskontrolle, im Rahmen der EigenUbenvachung des gefertigten Produktes, besteht aus; 

Tabelle II: PrOfverfahren und Anforderungen im Rahmen der EigenUberwachung der Herstellung der NSC 
NaueSeal P 25 Bahnen 

I. Dicke ASTM D-751 DIN 53 353 Mind . je 
270\fm 

2. Äussere Beschaffenheit • siehe Tabelle 1.1 

). Geradheit und Planlage • siehe Tabelle I. 1.5. 1.6 

4. Russveneilung Werkvorschrift (NSC) 
und ASTM D-2663 

5. Mass:inderung ASTM D-1204, I :20 c C 
Probtkörper 100 mm 
x 100 mm 
Messgenauigkeit 0.1 mm 

6. Sc h mc lz index :inderun g • siehe Tabelle I. 4.1 

DIN 53 377 

Laufende Beur
teilungder 
Oberfläche, Ho
mogenität des 
Materialsmind. 
je 270 lfm 

Je Berriebsan
laufmind.je 
540 lfm 

Mind.je 
400 lfm 

Mind.je 
270 lfm 

Je Betriebsan
laufund mind. 
je 540 lfm 

7. Streckspannng und Dehnung ASTM D-638 M DIN 53 455 Je Betriebsan
laufund mind. 
je270 lfm 

Reissdehnung 

•prufverfahren gernäss BAM Richtlinie filr die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer 
Kombinationsahdichtung fUr Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie fllr Abdichtungen von Altlasten. Stand; 
Juli 1992. 

NSC 

B) Fremdüberwachung 

Fremdübenvachung des Bahnenherstellers 
(Betriebseigenes technisches Verfahren) 
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Die Fremdüberwachung des Produktes erfolgt auf Basis eines Überwachungsvertrages zwischen NSC einerseits 
und dem MPA Darmstadt andererseits. Darin ist die halbjährliche Probeentnahme und Überprüfung der Bahn und 
die der Eigenllberwachung festgelegt. 

PrOfvcrfahrcn, Kennwerte und Taleranzen im Rahmen der Fremdüberwachung werden in Anhang 1 des 
Zulassungsscheins beschrieben. 

Die Ergebnisse der EigenUberwachung werden entsprechend dokumentien und liegen der fremdü~rwachenden 
Institution zur Einsichtnahme vor. 

Fremdübenvaehung des Verlegers 

tv1it der Fremdüberwachung der Baustelle werden neutrale Institute oder Sachverständige durch den Bauherrn oder 
die überwachende Behörde betraut. -
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Lagerung und Tra nsportanweisungen des Herstellers 

Werkseilige Lagerung 

Die werkseilige Lagerung erfolgt auf einem planen, verfestigten Lagerplatz. Damit jede die Verlegearbeiten 
beeinträchtigende Verfommng oder Beschtidigung der Rollen vennieden werden kann. erfolgt die Ein- resp. 
Auslagerung minels einem Stapler mit spezieller Hebevorrichtung. Die Stapelhöhe darf bei den fllr Europa 
vorgesehenen Rollcnl!ingen maximal 5 Rotten betragen . 

Transpan nach Europa 

Der Transpan vom Herstellwerk nach Europa erfolgt in Comainem. Dabei kann der Transpanweg direkt (door 10 
door) oder über ein in Europa errichtetes Zwischenlager erfolgen. Wird die zweite Möglichkeit angewendet, ist b~i 
der 2\.,.·ischenlagcr.ung analog der werkseitigen Lagerung zu verfahren. Der Weitenranspon auf die Oaustctle 
erfolgt dann minels LKW. Der mit der Zwischenlagerung und dem Weitemansport auf die Oaustellc b~auf<ragte 
Spediteur hat nach den Wcisung~n des H~rstellcrs oder dessen Yenreters zu verfahren. 

Lagerung auf der Baustelle 

Vor On sind flir die Entladung der LKW's befestigte Pl:uze oder Fa.hrstrassen mit steinfreiem und sauberem 
Untergrund vorzusehen. Ocr Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Te illieferungen mit ausreichenden 
Abmessungen bereitzustelkn. Für di~ Entladung der LI\. W's kommen je nach Baustelle folgende Möglichkeiten in 
Frage: 

Mit spezicll.:n Hcbetra,·ersen, \\'elche am Baugerät (z.ß . Hydraulit-.:baggcr) befestigt Hird. Die 
Hebetraverse ist auf di~ 13ahnbrcite abgestimmt und so beschan·en. dass die Grassrolle durch bcidsciti~es 
Eingreifen in den Rollenkern erfasst wird. -
An Baumaschine oder Stapler befestigter Dom. welcher mindestens 1.5 m in den Rollenkern ragt.-Mit 
zwei breiten Transpongunen und Traverse welche am Lasthat-.:en odcr an der Baggerschaufel befestigt 
wird . 

Transportbeschädigungen sind unminelbar dem Hersteller zu melden~ 
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Beispiel Rollenaufkleber 

1111 11111111111111111111 1111111111111111111111111111 111111111111111 11 111 11111 11111111111111111111111 

S12L216A-3E2000102 
::ATUH: 05/20/ 93 UHP.ZEIT· 14:37 BEDIEIIU/IGSPERSO/IAL. R.H 

AP.BEITSSCIIIC~T ' A 
LAEl/GE: OF.EITE: 113 4.6 1554 HETEP. l·tETER KG. 

AUFTRAGSNUMMER: 1 
3.0 MM SOLVAY 
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Richtlinien zu m Verlegen und Verschweissen der Bahn 

Die Verlegung und Verschweissung der 1'\SC NaueSeal Dichtungsbahnen erfolgt gem!\ss BAM Zulassunf.! 
ausschliesslich von d~r Naue Sca\ing GmbH & Co. KG und'oder den im vorliegenden Zulassungsschei~ 
aufgeftihrten Vcr\egefirmen. 

Y>:rl<=' 

Dic Verlegung der NSC NaueSeal Bahn erfolgt gemäss den Bestimmungen und AuOagen der DAM Richtlinie 
Stand Juli 1992. 

Verschwejssen: 

Filr die Verschweissung der in dieser Zulassung beschriebenen Dichtungsbahnen kommen die Heizkeil· und 
E:..trusionsschweissung zum Einsatz. Dabei ist zu beachten. dass nach Möglichkeit das Heizkeilschweissverfahren 
einzusetzen ist damit der Extrussionsschweissnahtantcil minimal gehalten wird. 

Die Verschweissung hat unter grösstcr Sorgfalt nach den einschlägigen DVS-Richtlinien 2225. Teil I -3 zu 
erfolgen. 

Vor dem Verschwcissen ist der Schwcissbcreich w reini2~n. Bei den mit einer PE·Schutzfoli~ versehenen 
R:tndern kann dieser Vorgang entfallen, ir~sofcm die Schutzfolie erst unmittelbar vor der Versch1,·eissung entf.:nu 
wird. Ungeschüme R!ionder sind vor der Verschwcissung entsprechend dem im Anhang II "Beschreibung dcr 
QuJiit:ttssicherungsmassnahmen bei der Schweissnahtherstcllung" zu reinigen. 

NSC 
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Beschreibung der Qualitätsicherungsmassnahmen bei der Schweiss
nahtherstellung 

Der Hersteller resp. dessen Vertreter hat vor Beginn der Ycrlegearbeiu~n eine Fachbauleitum! zu bezeichnen und 
den zuständigen Baustellenleiter zu benennen. -

Hejzkej!schweissun"': 

Vor Beginn der Schweissarbeiten und nach jedem Unterbruch mit ver:lnderten Ra.ndbedingum!.en ist eine 
Probeschweissung zu erstellen Erst nach positiver Beurteilung des Schälbildes wird mit den -eigentlichen 
Schwcissarbeiten begonnen. 
Nach der Verschweissung wird die Schweissnaht vorerst op tisch auf Regelmässigkeit und gleichrnässige 
Ausbildung des Prütl:.anales geprilft. ~ 

Nach Abkühlung auf Umgebungst~mpcratur folgt nun die eigentliche Dichtigkeitsprüfung mittels DrUckluft. Bei 
der Oruct-.:lu ftpriifung wi rd in den Kanal zwischen den beiden Schweissnähten der gernäss nachfolgender Tabelle 
aufgeführte Luftdruct-.: aufgebracht. 

Um den jeweils herrschenden Temperaturbedingungen Rechnung zu tragen . sind nachfolgende PrOfdrUcke 
einzuhalten: 

Bahnen-Oberllächcntemperatur: 

bis 20 o C 
20-40 ° c 
über 40 ° C 

Prü!Öruck· 

5 bar 
4 bar 
3 bar 

Das Prilfrcsultat kann als pos itiv b~uneilt werden, wenn der Druck nach 15 Minuten um nicht mehr als 10% 
abf;illt. 

Bei negativem Ergebnis der Druct-.:luftprüfung ist aufgrund allt'J.lliger Unregelmässigkciten od..:r dcr Aufzeichnung 
arn HeizkeilscbwC"issgcrii t die Fd1lstelle zu lot-.:alisiercn und entsprechend den Vorg-aben der entsprechenden ovS 
Richtlinien zu s<lnieren. 



NSC 
Extrusjonsschwejssun<r 
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Bei Detail- und Sanierungsarbeiten wird die Extrusionsschweissung eingesetzt Die zu \'rschweissenden 
Bahnenenden sind mechanisch (Ziehklinge, Schleifer) von einer SchmUI Z· und Oxydschicht zu befreien. 
Eventuelle Stosstellen sind einzuebnen. Danach \\erden die Bahnen minels Heiss luftschweissung vorgeheftet und 
ansebliessend mit dem Handextruder unter Verwendung eines artgleichen Zusatzstoffes dicht verschweisst. 

Die Extrusionsn3htc werden mit der Vakuumhaube geprtlft. Die Naht wird vorerst mit einer vom Bahnenhersteller 
freigegebenen Prilffiüs:sigkcit cingcsprtlbt, dann wird in der Vakuumhaube ein Unterdruck \·on 0.3 -0.5 b3r 
aufgebracht. 

Ohne Blasenbildung ist das Prüfresultat positiv. Bei negat ivem Ergebnis der Vakuumprüfung ist die entsprechende 
Stelle zu sanieren und erneut mit der Vakuumprüfung zu Uberprilfen. 

Dokumemjeryncr 

Grundsätzlich sind alle Nahrpri.lfungen zu dokumentieren und vom zust.:indigen Fremdüberwacher mittels 
Unterschrift zu bestätigen. Ein Eintrag in den Verlege- resp. Bestandesplan ist unerlässlich. Ebenfalls sind 
Sanierungsmassnahmen mit einem entsprechenden Eintrag im Beswndesplan aufzuflihren. 

NSC 
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Muster des Protokolls für die Herstellung der Schweissnaht 
(Heizkeilnaht mit Schweissmaschinenprotokoll) 

Die ein2.esetzten Heizk.eilschweissmaschinen sind mit einer Einrichtung zur Datenerfassung und 
Datenauf;eichnung ausgestattet, die es erlaubt, entsprechend der DVS-Richtlinie 2225 alle Daten an einer 
Schweissnaht auf der BausteHe zu dokumentieren. Es sind: 

- Heizkeiltemperatur 
- Schweissgeschwindigkeit 
- Transportrollendruck 
- Oberflächentemperatur der Dichtungsbahn. bei Maschinen ohne Memory-Card 
~ Umgebungstemperarur 

Dies ermöglicht ein praxisgerechtes Ucberwachen (Eigen~ und FremdUberwachung) der gesch\\"eissten N!ihte. 
Diese An der Dokumentation erlaubt ein Archivieren der erfassten Daten Ober den ,-om Gesetzgeber geforderten 
Zeitraum. 

Standardmässig werden über einen Drucker die Soll- und lstwene der eingegebenen Schweissparam<!ter überwacht 
und Abweichungen über die vorgegebenen Toleranzgrenzen sofon bei Angabe der MeterzahL an der die 
Abweichung auftrat, ausgedruckt. Alternativ werden sämtliche Schweissparameter auf einer ~lcmory~Card 

gespeichen und bei Bedarf ausgedruckt. 
Die vollständigen Daten, wie Verlegeftrma. Baustcllenbezeichnung. Schweissnahrnummer. Datum und Uhrzc:it 
sowie die eingegebenen Sollwerte der Schweissparamcter, wie Heiz.keiltemperatur, Vorschubgeschwindigkeit und 
Anpresskraft der Rollen. \\"Crden sofort nach Bet!itigung der "Start"-Taste ausgedruckt bzw. aufeiner :-.kmory-Card 
gespeichen und bei Bedarf ausgedruckt. 

Ein vollständiger Ausdruck erfolgt am Ende der geschweissten Naht nach dem Drucken do:r '"Stop"~Taste. 
Alternativ werden die Informationen auf einer Memory-Card gcspeichen ggf. auch fUr mehrere Nähte und b.:i 
Bedarf ausgedruckt. 
Dazwischen werden die Abweichungo:n Ober die Toleranzgrenzen der Parameter angegeben sowit: die erfolgten 
Änderungen der gegebenen Sollwerte. 

Dokumentiert wird immer "Soli"-Wen und '"lst"-Wen bei Fehler mit Angabe der zurtickgelegten Meterzahl sowie 
alter ··wen·· und neuer "Wen" bei Änderung. ebenfalls unter Angabe der Meterzahl bei der die Änderung erfolgte . 

Ein vollständiger Ausdruck kann jederzeit durch Betätigung einer "Abruf"·Taste erfolgen. Für den Fall, dass die 
Memory-Card verwendet wird. können alle Parameter in einem Persono.l Computer angezeigt und ausgedruckt 
werden. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit jede gewünschte Protokolldistanz zwischen 3 und 99 m zu 
programmieren. 

Alle Daten werden im Sekundentakt Ubcrwachl. Bei Verwendung von Maschinen mit Memory~Card werden alle 10 
cm prowkollien. 
Das nachfolgende Seispiel soll dieses Schweissmaschinenprotkoll fllr die Heizkeilnähte veranschaulichen: 
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Beispiel Schweißprotokoll 

S C H 

~~~~=?~~r : 
V.a.terial 
Schweißer : 
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w 13: :r. ß 

......... .. / ··························. S.Haschlne:OOOG00:6 

rr~~-<e ..... ~.. ,. ll :(.,. "' » . ,, 0 •®: ··~· Z,:l : 

!.~.~;· i- --- ----·-··-· ----- -···----- t:: ! . I i · 
1,." h 
1" ·:~. i·-· -·-- -------.-.-.-------.·.-.-- ~-. ~~' ' 
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Anuhl de r Mcß..,·erte: IS S • 18.50,. Abtauung • IOcm 
t:ahtl'r. :111 
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Bauleitung Verle~er 
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Beispiel Schweißprotokoll 

Nr ./ No 
00000000 

Schwoiu!omporo!ut : 3-46 (C} 

Anprosoclluc\ · 1058 (N) 
Guchwin<iighit 0.3 [mlmin[ 
tutnomporotu< 17 ICI 
KOB·Ttmpt<IIUI 17 [Cl 
luno• 000 [m[ 

,., Anpruo<INÜ 
Goochwindig\oil 
lull!ompo<otur 
1(08-Tomporolur 

: 1.4 (mlminl 
17 !Cl 
17 !Cl 

Schwei••••mP••••<>• 
A,nptOUdt<>Ck 
Cuch-tnd;;ke;1 :1.'1 
Luh.1empett1ut I) 
llD8·Tempo•••u• 1! 

2.83 ("') 

'" '" [mlm•nl 

'" '" 

National Seal Company 

s''""'"'''''"'Jt"'''"'' 
AnpronO•uc' 

~;~~~=:~:~.~~~ir 

Sth..,.oioorompototu< 
Anproud<uc\ 

Guchwtn<l•v-• •• 
Lullltmc>o<allu 
KDB ·Ttmptutu t 
Lunge 

'" '" : 1.4 [m/min[ 
17 1C1 
18 ICI 

6 .84 [m[ 

'" ,., 
; l .t [m/rn;"l 

18 !Cl 
19 !Cl 

,.30 [m[ 

'" Anc><IU<Iruck : 1160 [Nj 
Gucnwindoghot : 1.1 [m/mon] 
l<> IUemptlllut 19 JCI 
ll08 ·Ttmpettlut 19 IC! 
LU"G• [m) 
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Schweißprotokoll für Überlappnähte 

Naue- ",1~ 1 Naue Sealing GmbH & Co. KG 
Aner Bahndamm 12 Telefon: (05-143) 206-30 

Sealing GmbH & Co. KG 
<19448Lemlorde Telelax:(OS..t43)20G·80 

Schw~ißprotokoll 

fiir ÜlJcrlappuiihlc m. l'riifkan:1l 

Lu11lel'f'4leratur·c 

LuiUeuchligk.e~ " • 

Wind 

Uhrzeit 

Heizkei~emperatur ·c 

Andruck N 

ProbeschweiOungNr 

Probeentnahme Nr. 

Sonstiges : 

VertegerFrotc•OIIIuN~ 

Datum 

I Unterschnrt 

NSc 

I 

Bauleitung ~.ur.~ FremdUberwacher 

I 
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Beschreibung der Geometrie der Schweissnaht 

Hejzkejlnabt rojt Prüfkanal· 

Die verwendeten Heizkeilschweissgeräte besitzen einen Heizkeil, mit welchen eine verscbweisste Breite von 
mindestens 2 .x 15 mm und einem dazwischenliegenden Prüfkana l von 15.:!: 2 mm hergestel lt werden kann: 

II • • ! • !!!! • I i • • • 

>15 15t2 >15 l 
Sämt liche M asse in mm 
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Schweißprotokoll für Auftragnähte 

Naue- :=;1~ 1 

Sealing GmbH & Co. KG 

SchweifSpro to koll 

fiir A urtr:~ gniih1 c 

Lutnemperatur·c 

Lu!Ueucht•gkeol ~• 

w ... 

g> HeoOiultt;lllperaturStule 

~ Zyhndertemperatur"C 

~ 

" • " 
UllllCil 

~ j Hell)tu~Uempcratur ·c 

~ 1 e~uudanefJ1jleratur ·c 

Naue Sealing GmbH & Co. KG 
AkerBatlndammtZ Telelor• (0$443)2~·30 
49448lemlorde Telelax (05443) 206·80 

:::!: Schwc•ßge:s<:hwllldogkeot n~'nun . 

Probe.schweiOung Nr. 

ProtleenmahmeNr 

floNel\nummern 

Sonstiges: 

Verleger ~>•o'"""""""'uov 
Datum 

I Untersr;hrdt 

NSC 

~snabt rojt Zusatzwerkstoff 

Bauleitung-·~ Fremdüberwacher 

I I 
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Die E.xtrusionsschweissnähte weisen eine Mindestbreite von >30 mm auf. 1m Ubrie:en sind die Abmessune:.en nach 
DVS Richtlinie 2225 einzuhalten. ~ ~ 

·~ • • I • • • • • 1 
>30 

1 

Sämtliche Masse in mm 
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Prüfprotokoll für Überlappnähte 

Naue- ,.I~ 
Se;lhngGonttH.SCo.KG 

N~ue Seal'"g Gm~H & Co KG 
Alrer6ahnd~n\m 12 Telelon05H3 / 20630 

Tclel&• OSHl/20680 

Prüfprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal 

O•~hlungsDahn 

fUg ever1ahren 

L Äußere Beschaffenhei C 

11. Abmessungen (mm) 

,\II," : trt. · d)·d.,, 
.\d.,:"' td. ·dy)·d,.1 

V Nieger 

~""'""""'""" ··----·· ·-···· 
=-·--~-·-·"· i -------~·--1····-
IV. Dichtigkeit· Druckluftprüfuno 

sra:oon 8rcll<:: b~ ~'~'"~'"-"' """C'. -.J.'""''"'-"''""'"i----J~O~ou et!!""j"''--J~"'-"'"----J 
I"'""' J,,. 

IV""'" 

National Seal Company 
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Beispiel 

Prüfprotokoll für Auftragnähte 

N~u~ Se~hnQ GmbH & Co KG Naue- ,.1~ 
Aller Banr.d~mm 12 Telclon 05~t ~ 2:J~l0 

Tet~rh o~.,~J, :zc,;~o 

Prüfprotokoll für Auftragsnähte 

Vertegcr 

1. Äußere Beschaffenheit 

~l-11>1v<'olaul j\'Vulst3u!.Dolllu!'>Q 

11--------+--------+------~ 

11. AIJmessungen(mrn) 

' I.. . 6 emer'""~ . :;~~-j'L._ ..Qu,_-P-~P----+t<!:.....__ c •o Ia, 
~--t-~:----+-~"--

IV. Oichtiakcit 

Zcotd:oucr 

Datum 
Unlc<SChflll 

Ger~t~l)p 

. Spannun 

National Seal Company 

-------------~----------------------------

ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

für ein Abdichtungselement,. gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil.emer Kombmatwnsd1chtung m BaSIS- und Oberflächenahdichtungen von De
pomen fur Siedlungs- und Sonderabfalle. 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1. Abfallgesetz vom 27. 08. 1986 veröffentlicht BGBl. I, Seite 1410, ber. durch 
BGBl. I, Seite 1501, 1986. 

1.2. Runderlaß des Niedersächsischen Ministers für Umwelt 207-62812/21 
- Abdichtung von Deponien für Siedlungsabfälle- vom 24.06.1988, 
Nds. MB!., Nr.22, S.632, 1988. 

1.3. Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt und 
Landesplanung- Die geordnete Ablagerung von Abfällen- vom 11.09.1992 
Thüringer StAnz., Nr.40, S. 1344, 1992. ' 

1.4. Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen der TA Abfall, Teil l, 
Technische Anleitung zur Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen 
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders übenvochungsbedüif
ugen Abfällen, Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 12. 03. 1991, Gemeinsames Ministerialblatt, 
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt. 

2. Antragsteller und Verlegefinnen 

2.1. Antragsteller 

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB. 

Bahnenhersteller: 

Produktionsstätte: 

2.2. Verlegefirmen 

SLT Lining Technology GmbH 
Poilhornweg 17 
D-2ll07 Harnburg 

SLT Lining Technology GmbH 
Poilhornweg 17 
D-21107 Harnburg 

SLT Lining Technology GmbH 
Poilhornweg 17 
D-21 107 Harnburg 

BAUVEG-SCHNELLER GmbH & Co 
Wiener Str. 129 
A-2345 Brunn am Gebirge 

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co 
Krokamp 70 
D-24539 Neumünster 

ISING GmbH 
Im Kirchfeld 16 
D-59602 Rüthen 

ISOTECH GmbH 
Daimlerstr. 25 
D-76185 Karlsruhe 

W. u. E. Müller GmbH 
Obendorfer Str. 2 
D-91472 Ipsheim 

Zu Hersteller, Produktionsstätte und Verlegefirmen siehe auch Anlage 2. 
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3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes 

Das Abdichtungselement. besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die 
b~tm Emb~u m dte ~ombm_atiO~sdtchtung zur Deponiebasis- gzw . Deponieober
tlachenabdlchtung 1m He1zke1l-Schweißverfahren durch Uberlappnähte mit 
Prüfkanal (Anlage 14) gefügt werden. 

3.1 . Werkstoff (Formmassel der KDB 

3.2. 

Granulat Vestolen A 3512 R der Firma Chemische Werke Hüls AG in D-45743 
Mari, 

Dichte: 
Schmelzindex, 
(190/5): 
Rußgehalt 

(0,942 ± 0,002) g/cm3 

(1,55 ± 0,15) g/ IOmin 
(2,1 ± 0,2) %, 

mit bis zu 5 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der lfd. Pro
duktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage 1, 
Nr. 7, Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfüllt werden . 

Werkstofferklärung des Herstellers , siehe Anlage 4. 

Abmessungen der KDB 

Länge: 
Breite: 
Dicke: 

150 m, maximale Rollenlänge 
10,2 m 
Mindestdicke 2 ,80 mm 
Nenndicke 3,0 mm (ohne Struktur) 
Einzelmeßwert Nenndicke ± 0,2 mm 

Dicke der herstellungsbedingten Fließmarkierung: dF ,; (dM + 0,7 mm); 
dM = Mittelwert der Dicke außerhalb der Fließmarkierung. 
Die Dickenangaben beziehen sich auf das glatte GrundmateriaL 

3.3. Oberflächen der KDB 

Die Oberflächen der Bahn sind beidseitig durch das in Anlage 3 beschriebene 
Sprühverfahren mit einer rauhen Struktur (Herstellerbezeichnung: DRS) gemäß 
Anlage 17 und einer Kennzeichnun~ gemäß Nr. 5 versehen. Für die zulässige 
Flachendichte des auf eme Bahnenseite aufgesprühten Materials gilt: 

Einzelwert der Flächendichte = mittlere Flächendichte ± 20 ofm2 
Die mittlere Flächendichte kann projektbezogen im Bereich zwischen 
30 gfm2 und 120 gfm2 variieren. 

Zur Homogenität des Sprühbildes, siehe Anlage 17. Großflächige Vergleichs
muster sind in der BAM hinterlegt. Das Verfahren zur Bestimmuno der Flä
chendichte ist in Anlage 7 beschrieben. Die Kennzeichnung muß aut' der sicht
baren Oberfläche der verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche 
Materialschwächung zur Folge haben. 

3.4. Produktionsstätte und Herstellungsverfahren 

4. 

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im 
oben benannten Werk (siehe Nr. 2.1) herzustellen, siehe Anlage 2. Eine andere 
Produktionsstätte bedarf der besonderen Zulassung. 

Anforderungen an den Zulassungsgegenstand 

4.1 Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen 

Sofern nic~t ausd:ücklich _in _diesem. Zulassungsschein Abweichungen genannt 
":erden, mussen d1e KDB m Ihren Eigenschaftin den Prüfmustern entsprechen, 
d1e nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem 
BAM Az. 8.32/1068/93 und den Prüfberichten Nr. 25 372, vom 28.03.1990, 
und Nr. 27879/93, vom 07.05.1993, des Süddeutschen-Kunststoffzentrums, 
D-97092 Würzburg, den Prüfungen gemäß den Anforderungen der "Richtlinie 
für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer 
Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für 
Abdichwngen von. Altlasten", kurz SAM-Richtlinie, der BAM unterzogen wor
den smd: S1e mussen. dam1t den Anforderungen der SAM-Richtlinie entspre
chen . Fur d1e oberflachenrauhe Bahn gemäß Nr. 3.3 wurden Abminderungs
faktoren 1m Zenstand-Zugversuch, 1m Vergleich zur glatten Bahn, ermittelt. 
Nach dem Prufbencht Nr. 27596/92 vom 29.03.93 des Süddeutschen-Kunst
stoffzentrums, D-97082 Würzburg, ergaben sich keine Abminderungen. 

Über die Dauerhaftigkeit der Haftung der aufgesprühten Struktur liegen noch 
keme Nachwelse vor. Der Hersteller der KDB hat in Absprache mit der BAM 
Immersionsversuche durch ein von der BAM anerkanntes Prüfinstitut durchfüh
ren zu lassen, um gegebenenfalls Anwendungsgrenzen festzulegen. 

4.2 . Anforderungen an die Herstellung des Abdichtungselementes 

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufliegend auf dem minerali
schen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, 
Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund 
zwischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtunos-
element führen. eo 

Bei der Herstellung müssen die in der SAM-Richtlinie genannten Bestimmungen 
und Auflagen für den Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung 
eingehalten werden. Uber d1e Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle 
gemäß den Anlagen 12 und 13 zu führen. 

Das Abdichtun~selement _ ist _nur dann im Sinne dieser Zulassung eingebaut, 
wenn es von emer der 1n d1esem Zulassungsschein genannten Verleoefirmen 
(siehe Nr. 2.2) hergestellt wird. eo 

5. Kennzeichnung 
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Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM 
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen: 

6. 

05/BAM 8.3/08/93/ /SLT -DRS/H/3,0/ Wo/ Jahr/ I 

/Wo I = Herstellungswoche; /Jahr/ = Hers tellungsjahr. 

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung , siehe Anlage 5, Lage der 
Kennzeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6. 

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung 
enthalten ist , siehe Anlage 9. 

Überwachung 

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung ge
mäß den An forderungen der SAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht wer
den, siehe auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen ge
mäß Anlage I durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen 
der Teleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen. 

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die 
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der 
Anforderungen für den Einbau der KDB unter Nr.4 .2 dieses Zulassungsscheines 
und seiner Anlagen 8 und 10 bis 16 zu überprüfen . Uber die Prüfungen der 
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen. 

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über 
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen 
sowie der europäischen Norm "Allgerneine Kriterien zum Betreiben von Prüfla
boratorien" DIN EN 45 001 (Mai 1990) genügen. 

7. Zulassung 

7 .1. Das Abdichtungselement nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die 
Anforderungen unter Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie die Allgemeinen 
Bestimmungen und Auflagen (siehe Blatt 7) dieses Zulassungsscheines 
eingehalten w~rden, a1s B~standteil einer KC?mbinationsdichtung für Deponien 
zugelassen. D1e Zulassung ISt nach Nr. 8 befnstet. 

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines, insbesondere die besonderen 
Bestimmungen und Auflagen der SAM-Richtlinie für den Einbau der KDB in 
die Kombinationsdichtung sind bereits bei der Planung und Ausschreibung des 
Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen . 

7.2. Diese Zulassung gilt nicht für andere Fertigungsbetriebe und 3,!ldere Hersteller 
oder andere Verlegefirmen als die in Nr. 2 genannten. Anderungen des 
Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs
und Fügeverfahrens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neuf' 
Zulassung. 

8. Geltungsdauer der Zulassung 

8.1 

9. 

Befristet bis zum 31. März 1995. 

Räumlicher Geltungsbereich 

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.2 für das Land Niedersachsen und gemäß 
1.3 für das Land Thüringen. 

Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAM zu melden. 

10. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

II. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM in 
Berlin veröffentlicht. 

Berlin, den 15. September 1993 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(B A M) 

Labor 8.32 
Deponietechnik 

i.A. 

D' .-Ing. R. Preuschmann 
echn . Regierungsamtsrat) 

BAM-Az.: 8.32/1068/93, 9. Ausfertigung 
Dieser Zulassungsschein umfaßt 7 Seiten und 17 Anlagen 
mit 23 Seiten und Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind. 

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. 



I. 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Abdichtungselemen
tes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 (Blatt 3) genannten Kunststoff
dichtungshahnen (KDB), nachgewiesen. Die zuständige Uberwachungsbehörde 
muß bei dem Einbau der KDB die Einhaltung der Besti mmungen und Auflagen 
des Zulassungsscheines überwachen. 

2. Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellung und den Einbau der KDB. Er 
ersetzt nicht die für die Durchführung von Abdichtungsmaßnahmen erforderli
chen Genehmigungen. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der 
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen. 

Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen ver
vielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmi
gung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Der Text und die 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widerspre
chen. Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der Eigen- und 
Fremdüberwachung. 

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein 
hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente mit den in den Prüfungsunterla
gen der Zulassungsbescheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen. 

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellerwerk, in Zwischenlagern 
oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Anforderungen und Auflagen 
dieses Zulassungsscheines eingehalten worden sind. 

Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger Wir
kung widerrufen werden, wenn die Anforderungen und Auflagen nicht 
eingehalten werden. Die Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt 
oder geändert , wenn der Werkstoff, das Herstellungsverfahren der KDB oder 
das vom Hersteller und seinen Verlegern eingesetzte Verlegeverfahren sich 
nicht bewähren. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue technische 
Erkenntnisse dies begründo;n. Die Zulassung steht unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Anderung oder Ergänzung von Auflagen. 

Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Er
kenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegenstandes ist 
mit der Erteilung der Zulassung nicht verbunden. 

9. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. 

10. Im Rahmen dieser Zulassung ist für die Fremdüberwachung (siehe Nr. 6 
Blatt 5) der KDB der Nachweis dadurch zu erbringen, daß der BAM von der 
jährlich zweimal durchzuführenden Uberwachung unaufgeford~rt von der über
wachenden, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen Uberwachungsbe
richtes vorzulegen ist. Entsprechendes i'ilt gegenüber den zuständigen Überwa
chungsbehörden bezüglich des Dichtungselementes für das jeweilige Depo
niebauprojekt. 

RECHTSMITTELBELEHRUNG 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden . Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung {SAM ). Berlin 45 , Unter den Eichen 87. schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 21 - 24, erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten 
und den Streitgegenstand bezeichnen. 

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis 
einer Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers 

Berl in 45, den 15. September I993 

ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der 
PE-HD Bahnen 

KetlßirÖße 

Dichte sicheTabelle S. l 

Aurorderuugeu uud Toleramen 

Dichte : (0,942 t 0 ,002) Jfc m3, FcstlcJUilJ JCmiß 
ZultUUilJJChcin3 .1 

2. Did:e siche Tabelle I , 2. Dic l;c : (3 ,0 ± 0,2)mm, (g\auu GNndiTIIteritl) 
im S.:rcich derproduktionsbedinatcn 
FlicßmtkicNnJ C::: (dm + 0 ,7 )mm; d.., : Minclwcrt 
der Oic l;c außerhalb d.:r FlicßmakicNnJ 

3. Äußcn BcJChaffcnhcit ~iche Tabelle I, 1.1.1.2 

4. GcradheitundPianlaac s icheTabelle I , I.S , \.6 

'· Ru.ßaehaltund Homoacnititdcr IieheTabeiie I, I.J,I.-' 
Rußvcrtciluna 

6. Maßindcn.~ng sicheTabelle I, S .6 

1. Schmclzindexi ndeNnJ siche Tabelle 1,4 . 1 

8. Zugbcanspn.~chuna, sicheTabcllc2, 8 . 1 
~mhrachsia , W01bvcnuch 

9. Zugbcarupn.~chuna , ciruochsia , sichcTaO.:llc 2, 8 .2und 8 .J 
(Streckdchnuna. -spannung, 
Reißdchnung)••l 

tichcTtbclle I, 1. 1, 1.2 der Richtlinie 

tiehcTtbcJ\c I, J.S, 1.6 der Riebtlinie 

Ruß.&chalt: (2,\ t 0,2) "; 1em16 ZulaUUIIJI• 
schein J.l, Homoa:cnitit t iche Tabelle\., \.4 
der Richt linie 

Nlth lh bei 120 •c lings: <: I t. ; quer: < I ~ 

MFJ\90/S Bahnc:nmatcrial 
S MFI\9015 Granulat+ 0,2 g/\Omin . 

<!: JS% 

Jinas 
a1 : ";?:; 17Nimm= 
f s: 0!! 10~ 
lR : <!: 600~ 

quer 
~ 11 Nlmm1 

~ 10 'li 
~600S 

10. Widem..nd gegen Wcitem:ißcn •icheTabcllc 2,9, 0\N SJ JS6A 
oder OIN B SIS 

~ 1000 N 
> 400 N 

11. Stcmpcldurthdrüd:::vcnuch 

12 . Perforationsverauch 

13 . Falzen O.:i niedenn 
Temperaturen 

sicheTabelle 2, 10. 

sichcTabcllc2, 11 . 

sichcTabellc 2, 12. 

>8 kN 

!;ein Ver51a:cn nach OIN S3 J61 

•) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Korn
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Stand Juli 1992 

.. ) Probestab aus dem strukturierten Bereich; PK 4 gemäß DIN 53 455 

SLT LINING 
TECHNOLOGY 
GMBH 

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn 

Hersteller der Dichtungsbahn (SLT"-Piatte DRS) ist 

SL T Lining Technology GmbH 

Poilhornweg 17 

2102 Harnburg 93 

mit einer Produktionsstätteam gleichen Ort. 

Für die Installation der Dichtungsbahn stehen, neben eigenen Mitarbeitern, auch Fachkräfte 

folgender Verlegefirmen zur Verfügung: 

BAUVEG-SCHNELLER GmbH & Co. 

Wiener Str. 129 

A-2345 Brunn am Gebirge 

ISING GmbH 

Im Kirchfeld 16 

4784 Rüthen-Oestereiden 

W.u.E. MÜLLER GmbH 

Oberndorfer Str. 

8531 Ipsheim 

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co. 

Krokamp 70 

2350 Neumünster 

ISOTECH GmbH 

Dai mlerstr. 25 

7500 Karlsruhe 21 
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SLT LINING 
TECHNOLOGY 
GMBH 

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR .. 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUF1JNG 

HersteUung der Dichtungsbahn 

Die Herstellung der SLT"-Piatte DRS erfolgt nach dem Extrusionswebverfahren. Zuerst wird 

das plastifizierte Material bahnenweise auf eine vorgeheizte Trommel aufgetragen und durch 

Haubenheizungen so lange oberhalb des Schmelzpunktes gehalten, bis der Extruder die 

nächste Bahn anschließt. Dabei laufen die Bahnenkanten ineinander und es entsteht eine 

absolut homogene Dichtungsbahn. 

Die so hergestellte Dichtungsbahn wird im Randbereich mit einem Schutzstreifen versehen 

und auf Stahlblechfasser aufgerollt. Diese werden an den Stirnseiten fortlaufend numeriert 

(siehe Anlage 9). 

In einem zweiten, völlig separaten Arbeitsgang wird anschließend die glatte Dichtungsbahn 

beidseitig mit heißem PEHD besprüht. Es entstehen dabei fadenförmige Partikel mit einem 

Durchmesser von :5 0,5mm. Der zur Besprühung eingesetzte Werkstoff ist mit dem 

Bahnenmaterial identisch und kann mit einem mittleren Flächengewicht pro Seite im Bereich 

von 30g/m2 bis 120g/m2 aufgebracht werden. Das für ein Projekt festgelegte mittlere 

Flächengewicht wird mit einer Toleranz von ±20g/m2 eingehalten. Ein Streifenmuster ist 

aufgrund des gewählten Produktionsverfahrens auf der Oberfläche zu erkennen. 

SLT LINING 
TECHNOLOGY 
GMBH 

ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Werkstofferklärung 

Die Kunststoffdichtungsbahn (SLT"-Piatte DRS) wird aus VESTOLEN A 3512 R der Hüls 

AG hergestellt. VESTOLEN A 3512 Rist ein Polyethylen hoher Dichte und entspricht nach 

DIN I 6 776, Teil I: PE, EACL, 35 D 006. Zur Erzielung einer hohen UV -Stabilität sind 

der Formmasse vom Rohstoffhersteller I ,9- 2,3% Ruß in feinster Verteilung beigemischt. 

VESTOLEN A 3512 R wird ohne weitere Zusätze direkt zur SLT"-Platte DRS verarbeitet. 

Dabei ist die Verwendung von Rückführware aus dem Randstreifenbeschnitt bis zu 5% 

zulässig. 

SLT LINING 
TECHNOLOGY 
GMBH 

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Aufbau der Bahnenkennzeichnung 

~ Nummer der Zulassung 

I 05/BAM 8.3/08/93 &.g, DRS-H/3,0/19/93 1 

SLT- Pia/fe,beidselfig rauh __j~· I 
Malertal VESTOLEN A 3512 R J 

Plallendicke 30 mm 

Herstellungslvoche I vanabel) 

Herslel/ung s;ahr (variabel)-----' 

SLT.LINING 
TECHNOLOGY 
GMBH 

ANLAGE 6 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Lage der Bahnenkennzeichnung 
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Zulassungs- - ---- ---------

Nummer 

Produktions-
markierung 

----------- ---

---------·-------

--- -- -- --- - -- - - ·-- -+--->---i-

<D i 

""' 

~ : 
ci. 
'I 

'fl Maße in m 

Zu Ia ssung s

Nummer 

\ 

\ 
I 

Produktions

markierung 

e=::==:==:=c=r -1"""""-~~-- ·-----
\ - e=:::=---

290 . 90 290 90 l 
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Qualitätssicherongsmaßnabmen 

im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

Alle von SLT Lining Technology produzierten Dichtungsbahnen werden einer umfangreichen 

internen Qualitätskontrolle unterzogen. Diese gliedert sich in die Eingangs- und 

Fertigungskontrolle. Die dabei durchgeführten Versuche orientieren sich an den Vorgaben 

nationaler und internationaler Richtlinien. Darüber hinaus besteht eirle vertraglich geregelte 

Fremdüberwachung. 

Eigenüberwachung I Eingangskontrolle 

Mit der Eingangskontrolle soll erreicht werden, daß nur Material vorgegebener Taleranzen 

verarbeitet wird. Um dieses sicherzustellen, werden an jeder Rohstofflieferung- das sind ca. 

20.000 kg - die Kennwerte für: 

" Schmelzindex 

-Dichte 

-Feuchte 

DIN 53 735, Kond . 190.C/5kg 

DIN 53 479, Verfahren A 

SLT-Norm 

bestimmt. Parallel zu diesen Untersuchungen findet in der Regel auf den Produktionsanlagen 

ein Verarbeitungsversuch statt. Erst nach einwandfreiem Abschluß sowohl der Laborversuche 

als auch des Probelaufes wird der Rohstoff für die weitere Produktion freigegeben. 

Eigenüberwachung I Fertigungskontrolle 

Im Rahmen der Fertigungskontrolle werden folgende Werkstoffeigenschaften an der glatten 

Basisplatte überprüft: 

- Äußere Beschaffenheit 

-Dicke 

- Planlage 

- Zugeigenschaften 

- Warmlagerungsverhalten 

DIN 16 726, 5.1 

DIN 53 353 

DIN 16 726, 5.2 

DIN 53 455, Stab 4, JOOmm/ min 

DIN 53 377, 1Std./120• c 
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- Schmelzindex DIN 53 735, Kond. I9o•c/5kg 

- Dichte DIN 53 479, Verfahren A 

- Weiterreißwiderstand DIN 53 515 

- Kaltbiegeverhalten DIN 53 301, -2o•c 

- Spannungsrißbeständigkeit ASTM D-1693, B 

- Schlagzugeigenschaften DIN 53 448, A 

- Härte DIN 53 505 

Die Häufigkeit, mit der diese Eigenschaften ermittelt werden, ist abhängig von der Anzahl 

der hergestellten Dichtungsbahnen. So ergibt sich für jede Anlage folgendes Raster: 

~I 
Äußere Beschaffenheit 

Dickenmessung 

Planlage 

Zugversuch 

WannJagen.mg 

Schmelzindex 

Dichtebestimmung 

Weiterreißversuch 

Kai I biegeverhalten 

Spannungsrißbeständigkeit 

Schlagzugversuch 

Härteprüfung 

nach Wechsel 
der Formmasse jede KDB je<le 2. KDB je<le 5. KDB 
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Äußere Beschaffenheit, Dickenmessung und Bestimmung der Planlage erfolgen parallel zur 

Fertigung, direkt an den Anlagen. Für die weiteren Versuche werden Proben jeweils vorn 

Ende der Dichtungsbahn entnommen. 

Während des zweiten Arbeitsganges wird kontinuierlich die Beschaffenheit der Besprühung 

(Sprühdichte) anhand von Vergleichsproben visuell überprüft. Nach Abschluß der Fertigung 

erfolgt an mindestens drei !Ox lOcm Probestücken jeder produzierten SLT"'-Platte DRS die 

Bestimmung des Sprühgewichtes nach SLT-Norm. Hierzu wird die Besprühung mit Hilfe 

eines geraden Schabers (zur Vermeidung von Beschädigungen der Basisplatte) wieder entfernt 

und durch Differenzwägung des Probestückes die tatsächlich aufgebrachte Materialmenge 

ermittelt. 

Nach Vorliegen aller Ergebnisse werden diese mit der Produktspezifikation (Anlage 1) 

verglichen, und nach Erfüllung der Anforderungen erfolgt die Versandfreigabe der 

Dichtungsbahn. 

Fremdüberwachung 

Die Fertigung sowi~ die interne Qualitätskontrolle werden durch das 

Süddeutsche Kunststoff- Zentrum (SKZ) 

Frankfurter Str. 15 

8700 Würzburg 

fremdüberwacht Der mit dem SKZ geschlossene Überwachungsvertrag entspricht den 

Vorgaben der ·"Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil 

einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen 

von Altlasten" in der Fassung vom Juli 1992. 

Transport 
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Transport und Lagerung 

Die auf eine Breite von 10,2m beschnittene SLT"'-Piatte DRS wird produktionsseitig auf 

Blechfasser aufgerollt und mit Spannbändern gesichert. Bei einer Bahnenlänge von 130m 

(Standardlänge der Nenndicke 3,0mm) entsteht so eine Rolle mit einem Durchmesser von 

etwa 1m und einem Gewicht von ca. 4to. Zur besseren Handhabung ist jede Rolle 

werksseitig mit zwei Transportgurten ausgerüstet, die unbedingt an den Rollen verbleiben 

müssen. Sie ermöglichen das Einhängen der Rollen in einen Kran, Frontlader o.ä. zur 

einfachen Be- und Entladung. 

Die Dichtungsbahnen-Rollen werden ausschließlich per LKW transportiert. Fünf bzw. sechs 

Rollen können pro Tieflader oder Sattelzug geladen werden. Vor Ort sind dann für diese 

Fahrzeuge befestigte Wege/Plätze zur Entladung einzuplanen. 

Lagerung 

Je nach Anzahl der zu liefemden Rollen, wird an der Baustelle ein ausreichender Lager- und 

Ausrollplatz benötigt. Entsprechend der Rollenlänge (Bahnenbreite) sollte der Platz 

mindestens 12m breit sein. Zum Abrollen und Abschneiden von Teillängen sollte die Länge 

des Platzes mindestens 50m betragen. Der Lager- und Ausrollplatz muß eben und steinfrei 

sein, damit das Dichtungsmaterial nicht vor Einbau beschädigt wird. Steinfreies Sandplanum 

ist ebenso geeignet wie Asphalt- oder Betondecken, die vor Materiallagerung abzufegen sind. 

Die Dichtungsbahnen-Rollen können zur Lagerung gestapelt werden; dabei sollten aber nie 

mehr als drei Rollen übereinander gelagert werden. Zur Vermeidung etwaiger 

Beschädigungen sind die Rollen abzudecken bzw. in Schutzhüllen zu verpacken. 
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Numerierung und Codierung der Dichtungsbahn 
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Die Verlegung erfolgt nach einem vorher erstellten Verlegeplan. In diesem Verlegeplan wird 

auf der Baustelle der Arbeitsfortschritt und die Lage der gekennzeichneten SL T'"-Platten DRS 

eingetragen. Das Auslegen der SLT'"-Piatte DRS erfolgt von Hand oder mit geeigneten 

Geräten/Maschinen. Beim Ausleg~n wird besondere Sorgfalt darauf verwandt, daß der 

Jede Dichtungshahnen-Einheit (SLT'"-Platte DRS) erhält eine fortlaufende Nummer. Neben Oberflächenzustand der abzudichtenden Fläche nicht nachteilig verändert wird. Während und 

dieser Nummer enthält die gesamte Bahnenbezeichnung auch Informationen zum Werkstoff nach dem Ausrollen der Dichtungsbahn wird diese, soweit erforderlich, ausgerichtet, damit 

und zur Bahnendicke: die für die Verschweißung notwendige Überlappung von ca. 10-14cm vorhanden ist. Vor 

H 12 34 H K · DRS L:=. beidseitige Struktur 

Bahnendicke 3,0mm gern. Zulassung 

-Werkstoff VESTOLEN A 3512 R 

'-------- lfd. Nummer 

'----------interne Werkstoffbezeichnung 

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und QS-Protokolle sowie Transport

und Installationsaufzeichnungen geführt. 

SLT LINING 
TECHNOLOGY 
GMBH 

ANLAGE 10, SEITE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR .. 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Installation der Dichtungsbahn 

Der fachgerechte Einbau der SL T'"-Piatte DRS hat so zu erfolgen , daß die an die Dichtung 

gestellten Anforderungen -wie Funktionsf<ihigkeit und beabsichtigte betriebliche Sicherheit -

nicht beeinträchtigt werden . Daher wird die Dichtungsbahn von SLT Lining Technology 

GmbH selbst oder von ausgesuchten, leistungsfähigen Firmen mit geschulten Fachkräften, 

unter technischer Anleitung von SLT, eingebaut (siehe Anlage 2). 

Es wird besonders darauf geachte t, daß 

-die SLT'"-Piatte DRS in einem einwandfreien Zustand angeliefert wird, 

- die Dichtungsbahn beim Einbau ihre werkstoffspezifischen Eigenschaften 

nicht verliert, 

- die Verbindung der SL T'"-Piatten DRS miteinander unter optimalen 

Bedingungen ausgeführt wird und 

- die Funktionsfähigkeit des Abdichtungssystems nachgewiesen wird. 

Sämtliche, mit der Dichtungsherstellung in Verbindung stehende Maßnahmen werden mit 

dem Auftraggeber, dem Planer , der örtlichen Bauleitung und den zuständigen Behörden 

abgestimmt. 

Anforderungen an die abzudichtende Fläche 

Sämtliche Flächen, die mit der Dichtung in Berührung kommen, sind so auszubilden, daß 

eine Beschädigung der SLT'"-Platte DRS ausgeschlossen wird. Das Feinplanum ist so 

herzurichten , daß das geplante Gefalle , die vorgeschriebene Verdichtung und die 

Oberflächentoleranz eingehalten werden, für die eine maximale Abweichung von 2cm unter 

einem 4m-Richtscheit gefordert wird. Die Flächen haben zudem den Anforderungen der 

"Rich tl inie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer 

Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von 

Alt lasten" (Stand Juli 1992) zu genügen. 

1030 

Beginn der Fügearbeiten werden die SLT'"-Piatten DRS auf mögliche mechanische 

Beschädigungen untersucht und vorher verlegte Dichtungsbahnen in notwendigem Umfang 

gegen Windaufwehungen gesichert. 

Fügen der SLT'"-Piatte DRS 

Die Verschweißung erfolgt mit größter Sorgfalt, in Anlehnung an die DVS-Richtlinie 2225, 

Teil 1. Der Verbindungsprozess läßt sich in folgende Arbeitsschritte unterteilen: 

- Reinigen des Schweißbereiches und 

· Herstellen der Schweißverbindung. 

Die Nahtbereiche sirrd von allen Verschmutzungen zu reinigen. Bei den Nahtbereichen, die 

werkseitig mit einem Schutzstreifen versehen sind, kann die besondere Reinigung entfallen , 

sofern der Schutzstreifen unmittelbar vor dem Fügevorgang entfernt wird. Nahtbereiche 

von/für Auftragnähte werden auf mechanischem Wege mittels Bürste oder Handschleifer, 

unter Vermeidung starker Riefen (besonders Längsriefen) , von der evtl. vorhandenen 

Oxidschicht und der Oberflächenstruktur befreit. 

Die Schweißnaht wird, ohne Zusatzwerkstoff, im Heizkeilverfahren als Überlappnaht mit 

Prüfkanal hergestellt. Vor Ort erfolgt die Verschweißung mit Schweißautomaten, die eine 

kontinuierliche Dokumentation von Zeit , Weg, Andruckkraft der Andruckrollen , 
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Heizkeiltemperatur und Schweißgeschwindigkeit ermöglichen. Mit diesem Schweißverfahren 

wird eine Nahtgeometrie mit einem Prüfkanal von 19+ /-2mm und Teilnähten von jeweils 

17+/-2mm erreicht. Diegenaue Geometrie der Schweißnaht wird anhand der jeweiligen 

Probeschweißungen ermittelt. An schwer zugänglichen Stellen sowie für 

Reparaturschweißungen wird die Extrusions-Auflragschweißung mit Handschweißgeräten 

ausgeführt. 

Während der Schweißarbeiten wi rd sichergestellt , daß die in Abhängigkeit von spezifischen 

Materialeigenschaften maßgebenden Schweißparameter laufend überw;cht, den 

Umgebungsbedingungen angepaßt und in Schweißprotokollen dokumentiert werden. Folgende 

Faktoren sind dabei von Bedeutung: 

- Umgebungsbedingungen wie Niederschlag , Luftfeuchte, Sonneneinstrahlung, 

Lufttemperatur, Wind, Temperatur der Bahnenoberfläche und 

- Verschweißungsparameter, d.h. Temperatur (Heißluft, ggf. Extrudat). 

Geschwindigkeit (Gerätevorschub), ggf. Extrudatdurchsatz. 

Schutzabdeckung 

Nach teilweiser oder vollständiger Abnahme der Dichtungsbahnen (nach Prüfung und ggf. 

Sanierung) wird mit dem Einbau der Schutzabdeckung begonnen. Dieser Einbau hat so zu 

erfolgen, daß eine Beschädigung der verlegten SLT'"-Platten DRS ausgeschlossen ist. Um 

dieses sicherzustellen, empfiehlt sich eine kontinuierliche Überwachung des 

Schutzschichtaufbaues. Außerdem ist darauf hinzuweisen , daß grundsätzlich nur zu 

bestimmten Zeiten abgedeckt werden kann (ohne Sonneneinwirkung, niedriges 

Temperaturniveau). Alle mit der Schutzabdeckung in Verbindung stehenden Maßnahmen 

haben auf der Grundlage der "Richtlinie für die Zulasung von Kunststoffdichtungsbahnen als 

Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für 

Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu erfolgen. 
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Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen der lnstaUation 

Vor Beginn der Fügearbeiten wurde die verlegte und positionierte Dichtungsbahn auf etwaige 

mechanische Beschädigungen kontrolliert . Nach Abschluß der Schweißarbeiten erfolgt die 

Qualitätssicherung in Anlehnung an die DVS-Richtlinie 2225 Teil 2. Unabhängig von der 

ausgeführten Nahtform wird zuerst die äußere Beschaffenheit visuell überprüft. 

Zur anschließenden Dichtigkeitsprüfung werden Überlappnähte mit Prüfkanal durchgehend 

mit Druckluft geprüft. In Abhängigkeit der Oberflächentemperaturen sind folgende 

Bedingungen zu wählen: 

von 5 bis 20'C 5bar 

von 20 bis 40'C 4bar 

von 40 bis 50 'C 3bar. 

Vor der eigentlichen Prüfdauer von !Omin ist der Druck kurzzeitig um 0,5bar zu erhöhen. 

Die Prüfung beginnt nach dem Ablassen des Druckes bis auf den Prüfdruck, der innerhalb 

der Prüfdauer um nicht mehr als 10% abfallen darf. 

Zur Dichtigkeitsprüfung von Auftragnähten werden diese mit einer Saugglocke einer 

kontinuierlichen Vakuumprüfung unterzogen , wobei handelsübliche Geschirrspülmittel als 

Schaumbildner dienen. Alternativ ist die durchgehende Prüfung mit Hochspannung möglich, 

sofern ein Kupferdraht in die Schweißnaht eingelegt wurde. 

SLT LINING 
TECHNOLOGY 

® GMBH 

12"''""''""'" ' . ~!~~:(::·. ~·. ,·~.::: :~ ...... 
•"-"' I ... _,.,_ 

luo.ooojt<.,. L . . _. 
" ' 'i0 - - ---- ---

I
. ::::J;;,; ;~~. 

:::_ ::: 11 
• :>JOO 

1 ~~:;;~-----=-; 
..... : .0 :01.0 jo.,,O .: , ....... , 

ANLAGE 11, SEITE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/08/93 

BUNDESANSTALT FÜR .. 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Schweißmaschinenprotokoll 
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Die Bestimmung der Nahtabmessungen sowie der Festigkeit erfolgt bei beiden 

Nahtgeometrien (Überlappnaht mit Prüfkanal und Auftragnaht) vorzugsweise an den 

Probeschweißungen. Bei der Bestimmung der Nahtabmessungen auf der Basis der DVS 2225 

Teil 2 ist zu beachten, daß verstreckte Probekörper nicht zur Messung herangezogen werden 

können. 

Für die Messung des Schälwiderstandes (zum Nachweis der Festigkeit) stehen auf der 

Baustelle Zugprüfgeräte zur Verfügung, die eine konstante Prüfgeschwindigkeit von 

50mm/min gewährleisten. Die Auswertung erfolgt qualitativ, d.h. es findet eine Beurteilung 

des Verformungsverhaltens statt. Eine Bewertung der erreichten Kräfte ist aufgrund nicht 

laborgerechter Probekörperherstellung nicht möglich. Ergänzend zur DVS 2225 Teil 2 

werden an Nähten mit Prüfkanal beide Teilnähte im Schälversuch geprüft, wobei allerdings 

ein Aufschneiden des Prüfkanals zur Erzielung der Einspannlängen unzulässig ist. 
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SCHWEISSPROTOKOll 

Baustelle 

[ngenieurbüro: 

Verleger 

Werkstoffangaoen 

Bannennersteller 

Werkstoff (Art/Typ) 

Schweißzusatz { • ) 

Bannenzustand 

Sch-.e"iBOI.ngaben 

SchweißprotokoU (I) 

HR. DATUM: 

Auf:raggeoer 

Auf tragnenmer : 

Sc;,weißer 

Rolien·. Chargen -Nr. 

Bannend icke; 

Nahtvorbereitung: 0 gesiubert 0 getrocxne: 0 ge.schllffen 

Nahtbezeichnung 0 Quernaht 0 längsnaht C :.chutzstreifen entfernt 

Nahtposition 0 Sohle 0 Böscnung G Flicken 

Nahtform 0 Auftragsnaht 0 Einfacnnaht 0 Doppeln aht 

Nahtart 

Nahtausführung 

Schweißverfat"!ren : 

0 Überlappnaht 0 ot"!ne c mit Senweißzusatz 

0 im Freien Ounter Dach 

0 Heizkeil (HH) 0 Wan:K];\S (W) G Warmgas·Extrusion (WE} 

Nahtlange 

Probeschweißung 0 visuell begutachte: 0 Sc:"lä.lversuch 0 Ergebnis positiv 

Randbedingungen 

Untergrund 

Witterung 0 sonnig 

0 windstill 

Messungen bei den SchwelSartle1ten 

Parameter 

~~;~~;;peratur ~ ~~) 
Luftfeuchtio~teit (~) 
Oberfl . te~o:d.Bahn ( "q 

GrundderUnterorechung: 

Bemer!tungen 

Untersoriften 

Sauienuno:;:: 

0 trübe 0 Niederschlag 

0 leichte:- io'i.1d 0 s:arker Wind 

Ende 
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Schweißprotokoll (2) 

Scnwe iBtanlleUr Senweißverfahren 

i l'l.lrm:;auchwe lßen ! llumgu txtr.sc:~ .. . ne i ZKe ilscn.". 

GerH/iyp 

Oüsen-.Schuii·.Kei l fon:a 

W•nngutt~eratur { 'c) 

- Ei nstellwert 
(Scnalterstellung) 

• Meßwert 
( 5 m ln der Düse) 

Luftmenqe {1/111\n) 

Husete1110eratur ('C) 
{·>Zyl lnoerhe1zung ) 

• Einstellwert 
(Schalterstellung) 

- HeBwert 
(ThC!rmoelement) 

Hassedurchsatz (kg/h) 

He izkeiltemperatur (C) 

• Einstellwert 
(Schalterstellung) 

• HeBwert 
(Thermoe lement) 

Schweißgeschw indigkeit 
(m/min) 

- Einstellwert 
(Schalterstellung) 

·'Meßwert 
(Uhr, Haßb<~.nd) 

Scn.,.e iSkraf~ (~ 
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Prüfprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal 

Prüfprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal 1···--
91UV<l11110in : Vtl'l~lr: 

O•cntu~soat:ll: 

FUg.., erlanren: 

I. Äu6~r~ B~schaH~nheit 

Sia11o11 I Naru"erl aul j Wullti..,S:ItiC:ung I Ktr:llll ulldAO.ien / 3emet'l!ung 

I I 
I I 
I I 
I I 

II. Abmessungen !''""'' "' "' "' Ii I I 

i ~~:;: :~: ::j:::; I I ,. ~~ -~~ !:b~·~ .j.l 
I 

stat•onju, u~ '" I o~~ ,, '· ''· 1 o,. ~" I d,., lo~ I :.c:~ , .:.c,., I !!emer~ung 

I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I i I I I I I I 
I I I I I I I I I I 

111 . Festigkeit im Schälversuch 

/ Seunt• lung I !!emlroung 

I 

IV. Oichtigk~it- Oruckluftprülung -

/ ........ I •. ." •. ,", 
Ullr;"l : :111 

I I I 

Oat~m 

Unifrl~.~~~~~ /

, .. .., .. 

I 

I 

Oautr: __ m•n Tem:ttlllutoe•Balln: __ 'C 

l z.,, I 

!''"'"'"''""'""""' !'""''"~""' 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

05/BAM 8.3/09/93 

für ein Abdichtungselement, gefügt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Be
standteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflächenahdichtungen von De
ponien für Siedlungs- und Sonderabfalle. 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1. Abfallgesetz vom 27. 08. 1986 veröffentlicht BGBI. I, Seite 1410, ber. durch 
BGBI. I, Seite 1501, 1986. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2. 

2.1. 

Runderlaß des Niedersächsischen Ministers für Umwelt 
- Abdichwng von Deponien fiir Siedlungsabfälle - vom 
Nds. MBI., Nr.22, S. 632, 1988. 

207-62812121 
24.06.1988, 

Verwaltungsvorschrift des Thüringer Ministeriums für Umwelt und 
Landesplanung - Die geordnere Ablagerung von Abfällen - vom 11.09.1992, 
Thüringer StAnz., Nr.40, S. 1344, 1992. 

Im Rahmen dieser Zulassung werden die Anforderungen der TA Abfall, Teil I, 
Technische Anleiwng wr Lagerung, chemisch/physikalischen und biologischen 
Behandlung, Verbrennung und Ablagerung von besonders libenvachtmgsbediiif
rigen Abfallen, Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 12. 03. 1991, Gemeinsames Ministerialblatt, 
Nr. 8, S. 139, 1991, an das Abdichtungselement mit berücksichtigt. 

Antragsteller und Verlegefinnen 

Antragsteller 

Der Antragsteller ist der Hersteller der KDB. 

Bahnenhersteller: 

Produktionsstätte: 

SLT Lining Technology GmbH 
Poilhornweg 17 
D-21107 Harnburg 93 

SLT Lining Technology GmbH 
Poilhornweg 17 
D-21107 Harnburg 93 

2.2. Verleoefirmen 

SLT Lining Technology GmbH 
Poilhornweg 17 
D-21107 Harnburg 93 

BAUVEG-SCHNELLER GmbH & Co 
Wiener Str. 129 
A-2345 Brunn am Gebirge 

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co 
Krokamp 70 
D-24539 Neumünster 

ISING GmbH 
Im Kirchfeld 16 
D-59602 Rüthen 

ISOTECH GmbH 
Daimlerstr. 25 
D-76185 Karlsruhe 

W. u. E. Müller GmbH 
Obendorfer Str. 2 
D-91472 Ipsheim 

Zu Hersteller, Produktionsstätte und Verlegefirmen siehe auch Anlage 2. 

3. Beschreibung des Zulassungsgegenstandes 

Das Abdichtungselement besteht aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB), die 
beim Einbau in die Kombinationsdichtung zur Deponiebasis- gzw. Deponieober
flächenabdichtung im Heizkeil-Schweißverfahren durch Uberlappnähte mit 
Prüfkanal (Anlage 14) gefügt werden. 

3.1. Werkstoff (formmassel der KDB 

Granulat Vestolen A 3512 R der Firma Chemische Werke Hüls AG in D-45743 
Mari, 

Dichte: 
Schmelzindex , 
(190/5): 
Rußgehale 

(0,942 ± 0,002) g/cm3 

(I ,55 ± 0, 15) g/IOmin 
(2,1 ± 0,2) %, 

mit bis zu 5 % homogen zugemischtem Randstreifenmaterial aus der lfd. Pro
duktion der zugelassenen Bahnen, soweit die Anforderungen aus der Anlage l, 
Nr. 7, Schmelzindexänderung, dieses Zulassungsscheins erfüllt werden. 

Werkstofferklärung de~ Herstellers, siehe Anlage 4. 

3.2. Abmessungen der KDß 

3.3. 

3.4. 

4. 

4.1 

Länoe· 
Bre{[e; 
Dicke: 

!50 m, maximale Rollenlänge 
10,2 m 
Mindestdicke 
Nenndicke 
Einzelmeßwert 

2,80 mm 
3,0 mm (ohne Struktur) 
Nenndicke ± 0,2 mm 

Dicke der herstellungsbedingten Fließmarkierung: dF s; (dM + 0,7 mm); 
dM = Mittelwert der Dicke außerhalb der Fließmarkierung .. 
Die Dickenangaben beziehen sich auf das glatte Grundmatenal. 

Oberflächen der KDB 

Die Bahn ist einseitig durch das in Anlage 3 beschriebene Sprühverfahren mit 
einer rauhen Struktur (Herstellerbezeichnung: MRS) gemäß Anlage 17 und auf 
der anderen Seite mit einer glatten Oberfläche ausgeführt. Eme Bahnenseite 1st 
mit einer Kennzeichnung gemäß Nr. S versehen. Für die zulässige Flächen
dichte des auf eine Bahnenseite aufgesprühten Materials gilt: 

Einzelwert der Flächendichte = mittlere Flächendichte ± 20 g/m2. 
Die mittlere Flächendichte kann projektbezogen im Bereich zwischen 
30 gfm2 und 120 gfm2 variieren. 

Zur Homogenität des Sprühbildes , siehe Anlage 17. Großflächige Vergleich~
muster sind in der BAM hinterlegt. Das Verfahren zur Besummung der Fla
chendichte ist in Anlage 7 beschrieben. Die Kennzeichnung muß auf der sicht
baren Oberfläche der verlegten Bahn erkennbar sein. Sie darf keine wesentliche 
Materialschwächung zur Folge haben. 

Produktionsstätte und Herstellungsverfahren 

Die KDB ist nach dem in Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren im 
oben benannten Werk (siehe Nr. 2.1) herzustellen , siehe Anlage 2. Eine andere 
Produktionsstätte bedarf der besonderen Zulassung. 

Anforderungen an den Zulassungsgegenstand 

Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen 

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt 
werden, müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, 
die nach den Prüfungsunterlagen bei der BAM unter dem 
BAM Az. 8.32/1068/93 und den Prüfberichten Nr. 25 372/89, vom 
28.03.1990, und Nr. 27879/93, vom 07.05.1993, des Süddeut-
schen-Kunststoffzentrums, D-97082 Würzburg, den Prüfungen gemäß den An
forderungen der "Richrlinie .fiir die Zulassung von Kunsrsro.lfdichwngsbahnen als 
Besrandreil einer Kombinarionsdichnmg für Siedlungs- und Son
derabfalldeponien sowie für Abdichnmgen von Altlasten", kurz SAM-Richtlinie, 
der BAM unterzogen worden sind. Sie müssen damit den Anforderungen der 
SAM-Richtlinie entsprechen. Für die oberflächenrauhe Bahn gemäß Nr. 3.3 
wurden Abminderungsfaktoren im Zeitstand-Zugversuch, im Vergleich zur 
glatten Bahn, ermittelt. Nach dem Prüfbericht Nr. 27596/92 vom 29.03.93 des 
Süddeutschen-Kunststoffzentrums, D-97082 Würzburg, ergaben sich keine 
Abminderungen. 

Über die Dauerhaftigkeit der Haftung der aufgesprühten Struktur liegen noch 
keine Nachweise vor. Der Hersteller der KDB hat in Absprache mit der BAM 
Immersionsversuche durch ein von der BAM anerkanntes Prüfinstitut durchfüh
ren zu lassen, um gegebenenfalls Anwendungsgrenzen festzulegen. 

4.2. Anforderungen an die Herstelluno des Abdichtungselementes 

5. 

6. 

Das Abdichtungselement (siehe Nr. 3) muß plan aufiiegend auf dem minerali
schen Dichtungselement so hergestellt werden, daß spätere Auflasten (Schutz-, 
Drän-, Abfall- und Rekultivierungsschichten) zu dem notwendigen Preßverbund 
zwischen Kunststoff-Abdichtungselement und mineralischem Abdichtungs
element führen . 

Bei der Herstellung müssen die in der SAM-Richtlinie genannten Bestimmungen 
und Auflagen für de!J Einbau der KDB als Teil der Kombinationsdichtung 
eingehalten werden. Uber die Herstellung der Schweißnähte sind Protokolle 
gemäß den Anlagen 12 und 13 zu führen. 

Das Abdichtungselement ist nur dann im Sinne dieser Zulassung eingebaut, 
wenn es von einer der in diesem Zulassungsschein genannten Verlegefirmen 
(siehe Nr. 2.2) hergestellt wird. 

Kennzeichnung 

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB sind gemäß den an der BAM 
hinterlegten Prüfmustern wie folgt zu kennzeichnen: 

05/BAM 8.3/09/93//SLT-MRS/H/3,0/Wo/Jahr// 

/Wo I = Herstellungswoche; /Jahr/ = Herstellungsjahr. 

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung, siehe Anlage 5, Lage der 
Kennzeichnung auf der KDB, siehe Anlage 6. 

Jede Rolle wird mit einem Aufkleber versehen, auf dem die Kennzeichnung 
enthalten ist, siehe Anlage 9. 

Überwachung 

Die nach dieser Zulassung hergestellten KDB müssen bei ihrer Herstellung ge
mäß den Anforderungen der SAM-Richtlinie eigen- und fremdüberwacht wer
den, siehe auch Anlage 7. Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen ge
mäß Anlage I durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen 
der Taleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen. 

Eine Eigen- und Fremdüberwachung ist auch bei dem Einbau der KDB in die 
Kombinationsdichtung durchzuführen. Dabei ist insbesondere die Einhaltung der 
Anforderungen für den Einbau der KDB unter Nr.4.2 dieses Zulassungsscheines 
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und seiner Anlagen 8 und lO bis 16 zu überprüfen. Uber die Prüfungen der 
Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anlagen 15 und 16 zu führen. 

Die mit der Fremdüberwachung zu beauftragenden Institutionen müssen über 
ausreichend qualifiziertes Personal und notwendige Prüfeinrichtungen verfügen 
sowie der europäischen Norm "Allgemeine Kriterien zum Betreiben von Prüna· 
boratorien" DlN EN 45 001 (Mai 1990) genügen. 

7. Zulassung 

7.1. Das Abdichtungselement nach Nr. 3 wird unter der Voraussetzung, daß die 
Anforderungen unter Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 6 sowie die Allgemeinen 
Bestimmungen und Auflagen (siehe Blatt 7) dieses Zulassungsscheines 
eingehalten werden, als Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Deponien 
zugelassen. Die Zulassung ist nach Nr. 8 befristet. 

Die Anforderungen dieses Zulassungsscheines, insbesondere die besonderen 
Bestimmungen und Auflagen der BAM-Richtlinie für den Einbau der KDB in 
die Kombinationsdichtung sind bereits bei der Planung und Ausschreibung des 
Deponieabdichtungssystems zu berücksichtigen. 

7.2. Diese Zulassung gilt nicht für andere Fertigungsbetriebe und andere Hersteller 
oder andere Verlegefirmen als die in Nr. 2 genannten. Anderungen des 
Werkstoffes, der Abmessungen, der Oberflächenbeschaffenheit, des Fertigungs· 
und Fügeverfahrens oder des Verwendungszweckes erfordern eine neue 
Zulassung. 

8. Geltungsdauer der Zulassung 

Befristet bis zum 31. März 1995. 

8.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Dieser Zulassungsschein gilt gemäß 1.2 für das Land Niedersachsen und gemäß 
1.3 für das Land Thüringen. 

9. Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulas
sungsgegenstand stehen, sind in jedem Fall sofort der BAi\! zu melden. 

10. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

11. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und ~litteilungsblatt der BAJ\·1 in 
Berlin veröffentlicht. 

Berlin, den 15. September 1993 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BA M) 

Labor 8.32 
Deponietechnik 

i.A. ,~ 

Dr.rer.nat. W. Müller 
(Laborleiter) 

D-~- R. Preuschmann (~~ngRegierungsamtsrat) 
BAM-Az.: 8.32/1068/93, 9. Ausfertigung 
Dieser Zulassunosschein um faßt 7 Seiten und 17 Anlagen 
mit 23 Seiten und Rechtsmittelbelehrung, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind. 

Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND AUFLAGEN 

Mit dem Zulassungsschein ist die prinzipielle Eignung des Abdichtungselemen
tes, hergestellt durch Fügen aus den in Nr. 3 (Blatt 3) genannten Kunststoff
dichtungsbahnen (KDB), nachgewiesen. Die zuständige Uberwachungsbehörde 
muß bei dem Einbau der KDB die Einhaltung der Bestimmungen und Auflagen 
des Zulassungsscheines überwachen. 

Der Zulassungsschein gilt nur für die Herstellun~ und den Einbau der KDB. ~r 
ersetzt nicht die für die Durchführung von Abd1chtungsmaßnahmen erforderh
chen Genehmigungen . 

Bei der Verwendung des Zulassungsgegenstandes muß auf der Baustelle der 
Zulassungsschein in Abschrift oder Fotokopie vorliegen. 

Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen ve~
vielf<iltigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehm_J
gung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Der Text und d1e 
Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht ~iderspre· 
chen. Dies gilt sinngemäß auch für Berichte/Zeugnisse u.ä. der E1gen· und 
Fremdüberwachung. 

Der Herste11er ist dafür verantwortlich, daß die nach diesem Zulassungsschein 
hergestellten KDB bzw. Abdichtungselemente mit den in den Prüfung~unteria
gen der Zulassungsbescheinigung beschriebenen Eigenschaften übereinstimmen. 

Die Zulassungsbehörde ist berechtigt im Herstellcrwerk. in Zwischenlagern 
oder auf der Baustelle zu überprüfen, ob die Anforderungen und Auflagen 
diesc'i Zulassungsscheines eingehalten worden sind. 

7. Unabhängig von der Befristung dieser Zulassung kann diese mit sofortiger Wir
kung widerrufen werden, wenn die Anforderungen und Auflagen nicht 
eingehalten werden. Die Zulassungsbescheinigung wird widerrufen, ergänzt 
oder geändert, wenn der Werkstoff, das Herstellungsverfahren der KDB oder 
das vom Hersteller und seinen Verlegern eingesetzte Verlegeverfahren steh 
nicht bewähren. Dies gilt insbesondere dann, wenn neue technische 
Erkenntnisse dies begründ~fl· Die Zulassung steht unter dem Vorbehalt der 
nachträglichen Aufnahme, Anderung oder Ergänzung von Auflagen. 

8. Der Zulassungsschein berücksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Er
kenntnisse. Eine Aussage über die Bewährung des Zulassungsgegenstandes 1st 
mit derErteilungder Zulassung nicht verbunden. 

9. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. 

10. Im Rahmen dieser Zulassung ist für die Fremdüberwachung (siehe Nr. 6 
Blatt 5) der KDB der Nachweis dadurch zu erbringen, daß der BAM von der 
jährlich zweimal durchzuführenden Uberwachung unaufgeford"rt von der über
wachenden, neutralen Stelle eine Ausfertigung des jeweiligen UberwaC~)Jngsbe· 
richtes vorzulegen ist. Entsprechendes gilt gegenüber den zuständigen Uberwa
chungsbehörden bezüglich des Dichtungselementes für das jeweilige Depo
niebauprojekt. 

RECHTSMITTE LB E LEHR UNG 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach BekanntgabeWiderspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (SAM), Berlin 45, Unter den Eichen 87, schriftlich 
oder zur Niederschrift einzulegen. 

Ist über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin-Char
lottenburg 2, Hardenbergstr. 21 - 24, erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs 
erhoben werden, außer wenn wegen der besonderen Umstände des Falles eine kürze
re Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einle
gung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muß den Kläger, den Beklagten 
und den Streitgegenstand bezeichnen. 

Wenn ein Bevollmächtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versäumnis 
einer Frist -als eigene5 Verschulden des Auftraggebers 

BecHn 45, den -;,;;:;.;; t5. September 1993 

K;~~~) 
ANLAGE I ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 

05/BAJ\1 8.3/09/93 
BUNDESANSTALT FÜR 

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Fremdüberwachung der Herstellung der 
PE-HD Bahnen 

Kt'tlngröße 

Dichu 

2. Diek~ 

3. Äuß~re fkschaiTcnh~it 

4 . C.:radh~it und Planlage 

s. Rußgehall und Homoi~niLiit d~r 
Rußvcrt~ilung 

6. Maßindcrung 

7. Schmdzind~dnd~rung 

8. Zugb~anspruchung, 

mch~chsig, Wölbversuch 

9. Zugbeanspruchunr. cinach$ig, 
(Str~clral~hnun!J, -~pAnnung. 

R~ißdchnunr)••, 

10. Wid~rsun,J g~a~n Wcit~rreißcn 

II. St~mpddurehdfilckv~rsuch 

12. P~donllionavcrsuch 

13. Falzen bei ni~d~rcn 
T~mp~rsturcn 

Pliiherfahreu•) 

si~h~ Tab~ll~ 5, I 

sich~ Tabdlc J, 2. 

si~h~ Tabdl~ I. l.J, 1.2 

si~h~ Tabcll~ l, 1.5. 1.6 

siehe Tabell~ I, l.J. lA 

si~!lcTabcllc l, 5.6 

si~hc Tab~ll.: I, 4.1 

sieh~ Tabdie 2. 8.1 

si~h~ Tab~ II.: 2. 8.2 und 8.3 

si~h~ Tabdl~ 2, 9, DIN 53 356 A 
oda DIN SJ 51.5 

si~hc Tabell~ 2, 10. 

si.:h~Tabdl~ 2, II. 

si~h~ Tab~ll~ 2. 12. 

A.urordeJ"Ungeu Ulld Toteraazen 

Dicht~: {0,9-42 ± 0,002) g/cml; Fntlegung g~miß 
Zulauung!leh~inJ.J 

Dick~ : (3.0 ± 0.2) mm, (iianu CNndmmrial) 
im B.:r.:ieh d~r produktionsb~dingt~n 
Fli~ßmakiuung <{dm + 0,7 )mm; dm: Miu~lwert 
d~r Di'k~ auß~rhalb dtr Fli~ßmaki~Nng . 

s i~h~ Tabell~ 1. LI. 1.2 d~r Richtlinie 

Rußg~hah: (2,1 ± 0.2) %; g~miiß Zulusungs
s.:heln 3.1, Homogenit.itsicheTabcllc 1., 
lA d~r Richtlinie 

n.ach th b~i 120 •c lings: < I I'; quer: < t % 

MFI !9015 Bahn~nmat~rial 
S MFI 19015 Granul't + 0.2 g/!Omin. 

2: 15% 

längs 
o1 : 2: 17N/mm: 
ts : 2: 10% 
(R : 2: 600$ 

2: 1000 N 
> 400N 

2:8kN 

qu~r 

2:: 17Nimm: 
2:; 10$ 
2::600% 

kein.: Untlichtigk~it nach DIN 16 7:!.6 

I.:~ in Vcrsag~n nach DIN 53 361 

*) siehe "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer Korn
binationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von Altla
sten" und die dort angegebenen Anforderungstabellen, Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Stand Juli 1992 

**) Probestab aus dem strukturierten Bereich; PK 4 gemäß DlN 53 455 
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ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/09/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

HersteUer und Verleger der Dichtungsbahn 

Hersteller der Dichtungsbahn (SLT*-Piatte MRS) ist 

SLT Lining Technology GmbH 

Poilhornweg 17 

2102 Harnburg 93 

mit einer Produktionsstätteam gleichen Ort. 

Für die Installation der Dichtungsbahn stehen, neben eigenen Mitarbeitern, auch Fachkräfte 

folgender Verlegefirmen zur Verfügung: 

BAUVEG-SCHNELLER GmbH & Co. 

Wiener Str. 129 

HEERS & BROCKSTEDT GmbH & Co 

Krokamp 70 

A-2345 Brunn am Gebirge 

ISING GmbH 

Im Kirchfeld 16 

4784 Rüthen-Oestereiden 

W.u.E. MÜLLER GmbH 

Oberndorfer Str. 2 

8531 Ipsheim 

SLT LINING 
TECHNOLOG V 
GMBH 

2350 Neumünster 

ISOTECH GmbH 

Daimlerstr. 25 

7500 Karlsruhe 21 

ANLAGE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/09/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

HersteUung der Dichtungsbahn 

Die HersteUung der SLT*-Platte MRS erfolgt nach dem Extrusionswebverfahren. Zuerst wird 

das plastifizierte Material bahnenweise auf eine vorgeheizte Trommel aufgetragen und durch 

Haubenheizungen so lange oberhalb des Schmelzpunktes gehalten, bis der Extruder die 

nächste Bahn anschließt. Dabei laufen die Bahnenkanten ineinander und es entsteht eine 

absolut homogene Dichtungsbahn. 

Die so hergesteUte Dichtungsbahn wird im Randbereich mit einem Schutzstreifen versehen 

und auf Stahlblechfasser aufgerollt. Diese werden an den Stirnseiten fortlaufend numeriert 

(siehe Anlage 9). 

In einem zweiten, völlig separaten Arbeitsgang wird anschließend die glatte Dichtungsbahn 

einseitig mit heißem PEHD besprüht. Es entstehen dabei fadenförmige Partikel mit einem 

Durchmesser von :s0,5mm. Der zur Besprühung eingesetzte Werkstoff ist mit dem 

Bahnenmaterial identisch und kann mit einem miitleren Flächengewicht pro Unterseite im 

Bereich von 30g/m' bis 120g/m' aufgebracht werden. Das für ein Projekt festgelegte mittlere 

Flächengewicht wird mit einer Toleranz von ±20glm' eingehalten. Ein Streifenmuster ist 

aufgrund des gewählten Produktionsverfahrens auf der Oberfläche zu erkennen. 
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Werkstofferklärung 

Die Kunststoffdichtungsbahn (SLT*-Platte MRS) wird aus VESTOLEN A 3512 R der Hüls 

AG hergestellt. VESTOLEN A 3512 R ist ein Polyethylen hoher Dichte und entspricht nach 

DIN 16 776, Teil 1: PE, EACL, 35 D 006. Zur Erzielung einer hohen UV-Stabilität sind 

der Formmasse vom Rohstoffhersteller 1,9- 2,3% Ruß in feinster Verteilung beigemischt. 

VESTOLEN A 3512 R wird ohne weitere Zusätze direkt zur SLT*-Platte MRS. verarbeitet. 

Dabei ist die Verwendung von Rückführware aus dem Randstreifenbeschnitt bis zu 5 % 

zulässig . 

SLT LINING 
TECHNOLOG V 
GMBH 

ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/09/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Aufbau der Baboenkeonzeichouog 

Nummer der Zulassung 

SLT - Pialle.einseiltg rauh __j~ 
Naterwl Vt5TOLEN A 3512R 

Pfallendicke 3.0mm 
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Lage der Baboenkeonzeichouog 

10 20 

~------·-------[---------------

------·------

Zulassungs- f------ -------

Nummer 

------------

-- - --------
Produktions-
markierung _i_ _ ________ _ 

t ~ -' 1------ --- ------+---1-,!--+ 6 i 
1--.,--+-·---------1-+---'....l!. 

--c ~,:f 
\ ~~ 

Zulassungs
Nummer 

\ 

\ 

\ Produktions-

j markierung 
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Qualitätssicherungsmaßnahmen 

im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

Alle von SLT Lining Technology produzierten Dichtungsbahnen werden einer umfangreichen 

internen Qualitätskontrolle unterzogen. Diese gliedert sich in die Eingangs- und 

Fertigungskontrolle. Die dabei durchgeführten Versuche orientieren sich an den Vorgaben 

nationaler und internationaler Richtlinien. Darüber hinaus besteht eine vertraglich geregelle 

Fremdüberwachung. 

Eigenüberwachung I Eingangskontrolle 

Mit der Eingangskontrolle soll erreicht werden, daß nur Material vorgegebener Toleranzen 

verarbeitet wird. Um dieses sicherzustellen, werden an jeder Rohstoffl ieferung - das sind ca. 

20.000 kg - di~ Kennwerte für: 

- Schmelzindex 

-Dichte 

-Feuchte 

DIN 53 735, Kond. 190 'C/5kg 

DIN 53 479, Verfahren A 

SLT-Norm 

bestimmt. Parallel zu diesen Untersuchungen findet in der Regel auf den Produktionsanlagen 

ein Verarbeitungsversuch statt. Erst nach einwandfreiem Abschluß sowohl der Laborversuche 

als auch des Probelaufes wird der Rohstoff für die weitere Produktion freigegeben. 

Eigenüberwachung I Fertigungskontrolle 

Im Rahmen der Fertigungskontrolle werden folgende Werkstoffeigenschaften an der glatten 

Basisplatte überprüft: 

- Äußere Beschaffenheit 

-Dicke 

- Planlage 

DIN 16 726, 5.1 

DIN 53 353 

DIN 16 726, 5.2 

- Zugeigenschaften 

- Warmlagerungsverhalten 

DIN 53 455 , Stab 4, IOOmmlmin 

DIN 53 377, 1Std./120'C 
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- Schmelzindex DIN 53 735, Kond. 190'CI5kg 

- Dichte DIN 53 479•, Verfahren A 

- Weiterreißwiderstand DIN 53 515 

- Kaltbiegeverhalten DIN 53 301, -20' C 

- Spannungsrißbeständigkeit ASTM D-1693, B 

- Schlagzugeigenschaften DIN 53 448, A 

- Härte DIN 53 505 

Die Häufigkeit, mit der diese Eigenschaften ermittelt werden, ist abhängig von der Anzahl 

der hergestellten Dichtungsbahnen. So ergibt sich für jede Anlage folgendes Raster: 

~ Häufigkeil 

Prilfung ~ 
Äußere Be:)(.;hafft:nht:it 

Dickenmessung 

Planlage 

Zugversuch 

Warmlagerung 

Schmelzindex 

Dichtebestimmung 

Weiterreißversuch 

Kaltbiegeverhalten 

Spannungsrißbeständigkeit 

Schlagzugversuch 

Härtt:prüfung 

1036 

nach Wechsel 
der Fonnmasse jede KDB jede 2. KDB jede 5. KDB 

SLT LINING 
TECHNOLOG V 
GMBH 

ANLAGE 7, SEITE 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3109193 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Äußere Beschaffenheit, Dickenmessung und Bestimmung der Planlage erfolgen parallel zur 

Fertigung, direkt an den Anlagen. Für die weiteren Versuche werden Proben jeweils vom 

Ende der Dichtungsbahn entnommen. 

Während des zwei ten Arbeitsganges wird kontinuierlich die Beschaffenheit der Besprühung 

(Sprühdichte) anhand von Vergleichsproben visuell überprüft. Nach Abschluß der Fertigung 

erfolgt an mindestens drei !Ox!Ocm Probestücken jeder produzierten SLT"'-Piatte MRS die 

Bestimmung des Sprühgewichtes nach SLT-Norm. Hierzu wird die Besprühung mit Hilfe 

eines geraden Schabers (zur Vermeidung von Beschädigungen der Basisplatte) wieder entfernt 

und durch Differenzwägung des Probestückes die tatsächlich aufgebrachte Materialmenge 

ermittelt. 

Nach Vorliegen aller Ergebnisse werden diese mit der Produktspezifikation (Anlage 1) 

verglichen, und nach Erfüllung der Anforderungen erfolgt die Versandfreigabe der 

Dichtungsbahn . 

Fremdüberwachung 

Die Fertigung sowi!' die interne Qualitätskontrolle werden durch das 

Süddeutsche Kunststoff- Zentrum (SKZ) 

Frankfurter Str. 15 

8700 Würzburg 

fremdüberwacht Der mit dem SKZ geschlossene Überwachungsvertrag entspricht den 

Vorgaben der "Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil 

einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen 

von Altlasten" in der Fassung vom Juli 1992. 

Transport 
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Trausport und Lagerung 

Die auf eine Breite von 10,2m beschnittene SLT"'-Platte MRS wird produktionsseitig auf 

Blechfasser aufgerollt und mit Spannbändern gesichert. Bei einer Bahnenlänge von 130m 

(Standardlänge der Nenndicke 3,0mm) entsteht so eine Rolle mit einem Durchmesser von 

etwa 1m und einem Gewicht von ca. 4to. Zur besseren Handhabung ist jede Rolle 

werksseitig mit zwei Transportgurten ausgerüstet , die unbedingt an den Rollen verbleiben 

müssen. Sie ermöglichen das Einhängen der Rollen in einen Kran, Frontlader o:ä. zur 

einfachen Be- und Entladung. 

Die Dichtungsbahnen-Rollen werden ausschließlich per LKW transportiert. Fünfbzw. sechs 

Rollen können pro Tieflader oder Sattelzug geladen werden. Vor Ort sind dann für diese 

Fahrzeuge befestigte Wege/Plätze zur Entladung einzuplanen. 

Lagerung 

Je nach Anzahl der zu liefemden Rollen, wird an der Baustelle ein ausreichender Lager- und 

Ausrollplatz benötigt. Entsprechend der Rollenlänge (Bahnenbreite) sollte der Platz 

mindestens 12m breit sein. Zum Abrollen und Abschneiden von Teillängen sollte die Länge 

des Platzes mindestens 50m betragen. Der Lager- und Ausrollplatz muß eben und steinfrei 

sein, damit das Dichtangsmaterial nicht vor Einbau beschädigt wird . Steinfreies Sandplanum 

ist ebenso geeignet wie Asphalt- oder Betondecken, die vor Materiallagerung abzufegen sind. 

Die Dichtungsbahnen-Rollen können zur Lagerung gestapelt werden; dabei sollten aber nie 

mehr als drei Rollen übereinander gelagert werden. Zur Vermeidung etwaiger 

Beschädigungen sind die Rollen abzudecken bzw. in Schutzhüllen zu verpacken. 
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Numerierung und Codierung der Dichtungsbahn 

Jede Dichtungsbahnen-Einheil (SL~·Piatte MRS) erhält eine fortlaufende Nummer. Neben 

dieser Nummer enthält die gesamte Bahnenbezeichnung auch Informationen zum Werkstoff 

und zur Bahnendicke: 

H 12 345 HK- MRS 

lli einseitige Struktur 

Bahnendicke 3,0mm gern. Zulassung 

Werkstoff VESTOLEN A 3512 R 

lfd . Nummer 

L--------- interne Werkstoffbezeichnung 

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und QS-Protokolle sowie Transport

und Installationsaufzeichnungen geführt. 
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Installation der Dichtungsbalhn 

Der fachgerechte Einbau der SL~-Platte MRS hat so zu erfolgen , daJl die an die Dichtung 

gestellten Anforderungen - wie Funktionsfähigkeit und beabsichtigte betriebliche Sicherheit

nicht beeinträchtigt werden. Daher wird ~ie Dichtungsbahn von SLT Lining Technology 

GmbH selbst oder von ausgesuchten, leistungsfähigen Firmen mit geschulten Fachkräften, 

unter technischer Anleitung von SLT, eingebaut (siehe Anlage 2). 

Es wird besonders darauf geachtet, daJl 

- die SL~-Piatte MRS in einem einwandfreien Zustand angeliefert wird, 

- die Dichtungsbahn beim Einbau ihre werkstoffspezifischen Eigenschaften 

nicht verliert, 

-die Verbindung der SL~-Piatten MRS miteinander unter optimalen 

Bedingungen ausgeführt wird und 

- die Funktionsfähigkeit des Abdichtungssystems nachgewiesen wird. 

Sämtliche, mit der Dichtungsherstellung in Verbindung stehende Maßnahmen werden mit 

dem Auftraggeber, dem Planer, der örtlichen Bauleitung und den zuständigen Behörden 

abgestimmt. 

Anforderungen an die abzudichtende Fläche 

Sämtliche Flächen , die mit der Dichtung in Berührung kommen, sind so auszubilden, daJl 

eine Beschädigung der SL ~-Platte MRS ausgeschlossen wird. Das Feinplanum ist so 

herzurichten, daß das geplante Gefalle, die vorgeschriebene Verdichtung und die 

Oberflächentoleranz eingehalten werden, für die eine maximale Abweichung von 2cm unter 

einem 4m-Richtscheit gefordert wird. Die Flächen haben zudem den Anforderungen der 

"Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen als Bestandteil einer 

Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für Abdichtungen von 

Al tlasten" (Stand Juli 1992) zu genügen. 
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Die Verlegung erfolgt nach einem vorher erstellten Verlegeplan. In diesem Verlegeplan wird 

auf der Baustelle der Arbeitsfortschritt und die Lage der gekennzeichneten SL ~-Platten 

MRS eingetragen. Das Auslegen der SL~-Piatte MRS erfolgt von Hand oder mit geeigneten 

Geräten/Maschinen. Beim Auslegen wird besondere Sorgfalt darauf verwandt, daJl der 

Oberflächenzustand der abzudichtenden Fläche nicht nachteilig verändert wird. Während und 

nach dem Ausrollen der Dichtungsbahn wird diese, soweit erforderlich, ausgerichtet, damit 

die für die Verschweißung notwendige Überlappung von ca. 10-14cm vorhanden ist. Vor 

Beginn der Fügearbeiten werden die SL~-Piatten MRS auf mögliche mechanische 

Beschädigungen untersucht und vorher verlegte Dichtungsbahnen in notwendigem Umfang 

gegen Windaufwehungen gesichert. 

Fügen der SL~-Piatte MRS 

Die Verschweißung erfolgt mit größter Sorgfalt, in Anlehnung an die DVS-Richtlinie 2225, 

Teil 1. Der Verbindungsprozess läßt sich in folgende Arbeitsschritte unterteilen: 

- Reinigen des Schweißbereiches und 

- Herstellen der Schweißverbindung. 

Die Nahtbereiche sinlj von allen Verschmutzungen zu reinigen. Bei den Nahtbereichen, die 

werkseilig mit einem Schutzstreifen versehen sind, kann die besondere Reinigung entfallen, 

sofern der Schutzstreifen unmittelbar vor dem Fügevorgang entfernt wird. Nahtbereiche 

von/für Auftragnähte werden auf mechanischem Wege mittels Bürste oder Handschleifer, 

unter Vermeidung starker Riefen (besonders Längsriefen) , von der evtl. vorhandenen 

Oxidschicht und der Oberflächenstruktur befreit. 

Die Schweißnaht wird, ohne Zusatzwerkstoff, im Heizkeilverfahren als Überlappnaht mit 

Prüfkanal hergestellt. Vor Ort erfolgt die Verschweißung mit Schweißautomaten, die eine 

kontinuierliche Dokumentation von Zeit , Weg, Andruckkraft der Andruckrollen, 
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Heizkeiltemperatur und Schweißgeschwindigkeit ermöglichen . Mit diesem Schweißverfahren 

wird eine Nahtgeometrie mit einem Prüfkanal von !9+/-2mm und Teilnähten von jeweils 

17+/-2mm erreicht. Diegenaue Geometrie der Schweißnaht wird anhand der jeweiligen 

Probeschweißungen ermittelt. An schwer zugänglichen Stellen sowie für 

Reparaturschweißungen wird die Extrusions-Auftragschweißung mit Handschweißgeräten 

ausgeführt. 

Während der Schweißarbeiten wird sichergestellt, daJl die in Abhängigkeit von spezifischen 

Materialeigen sc haften maßgebenden Schweißparameter laufend überwacht , den 

Umgebungsbedingungen angepaJlt und in Schweißprotokollen dokumentiert werden. Folgende 

Faktoren sind dabei von Bedeutung: 

- Umgebungsbedingungen wie Niederschlag, Luftfeuchte, Sonneneinstrahlung , 

Lufttemperatur, Wind, Temperatur der Bahnenoberfläche und 

- Verschweißungsparameter, d.h. Temperatur (Heißluft, ggf. Extrudat), 

Geschwindigkeit (Gerätevorschub), ggf. Extrudatdurchsatz. 

Schutzabdeckung 

Nach teilweiser oder vollständiger Abnahme der Dichtungsbahnen (nach Prüfung und ggf. 

Sanierung) wird mit dem Einbau der Schullabdeckung begonnen. Dieser Einbau hat so zu 

erfolgen, daß eine Beschädigung der verlegten SL~-Platten MRS ausgeschlossen ist. Um 

dieses sicherzustellen, empfiehlt sich eine kontinuierliche Überwachung des 

Schutzschichtaufbaues: Außerdem ist darauf hinzuweisen , daß grundsätzlich nur zu 

bestimmten Zeiten abgedeckt werden kann (ohne Sonneneinwirkung, niedriges 

Temperaturniveau). Alle mit der Schutzabdeckung in Verbindung stehenden Mallnahmen 

haben auf der Grundlage der "Richtlinie für die Zulasung von Kunststoffdichtungsbahnen als 

Bestandteil einer Kombinationsdichtung für Siedlungs- und Sonderabfalldeponien sowie für 

Abdichtungen von Altlasten" (Stand Juli 1992) zu erfolgen . 
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Qualitätssicherungsmaßnahmen im Rahmen der Installation 

Vor Beginn der Fügearbeiten wurde die verlegte und positionierte Dichtungsbahn auf etwaige 

mechanische Beschädigungen kontrolliert. Nach Abschluß der Schweißarbeiten erfolgt die 

Qualitätssicherung in Anlehnung an die DVS-Richtlinie 2225 Teil 2. Unabhängig von der 

ausgeführten Nahtform wird zuerst die äußere Beschaffenheit visuell überprüft. 

Zur anschließenden Dichtigkeitsprüfung werden Überläppnähte mit Prüfkanal durchgehend 

mit Druckluft geprüft. In Abhängigkeit der Oberflächentemperaturen sind folgende 

Bedingungen zu wählen : 

von 5 bis 20'C 5bar 

von 20 bis 40'C 4bar 

von 40 bis 50'C 3bar. 

Vor der eigentlichen Prüfdauer von IOmin ist der Druck kurzzeitig um 0,5bar zu erhöhen. 

Die Prüfung beginnt nach dem Ablassen des Druckes bis auf den Prüfdruck, der innerhalb 

der Prüfdauer um nicht mehr als 10% abfallen darf. 

Zur Dichtigkeitsprüfung von Auftragnähten werden diese mit einer Saugglocke einer 

kontinuierlichen Vakuumprüfung untenogen , wobei handelsübliche Geschirrspülmittel als 

Schaumbildner dienen. Alternativ ist die durchgehende Prüfung mit Hochspannung möglich, 

sofern ein Kupferdraht in die Schweißnaht eingelegt wurde. 
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Schweißmaschinenprotokoll 
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Die Bestimmung der Nahtabmessungen sowie der Festigkeit erfolgt bei beiden 

Nahtgeometrien (Überlappnaht mit Prüfkanal und Auftragnaht) vorzugsweise an den 

Probeschweißungen. Bei der Bestimmung der Nahtabmessungen auf der Basis der DVS 2225 

Teil 2 ist zu beachten , daß verstreckte Probekörper nicht zur Messung herangezogen werden 

können. 

Für die Messung des Schälwiderstandes (zum Nachweis der Festigkeit) stehen auf der 

Baustelle Zugprüfgeräte zur Verfügung, die eine konstante Prüfgeschwindigkeit von 

50mm/min gewährleisten. Die Auswertung erfolgt qualitativ , d.h. es findet eine Beurteilung 

des Verformungsverhaltens statt. Eine Bewertung der erreichten Kräfte ist aufgrund nicht 

laborgerechter Probekörperherstellung nicht möglich. Ergänzend zur DVS 2225 Teil 2 

werden an Nähten mit Prüfkanal beide Teilnähte im Schälversuch geprüft, wobei allerdings 

ein Aufschneiden des Prüfkanals zur Erzielung der Einspannlängen unzulässig ist. 
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Schweißprotokoll (1) 

SCHWEISSFROTOKOLL 

81aatelle 

lngenieur-Düro : 

Verleger 

Werkstoffangaben 

Bahnenhersteller 

Werkstoff (Art/Typ) : 

Schweißzusu:z: ( • ) : 

Bannenzustand 

Schweißangaben 

HR. 

HilhtvoM:Ierettung: Cl gesä.ubert 

Nahtbezeichnung ClOuernaht 

Halltposition Cl Sohl e 

Nahtform 0 Auftngsn.toht 

Hahurt OOberhppnaht 

HahtausfUhrung 0 im Freien 

Schwetßverhhren: OHeizketl (HH) 

Halltlinge 

DATUM: 

Auftraggeber 

Auftngnehmer: 

SenweiBer 

Bilnnendlcke: 

Cl getrocknet 0 geschliffen 

0 lingsn.toht 0 Schutzstreifen entfernt 

0 Böschung 0 Flicken 

ClEinhchnaht 0 Doppelnaht 

o ohne 0 mit Senweißzusatz 

0 unter D•ch 

0 Warnga.s {W) 0 Will'-mgu -Extruston (WE) 

Probeschweißung 0 visuell beguuchte: C Schillv ersuch 0 Ergebnis positiv 

Randbedingungen 

Untergrund 

Witterung 0 sonnig 

0 windstil l 

Messunqen bei den SchwelSirbetten 

Uhrzelt (11) 
Lufttemoentur ('C) 
Luftfeuchtigkeit (:) 
Oberfl.temo.d.Sahn ("() 

GrundderUnterorechung: 

Untersc:~rlften 

Biluienun<;: 

Beg inn 

0 trUOe 0 Niederschlag 

0 leic:aot:- Wind o starker Wind 

Unterorechung Ende 
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GeritfTyp 

Düun-,Schuh - .Keilfarn 

W1.rmgutempeNtur ( 

- Einstellwert 
(Sc.hlllterstellung) 

• HeBwert 
(5 nn in der OUu) 

Luftmenge {l/llin) 

Huutemoer.ltur ( 'q 
(:> Zyl '\nderheizunq) 

• Einstellwert 
(SChilterstellung) 

- Meßwert 
{Ther'!DOelement) 

Kusedurchu.tz (kg/h) 

Helzkelltempernur ( 

- Einstellwer t 
(Sch;altersullung) 

• Meßwert 
(Thermoelement) 

Schwe\Bqeschwindigkeit 
{m/min) 

· Elnsu!llwert 
(Scht~lterstellung) 

• He:ßwert 
(Uhr,/11.6b1.nd) 

Scn~oe 1 ßkraf: (N 

bei Rollenoreite (rm) 

SLT LINING 
TECHNOLOG V 
GMBH 

SchweißprotokoU (2) 

ANLAGE 15 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 
05/BAM 8.3/09/93 

BUNDESANSTALT FÜR 
MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

PtiifprotokoU für Überlappnäbte mit Ptiifkanal 

Prüfprotokoll für Überlappnähte mit Prüfkanal 

Oicnlung:toann: __________ _ 
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Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

4. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 7513/0A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
102 736 vom 21.11.1985 
102 736 1. Nachtrag vom 16.05.1988, 
102 736 2. Nachtrag vom 17.03.1989, 
102 736 3. Nachtrag vom 27.12.1989 und 
102 736 4. Nachtrag vom 04.12.1990 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf der 
Eindrückdeckel der Verpackung auch mit dem Kunst
stoff-Verschluß HZ 601 F entsprechend der Zeich
nungs-Nr. E-1388-1 vom 31.03.1988 der Fa. RABA, 
5000 Köln, gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7513/0A2 vom 11.03.1986, der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 7513/0A2 vom 
05.09.1988, dem 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zu
lassungsschein Nr. 7513/0A2 vom 17.03.1989, dem 
2. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein 
Nr. 7513/0A2 vom 01.06.1990 und dem 3. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 7513/0A2 vom 
21.08.1991 der Firma Rheinische Apparatebau-Anstalt 
GmbH, 5000 Köln 30. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
E!undesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 30.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 

~l 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7639/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung aus 
Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

20-Ltr-Kanister, stapelfähig 

Grundmaße 

Länge am Boden 261 mm 
am Oberboden: 255 mm 

Breite am Boden 235 mm 
am Oberboden: 231 mm 

Höhe 

399 mm 

Fassungsraum 

21 , 8 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

39,7 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Kunststoff 

4.8 Zeichnungen 

Zeichnungen vom 12.12.1983 der Fa. Jacob Berg KG, 
Budeoheim/Rhein 

5 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 115 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05 . 01.1984 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 



Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9.1 

9. 2 

9.3 

9. 4 

9. 5 

9.6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/75/ .......... .. . /D/BAM 7639- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1 ,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe Irr bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 50 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den '"Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter ( TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt /befüllt , be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 7639/0Al vom 24.06.1986 der Fa. Jacob Berg 
GmbH & Co., 6501 Budenheim am Rhein. 

4950 Minden, 22.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7640/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Kar! Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Hersteller der Verpackung 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

20-Ltr.-Kanister, stapelfähig 

Grundmaße 

Länge am Boden: 261 mm 
am Oberboden: 255 mm 

Breite am Boden: 235 mm 
am Oberboden: 231 mm 

4.3 Höhe 

4.4 

4. 5 

4. 6 

4.7 

4.8 

5 

399 mm 

Fassungsraum 

21,8 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

39,7 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Kunststoff 

Zeichnungen 

Zeichnungen vom 12.12.1983 der Fa. Jacob Berg KG, 
Budenheim/Rbein 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 115 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.01.1984 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungep 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller ' muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-
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ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9. 5 

9. 6 

9.7 

9. 8 

10 

11 

11.1 

11.2 

11.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3A1/Y/75/ ......... .... /D/BAM 7640- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter ve:wen
det werden, wenn für sie nach den Vorschr1.ften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 

Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin '' ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 7640/3A1 vom 24.06.1986 der Fa. Jacob Berg 
GmbH & Co., 6501 Budenheim am Rhein 

4950 Minden, 22.10.1992 

BUndesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7805/3H1 

Nr. 4, 8.3, 8.4 und 8.8 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
97 142 vom 28.05.1982, 
97 142 1. Nachtrag vom 29.04.1983, 
97 142 2. Nachtrag vom 24.10.1984, 
97 142 3. Nachtrag vom 08.10.1986, 
97 142 4. Nachtrag vom 22.03.1988, 
97 142 6. Nachtrag vom 04.11.1991, 
97 142 7. Nachtrag vom 02.06.1992, 
97 142 8. Nachtrag vom 28.08.1992, 
97 142 9. Nachtrag vom 03.09.1992 und 
97 142 10. Nachtrag vom 24.02.1993 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und Prüfungsbericht der BASF, KTE/WMW F 206 Vor
gang Nr. 461 083 vom 26.01.1984 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.8 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Schwefelsäure 98 % 
Salpetersäure 55 % 
Hypochlorit-
lösung 160 gC1/1 
Netzmittellösung 
n-Butylacetat 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,84 1,84 1,84 
1' 33 1,34 1,34 

1,22 1,22 1,22 
1,20 1,20 1,20 

1,20 1,20 
Kohlenwasserstoffgemisch 1,00 1,00 
(White Spirit) 
*) Salpetersäure 65 % 1,40 1,40 
*) Salpetersäure 55 % 1, 65 1,65 
*) Laventin 5 % 1,40 1,40 

*) Nur für 25 Kanister 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase , vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut Schwefel
säure 98 %, Salpetersäure 55% (Verp. Gruppe I), 
Hypochloritlösung, Netzmittellösung 

und 

133 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut n-Butyl
acetat, Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit), 
Laventin 5 %, Salpetersäure 65 % und Salpeter
säure 55 % (Verp. Gruppe II + III) 

nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat;mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 



Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Laventin 5 % als Standardflüssigkeit gern. Ia der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 65 %, Stoff der Klasse 8 Ziffer 2b) 
GGVE, 

Schwefelsäure 98 %, Stoff der Klasse 8 Ziffer 1b) 
GGVE, 

Hypochloritlösung 160 gC1/1, Stoff der Klasse 8 
Ziffer 61b) GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 7805/3H1 vom 
20.12.1991 der Fa. Kunststoffwerk Draak GmbH, 
2090 Wirrsen (Luhe). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 22.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7900/3H1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 343 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V !ier Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 
Kanister der gleichen Bauart, jedoch mit einer 
Masse von 900 g und ohne Stapelnocken im Oberbo
den, haben bereits unter Zulassungs - Nr. 7670/3H1 
eine Bauartprüfung mit folgenden Stoffen bestan
den: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Schwefelsäure 1830 98 % 1b) 
Salpetersäure 2031 55 % 2b) 
Wasserstoff- 2014 60 % 62b) 
peroxydlösung 
n-Butylacetat 1123 3 31c) 
Essigsäure 2789 98 % 8 32b) 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht darf die Bauart 
auch mit einer Schraubkappe S 60 x 6 gemäß Zeich
nungs Nr. A 00414/4 vom 28.04.1987 und Zeichnung 
Napfdichtung 61 für Entgasungsstopfen "S" vom 
02.06.1992 gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7900/3H1 vom 13.02.1987 der Fa. Draak, 
2090 Wirrsen (Luhe). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 22.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7944/0A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr.104414 vom 11.03.1987 und 
104414 1. Nachtrag vom 06.02.1999 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten 
Eindrückdeckel der Verpackung 
stoff-Verschluß HZ 601 F 
Zeichnungs-Nr. E-1388-1 vom 
RABA Köln gefertigt werden. 

Berichten darf der 
auch mit dem Kunst
entsprechend der 

31.03.1988 der Fa . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7944/0A2 vom 31.03.1987, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein 7944/0A2 vom 02.02 . 1988 und 
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 7944/0A2 vom 
27.07.1990 der Fa. Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH, 
5000 Köln 30. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 30.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

5. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7955/31H 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
97 478 vorn 30.07.1982 
97 478 1. Nachtrag vorn 12.09.1985 
97 478 2. Nachtrag vorn 30.03.1987 
97 478 4. Nachtrag vorn 23.08.1988 
97 478 5. Nachtrag vorn 29.08.1988 
97 478 6. Nachtrag vorn 25.06.1990 
97 478 7. Nachtrag vorn 21.03.1991 
97 478 8. Nachtrag vorn 16.04.1992 
97 478 9. Nachtrag vorn 16.04.1992 und 
97 478 10. Nachtrag vorn 04.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von 
Transportgefäßen aus Kunststoff - TRTK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 14 7) • unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7955/31H vorn 23.04.1987, dem 1. 
Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7955/31H vorn 
13.09.1988, dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 
7955/31H vorn 08.11.1988, dem 3. Nachtrag zum Zulas
sungsschein Nr. 7955/31H vorn 15.11.1990 und dem 4. 
Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 7955/31H vorn 
29.05.1991 der Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 
Selters. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 18.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

2. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7968/31HA1 

für die Bauart eines Kornbinations-Großpackrnittels 
(IBC) mit Innengefäß aus Kunststoff zur Beförderung ge
fährlicher Güter 

1 
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Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Sj_ebente Verordnung zur Änderung von 

2 

Gefahrgutausnahrneverordnungen vorn 9. März 1992 
(BGBl. I, S 391) 

Antragsteller 

WERIT Kunststoffwerke 
5230 Altenkirchen (Westerwald) 

3 Hersteller der Verpackung 

WERIT Kunststoffwerke 
5230 Altenkirchen (Westerwald) 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

Kornbinations-Großpackrnittel (IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

Holzpalette und Stahlpalette 
1000 rnrn x 1200 rnrn 

Höhe mit Ho1zpalette: 980 rnrn - 995 rnrn 
Höhe mit Stahlpalette: 995 rnrn 

Fassungsvermögen 

840 1 

Höchstzulässige Bruttornasse 

IBC mit Holzpalette: 1646 kg 
IBC mit Stahlpalette: 1667 kg 

Werkstoffe des Großpackmittels (IBC) 

Kunststoffinnengefäß: Eltex B 5920 
Auslaufarrnatur: Hostalen GM 5050 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Schraubdeckel: Lupolen 4261 A 
Schraubkappe: Hostalen GD 7255 

Zeichnungen 

5030/891.86 (Container) 
5030/28.0.85 (Innenbehälter) 
5030/42.2.85 (Schraubdeckel S 160 x 7) 
5030/184.2.89 (SchraubdeckelS 160 x 7 rn. L.) 
5030/22.3.85b (Ventilgriff) 
5030/21.2.85f (Auslaufventil) 
5030/100.3.87 (Schraubdeckel S 60 x 6) 
5030/243.2.91 (Container "GGVS") 
5030/244.2.91 (Container "GGVS") 
5030/101.3.87 (Auslaufbogen) 
5030/241.2.91 (UN-Kufenpalette 2001) 
5030/230.4.91 (Boden-Befestigungsschelle) 
der WERIT-Kunststoffwerke und 
333.871.00-2 der Thyssen Umformtechnik 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 823 1. Nachtrag vorn 
25.05.1987, 103 823 3. Nachtrag vorn 28.06.1989 
und 103 823 4. Nachtrag vorn 02.09.1991 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach den Vorschriften des 
Abschnitts 26 der Allgerneinen Einleitung zum 
IMDG-Code deutsch (BAnz. Nr. 98a vorn 
1. Juni 1991) hinsichtlich Bau, Ausrüstung, Prü
fung, Zulassung und Kennzeichnung von Kornbina
tions-Großpackrnittel ( IBC) mit Innengefäßen aus 
Kunststoff unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten müssen Bo
denauslaufventile entsprechend den Zeichnungen 
5030/22.3.85b und 5030/21.2.85f der Fa. Werit 
Kunststoffwerke, 5030 Altenkirchen verwendet wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 
erfüllt sind, zugelassen. 



7 

8 

9 

9 0 1 

9.2 

9 . 3 

9.4 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Kombina
tions-Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt 
werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß 
bei den serienmäßig gefertigten IBC die für die 
Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Kombinations-Großpackmittel (IBC) sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

31HA1/Y/ ............ /D/BAM 7968- WERIT/4000/ 
Monat und Jahr 
(jeweils die 
letzten zwei 
Stellen) der 
Herstellung 
nach Abschnitt 
26.1.5.1.1 des 
Kap. 26/IMDG-
Code deutsch 

1646/840 
Brutto
höchst
rnasse 

l/83 kg/100 
Eigenmas
se 83 kg 
für IBC 
mit Holz
palette, 
104 kg für 
IBC mit 

kPa/ ......... / ............. . 

1646 kg 
für IBC 
mit Holz
palette 
1667 kg 
für IBC 
mit Stahl
palette 

Stahl
palette 

Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Kombinations
Großpackmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 8 gekennzeichneten Kombi
nations-Großpackmittel (IBC) dürfen für gefährli
che Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVE solche Kombinations
Großpackmittel (IBC) zulässig sind. 

Die Kornbinations - Großpackmittel (IBC) dürfen für 
gefährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

Die Kombinations-Großpackmittel (IBC) dürfen nur 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn 
nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werkstof
fen des Kornbinations-Großpackmittel (IBC) ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern: 

- Salpetersäure 55 % *) 
Klasse 8 der Anlage zur GGVE 

- Kohlenwasserstoffgemisch *) 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung *) 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- Netzmittellösung (Laventin 5 %) *) 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

- Wasser 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung (Laventin 5 %) in Anlehnung an 
die Bedingungen der Rn 1551 (6) und (7) des An
hangs V der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) 
in Erfüllung des Abschnitts 26.5.8.3 des Kapitel 
26/IMDG-Code deutsch 

9 0 5 

9 0 6 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der 
Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung 
des Abschnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) in Anleh
nung an die Bedingungen der Rn 1551 (6) und (7) 
des Anhangs V der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE) in Erfüllung des Abschnitts 26.5.8.3 des 
Kapitel 26/IMDG-Code deutsch 

Salpetersäure 55 % in Anlehnung an die Bedingun
gen der Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Ge
fahrgutverordnung Eisenbahn ( GGVE) in Erfüllung 
des Abschnitts 26.5.8.3 aes Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung des Ab
schnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen ·nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf die in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht 
überschreiten: 

Prüffüllgüter Dichte in g/cm3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

Netzmittellösung (Laventin 5 %) 1,90 
Kohlenwasserstoffgemisch 1,90 
n-Butylacetat;mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 1,90 
Salpetersäure 55 % 1,90 
Wasser 1,90 

Der Gesamtüberdruck in dem Kornbinations-Großpack
mittel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes 
plus Partialdruck von Luft oder sonstigen inerten 
Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C auf der 
Grundlage des maximalen Füllungsgrades gemäß 
IMDG-Code deutsch (Arndt 25-89, Nr. 26.1.6.2)und 
einer Fülltemperatur von 15 °C darf 

66 kPa 

nicht überschreiten. 

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 °C bzw. 
55 °C auch entsprechend Nr. 2 6. 5. 11. 2 berechnet 
werden. 

9. 7 Entfällt 

9 0 8 

9.9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Kombinations
Großpackmitteln (IBC) nach dieser Bauart muß nach 
den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für 
die Anerkennung von Qualitätssicherungs-Program
men für IBC (TR IBC 003)" - Verkehrsblatt 
Heft 16, 1992, S. 438, durchgeführt werden. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwa
chender Maßnahmen ist das vorliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre auf
zubewahren . 

Zur Vermeidung einer Beratgefahr des Behälters 
darf der Ansprechdruck der Entlastungseinrich
tung nicht größer sein als der Prüfdruck bei der 
Innendruckprüfung; er muß, in Anlehnung an die 
mit der 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung 
geltenden Bedingungen der Rn 1601 (6) des An
hangs VI der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE), so gewählt werden, daß die Entlastungs
einrichtung unter normalen Beförderungsbedingun
gen in Abhängigkeit des jeweiligen Füllgutes, 
nicht anspricht. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-

1045 



11 

bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung des Kombinations-Großpackrnittels 
(IBC) demjenigen, der das Kombinations-Großpack
rnittel (IBC) für Gefahrgut erstmals einsetzt/be
füllt bekannt sind. 

Sonstiges 

11. 1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum 
Zulassungsschein 7968/31Hl vom 09.09.1991, die 
1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 7968/31HA1 
vom 09.09.1991 und den 1. Nachtrag zur 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 7968/31HA1 vom 
31.07.1992 der Fa. Werit Kunststoffwerke, 
5230 Altenkirchen (Westerwald). 

4950 Minden, 11.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7970/lHl 

Nr. 1, Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8 des Zulassungsscheines 
wird wie folgt geändert bzw. erweitert: 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 

1.2 

4 
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Verordnung über die innerstaatliche und 
schreitende Beförderung gefährlicher 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenzüber
Güter mit 

Eisen-

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnung vorn 09. März 1992 
( BGB 1. I , S . 3 9 1 ) 
- Ausnahme E 22 -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht 
Nr. QA/UN/VL2/108 vom 13.09.1986 
der Fa. Van Leer (UK) Ltd Meadow Lane Werks, 
Ellesmere Port, S. Wirral und 
Nr. 104 423 vom 16.06.1987 
Nr. 104 423 1. Nachtr. vom 15.09.1992 

(Peressigsäure) 
Nr. 105 188 1. Nachtr. vom 16.06.1988 (Ver

schlußvarianten) 
Nr. 105 190 2. Nachtr. vom 22.06.1990 (250 ltr. 

Volumen) 
Nr. 104 942 1. Nachtr. vom 11.02.1988 (Hypo

chloritlösung) 
Nr. 109 635 vom 29.05.1991 (Restentl. 

Euro 90) 
Nr. VL Aweta, Harnburg vom 31.08.1988 (Ver-

schlußvarianten) 

7 

B 

8. 3 

8.8 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Fässer auch in einer Höhe von 915 mrn entsprechend 
Zeichnung 4 VL-603.154 A der Fa. Van Leer 
Monzingen gefertigt werden. 

Diese Abweichung gilt nicht für Fässer, welche 
für den Transport von Peressigsäure vorgesehen 
sind. Diese Fässer müssen den Baumustern ent
sprechen, die gemäß Prüfbericht Nr. 104 423 vom 
16.06.1987, sowie den 1. Nachtrag zum Prüfbericht 
Nr. 104 423 vom 15.09.1992 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Hl/Xl.3Y1.9 Z 1.9/250/ ......... /D/BAM 7970- VL 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Wasser 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
n-Butylacetat/mit n-Butyl
acetat gesättigte Netz
rnittellösung 

1' 33 

Salpetersäure 55 % 
Netzmittellösung 5 % 
Hypochloritlösung 160 g Cl/1 -
Peressigsäure 15 % 
plus Netzmittellösung 1' 12 
- Divosan-forte-plus -**) 

1,90 

1,00 

1,50 
1,40 
1,50 
1,30 

1,12 

1,90 

1,00 

1,50 
1,40 
1,50 
1,30 

1,12 

**) Produkte der Fa. Diversey GmbH, Kirchheirn-
bolanden gern. im BZA Minden hinterlegter 
Rezeptur. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

*) Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. 
Ia) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

*) n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. 
Ic) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

*) Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

*) Kohlenwasserstoffgemisch 
Standardflüssigkeit gern. 
Anh. V/ GGVE, 

(White 
Id) der 

Spirit) 
Beilage 

als 
zum 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE. 

*) Hypochloritlösung 160 g Cl/1 

Peressigsäure 15 % plus 
lösung - Divosan-forte-plus Stoff 
zur GGVE Klasse 5.2 Ziffer 35. 

Netzmittel
der Anlage 

*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit den genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 



Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 
1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 7970/1Hl vorn 
12.06.1991 der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 6557 
Monzingen. 

Dieser Nachtrag wird im "'Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 08.12.1992 

Bundesbahn Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8166/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
GUter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Blefa GmbH 
Hüttenstraße 43 
5910 Kreuztal 

Hersteller der Verpackung 

Blefa GmbH 
Hüttenstraße 43 
5910 Kreuztal 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

~ 395 Chemie-Behälter 25 1 - 60 1 

Grundmaße 

Außendurchrnesser: 395 rnrn 

Höhe 

25 1: 327 rnrn 
60 1: 615 rnrn 

Fassungsraum 

24,7 1 bis 59,7 1 

Höchstzulässige Bruttornasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Faß und Standreifen: nichtrostender Stahl 1.4301, 
1.4404 und 1.4571 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9.6 

9. 7 

9. 8 

Werkstoffe der Verschlüsse 

nichtrostender Stahl 1.4301, 1.4404 und 1.4571 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. 
Zeichnungs-Nr. 
Zeichnungs-Nr. 
Zeichnungs-Nr. 
Zeichnungs-Nr. 
Zeichnungs-Nr. 
Zeichnungs-Nr . 
und 

BA III 
BA III 
BA III 
BA III 
BA III 
BA III 
BA III 

6374/92-3 vorn 23.10.1992, 
5922/91-4a vorn 07.01.1991, 
6371/92-4 vorn 21 . 10.1992, 
6107/91-4a vorn 16.12.1991, 
6108/91-4a vorn 16.12.1991, 
6369/92-4 vorn 20.10.1992, 
6110/91-4a vorn 16.12.1991 

Zeichnungs-Nr. BA III 6372/92-3 vorn 26.10.1992 
der Fa. Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 
Zeichnungs-Nr. 730-371 C 01 und 
Zeichnungs-Nr. 723-007 C 00 der Fa. Micro Matic 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 400 vorn 03.11.1987, 
105 400 Nachtrag 1 vorn 04.0?.1992 und 105 400 
Nachtrag 2 vorn 16.12.1992 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

KennzeJ.cnnung 

Die nach der zugelassenen B~4art serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/X2 . 3/900/ . . ........ ... /D/BAM 8166- BLEFA 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
2,33 g/crn3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,50 g/crn3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,61 g/crn (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 600 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 
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10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderu ngen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 8193/6HA1 

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 342 vorn 29.10.1982 und 
97 343 vorn 29.10.1982 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Abweichend von den genannten Prüfberichten ist 
die Verpackung mit einem Innengefäß aus 
Lupolen 4261 A zu fertigen. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ t 6HA1/X1.6/250/ ......... .. ...... /D/BAM 8193- GDH 
''''. (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8193/6HA1 vorn 01.02.1988 der Fa . 
Gottlieb Duttenhöfer. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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4950 Minden, 19.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8270/1A2 

Nr. 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 246/87 und 248/87 der 
Hoechst AG Ressort Beschaffung, Packrnittel-Ent
.Ucklung-Eingangskontrolle D 207 vorn 01.09 .· 1987 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend darf der Oberboden mit einer zusätz
lichen Öffnung, die durch einen mit einem Kunst
stoffdichtring versehenen 3 I 4" Metallschraub
stopfen verschlossen wird, oder ohne Verschluß
öffnungen/Verschraubungen gefertigt werden. 

Desweiteren darf die Bauart abweichend von den 
genannten Berichten mit Vielsicken im oberen und 
mittleren Rumpfdrittel entsprechend Zeichnung 
Nr. 15915-8 Blatt 100 d vorn 30.10.1992 und ohne 
Vielsicken entsprechend Zeichnung Nr. 15915-8 
Blatt 100 c vorn 17.02.1992 der Sulo-Eisenwerk 
Streuber & Lohrnann, 4900 Herford gefertigt wer
den. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X250/S/ ............. . . . .... /D/BAM 8270- SL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8270/1A2 vorn 05.04.1988, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8270/1A2 vorn 05.04.1990 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8270/1A2 
vorn 10.02.1992 der Fa. Sulo Eisenwerk Streuber & 
Lohmann GmbH & Co. KG in 4900 Herford. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 20.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8272/4G 

Nr. 3, 4 .1, und 8. 3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

4. 1 

Kisten aus Pappe als Außenverpackung und vorver
packte Parfümerieprodukte als Innenverpackung 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 896 vom 07.03.1988 und 
Prüfbericht Nr. 105 896 Nachtrag 1 vom 12.02.1993 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f~4G/Y*) /Sj ... .... ... . . /D/BAM 8272- .......... . 
~ (Brutto- (Herstellungs- (Name oder Kurz-

8.3 

höchst- jahr, nur die zeichen des Her-
masse) beiden letzten stellers) 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend 8.3 zu berechnen. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf die 
Werte, die sich aus der Anlage beigefügtem Dia
gramm ermitteln lassen, nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8272/4G vom 11.04.1988 der Fa. Betrix 
Cosmetic GmbH & Co., 6072 Dreieich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 17.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bauartfamilie hzw. Baaarlreihe 
Verpackungsgruppe i1 txler 10 

8ruHomasse 
Ugl , 1cm ~ 1kq 
"' ------------,-7-,---·-r-7--r-·r-~ 

10 

fS " 
.. l1 

Valamen 
fdm'l, km'U• 

/Jatum: 11.12.1992 18dm1 • Au/lenmaße: !I1Jil!J0/125mm 

Firma/Ort: 
BfHI Wellr1~~: ::.'J 
5.41~ 6<cftl-lü1Ziog 1 

2tdm' • AaRenmaße: !I1JIC90/1~ mm 
i!fidm' • AaRenmaRe: !0)/290/firJ mm 

28 dm' • Aaßenmalie : !UJI i!901 1!15 mm 
31 dm' • AuRenmolk: !I1Jii!9/J/215 mm 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8378/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S._l560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4.2 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblech mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Hobbock/Eimer 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 328 mm 

4.3 Höhe 

4.4 

4.5 

4.6 

4. 7 

4.8 

5 

6 

7 

mit Deckel und Spannring 359 mm bis 460 rnm 

Fassungsraum 

26,8 1 bis 34,2 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Zg.-Nr . PZ-5-328 BL 30 vom 20 . 11.1992 
Zg.-Nr . PH-8-328 BL 17 vom 23.11.1992 
Zg. Kunststoffverschluß ~ 57 vom 25 . 03.1988 
Zg. Spout-Verschluß vom 25.03.1988 der 
Huber Verpackungen GmbH+ Co., 7110 Öhringen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, dj;e 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 149 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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8 

9 

9.1 

9. 2 

9. 3 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 41/S/ ........... /D/BAM 8378- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I! oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

9.4 Entfällt 

9. 5 

9. 6 

9.7 

9. 8 

10 

11 

11.1 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 41 kg (Verpackungsgruppe I!) 
bzw. 51,7 kg (Verpackungsgruppe III) nicht über
schreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackung·en 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 8378/0A2 vom 11.07.1988, die 1. Neufassung 
zum Zulassungsschein Nr. 8378/0A2 vom 24.08.1989 
und dem 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zu
lassungsschein Nr. 8378/0A2 vm 16.07.1990 der 
Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co., 
7110 Öhringen. 

4950 Minden, 11.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

1050 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8403/0A2 

Nr. 3, 4, 7 und 8. 3 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

3 

4 

7 

7. 1 

7. 2 

8.3 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem · Deckel. 

Fassungsraum: 6,3 bis 12,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 395 vom 14.07.1988 
106 395 1. Nachtrag vom 19.06.1989 
106 395 2. Nachtrag vom 19.06.1991 und 
106 395 3. Nachtrag vom 12.11.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Verpackungen entsprechend Bericht 106 395, 
106 395 Nachtrag 2 und 106 395 Nachtrag 3: 

RID/ADR/OA2/Y16/S/ ............. /D/BAM 8403- KHV 
(Herstellungs-

Verpackungen 
1. Nachtrag: 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

entsprechend Bericht 106 395 

RID/ADR/OA2/Y20/S/ ............. /D/BAM 8403- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse darf für Verpackungen ent
sprechend Bericht 106 395, 106 395 Nachtrag 2 und 
106 395 Nachtrag 3: 
15,80 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
20,00 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Die Bruttohöchstmasse darf für Verpackungen ent
sprechend Bericht 106 395 1. Nachtrag 
20,00 kg (Verpackungsgruppe I! bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 8403/0A2 vom 
24.08.1989 __ der Fa. Karl Huber Verpackungswerke GmbH & 
Co., 7110 Ohringen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bund7sanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berl1n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 03.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8290/1A1 

Nr. 3, 4 und Nr. 7 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

7 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1A1-01/88 vorn 05.04.1988 
der Fa. E. Merck, 6100 Darmstadt 1 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen auch mit einer entsprechend den 
Zeichnungen 
Nr . 3 . 7.0081.4 und 
Nr. 3.7.0082.4 
vorn 10.03.1993 geschweißten Muffe der Fa. 
Thielmann Container Systeme GmbH, 5920 Bad 
Berleburg, gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.8/1000/ . ... . .. . ........ /D/BAM 8290- TCS 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8290/1A1 vorn 21.04.1988 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8290/1A1 vorn 
15.08.1991 der E. Merck, 6100 Darmstadt .1 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 15.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8436/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
106 295 vorn 11.07.1988, 
106 295 1. Nachtrag vorn 06.09.1988 und 
106 295 2. Nachtrag vorn 25.09.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8436/1H2 vorn 13.09.1988 der Schütz
Werke GmbH & Co. KG, 5418 Selters. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 02.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8456/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 110 288 vorn 29.04.1988, 
Nr. 460 589-01 vom 12.07.1989 und Nr, 091191-01 
vorn 30.04.1992 der BASF AG Aweta Thermoplaste, 
6700 Ludwigshafen einer Bauartprüfung nach dem 
Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Kunststoffdeckelfässer arn oberen Bordurrand eine 
Bohrung gemäß der von der Firma Dynoplast 
Elbatainer GmbH vorgelegten Zeichnung, Durchmes
ser 8 rnrn, für den Einsatz eines Surrsenventils be
sitzen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8456/1H2 vorn 27.09.1988, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8456/1H2 vorn 15.09.1989 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr, 8456/1A2 
vorn 12.10. 1990 der Firma Dynoplast E1batainer GmbH in 
7505 Ettlingen. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 15.10.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8492/5H4 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 88 230 vom 12.10.1988 
und Prüfbericht Nr. G 93.121 vom 21.04.1993 der 
Fa. Bischof + Klein GmbH & Co., 4540 Lengerieb 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8492/5H4 vom 02.12.1988 der Fa. 
Bischof+ Klein GmbH & Co., in 4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 30.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

/ 
Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

5. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

000 013 1. Nachtrag vorn 14.04.1989, 
000 013 2. Nachtrag vorn 25.01.1990, 
000 013 3. Nachtrag vorn 22.11.1990, 
000 013 4. Nachtrag vorn 03.12.1990 und 
000 013 5. Nachtrag vorn 10.10 . 1991 
der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8538/0A1 vom 24.01.1989 und den Nach
trägen 1 bis 4 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 
3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 02.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

5. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8539/3A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 013 vorn 1~.01.1989, 
000 013 1. Nachtrag vorn 14.04.1989, 
000 013 2. Nachtrag vorn 25.01.1990, 
000 013 3. Nachtrag vorn 22.11.1990, 
000 013 4. Nachtrag vorn 03.12.1990 und 
000 013 5. Nachtrag vom 10.10.1991 
der Fa. Schrnalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8539/3A1 vorn 24.01.1989 und den Nach
trägen 1 bis 4 der Fa. Schma1bach-Lubeca AG in 
3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 02.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Zulassungs-Nr. 8538/0A1 ~ 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 013 vorn 17.01.1989, 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8542/0A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern ent sprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 014 vorn 18.01.1989 
- Ausführung im Oberboden mit Kunststoffverschluß 
HZ 60 und/oder Eindrückdeckel mit Falzringsiche
rung -, 1. Nachtrag zum Prüfbericht 000 014 vorn 
14.04.1989 und 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 
000 014 vorn 21.10.1991 der Fa. Schrnalbach-Lubeca 
AG, 3370 Seesen einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8542/0A1 vorn 24.01.1989, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8542/0A1 vorn 02.05.1989 
und dem 2. Nachtrag zum · Zulassungsschein Nr. 8542/0A1 
vorn 07.08.1989 der Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 02.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8543/3A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

folgt geändert 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 014 vorn 18.01.1989 
- Ausführung im Oberboden mit Kunststoffverschluß 
HZ 60 und/oder Eindrückdeckel mit Falzringsiche
rung -, 1. Nachtrag zum Prüfbericht 000 014 vorn 
14.04.1989 und 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 
000 014 vorn 21.10.1991 der Fa. Schrnalbach-Lubeca 
AG, 3370 Seesen einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8543/3A1 vorn 24.01 . 1989, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8543/3Al vorn 02.05.1989 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8543/3Al 
vorn 07.08.1989 der Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 02.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8584/0Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

folgt geändert 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 015 vorn 27.02.1989, 
000 015 1. Nachtrag vorn 12.03.1990, 
000 015 2. Nachtrag vorn 19.04.1991 und 
000 015 3. Nachtrag vorn 28.08.1992 
der Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Ban
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit einer Verschlußausfüh
rung entsprechend der Zeichnung 
SK- EX 0070a (K 1635 01b vorn 21.09.1992) oder 
SK-EX 0067b (K 1637a vorn 28.09.1992) 
der Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen gefertigt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8584/0Al vorn 10.03.1989, 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein Nr. 8584/0Al vorn 20.12.1990 und 
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8584/0Al vom 
01.04.1992 der Schrnalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 05.05.1993 

Bundeabahn-Zentrala.t Kinden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8585/3A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

folgt geändert 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 015 vom 27.02.1989, 
000 015 1. Nachtrag vom 12.03.1990, 
000 015 2. Nachtrag vom 19.04.1991 und 
000 015 3. Nachtrag vom 28.08.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprlifung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit einer Verschlußausfüh
rung entsprechend der Zeichnung 
SK-EX 0070a (K 1635 01b vom 21.09.1992) oder 
SK-EX 0067b (K 1637a vom 28.09.1992) 
der Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen gefertigt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8585/3A1 vom 10.03.1989, 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein Nr. 8585/3A1 vom 20.12.1990 und 
dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8585/3A1 vom 
01.04.1992 der Schmalbach-Lubeca AG in 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prlifung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 05.05.1993 

BUDdesbaho-Zentrala.t Kinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8586/0A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 
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Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 016 vom 27.02.1989 dem 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 00{) 016 vom 
13.11.1989, dem 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 
000 016 vom 17.06.1991, dem 3. Nachtrag zum Prüf
bericht Nr. 000 016 vom 06.01.1992, dem 4. Nach
trag zum Prüfbericht Nr. 000 016 vom 22.07.1992 
und dem 5. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 000 016 
vom 27.08.1992 der Fa. Schmalbach-Lubeca in 
3370 Seesen einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit einer Verschlußausfüh
runq entsprechend der Zeichnung 

SK-EX 0070a (K 1635 01b vom 21.09.1992) oder 
SK-EX 0067b (K 1637a vom 28.09.1992) oder 
K 1524g vom 22.09.1992 der Schmalbach-Lubeca AG 
in 3370 Seesen oder mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3.063A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8586/0A1 vom 10.03.1989, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8586/0A1 vom 10.07.1990 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8586/0A1 
vom 13.07.1992 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 
3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 05.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8587/3A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 016 vorn 27.02.1989 dem 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 000 016 vom 
13.11.1989, dem 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 
000 016 vom 17.06.1991, dem 3. Nachtrag zum Prüf
bericht Nr. 000 016 vorn 06.01.1992, dem 4. Nach
trag zum Prüfbericht Nr. 000 016 vom 22.07.1992 
und dem 5. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 000 016 
vom 27.08.1992 der Fa. Schmalbach-Lubeca in 
3370 Seesen einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit einer Verschlußausfüh
rung entsprechend der Zeichnung 
SK-EX 0070a (K 1635 01b vom 21.09.1992) oder 
SK-EX 0067b (K 1637a vom 28.09.1992) oder 
K 1524g vom 22.09.1992 der Schmalbach-Lubeca AG 
in 3370 Seesen oder mit dem Verschluß HZ 246 ent
sprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3.063A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8587/3A1 vom 10.03.1989, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8587 /3A1 vom 10.07.1990 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8587 /3A1 
vom 13.07.1992 der Fa. Schmalbach-Lubeca AG in 
3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 05.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8607/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BISBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Kar! Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

Hersteller der Verpackung 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblech mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Hobbock/Eimer 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 328 mm 

Höhe 

mit Deckel und Spannring 359 mm bis 460 mm 

Fassungsraum 

26,8 1 bis 34,2 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Zg.-Nr. PZ-5-328 BL 31 vom 19.11.1992 
Zg.-Nr. PH-8-328 BL 18 vom 23.11.1992 
Zg. Kunststoffverschluß ~ 57 vom 25.03.1988 
Zg. Spout-Verschluß vom 25.03.1988 der 
Huber Verpackungen GmbH+ Co., 7110 Öhringen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 088 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9. 1 

9. 2 

9.3 

9.4 

9.5 

9. 6 

9.7 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/0A2/Y/100/ ........... /D/BAM 8607- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,2 g/cm (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,8 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 8607/0A2 vom 04.04.1989 der Karl Huber Ver
packungswerke GmbH+ Co., 7110 Öhringen. 

4950 Minden, 11.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8624/0A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 010 vom 06.01.1989, 
000 010 1. Nachtrag vom 10.05.1990, 
000 010 2. Nachtrag vom 26.08.1991 
000 010 3. Nachtrag vom 22.09.1992 und 
000 010 4. Nachtrag vom 27.11.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit dem Verschluß HZ 246 
entsprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3.063A4 vom 
25.03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co. KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8624/0A1 vom 28.04.1989, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8624/0A1 vom 23.04.1991 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8624/0Al 
vom 13.07.1992 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstel t für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin " (ISSN 0340-7551) v eröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbe l ehrung bei. 

4950 Minden, 05.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8625/1Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

folgt geändert 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 010 vom 06.01.1989, 
000 010 1. Nachtrag vom 10.05.1990, 
000 010 2. Nachtrag vom 26.08.1991 
000 010 3. Nachtrag vom 22.09.1992 und 
000 010 4. Nachtrag vom 27.11.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den o. g . Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit dem Verschluß HZ 246 
entsprechend der Zeichnungs-Nr. 3-3.063A4 vom 
25 . 03.1992 der Heinrich Stolz GmbH & Co . KG, 
5908 Neunkirchen gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8625/lA1 vorn 28.04.1989, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8625/1A1 vorn 23 . 04.1991 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8625/1A1 
vorn 13 . 07.1992 der Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 05.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8655/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 033/89 vom 24.02.1989 und 
04/91 vorn 08.03.1991 der Siepe GmbH, 
5014 Kerpen 3 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8655/lA1 vorn 30.05.1989 der Fa. Siepe 
GmbH, 5014 Kerpen 3. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 18.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8657/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 066 vom 10.02.198

1

9 und 
107 066 1. Nachtrag vom 25.09.1992 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8657/1H2 vom 31.05.1989 der Schütz
Werke GmbH & Co. KG, 5418 Selters. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 02.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8658/0A2 

Nr. 1, und Nr. 10.1 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverodnung 
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas'
sungsschein Nr. 8658/0A2 vorn 05.06.1989 der Fa. 
Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bund7sanstal t für Materialforschung und -prüfung, 
Berl~n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8659/1A2 

Nr. 1, Nr. 7 und Nr. 10. 1 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

1 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat liche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverodnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juli 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/80/ ...... .... ........ /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

6859 - SLW 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur aeförderung gefährlicher Güter. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8659/1A2 vorn 05.06.1989 der Fa. 
Schrnalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bund7sanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berl~n" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

i) 
f/A;1AIW~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs- Nr. 8738/0A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 255 vom 05.04.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht darf die Bauart 
mit einer Mantelblechdicke von 0,195 mm gefertigt 
werden . 
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Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8738/0Al vom 24.07.1989 der Fa. Blech
warenfabrik Gruss & Co., 4010 Hilden. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin•• (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 23.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8740/lAl 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 255 vom 05.04.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage . zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht darf die Bauart 
mit einer Mantelblechdicke von 0,195 mm gefertigt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8740/lAl vom 24.07 . 1989 der Fa. Blech
warenfabrik Gruss & Co., 4010 Hilden. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 23.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8741/0A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 121 vom 03.03.1989, 
107 699 vom 26.07.1989 und 
107 699 1 . Nachtrag vom 29.11.1990 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf der 
Eindrückdeckel der Verpackung auch mit dem Kunst
stoff-Verschluß HZ 601 F entsprechend der Zeich
nungs-Nr. E-1388-1 vom 31.03.1988 der Fa. RABA, 
5000 Köln, gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1 . Neu
fassung zum Zulassungsschein Nr. 8741/0A2 vom 
15.08.1991 der Fa. Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH, 
5000 Köln 30. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und ,-prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 30.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8762/0Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 457 vom 10.05.1989 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 107 457 vom 
11.07.1991 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8762/0Al vom 10.08.1989 der Fa. 
Braunschweiger Metallverpackungsgesellschaft mbH, 
3300 Braunschweig. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 14.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8763/3Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

folgt geändert 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 457 vom 10.05 .1 989 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 107 457 vom 
11.07.1991 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8763/3Al vom 10.08 . 1989 der Fa. 
Braunschweiger Metallverpackungsgesellschaft mbH, 
3300 Braunschweig . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 14.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8895/0A2 

Nr. 4, 7 und 8.4 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 676 vom 04.09.1989, 
1. Nachtrag 107 676 vom 19.06.1990 und 2. Nach
trag 107 676 vom 05.02.-1993 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht 107 676 vom 04.09.1989 
und Prüfbericht 107 676 1. Nachtrag vom 
19.06.1990 darf nur mit den zwei Verschlußausfüh
rungen im Deckel gemäß Anlage 2 zum Prüfbericht 
107 676 2. Nachtrag vom 05.02.1993 gefertigt wer
den. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

8. 4 

RID/ADR/OA2/Y/100/ . ... . .. .... /D/BAM 8895 M + S 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8895/0A2 vom 14.11.1989 und 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 8895/0A2 vom 25.06.1990 
der Fa. Muhr & Söhne in Attendorn (Westf). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 15.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8907/0A1 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

8.4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 012 vom 20.1D.1989, 
000 012 1. Nachtrag vom 10.05.1990, 
000 012 2. Nachtrag vom 13.07.1990, 
000 012 3. Nachtrag vom 03.06.1992 und 
000 012 4. Nachtrag vom 22.07.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit. einer Verschlußausfüh
rung entsprechend der Zeichnung 
SK-EX 0070a (K 1635 01b vom 21.09.1992) oder 
SK-EX 0067b (K 1637a vom 28.09.1992) oder 
K 1524g vom 22.09.1992 der Schmalbach-Lubeca AG 
in 3370 Seesen gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/250/ ........ . .... /D/BAM 8907 - SLW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8907/0A1 vom 27 .. 11.1989 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8907 /OAl vom 
23.04.1991 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 
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Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 04.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8908/1A1 

Nr. 4, Nr. 7 und Nr. 8. 4 des Zulassungsscheines wird 
wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

7 

8.4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
000 012 vom 20.10.1989, 
000 012 1. Nachtrag vom 10.05.1990, 
000 012 2. Nachtrag vom 13.07.1990, 
000 012 3. Nachtrag vom 03.06.1992 und 
000 012 4. Nachtrag vom 22.07.1992 
der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten darf die 
Verpackung alternativ mit einer Verschlußausfüh
rung entsprechend der Zeichnung 
SK-EX 0070a (K 1635 01b vom 21.09.1992) oder 
SK-EX 0067b (K 1637a vom 28.09.1992) oder 
K 1524g vom 22.09.1992 der Schmalbach-Lubeca AG 
in 3370 Seesen gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/250/ ... . ......... /D/BAM 8908- SLW 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8908/1A1 vom 27.11.1989 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8908/1A1 vom 
23.04.1991 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 04.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8966/5M2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

folgt geändert 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 89 261 vom 06.09 . 1989 
und 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. G 89 261 vom 
08.12.1992 der Fa. Bischof + Klein GmbH in 
4540 Lengerich einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8966/5M2 vom 05.01.1990 der Fa . 
Bischhof +Klein GmbH & Co., 4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8978/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22 . 07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 156or, in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhrirrgen 

Hersteller der Verpackung 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhrirrgen 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblech mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Hobbock/Eimer 

4 . 2 Grundmaße 



4.3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

8 

.J 

9. 2 

Innendurchmesser oben: 328 mm 

mit Deckel und Spannring 359 mm bis 460 mm 

Fassungsraum 

26,8 l bis 34,2 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Zg.-Nr. PZ-5-328 BL 31 vom 19.11.1992 
Zg.-Nr. PH-8-328 BL 18 vom 23.11.1992 
Zg. Kunststoffverschluß ~ 57 vom 25.03.1988 
Zg. Spout-Verschluß vom 25.03.1988 der 
Huber Verpackungen GmbH+ Co., 7110 Öhringen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 087 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 03.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/100/ ........... /D/BAM 8978- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

9. 3 Entfällt 

9 . 4 

9.5 

9. 6 

9. 7 

9. 8 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,2 g/cm (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,8 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 oc 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 

10 

nach dieser Bauart muß nach den "TechnJ.scnen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

11.5 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 8978/1A2 vom 11.01.1990 der Karl Huber Ver
packungswerke GmbH+ Co., 7110 Öhringen. 

4950 Kinden, 11.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 

f 
I 

h 
Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8980/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
001/90 vom 04.01 . 1990, 
001/90 1. Nachtrag vom 2D.04.1990 und 
01/92 vom 19.02.1992 
der Firma Siepe GmbH, 5014 Kerpen einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8980/1A2 vom 18.01.1990 der Firma 
Siepe GmbH, 5014 Kerpen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Kinden, 15.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8979/0A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

folgt geändert 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
001/90 vom 04.01.1990, 
001/90 1. Nachtrag vom 20.04.1990 und 
01/92 vom 19.02 .1 992 
der Firma Siepe GmbH, 5014 Kerpen einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 8979/0A2 vom 18.01.1990 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8979/0A2 vom 
10.05.1990 der Firma Siepe GmbH, 5014 Kerpen. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Material forschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 15.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9168/31HA1 

Nr. 4, Nr. 8.3, Nr. 8.4 und Nr. 8.5 des Zulassungs
scheines wird wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

8.3 
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Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 108 543 vom 01.06.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und 
Prüfbericht Nr. 240 703 des BUREAU OE 
VERIFICATIONS TECHNIQUES (BVT) vom 30.09.1992 
einer Bauartprüfung nach den "Technischen Richt
linien für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, 
die Kennzeichnung und die Verwendung von Trans
portgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKB1. 
Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o . g. Prüfbericht darf das Kombi
nations-Großpackmittel (IBC) mit einer Auslaufar
matur entsprechend der Zg-Nr. 3-3570 vom 
11.02.1992 der Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 
Selters, gefertigt werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Standardflüs
sigkeiten zugeordnet werden können, darf, bei 
Verwendung der TK mit Holzpalette, die in 
folgender Tabelle aufgeführten Dichten nicht 
überschreiten. 

Standard
flüssigkeit 

Wasser 
Kohlenwasserstoffgemisc h 
(White Spirit) 
Salpetersäure 
Netzmittellösung 
(Laventin) 

Dichte in (g/cm3 ) 

1,60 
1,20 

1,40 
1,40 

8.4 

8.5 

Die Dichte der Füllgüter, die den Standardflüs
sigkeiten zugeordnet werden können, darf, bei 
Verwendung der TK mit Stahlrohrpalette, die in 
folgender Tabelle aufgeführten Dichten nicht 
überschreiten. 

Standard
flüssigkeit 

Wasser 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat 
gesättigte Netzmittellösung 
Netzmittellösung 
(Laventin) 

Dichte in (g/cm3 ) 

1,90 
1,50 

1,50 
1,50 

1,40 

Der ·gemessene Gesamtüberdruck ( d. h. Dampfdruck 
des Füllgutes und Partialdruck der Luft oder 
anderer inerter Gase, minus 100 kPa) bei 55 °C 
darf 66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, n-Butylacetat/mit n-Butylacetat ge
sättigte Netzmittellösung, Kohlenwasserstoffge
misch (White Spirit), Salpetersäure und Netz
mittellösung (Laventin) nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE 

Netzmittellösung (Laventin) als Standardflüssig
keit gern. I a ) der Beilage zum Anh. V/GGVE. 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. I c) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE. 

Kohlenwasserstoffgemisch 
Standardflüssigkeit gern. 
Anh. V/GGVE. 

(White Spirit) als 
I d) der Beilage zum 

Salpetersäure als Standardflüssigkeit gern. I e) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9168/31HA1 vom 11.06.1990 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungssschein Nr. 9168/31HA1 vorn 
11.01.1993 der Fa. Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 
Selters. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 16.03.1993 

&~~~A~1 Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn @ID 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9081/5M2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 89 330 der Fa. Bischof + 
Klein GmbH & Co., 4540 Lengerieb vom 15.11.1989 
siner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Bericht darf die Verpackung 
alternativ zur außen beschichteten 2. Lage mit 



einer auf der Außenlage nach innenweisenden Be
schichtung gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr . 9081/5M2 vom 16.03.1990 der Fa. 
Bischof+ Klein GmbH & Co., 4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9109/31HH1 

für die Bauart eines 
(IBC) mit Innengefäß aus 
gefährlicher Güter 

Kombinations-Großpackmittels 
Kunststoff zur Bef6rderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 1992 
( BGBl. I, S 3 91 ) 

Antragsteller 

Riedel de Haen AG 
3016 Seelze 1 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Fassungsverm6gen: 507 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgemeinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch 
(BAnz. Nr. 98a vom 1. Juni 1991) hinsichtlich 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung von (IBC) Kombinations-Großpackmittel (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff unterzogen worden 
sind: 

Prüfbericht Nr. 108 592 vom 20.03.1990 
Prüfbericht Nr. 108 592, 1. Nachtrag vom 
24.08.1992 

Abweichend von den o. g. Prüfberichten dürfen die 
Kombinations-Großpackmittel (IBC) auch mit einem 
Deckel entsprechend Zeichnung Nr. D33-500-4202 
und Nr. D33-500-4203 vom 27.11.1992 der Jäger KG 
GmbH & Co. Kunststoffwerk Apparatebau, 
3300 Braunschweig gefertigt werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr .. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind. 

Die Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln 
( IBC) nach dieser Bauart muß nach den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fer-

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

tigung von Großpackmitteln (IBC) und für die An
erkennung von Qualitätssicherungs-Programmen für 
IBC (TR IBC 003)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1992, 
S. 438, durchgeführt werden . 

Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

31HH1/Y/ .............. /D/BAM 9109- KJBS/4000/ 
Monat und Jahr 
(jeweils die 
letzten zwei 
Stellen der 
Herstellung 
nach Abschnitt 
26.1.5.1.1 des 
Kap. 26/IMDG-
Code deutsch 

1311/507 l/367 kg/300 kPa/ ....... ; .......... . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden kBnnen, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter 

Wasser 

Dichte in g/cm3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

Cholin 
Wasserstoffperoxid 35 % 

1,90 
1,20 
1,20 

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 °C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C darf 

133 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut Wasser, 
200 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 

Cholin und Wasserstoffperoxid 35 % 

nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgendes Prüffüllgut: 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung des Ab
schnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Cholin Stoff 
Ziffer 55 c) 
Rezeptur 

der 
gemäß 

Anlage 
im BZA 

zur GGVE, Klasse 8 
Minden hinterlegter 

Wasserstoffperoxid Stoff der Anlage zur GGVE, 
Klasse 8 Ziffer 62 b). 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 
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8. 6 

9 

10 

Zur Vermeidung einer Berstgefahr des Behälters 
darf der Ansprechdruck der Entlastungseinrichtung 
nicht größer sein als der Prüfdruck bei der 
Innendruckprüfung; er muß, in Anlehnung an die 
mit der 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsver
ordnung geltenden Bedingungen der Rn 1601 (6) des 
Anhangs VI der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE), so gewählt werden, daß die Entlastungs
einrichtung unter normaler Beförderungsbe
dingungen in Abhängigkeit des jeweiligen Füll
gutes nicht anspricht. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 9109/31HH1 vom 02.04.1990 der Riedel-de Haen 
AG, 3016 Seelze 1. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

10.5 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 28.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9137/5H4 

Nr. 4 des Zulassungs.scheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 89 368 der Fa. Bischof + 
Klein GmbH in 4540 Leugerich vom 13.12.1989 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Bericht darf die Verpackung 
mit einem verlängerten, abgeschweißten Innenven
til (Ventilüberstand ca. 30 bis 40 mm), wahlweise 
mit - oder ohne vorgezogenen Deckblatt, gefertigt 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9137/5H4 vom 02.05.1990 der Fa. 
Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 
4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 30.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentral~t 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9164/1A1 

Nr. 3, Nr. 4, Nr. 7, 
lassungsscheines wird 
weitert: 

Nr. 8.3 und Nr. 8.4 
wie folgt geändert 

des Zu
bzw. er-

3 Benennung der Bauart 

4 

7 

\ ' 

8. 3 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 5,1 Liter bis 5,8 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
108 901 vom 23.05.1990 
108 901 1. Nachtrag vom 21.05.1992 und 
108 901 2. Nachtrag vom 16.07.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen die 
Verpackungen auch aus den austenitischen Stählen 
1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 
1.4539 und 1.4571 gefertigt werden. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X 2.3/900/ ................. /D/BAM 9164- TCS 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
2,33 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,60 g/cm (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 600 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9164/1A1 vom 31.05.1990 der Gehrüder 
Thielmann AG, 6340 Dillenburg. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

/ 
4950 Minden, 15.10.1992 

I 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9168/31HA1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 



Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 543 vom 01.06.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von Transport
gefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. Heft 
14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Abweichend vorn o. g. Prüfbericht darf das Kornbi
nations-Großpackrnittel (IBC) mit einer Auslaufar
matur entsprechend der Zg-Nr. 3-3570 vorn 
11.02.1992 der Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 
Selters, gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9168/31HA1 vorn 11.06.1990 der Fa. 
Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 Selters. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 11.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9259/4G 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. 1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 42/0 und 42/0-1 vorn 
02.06.1990 und Prüfbericht Nr. 42/0-E und 
42/0-1-E vorn 29.12.1992 der Europa Carton AG, 
Harnburg einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen 
werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9259/4G vorn 10.09.1990 der Fa. Europa 
Carton AG, Spitaler Straße 11, 2000 Harnburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 11.03.1993 ;; , 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) ~~~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 9305/31HA1 

für die Bauart eines 
(IBC) mit Innengefäß aus 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Kornbinations-Großpackmittels 
Kunststoff zur Beförderung 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahrneverordnungen vorn 9. März 1992 
(BGBl. I, S 391) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Antragsteller 

RHEIN-BONAR Kunststoff-Technik GmbH 
6832 Hockenheim 

Benennung der Bauart 

Kornbinations-Großpackmittel (IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Fassungsvermögen: 494 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß dem nachfolgenden Prüfbericht der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgerneinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch 
(BAnz. Nr. 98a vorn 1. Juni 1991) hinsichtlich 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung von (IBC) Kornbinations-Großpackmittel (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff unterzogen worden 
sind: 

Prüfbericht Nr. 110 412 vorn 04.12.1991 

Abweichend vörn o. g. Prüfbericht müssen die Korn
binations-Großpackrnittel ( IBC) in Erfüllung des 
Abschnitts 26.5.3.2.5 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch mit einer Entlastungseinrichtung, ent
sprechend den Zeichnungen Nr. 90.024 bis 90.026 
der Firma Rhein-Bonar mit einem Schließdruck von 
ca. 30 kPa und einem Öffungsdruck von 30 kPa, 
ausgerüstet werden. Die Funktion der Entlastungs
einrichtung darf durch chemische oder sonstige 
Einwirkungen der Füllgüter nicht beeinträchtigt 
werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen ·nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind. 

Die Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln 
( IBC) nach dieser Bauart muß nach den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fer
tigung von Großpackmitteln (IBC) und für die An
erkennung von Qualitätssicherungs-Programmen für 
IBC (TR IBC 003)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1992, 
S. 438, durchgeführt werden. 

Bis zur endgültigen Festlegunq fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 31HA1/Y/ .............. /D/BAM 9305* - RB0/4000/ 
~ Monat und Jahr * Werkstoff-

(jeweils die identifikation 
letzten zwei D Stamylex XL 400 UP 
Stellen der P = Marlex CL 200 
Herstellung 
nach Abschnitt 
26.1.5.1.1 des 
Kap. 26/IMDG-
Code deutsch 

1051/494 1/131 kg/130 kPa/ ........ I ............. · 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-
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8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Grenzdaten für den Inhalt 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit 
zugeordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter Dichte in g;cm3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

Netzmittellösung (Laventin) 
Kohlenwasserstoffgemisch 
Salpetersäure 55 % 

1,90 
1,90 
1,90 
1,90 Wasser 

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 °C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 oc darf 

86 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern Netz
mittellösung, Kohlenwasserstoffgemisch, 
Salpetersäure und Wasser 

nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

* Netzmittellösung (Laventin 5 %) in Anlehnung 
an die Bedingungen der Rn 1551 (6) und (7) des 
Anhangs V der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE) in Erfüllung des Abschnitts 26.5.8 . 3 
des Kapitel 26/IMDG-Code deutsch 

* Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Spirit) in An
lehnung an die Bedingungen der Rn 1551 (6) und 
( 7) des Anhangs V der Gefahrgutverordnung Ei
senbahn (GGVE) in Erfüllung des Abschnitts 
26 . 5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code deutsch 

* Salpetersäure 55 % in Anlehnung an die Bedin
gungen der Rn 1551 ( 6) und ( 7) des Anhangs V 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) in Er
füllung des Abschnitts 26.5.8.3 des Kapitel 
26/IMDG-Code deutsch 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung des Ab
schnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

* Der Nachweis der a usreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand •von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Zur Vermeidung einer Barstgefahr des Behälters 
darf der Ansprachdruck der Entlastungseinrich
tung nicht größer sein als der Prüfdruck bei der 
Innendruckprüfung; er muß in Anlehnung an die mit 
der 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung 
geltenden Bedingungen der Rn 1601 (6) des An~ 
hangs VI der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE), so gewählt werden, daß die Entlastungs
einrichtung unter normalen Beförderungsbedin
gungen in Abhängigkeit des j eweiligen Füllgutes 
nicht anspricht. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10 . 2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 04.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9434/1H1 

Nr. 4, 8.3 und Nr. 8.4 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

8.3 

8.4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
109 291 vom 29.11.1990, 
106 350 vom 17.02.1989, 
106 350 1. Nachtrag vom 31.03.1989, 
106 350 2. Nachtrag vom 29.05.1989, 
110 191 vom 21.08.1991 und 
110 191 2. Nachtrag vom 09.06.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
und gemäß Prüfbericht Nr. 
92 298-104 vom 28.01.1992, 
92 298-104 1. Nachtrag vom 01.06.1992 und 
92 298-104 2. Nachtrag vom 23.11.1992 
der Hoechst AG, F + E (GB-H), 6230 Frankfurt 
(Main) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Netzmittellösung 
(Laventin) 
Wasser 
Salpetersäure 55 
Essigsäure 98 % 
n-Butylacetat mit 

5 % 

% 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,40 1,40 

1,90 1,90 
1,34 1,34 
1,60 1,60 
1,00 1,00 

n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 1,40 1 , 40 
(White Spirit) 
Dodigen 180 *) 1,20 1,20 
HOE - S 3551 *) 1,20 1,20 

*) Stoff der Hoechst AG gemäß im BZA Minden 
hinterlegter Rezeptur 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase, vermindert um 
110 kPa) bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, Netzmittellösung, Salpetersäure, 
Essigsäure, n-Butylacetat mit n-Butyace
tat gesättigte Netzmittellösung, Kohlen
wasserstoffgemisch (White Spirit) und 

100 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut Dodigen 180 
und 

133 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut HOE-S 3551 
nicht überschreiten. 



Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 
1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9434/lHl vom 
07.07.1992 und dem 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum 
Zulassungsschein Nr. 9434/1H1 vom 28.10.1992 der Fa. 
Schütz Werke GmbH & Co . KG, 5418 Selters. 

)ieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
3und~sanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
3erlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 17.02.1993 hf 

•uudoobubu-''"'""'.,.' Mludou <•••''> II"~~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn (llllll 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9468/5M2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wle folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
G 90 279 vom 19.09.1990, 
G 91 358 vom 14.11.1991 und 
G 92 247 vom 13.08.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den o. g. Berifhten darf die Ver
packung mit einer 2aus 90 g/m -Papier mit innen
liegender 80 g/m -Polyethylenbeschichtung be
stehenden, nach dem Befüllen abgeschweißter 
Ventilvariante (Ventilüberstand über dem Deck
blatt ca . 30 mm), gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9468/5M2 vom 22.10.1990, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 9468/5M2 vom 26.11.1991 
und dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9468/5M2 
vom 20.08.1992 der Bischof + Klein GmbH & Co. in 
4540 Lengerich. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 30.03.1993 I 'i 
~w>vv~ """'v Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche (l!l UJ 
Bundesbahn l 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9549/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 878 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 26.06.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht dürfen die Ver
packungen alternativ mit angeschweißten oder an
gelöteten Tragegriffen bzw. Fallgriffen ent
sprechend der Zeichnung UN 9105 der Müller GmbH, 
7888 Rheintelden gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9549/1A2 vom 02.04.1991 der Fa. Müller 
GmbH, 7888 Rheinfelden. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 14.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9573/4C1 

Nr. 4, 4.1 und 4.2 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. 1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 7/1990 der DVG Deutsche 
Verpackungsmitte·l Gesellschaft - mbH in 
8505 Rötherrbach (Pegnitz) vom 29.08.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht darf die Ver
packung alternativ entsprechend den Zeichnungen 
600.03.80-I "e" vom 01.09.1992 (Packkiste MEN 
342-I) und 600.03.80-II vom 30.07.1992 (Packkiste 
MEN 342-II) der Deutschen Verpackungsmittel Ge
sellschaft mbH, 8505 Rötherrbach (Pegnitz) gefer
tigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9573/4Cl vom 08.05.1991 der Fa. Metall
werke Elisenhütte GmbH, 5408 Nassau (Lahn). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bund~sanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 28.04.1993 
I 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) jY~/o/ ./v/1/1·,," 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9587/4C1 

Nr. 4, 4.1 und 4. 2 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 

4.1 

4.2 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 5/1990 der DVG Deutsche 
Verpackungsmittel Gesellschaft mbH in 
8505 Rötherrbach (Pegnitz) vom 19.07.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer-
den. 
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Abweichend vorn o. g. Prüfbericht darf die Ver
packung alternativ entsprechend den Zeichnungen 
600.04.33-I "C" vorn 02.07.1992 (Packkiste MEN 
385-I) und 600.04.33-II vorn 30.07.1992 (Packkiste 
MEN 385-II) der Deutschen Verpackungsmittel Ge
sellschaft mbH, 8505 Röthenbach (Pegnitz) gefer
tigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9587/4C1 vorn 05.06.1991 der Fa. Metall
werke Elisenhütte GmbH, 5408 Nassau (Lahn). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 28.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) ~ }:;v .".,_ ( r t/ 

J I 
Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

3 

4 

4.1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4.5 

Hüttenstraße 43 
5910 Kreuztal 

Hersteller der Verpackung 

Blefa GmbH 
Hüttenstraße 43 
5910 Kreuztal 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

ß 278 Chemie-Behälter 10 l - 30 1 

Grundmaße 

Außendurchrnesser: 278 rnrn 

Höhe 

10 1: 274 rnrn 
30 1: 603 rnrn 

Fassungsraum 

9,8 1 bis 30 1 

Höchstzulässige Bruttornasse 

Zulassungs-Nr. 9624/1H2 4.6 Werkstoffe der Verpackung 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
109 772 vorn 30.01.1991, 
10J 772 1. Nachtrag vorn 19.07.1991 und 
109 772 2. Nachtrag vorn 25.09.1992 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9624/1H2 vorn 04.02.1991 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein 9624/1H2 vorn 
27.09.1991 der Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 
5418 Selters. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 02.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9708/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

Blefa GmbH 
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Faß und Standreifen: nichtrostender Stahl 1.4301, 
1.4404 und 1.4571 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

4. 8 

5 

6 

7 

8 

9 

nichtrostender Stahl 1.4301, 1.4404 und 1.4571 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. BA III 6375/92-3 vorn 23.10.1992, 
Zeichnungs-Nr. BA III 5922/91-4a vorn 07.01.1991, 
Zeichnungs-Nr. BA III 6371/92-4 vorn 21.10.1992, 
Zeichnungs-Nr. BA III 6107/91-4a vorn 16.12.1991, 
Zeichnungs-Nr. BA III 6108/91-4a vorn 16.12.1991, 
Zeichnungs-Nr. BA III 6369/92-4 vorn 20.10.1992, 
Zeichnungs-Nr. BA III 6110/91-4a vorn 16.12 . 1991 
und 
Zeichnungs-Nr. BA III 6372/92-3 vorn 26.101.1992 
der Fa. Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 
Zeichnungs-Nr. 730-371 C 01 und 
Zeichnungs-Nr. 723-007 C 00 der Fa. Micro Matic 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 098 vorn 06.05.1991, 
110 098 Nachtrag 1 vorn 10.02.1992 und 110 098 
Nachtrag 2 vorn 16.12.1992 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

. 1Al/X2.3/900/ ............. /D/BAM 9708- BLEFA 
··,. · (Herstellungs-
.-~ jahr, nur die 

letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 



9 .1 

9. 2 

9.3 

9.4 

9. 5 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
2,33 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,50 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,85 gjcm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

9.6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 600 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9847/31HA1 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels 
(IBC) mit Innengefäß aus Kunststoff zur Beförderung ge
fährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 1992 
(BGBl. I, S 391) 

Antragsteller 

Werit Kunststoffwerke 
5230 Altenkirchen (Westerwald) 

Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4. 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

Werit Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. 
5230 Altenkirchen (Westerwald) 

Beschreibung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel ( IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Vewe 600 

Grundmaße 

Kufenpalette, Euro-Kufen-Palette: 
800 mm x 1200 mm 

Höhe 

mit Kufenpalette: 993 mm 

Fassungsvermögen 

645 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

1276 kg (Kufenpalette) 
1273 kg (Euro-Kufen-Palette) 

Werkstoffe des Großpackmittels (IBC) 

Innengefäß: Niederdruckpolyethylen (Eltex B 5920) 
Auslaufarmatur: Hostalen GM 5050 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Schraubdeckel: Lupo1en 4261 A 
Schraubkappe: Hostalen GD 7255 

Zeichnungen de§ Antragstellers 

5030/252.4.91 (Container) 
5030/M 23.4.87 (Innenbehälter) 
5030/42.2.85 (Schraubdeckel S 160 x 7) 
5030/184.2.89 (Schraubdeckels 160 x 7 m. L.) 
5030/22.3.85b (Ventilgriff) 
5030/21.2.85f (Auslaufventil) 
5030/100.3.87 (Schraubdeckel S 60 x 6) 
5030/101.3.87 (Auslaufbogen) 
5030/251.2.91 (Kufenpalette) 
5030/230.4.91 (Boden-Befestigungsschelle) 
5030/315.2.93 (Euro-Kufen-Palette) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 035 vom 03.09.1991, 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 110 035 vom 
05.03.1993 und dem 3. Nachtrag zum Prüfbericht 
Nr. 103 823 vom 28.06.1989 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ( Westf) einer Bauartprüfung 
nach den Vorschriften des Abschnitts 26 der All
gemeinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch (BAnz. 
Nr. 98a vom 1. Juni 1991) hinsichtlich Bau, Aus
rüstung, Prüfung, Zulassung und Kennzeichnung 
von Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Innen
gefäßen aus Kunststoff unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten müssen Bo
denauslaufventile entsprechend den Zeichnungen 
5030/22.3.85b und 5030/21.2.85f der Fa. Werit 
Kunststoffwerke, 5030 Altenkirchen verwendet wer
den. 

6 Zulassung 

7 

8 

Die unter Nr. 4 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 5 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach _der zugelassenen Bauart dürfen Kombina
tions-Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt 
werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß 
bei den serienmäßig gefertigten IBC die für die 
Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Kombinations-Großpackmittel (IBC) sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

1070 

31HA~/Y/ ........ .... ... /D/BAM 9847- WERIT/3000/ 
Monat und Jahr 
(jeweils die 
letzten zwei 
Stellen) der 
Herstellung 
nach Abschnitt 
26.1.5.1.1 des 
Kap. 2 6 /IMDG-
Code deutsch 

1276/645 
Brutto
höchst
masse 
1276 kg 
für IBC 
mit Ku
fenpa
lette 
1273 kg 
für IBC 
mit Euro
Kufen
Palette 

1/75 kg/100 
Eigenmas
se 75 kg 
für IBC 
mit Kufen
palette, 
72 kg für 
IBC mit 

kPa/ ......... I .. ........... . 

Eurokufen
Palette 

Datum der letzten 
Dicht.hei tsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Kombinations
Großpackrnittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 8 gekennzeichneten Kombi
nations-Großpackmitt e l (IBC) dürfen für gefährli
che Güter verwendet werden , wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVE solche Kombinations
Großpackrnittel (IBC) zulässig sind. 

Die Kombinations-Großpackmittel ( IBC) dürfen für 
.gefährliche Güter der Verpackungsgruppe I I oder 
III verwendet werden. 

Die Kombinations-Großpackrnittel ( IBC) dürfen nur 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn 
nachweisbar die Verträglichkeit mit den Werkstof
fen des Kombinations-Großpackmittel (IBC) ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern: 

- Salpetersäure 55 % *) 
Klasse 8 der Anlage zur GGVE 

- Kohlenwasserstoffgemisch *) 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung *) . 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- Netzmittellösung (Laventin 5 %) *) 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

- Wasser 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung (Laventin 5 %) in Anlehnung an 
die Bedi ngungen der Rn 1551 (6) und (7) des An
hangs V der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) 
in Erfüllung des Abschnitts 26.5.8.3 des Kapitel 
26/IMDG-Code deutsch 

n-Butylacetat/mit n-Butylaceatat gesättigte Netz
mittellösung in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der 
Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung 
des Abschnltts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) in Anleh 
nung an die Bedingungen der Rn 1551 (6) und (7) 
des Anhangs V der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE) in Erfüllung des Abschnitts 26.5.8.3 des 
Kapitel 26/IMDG-Code deutsch 

Salpetersäure 55 % in Anlehnung an die Bedingun
gen der Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Ge-

9.5 

9.6 

9. 7 

9.8 

fahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung 
des Abschnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung des Ab
schnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und ~echnik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf die in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht 
überschreiten: 

Prüffüllgüter Dichte in g/cm3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

Netzmittellösung (Laventin 5 %) 1,90 
Kohlenwasserstoffgemisch 1,90 
n-Butylacetat;mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 1,90 
Salpetersäure 55 % 1,90 
Wasser · 1,90 

Der Gesamtüberdruck in dem Kombinations-Großpack
mittel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes 
plus Partialdruck von Luft oder sonstigen inerten 
Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c auf der 
Grundlage des maximalen Füllungsgrades gemäß 
IMDG-Code deutsch (Amdt 25-89, Nr. 2 6. 1. 6. 2) und 
einer Fülltemperatur von 15 •c darf 

66 kPa 

nicht überschreiten. 

Wahlweise darf der Dampfdruck bei 50 •c bzw. 
55 •c auch entsprechend Nr. 2 6 . 5. 11.2 berechnet 
werden. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Kombinations
Großpackmitteln (IBC) nach dieser Bauart muß nach 
den "Technischen Richtlinien für die Uberwachung 
der Fertigung von Großpackmitteln (IBC) und für 
die Anerkennung von Qualitätssicherungs-Program
men für IBC (TR IBC 003) ·· - Verkehrsblatt 
Heft 16, 1992, S . 438, durchgeführt werden. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwa
chender Maßnahmen ist das vor liegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokolle 
über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre auf
zubewahren . 

9. 9 Zur Vermeidung einer Berstgefahr des Behälters 
darf der Ansprechdruck der Entlastungseinrich
tung nicht größer sein als der Prüfdruck bei der 
Innendruckprüfung; er muß, in Anlehnung an die 
mit der 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung 
geltenden Bedingungen der Rn 1601 (6) des An
hangs VI der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE), so gewählt werden, daß die Entlastungs
einrichtung unter normalen Beförderungsbedingun
gen in Abhängigkeit des jeweiligen Füllgutes, 
nicht anspricht. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung des Kombinations-Großpackrnittels 
(IBC) demjenigen, der das Kombinations-Großpack
mittel (IBC) für Gefahrgut erstmals einsetzt/be
füllt bekannt sind. 

11 sonstiges 

11.1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 



11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

11.5 Diese Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. 9847/31Hl vom 13.09.1991, den Zulassungs
schein Nr. 9847/31HA1 vom 13.09.1991 und dem 
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 9847/31HA1 
vom 31.07.1992 der Werit -Kunststoffwerke, 
5230 Altenkirchen (Westerwald). 

4950 Minden, 16.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9856/6HA1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 601 vom 08.10.1991 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage - zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom genannten Bericht dürfen die Ver
packungen auch ohne 3/4"Öffnung gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in 
sungsschein Nr. 9856/6HA1 
Gottlieb Duttenhöfer GmbH 
(Pfalz). 

Verbindung mit dem Zulas
vom 16.10.1991 der Fa. 

& Co. KG, 6733 Haßloch 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 19.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9976/6HA1 

Nr. 4, 8.3, 8.4 und 8.8 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 212 vom 25.06.1992 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 111 212 vom 
09.09.1992 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

8.3 

8.4 

8. 8 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5%ig 
Salpetersäure 55%ig 
Salpetersäure 65%ig 
Salpetersäure 70%ig 
Wasser 1,80 
Perchloräthylen 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 

1,50 
1,50 
1,50 
1,50 
2,70 
1, 70 
1,60 

1,60 

2,25 
2,25 
2,25 
2,25 
4,05 
2,55 
2,40 

2,40 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung, 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure, 
166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssig
keiten 
Wasser, n-Butylacetat/mit n-Butylacetat ge
sättigte Netzmittellösung, Kohlenwasserstoffge
misch (White Spirit) und 
133 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 
Salpetersäure 65%ig, Salpetersäure 70%ig sowie 
Perchloräthylen nicht überschreiten 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum 
Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 65%ig und 70%ig Stoff der Klasse 8 
Ziffer 2.b) der Anlage zur GGVE 
und 
Perchloräthylen, Stoff der Klasse 6.1 
Ziffer 15.c) der Anlage zur GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen 
Verträglichkeit muß nach dem anerkannten Stand 
von Wissenschaft und Technik geführt werden 
können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9976/6HA1 vom 07.08.1992 der Fa. V an 
Leer Verpackungen GmbH, 5952 Attendorn. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 17.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

1071 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9983/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 639 vorn 30.07.1992 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage · zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht darf die 
Bauart auch mit einer Moosgummidichtung von 
12 rnrn im Deckel gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9983/1A2 vorn 12.08.1992 der Fa. 
Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG, 6733 Haßloch 
(Pfalz). 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 01.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9984/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 643 vorn 30.07.1992 und 
111 643 1. Nachtrag vom 30.10.1992 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden· (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt hur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9984/1A2 vom 12.08.1992 der Fa. Aug. 
Schmalenbach GmbH & Co. oH, 4100 Duisburg 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 23.11.1992 
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Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9990/3A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 612 Vgab 50 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
27.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht darf die Ver
packung auch mit einer verlöteten oder ange
schweißten (Punktschweißung) Schildbefestigung, 
sowie mit Bodenverstärkungsblechen entsprechend 
Zeichnungs Nr. 120-061-583 vom 16.12.1992 der 
Tankanlagen Salzkotten GmbH, 4796 Salzkotten ge
fertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9990/3A1 vom 20.08.1992 der Fa. Tankan
lagen Salzkotten GmbH, 4796 Salzkotten. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

t 
!I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9991/3A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 613 Vgab 50 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
27.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vorn o. g. Prüfbericht darf die Ver
packung auch mit einer verlöteten oder ange
schweißten (Punktschweißung) Schildbefestigung, 



sowie mit Bodenverstärkungsblechen entsprechend 
Zeichnungs Nr. 120-061-583 vom 16.12.1992 der 
Tankanlagen Salzkotten GmbH, 4796 Salzkotten ge
fertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr . 9991/3A1 vom 20.08.1992 der Fa. Tankan
lagen Salzkotten GmbH, 4796 Salzkotten. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9992/3Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 614 Vgab 50 der Bundes
bahn- Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
27.07.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht darf die Ver
packung auch mit einer verlöteten oder ange
schweißten (Punktschweißung) Schildbefestigung, 
sowie Bodenverstärkungsblech entsprechend 
Zeichnungs Nr. 120-061-593 (Typ: 320/20) vom 
16.12.1992 der Tankanlagen Salzkotten GmbH, 
4796 Salzkotten gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 9992/3Al vom 20.08.1992 der Fa. Tankan
lagen Salzkotten GmbH, 4796 Salzkotten. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 06.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10000/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10, Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Fassungsraum: 26,1 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 532 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25 . 09.1992 und 
gemäß Bericht Nr. XXIII/92 der Mauser Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 07.10.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.9Zl.9/200/ ............. /D/BAM 10000 - M 
(Herstellungs -
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 
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8.4 

8.5 

8.6 

8 0 7 

8 0 8 

9 

10 

Prüffüllgut 

n-Butylacetat/mit 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,20 1,20 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 1,20 1,20 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 % 1,40 1,40 
Netzmittellösung 5 % 1,40 1,40 
Wasser 1,90 1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d . h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssig
keit Netzmittellösung, n-Butylacetat/mit n-Butyl
acetat gesättigte Netzmittellösung, Kohlenwasser
stoffgemisch (White Spirit), SalpetersBure 55% 
und Wasser nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

1Q.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 09.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10012/4A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom Z2.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Bauer GmbH 
4286 Südlohn 

3 Hersteller der Verpackung 

Bauer GmbH 
4286 Südlohn 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

5.1 

5. 2 

Kiste aus Stahl als Außenverpackung und Säcke aus 
Kunststoffolie als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

SAP (Sonderabfallbehälter) 

Grundmaße 

Länge 
Breite 

Höhe 

200 mm 
000 mm 

840 mm bis 1 240 mm 

Nennvolumen 

450 l bis 800 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

630 kg (SAP 800) 
585 kg (SAP 450) 

Werkstoff der Verpackung 

St 37-2 

Werkstoff der Verschlüsse 

St 37-2 (Deckel) 

Zeichnungen des Antragsstellers 

003-03.02.00:000 (SAP 800 Montage) 
003-03.02.01:000 (Grundrahmen) 
003-03.02.02:000 (SMB 800 Wanne) 
003-03.02.03:000 (Deckel) 
003-03.01.00:000 (SAP 450 Montage) 
003-03.01.02:000 (SAP 450 Wanne) 
003-03.02.01:000 (Grundrahmen) 
003-03.02.03:000 (Deckel) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 652 vom 11.08.1992 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 111 652 vom 
03.11.1992 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 



6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: a) 4Al/X *) /S/ .............. /D/BAM 

(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10012 - Bauer 

9 

9.1 

9. 2 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 9.5 zu ermitteln. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

9. 3 Entfällt 

9.4 

9.5 

9. 6 

9.7 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf die 
Werte, die sich aus dem als Anlage beigefügten 
Diagramm der Bauer GmbH vom 26.01.1993 ermitteln 
lassen , nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9. 8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 

11.5 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Diese Neufassung 
Nr. 10012/4A1 vom 
Südlohn. 

ersetzt den Zulassungsschein 
17.08.1992 der Bauer GmbH, 4286 

4950 Minden, den 22.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10045/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung . vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

Hersteller der Verpackung 

Dellbrücker Emballagen Gesellschaft 
Müller GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

Beschreibung der Bauart 
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Faß aus Stahlblech mit 
abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

kon. Spannringtrommel 0,5/0,5/1,0 

4. 2 Grundmaße 

Innendurchmesser, oben: 470 mm 

4. 3 Höhe 

mit Spannring und Deckel von 537 mm bis 825 mm 

4.4 Fassungsraum 

von 80 l bis 126 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

195 kg (Fassungsraum 126 l) 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 

St 1203 (Spannring) 

4.8 Zeichnungen 

5 

6 

Zeichnung Nr. 3-3874 vom 07.10.1992 und 
Zeichnung Nr. 3-3079 vom 15.01.1991 der 
Schütz-Werke GmbH & Co . KG, 5418 Selters;ww. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß_ den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 975 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 03.11.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unt e r 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen . 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festge legten 
Anforderungen erfüllt sind . 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt z u kennze ichnen: 

1A2/Y *)/S/ . ..... . ... .. . /D/BAM 10045 - DEG 
(Herste llungs -
j ahr, nur die 
letzte n beiden 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 9 .5 zu berechnen. 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8. gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werde n, we nn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

9.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

9. 3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9 . 5 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über-
schritten werden. Das Verhältnis von 
Bruttohöchstmasse zu Fassungsraum darf 
1,54 kg/Liter nicht überschreiten. 
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9.6 

9.7 

9.8 

10 

11 

Entfällt 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 23.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn- Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 10046 /4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz 
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Hersteller der Verpackung 

Wellpappe Siebesheim 
6083 Siebesheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 
ein 201-Gefäß aus Kunststoff als Innenv erpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Cubitainer 201-BOX 



4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

7 

Grundmaße in mm 

Länge 
außen: 290 
innen: 277 

Breite 
außen: 290 
innen: 277 

Höhe in mm 

außen: 302 
innen: 280 

Fassungsraum 

Höchstzulässige Bruttomasse 

25 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Außenverpackung: Wellpappe (Wellenarten B und C) 
Innenverpackung: Mischung aus LLDPE Escorene 1201 

und LDPE Escorene 361 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Außenverpackung: PP-Klebeband, Hotmelt-Kleber 
Innenverpackung: Schraubkappe: Hostalen 1042 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. CU 91-4-7.3 vom 28.10.1988 und 
Zeichnungs-Nr. CU 89-4-24.3 vom 02.08.1989 
der Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 756 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.09.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5 .1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9.1 

9.2 

9. 3 

9.4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/~ ~~., 

1 l! '\4G/Y25/S/ ...... ........ /D/BAM 10046 - WEBI 
.... :: • ./ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

9.5 

9. 6 

9. 7 

9. 8 

10 

11 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 25 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 02.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 088/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG 
Postfach 63 
5474 Brohl-Lützing 1 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Innenverpackungen 
( 198 12-ml-Flachen aus Glas, die zu je 3 Stück 
in Faltschachteln vorverpackt sind) 
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4.1 

4.2 

4.3 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55 429 Te i l 1 

Grundmaße, außen 

Länge: 31,0 cm 
Breite: 24,5 cm 

Höhe 
21,5 cm 

4.4 Fassungsraum 

4.5 

4.6 

4.7 

5 

5. 1 

5.2 

30 cm x 23,5 cm x 19 cm = 13 395 cm3 13,4 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

9,8 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Zweiwellige Wellpappe (Wellenarten: B und C) 

Werkstoffe der Verschlüsse 

50 mm breites Klebeband, 
4065 NOPI der Beiarsdorf AG 
70 mm breites Tapeband, glasfaserverstärkt 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 041 Vgab 60 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
21.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

8 

9 

9.1 

9.2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Yl0/S/ .............. /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10 088 - BROHL 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9. 3 Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9.5 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 9, 8 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9. 7 

1078 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die ~ugelassene Verpackungsbauart. 

9 . 8 

10 

11 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
d urchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt s i nd . 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen f ür den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
z e i t i gen Wi derru fs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

11 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 23 . 12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10089 / 1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4. 1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I , S . 1225) 

vom 

Antragsteller 

Bauer GmbH 
Eichendorffstraße 62 
4286 Südlohn 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

SC 240 

4.2 Grundmaße 

4.3 

Länge: 80 cm 
Breite: 80 cm 

Höhe 

109 cm 



4 . 4 Fassungsraum 

244 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttornasse 

4.6 

4.7 

4. 8 

5 

6 

Werkstoff der Verpackung 

St 37-2 

Werkstoff der Verschlüsse 

St 37-2 

Zeichnungen 

426 . 02.0.00 . 00, 426 . 02.1.00.00, 426.01.3.00.00, 
426.01.1.00.00 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 991 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
17.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 1A2/Xl . 7/250/ .. . ......... . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10089 - Bauer 

9 

9.1 

9. 2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güte'r verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

9.3 Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9.5 

9. 6 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,70 g/crn3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,60 g;crn3 _(Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,90 g/crn (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis-

bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart encspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11.3 Diesern Zu lassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulass ungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egel:<raut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10090/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

Bauer GmbH 
Eichendorffstraße 62 
4286 Südlohn 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4 . 5 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

SC 285 

Grundmaße 

Länge : 8 0 crn 
Breite: 80 crn 

Höhe 

125 crn 

Fassungsraum 

286 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 
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4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

Werkstoff der Verpackung 

St 37-2 

Werkstoff der Verschlüsse 

St 37-2 

Zeichnungen 

426.01.0.00.00, 426.01.2.00.00, 426.01.3.00.00, 
426.01.1.00.00 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 992 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Xl. 4/250/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10090 - Bauer 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9 .1 

9. 2 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

9 . 3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 

9. 6 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,40 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,30 g;cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9.8 

10 

11 

1080 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

l1.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rec~tsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Ber lin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10091/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

Bauer GmbH 
Eichendorffstraße 62 
4286 Südlohn 

3 Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4 .. 1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4 . 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

SC 240 

Grundmaße 

Länge: 80 cm 
Breite: 80 cm 

Höhe 

109 cm 

Fassungsraum 

244 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

534 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 37-2 

Werkstoff der Verschlüsse 

St 37-2 

Zeichnungen 

426.02.0.00.00, 426.02 .1.00.00, 426.01.3.00.00, 
426.01.1.00.00 



5 

6 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemä~ Prüfbericht Nr. 111 993 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1A2/X534/S/ ............. /D/BAM 10091- Bauer \V (Herstellungs-

9 

9. 1 

9.2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

9. 3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.· Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 534 kg nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 Entfällt 

9.8 

10 

11 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRVOOl)" -Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

{J 
(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10092/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni_l991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Bauer GmbH 
Eichendertfstraße 62 
4286 Südlohn 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

SC 285 

Grundmaße 

Länge: 80 cm 
Breite: 80 cm 

4.3 Höhe 

125 cm 

4.4 Fassungsraum 

286 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4.6 

4.7 

4. 8 

5 

6 

7 

8 

542 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 37-2 

Werkstoff der Verschlüsse 

St 37-2 

Zeichnungen 

426.01.0.00.00, 426.01.2.00.00, 426.01.3.00.00, 
426.01.1.00.00 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 994 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X542/S/ ............. /D/BAM 10092- Bauer 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9 0 2 

9.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. ~ gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden . 

Entfällt 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10093/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

9 0 4 Entfällt 2 Antragsteller 

9.5 

9 0 6 

9 0 7 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 542 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV001)" -Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S . 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11 .4 Dieser Zulass•1ngsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
fors chu ng und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.12.1992 

Bundesbahn-Zentralar.tt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 . 1 

8.2 

Sulo Eisenwerk Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Bünder Straße 85 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit 2aßförrni
ger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 771 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
13.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft 'und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/X1.6/250/ ............. /D/BAM 10093 - SL 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
den. 

für gefährliche Güter 
I I, I I I verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 



8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9 

10 

10.1 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 1,60 

1,60 

1,60 

1,60 
1,60 
2,40 

2,40 

2,40 

2,40 
2,40 
3,00 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte Netzmittellö
sung, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), Salpetersäure 55 %ig und Wasser 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, ,der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein 
belehrung bei. 

4950 Minden, 10.12.1992 

liegt eine Rechtsmittel-

{) 
(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10094/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Sulo Eisenwerk Streuher & Lohmann GmbH & Co. KG 
Bünder Straße 85 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmi
ger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 772 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
13.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden.sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wi~ folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/Xl.6/250/ ............. /D/BAM 10094 - SL 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
den. 

für gefährliche Güter 
I I, I I I verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 
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8.4 

8.5 

8. 6 

8. 7 

8.8 

9 

10 

10.1 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5 %ig 1,60 2,40 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 

1 ' .60 Netzmittellösung 2,40 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 1,60 2,40 
Salpetersäure 55 %ig 1,60 2,40 
Wasser 1,60 2,40 3,60 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um ,100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte Netzmittellö
sung, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), Salpetersäure 55 %ig und Wasser 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung ·Von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können . 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh . V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, ~er die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Be,;lin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 10.12.1992 {) 
(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10095/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

CD 

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Bünder Straße 85 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmi
ger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 773 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
13.11 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft uhd 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/Xl.6/250/ ............. /D/BAM 10095 - SL 
(Herstellungs -
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
den. 

für gefährliche Güter 
I I , I I I verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 



8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8. 8 

9 

10 

10 . 1 

Prüffüllgut 
Dichte in g/crn3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Netzmittellösung 5 %ig 1,60 2,40 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 1,60 2,40 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 1,60 2,40 
Salpetersäure 55 %ig 1,60 2,40 
Wasser 1,60 2,40 3,60 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um :fOO kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des rnaxirnale'n Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzrnittellösung, n-Butylacetat/rnit 
n-Butylacetat gesättigte Netzrnittellö
sung, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), Salpetersäure 55 %ig und Wasser 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter : 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh . V/GGVE, 

n-Butylacetat/rnit n-Butylacetat gesättigte Netz
rnittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V(GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, qer die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be-
kannt sind. · 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10 . 4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

4950 Minden, 10.12.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10096/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vorn 22.07.1985 
( BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Sünder Straße 85 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmi
ger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 774 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
13.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden .sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackunge n 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/Xl . 6/250/ . ........... . /D/BAM 10096- SL 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 ( 1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
den. 

für 
II, 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 
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8. 4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8. 8 

9 

Prüffüllgut 
Dichte in g;crn3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Netzmittellösung 5 %lg 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 

I II III 

1,60 

1,60 

1,60 

1,60 
1,60 
2,40 

2,40 

2,40 

2,40 
2,40 
3,00 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa be i Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n-Butylacetatjmit 
n-Butylacetat gesättigte Netzmittellö
sung, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), Salpetersäure 55 %ig und Wasser 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung,. Berlin'" (ISSN 0340-75.51) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 10.12.1992 u 
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(_Egell<raut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10097/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CD 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 

·10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Bünder Straße 85 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmi
ger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 775 vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
13.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden . sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serie~rnäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/X1.6/250/ ............. /D/BAM 10097 - SL 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schrif.t.en der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
den. 

für 
II, 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 



8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

8. 8 

9 

Prüffüllgut 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat mit 

Dichte in g/crn3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,60 2,40 

n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 1,60 2,40 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 1,60 2,40 
Salpetersäure 55 %ig 1,60 2,40 
Wasser 1,60 2,40 3,60 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um lPO kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oc 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzrnittellösung, n-Butylacetat/rnit 
n-Butylacetat gesättigte Netzrnittellö
sung, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), Salpetersäure 55 %ig und Wasser 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/rnit n-Butylacetat gesättigte Netz
rnittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 

10.2 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fD:r die internationale 
förderung gefährlicher Güter ( RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe 
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 10.12.1992 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10098/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10.-Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG 
Bünder Straße 85 
4900 Herford 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung Kunststoff mit faßförmi
ger Außenverpackung aus Stahl 

Fassungsraum: 206 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 776 Vgab 63 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
13.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serieqrnäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 6HA1/X1.6/250/ ............. /D/BAM 10098- SL 
\,_V (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
den. 

für gefährliche Güter 
I I, I I I verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 
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8.4 

Prüffüllgut 
Dichte in g/cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 

I II III 

1,60 

1,60 

1,60 

1,60 
1,60 
2,40 

2,40 

2,40 

2,40 
2,40 
3,60 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um. 100 kPa) 
bei 55 oc auf der Grundlage des maxim·a·len Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n-Butylacetat;mit 
n-Butylacetat gesättigte Netzmittellö
sung, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), Salpetersäure 55 %ig und Wasser 

nicht überschreiten. 

8. 5 Entfällt 

8. 6 

8.7 

8.8 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflü~sigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung gnd -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 10.12.1992 

1088 
(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10099/5H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
Am Tannenkamp 21 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffgewebe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 046 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
07.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5H1/Y26/S/ ................ /D/BAM 10099 - N 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 25,1 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 



8.7 

9 

10 

10.1 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und M~t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 17.12.1992 

u 
(Egslkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10100/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
Am Tannenkamp 21 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 047 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
08.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5H4/Z51/S/ ................ /D/BAM 10100- N 
\_V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8. 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 50,1 kg nicht überschreiten. · 

8. 4 Entfällt 

8. 5 

8. 6 

8.7 

9 

10 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 
Prüfanforderungen für Verpackungen 
rung gefährlicher Güter. 

Eisenbahnbe
festgelegten 
zur Beförde-

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 17.12 . 1992 

,{J 
(Fgelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10102/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller - GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4.8 

Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft 
Müller - GmbH & Co. KG 
5090 Leverkusen 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Konische Spannringtrommel 

Grundmaße 

Innendurchrnesser, oben 470 rnrn 

Höhe mit Spannring und Deckel 

536 rnrn bis 825 mrn 

Fassungsraum 

80 l bis 127 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

157 kg (125 1-Faß) 

Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

Werkstoff der Verschlüsse (Spannring) 

St 1203 oder St 2 

Zeichnungen 

3-3937 vom 30.11.1992 und 
3-3079 vom 15.01.1991 der 
Schütz Werke GmbH + Co. KG 
5418 Selters 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 144 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

1090 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

8 

~) 

9 

9. 1 

9.2 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y . . *)/S/ ............. /D/BAM 10102- DEG 
Brutto- (Herstellungs-
höchst- jahr, nur die 
masse) letzten beiden 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 9.5 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

9. 3 Entfällt 

9.4 

9.5 

9. 6 

9.7 

9.8 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Das Verhältnis von Brutta
höchstmasse zu Fassungsraum darf 1,23 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassengs-Nr. l0103/11HA2 

für die Bauart eines Kombinations-Großpackmittels (IBC) 
mit Kunststoff-Innengefäß zur Beförderung gefährlicher 
Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Ausnahmegenehmigung (AG) des Bundesministers für 
Verkehr Nr. E3/91 vom 1. März 1991 zur Gefahrgut
verordnung Eisenbahn vom 22. Juli 1985 (BGBl. I 
s. 1560), zuletzt geändert durch die Verordnung 
vom 6. Juni 1990 (BGBl. I S. 1001). 

Antragsteller 

MSW-CHEMIE GMBH 
3394 Langalsheim 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel 
stoff-Innengefäß 

Fassungsvermögen: 1000 Liter 

(IBC) mit Kunst-

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß den nachfolgenden Prüfberichten der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung und Verwendung von starren Großpackmitteln 
( IBC) und Kombinations-Großpackmittel ( IBC) mit 
Kunststoff-Innengefäßen - TR IBC K 001 - (VKBl. 
Heft 4, 1990, Nr. 39, S. 106) unterzogen worden 
sind: 

105 988 vom 05.04.1988 und 
105 988 1. Nachtrag vom 06.04.1992. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung,. daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Kunststoff-Innengefäßen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderungen 
erfüllt sind. 

Die Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln 
( IBC) nach dieser Bauart muß nach den "Techni
schen Richtlinien für die Überwachung der Ferti
gung von Großpackmitteln (IBC) und für die Aner
kennung von Qualitätssicherungs-Programmen für 
IBC (TR IBC 003)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1992, 
S. 438, durchgeführt werden. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwa
chender Maßnahmen ist das vorliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

11HA2/Y/ ................ /D/BAM 10103- FST/2000/ 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anlage zur 
GGVE 

1000/146/1003/ ........ I ........ . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der IBC 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Die Großpackmittel (IBC) dürfen nur als .Wagenla
dung befördert werden. Sie müssen an beiden 
Stirnseiten gut lesbar und nicht auslöschbar fol
gende Aufschrift tragen: 
"Nur im Wagenladungsverkehr zugelassen". 

Andere Stoffe und Gegenstände dürfen in dem für 
den Sprengstoff, Typ B, zugelassenen Großpackmit
tel (IBC) nicht befördert werden. 

Eine Zusammenpackung mit anderen Gütern ist nicht 
zugelassen. 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff zugelassen werden: 

Bezeichnung 

0082 Sprengstoff, Typ B 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 
Klasse Ziffer 

1.1 D 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

.10 .1 Entfällt 

10.~ Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialtor 
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel 
belehrung bei. 

4950 Minden, 30.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10104/31HA1 

für die Bauart eines 
(IBC) mit Innengefäß aus 
gefährlicher Güter 

Kombinations-Großpackmittels 
Kunststoff zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
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2 

3 

4 

5 

6 

durch die Siebente Verordnung zur 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 
(BGBl. I, S 391) 
- Ausnahme Nr. E 77 -

Antragsteller 

Schütz Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

Benennung der Bauart 

Änderung von 
9. März 1992 

Kombinations-Großpackmittel (IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Fassungsvermögen: 1058 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß dem nachfolgenden Prüfbericht der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgemeinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch 
(BAnz. Nr. 98a vorn 1. Juni 1991) hinsichtlich 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung von (IBC) Kombinations-Großpackmittel (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff unterzogen worden 
sind: 

111 255 vorn 15.09.1992 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfül lt sind. 

Die Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln 
( IBC) nach dieser Bauart muß nach den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fer
tigung von Großpackmitteln (IBC) und für die An
erkennung von Qualitätssicherungs-Programmen für 
IBC (TR IBC 003)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1992 , 
S. 438, durchgeführt werden. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jede rzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

1092 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

31HA1 /Y/ .............. /D/BAM 10104 - Schütz / 0 / 
Monat und Jahr 
(jeweils die 
letzten zwei 
Stellen der 
Herstellung 
nach Abschnitt 
26.1.5.1.1 des 
Kap. 2 6 /IMDG-
Code deutsch 

1330/1058 1/86 kg/100 kPa/ ........ I ........... . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Grenzdaten für den Inhalt 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit 
zugeordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter 

Wasser 

Dichte in g/crn3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

1,20 

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel ( IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 oc auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Füllternperatur·von 
15 °C darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung des Ab
schnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0 340-7 551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 04.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G s· S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10105/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07 . 1985 
( BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 



3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4. 8 

5 

6 

7 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Hersteller der Verpackung 

Außenverpackung: Weilpappenwerk Biebesheim 
6083 Biebesheim 

Kunststoffinnengefäß: Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung aus 
Pappe in Kistenform 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Cubitainer 3 1 

Grundmaße der Außenverpackung 

Länge: 16 cm 
Breite: 16 cm 

Höhe der Außenverpackung 

17,5 crn 

Nennvolumen des Kunststoffinnengefäßes: 

3 1 

Höchstzulässige Bruttornasse 

4,4 kg 

Werkstoff(e) der Verpackung 

Außenverpackung: 
einwellige Wellpappe (Wellenart B) 

Kunststoffinnengefäß: 
Mischung LDPE/LLDPE 

Werkstoff(e) der Verschlüsse 

Außenverpackung: 
60 mrn breites glasfaserverstärktes 
Klebeband, alternativ 1Hotmeltkleber 

Kunststoffinnengefäß: 
Schraubkappe aus PP, Hostalen 1060 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. CU 90-4-7.3 vorn 08.07.1992 und 
Zeichnungs-Nr. CU 92-4-14.3 vom 28.04.1992 der 
Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 673 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 31.08.1992 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HG2/Yl.4 Z1.4/60/ ...... /D/BAM 10105 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

- DYNOPLAST 
ELBATAINER 

-WEBI 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig-

9. 2 

9.3 

9. 4 

9.5 

9.6 

9. 7 

9. 8 

10 

ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern: 

- Salpetersäure 55 % 

- Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 

- Netzmittellösung 5 % 
(Laventin) 

- Wasser 

Klasse 8 
der Anlage zur GGVE 

Klasse 3 
der Anlage zur GGVE 

kein Stoff 
der Anlage zur GGVE 

kein Stoff 
der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung 5 % (Laventin) *) 

Salpetersäure 55 % *) 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) *) 

Wasser 

*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/crn3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Wasser 
Salpetersäure 55 % 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Netzmittellösung 5 % 
(Laventin) 

I II III 

1,40 
1,40 
1,20 

1,20 

1, 40 
1, 40 
1,20 

1,20 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

40 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut Wasser und 
26 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern Sal
petersäure 55 %, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit), und Netzmittellösung 5 % (Laventin) 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
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Verwendung 
Verpackung 
kannt sind. 

der 
für 

Verpackung 
Gefahrgut 

demjenigen, der 
einsetzt/befüllt 

die 
be-

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im •• Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 24.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10106/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, a. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Herzberger Papierfabrik 
Ludwig Osthushenrich GmbH & Co. KG 
3420 \ferzberg 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
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Herzherger Papierfabrik 
Ludwig Osthushenrich GmbH & Co. KG 
3420 Herzberg 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung 
und Beutel aus PE-Schlauchfolie 
verpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße mm 

Innenmaße: 680 x 330 x 125 
Außenmaße: 690 x 335 x 130 

Höhe 

130 mm 

Fassungsraum 

28,05 l 

als Innen-

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

26,5 kg 

4.6 Werkstoffe der Verpackung 

4.7 

4.8 

5 

5. 1 

5. 2 

6 

7 

8 

J; 

9 

9 .1 

9. 2 

Vollpappe 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Kunststoff-Umreifungsband (10 mm breit) 

Zeichnungen 

Konstruktionszeichnung Nr. 3432 und Nr. 3433 der 
Herzberger Papierfabrik, 3420 Herzberg am Harz 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, ·die 
gemäß Prüfbericht Nr. 03 der Herzherger Papier
fabrik Ludwig Osthushenrich GmbH & Co. KG, 
3420 Herzberg/Harz vom 11.12.1992 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y27/S/ ........... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10106 - Herzberger 
Papierfabrik 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind-. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9. 3 Entfällt 

9.4 

9. 5 

9.6 

9.7 

9.8 

10 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 26,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragstell~~ muß ~ac~ei~~ 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackunq demieniqen, der d_i~ 



Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 16.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10107/4D 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

SEEPACK 
Gesellschaft für seemäßige Exportverpackung 
Friedrich Tiemann & Sohn (GmbH & Co.) 
2800 Bremen 21 

Hersteller der Verpackung 

SEEPACK 
Gesellschaft für seemäßige Exportverpackung 
Friedrich Tiemann & Sohn (GmbH & Co.) 
2800 Bremen 21 

4 Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz als Außenverpackung und 
Beutel aus Textilgewebe als Innenverpackung 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4.3 

4.4 

Grundmaße, außen 

Länge: 600 mm 
Breite: 600 mm 

Höhe, außen mit Kufen 

von 360 mm bis 675 mm 

Fassungsraum (Innenvolumen) 

max. 200 l 
min. 100 1 

4.5 

4.6 

4.7 

4. 8 

5 

5.1 

5. 2 

6 

7 

8 

9 

9. 1 

9.2 

Höchstzulässige Bruttomasse 

115 kg bei einem Innenvolumen von 200 1 

Werkstoff der Verpackung 

Sperrholz 5-schichtig 

Werkstoff der Verschlüsse 

Stahlband 16 x 0,5 mm 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, -die 
gemäß Prüfbericht Nr. 3182/92 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e.V. 
(BFSV), Institut für Export-Verpackung an der 
Fachhochschule Harnburg ( IFE), 2050 Harnburg 89 
vom 14.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4D/Y *)/S/ .......... . ... /D/BAM 10107- SEEPACK 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse in kg 
ist jeweils entsprechend Nr. 9.5 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9 . 3 Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9.5 Das Verhältnis von Bruttomasse in kg zu Außen
volumen in 1 darf 0,47 kg/1 nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9. 7 

9.8 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die z~gelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 
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10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 05.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10108/4D 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 199l.(BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

3 

SEEPACK 
Gesellschaft für seemäßige Exportverpackung 
Friedrich Tiemann & Sohn (GmbH & Co.) 
2800 Bremen 21 

Hersteller der Verpackung 

SEEPACK 
Gesellschaft für seemäßige Exportverpackung 
Friedrich Tiemann & Sohn (GmbH & Co.) 
2800 Bremen 21 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

Kiste aus Sperrholz als Außenverpackung und 
Beutel aus PE-Schlauchfolie als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße, außen 

4.3 

4.4 
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Länge: 450 mm 
Breite: 450 mm 

Höhe, außen mit Kufen 

von 345 mm bis 645 mm 

Fassungsraum (Innenvolumen) 

4.5 

max. 10 3, 8 1, 
min. 60,8 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

75 kg bei einem Innenvolumen von 103,8 1 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

Sperrholz 5-schichtig 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 

Stahlband 16 x 0,5 mm 

4.8 Zeichnungen 

5 

5.1 

5.2 

6 

7 

8 

9 

9. 1 

9. 2 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 3183/92 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackungen e. V. 
(BFSV), Institut für Export-Verpackung an der 
Fachhochschule Harnburg (IFE), 2050 Harnburg 89 vom 
14.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4D/X *)/S/ .............. /D/BAM 10108- SEEPACK 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse in kg 
ist jeweils entsprechend Nr. 9.5 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
tsn Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

9. 3 Entfällt 

9.4 

9.5 

Entfällt 

Das Verhältnis von Bruttomasse in kg zu Außen
volumen in 1 darf 0,57 kg/1 nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9. 7 

9.8 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 



10 

11 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 05.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10109/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Raku GmbH 
Im Wöhr 2 
7550 Rastatt 

Hersteller der Verpackung 

Raku GmbH 
Im Wöhr 2 
7550 Rastatt 

Beschreibung der Bauart 

100-rnl-Flasche mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 

Höhe: 128 rnrn 
Außendurchrnesser: 40 rnrn 
Lichter Füllöffnungsdurchrnesser: 25 rnrn 

4.3 Höhe (mit verschluß) 

135 rnrn 

4.4 Fassungsraum 

130 ml 

4.5 Höchstzulässige Bruttornasse 

4.6 

4.7 

4. 8 

5 

6 

7 

8 

169 g 

Werkstoff(e) der Verpackung 

HDPE, Hostalen GF 4750 (Hoechst); 
Haftverrnittler; 
EVA, EP-F (Kuraray, Japan). 

Werkstoff(e) der Verschlüsse 

Schraubkappe aus PP, weiß, Novolen 2300 KX (BASF) 
mit eingeklebter Dichtscheibe aus Duplexkarton 
mit aufkaschierter A1/PET/PE-Siegelfolie. 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. 3119 d vorn 21.02.1990 und 
Zeichnungs-Nr. 3367 a vorn 27.02.1990 der Bayer 
AG, 5090 Leverkusen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 9219334-1 der Bayer AG, 
5090 Leverkusen vorn 30.11.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1H1/X/250/ ................. /D/BAM 10109- CMB 
'"':.,) (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind . . 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgenden gefährlichen Gut (Prüffüllgut): 

- Ethylparathion Klasse 6.1 der GGVE 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten . 
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9 0 6 

Prüffüllgut 

Ethylparathion 

Dichte in g/crn3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1, 16 1,16 1,16 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

9. 9 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9.10 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

10 

Ethylparathion Stoff der 
Klasse 6.1 Ziffer 71 a. 

Anlage zur GGVE 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr ( RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10110/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, -S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

1000-rnl-Flasche mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4 0 5 

4 . 6 

Höhe: 234 mm 
Außendurchrnesser: 88,5 mm 
Lichter Füllöffnungsdurchrnesser: 42 mm 

Höhe (mit Verschluß) 

238 mm 

Fassungsraum 

ll80 rnl 

Höchstzulässige Bruttornasse 

1427 g 

Werkstoff(e) der Verpackung 

HDPE, Hostalen GF 4750 (Hoechst); 
Haftverrnittler; 
EVA, EP-F (Kuraray, Japan). 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 

4.8 

Schraubkappe aus PP, weiß, Novolen 2300 KX (BASF) 
mit ein.geklebter Dichtscheibe aus Duplexkarton 
mit aufkaschierter Al/PET/PE-Siegelfolie. 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. 3353 I vorn 05.03.1985 und 
Zeichnungs-Nr . 3354 g vorn 30.10.1984 der Bayer 
AG, 5090 Leverkusen. 

5 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 9219334-2 der Bayer AG, 
5090 Leverkusen vorn 30.11.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 



8 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1H1/X/250j ................. /D/BAM 10110- M 
·~ (Herstellungs-

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9. 4 

9.5 

9. 6 

9. 7 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgenden gefährlichen Gut (Prüffüllgut): 

- Ethylparathion Klasse 6.1 der GGVE 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Ethylparathion 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1' 16 1,16 1,16 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

9. 9 Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9.10 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

10 

Ethylparathion Stoff der 
Klasse 6.1 Ziffer 71 a. 

Anlage zur GGVE 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 1011l/31HA1 

für die Bauart eines 
(IBC) mit Innengefäß aus 
gefährlicher Güter 

Kornbinations-Großpackrnittels 
Kunststoff zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahrneverordnungen vorn 9. März 1992 
(BGB1. I, S 391) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

ROTH WERKE GmbH 
3563 Dautphetal 

Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackrnittel (IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 

Fassungsvermögen: 1028 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß dem nachfolgenden Prüfbericht der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgerneinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch 
(BAnz. Nr. 98a vorn 1. Juni 1991) hinsichtlich 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung von (IBC) Kombinations-Großpackrnittel (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff unterzogen worden 
sind: 

Prüfbericht Nr. 111 094 vom 16.12.1992 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

6 Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind. 
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Die Uberwachung der Fertigung von Großpackmitteln 
( IBC) nach dieser Bauart muß nach den "Tech
nischen Richtlinien für die Uberwachung der Fer
tigung von Großpackmitteln (IBC) und für die An
erkennung von Qualitätssicherungs-Programmen für 
IBC (TR IBC 003)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1992, 
S . 438, durchgeführt werden. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

flüi\M 31HA1/Y/ .............. /D/BAM 10111 - ROTH/6300/ 
\_!!__) Monat und Jahr 

(jeweils die 
letzten zwei 
Stellen der 
Herstellung 
nach Abschnitt 
26.1.5.1.1 des 
Kap. 26/IMDG
Code deutsch 

2072/1028 l/158 kg/100 kPa/ .................... . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen für gefährliche Güter . verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

8 0 2 Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Grenzdaten für den Inhalt 

8.4 

8.5 

1100 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit 
zugeordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter Dichte in g/cm3 für 
Stoffe der Verpackungs
gruppe II und III 

Netzmittellösung (Laventin) 
Kohlenwasserstoffgemisch 
Salpetersäure 55 % 
Wasser 

1,90 
1,90 
1,90 
1, 90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 oc auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 oc darf 

66 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern Netz
mittellösung, Kohlenwasserstoffgemisch, 
Salpetersäure und Wasser 

nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung (Laventin 5 %) in Anlehnung an 
die Bedingungen der Rn 1551 (6) und (7) des An
hangs V der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) 
in Erfüllung des Abschnitts 26.5.8.3 des Kapitel 
26/IMDG-Code deutsch 

Kohlenwasserstoff-Gemisch (White Spirit) in An
lehnung an die Bedingungen der Rn 1551 ( 6) und 
(7) des Anhangs V der Gefahrgutverordnung Eisen-

8.6 

9 

10 

bahn (GGVE) in Erfüllung des Abschnitts 26.5.8.3 
des Kapitel 26/IMDG-Code deutsch 

Salpetersäure 55 % in Anlehnung an die Bedingun
gen der Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Ge
fahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung 
des Abschnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung des Ab
schnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Zur Vermeidung einer Berstgefahr des Behälters 
darf der Ansprechdruck der Entlastungseinrichtung 
nicht größer sein als der Prüfdruck bei der 
Innendruckprüfung; er muß, in Anlehnung an die 
mit der 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsver
ordnung geltenden Bedingungen der Rn 1601 (6) des 
Anhangs VI der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE), so gewählt werden, daß die Entlastungs
einrichtung unter normaler Beförderungsbe
dingungen in Abhängigkeit des jeweiligen Füll
gutes nicht anspricht. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 18.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10112/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Herzherger Papierfabrik 
3420 Herzberg 

Hersteller der Verpackung 



4 

4. 1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4.5 

4.6 

4. 7 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9. 2 

Herzherger Papierfabrik 
3420 Herzberg 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung 
PE-Sack mit Sprengstoff-Attrappen als 
packung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße (Außenmaß) 

Länge: 
Breite: 

395 mm 
230 mm 

Höhe (Außenmaß) 

280 mm 

Fassungsraum 

24' 13 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

26,4 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Vollpappe 

Werkstoffe der Verschlüsse 

und ein 
Innen ver-

Herstellerverschluß: Banddraht (Klammern) 
Transportgemäßer Verschluß: Umreifungsband aus 
Kunststoff, schwarz 

Zeichnungen 

Schachtelabbildung Innenansicht 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 04 der Herzherger Papierfa
brik Ludwig Osthushenrich GmbH & Co. KG, 
3420 Herzberg (Harz) vom 16.12.1992 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y27/S/ .......... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10112 - Herzherger 
Papierfabrik 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9.3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9. 5 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 26,4 kg 
nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9.7 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9. 8 Die Öberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Öberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

ll.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

ll. 4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

~950 Minden, den 20.01.1993 

3undesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10113/31HA1 

für die Bauart eines 
(IBC) mit Innengefäß aus 
gefährlicher Güter 

Kombinations-Großpackmittels 
Kunststoff zur Beförderung 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. Au
gust 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Siebente Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 1992 
(BGBl. I, S 391) 

Antragsteller 

Schütz Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

3 Benennung der Bauart 

Kombinations-Großpackmittel ( IBC) mit Innengefäß 
aus Kunststoff 
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4 

5 

6 

7 

Fassungsvermögen: 736 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß dem nachfolgenden Prüfbericht der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften des Abschnitts 26 
der Allgemeinen Einleitung zum IMDG-Code deutsch 
(BAnz. Nr. 98a vom 1. Juni 1991) hinsichtlich 
Bau, Ausrüstung, Prüfung, Zulassung, Kennzeich
nung von (IBC) Kombinations-Großpackmittel (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff unterzogen worden 
sind: 

Prüfbericht Nr. 111 254 vom 15.09.1992 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 benannte Bauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 
erfüllt sind, zugelassen. 

Fertigung von Kombinations-Großpackmitteln (IBC) 
mit Innengefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen IBC serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß ge
währleisten, daß bei den serienmäßig gefertigten 
IBC die für die Bauart festgelegten Anforderun
gen erfüllt sind. 

Die Überwachung der Fertigung von Großpackmitteln 
( IBC) nach dieser Bauart muß nach den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fer
tigung von Großpackmitteln (IBC) und für die An
erkennung von Qualitätssicherungs-Programmen für 
IBC (TR IBC 003) '' - Verkehrsblatt Heft 16, 1992, 
S. 438, durchgeführt werden. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das vorliegende Quali
tätssicherungsprogramm einzuhalten und die Proto
kolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfun
gen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten IBC sind dauerhaft und gut lesbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

~) 31HA1/Y/ ............ /D/BAM 10113- Schütz/0/ 
Monat und Jahr 

8 

8.1 

8. 2 

(jeweils die 
letzten zwei 
Stellen der 
Herstellung 
nach Abschnitt 
2 6. 1. 5. 1. 1 des 
Kap. 26/IMDG-
Code deutsch 

930/736 l/64 kg/100 kPa/ ........... I .......... . 
Datum der letzten 
Dichtheitsprüfung 
bzw. Inspektion 
(Monat und Jahr, 
jeweils die letzten 
beiden Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und nach Nr. 7 gekennzeichneten IBC 
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, 
wenn für sie nach den Vorschriften der GGVE sol
che IBC zulässig sind. 

Die IBC dürfen für gefährliche Güter der Ver
packungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Grenzdaten für den Inhalt 
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Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit 
zugeordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten: 

Prüffüllgüter 

Wasser 

Dichte in g/cm3 für 
Stoffe der Ve~ackungs
gruppe II und III 

1,20 

8.4 

8.5 

8. 6 

9 

10 

Der gemessene Gesamtüberdruck in dem Großpackmit
tel (IBC) (d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl. vorhandener Gase, vermindert 
um 100 kPa) bei 55 °C auf der Grundlage des maxi
malen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 oc darf 

66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut Wasser 
nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Bauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als 
durch folgendes Prüffüllgut: 

Wasser in Anlehnung an die Bedingungen der 
Rn 1551 (6) und (7) des Anhangs V der Gefahrgut
verordnung Eisenbahn (GGVE) in Erfüllung des Ab
schnitts 26.5.8.3 des Kapitel 26/IMDG-Code 
deutsch 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Zur Vermeidung einer Berstgefahr des Behälters 
darf der Ansprechdruck der Entlastungseinrichtung 
nicht größer sein als der Prüfdruck bei der 
Innendruckprüfung; er muß, in Anlehnung an die 
mit der 4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsver
ordnung geltenden Bedingungen der Rn 1601 (6) des 
Anhangs VI der Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
(GGVE), so gewählt werden, daß die Entlastungs
einrichtung unter normaler Beförderungsbe
dingungen in Abhängigkeit des jeweiligen Füll
gutes nicht anspricht. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung 
der IBC demjenigen, der die IBC für Gefahrgut 
erstmals einsetzt/befüllt bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

10.4 Diesem Zulassungsschein lie~t eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

4950 Minden, 21.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10114/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 



2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4. 7 

Antragsteller 

Henkel KGaA 
4000 Düsseldorf 

Hersteller der Verpackung 

Seyfert Wellpappe GmbH & Co. 
4019 Monheim 

Assi Well Verpackungswerke GmbH 
4010 Hilden 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 
6 Flaschen aus Kunststoff als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße (Außenrnaße) 

Länge: 2 9 0 rnrn 
Breite: 160 rnrn 

Höhe (Außenrnaß) 

280 rnrn 

Fassungsraum 

10,8 1 

Höchstzulässige Bruttornasse 

4,5 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

einwellige Wellpappe (Wellenart B) 

Werkstoff der Verschlüsse 

Polypropylen-Klebeband 

4.8 Zeichnungen 

5 

5.1 

5.2 

Zeichnungs Nr. 90-l15a/2 vorn 26.11.1990, Zeich
nungs Nr. 88-042c/4 vorn 11.02 . 1988 und Zeichnung 
der Trigger-Pumpe der Henkel KGaA, 
4000 Düsseldorf 1. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 952 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 01.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

7 

Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~;~ 4G/Y5/S/ ................ . .. /D/BAM 10114 - *) 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) An dieser Stelle ist das entsprechende Kenn
zeichen des jeweiligen Herstellers einzutra
gen: 

9 

9. 1 

9.2 

9.3 

SEYFERT für Seyfert Wellpappe GmbH & Co., 
4019, Monheim 

AWH für Assi Well Verpackungswerke GmbH 
4010 Hilden 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9.5 

9 . 6 

9.7 

9. 8 

10 

Die Bruttornasse des Versandstückes darf 4, 5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) •• - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkornrnen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 25.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 
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Bund~sbahn-Zentralamt 

Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10115/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

GROTEN GmbH 
5000 Köln 30 

Hersteller der Verpackung 

Graten GmbH 
5000 Köln 30 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

Spannringtrommel 110 

4.2 Grundmaße 

Innendurchrnesser: 450 mm 

4.3 Höhe 

4. 4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4 . 8 

5 

6 

1104 

mit Deckel und Spannring: 740 mm 

Fassungsraum 

113' 5 1 

Höchstzulässige Bruttornasse 

130 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Faß: St 1203 

Werkstoff des Verschlusses 

Spannring: St 1203 

Zeichnungen 

Zeichnungen der Fa. Graten GmbH, Stahlblech
packungen, 5000 Köln 30 vorn 09.12.1992: 
- Spannringtrommel 110 aus Stahlblech; stapelbar 
- Details für Trommel ß 450 
- Deckel für Trommel ß 450 
und Zeichnungs-Nr. S 198 561 vorn 8/90 der Alo 
Sous, Draht-. und Metallwarenfabrik, 5100 Aachen
Brand 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 126 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom o. g. Prüfbericht dürfen die Ver
packungen auch mit zwei Breitsicken und einem 
glatten Mantel entsprechend der Zeichnung "Spann
ringtrommel 110 aus Stahlblech; stapelbar" vorn 
09.12.1992 der Fa. Graten GmbH, Stahlblechver
packungen, 5000 Köln, gefertigt werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 

7 

B 

9 

9.1 

9.2 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackun~en 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X130/S/ ............ . /D/BAM 10115- GR 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

9. 3 Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 130 kg nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) • - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über• die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10116/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 

Hersteller der Verpackung 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

konischer Weißblech-Deckelbehälter 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 328 rnrn 

Höhe 

mit Deckel und Spannring von 354 rnrn bis 428 rnrn 

Fassungsraum 

von 26,9 l bis 33,1 l 

Höchstzulässige Bruttornasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Zg.-Nr. S-305-3Q vorn 09.01.1990 
Zg.-Nr. KS-106-4Q vorn 24.02.1992 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 07/92 der Firma Siepe 
GmbH, 5014 Kerpen 3 vorn 21.08.1992 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9.1 

9.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y/100/ ............ . /D/BAM 10116- Si 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

9. 3 Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9.5 

9. 6 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/crn (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 66 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.01.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10117/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Melhens KG 
5000 Köln 30 

Hersteller der Verpackung 

Hch. Sieger GmbH & Co. KG 
5040 Brühl 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und Par
fümeriepackungen als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0204 nach DIN 55 429 Teil 

4.2 Grundmaße (Außenmaße) 

Länge 295 mm 
Breite 295 mm 

4. 3 Höhe (Außenmaß) 

235 mm 

4.4 Fassungsraum 

17 l 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

8, 7 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

zweiwellige Wellpappe 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

mit 3 Fäden verstärkter Klebestreifen aus Kraft
papier 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 170 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 18.01.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-

8 

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9. 5 

9. 6 

9. 7 

9. 8 

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y9/Sj .............. /D/BAM 10117- HSl 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttornasse des Versandstückes darf 8, 7 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 23.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10118/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

4.3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4. 7 

4. 8 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBL I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Hartmut Müller 
Gadelander Straße 137 
2350 Neumünster 

Hersteller der Verpackung 

Hartmut Müller 
Gadelander Straße 137 
2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Kanister (Flasche) aus Kunststoff mit nichtab
nehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 1000 ml 

Hersteller-Typenbezeichnung 

E 1000/60 weiß 

Grundmaße 

Länge: 88 mm 
Breite: 68 mm 
Lichter Füllöffnungsdurchmesser: 49 mm 

Höhe mit Kappe 

216 mm 

Fassungsraum 

1040 ml 

Höchstzulässige Bruttomasse 

895 g 

Werkstoff(e) der Verpackung 

HDPE, Finathene 5802 

Werkstoff(e) der Verschlüsse 

PP, Reynolen P 80 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. VER-60/1-S 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 859 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 04.12.1992 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

8 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y/100/ ................. /D/BAM 10118- HM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9. 2 

9.3 

9.4 

9.5 

9 . 6 

9. 7 

9.8 

9.9 

10 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgenden gefährlichen Gut (Prüffüllgut): 

- Grundierung Klasse 3 der GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Grundierung 
Ziffer 3.b) 
Rezeptur. 

Stoff der Anlage zur GGVE Klasse 3 
gemäß im BZA Minden hinterlegter 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
"Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Grundierung 

Dichte in g;cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

0,879 0,879 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 
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11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen f ür den Eisenbahnverkehr (RID) 
festge l egten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10119/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Hartmut Müller 
Gadelander Straße 137 
2350 Neumünster 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 
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Hartmut Müller 
Gadelander Straße 137 
2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Kanister (Flasche) aus Kunststoff mit nichtab
nehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 1000 ml 

Hersteller-Typenbezeichnung 

E 1000/60 weiß 

Grundmaße 

Länge: 88 rnm 
Breite: 68 rnm 
Lichter Füllöffnungsdurchmesser: 49 rnm 

Höhe mit Kappe 

216 rnm 

Fassungsraum 

1040 ml 

Höchstzulässige Bruttomasse 

895 g 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

8 

Werkstoff(e) der Verpackung 

Eltex B 3002 

Werkstoff(e) der Verschlüsse 

PP, Reynolen P 80 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. VER-60/1-S 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 857 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 04.12.1992 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y/100/ ......... . ....... jD/BAM 10119 - HM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgenden gefährlichen Gut (Prüffüllgut): 

- Grundierung Klasse 3 der GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Grundierung Stoff der Anlage zur GGVE Klasse 3 
Ziffer 3.b) gemäß im BZA Minden hinterlegter 
Rezeptur. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Grundierung 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

0,879 0,879 



9. 6 

9.7 

9. 8 

9.9 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) '' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

fo Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10120/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

2 Antragsteller 

3 

4 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

Hersteller der Verpackung 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4. 7 

4.8 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Rollreifenfaß 

Grundmaße 

Außendurchmesser: 640 mm 

Höhe 

1045 mm 

Fassungsraum 

303 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Faß: St 1203 
Rollreifen: St 33 
Kopfreifen: St 37 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Zeichnungen 

Blatt s 4207 vom 05.10.1992, 
Blatt s 2610 vom 25.07.1978, 
Blatt s 4180 vom 30.03.1987, 
Blatt s 1840a vom 07.08.1950, 
Blatt s 1775 vom 21.09.1949' 
Blatt s 1775b vom 27.09.1954, 
Blatt s 2175c vom 27.01.1958' 
Blatt s 2212a vom 03.05.1956, 
Blatt s 4185 vom 30.04.1987 und 
Zeichnungs-Nr. 304le vom 26.03.1987 
Verpackungen GmbH, 5952 Attendorn 

Anforderungen an die Bauart 

der V an Leer 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 Oll der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom genannten Bericht kann wahlweise 
als Werkstoff ferritischer oder austenitischer 
Stahl verwendet werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/Xl.6/300/ ............. /D/BAM 10120- VL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 
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9.3 

9. 4 

9.5 

9.6 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht] der Füllgüter darf 
1,60 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw . 
2,40 g;cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,58 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 200 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9.8 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

3 

4 

4.1 

4. 2 

Hersteller der Verpackung 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Rollreifenfaß 

Grundmaße 

Außendurchmesser: 480 mm 

4.3 Höhe 

675 mm 

4.4 Fassungsraum 

102 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4. 6 Werkstoffe der Verpackung 

Faß: St 1203 
Rollreifen: St 33 
Kopfreifen: St 37 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11:.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10121/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S . 1560), in der Neufassung 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

4.8 Zeichnungen 

5 

6 

7 

8 

9 

9 .l 

Blatt s 4269 vom 05.10.1992, 
Blatt s 2610 vom 25.07.1978, 
Blatt s 4180 vom 30.03.1987, 
Blatt s 1840a vom 07.08.1950, 
Blatt s 1775 vom 21.09.1949, 
Blatt s 1775b vom 27.09.1954, 
Blatt s 2175c vom 27.01.1958, 
Blatt s 2212a vom 03.05.1956, 
Blatt s 4185 vom 30.04.1987 und 
Zeichnungs-Nr. 3041e vom 26.03.1987 der V an Leer 
Verpackungen GmbH, 5952 Attendorn 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 010 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.12.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom genannten Bericht kann wahlweise 
als Werkstoff ferritischer oder austenitischer 
Stahl verwendet werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X2.0/600/ ............. /D/BAM 10121- VL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig-



9.2 

ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter ve:wen
det werden, wenn für sie nach den Vorschn.ften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

9. 3 Entfällt 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9. 8 

10 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
2,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,47 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 400 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird _im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10122/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Europa Carton 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 

Hersteller der Verpackung 

Außenverpackung: 

Innenverpackung: 

Europa Carton 
Spitaler Straße 11 
2000 Harnburg 1 
Cubidor Bernd Schenk KG 
Gewerbestraße 31 
7518 Bretten 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und ein 
30-1-Gefäß aus Kunststoff als Innenverpackung. 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Cubibox 30 l 

Grundmaße in mm 

Länge 
außen: 394 
innen: 380 

Breite 
außen: 294 
innen: 280 

Höhe in mm 

außen: 380 
innen: 345 

Fassungsraum der Innenverpackung 

32 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

35 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Außenverpackung: zweiwellige Wellpappe 
Innenverpackung: Mischung aus 2 Hochdruckpoly

äthylenblends 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

Außenverpackung: 

Innenverpackung: 

faserverstärkten Papier-Klebe
streifen und naßfestem Kunst
stoffdispersionskleber 
Schraubkappe aus PPN-Copolymer 

4.8 Zeichnungen 

Zeichnung vom 10.04.1992 der Europa Carton AG, 
Weilpappenwerk West 
Zeichnungs-Nr. 0-1-33-X32 vom 06.11.1992 der 
Cubidor Bernd Schenk KG, 7518 Bretten. 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
- Zentrallabor -

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 103/2 Europa Carton 

Tilsiter Straße 144, 

j j j j 



5.2 

2000 Harnburg 70 vom 30.10.1992 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

8 

9 

9.1 

9.2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9 . 9 

10 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

) 4G/Y35/S/ .............. /D/BAM 10122 - E.C.A. 
; (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Ver
packung dürfen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse: 35,0 kg 

Füllmenge der Innenverpackung: 30,0 l 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Entsprechend den Bestimmungen für zusammenge
setzte Verpackungen (Randnummer 1538 der GGVE) 
darf bei den vorliegenden Innenverpackungen die 
Füllmenge 30 l bei flüssigen Stoffen und 30 kg 
bei festen Stoffen nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt .des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 
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11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10123/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
Hertzstraße 24 - 30 
7505 Ettlingen 

3 Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Außenverpackung: Europa Carton AG 
4000 Düsseldorf 

Innenverpackung: Dynoplast Elbatainer 
7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und ein 
30-1-Gefäß aus Kunststoff als Innenverpackung. 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Cubitainer 30 1 

Grundmaße 

Länge: 39 cm 
Breite: 29,5 cm 

Höhe 

38 cm 

Fassungsraum der Innenverpackung 

34 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

42 kg 

4 .6 Werkstoffe der Verpackung 

4.7 

Außenverpackung: zweiwellige Wellpappe (Wellen
art B und C) 

Innenverpackung: Mischung LDPE/LLDPE 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Außenverpackung: glasfaserverstärktem Klebeband 
Innenverpackung: PPR, Hostalen 1042 



4.8 Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. CU 92-4-13.3 vom 05.1992 
Zeichnungs-Nr. CU 92-4-15.3 vom 19.05.1992 der 
Dynoplast Elbatainer GmbH, 7505 Ettlingen 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 

5.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 069 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.11.1992 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

7 

8 

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9. 4 

9. 5 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y42/S/ .............. /D/BAM 10123 - E.C.A.18 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Ver
packung dürfen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse: 42,0 kg 

Füllmenge der Innenverpackung: 30,0 1 

9 . 6 Entfällt 

9. 7 

9. 8 

9.9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) '' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Entsprechend den Bestimmungen für zusammenge
setzte Verpackungen (Randnummer 1538 der GGVE) 
darf bei den vorliegenden Innenverpackungen die 
Füllmenge 30 1 bei flüssigen Stoffen und 30 kg 
bei festen Stoffen nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen-Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10124/13H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels ( IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Ausnahmegenehmigung (AG) des Bundesministers für 
Verkehr Nr. E 11/91 vom 12. Juni 1991 zur Gefahr
gutverordnung Eisenbahn vom 22 . Juli 1985 (BGBl. 
I S. 1560), zuletzt geändert durch die Verord
nung vom 6. Juni 1990 (BGBl. I S. 1001). 

Antragsteller 

Empac Verpackungs - GmbH & Co. 
Hollefeldstraße 34 
4407 Emsdetten 

Hersteller des flexiblen Großpackmittels (IBC) 

Empac Verpackungs-GmbH & Co. 
Hollefeldstraße 34 
4407 Emsdetten 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4.2 

Flexible Großpackmittel (IBC), die in einem 
zylindrischen Kunststoffbehä l ter (Deckelcon
tainer) der im Mantelbereich durch ein Metall
gitter verstärkt und auf einer Platte aus Eisen
blech verschraubt ist, eingestellt werden. 

Die Bauart der flexiblen Großpackmittel besteht 
aus zwei Modifikationen desselben Großpackmittel
typs, die sich, bei sonst gleichen Grundab
messungen nur durch die Höhe unterscheiden. 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Flexibles Großpackmittel: 
Pactainer Typ DR 90/0,5 - 1,5 e 0/0 PE 
Deckelcontainer: ~ 1160 mm 

Grundmaße des flexiblen Großpackmittels: 

l 90 cm 

b 90 cm 

Grundmaße des Deckelcontainers: ~ 1160 mm 
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4.3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4. 8 

5 

6 

7 

8 

Höhe des flexiblen Großpackmittels: 

h = 65 cm und 95 cm 

Höhe des Deckelcontainers ohne Eisenpalette: 

h = 896 mm 

Entfällt 

Höchstzulässige Bruttomasse 

1072 kg 

Werkstoff des flexiblen Großpackmittels (IBC) 

Boden, Rumpf und Rosette: unbeschichtetes Poly
propylengewebe 
Schürze: einseitig beschichtetes Polypropylenge
webe 
Innensack: Polyethylenfolie 

Werkstoff der Traggurte 

Polypropylengewebe 

Zeichnungen: 

Zeichnung EMPAC Nr. 001/11/91, Pactainer Typ 
DR 90/0,5 - 1,5 e 0/0 PE und 
Vernähung Tragschlaufen der Empac Verpackungs 
GmbH & Co., 4407 Emsdetten. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 110 808 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.10.1991 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage ozur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber
wachender Maßnahmen ist das voliegende Qualitäts
sicherungsprogramm einzuhalten und die Protokol
le über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen 
zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H3/Y/ ............ /D/BAM 10124- EMPAC/2000/1000 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

8.1 Die Deckelcontainer sind dauerhaft und gut les 
bar wie folgt zu kennzeichnen: 

GGVS/GGVE "AG Nr. E 11/91" 1072 kg 

,, 13H3/Y/ ............ /D/BAM 10124 - EMPAC/2000/1000 
~ (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

9 Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

9.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für ·sie 
nach der Ausnahmegenehmigung Nr. E 11/91 vom 
12.06.1991 und der gutachterliehen Stellungnahme 
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9. 2 

9. 3 

9.4 

9. 5 

9.6 

9. 7 

der BAM vom 08.11.1991 solche flexiblen Großpack
mittel (IBC) zulässig sind. 

Die flexiblen Großpackmittel ( IBC) dürfen nach 
der Anlage zur Ausnahmegenehmigung Nr. E 11/91 
vom 12. Juni 1991 nur für die unter I.b) oder 
II.b) genannten festen Abfälle der Klasse 6.1 
verwendet werden, wenn sie in Deckelcontainer ge
mäß Zeichnung Empac Nr. 001/11/91 eingestellt 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 

Entfällt 

Entfällt 

9.8 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des je
derzeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berl in" ( ISSN 0340-7 5 51) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10125/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGB1. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Dynoplast E1batainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Hersteller der Verpackung 

Fa1tschachtel: Weilpappenwerk Siebesheim 
6083 Siebesheim 

Kunststoffinnengefäß: Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoffgefäß mit einer Außenverpackung aus 
Pappe in Kistenform 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Cubi-Box 10 1 
Cubi-Box 20 1 

Grundmaße (10 1 Cubi-Box): 

Länge: 23 cm 
Breite: 23 cm 

Grundmaße (20 1 Cubi-Box): 

Länge: 29 cm 
Breite: 29 cm 

4.3 Höhe (10 1 Cubi-Box): 

23,5 cm 

Höhe (20 1 Cubi-Box): 

29,5 cm 

4.4 Nennvolumen des Kunststoffinnengefäßes: 

10 1 und 20 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4. 6 

14,6 kg (10 1 Cubi-Box) 
28,6 kg (20 1 Cubi-Box) 

Werkstoff(e) der Verpackung 

Außenverpackung: 
Zweiwel1ige Wellpappe (Wellenarten A u. B) 

Kunststoffinnengefäß: 
Mischung LDPE/LLDPE 

4.7 Werkstoff(e) der Verschlüsse 

4.8 

Außenverpackung: 
- Klebestreifen (7 cm breit) oder 

Hotme1tk1eber 
- Bodenverschluß altvernativ mit 3 Heftklammern 

Kunststoffinnengefäß: 
- Schraubkappe aus PP, Hostalen PPN 1060 

Zeichnungen 

Zeichnungs-Nr. CU 89-5-21.3 (10 1 Cubi-Box), 
Zeichnungs-Nr. CU 89-4-25.3 vom 18.11.1988 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

9 .3 

9. 4 

9.5 

(10 1 Cubi-Box), 
Zeichnungs-Nr. CU 89-5-22.3 (20 1 Cubi-Box), 
Zeichnungs-Nr. CU 89-4-24.3 vom 02.08.1989 
(20 1 Cubi-Box) und 
Zeichnungs-Nr. CU 76-4-01.4 vom 07.07.1976 
der Elbatainer Kunststoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 280 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 02.10.1990 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HG2/Yl.4 Zl.4/30/ . ..... /D/BAM 10125- DYNOPLAST 
(Herstellungs- ELBATAINER 
datum nach 
Rn 1512 (1) e) -WEBI 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern: 

- Salpetersäure 55 % Klasse 8 
der Anlage zur GGVE 

- Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 
(White Spirit) der Anlage zur GGVE 

- Netzmittellösung 5 % kein Stoff 
(Laventin) der Anlage zur GGVE 

- Wasser kein Stoff 
der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung 5 % (Laventin) *) 

Salpetersäure 55 % *) 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) *) 

Wasser 

*) Der Nachweis der ausreichenden chemischen Ver
träglichkeit mit oben genannten Füllgütern ist 
durch Bauartprüfungen an vergleichbaren Bau
arten nachgewiesen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
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9. 6 

bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der . Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüllgut 

Salpetersäure (55 %) 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,40 1,40 
Kohlenwasserstoffgemisch 1,40 1,40 
(White Spirit) 
Netzmittellösung 5 % 1,40 1,40 
(Laventin) 
Wasser 1,40 1,40 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 20 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9.8 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im-" Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10126/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1116 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
GUter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 

3 

4 

4.1 

Antragsteller 

Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG 
Brohltalstraße 11 
5474 Brohl-Lützing 1 

Hersteller der Verpackung 

Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG 
Brohltalstraße 11 
5474 Brohl-Lützing 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und Flaschen, 
Tuben und Dosen aus Kunststoff sowie Flaschen aus 
Glas mit Parfümerieprodukten als Innenver
packungen. 

Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 

4. 3 

4.4 

4,5 

4.6 

4.7 

4.8 

Außenmaße: Länge 38,5 cm 
Breite 27,0 cm 

Höhe 

Außenmaß: 13,5 cm 

Fassungsraum 

11' 4 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

7 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

einwellige Wellpappe (Wellenart B) 

Werkstoffe der Verschlüsse 

PP-Kunststoffumreifungsband 12 mm x 0,55 mm 

Zeichnungen 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 

5 . 2 

6 

7 

8 

9 

9. 1 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 284 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 11.02.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y7/S/ .............. /D/BAM 10126- BROHL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 



9. 2 

verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9. 3 Entfällt 

9.4 

9.5 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 

9. 8 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 03.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10127/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Spring-Kosmetik GmbH & Co. KG 
Brockhagener Straße 3 - 9 
4800 Bielefeld 14 

3 Hersteller der Verpackung 

Zewawell AG & Co. KG 
Karlstraße 51 
4950 Minden 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und zwölf 
150-ml-Aerosoldosen als Innenverpackung 

Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4.5 

Länge: 2 0, 0 cm 
Breite: 15,5 cm 

Höhe 

22,5 cm 

Fassungsraum 

5,8 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Einwellige Wellpappe (Wellenart C) 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

7 

8 

PP-Klebeband 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 227 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.02.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y3/S/ .............. /D/BAM 10127- ZWA-MI 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9.2 

9. 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 
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9. 4 

9.5 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 2, 4 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9.8 

10 

11 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11. 1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 25.02.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10128/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4. 2 
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Muhr & Söhne 
Kölner Straße 75 
5952 Attendorn (Westf) 

Hersteller der Verpackung 

Muhr & Söhne 
Kölner Straße 75 
5952 Attendorn (Westf) 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl 
mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Hobbock kon. 24 - 32 Liter 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 328 mm 

4.3 Höhe mit Deckel und Spannring 

326 mm bzw. 426 mm 

4.4 Fassungsraum 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9. 2 

25,1 Liter bzw. 32,1 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoffe der Verpackung 

Weißblech, Euro Norm 10203 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Stahl 

Zeichnungen 

Zeichnungs Nr.: B 787040/4 vom 17.05.1990 und 
Anlage zur Zeichnung 787140/4 der Fa. 
Muhr & Söhne, Attendorn 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 288 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 15.02.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig. ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/120/ ............. /D/BAM 10128- M + S 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet · werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

9.3 Entfällt 

9.4 

9.5 

9. 6 

9.7 

9. 8 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füll
gutes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 



10 

11 

von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 

11.3 

11.4 

Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und t:~it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10130/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Walther Faltsysteme GmbH 
Oldenburger Straße 11 
4330 Mülheim-Ruhr 13 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4. 2 

4.3 

4.4 

Kiste aus massivem Kunststoff 
und Innenverpackungen 

Hersteller-Typenbezeichnung 

643-65 D 

Grundmaße 

Länge: 60 cm 
Breite: 40 cm 

Höhe 

33 cm 

Fassungsraum 

62,2 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

23,5 kg 

4. 6 Werkstoff der Verpackung 

PP-Copolymerisat, PPR 1042 der Fa. Hoechst 

4. 7 Werkstoff der Verschlüsse 

PP, Novolen 1102 der Fa. BASF 

4.8 Zeichnung 

39 KS 57 PD 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 

5.2 

6 

7 

8 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 029 Vgab 54 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden -(Westf) vom 
11.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 4H2/Y24/S/ .............. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10130 - WAFA 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9. 5 

9.6 

9. 7 

9.8 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 23,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) '' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 
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11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berl in " ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 22.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Hinden (Westf) 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 132/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4. 7 

4.8 

1120 

Reckhaus GmbH 
Industriestraße 53 
4800 Sielefeld 11 

Hersteller der Verpackung 

Zewawell Minden 
Karlstraße 51 
4950 Minden 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 12 400-ml-Druckgaspackungen 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Wellpappen-Faltkiste nach FEFCO 0201 

Grundmaße 

Länge: 28,5 cm 
Breite: 21,7 cm 

Höhe 

21,3 

Fassungsraum 

11,7 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

5,1 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Einwellige Wellpappe 

Werkstoff der Verschlüsse 

PP 30 MY 

Zeichnungen 

5 

5.1 

5. 2 

6 

7 

8 

9 

9 .·1 

9.2 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 094 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
15.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4G/Y6/S/ ............... /D/BAM 10 132- ZWA-MI 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

9.3 Entfällt 

9. 4 

9.5 

9.6 

9. 7 

9. 8 

10 

11 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 5, 1 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 22.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10 133/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

3 

TetraWerke, Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herrenteich 78 
4520 Melle 1 

Hersteller der Verpackung 

Europa Carton AG 
Berliner Straße 100 
4990 Lübbecke 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4. 2 

4.3 

4.4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4.8 

Kiste aus Pappe mit Innenverpackungen 
(24 vorverpackte 250-ml-Flaschen aus Kunststoff) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

Grundmaße, außen 

Länge: 37,0 cm 
Breite: 23,7 cm 

Höhe 

18,5 cm 

Fassungsraum 

34,6 cm x 23 cm x 17,9 cm = 14985 cm3 

Höchstzulässige Bruttomasse 

7,8 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Einwellige Wellpappe mit B-Welle 

Werkstoff der Verschlüsse 

15 Liter 

60 mm breiter und mit 3 Fäden verstärkter Klebe
streifen 

Zeichnungen der Innenverpackungen 

4-308 189 250, 34-376.0 und 3-4-35-310,0a 

5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 

5.2 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, ·die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 112 Vgab 62 der 
Bundesbahn-versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
18.12.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

8 Kennzeichnung 

9 

9 .. 1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4G/Y8/S/ .............. /D/BAM 10 133- E.C.A. 
\V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehr iften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7, 8 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 

9.8 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 22.12.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Lt 
(':ögelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10134/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Broh1 Wellpappe GmbH & Co. KG 
Brohltalstraße 11 
5474 Brohl-Lützing 1 

Hersteller der Verpackung 

Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG 
Brohltalstraße 11 
5474 Brohl-Lützing 1 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und Flaschen, 
Tuben und Dosen aus Kunststoff sowie Flaschen aus 
Glas mit Parfümerieprodukten als Innenver
packungen. 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße 

Außenmaße: Länge 38,5 cm 
Breite 27,0 cm 

Höhe 

Außenmaß: 28,0 cm 

Fassungsraum 

24,7 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

12,5 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

einwellige Wellpappe (Wellenart B) 

Werkstoffe der Verschlüsse 

PP-Kunststoffumreifungsband 12 mm x 0,55 mm 

4.8 Zeichnungen 

5 

5.1 

5. 2 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 285 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.02.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

1122 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y12/S/ .... .......... /D/BAM 10134- BROHL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 12,5 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Ber lin" ( ISSN 0 340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 03.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10135/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

vom 

Antragsteller 

Dr. Ing. W. Frohn GmbH 
8000 München 90 

3 Hersteller der Verpackung 

Dr. Ing. w. Frohn GmbH 
8000 München 90 

4 Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit 

nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

ECOSET 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

Länge 377 mm bis 379 mm 
Breite 286 mm 

Höhe über Griff 

289 mm bis 400 mm 

Höhe (Schulte~höhe) 

280 mm bis 390 mm 

Fassungsraum 

22,5 1 bis 34,1 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

43,03 kg (20 1 Gefäß) 
64,89 kg (30 1 Gefäß) 

Werkstoff der Verpackung 

Lupolen 5261Z 

Werkstoff de~ Verschlüsse 

Schraubkappe aus Lupolen 4261A 

Zeichnungen des Antragstellers 

ECOSET 20/25/30 ltr. 
SK-N-60 vom 27.11.1990 
Verschluß SK-N 70 vom 26.03.1991 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 176 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.01.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9. 1 

9. 2 

9.3 

9.4 

9. 5 

9. 6 

9.7 

9. 8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Yl.9/200/ ........... /D/BAM 10135- Dr. Frohn 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern(Standardflüssigkeiten): 

- Kohlenwasserstoffgemisch 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- Wasser 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. 
V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf die in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht 
überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/crn3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Wasser 

I II III 

1,20 1,20 

1,90 1,90 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d . h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser und 
100 kPa bei Zurordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
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9.9 

10 

Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10136/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 
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Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Dr. Ing . W. Frohn GmbH 
8000 München 90 

Hersteller der Verpackung 

Dr. Ing. W. Frohn GmbH 
8000 München 90 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

ECOSET 

Grundmaße 

Länge 377 mm bis 379 mm 
Breite 288 mm 

Höhe über Griff 

290 mm bis 401 mm 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

Höhe (Schulterhöhe) 
280 mm bis 390 mm 

Fassungsraum 

22,5 l bis 34,1 1 

Höchstzulässige Bruttomasse 

43,13 kg (20 1 Gefäß) 
65,05 kg (30 1 Gefäß) 

Werkstoff der Verpackung 

Lupolen 5261Z 

Werkstoff der Verschlüsse 

Schraubkappe aus Lupolen 4261A 

Zeichnungen des Antragsstellers 

ECOSET 20/25/30 ltr. 
SK-V-60 vom 28.11.1990 
Verschluß SK-N-70 vom 26.03.1991 
SK-V-60 vom 28.11.1990 
SK-V-70 vom 08.03.1990 

5 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 195 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.03.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anh~ng V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

8 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CU \ 3H1/X1.9/250/ ........... /D/BAM 10136- Dr. Frohn 
Fl) (Herstellungs-

datum nach 

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
v7rwen<;tet ~erden, wenn nachweisbar die Verträg
llchkelt mlt den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern (Standardflüssigkei
ten): 

- Essigsäure (99 % bis 100 %) 
Klasse 8 der Anlage zur GGVE 

- Salpetersäure 55 % 
Klasse 8 der Anlage zur GGVE 

- Kohlenwasserstoffgemisch 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- n-Butylacetat;mit n-Butylacetat 
Netzmittellösung (2 %/5 %) 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

gesättigte 



- Wasser 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Essigsäure (99 - 100 %) als Standardflüssigkeit 
gern. Ib) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat;mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. 
V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9.5 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

. 6 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf die in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht 
überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g;cm3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 
I II III 

Essigsäure 99 - 100% 
n-Butylacetat/mit n
Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 % 
Hypochloritlösung 
160 g C1/l 
Wasser 1,90 

1,20 
1,20 

1,20 

1,40 
1 ,25 

1,90 

1,20 
1,20 

1,20 

1,40 
1,25 

1,90 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d . h . 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser und 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Essigsäure, n-Butylacetatjmit n-Butylacetat ge
sättigte Netzmittellösung, Kohlenwasserstoffge
misch (White Spirit) und Salpetersäure 55 % 

nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9.8 

9. 9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1950 Minden, 24.03.1993 

Jundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10137/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Thielmann Container Systeme GmbH 
5920 Bad Berleburg 

Hersteller der Verpackung 

Thielmann Container Systeme GmbH 
5920 Bad Berleburg 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

Faß aus Stahl mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

GG 580/00/2" E + 3/4" E 

4.2 Grundmaße 

Außendurchmesser des Mantels 580 mm 

4.3 Höhe 

mit 55 mm Standreifen: 455 mm bis 947 mm 
mit 120 mm Standreifen: 520 mm bis 1010 mm 

4.4 Fassungsraum 

101 l bis 226 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

100 Gefäß mit 55 mm Standreifen: 422,6 kg 
100 Gefäß mit 120 mm Standreifen: 424,4 kg 

225 1 Gefäß mit 55 mm Standreifen: 433,6 kg 
225 1 Gefäß mit 120 mm Standreifen: 435,4 kg 

4.6 Werkstoffe der Verpackung 

Faß und Standreifen aus nichtrostendem 
Stahl 1.4301 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

nichtrostender Stahl 1.4571 
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4.8 

5 

Zeichnungen des Antragstellers 

3.7.0076.3b 
3.7.0077.4 
3.7.0079.4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 421 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 12.03.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen alternativ aus den autenitischen 
Stählen 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435, 
1.4436, 1.4539 und 1.4571 gefertigt werden. 

6 Zulassung 

7 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9 .1 

9.2 

9.3 

9. 4 

9.5 

9. 6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X2.5/300/ .. . .. .. ...... /D/BAM 10137- TCS 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
2,53 g;cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,80 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
5,70 g;cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 200 kPa nicht überschreiten. 

9 . 7 Entfällt 

9. $ Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 

1126 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 18.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Kinden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10138/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

4.3 

4. 4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4.8 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnungen vom 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Spring Kosmetik GmbH + Co. KG 
4800 Sielefeld 14 

Hersteller der Verpackung 

Zewawell AG & Co . KG 
4950 Minden 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 75 ml Aerosoldosen 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Grundmaße (Außenmaße) 

Länge 185 rnm 
Breite 155 rnm 

Höhe (Außenmaß) 

180 rnm 

Fassungsraum 

4,3 l 

Höchstzulässige Bruttornasse 

2 kg 

Werkstoff der Verpackung 

einwellige Wellpappe 

Werkstoff der Verschlüsse 

Polypropylen-Klebeband 

Zeichnungen 



5 Anforderungen an die Bauart 

5.1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 224 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 03.02.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

7 

8 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(1:i"'\ 
"-_r:) 

4G/Y2/S/ .............. /D/BAM 10138 - ZWA-MI 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttornasse des Versandstückes darf 2 kg 
nicht überschreiten. 

9.6 Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 23.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10140/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahrneverordnungen vorn 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Spring Kosmetik GmbH + Co. KG 
4800 Bielefeld 14 

Hersteller der Verpackung 

Zewawell AG & Co. KG 
4950 Minden 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 150 rnl 
Aerosoldosen 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4. 2 Grundmaße (Außenrnaße) 

Länge 190 rnrn 
Breite 150 rnrn 

4.3 Höhe (Außenrnaß) 

210 rnrn 

4. 4 Fassungsraum 

4,9 1 

4.5 Höchstzulässige Bruttornasse 

2,3 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

einwellige Wellpappe 

4.7 

4.8 

5 

5. 1 

5.2 

6 

Werkstoff der Verschlüsse 

Polypropylen-Klebeband 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 226 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 03.02.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 
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8 

9 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9. 5 

9. 6 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y3/S/ .............. /D/BAM 10140- ZWA-MI 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 2, 3 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

9. 7 Entfällt 

9. 8 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
torschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 23.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10149/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahrneverordnung vorn 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Siebente Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahrneverordnungen vorn 9. März 
1992 (BGBl. I, S. 391) 
- Ausnahme Nr. E 18 -

Antragsteller 

Spring Kosmetik GmbH + Co. KG 
4800 Sielefeld 14 

Hersteller der Verpackung 

Zewawell AG & Co. KG 
4950 Minden 

4 Beschreibung der Bauart 

4. 1 

4.2 

Kiste aus Pappe mit 300 ml Aerosoldosen 

Hersteller-Typenbezeichnung 

FEFCO 0201 

Grundmaße (Außenrnaße) 

Länge 220 rnrn 
Breite 170 rnrn 

4.3 Höhe (Außenrnaß) 

4.4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

5.1 

280 rnrn 

Fassungsraum 

8,9 l 

Höchstzulässige Bruttomasse 

4,5 kg 

Werkstoff der Verpackung 

einwellige Wellpappe 

Werkstoff der Verschlüsse 

Polypropylen - Klebeband 

Zeichnungen des Antragstellers 

Gefahrgutverpackung für 6 Dosen a 300 rnl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 316 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vorn 16.04.1993 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



8 

9 

9 .1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9.5 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y5/S/ .............. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10149 - ZWA-MI 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Ausnahme Nr. E 18 solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden . 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4, 5 kg 
nicht überschreiten. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10200/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

TetraWerke 
Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herreinteich 78 
4520 Melle 1 

9. 6 Entfällt 3 Hersteller der Verpackung 

Europa Carton AG 9.7 

9. 8 

10 

11 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

11.1 Entfällt 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 20.04.199.3 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

I 
{:Wwt- t-J-c. 
r I 

4 

4.1 

4.2 

Berliner Straße 100 
4990 Lübbecke 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Innenverpackungen 
(6 Sets TetraTest Ammonia Dealer Kit) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

Grundmaße, außen 

Länge: 38,8 cm 
Breite: 34,8 cm 

4.3 Höhe 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4.8 

27,8 cm 

Fassungsraum 

3,77 dm X 3,36 dm X 2,55 dm 32,3 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

8,3 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Zweiwellige Wellpappe mit B- u. C-Welle 

Werkstoff der Verschlüsse 

60 mm breiter und mit 3 Fäden verstärkter Klebe
streifen 

Zeichnungen von Innenverpackungsteilen 

4-30859100, Spritzeinsatz, 34-375.0 b, 
06:0369-3, 02:0205-4 

5 Anforderungen an die Bauart 

5. 1 Die Bauart. muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 374 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
02.03.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang v 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 
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8 

9 

9.1 

9 0 2 

9 0 3 

9.4 

9.5 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig-ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y9/S/ ........ .. ... . /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

10200 - E.C.A. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die .Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 8, 3 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 

9.8 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vo.rbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs .erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 08.03.1993 

'"•d••ba~•''"'"" 

([gcl\(raut) 
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Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10201/lBl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Jun i 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Alcan Deutschland GmbH 
Hannoversche Straße 1 
3400 Göttingen 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Aluminium mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Al-Flaschen 87-8008-600 ml 

Grundmaße 

Außendurchmesser des Mantels: 73,7 mm 

Höhe 

186 mm 

Fassungsraum 

660 ml 

Höchstzulässige Bruttomasse 

1,835 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

4.7 

4. 8 

5 

6 

7 

8 

Al 99,5 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Aluminium und PP, Novolen KX der BASF 

Zeichnungen 

AB 87/800606, AK 757140 u. NK 001049 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 145 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
10.02.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~lBl/X/250/ ............... /D/BAM 10201 - AL 
\.V ( Herstellungs

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9.3 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

Entfällt 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10202/1B1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

9.4 Entfällt 2 Antragsteller 

9. 5 

9. 6 

9.7 

9.8 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g;cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.03.1993 

Minden (Westf) 

(EgeH<raut) 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

Alcan Deutschland GmbH 
Hannoversche Straße 1 
3400 Göttingen 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Aluminium mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Al-Flaschen 87-8001-120 ml, kindergesichert 

Grundmaße 

Außendurchmesser des Mantels: 40 mm 

Höhe 

118 mm 

Fassungsraum 

120 ml 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

0,348 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

Al 99,5 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

4. 8 

5 

6 

Kappe: PP-P 150 FA + Stopfen: Stampylan HD der 
Statoil AG bzw. Schraubstopfen: Lu polen 5031 L 
der BASF 

Zeichnungen 

AB 87/800102, AK 98/893000 u. SB 71 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 146 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
16.02.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1B1/X/250/ ............... /D/BAM 10202- AL 
~ i (Herstellungs-

9 

9 .1 

9. 2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter ve:wen
det werden, wenn für sie nach den Vorschr~ften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

9. 3 Entfällt 

9. 4 

9.5 

9.6 

9. 7 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g(cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g(cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

9. 8 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (IS SN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 

1132 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10203/1Bl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Degussa AG 
Weissfrauenstraße 
6000 Frankfurt 11 

Hersteller der Verpackung 

Cebal Verpackungen 
Postfach 42 47 
8500 Nürnberg 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Aluminium mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Druckbehälter (Sahnebehälter 1,3 1) 

Grundmaße 

Außendurchmesser des Mantels: 88 mm 

Höhe 

290 mm 

Fassungsraum 

1,37 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

4,76 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Al 99,5 

Werkstoff des Verschlusses 

Teflon (PTFE) 

Zeichnungen 

81-2698-0 und Degussa-Entgasungsverschluß 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 202 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
01.02.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

8 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 



9 

9.1 

9.2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9. 6 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Bl/Xl.4/250j ............. /0/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10203 - c 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,40 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,10 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,10 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgradefr und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 166 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9.8 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10204/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne 
Kölner Straße 75 
5952 Attendorn 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel und mit 
darin eingestelltem PE-Faltensack 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4.2 

4. 3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

kon. Hobbock 

Grundmaße 

Innendurchmesser, oben: 280 mm 

Höhe, mit Deckel und Spannring: 292 mm bzw. 
377 mm 
ohne Deckel und Spannring: 285 mm bzw. 
370 mm 

Fassungsraum 

15,7 Liter bis 20,7 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

98 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

Werkstoff der Verschlüsse 

St 1203, Spannring verzinkt 

Zeichnung 

787138/4 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 132 Vgab 50 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
13.01.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang v 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

1133 



Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y98/S/ ............. /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10204 - M + S 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9. 2 

9.3 

9. 4 

9. 5 

9. 6 

9. 7 

9.8 

10 

11 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 98 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ••Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 08.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) u 
Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

ZULASSUNGS SC HE I _N 

Zulassungs-Nr. 10205/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

2 

3 

Antragsteller 

Henkel KGaA 
Henkelstraße 67 
4000 Düsseldorf-Holthausen 

Hersteller der Verpackung 

Seyfert Wellpappe GmbH & Co., 4019 Monheim bzw. 
Assi Well Verpackungswerke GmbH, 4010 Hilden 

4 Beschreibung der Bauart 

4. 1 

4.2 

4. 3 

4.4 

4.5 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(vier 5-1-Kanister) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55429 Teil 1 

Grundrnaße, außen 

Länge: 34,5 crn 
Breite: 27,0 crn 

Höhe 

33,0 crn 

Fassungsraum 

3,35 drn X 2,6 drn X 3,15 drn = 27,4 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 

18,5 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Zweiwellige Wellpappe mit B- und C-Welle 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

6 

7 

8 

9 

9. 1 

50 rnrn breites PP-Klebeband, Typ: 600 
der Fa. Brünninghaus 

Zeichnungen 

PZ 3-164 und Jacob Berg Art.-Nr. 126587 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 013 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
24.11.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~4G/Yl9/S/ ............ /D/BAM 10205- * 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

* SEYFERT = Seyfert Wellappe in Monheim 
AWH = Assi Well in Hilden 

(Kurz
zeichen 
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 



9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9. 6 

9. 7 

9. 8 

10 

11 

verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 18,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 198 7, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 11.03.1993 u Bundesba~n-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn- Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10206/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 199r (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Gruss Metallverpackungen GmbH & Co. 
Hülsenstraße 38 
4010 Hilden 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 

4. 1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4. 7 

4.8 

5 

6 

7 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Flachkanne mit gewölbtem Oberboden 

Grundmaße 

Außendurchmesser mit Falz: 92 mm 
des Mantels: 90 mm 

Höhe ohne Verschluß: 

178 mm 

Fassungsraum 

1,09 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

2,0 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Weißblech, EN 10203 

Werkstoff der Verschlüsse 

PE-LD, Lacqtene 1020 FG 24 

Zeichnungen 

A 06.31 v. Jacob Berg KG L 12 mS, Ll m RS "Z" 
gedeckelt 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 393 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
04.03.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A1/Y/200/ ............. /D/BAM 10206- G 
\..':' / (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. l 

9. 2 

9.3 

9.4 

9. 5 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen f ür gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
.1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 
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9. 6 Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 133 kPa nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11,4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 

veröffentlicht. (; .• ·~' 
4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

(Egel!u·aut) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10207/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

3 

4 

4. 1 

4.2 
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Gruss Metallverpackungen GmbH & Co. 
Hülsenstraße 38 
4010 Hilden 

Herstel~r der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Flachkanne mit gewölbtem Oberboden 

Grundmaße 

Außendurchmesser mit Falz: 92 mm 
des Mantels: 90 mm 

4. 3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

Höhe ohne Verschluß: 

178 mm 

Fassungsraum 

1,09 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

2,0 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Weißblech, EN 10203 

Werkstoff der Verschlüsse 

PE-LD, Lacqtene 1020 FG 24 

Zeichnungen 

A 06.31 v. Jacob Berg KG L 12 mS, L1 m RS "Z" 
gedeckelt 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 394 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
04,03.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind, 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/200/ ............. /D/BAM 10207- G 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9. 3 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

9.4 Entfällt 

9.5 

9. 6 

9. 7 

9.8 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dicht3 der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter ( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 



10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle ·Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und ~it
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materlal
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (We.stf) 

(Cg cll<iaut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10208/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Hermann Opitz GmbH & Co. 
Schwarzenmoorstr. 7 - 11 
4900 Herford 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit 
abnehmbarem Deckel 

4 0 1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Konischer Hobbock aus Weißblech 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 328 mm 

Höhe, mit Deckel und Spannring: 288 mm bzw. 
459 mm 
ohne Deckel und Spannring: 284 mm bzw . 
455 mm 

Fassungsraum 

22,1 Liter bzw. 35,5 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

24 kg bzw. 40 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Weißblech, Euro-Norm 10203 

4.7 

4 0 8 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

9 0 3 

9.4 

9.5 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Deckel wie Zif. 4.6, Spannring: Stahl verzinkt 

Zeichnungen 

Opitz Hobbock 328/312 x 285 bzw. 3 12-328-456 mm, 
Deckel 328-16 und Möller GmbH & Co. KG Verschluß 
320 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 338 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
05.03.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

8.1 20-l-Faß 

RID/ADR/OA2/Y 24/S/ ......... /D/BAM 10208- OPH-
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8.2 33-l-Faß 

RID/ADR/OA2/Y 40/S/ ........... /D/BAM 10208- OPH 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Gr·enzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 24 kg (20-l-Faß) bzw. 40 kg 
(33-l-Faß) nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 Entfällt 

9.8 

10 

Die Überwacll.ung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 
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11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11. 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

(Egel!<raut) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10209/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4 . 1 

4. 2 

4.3 

4.4 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung 
10. Juni f991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

Koetke KG 
Nienwohlder Eck 1 
3121 Reinstorf/Lüder 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Rechteckflasche aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Rechteckflasche 500 rnl 

Grundmaße 

Länge: 67 mm 
Breite: 52 mm 

Höhe, ohne Kappe: 195 mm 
mit Kappe: 197 mrn 

Fassüngsraurn 

556 rnl 

4.5 Höchstzulässige Bruttornasse 

o, 5 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

PE - HD, Finathene 56020 S 

4.7 Werkstoff des Verschlusses 

PE-HD, Lupolen 5031 L 

4.8 Zeichnungen 
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5 

6 

7 

8 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9. 6 

KOETKE KG RECHTECKFLASCHE 500 rnl 
KUNSTSTOFF-TECHNIK GMBH Flaschenverschluß 25 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 118 864 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
18.01.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y/100j ............. /D/BAM 10209- KVK 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern: 

Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlagen gemäß 
der im BZA Minden hinterlegten Rezeptur (Gemisch 
aus Isopropylalkohol und Hilfsstoffen) Stoff der 
Klasse 3 Ziffer 3.b) der Anlage zur GGVE 
und 
Äthylalkohol, Stoff der Klasse 3 Ziffer 3 .b) der 
Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch die zuvor genannten Prüffüll
güter. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf die in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht 
überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte in g/crn3 für Stoffe 

der Verpackungsgruppe 

Frostschutzmittel für 
Scheibenwaschanlagen 
Äthylalkohol 

Der Gesamtüberdruck in 
Da~pfdruck des . Füllgutes 

I II III 

0,9 
0,9 

0,9 
0,9 

der Verpackung (d. h. 
plus Partialdruck von 



9.7 

9. 8 

9. 9 

10 

11 

Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

66 kPa bei Zuordnung zu den Prüffüllgütern 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "'Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) "' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrunq bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

ll 
(Egel\uaut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10210/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

TRASSL-PLASTIK GmbH & Co. 
Kulrnainer Straße 44 
8581 Immenreuth 

Hersteller der Verpackung 

4 

4.1 

4. 2 

4. 3 

4.4 

4.5 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

3-1-Kanister Nr. 1040 

Grundmaße 

Länge: 187 mm 
Breite: 98 mm 

Höhe 

über Griff: 252 rnrn 

Fassungsraum 

3,43 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 

2,98 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

PE-HD, Finathene 47100 

4.7 Werkstoff des Verschlusses 

PE-HD, Lupolen 5031 L 

4.8 Zeichnungen 

5 

Z 1/8-92-7 und 
0/2/1/47/2164 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 907 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
11.02.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

7 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 3Hl/Y/100/ ............. /D/BAM 10210 - TP 
"-V (Herstellungs-

9 

9. 1 

9. 2 

9.3 

9.4 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgenden Prüffüllgut: · 
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9.5 

9. 6 

lee-cleaner/Eisfrei (Lösung von Glykol, Tensiden 
und Farbstoff in Isopropanol-Wassergernisch) Stoff 
der Klasse 3 Ziffer 3.b) der Anlage zur GGVE. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch das zuvor genannte Prüffüll
gut. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Techni k geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf der in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes nicht über
schreiten. 

Prüffüllgut 

I CE-CLEANER 
(Frostschutzmittel für 
Scheibenwaschan lagen) 

Dichte in g/crn3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

0,9 0,9 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 oc auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

66 kPa bei Zuordnung zu dem Prüffüllgut 

nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9. 8 

9. 9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (.TRV 001) ·· - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10211/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

2 Antragsteller 

3 

4 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße ~1 - 163 
5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4. 2 

4. 3 

4.4 

4. 5 

30-1-Kanister c 2 

Grundmaße 

Länge: 380 mm 
Breite: 288 mm 

Höhe 

388 mm, Höhe über Griff: 396 mm 

Fassungsraum 

31,8 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 

46,3 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

PE-HD, Hostalen GM 7746 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Schraubkappe: PE-HD, Lupolen 4261A 
Dichtnapf: PE-LD, Lupolen 1840D 

Zeichnungen 

AM- 1506.6a 
AM - 1768e 
AM- 1767.3 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 110 310 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
18.01.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bpuart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/Y1.5/200/ .... ......... /D/BAM 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE 

10211 - M 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9.2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9. 6 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewi esen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgenden Prüffüllgut (Standardflüssigkeit): 

Netzmittellösung Laventin 5 % 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoff~ dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf der in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes nicht über
schreiten. 

Prüffüllgut 

Netzmittellösung 
(5%ige Laventinlösung) 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,5 1,5 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des· Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung 

nicht überschreiten. 

9. 7 Entfällt 

9. 8 

9. 9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Minden (Westf) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10212/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vorn 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgasstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

2,5-1-Enghalsflasche 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

Länge: 127 mm 
Breite: 12 7 rrun 

Höhe 

280 mm 

Fassungsraum 

2,8 Liter 

4 .• 5 Höchstzulässige Bruttomasse 

5,17 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 
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PE-HD, Lupolen 5261 Z 

4.7 Werkstoffe der Verschlüsse 

PE-HD, Lupolen 4261 A 
PP 83E10 u. PE-HD Lupolen 5261 Z 

4.8 Zeichnungen 

5 

AL-2009.8 
E 130389/1 
190283/1 und MENSHEN Art. Nr. 817 und 891 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 701 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
02.02.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 3H1/X1.3/250/ ............. /D/BAM 10212- M 
~) (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e) 
der Anl . zur GGVE 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

9.2 Die Verpackungen dürfen 
der Verpackun·gsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

9. 3 Die Verpackungen dürfen nur" für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

9.4 Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern (Standardflüssigkeiten): 
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- Salpetersäure 65 % 
Klasse 8 der Anlage zur GGVE 

- Kohlenwasserstoffgemisch 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- n-Butylacetat/rnit n-Butylacetat 
Netzmittellösung (2 %/5 %) 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- Netzmittellösung Laventin 5 % 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

- Wasser 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

gesättigte 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/rnit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan-

9.5 

9. 6 

9.7 

9. 8 

9.9 

10 

11 

dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. 
V/GGVE, 

Salpetersäure 65 %. 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf die in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht 
überschreiten. 

Prüffüllgut 

Netzrni ttellösung 5%ig 
n-Butylacetat mit 

Dichte in g/crn3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,20 1,20 1,20 

n-Butylacetat gesätigte 
Netzmittellösung 1,00 1,00 1' 00 
Kohlenwasserstoff-
gernisch (White Spirit) 1,00 1' 00 1,00 
Salpetersäure 65%ig 1,33 1,40 1,40 
Wasser 1,33 1' 90 1,90 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 •c auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 "C) darf 

166 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssig
keiten 

Netzmittellösung, n-Butylacetat mit n-HutyLct~e~a~ 
gesättigte Netzrnittellösung, Kohlenwasser
stoffgemisch (White Spirit) und Wasser 
und 
bei Zuordnung zur Prüfflüssigkeit Salpetersäure 
65%ig 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) '' - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesb~hn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10213/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

( BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

2,5-l-Enghalsflasche 

Grundmaße 

Länge: 127 mrn 
Breite: 127 mrn 

4.3 Höhe 

4.4 

4. 5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

2 80 mrn 

Fassungsraum 

2,8 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 

5' 17 kg 

Werkstoff der Verpackung 

PE-HD, Lupolen 6021 D 

Werkstoff der Verschlüsse 

PE-HD, Lupolen 4261 A 
PP 83 E 10 und PE-HD Lupolen 5261 Z 

Zeichnungen 

AL-2009.8 
E 130 389/1 
190283/1 u MENSHEN Art. Nr. 817 und 891 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 111 841 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
02.02.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu) 3H1/Xl. 3/250/ ............. /D/BAM 
~ (Herstellungs-

10213 - M 

9 

9. 1 

9.2 

9.3 

9.4 

9. 5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

10 

11 

- datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn flir sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgen~en Prüffüllgut (Standardflüssigkei): 

Wasser 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf der in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes nicht über
schreiten. 

Prüffüllgut 

Wasser 

Dichte 
der 

I 

1,33 

in g/cm3 für Stoffe 
Verpackungsgruppe 

II III 

1,90 1,90 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

166 kPa bei Zuordnung zur 
Wasser 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Standardflüssigkeit 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt Slnd. 

Sonstiges 
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11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 30.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

u 
Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10214/5M1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4 . 1 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

SVD Verpackungen GmbH 
Postfach 14 55 
4422 Ahaus 1 

I 
Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus 3 Lagen Kraftsackpapier, 
geklebt 

Hersteller-Typenbezeichnung 

vom 

Ventilsack, naßfest verklebt, Ventilperforation 

4. 2 Grundmaße 

4 . 3 

4.4 

4.5 

4.6 

Länge: 80 cm 
Breite: 60 cm 

Bodenbreite: 12,5 cm, Ventilbodenbreite: 13 cm 

Fassungsraum 

66 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

50,3 kg 

Werkstoff der Verpackung 

Kraftsackpapier 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 

Kraftsackpapier 

1144 

4 . 8 Zeichnung 

SVD Verpackungen vom 15.12.1992 
Artikel: 06 336 60 

5 Anforderungen an die Bauart 

6 

7 

8 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 182 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
12 . 01 . 1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

0 5M1/Z 51/S/ .... ....... .. /D/BAM 10214 - SVD 
~ (Herstellungs-

9 

9. 1 

9.2 

9. 3 

9. 4 

9.5 

9. 6 

9 . 7 

9. 8 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe, Schüttwinkel, Schüttdichte usw.) müssen 
den Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 
genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter ( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilunqsblatt der Bundesanstalt für Material-



forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zen~ralamt Minden (Westf) 

(Eg€1kraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10215/5M1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

2 Antragsteller 

3 

4 

4. 1 

SVD Verpackungen GmbH 
Postfach 14 55 
4422 Ahaus 1 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus 3 Lagen Kraftsackpapier, 
geklebt; die mittlere Papierlage ist einseitig 
mit PE beschichtet und genadelt. 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Ventilsack, naßfest verklebt, Ventilperforation, 
Mittellage PE-beschichtet und flächengenadelt. 

4.2 Grundmaße 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

Länge: 80 cm 
Breite: 60 cm 

Bodenbreite: 12,5 cm, Ventilbodenbreite: 13 cm 

Fassungsraum 

66 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

50,3 kg 

Werkstoffe der Verpackung 

Kraftsackpapier, 
PE-beschichtetes Kraftsackpapier 

Werkstoff der Verschlüsse 

Kraftsackpapier 

Zeichnung 

SVD Verpackungen vom 15.12.1992 
Artikel: 06 336 50 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 191 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
13.01.1992 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~5M1/Z 51/S/ ............. /D/BAM 10215- SVD 
~ (Herstellungs -

9 

9.1 

9. 2 

9.3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Entfällt 

9. 4 Entfällt 

9.5 

9. 6 

9 . 7 

9. 8 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe, Schüttwinkel, Schüttdichte usw.) müssen 
den Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 5 
genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztjbefüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Wider,ufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.03.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

u 
(Eg-=:H::raut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10216/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
·10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

2 Antragsteller 

3 

Brohl Wellpappe GmbH & Co . KG 
Postfach 63 
5474 Brohl-Lützing 1 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

Kiste aus Pappe mit Innenverpackungen 
(198 8-rnl-Flaschen aus Glas, die zu je 3 Stück 
in Faltschachteln vorverpackt sind) 

Hersteller-Typenbezeichnung 

0201 nach DIN 55 429 Teil 1 

4.2 Grundrnaße, außen 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4 . 7 

4.8 

5 

5.1 

5.2 

Länge: 30 crn 
Breite: 25 crn 

Höhe 

18 crn 

Fassungsraum 

2,87 drn X 2,35 drn X 1,54 drn 

Höchstzulässige Bruttornasse 

7,8 kg 

Werkstoff der Verpack-ung 

10,39 Liter 

Zweiwellige Wellpappe mit B- und C-Welle 

Werkstoff der Verschlüsse 

50 rnrn breites Klebeband, 4065 NOPI der 
Beiersdorf AG 
70 rnrn breites Tapeband, glasfaserverstärkt 

Zeichnungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 510 Vgab 60 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
05.04.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 5.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunqen 
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serienmäßig -gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

9 

9 .l 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\4G/Y8/S/ .............. /D/BAM 10216- BROHL 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 8 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7, 8 kg 
nicht überschreiten. 

9. 6 Entfällt 

9.7 

9.8 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, den 29.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

u 
(Egd l<raut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10217/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Schütz Werke GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 25 
5418 Selters 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel und 
wahlweise mit und ohne Inliner 

Hersteller-Typenbezeichnung 

60-l-Weithalsfaß 

Grundmaße 

Außendurchmesser: 400 mm 

Höhe, mit Deckel: 620 mm 

ohne Deckel: 610 mm 

Fassungsraum 

65 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

105 kg 

Werkstoff der Verpackung 

PE-HD, Hostalen GM 6255 

Werkstoff des Deckels 

PE-HD, Vestolen 6013 A 

Zeichnungen 

60 l S-DS 
Nr. 3-3918 

WH-Faß, Nr. 3-3929, D 87-2134 und 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 368 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden ( Westf) vom 
01.04.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

G) 1H2/Y 105/S/ ....... . ..... /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10217 - Schütz 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9. 5 

9.6 

9. 7 

9.8 

10 

11 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 105 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29 . 04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10218/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

HUBER VERPACKUNGEN GmbH + Co. 
Hohenlohestraße 2 
7110 Öhrirrgen 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4. 6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 
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Faß aus Weißblech mit abnehmbarem Deckel, in dem 
wahlweise kein oder ein 57-rnrn- bzw. 60-rnrn-Ver
schluß angebracht ist 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Hobbock/Eimer 280/265 x 225 - 400 rnrn 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 280 rnrn 

Höhe, mit Deckel und Spannring: 
232 rnrn bzw. 407 rnrn 

Höhe, ohne Deckel und Spannring: 
228 rnrn bzw. 403 rnrn 

Fassungsraum 

12,1 Liter bzw. 22,5 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 

Werkstoff der Verpackung 

Weißblech, Euro-Norm 10203 

Werkstoff der Verschlüsse 

Deckel: Weißblech, Spannring: verzinkter Stahl 

Zeichnungen 

PZ-5-280 BL 20, HUBER v. 25.03.1988 - Str. -
Kunststoffverschluß und Spout-Verschluß 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfberi~ht Nr. 112 506 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
29.04.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

8 

9 

9.1 

9. 2 

9.3 

9.4 

9.5 

9. 6 

9.7 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/0A2/Y/140/ ............ /D/BAM 10218- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/crn3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1 ,80 g/crn (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 93 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den •• Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forsch~ng und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, U4.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10219/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225)-

vorn 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustadt/Weinstraße 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit doppelten Wänden und mit nicht
abnehmbarem Deckel 

4.1 Hersteller-Typenbezeichnung 

4. 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4. 7 

4.8 

5 

6 

Duplex-Sickenspundfaß 

Grundmaße 

Außendurchmesser des Mantels: 573 mrn 

Höhe 

888 mrn 

Fassungsraum 

200 Liter 

Höchstzulässige Bruttornasse 

Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

Werkstoff der Verschlüsse 

Stahl 

Zeichnungen 

WN 4 . 378 und 4.379 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 459 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
25.03.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(]) 
lAl/Xl. 6/350/ ....... .... .. /D/BAM 

(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 

10219 - GS 

9 

9.1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9. 6 

Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

Entfällt 

Entfällt 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,66 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,50 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
3,73 g/cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 233 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) •• - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11 .2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei . 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im •• Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

/ - -. _~;r-. /: :rsut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10220/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S.- 1225) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG 
Industriestraße 69 - 73 
6730 Neustadt/Weinstraße 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

Sickendeckelfaß 

Grundmaße 

Außendurchmesser des Mantels: 573 mm 

Höhe, mit Deckel und Spannring: 878 mm 
ohne Deckel und Spannring: 867 mm 

Fassungsraum 

212 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

300 kg 

Werkstoff der Verpackung 

St 1203 

Werkstoff des Verschlusses 

Spannring: St 1203, verzinkt 

4.8 Zeichnungen 

5 

WN 4.377 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 460 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
01.04.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-
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fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(;;\, 1A2/Y300/S/ ............. /D/BAM 
\__V (Herstellungs-

10220 - GS 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9. 2 

9. 3 

9. 4 

9. 5 

9.6 

9. 7 

9. 8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 300 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10221/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

4.3 

4.4 

4.5 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, s. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vorn 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch (Pfalz) 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel, in dem sich 
zwei Sicherheitsverschlüsse (2" u. 3/4") befin
den 

Hersteller-Typenbezeichnung 

210-l-Rollensickendeckelfaß 

Grundmaße 

Außendurchmesser des Mantels: 573 rnm 

Höhe, mit Deckel und Spannring: 878 rnm 
ohne Deckel und Spannring: 865 rnm 

Fassungsraum 

210 Liter 

Höchstzulässige Brut,tornasse 

300 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

4.7 

4. 8 

5 

St 1203 

Werkstoff der Verschlüsse 

Stahl, Spannring verzinkt 

Zeichnung 

480-210-005 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 488 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vorn 
01.04.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1A2/Y300/S/ . ............ /D/BAM 10221 - GDH 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9. 6 

9.7 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 300 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

9. 8 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

10 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) u 
(Egelkraut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10222/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S . 1225) 

vom 

Antragsteller 

Westform Plastikwerke GmbH 
5253 Lindlar 
(Ortsteil Hommerich) 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel und mit 
eingestelltem Folienbeutel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

EZV 35 mit DZV 35 

Grundmaße 

Innendurchmesser oben: 180 mm 

Höhe, mit Deckel: 161 mm 

ohne Deckel: 159 mm 

Fassungsraum 

3,6 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

5 kg 

Werkstoff der Verpackung 

PE, Eltex A 4090 

Werkstoff des Deckels 

50 % Eltex A 4090 und 50 % Excorene 6101 XR der 
Fa. Esso 

Zeichnungen 

Nr . 959 und 935 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 303 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.03.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~1H2/~5 / S/ .... . ..... . .... / D/ BAM 10222- WESTFORM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

9. 1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9. 6 

9.7 

9.8 

10 

11 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 5 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die fJberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die fJberwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
fJbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
- teilungsblatt der Bundesanstalt für Material

forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.04.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10223/1A2 

für die Bauart einer Verpackung z u r Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl i che u nd grenz
überschreitende Beförderung gefähr l icher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10 . Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne GmbH & Co. KG 
Kölner Straße 75 
5952 Attendorn 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit abnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

kon . 20-1-Hobbock 

4.2 Grundmaße 

4. 3 

Innendurchmesser oben: 280 mm 

Höhe, mit Deckel und Spannring: 374 mm 
ohne Deckel und Spannring: 367 mm 

4.4 Fassungsraum 

19,6 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

30 kg 

4.6 Werkstoff der Verpackung 

Weißblech, Euro-Norm 10203 

4.7 Werkstoff der Verschlüsse 

4.8 

5 

6 

Deckel aus Weißblech, Spannring aus verzinktem 
Stahl 

Zeichnung 

B 7 8 7009 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 477 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
02.04.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden-sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9 .1 

9 . 2 

9 . 3 

9. 4 

9.5 

9. 6 

9. 7 

9. 8 

10 

11 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen s i nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A2 /Y30/S/ .. ....... .. . . / D/ BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

10223 - M + S 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr . 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden , we n n für sie nach den 
Vorschriften der GGVE so l che Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder I II verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 30 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt . 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung u nd -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 04.05.1993 

Minden (Westf) 

(Egelk raut) 

1153 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10224/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 

grenz
Güter 

Eisen-

(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

vom 

Antragsteller 

Muhr & Söhne GmbH & Co. KG 
Kölner Straße 75 
5952 Attendorn 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

4 Beschreibung der Bauart 

4.1 

Faß aus Weißblech mit abnehmbarem Deckel, in dem 
ein 2"-Verschluß angebracht ist 

Hersteller-Typenbezeichnung 

kon. Hobbock 12 - 22 1 Inhalt 

4.2 Grundmaße 

4. 3 

4.4 

Innendurchmesser oben: 280 mm 

Höhe, mit Deckel und Spannring: 
236 mm bzw. 415 mm 

Höhe, ohne Deckel und Spannring: 
228 mm bzw. 407 mm 

Fassungsraum 

12 Liter bzw. 22,7 Liter 

4.5 Höchstzulässige Bruttomasse 

4. 6 

4.7 

4.8 

5 

6 

Werkstoff der Verpackung 

Weißblech, Euro-Norm 10203 

Werkstoff der Verschlüsse 

Deckel aus Weißblech, Spannring aus verzinktem 
Stahl 

Zeichnungen 

Hobbock kon. v. 26.03.1992 und Nr. 78710714 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 476 Vgab 53 der 
Bundesbahn- Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
01.04.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 

9 

9.1 

9.2 

9. 3 

9. 4 

9 .5 

9. 6 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y/140/ ............. /0/BAM 10224- M + S 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend nach Nr. 8 gekenn
zeichneten Verpackungen dürfen für gefährliche 
Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichtj der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g;cm (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 93 kPa nicht überschreiten. 

9.7 Entfällt 

9 . 8 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562, durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11 . 4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

{J 
(~gslkraut) 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10225/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Befördecung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4. 4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71 - 163 
5040 Brühl 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

30-1-Fassett 

Grundmaße 

Länge: 330 mm 
Breite: 290 mm 

Höhe 

497 mm 

Fassungsraum 

32,5 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoff der Verpackung 

PE -HD, Hostalen GM 7255 

Werkstoffe der Verschlüsse 

Schraubkappe: PE-HD, Lupolen 
Dichtnapf: PE-LD, Lupolen 

Zeichnungen 

AM-1327 lg 
AM-1768 f 
AM-1766 e 

Anforderungen an die Bauart 

4261 A 
1810 D 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 475 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
11.05.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart ·t~ird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach de~ zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 

Die nach der zuge l assenen Bauar~ serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind da uerhaft und gut 
sichtbar wie fo l gt zu kennzeichnen: 

(u\ 3H1 / X1. 3/250 / ............. /D/BAM 10225 - M 
\::._) (Herstellungs-

datum nach 

9 

9.1 

9.2 

9. 3 

9. 4 

9. 5 

Rn 15 12 ( 1 ) e ) 
der Anl. zur GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorsehr iften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder I I I verwendet 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber den 
folgenden Prüffüllgütern (Standardflüssigkei
ten): 

- Salpetersäure 55 % 
Klasse 8 der Anlage zur GGVE 

- Kohlenwasserstoffgemisch 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung (2 %/5 %) 
Klasse 3 der Anlage zur GGVE 

- Netzmittellösung Laventin 5 % 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

Wasser 
kein Stoff der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat;mit n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ic) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflüssigkeit gern. Id) der Beilage zum Anh. 
V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gern. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gern. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE . 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf die in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter nicht 
überschreiten. 

Prüffüllgut 
Dichte 

der 
I 

Netzmittellösung 5 %ig 
n-Butylacetat mit 
n-Butylacetat gesät
t igte Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 55 %ig 
Wasser 1,27 

in g/cm3 für Stoffe 
Verpackungsgruppe 

I I III 

1' 30 

1' 30 

1,00 
1' 40 
1,90 

1,30 

1' 30 

1,00 
1,40 
1,90 
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9. 6 

9. 7 

9. 8 

9. 9 

10 

11 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

133 kPa bei Zuordnung zu den Standardflüssigkei
ten Netzmittellösung, n-Butylaceatat mit 
n-Butylacetat gesättigte Netzmittellö
sung, Kohlenwasserstoffgemisch (White 
Spirit) und Salpetersäure 

und 
166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 

Wasser 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin .. ( ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(EgGll<reut) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 10226/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4 . 8 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560), in der Neufassung vom 
10. Juni 1991 (BGBl. I, S. 1225) 

Antragsteller 

Alpla-Werke, Lehner GmbH & Co. KG 
Struthweg 
3573 Gemünden/Wohra 

Hersteller der Verpackung 

wie Antragsteller 

Beschreibung der Bauart 

Rechteckflasche aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Hersteller-Typenbezeichnung 

1-ltr-Vierkantflasche 

Grundmaße 

Länge: 94 mm 
Breite: 57 mm 

Höhe ohne Kappe: 257 mm 
Höhe mit Kappe: 282 mm 

Fassungsraum 

1,08 Liter 

Höchstzulässige Bruttomasse 

Werkstoff der Verpackung 

PE-HD, Daplen DH 5973 

Werkstoff des Verschlusses 

PP, Hostalen PPM Nr. 1060 

Zeichnungen 

Alpla-Gem. vom 28.12.1992, 1 ltr. Vierkantflasche 
ZELLER PLASTIK Nr. 5842/5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 112 264 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
14.05.1993 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

6 Zulassung 

Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 5 erfüllt werden, zugelassen. 

7 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

8 Kennzeichnung 



Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Hl/Y/100/ ............. /D/BAM 10226- a 
\V (Herstellungs-

9 

9.1 

9. 2 

9. 3 

9.4 

9.5 

9. 6 

9. 7 

9. 8 

9.9 

10 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertig
ten und entsprechend nach Nr. 8 gekennzeichneten 
Verpackungen dürfen für gefährliche Güter verwen
det werden, wenn für sie nach den Vorschriften 
der GGVE solche Verpackungen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Verpackungen dürfen nur für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn nachweisbar die Verträg
lichkeit mit den Werkstoffen der Verpackung ein
schließlich ihrer Verschlüsse gewährleistet ist. 

Als nachgewiesen gilt die Verträglichkeit für den 
in der Nr. 4.6 genannten Kunststoff gegenüber dem 
folgenden Prüffüllgut (Standardflüssigkeit): 

Essigsäure (98 % bis 100 %) 
Klasse 8 der Anlage zur GGVE 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt 
werden, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Essigsäure 98 % als Standardflüssigkeit gern. Ib) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die Dichte der Füllgüter, die dem Prüffüllgut be
züglich der chemischen Verträglichkeit zugeord
net werden können, darf der in folgender Tabelle 
aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes nicht über
schreiten. 

Prüffüllgut 

Essigsäure 98-l00%ig 

Dichte in g/cm3 für Stoffe 
der Verpackungsgruppe 

I II III 

1,10 1,10 

Der Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. 
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck von 
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 
100 kPa bei 55 °C auf der Grundlage des maxima
len Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 
15 °C) darf 

66 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Essigsäure 98% - l00%ig 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562, durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei 
betriebsmäßigen Vorgängen keine Gefahren durch 
elektrostatische Aufladung der Gefäße entstehen 
können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

11 Sonstiges 

11.1 Die Bauart entsoricht den in den internationalen 
Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

11.2 Die Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

11.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel
belehrung bei. 

11.4 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.05.1993 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

(Egelkraut) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

4. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 102221/lA2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie 
bzw. erweitert: 

folgt geändert 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 221 vom 13.12.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch entspre
chend Zeichnung Nr. 3-2718 der Firma Schütz-Wer
ke, Selters, und mit einem Tri-Sure-Verschluß 
(DFT) gemäß der Zeichnung Nr. FT/D/52/5-90 (5 VL 
925 136) der Firma von Leer Verschluß-Systeme 
vom 09.05.1990, sowie mit einem zusätzlichen 
3/4" Spundverschluß entsprechend der Zeichnung 
Nr . 3-2716.2 vom 19.10.1992 der Schütz Werke 
GmbH & Co. KG, 5418 Selters/W gefertigt werden. 

Abweichend voa dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem entsprechend der Zg. Nr. 
3-2716.1 vom 19.02.1992 der Schütz Werke 
GmbH & Co. KG, 5418 Selters;ww. geänderten Einzug 
am Trommelunterboden gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. l0222l/lA2 vom 24.01.1986, dem l. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. l02221/1A2 vorn 
14.05.1990, dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. l0222l/lA2 vom 05.02.1992 und dem 3. Nachtrag zum 
Zulassungsschein Nr. l0222l/lA2 vom 26.08.1992 der Fir
ma Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft, 5090 Leverku
sen l. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Nater ialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 27.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

4. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 102222/1A2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 222 vom 19.12.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch ent
sprechend Zeichnung Nr. 3-2717 der Firma Schütz
Werke, Selters, und mit einem Tri-Sure-Verschluß 
(OFT) gemäß der Zeichnung Nr. FT/D/52/5-90 
(5 VL 925 136) der Firma von Leer Ver
schluß-Systeme vom 09.05.1990, sowie mit einem 
zusätzlichen 3/4" Spundverschluß entsprechend der 
Zeichnung Nr. 3-2717.2 vom 19.10.1992 der Schütz 
Werke GmbH + Co. KG, 5418 Selters;w., gefertigt 
werden. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen .mit einem entsprechend der Zg. Nr. 
3-2423.2 vom 19.02.1992 und Nr. 3-2717.1 vom 
19.02.1992 der Schütz Werke GmbH + Co. KG, 5418 
Selters/Ww . geänderten Einzug am Trommelunter
boden gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 102222/1A2 vom 24.01.1986, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 102222/1A2 vom 
14.05.1990, dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. 102222/1A2 vom 05.02.1992 und dem 3. Nachtrag zum 
Zulassungsschein Nr . 10222/1A2 vom 26.08.1992 der 
Firma Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft, 5090 Lever
kusen 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 27.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 

1158 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

4. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 102223/1A2 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 223 vom 19.12.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch ent
sprechend Zeichnung Nr. 3-2718 der Firma Schütz
Werke, Selters, und mit einem Tri-Sure-Verschluß 
(OFT) gemäß der Zeichnung Nr. FT/D/52/5-90 
(5 VL 925 136) der Firma von Leer Ver
schluß-Systeme vom 09. OS .1990, sowie ·mit einem 
zusätzlichen 3/4" Spundverschluß entsprechend der 
Zeichnung Nr. 3-2718.2 vom 19.10.1992 der Schütz 
Werke GmbH + Co. KG, 5418 Selters, gefertigt 
werden. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem entsprechend der Zg. Nr. 
3-2718.1 vom 19.02.1992 der Schütz Werke GmbH + 
Co . KG, 5418 Selters/Ww. geänderten Einzug am 
Trommelunterboden gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 102223/1A2 vom 24.01.1986, dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein Nr. 102223/1A2 vom 
14.05.1990, dem 2. Nachtrag zum Zulassungsschein 
Nr. 102223/1A2 vom 05.02.1992 und dem 3. Nachtrag zum 
Zulassungsschein Nr. 10223/1A2 vom 26.08.1992 der 
Firma Dellbrücker Emballagen-Gesellschaft, 5090 Lever
kusen 1. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

4950 Minden, 26.11.1992 

Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf) 



Bisher erschienene 
Forschungsberichte der 
BAM 
Nr . 1/1968 
Forschung und Entwicklung in der Bundesan
eialt für Materialprüfung (BAM) 
Rechenschaftsbericht für den Bundesminister 
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Nr. 127/ISBN 3-88314-564-5/1986 (vergriffen) 
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig 
belasteten Stahlbetonbautellen 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulaively 
loaded 
Reinforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil 
Tests on Reinforced Concrete Beams, Part 1 

Nr. 128/ISBN 3-88314-568-8/1986 (vergriffen) 
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig 
belasteten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Beoring Capacity of lmpulsively 
Loaded Reinforced Concrete Members 
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil 11 
Tests on Reinforced Concrete Beams, Part 11 

Nr. 129/ISBN 3-88314-569-6/1980 (vergriffen) 
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter, K. Berner 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig 
belasteten Stahlbetonbautellen 
Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced 
Concrete Members under Impact Load 
Zugversuche an Betonstahl mit erhöhter 
Dehngeschwindigkeit 
Reintorcing Steel Tension Tests with high 
straln rates 



Nr. 130/ISBN 3-88314-570-X/1986 
W. S1ruck 
Einfache Abschätzung der Durchbiegung und 
der Energieaufnahme von Trägern aus 
duktilem Materlai 

Nr. 131/ISBN 3-88314-585-8/1986 
E. Limberger , K. Brandes, J. Herter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig 
belasteten Stahlbetonbautellen 
Kinalle Load Bearlng Capacity of Relnforced 
Concrete Members under Impact Load 
Versuche an Slahlbetonplatten, Tell 11 
Tests on Relnforced Concrete Slabs, Part 11 

Nr. 132/ISBN 3-88314-595-5/1987 
Chr. Herold, F.-U. Vogdt 
Ermittlung der Ursachen von Schäden an 
bituminösen Dachabdlchtungen unter 
besonderer Berücksichtigung klimatischer 
Beanspruchungen 

Nr. 133/ISBN 3-88314-609-9/1987 (vergriffen) 
M. Woydt, K.-H. Habig 
Technisch-physikallsehe Grundlagen zum 
trlbologlschen Verhalten keramischer 
Werkstoffe 

Nr. 134/ISBN 3-88314-615-3/1987 
G. Andreas, G. Niessen 
Über den Kernstrahlungseinfluß auf 
Dehnungsmaßstreifen 

Nr. 135/ISBN 3-88314-61 8-8/1987 
J. Ludwig, W.-D. Mischke, A Ulrich 
Untersuchungen über das Verhalten von 
Tankcontainern für unter Druck verflüssigte 
Gase bel Fallbeanspruchungen 

Nr. 136/ISBN 3-88314-636-6/1987 
H.-J. Deppe, K. Schmidt 
Untersuchung zur Beurteilung von Brett
schichtverlelmungen für den Holzbau 

Nr. 137/ISBN 3-88314-637-4/1987 
D. Aurich 
Analyse und Wellerentwicklung bruchme
chanischer Versagenskonzepte auf der 
Grundlage von Forschungsergebnissen auf 
dem Gebiete der Komponentensicherheit 

Nr. 138/ISBN 3-88314-635-8/1987 
M. Dogurike, F. Buchhardt 
Zur geowissenschaftliehen Einordnung des 
Gebietes der Bundesrepublik Deutschland 
und einer sicheren Auslegung technischer 
Systeme gegen den Lastfall Erdbeben 

Nr. 139/ISBN 3-88314-658-7/1987 
J. Olschewski , S.-P. Scholz 
Numerische Untersuchung zum Verhalten des 
Hochtemperaturwerkstoffes Nlmonlc PE 16 
unter monotoner und zyklischer Belastung 
bel Verwendung verschiedener plastischer 
und viskoplastlscher Materialmodelle 

Nr. 140/ISBN 3-86314-643-9/1987 
K. Brandes, E. Limberger, J. Harter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig 
belasteten Stahlbetonbauteilen 
Kinolle Load Bearlng Capacity of lmpulsively 
Loaded Reinforced Concrete Members 

Nr.141/ISBN 3-88314-694-3/1987 
F. Buchhardt , W. Matthees, G. Magiera, F. Mathiak 
Zum Einfluß des Sicherheits- und Ausle
gungserdbebens auf die Bemessung von 
Kernkraftwerken 

Nr. 142/ISBN 3-88314-695-1/1987 
H. Treumann, G. Krüger. N. Pfeil, 
S. von Zahn-UIImann 
Sicherheitstechnische Kenndaten und 
Gefahrzahlen binärer Mischungen aus 
oxidierenden und verbrennliehen Substanzen 

Nr. 143/ISBN 3-88314-701-X/1987 
K. Brandes , E. Limberger, J. Harter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig 
belasteten Stahlbetonbauteilen 
Kinelic Load Bearing Capacity of lmpulsively 

Loaded Relnforced Concrete Members 
Experimentelle und numerische Untersu
chungen zum Trag- und Verformungsver
halten von Stahlbetonbautellen bel StoB
belastung 
Experimental und numerlcal lnvestlgatlons 
concernlng Load Bearlng Sehavlour of Reln
forced Concrete Members under Impact Load 

Nr. 144/ISBN 3-88314-702-8/1987 
F. Buchhardt , G. Magiera, W. Matthees , M. 
Weber, J. AHes 
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum 
Penetratlonsverhalten des AVR- Reaktor
gebäudes 

Nr. 145/ISBN 3-88314-711-7/1987 
U. Holzlöhner 
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur 
Bestimmung von Materialeigenschaften von 
Reibungsböden 

Nr. 146/ISBN 3-88314 714-1/1987 
W. Schon, M. Malion 
Untersuchungen zur Wirksamkelt von 
Wasserberieselungseinrichtungen als 
Brandechutzmaßnahme für Flüssiggas
Lagertanks 

Nr. 147/ISBN 3-68314-720-6/1987 
H.-D. Kleinschrodt 
Lösung dynamischer Biege- und 
Torsionsprobleme von Stabsystemen aus 
dünnwandigen elastlachen Stäben mit 
offenem Querschnitt mittels frequenzab
hängiger Ansatzfunktionen 

Nr. 148/ISBN 3-88314-774-5/1988 
W. Müller 
Theoretische Untersuchung von Variations
prinzipien für elastoplastisches Material
verhalten sowie Entwicklung und numerische 
Erprobung von Finite-Element-Verfahren für 
den ebenen Spannungszustand 

Nr. 149/ISBN 3-88314-775-3/1988 
U. Holzlöhner 
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrö
ßen aus der Untersuchung von Bodenproben 

Nr. 150/ISBN 3-88314-776-1/1988 
M. Weber 
VG3D Zeichenprogramm für vektorgraphische 
Darstellung dreidimensionaler Strukturen 

Nr. 151/ISBN 3-88314-785-0/1988 
L. Auersch-Saworski 
Wechselwirkung starrer und flexibler 
Strukturen mit dem Baugrund Insbesondere 
bei Anregung durch Bodenerschütterungen 

Nr. 152/ISBN 3-88314-796-6/1988 
G. Plauk, G. Kretschmarin, R.-G. Rohrmann 
Untersuchung des baulichen Zustandes und 
der Tragfähigkelt vorgespannter Riegel von 
Verkehrszeichenbrücken der Berliner 
Stadtautobahn 

Nr. 153/ISBN 3-88314-797-4/1988 
H. Sander, W.-W. Maennig 
Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei 
mechanischer Wechselbeanspruchung 

Nr. 154/ISBN 3-88314-822-9/1988 
K. Breitkreutz, P.-J . Uttech, K. Haedecke 
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes 
Referenzmaterlai für die Spektrometrie 

Nr. 155/ISBN 3-88314-825-3/1988 
L. Auersch 
Zur Entstehung und Ausbreitung von 
Schlenenverkehrserschiitterungen: 
Theoretische Untersuchungen und Messungen 
am Hochgeschwindigkeitszug Intercity 
Experimental 

Nr. 156/ISBN 3-88314-887-3/1989 
G. Klamrowski , P. Neustupny, H.-J. Deppe, 
K. Schmidt , J . Hundt 
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von 
Faserzementen . 

Nr. 157/ISBN 3-88314-888-1/1989 
E. Limberger, K. Brandes 
Versuche zum Verhalten von Stahlbeton
balken mit Übergreifungsatößen der 
Zugbewahrung unter stoßartiger Belastung 

Nr. 158/ISBN 3-88314-889-X/1989 
R. Wäsche. K.-H. Habig 
Physikalisch-chemische Grundlagen der 
Feststoffschmierung - Literaturübersicht 

Nr. 159/ISBN 3-88314-890-3/1989 
R. Müller , R. Rudolphi 
Berechnung des Wärmedurchlaßwlder
standes und der Temperaturverteilung im 
Querschnitt von Hausschornsteinen nach 
DIN 18160, Tell 6 

Nr. 160/ISBN 3-88314-917-9/1989 
W. Matthees 
Entwicklung eines Makroelementes durch 
Kondensation am Beispiel der Lastfälle 
Flugzeugabsturz und Erdbeben bei Boden
Bauwerk-Wechselwirkung mit biegewelchen 
Fundamenten 

Nr. 161/ISBN 3-88314-920-9/1989 
G. Mellmann, M. Maultzsch 
Untersuchung zur Ermittlung der Biegefe
stigkeit von Flachglas für bauliche Anlagen 

Nr. 162/ISBN 3-88314-921 -7/1989 
W. Brünner 
Untersuchungen zur Tragfähigkeit großer 
Glasscheiben 

Nr. 163/ISBN 3-88314-922-5/1989 
W. Brünner, G. Mellmann, W. Struck 
Biegefestigkeit und Tragfähigkeit von 
Scheiben aus Flachglas für bau.llche Anlagen 

Nr. 164/ISBN 3-88314-934-9/1989 
R. Helms, B. Jaenicke , H. Waller, C.-P. Bork 
Zur Schwingfestigkelt großer geschweißter 
Stahlträger 

Nr. 165/ISBN 3-88314-935-7/1989 
P. Gabel, L. Meckel , W. Schiller 
Untersuchung zur Erarbeltung von Kenn
werten bei Einrichtungsmaterialien (Holz
werkstoffen, Möbeln und Textilien) hinsicht
lich der Formaldehyd-Emission 
- Teil B: Textilien 

Nr. 166/ISBN 3-88314-936-5/1989 
K. Breitkreutz 
Modelle für Sterelogische Analysen 

Nr. 167/ISBN 3-88314-937-3/1989 
A. Mitakidis, W. Rücker 
Erschütterungsausbreitung Im elastischen 
Halbraum bel transienten Belastungs
vorgängen 

Nr. 168/ISBN 3-88314-958-6/1990 
F.-J. Kasper, R. Müller, R. Rudolphi 
Numerische Untersuchung geometriebe
dingter Wärmebrücken (Winkel und Ecken) 
unter Einsatz hochauflösender Farbgraphik 
bel Berücksichtigung der Tauwasser
problematik und des Mindestluftwechsels 

Nr. 169/ISBN 3-88314-959-4/1990 
Chr. Kohl , W. Rucker 
Integration der Untergrunddynamik in das 
Programmsystem MEDYNA, dargestellt am 
Belspiel des Intercity Experimental (ICE) 

Nr. 170/ISBN 3-88314-960-8/1990 
P. Studt, W. Kerner, Tin Win 
Untersuchung der mikrobiologischen 
Schädigung wassergemischter Kühl
schmlerstoffe mit dem Ziel der Verbesserung 
der Arbeitshygiene, der Minderung der 
Geruchsbelastung und der Menge zu 
entsorgender Emulsionen 

Nr. 171/ISBN 3-88314-997-7/1990 
F. Buchhardt 
Ein Operator zur Koppelung beliebig 
benachbarter dynamischer Systeme am 
Beispiel der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung 



Nr. 172/ISBN 3-88314-998-5/1990 
J. Vielhaber , G. Plauk 
Grenztragfähigkeit großer Verbundprof li
stOtzen 

Nr. 173/ISBN 3-88314-999-3/1990 
B. Droste, J . Ludwig, B. Schulz-Forberg 
Höherwerliga Transporttechnik und Ihre 
Konsequenzen für die Beförderung gefährli
cher Güter 

Nr. 174/ISBN 3-88429-021-8/1990 
0 . Aurich 
Analyse und Weiterentwicklung bruchme
chanischer Versagenskonzepte 

Nr. 175/ISBN 3-88429-022-6/1990 
W. Bracks, 0 . Klingbeil , J . Olschewski 
Lösung der HRR-Feld-Gielchungen der 
elastlach-plastlachen Bruchmechanik 

Nr. 176/ISBN 3-88429-035-6/1990 
W. Matthees, G. Magiera 
Iterative Dekonvulatlon der selamlachen 
Baalserregung für den Zeltraum 

Nr. 177/ISBN. 3-89429-090-0/1991 
G. Schicker! , M. Krause, H. Wiggenhauser 
Studie zur Anwendung zerstörungsfreier 
Prüfverfahren bel Ingenieurbauwerken 

Nr. 178/ISBN 3-89429-429-9/ 1991 
G. Andreae, J . Knapp, G. Niessen 
Entwicklung und Untersuchung eines kapa
zitiven Hochtemperatur-Dehnungsaufnehmers 
für Einsatztemperaturen bis ca. 1000 ·c 

Nr. 179 I ISBN 3-89429-100-1 / 1991 
H. Eitler 
Die Drehfähigkeit plastischer Gelenke ln 
Stahlbeton-Piattenbalken, bewehrt mit 
naturhartem Betonstahl BSt 500 S Im Bereich 
negativer Biegemomente 

Nr. 180/ISBN 3-89429-101-X/1991 
E. Klement, G. Wieser 
Zur numerischen Übertragbarkelt von 
Prüfungsergebnissen an Hausschornsteinen 
auf Schornsteine mit anderen lichten 
Querschnitten 

Nr. 181/ISBN 3-89429-105-2/1991 
H. Czichos, R. Helms, J. Lexow 
lndustrlal and Materials Technologfes 
Research and Development Trends and Needs 

Nr. 1 82/ISBN 3-89429-145-1/1992 
M. Weber 
Bestimmung von Wärmeübergangs
koeffizienten Im Bereich geometriebedingter 
Wärmebrücken 

Nr. 183/ISBN 3-89429-163-X/1992 
F. Buchhardt 
Zur Dekonvolutlon Im Zeitbereich 

Nr. 184/ISBN 3-89429-164-8/1992 
M. Maultzsch , W. Stichel, E.- M. Vater 
Feldversuche zur Einwirkung von Auftaumit
teln auf Verkehrsbauwerke (Im Rahmen des 
Großversuchs "Umweltfreundlicheres 
Streusalz") 

Nr. 1 85/ISBN 3-89429-165-6/1992 
Renale Müller 
Ein numerisches Verfahren zur simultanen 
Bestimmung thermischer Stoffeigenschaften 
oder Größen aus Versuchen Anwendung auf 
das Heißdraht-Parallelverfahren und auf 
Versuche an Hausschornsteinen 

Nr. 1 86/ISBN 3-89429-211-3/1992 
B. Löffelbein, M. Woydt , K. -H. Habig 
Reibungs- und Verschleißuntersuchungen an 
Gleitpaarungen aus Ingenieurkeramischen 
Werkstoffen ln wässrigen Lösungen 

Nr. 1 87/ISBN 3-89429-216-4/1992 
Th . Schneider , E. Santner 
Mlkrotrlbologle : Stand der Forschung und 
Anwendungsmögllchkelten. Literaturübersicht 

Nr. 188/ISBN 3-89429-243-1/1992 
K. Mallwitz 
Verfahren zur Vorausermittlung der Satzung 
von Fundamenten auf geständerten Strecken 
lnfolge zyklischer Beanspruchung 

Nr. 1 89/ISBN 3-89429-244-X/1992 
W. Mat1hees, G. Magiera 
Impedanzeigenschaften von Finiten Elemente 
Modellen bel Integration Im Zeltraum 

Nr. 190/ISBN 3-89429-245-8/1 992 
G. Zachariev 
Untersuchung des Versagens thermopla
stischer Kunststoffe Im Kurzzeit-Zugversuch 
und Retardatlons-Zugversuch 

Nr. 191 /ISBN 3-89429-246-6/1992 
H.- M. Bock, S. Erbay, J. With 
Krillsehe Stahltemperatur als charak
terlallscher Kennwert für die Feuerwlder
standsdauer von Bauwerkssystemen aus 
Stahl 

Nr. 192/ISBN 3-89429-329-2/1993 
0 . Aurich 
Analyse und Weiterentwicklung bruchme
chanischer Versagenskonzepte; Lokales 
Rlßwachstum, Ermittlung des Rlßwlder
standsverhaltens aus der Kerbschlagarbeit 

Nr. 193/3-89429-291-1/1993 
W. Gerisch , Th. Fritz, S. Steinborn 
Statistlcal Consultlng ln the Frame of 
VAMAS. The Role of the Technlcal Worklng 
Arfea/Advlsory Group. Statlstlcal Technlques 
for Interlaborstory Studles and Related 
Projects (VAMAS Raport No. 13) 

Nr. 194/ ISBN 3-89429-330-6/1993 
U. Krause 
Ein Beitrag zur mathematischen Modeliierung 
des Ablaufs von Explosionen 

Nr. 195/ISBN 3-89429-331-4/1993 
U. Schmidtchen, G. Würsig 
Lagerung und Seetransport großer Mengen 
flüssigen Wasserstoffs am Belspiel des 
"Euro-Quebec Hydro-Hydrogen Pilot Projekts. 
Überblick über die in Deutschland anzuwen
denden Gesetze, Verordnungen und techni
schen Regeln 

Nr. 196/ISBN 3-89429-362-4/1993 
0 . Lietze 
Untersuchungen über das Anlaufen von 
Detonationen Im lnnern geschlossener 
Systeme 

Nr. 197/ISBN 3-89429-400-0/1993 
A. Skopp 
Tribologisches Verhalten von Siliziumnitrid
werkstoffen bel Festkörpergleitreibung 
zwischen 22 ·c und 1000 ·c 



Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der BAM - Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die 
Bundesanstalt für Materialprüfung 
vom 1. September 1964 
(Auszug aus Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2.9.1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung 
der deutschen Wirtschaft fördern, indem sie Bundesaufgaben 
nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin nach § 7 
erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Mate
rialforschung entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu 
betreiben und die Materialprüfung sowie die chemische 
Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes 
Ergebnis ihrer Arbeit soll auf der Erkenntnis aller von ihr 
gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen. 

3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher 
Arbeiten hat die Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und 
der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister 
für Wirtschaft oder im Einvernehmen mit ihm von anderen 
Bundesministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten 
soll sie in den Grenzen ihrer Aufgaben entsprechen 

§ 5 Aufträge 

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft 
oder von Einrichtungen der Verbraucher und der Verbrau
cherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der§§ 2 und 3 
erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach 
ihrer Auffassung keine wissenschaftlich wertvollen Erkennt
nisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder volkswirt
schaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von 
Belang sind. 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt 
Verbindung zum Bundesminister für Wirtschaft und wirkt mit 
in den technischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem 
Deutschen Normenausschuß (DNA)**, der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, interna
tionalen oder supranationalen Stellen, die für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen 
Hochschulen und Instituten, den staatlichen Materialprüfäm
tern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die 
Aufgaben eines staatlichen Materialprüfamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen 
Gebühren nach einer Gebührenordnung, welche der Zustim
mung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf. 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsident und im Falle seiner 
Verhinderung von dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsi
dent bestimmt die Arbeitsprogramme. 

(2) Der Präsident - im Falle seiner Verhinderung der Vize
präsident - vertritt die Bundesrepublik Deutschland gerichtlich 
und außergerichtlich in allen Angelegenheiten, welche die 
Bundesanstalt betreffen. 

§ 12 lnkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft, gleichzeitig 
treten der Erlaß vom 20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 
165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 S.367) und die zu 
seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 
(Bundesanzeiger Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM BI 
1956 S.114) und vom 6. November 1962 (Bundesanzeiger 
Nr. 221 vom 20. November 1962 S. 241) außer Kraft. 

Bonn, den 1. September 1964 

Z4- 44 02 19 

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

* Seit 1.1.1987 Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung (BAM) 

** Seit 1. 7.1975 DIN Deutsches Institut für' Normung e. V. 

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 
vom 6. August 1975 

Verkündet im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 95 S. 2121 vom 
12. August 1975, geändert durch Artikel 15 des Gesetzes 
vom 28. März 1980 (BGBI. I S. 373), durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 18. September 1980 (BGBI. I S. 1729), durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Oktober 1989 (BGBI. I S. 
1830), durch Artikel 36 des Gesetzes vom 28. Juni 1990 
(BGBI. I S. 1221) und durch § 4 des Gesetzes zur Überlei
tung von Bundesrecht nach Berlin (West) vom 25. Septem
ber 1990 (BGBI. I S. 2196) 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeugen. 

§ 5 Zuständigkeiten 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die für die 
Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden 
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu 
bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bunqeseige
nen Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des 
Gesetzes durch das Verwaltungshandeln der Länder nicht 
erreicht werden kann, kann die Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM), die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das 
Bundesgesundheitsamt, das Institut für Chemisch-Tech
nische Untersuchungen, das Bundesamt für Strahlenschutz 
und das Kraftfahrt-Bundesamt auch für den Bereich zustän
dig erklären, in dem die Länder dieses Gesetz und die auf 
ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszuführen hätten. 



Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn-GGVE) 

Vierte Verordnung zur Änderung der Gefahrgutverord
nung Eisenbahn 

vom 5. Mai 1993 (Bundesgesetzblatt I S. 678) 

§ 9 Zuständigkeiten 

(2) Zuständige Behörde im Sinne der Anlage Anhang X ist 
die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM) und zuständige Behörde im Sinne der Anlage Anhang 
XI das Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf.) 

(3) Zuständig sind für 

1. die Baumusterzulassung von Tankcontainern die Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und für 
die Baumusterzulassung von Kesselwagen das Bundesbahn
Zentralamt Minden (Westf. ); 

2. a) die Bauartprüfung und -Zulassung von Verpackungen 
nach der Anlage V Randnummer 1550 Abs. 1 und die 
Baumusterprüfung nach der Anlage Randnummer 5 
Satz 2 das Bundesbahn-Zentralamt Minden (Westf.) 
und die Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM); sie können die Bauartprüfung von 
Her-stellern oder Verwendern einer Verpackung oder 
von Prüfstellen anerkennen. Das Verfahren richtet sich 
nach den vom Bundesminister für Verkehr im 
Verkehrsblatt bekanntgegebenen Richtlinien über die 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung und die 
Zulassung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschriften 
beziehen . Die Zuständigkeit gilt auch für die 
Bauartprüfung und -Zulassung von Großpackmitteln 
(IBC) nach der Anlage Anhang VI Randnummern 1602 
und 1603; 

b) Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach 
der Anlage Anhang y Randnummer 1550 Abs. 3 und 
von Großpackmitteln (IBC) nach der Anlage Anhang VI 
Randnummern 1602 und 1603 Abs. 6 die Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung (BAM); 

3. a) die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in beson
derer Form, 

b) die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen 
Versandstücken für radioaktive Stoffe nach den vom 
Bundesminister für Verkehr bekanntgegebenen Richt
linien, die sich auf diese Vorschriften beziehen, 

c) die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen bei 
der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für radioak
tive Stoffe nach den vom Bundesminister für Verkehr im 
Verkehrsblatt bekanntgegebenen Technischen Richt
linien für die Beförderung gefährlicher Güter, die sich 
auf diese Vorschriften beziehen, und 

d) die Überwachung der Fertigung zulassungspflichtiger 
Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren erst
malige und wiederkehrende Prüfung die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung (BAM); 

5. die Genehmigung explosiver Stoffe und Gegenstände mit 
Explosivstoff nach der Anlage Randnummer 102 Abs. 9 und 
die Festlegung der Verpackung nach Randnummer 103 Abs. 
5 Methoden E 1 02, E 103, E 138 und 146 die Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), für den 
militärischen Bereich das Bundesinstitut für Chemisch
Technische Untersuchungen beim Bundesamt für Wehrtech
nik und Beschaffung (BICT). 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) 
zuletzt geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Straße vom 13. April 1993 (BGBI. I 
S. 448) 

§ 9 Zuständigkeiten 

(3) Zuständig sind für 

1. die Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks, 
Aufsetztanks und Gefäßbatterien die nach Landesrecht 
zuständigen Behörden, für die Baumusterzulassung von 
Tankcontainern die Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM), ... 

5. die Bauartprüfung und -zulassung sowie die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen nach Anlage A 
Anhang A.5 Randnummer 3550 Abs. 1 und von Großpack
mitteln (IBC) nach Anlage A Anhang A.6 Randnummern 
3602 und 3603 sowie die Baumusterprüfung nach Anlage A 
Randnummer 2002 Abs. 13 die Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM); sie kann die Bauart
prüfung von Herstellern oder Verwendern einer Verpackung 
oder von sonstigen Prüfstellen anerkennen. Das Verfahren 
richtet sich nach den vom Bundesminister für Verkehr im 
Verkehrsblatt bekanntgegebenen Richtlinien über die 
Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeich.nung und die 
Zulassung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter, die sich auf diese Vorschriften beziehen; 

7. a) die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in 
besonderer Form 

b) die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen 
Versandstücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom 
Bundesminister für Verkehr bekanntgegebenen 
Richtlinien, die sich auf diese Vorschriften beziehen, 

c) die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen bei 
der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für 
radioaktive Stoffe nach den vom Bundesminister für 
Verkehr im Verkehrsblatt bekanntgegebenen Techni
schen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung 
von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter, die sich auf diese Vorschriften beziehen, und 

d) die Überwachung der Fertigung zulassungspflichtiger 
Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren erst
malige und wiederkehrende Prüfung die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM); 

11. die Genehmigung bestimmter explosiver Stoffe und 
Gegenstände mit Explosivstoff nach Anlage A Randnummer 
2102 Abs. 9, die Festlegung der Verpackung nach Rand
nummer 2103 Abs. 5 Methoden E 102, E 103, E 138 und E 
146 und die Zuordnung von Stoffen und Gegenständen der 
Klasse 1 nach Anhang A. 1 Randnummer 3101 Abs. 5 die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM), für den militärischen Bereich das Bundesinstitut für 
Chemisch-Technische Untersuchungen beim Bundesamt für 
Wehrtechnik und Beschaffung (BICT) 



Verordnung über die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See -
GGVSee) 
in der Fassung vom 24. Juli 1991 (BGBI. I S. 1714) 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt die Beförderung gefährlicher 

Güter mit Seeschiffen. 

§ 19 Zuständigkeiten 

Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig: 

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prUfung 
(SAM), Berlin, für die Zulassung der Baumuster von Verpak
kungen, Großpackmitteln (IBC) und ortsbeweglichen Tanks 
sowie in allen Fällen, in denen einer zuständigen Behörde für 
Verpackungen, Großpackmittel (IBC) und ortsbewegliche 
Tanks Aufgaben übertragen worden sind und keine Bestim
mung erfolgt ist nach Maßgabe des IMDG-Code deutsch 
sowie in allen Fällen, in denen im IMDG-Code deutsch für 
gefährliche Güter der Klassen 1 - ausgenommen Güter, die 
militärisch genutzt werden - 2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7-
in bezug auf die Prüfung zulassungspflichtiger Versand
stücke und die Qualitätssicherung und -überwachung von 
Versandstücken - und 9 sowie nach EmS eine zuständige 
Behörde tätig werden muß. 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Spreng
stoffgesetz - SprengG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 
(BGBI. I, S. 577, vom 6. Mai 1986), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 28. 
Juni 1990 (BGBI. I S. 1223 vom 30. Juni 1990). 

Abschnitt IX Bundesanstalt für Materialforschung und -
prUfung (SAM) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt 

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbe
reich des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist eine Bun
desoberbehörde 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt 

Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Durchführung und Auswertung physikalischer und 
chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen, 

2. die Werkstoff- und Materialforschung entsprechend der 
Zweckbestimmung der Bundesanstalt, die Weiterentwicklung 
der Materialprüfung sowie der chemischen Sicherheitstech
nik, 

3. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiese
nen Aufgaben. 

Bekanntmachung über die Beförderung gefährli
cher Güter einschließlich Waffen im Luftverkehr 
aus: Nachrichten für Luftfahrer Teil I (NfL I 114- 115/ 88), 
herausgegeben von der Bundesanstalt für Flugsicherung, 
Frankfurt a. M., 14. Juli 1988, s. 186-187 Waffengesetz (WaffG) 

6. Zuständigkeit 

Die Erlaubnis für die Beförderung gefährlicher Güter erteilt 
nach § 78 Abs. 1 LuftVZO das Luftfahrt-Bundesamt, 
Außenstelle Frankfurt/Main. 

9. Andere, zusätzlich zu betrachtende Rechtsvorschriften 

Bei der Beförderung einiger gefährlicher Güter von/ nach/ 
über der/ die Bundesrepublik Deutschland sind neben dem 
LuftVG weitere Gesetze oder Verordnungen zu beachten, 
z.B. 

für Explosivstoffe das Gesetz über explosionsgefährliche 
Stoffe ( Sprengstoffgesetz); 

Klassifizierungs- und Genehmigungsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM) 

für Radioaktive Stoffe die Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlung (Strahlen
schutzverordnung). 

Zuständig für die Zulassung von Type 8-Behältern sowie für 
die Erteilung einer Beförderungsgenehmigung ist die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 

- und für die Zulassung von Kapseln ("Special form 
encapsulation") die Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (SAM). 

vom 19. September 1972 

verkündet im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1797, in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 
432); geändert durch das Gesetz zur Änderung des Waffen
rechts vom 31. Mai 1978 (BGBI. I S. 641 ), das Zweite Gesetz 
zur Änderung des Waffengesetzes vom 14. Juli 1980 (BGBI. 
I S. 956) und durch Artikel 4 des Ersten Gesetzes zur 
Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts vom 18. 
Februar 1986 (BGBI. I S. 265) und durch Gesetz vom 23. 
September 1990 (BGBI. II S. 888, 916). 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest 
verbundenen Antriebsvorrichtung darf nur eingeführt, sonst in 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge
werbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffen
heit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM) 
zugelassen ist. 

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (SAM) kann im Einzelfall Ausnahmen von dem 
Erfordernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn 
öffentliche Interessen nicht entgegenstehen, insbesondere 
wenn die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr 
oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bestimmt sind. 
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